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I.

Die Statuten der deutſchen Kolonialgeſellſchaften.

Von

Karl Lehmann.

Die durch die zweite Aktiennovelle erzeugte Starrheit

der Aktiengeſellſchaftsform hatte bekanntlich in Vandelskreiſen

und in den Kreifen der Kolonialfreunde das Bedürfniß nach

Schaffung geeigneter Typen geſellſchaftlicher Formen zur

Befriedigung des Unternehmerſinnes hervorgerufen . In zwei

Richtungen bewegte ſich die Strömung. Auf der einen Seite

wurde eine Rechtsgeſtaltung erſtrebt, die kleineren Unter

nehmungen mit beſchränktem Riſiko dienen konnte, ohne daß

der große Apparat, den die Aktiengeſellſchaftsform nach dem

poſitiven Recht nöthig hatte, angewandt zu werden und ohne

daß die ſchwerfälligen Beſtimmungen über die Unveränder

lichkeit des Grundkapitals beobachtet zu werden brauchten .

Dieſer von Goldſchmidt, Ring , Effer u. A. befür

worteten Grundidee der Reform trug das Reichsgeſeß vom

Jahre 1892 betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung Rechnung. Die durch jenes Geſeß geſchaffene neue

Rechtsform , iin Grunde auch eine Aktiengeſellſchaft, hat in

dem Jahrzehnt ihres Beſtehens eine über alles Erwarten

hinausgehende Anwendung gefunden . Viele Tauſende von

Geſellſchaften ſind gegründet worden . Auch für koloniale

Zeitſchrift für Gandelsrecht. Bd. LIII.
1
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Verhältniſſe zeigt die Statiſtik der legten Jahre , daß man

fich der Rechtsform bedient . Während ich noch im Jahre

1896 1) konſtatiren konnte, daß für Kolonialzwecke das Geſek

von 1892 ſo gut wie keine Anwendung gefunden habe,

weiſt das von dem kolonialmirthſchaftlichen Komitee heraus

gegebene Kolonial-Handels-Adreßbuch für das Jahr 1901

eine Anzahl von Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung auf,

die Handels-, Landwirthſchafts-, Bergwerks- und Induſtrie

unternehmungen verfolgen. Die Befürchtung , daß dieſe

Rechtsform die eigentliche Aktiengeſellſchaft verdrängen und

die zweite Aktiennovelle illuſoriſch machen würde, hat ſich als

ungerechtfertigt herausgeſtellt. Für größere Unternehmungen,

die auf zahlreiche Theilnehmer ſich ſtüßen und deren An

theile zirkuliren ſollen, iſt nach wie vor das Aktiengeſek die

maßgebende Rechtsnorm geblieben. Die Zahl der Grün

dungen von Aktiengeſellſchaften war in den Jahren des

wirthſchaftlichen Aufſchwungs , die wir hinter uns haben,

eine beträchtliche.. Es erwies ſich ſehr bald , wie richtig die

Prophezeiung derjenigen war , die der Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung ein anderes Anwendungsgebiet voraus

ſagten, als das von der Aktiengeſellſchaft eingenommene.

Auf der anderen Seite wurde, da ſich die Aktiengeſellſchaft

in der Ausgeſtaltung der zweiten Aktiennovelle für koloniale

Unternehmungen als wenig geeignet erwies, ein elaſtiſcheres

Recht für große Handelskompagnien gefordert . Die Reichs

regierung betrat , nachdem zunächſt mit landesrechtlicher

Spezialinkorporirung vorgegangen war ? ) , zur Befriedigung

des Bedürfniſſes den Weg des Oktroiſyſtems. Das Reichs

geſeß vom 15. März 1888 wegen Abänderung des Geſekes

betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete

vom 17. Mai 1886 beſtimmte in § 8, daß deutſchen Rolo

nialgeſellſchaften , welche die Koloniſation der deutſchen Schuß

1) In meinem Vortrag „ Kolonialgeſellſchaftsrecht in Vergangenheit

und Gegenwart“ . Berlin 1896, S. 27.

2) Vgl. V. Ring , Deutſche Kolonialgeſellſchaften ( 1888) S. 6 ff.;

Simon in dieſer Zeitſchrift Bd . XXXIV S. 102 ff.
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gebiete zum ausſchließlichen Gegenſtand ihres Unternehmensund ihren Siß entweder im Reichsgebietoder alternehmens

ichen Schußgebieten haben , auf Grund eines vom Reichs

kanzler genehmigten Statutes durch Beſchluß des Bundes

raths Körperſchaftsrechte verliehen werden könnten. § 9 des

gleichen Geſeßes ſtellte den erforderlichen Minimalinhalt des

Statutes auf und § 10 ordnete an , daß die oktroiirten

Kolonialgeſellſchaften der Aufſicht des Reichskanzlers unter:

ſtänden , deſſen einzelne Befugniſſe in das Statut aufzu

nehmen ſeien .

Das Geſeß vom 15. März 1888 hat in den hier inter

effirenden Theilen eine Ausdehnung durch das Gefeß vom

2.Juli 1899 3) erfahren. Die Oktroiirungsbefugniſſe wurden

auf deutſche Kolonialgeſellſchaften erſtreckt, die ihren Siß in

einem Konſulargerichtsbezirk haben, ferner auf ſolche deutſche

Geſellſchaften , welche die Koloniſation in dem Hinterland

eines deutſchen Schußgebietes oder in ſonſtigen , dem Schutz

gebiet benachbarten Bezirken zum Gegenſtand haben. Die

kurze Begründung zu dem Entwurf des Geſekes von 1899 4 )

weiſt auf die Ausnußung der für die Provinz Schantung

zugeſicherten Bergbaurechte hin , bemerkt, daß die alten Bes

ſtimmungen des Geſekes von 1888 fich bewährt hätten und

empfiehlt deshalb, jenem Gefeß eine Faſſung zu geben, welche

auch die Errichtung ſolcher Geſellſchaften ermögliche, die ihre

Thätigkeit auf Gebieten, die nicht unter deutſcher Herrſchaft

ſtänden, auszuüben beabſichtigten. Keine fachliche Aenderung

erfuhr das Geſeß vom 2. Juli 1899 durch das Schußgebiets

geſeß in der Faſſung vom 10. September 1900 5), deſſen

SS 11–13 die obigen Beſtimmungen nunmehr bilden .

So beherrſcht noch zur Zeit das Dktroiſyſtem die eigent

lichen Kolonialgeſellſchaften. Das neue Şandelsgeſeßbuch hat

3) In dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX S. 271 ; der dortige Truckfehler

iſt zu berichtigen.

4) Stenographiſche Berichte über die Verhandlungen des Reichstages

10. Legisl.Periode I. Seſſion 1898–1900, 3. Anl.Bd. Nr. 371 .

5) In dieſer Zeitſchrift BD. L S. 227 .
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ſich mit ihnen überhaupt nicht befaßt und eine generelle

Norm iſt für die Verfaſſung ebenfalls nicht ergangen. Immer

hin läßt ſich bei Durchſicht der Statuten von etwa zwei

Dußend oktroiirter Kolonialgeſellſchaften 6) die Richtung er

kennen, in der ſich die Entwicklung des Kolonialgeſellſchafts

rechts bewegt hat und vorausſichtlich bewegen wird . Freilich

iſt der Zeitraum ſeit dem Erlaß des Geſeßes von 1888 ein

zu kurzer, um für die Zukunft ein abſchließendes Urtheil zu

gewinnen. Aber da gerade in der Anfangszeit bei der

artigen Bildungen eine Mannigfaltigkeit der Ausgeſtaltungs

verſuche hervorzutreten pflegt, ſo gewährt der Umſtand, daß

ſchon jeßt eine gewiſſe Gleichförmigkeit bemerkbar iſt, eine ge

wiſſe Sicherheit in der Beurtheilung der zukünftigen Ent

widlung. Die eigenthümlichen Bedürfniſſe der überſeeiſchen

Unternehmungen treten mit größerer oder geringerer Deut

lichkeit hervor , es fehlt auch nicht an Auswüchſen , deren

Beſchneidung zu empfehlen iſt.

Das Geſet von 1888 hat bewußt ſich der Hinſtellung

eines beſtimmten Aſſociationstypus als des allein maß

geblichen enthalten . So nahe es lag , die aus Kolonial

kompagnien hervorgegangene Aktiengeſellſchaft als die aus

ſchließliche Form zu betrachten , ſo hat doch das Geſeß ſich

nicht die Hände binden wollen . Die Erfahrung lehrt aber

bereits jeßt , daß die reine „ beſchränkte Saftung“ die einzig

brauchbare Grundidee für die Ausgeſtaltung größerer Kom

pagnien noch jeßt darſtellt. Sämmtliche Kolonialgeſellſchaften

gehen von ihr aus . Auch die Neuguinea-Kompagnie, deren

Statuten den Gewerkſchaftstypus urſprünglich widerſpiegel

6) Sie zählt auf Gareid , Deutſches Kolonialrecht 2. Aufl. S. 34, 35 .

Inzwiſchen find neu hinzugekommen : die Weſtdeutſche Handelés

und Plantagengeſellſchaft, die Südweſtafrikaniſche Schäfereigeſen :

chaft , die Kameruner Land- und Plantagengeſellſchaft, die Deutſche

Agavegeſellſchaft und die Deutſche Samoageſellſchaft. Die Pflanzung

lifofa " iſt dagegen eine Geſellſchaft mit beſchränkter þaftung und

die Weſtafrikaniſche Pflanzungsgeſellſchaft „ Victoria “ eine Aktiens

geſellſchaft.

N
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ten ) , iſt unter Annahme der rechtlichen Form einer deut:

ſchen Kolonialgeſellſchaft nach Maßgabe des Reichsgeſeßes

von 1888 zum Aktiengeſellſchaftstypus übergegangen 8) . Wie

ſich ſo die Entwicklung des deutſchen Kolonialgeſellſchafts

rechts homogen den älteren Verhältniſſen und der Entwick

lung der anderen europäiſchen Kolonialſtaaten ) erweiſt , ſo

iſt die Aufgabe , generelle Grundfäße zu finden , durch die

Anlehnung der Geſellſchaften an einen beſtehenden und fein

ausgebildeten Typus erleichtert.

Demgemäß beſißen alle dieſe Geſellſchaften ein Grund

kapital, das in „Antheile“, die auf feſte Nennbeträge lauten,

getheilt iſt. Die Zeichner der Anteile ſind über den Nenn

betrag hinaus zu nichts verpflichtet 10), für die Verbindlich

keit der Geſellſchaften haftet den Gläubigern nur das Geſell

ſchaftsvermögen . Die Kolonialgeſellſchaft, die eine juriſtiſche

Perſon iſt , hat einen eigenen Namen und eigene Organe,

die denen der Aktiengeſellſchaft, wenn auch nicht ſtets der

deutſchen Aktiengeſellſchaft, entſprechen. Nur der Name

„Aktie“ wird ſtets vermieden.

Die Höhe der Antheile ſchwankt von 5000 Mark bis

100 Mark. Bis in die leßten Jahre hielt man in An

lehnung an den Art. 207a des Alg. Deutſchen HGB. an

dem Mindeſtnennbetrag von 200 Mark feſt. In neueſter

Zeit iſt man bei einigen Kolonialgeſellſchaften auf 100 Mark

herabgegangen und hat ſogar Antheilſcheine auf Inhaber

über dieſen geringen Betrag zugelaſſen. In kolonialen

Kreiſen wird vielfach befürwortet , von höheren Mindeſt

/

7) Vgl. Simon in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXIV S. 130.

8) Statuten vom 30. Mai 1899 Art. 1 , 6, 9 .

9) Mein Vortrag S. 11-16.

10) Das Statut der Deutſch -Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft in der Faſſung

vom 26. Juni 1900 § 13 geſtattet den Mitgliedern nach Erfüllung

ihrer Verbindlichkeiten gegen die Geſellſchaft, unter Rückgabe ihrer

Antheileſcheine, durch ſchriftliche Erklärung auszuicheiden. Das

Hecht aus den Antheilaſcheinen gilt in dieſem Falle als erloſchen .

Was der ganze Paragraph foll, iſt nicht recht verſtändlich.
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beträgen ganz abzuſehen und zu den engliſchen Pfund-shares

überzugehen . Es wird darauf hingewieſen, daß große Kapital:

beträge von Deutſchen in den Gold-shares der afrikaniſchen

Minen angelegt ſeien und daß es unter dieſen Umſtänden

ein Gebot der politiſchen Klugheit ſei , die ausländiſchen

Pfund-shares durch einheimiſche zu verdrängen. Indeſſen

beſteht der gewichtige Unterſchied , daß die engliſche Geſek

gebung überhaupt keinen Mindeſtbetrag der Aktie verlangt 11),

während bei uns ohnehin die Kolonialgeſellſchaft privilegirt

iſt. Dieſes Privilegium ſo weit auszudehnen, daß gegenüber

der Eintauſendmarkaktic hier die Zwanzigmarkaktie auf In

haber zuläſſig ſein ſoll, erſcheint – von den wirthſchaft

lichen Gefahren abgeſehen rechtlich in hohem Grade be

denklich. Gewiß mag es unerwünſcht ſein, daß der deutſche

Markt von den engliſchen Goldminen -shares überfluthet wird.

Es mag auch die von kompetenten Beurtheilern verſicherte

Thatſache zutreffen , daß derartige Aktien fich vielfach im

Beſiß kleiner Leute befinden . Dies kann einen Anlaß bilden ,

den Sandel mit ſolchen Papieren noch mehr zu erſchweren,

als es ießt geſchieht. Aber mit Recht iſt entgegenzuhalten,

daß die Reichsregierung mit der Zulaſſung einheimiſcher

Zwanzigmarkaktien ſich eine Verantwortung aufbürden würde,

die ſie nicht gut tragen kann . Die Proſperität der meiſten

deutſchen kolonialen Unternehmungen iſt zur Zeit noch keine

erhebliche. Ueberwiegt zur Zeit meiſt das Bewußtſein , das

Geld à fonds perdu beizuſteuern , ſo könnte mit der Zu

laſſung ganz kleiner Aktienbeträge ein Spekulationsfieber

künſtlich erzeugt werden, deſſen Nachwehen ſich zum Schaden

des Reiches erheblich fühlbar machen würden.

Die Antheilſcheine lauten in einem Theile der Geſell

ſchaften auf Namen , in einem anderen auf Inhaber, bei

einigen Geſellſchaften iſt die Wahl zwiſchen beiden Formen

gelaſſen . Die Namensantheile find in mehreren Geſellſchaften

vinkulirte, ihre Uebertragung bedarf der Zuſtimmung des

11 ) Bil. mein Recht der Aktiengeſellſchaften I S. 178.
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Vorſtandes, bezw . Aufſichtsrathes, in einem Statut 12) ſogar

der Generalverſammlung. In einem Falle 13) beſteht bei

Verkauf der Antheile an Nichtmitglieder ein Vorkaufsrecht

der übrigen Mitglieder.

Wo vinkulirte Namensantheile beſtehen, iſt theilweiſe die

Mitgliedſchaft auf Angehörige des Deutſchen Reiches, Körper

ſchaften , die in Deutſchland, bezw . in einem Deutſchen Schuß

gebiet ihren Siß haben oder deren Vertreter Deutſche ſind

und Handelsgeſellſchaften , deren perſönlich haftende Mit

glieder ſämmtlich die deutſche Reichsangehörigkeit beſißen ,

beſchränkt 14).

Eine nicht unbedenkliche Erſcheinung bieten die in den

Statuten von fünf Kolonialgeſellſchaften auftretenden , auf

Inhaber lautenden Genußſcheine dar, welche den erſten Be

fißern , bezw. Gründern gewährt werden . Sie ſind erſt ſeit

einigen Jahren zu verfolgen . Ihre Ausprägung iſt eine

nicht gleichmäßige. Nach einigen Statuten erſcheinen ſie als

wirkliche Genußaktien , „ actions gratuites “, begabt mit

Stimmrecht und vermögensrechtlichen Anſprüchen , nur zurück

geſeßt gegenüber den zahlenden Antheilen 15), in anderen 16)

entbehren ſie des Stimmrechts , ſind aber mit Anſprüchen

auf Dividende und Liquidationsquote, wenngleich hinter den

12) Statut der Rheiniſchen Handeiplantagengeſellſchaft § 6 .

13) Geſellſchaftsvertrag der Weſtdeutſchen Handels- und Plantagens

geſellſchaft § 9.

14) Statut der Deutſch -Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft $ 5, der Kamerun

Land- und Plantagengeſellſchaft & 5, der Siebelung @gefelichaft für

Deutſch -Südweſtafrita § 5 , der Südweſtafrikaniſchen Schäferei:

geſellſchaft & 6 A6 . 3.

15) So im Statut der „ Geſellſchaft Süd Kamerun“ Art. 5 Abſ. 2 ,

Art. 6, 7, 8 Abſ. 6 , Art. 11 , 30 Ab . 2 , Art. 32 Abſ. 2 ,

Art. 36 e , 38 ; im Statut der Geſellſchaft , Nordweſt Ramerun "

Art. 6-9, 24, 26, 31. Vgl. v. Bornhaupt in den Beiträgen

zur Kolonialpolitit 1899 Heft IX ,

16) Saßungen der Dtavi Minen- und Eiſenbahngeſellſchaft Art. 13,

18, 39, 40 ; der Neuguinea-Compagnie Art. 13, 18, 39, 40 ; der

Südweſtafrikaniſchen Schäfereigeſellſchaft § 5 , § 38.
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wirklichen Antheilen, ausgeſtattet. Mit der legteren Geſtal

tung wird man ſich abfinden können ; ſie erſcheint ſo lange

nicht von praktiſcher Bedeutung , als der Gewinn diejenige

Höhe nicht erreicht hat , von der ab erſt die Dividende an

die Genußſcheininhaber fällt. Sie findet ſich auch bei den

gewöhnlichen Aktiengeſellſchaften und iſt durch die Judikatur

anerkannt worden 17) . Dagegen erſcheint die erſtere Aus

prägung als eine wirthſchaftlich zweifelhafte Neuerung 18) .

Das deutſche Aktienrecht erkennt die „ actions gratuites “ aus

guten Gründen nicht an 19) . Es iſt nicht recht einzuſehen,

weshalb man ſie gerade für Kolonialgeſellſchaften einführen

ſollte. Es beſteht die Gefahr, daß die Zeichner der Antheile,

bezw . die Gründer durch Verkauf ſolcher Genußſcheine das

in ihre Taſche bringen , was ſie für die Antheile bezahlt

haben und daß die Koſten das kaufende Publikum trägt,

das doch nicht die gleichen Rechte, wie die Antheilinhaber

erhält.

Der Zuführung weiterer Mittel an die Geſellſchaften

dienen die Beſtimmungen über die Erhöhung des Grund

kapitales und die Aufnahme von Anleihen. Gerade

die Schwerfälligkeit der aktienrechtlichen Vorſchriften über die

Erhöhung des Grundkapitals war ſeinerzeit einer der An

griffspunkte ſeitens der Kolonialfreunde . Einige Statuten

beſchreiten den Weg , dem Aufſichtsrath ( Verwaltungsrath)

die Erhöhung bis zu einem gewiſſen Maximum zu ge

ſtatten 20) , während die meiſten der Generalverſammlung

17 ) Vgl. Klemperer , Die rechtliche Natur der Genußicheine (1898 )

S. 88 ff.; OLG. Dresden bei Qoldheim VI S. 279 ff. Vgl.

dieſe Zeitſchrift Bd. XLIX S. 355 ff.

18) Rechtlich läßt ſie fich nicht beanſtanden, da für die Kolonialgeſells

ſchaften ein Sonderrecht beſteht. Ugl. die Gutachten von Förtich,

KeyBner , mir und Scharlach in den Beiträgen zur Kolonials

politit 1899 Heft IX .

19) Mein Aktienrecht I S. 194.

20) Statut der Deutſch -Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft $ 9, der Ramerun

Land- und Plantagengeſellſchaft § 3 , der Neuguinea:Compagnie

Art. 6 , der Geſellſchaft Nordweſt-Kamerun Art. 6 a , der Ujam
3
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dieſe Maßregel vorbehalten. Dabei wird entweder die Ge

nehmigung der Aufſichtsbehörde ſchlechthin verlangt 21) oder

ſie doch für die Neuausgabe von Vorzugsantheilen gefor

dert 22), oder es wird von ſolcher Genehmigung abgeſehen 28) .

Meines Erachtens wird, falls die Erhöhung fich in mäßigen

Grenzen halten ſoll 24), der erſte Weg der richtige ſein und

es wird dann nicht einmal nöthig ſein , die Genehmigung

der Aufſichtsbehörde einzuholen . Der Aufſichtsrath wird

nach den Konjunkturen die Erhöhung langſam durchführen

können , während die Angehung der Aufſichtsbehörde nur

Weiterungen verurſachen würde.

Ueber die Aufnahme von Anleihen ſchweigt ein

Theil der Statuten völlig. Es würde inſoweit einfach das

bürgerliche Recht Plaß greifen . Soweit es ſich um Ausgabe

von auf beſtimmte Geldſummen lautenden Schuldverſchrei

bungen auf Inhaber handelt , wäre die Genehmigung des

Bundesraths einzuholen. Im Uebrigen wäre das Ver

tretungsorgan befugt , Anleihen aufzunehmen 25). Einige

Statuten unterwerfen aber weitergehend die Aufnahme von

Anleihen überhaupt der Genehmigung der Aufſichtsbehörde.

!

bara Kaffeebaugeſellſchaft Art. 6, der Otavi Minen- und Eiſen:

bahngeſellſchaft Art. 6 ; der Südweſtafrikaniſchen Schäfereigeſells

ſchaft § 5, der Deutſchen Agavegeſellſchaft § 4.

21) Kaiſer Wilhelms-Band Plantagengeſellſchaft Art. 6 , 36 Nr. 1 ,

Neuguinea: Compagnie Art. 42 Nr. 1 , Otavi Minen- und Eiſens

bahngeſellſchaft Art. 42 Nr. 1 , der Geſellſchaft Nordweſt-Kamerun

Art. 6 a .

22) Deutſch - Oſtafrikaniſche Geſellſchaft $ 42 Nr . 3.

23) Statut der Kamerun Land- und Plantagengeſellſchaft § 3 , § 35 ;

der Ujambara Kaffeebaugeſellſchaft Art. 6 , 36 ; der Rheiniſchen

Sandei Plantagengeſellſchaft $ 6 , 8 29 .

24 ) Nach dem Statut der Dtavi Minen- und Eiſenbahngeſellſchaft

Art. 6 beträgt das Grundkapital 1 Million Mart , während es

durch Beſchluß des Verwaltungsrathes auf 40 Millionen Mart

erhöht werden kann mit Zuſtimmung der Aufſicht& behörde. Dies

iſt freilich eine höchſt bebentliche Regelung.

25) 2. B. durch indoſſable faufmänniſche Verpflichtungsicheine.
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Wieder andere fügen hinzu , daß über die Aufnahme von

Anleihen die Generalverſammlung zu beſchließen habe, ohne

daß jedoch dieſe Vorſchrift Wirkung nach Außen haben ſoll.

Eine große Bedeutung iſt bei der dem Vorſtand eingeräum

ten abſoluten Vertretungsbefugniß dieſen Vorſchriften nicht

beizumeſſen.

Ale Statuten enthalten eingehende Vorſchriften über

den Refervefonds (Rücklage). In einigen wird zwiſchen

ordentlicher Rücklage (zur Deckung eines aus der Bilanz fich

ergebenden Fehlbetrages) und außerordentlicher Rüdlage (zur

Vermehrung des Betriebskapitales) geſchieden . Im Einzelnen

variiren die diesbez. Vorſchriften . Ein große praktiſche Be

deutung haben ſie bei der geringen Proſperität der Unter

nehmungen bisher nicht. Gut gemeint, aber zu weitgehend

iſt es , wenn in einem Statut 26) der Beſchluß des Auf

ſichtsrathes über die Verwendung der Rücklage an die Ge:

nehmigung der Aufſichtsbehörde geknüpft wird .

Dagegen fehlt es an Vorſchriften über die Bilanzirung .

Sicher iſt , daß ein Theil der aktienrechtlichen Vorſchriften

hier nicht gut brauchbar iſt 27). Andere find dagegen ſehr

wohl anzuwenden, insbeſondere die Nr. 1 , 4–6 des HGB.

§ 261. Es wäre zu wünſchen , daß die Statuten hierauf

genauer eingingen .

Die Vorlage der Bilanz an die Generalverſammlung

hat nach allen Statuten jährlich zu erfolgen .

Man darf zweifeln, ob für überſeeiſche Unternehmungen

der Zeitraum nicht ein zu kurzer iſt und es nicht gerathen

wäre , fich mit zweijährigen Friſten zu begnügen , während

dafür Rohbilanzen an den Aufſichtsrath und die Aufſichts

26) Deutſch -Oſtafrikaniſche Geſellſchaft $ 20 .

27) Insbeſondere gilt dies , wie Simon und Ring gut ausgeführt

haben , von § 261 Nr. 2 des HUB. § 261 Nr. 3 wird in der

Praxis der Plantagengeſellſchaften weitgehend angewandt, inſofern

das in die Pflanzung als „Anlage“ geſteckte Geld als deren Her:

ſtellung &preis betrachtet wird. Das dadurch erzeugte Bild der

Bilang entſpricht natürlich nicht der Wirklichkeit.

N



Lehmann : Die Statuten der deutſchen Kolonialgeſellſchaften . 11

behörde in kürzeren Zwiſchenräumen zu erſtatten wären .

Dieſem von mir vor ſechs Jahren gemachten Vorſchlag iſt

indeſſen in keinem Statut bisher Folge geleiſtet worden.

Wohl aber iſt die Friſt für die Vorlegung der Bilanz in

einigen Statuten ſelbſt über das Maximum von ſechs Mo

naten , das § 260 des HCB . aufſtellt, ausgedehnt worden .

Nach dem Statut der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft

§ 18 , und der Eiſenbahngeſellſchaft für Deutſch -Oſtafrika

(Uſambaralinie) $ 31, iſt der Zeitraum ein zehnmonatlicher,

ebenſo nach dem der Geſellſchaft Nordweſtkamerun Art . 26,

28, neun Monate verlangt das Statut der Kaiſer Wilhelms

land- Plantagengeſellſchaft Art. 15, auf zwölf Monate dehnt

die Friſt ſogar aus das Statut der Neuguinea -Kompagnie

Art . 17 , 36, ebenſo das der Geſellſchaft Südkamerun

Art . 32, 35. Danach kann es kommen, daß erſt am Schluß

des Jahres die Bilanz feſtgeſtellt und genehmigt wird , die

die für das nächſte Jahr unerläßliche Grundlage bilden ſoll.

Beſſer iſt es dann ſchon, den Zeitraum der Bilanzirung auf

je zwei Jahre zu beziffern .

Der Siß der Geſellſchaften iſt nach allen Statuten im

Deutſchen Reich ſelbſt. Meiſt befindet er ſich in Berlin oder

Hamburg. Dieſe Thatſache iſt beachtenswerth. Troßdem

der Wirkungskreis der Unternehmungen in fernen überſeei

Ichen Gegenden liegt, hat man es vorgezogen, den örtlichen

Mittelpunkt der Geſchäftsleitung in der Heimath zu behalten

und die überſeeiſchen Niederlaſſungen als Zweigniederlaſſungen

zu organiſieren. Maßgebend dürfte die Rückſicht auf die

größere Kreditfähigkeit der Geſellſchaft, das beſſere Zuſammen

arbeiten der Organe , insbeſondere das Funktioniren der

Zentralorgane geweſen ſein. Die Geſellſchaft hat ſo ihren

allgemeinen Gerichtsſtand im Inland und nicht im fernen

Schußgebiet, die Generalverſammlungen werden im Inland

abgehalten , die Hauptbücher befinden ſich im Inland , Auf

ſichtsrath und Aufſichtsbehörde haben dadurch ſchnellere Mög

lichkeit der Einſicht. Auf der anderen Seite beſteht freilich

der Nachtheil, daß die am Siß der Geſellſchaft fungirenden
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Organe nur durch Berichte, deren Richtigkeit ſie unter Um

ſtänden erſt wieder kontrollieren müſſen , und erſt nach ge

raumer Zeit über den Gang der Dinge informirt werden .

Wenn trokdem die Statuten daran feſthalten , den Siß in

das Inland zu verlegen , ſo dürfte danach das Schwer

gewicht der oben hervorgehobenen Gründe ein doppeltes ſein .

Was den Ausbau der Verfaſſung betrifft, ſo iſt

er in den Statuten ein keineswegs einheitlicher. Ueberall

beſteht ein Vertretungsorgan ( Vorſtand, Direktion oder Direk

torium, hin und wieder auch Verwaltungsrath genannt) und

eine Generalverſammlung (Hauptverſammlung) , meiſt dazu

noch ein Aufſichtsrath ( Verwaltungsrath ). Doch iſt in einigen

Statuten das lektere Organ durch Reviſoren (Rechnungs

prüfer) erſeßt , die lediglich die Befolgung des Statuts zu

überwachen haben 28) , in einem Statut 29) fehlt ein beſonderes

Kontrolorgan ganz . Umgekehrt zeigen einzelne Statuten eine

Häufung von Kontrolorganen . Nach den Saßungen der

Deutſch -Oſtafrik. Geſellſchaft (8 31 ) und der Eiſenbahngeſell

ſchaft für Deutſch -Oſtafrika (liſambaralinie) (827) beſteht

außer dem Verwaltungsrath , der die Aufgaben eines Auf

ſichtsraths hat, noch ein Prüfungsausſchuß, der „die genaue

Beobachtung der Saßungen der Geſellſchaft zu überwachen "

hat ; ebenſo fungieren nach dem Statut der Weſtdeutſchen

Handels- und Plantagengeſellſchaft neben dem Aufſichtsrath

noch beſondere Reviſoren zur Prüfung des Rechnungsweſens

(SS 19 , 22) , ähnlich nach den Saßungen der Südweſt

afrikaniſchen Schäfereigeſellſchaft (S$ 19 , 34) und der Kame

run Land- und Plantagengeſellſchaft (SS 17 , 22 , Nr. 9 ) .

Zieht man dazu die Ueberwachung durch die Aufſichtsbehörde,

28) Rheiniſche Handei Plantagengeſellſchaft Ⓡ$ 20, 21 , Raoko lant :

und Minengeſellſchaft Art. 28, 29, Hanſeatiſche Land-, Minen- und

Handelsgeſellſchaft für Deutſch -Südweſtafrika § 28 , Siedelunge:

geſellſchaft für Deutſch -Südweſtafrita $ 28 , Pangani-Geſellſchaft

§ 25. Geſellſchaft Südkamerun Art. 28, 29.

29) Deutſch - Oſtafrifaniſche Gummi - Handels- und Plantagengeſells

ſchaft.
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fo kommt man zu einer Fülle von Rontrolapparaten , die

beängſtigend wirkt .

Hiſtoriſch iſt ja der Aufſichtsrath des deutſchen Rechts

ein Erſaß für die aufgehobene Kontrole ſeitens des Staates .

Wo ſolche Kontrole noch beſteht, wäre er im Grunde über

flüſſig . Doch iſt Vorausſegung, daß der Staat eine wirklich

fachliche Kontrole auszuüben gewillt und im Stande iſt.

Wil oder kann er ſolche nicht übernehmen, beſchränkt er ſich

vielmehr auf die formale Kontrole der Legalität , dann be

darf es für die Prüfung der Geſchäftsführung eines aus

der Körperſchaft ſelbſt hervorgegangenen Kontrolorganes . Es

hat faſt den Anſchein , als ob durch die Häufung der Kontrol

organe die Aufſichtsbehörde erleichtert werden ſoll.

Die Anſichten darüber , ob der Aufſichtsrath des deut

ſchen Rechts eine zweckmäßige Einrichtung darſtellt, ſind

bekanntlich getheilte . Erfült er im Leben leider ſchon bei

gewöhnlichen Aktiengeſellſchaften häufig nicht die Aufgaben,

die das Gefeß ihm zuweiſt, ſo wird fich die Sache noch

ſchwieriger ſtellen bei Kompagnien , deren Geſchäftsbetrieb

ſeine Mitglieder meiſt nur durch die mittelbaren Erkenntnis

quellen von Berichten beurtheilen werden . Einzelne der

vorliegenden Statuten erwähnen direkt die Entſendung von

Deputationen aus dem Aufſichtsrath, um an Ort und Stelle

die Verhältniſſe zu prüfen. Das wird aber doch immerhin

mit Schwierigkeiten verknüpft ſein . Schon die Koſten einer

ſolchen Reiſe werden davon abſchrecken , von dem Mittel

allzu häufigen Gebrauch zu machen . Der Aufſichtsrath wird

bei den Kolonialgeſellſchaften meiſt eine noch geringere Rolle

als bei den gewöhnlichen Aktiengeſellſchaften ſpielen .

Die Rechnungsreviſoren andererſeits gewähren nur eine

Garantie für die Uebereinſtimmung von Bilanz und Büchern ,

eine fachliche Kontrole über die Zweckmäßigkeit der Geſchäfte

haben ſie nicht. Will man ſich lediglich auf ſie beſchränken,

jo müſſen Garantien dafür gegeben ſein, daß der Vorſtand

nicht zu leichtfertig vorgeht.

Meines Erachtens empfiehlt es ſich für Kolonialgeſell



14 Lehmann : Die Statuten der deutſchen Kolo: algeſellſchaften .

fchaften die innere Scheidung zwiſchen Vorſtand und Auf

ſichtsrath aufzugeben, vielmehr den Vorſtand nach engliſchem

Vorbild zu formiren .

In den Statuten iſt der Vorſtand meiſt 30) als eine

aus wenigen Perſonen beſtehende Behörde gedacht, der nach

Außen die uneinſchränkbare Vertretung zuſteht 31) , während

fie nach Innen von den Weiſungen des Aufſichtsrathes, dem

gewöhnlich auch die Wahl zugewieſen wird , abhängig ſein

ſoll. Dieſe Scheidung entſpricht dem beſtehenden Aktienrecht,

das in der uneinſchränkbaren Vertretungsbefugniß des Vor

ſtandes ein wichtiges Mittel erblickt, um im Konkurrenzkampf

den deutſchen Aktiengeſellſchaften den Vorſprung zu ſichern .

Für Kolonialgeſellſchaften gebricht es aber an ſolcher ratio .

Es handelt ſich meiſt nicht um Unternehmungen , bei denen

es auf Schnelligkeit des Entſchluſſes , auf Ausnußen ſchnell

vorübergehender Konjunkturen ankommt, ſondern um ſolche,

die in langſamer, mühevoller, zunächſt nicht lohnender Arbeit

neue Produktionsgebiete erſchließen ſollen. Der Vorſtand

iſt zudem nicht einmal an Ort und Stelle thätig , er leitet

das Unternehmen von Deutſchland aus , er faßt ſeine Be

ſchlüſſe auf Grund der ihm zugegangenen Berichte, die, wenn

fie nicht telegraphiſch ergehen , eine lange Reiſezeit hinter

ſich haben. Zu erſtreben iſt unter dieſen Umſtänden , daß

dem geſchäftsführenden Vorſtand ein Beirath zur Seite ſteht,

dem in wichtigen Angelegenheiten geradezu ein Genehmi

gungsrecht mit Wirkung nach Außen zuſteht. In England

ſteht über den managers der board of directors , in Frank

reich gibt es einen „ conseil général“. Meines Erachtens

iſt für Kolonialkompagnien dieſe Inſtitution nüblicher , als

30) Einize Statuten ftehen bereits auf dem engliſchen Standpunkt ;

fo das der Siedelunggeſellſchaft für Südweſtafrifa $ 15 , das der

Hanſeatiſchen Lande, Minens und Handelsgeſellſchaft für Deutſch

Südweſtafrika SS 15 ff ., das der Raoko Land- und Minengeſell

ſchaft Art . 15 ff., das der Geſellſchaft Südfamerun Art. 15 ff.

31) In einigen Statuten iſt e andere , ohne daß die Beſtimmungen

ſehr klar find.
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die Scheidung von Vorſtand und Aufſichtsrath 32) . Welche

Angelegenheiten der Beſchlußfaſſung durch Vorſtand und

Beirath bedürften , damit ſie nach Außen Wirkſamkeit er

langen , läßt ſich nicht generell ſagen . Die dem Aufſichts

rath in den einzelnen Statuten zugewieſenen Aufgaben geben

hier bereits einen Fingerzeig. Die Aufnahme von Anleihen,

die Veräußerung von Grundbeſiß, die Beſtellung von Proku

riſten und Aehnliches läßt ſich hierher ziehen . Am beſten

wäre aber, von allgemeinen Grundſäßen abzuſehen und nach

Lage des Falls die Geſtaltung vorzunehmen .

Die uneinſchränkbare Vertretungsbefugniß des Vor

ftandes erſcheint Vielen als eine große Errungenſchaft des

deutſchen Rechts , die man nicht aufgeben dürfe im Intereſſe

der Sicherheit des Verkehrs und um der Schneidigkeit des

Vorgehens willen . Meines Erachtens iſt dies ſchon für ge

wöhnliche Aktiengeſellſchaften nicht ganz zutreffend. Für

Kolonialkompagnien , die auch ſonſt einem Ausnahmerecht

unterſtehen , können dieſe Erwägungen noch weniger zutreffen.

Man wird die Mitglieder des Aufſichtsraths weit mehr

intereſſiren , wenn man ſie zu einer Art Obervorſtand macht,

der feine Zuſtimmung mit Wirkung nach Außen zu ertheilen

hat , als wenn man ihnen eine lediglich interne kontrole

geſtattet, von der häufig kein Gebrauch gemacht wird . Außer

dem wird auch die Aufſichtsbehörde eine weit größere Sicher

heit haben , wenn wichtige Angelegenheiten nur auf Grund

der Beſchlußfaſſung eines größeren Kollegiums mit Wirk

ſamkeit erledigt werden können .

Von einer eingehenden Beſprechung der einzelnen Be

ſtimmungen über die drei Organe kann ich abſehen . Die

Abweichungen vom Handelsgeſezbuch beſtehen mehr in Einzel

heiten untergeordneter Art . Bei der Generalverſammlung

fehrt in vielen Statuten die Vorſchrift wieder , daß Mit

32) In einigen Statuten, die nur einen Verwaltungsrath kennen, iſt

dieſer Gedante bereits durchgeführt , ſo in der Geſellſchaft Süd:

kamerun.
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glieder grundſäßlich nur durch andere an der Hauptverſamm

lung theilnehmende Mitglieder vertreten werden können ;

nur für wenige Fälle werden Ausnahmen zugelaſſen. Ich

vermag die Zweckmäßigkeit dieſer Beſchränkung nicht anzu

erkennen . Beim Vorſtand verlangen einige Statuten 88), daß

die Mitglieder Geſellſchaftsantheile und daß ſie die deutſche

Reichsangehörigkeit beſiken 34) . Es wäre zu wünſchen , daß

hierauf mehr Gewicht gelegt wird. In einem Statut findet

ſich die bedenkliche Beſtimmung, daß die Direktoren zugleich

Mitglieder des Auffichtsraths ſein können . Auch beim Auf

ſichtsrath wäre mehr Gewicht darauf zu legen , daß die Mit

glieder ein gewiſſes Quantum von Antheilen beſißen und

daß ein gewiſſer Bruchtheil die Reichsangehörigkeit hat. Im

Uebrigen ſind hier die Grundſäße des HGB. meiſt zur An

wendung gebracht.

Nach dem Reichsgeſeß von 1888 follen die Statuten

die einzelnen Befugniſſe der Aufſichtsbehörde angeben .

In allen Statuten findet ſich die Vorſchrift, daß der Reichs

kanzler zur Führung der Aufſicht einen Vertreter beſtellen

kann, der an den Sißungen des Vorſtandes oder Aufſichts

raths und der Generalverſammlung auf Koſten der Geſell

ſchaft theilnehmen , von dem Vorſtand bezw . Aufſichtsrath

jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Geſellſchaft ver

langen , die Bücher und Schriften der Geſellſchaft einſehen

und eine außerordentliche Generalverſammlung aus wichtigen

Gründen berufen darf. Ferner wird der Genehmigung der

Auffichtsbehörde die Statutenänderung und gänzliche oder

theilweiſe Auflöſung der Geſellſchaft unterworfen , nach ein

33) Für die überſeeiſchen Vertreter verlangt dies das Statut der

Kamerun Land- und Plantagengeſellſchaft $ 15 .

34) Kaoko Land: und Minengeſellſchaft Art. 27 , Hanſeatiſche Land-,

Minen- und Handelsgeſellſchaft für Südweſtafrita $ 15, Geſellſchaft

Nordweſtkamerun Art. 22 , Geſellſchaft Siidkamerun Art . 27 ,

Deutſch :Oſtafrikaniſche Gummi-Handels- und Plantagengeſellſchaft

Art . 19, Otavi Minen- und Eiſenbahngeſellſchaft Art . 21 , Deutſche

Samoageſellſchaft $ 18 .
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.

zelnen Statuten auch die Aufnahme von Anleihen, die Aus

gabe weiterer Antheile ( ſelbſt wo dieſe von vornherein vor:

geſehen iſt , alſo eine Statutenänderung nicht vorliegt) , in

einzelnen Statuten 35) noch weitere Angelegenheiten . Als

maßgebender Geſichtspunkt wird meiſt hingeſtellt, daß die

„ Aufſicht ſich auf die ſaßungsmäßige Führung der Geſchäfte

für die Erreichung des Geſellſchaftszweckes “ zu erſtrecken habe,

wo der Geſellſchaft durch die Konzeſſion Verpflichtungen aufs

erlegt ſind, auf die Einhaltung dieſer Verpflichtungen.

Die Abgrenzung der Aufgaben der Aufſichtsbehörde iſt

keine leichte. Mindeſtens ſind ihr Aufgaben zuzuweiſen , die

nach dem Aktienrecht der Regiſterbehörde obliegen , wie die

Einberufung außerordentlicher Generalverſammlungen . Es

iſt ferner nur folgerichtig , daß ſie zu Statutenänderungen

und zur Auflöſung der Geſellſchaft ihre Genehmigung zu

ertheilen hat , da die Geſellſchaft konzeſſionsbedürftig iſt.

Soweit zu Anleihen nach dem B.GB. die Zuſtimmung der

Genehmigung des Bundesraths erforderlich iſt, empfiehlt es

fich ſchon aus Gründen der Einfachheit, dieſe Zuſtimmung

der Aufſichtsbehörde zuzuweiſen , die am beſten ſachkundig iſt.

Und es iſt ſelbſtverſtändlich , daß die Einhaltung der bei

Ertheilung der Konzeſſion auferlegten Verpflichtungen durch

die Behörde kontrolirt wird , von der die Ertheilung der

Konzeſſion abhängig iſt. Endlich läßt ſich eine Aufſicht über

eine legale Geſchäftsführung ſehr wohl rechtfertigen und

auch durchführen.

Dagegen iſt es ſehr fraglich , ob man der Aufſichts

behörde zumuthen kann , darüber zu wachen , daß auch die

Geſchäftsführung eine ſachgemäße iſt. Die Wendung

„ aßungsmäßige Führung der Geſchäfte für die Erreichung

des Geſellſchaftszweckes " läßt Zweifel in dieſer Hinſicht be

ſtehen. Es kann unmöglich die Aufſichtsbehörde eine un

bedingte Garantie für die Proſperität des Unternehmens

35) Deutſch Dſtafrikaniſche Geſellſchaft § 42 , Kamerun - Land- und

Plantagengeſellſchaft § 23.

Zeitſdrift für Handelgrecht. Bd. LIII. 2
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oder auch nur für eine zweckmäßige Geſchäftsführung über

nehmen . Im Publikum iſt allerdings der Glaube vielfach

verbreitet, daß der Staat, der ein Unternehmen konzeſſionirt,

es auch für Leiſtungsfähig erklärt. Dieſem Glauben muß

durch ſchärfere Formulirung entgegengetreten werden . Viel

leicht würde die Wendung genügen .

,, Die Aufſicht beſchränkt ſich darauf, daß die Geſchäfts

führung im Einklang mit den geſeblichen Vorſchriften und

den Beſtimmungen der Saßung erfolgt .“ Freilich iſt auch

dieſe Formulirung nicht einwandsfrei. Nach ihr würde die

Aufſichtsbehörde noch immer darauf zu achten haben , daß

der Vorſtand die gehörige Sorgfalt bei der Geſchäftsführung

präftirt, denn die Geſeße gebieten ſolche Sorgfalt. Aber durch

die Wendung ,,beſchränkt ſich darauf“ wäre darauf hinge

wieſen , daß nur, wenn ein Mangel der Sorgfalt zu Tage

liegt, ein Einſchreiten geboten erſchiene, während eine Unter

ſuchung über die Zweckmäßigkeit einer Verwaltungshandlung

im Allgemeinen ausgeſchloſſen erſcheint.

Schließlich iſt zu bemerken , daß über die Haftung der

Gründer (und Sacheinleger) die Statuten ſo gut wie

nichts enthalten . In einem Statut findet ſich die Wendung,

daß Antheile für die Uebertragung von Werthen als Gegen

leiſtung gewährt werden können 36), in einem anderen iſt

von einer Vergütung die Rede, die dem Gründungsſyndikat

durch Beſchluß der Hauptverſammlung bewilligt werden

könne3 ?), weitere Statuten zeigen, daß ein großer Theil der

Antheile für Sacheinlagen gewährt iſt 38 ). Die Unanwend

barkeit der aktienrechtlichen Vorſchriften über den Gründungs

hergang im Ganzen ſchließt nicht aus, daß wenigſtens ein

zelne dieſer Vorſchriften angewandt werden . Insbeſondere

.

36) Deutſch Oſtafrikaniſche Gefelldhaft & 9 Abſ. 2 .

37) Pangani-Gefeliſchaft § 4.

38) Kaoko Land- und Minengeſellſchaft Art. 3, 5 ; Hanſeatiſche Land-,

Minens und Handelsgeſellſchaft für Deutſch -Südweſtafrifa $ 2,

Weſtdeutſche Handelé: und Plantagengeſellſchaft $$ 6 , 7, Geſell:

ſchaft Südkamerun Urt. 3 , 5 .

I
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wäre auf möglichſte Detaillirung der Sacheinlagen in den

diesbezüglichen Verträgen zu drängen und müßten die Sach:

einleger eine Haftung für die Gewiſſenhaftigkeit der ge

machten Angaben übernehmen. Auch Nachgründungen wären

erſchwerenden ſtatutariſchen Vorſchriften zu unterwerfen,

desgleichen Verzichte auf die Erhebung von Anſprüchen gegen

die Gründer.



IL.

Die Reform des Aufſichtsraths der Aktiengeſellſchaft.

Von 1

Herrn Dr. Stier-Somlo , Privatdozenten an der Univerſität

Bonn und Gerichtsaſſeſſor.

1

$

I.

Nachdem die wirthſchaftliche Kriſis in Deutſchland eine

Thatſache geworden war und im Jahre 1901 anſcheinend

ihren Höhepunkt erreicht hatte, verſuchte man, ihre Urſachen

zu ergründen und Reformen in die Wege zu leiten . Hin:

ſichtlich der Urſachen gelangte man , ſoweit man Erfahrung

und Wiſſenſchaft zu Rathe zog, zu einer freilich ſchablonenhaften

Prüfung, die ſich nicht ſo an die, ſehr veränderte wirthſchaft

liche Zuſtände vorausſeßenden Kriſen der Jahre 1815, 1825,

1836/39, 1847, 1857 , als an die der Jahre 1873, 1882,

1890 anſchloß-). Gewiß zeigen ſich bei der Vergleichung

H

1 ) Vgl. den ausgezeichneten Artikel „Kriſen“ von Hertner im

Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften 2. Aufl. BO. V S. 413 ff.,

wo auch S. 431 ff. reiche Literatur zu finden iſt; lexis in

Schönberg's Handbuch der politiſchen Dekonomie 4. Aufl. (1898)

II BD. 2. Halbb . S. 295 ff .; delfelben Artikel Arifen " in

Elſter's Wörterbuch der Voltswirthſchaft Bd. II (1898) S. 119 ff.

- pohle , Bevölkerungsbewegung, Kapitalbildung und periodiiche

Wirthidhaft@ krifen . Betrachtung der Urſachen und fozialen Wir:
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mancherlei A ehnlichkeiten . Faſt immer hat eine besorgani

firte oder nicht organiſirte Produktionsthätigkeit das

Verhältniß von Angebot und Nachfrage ausreichend zu ſchäßen

unterlaſſen . Durch Veränderungen der Technik und Steige

rungen in der Produktivität der Arbeit war meiſt eine Ueber

produktion hervorgerufen worden. Ausnahmslos ftand

auch in den Kriſen , beſonders während der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts , eine Geld- und Kreditkriſis in

Frage; es zeigte fich ſowohl eine zügelloſe Ueberſpekulation

in Werthpapieren, als auch eine leichtfertige Kreditgewährung

und Kreditausnußung. Allein bei vielfacher Uebereinſtimmung

ſtellen ſich doch mehrere der jüngſten Kriſis beſon

ders eigenthümliche Urſachen heraus , die früheren

Zeiten nicht oder nicht in demſelbem Maße bekannt waren ,

wie der Mißbrauch der zu erhöhter Bedeutung gelangten

Bank- nebſt Effektenſpekulation ), die Verſchuldung des Bodens,

1

15

fungen der modernen Induſtrie- und Fandelskriſen 1902, beſonders

S. 1–40. — Biermer , Die neueſte Banktrifis und das deutſche

Attienrecht 1902.

2) Die Heberſpekulation konnte nur dann gedeihen , wenn erhebliche

Rapitaliën herbeigeſchafft wurden , und das wurde meiſt durch

Aftien emiffionen bewertſtelligt. Im leßten Jahrzehnt wurden

für Aktien deutſcher Banken und Induſtriegeſellſchaften folgende

Beiträge (in Millionen Mart) aufgebracht:

im Jahre nominal effektiv

1892 17

1893 41 59

1894 92 115

1895 274 366

1896 403 547

1897 364 584

1898 584 893

1899 727 1138

1900 435 636

1901 146 200

Die verfügbaren Geſammtmittel von 118 Aktienbanken in

Deutſchland ausſchließlich der Notenbanten) betrugen Ende 1893

gegen 3700 Millionen Mark ; Ende 1900 8250 Millionen .



22 Stier - Somlo : Die Reform des Aufſichtsraths der AG.

.

der mit dem Aufſchwung der neunziger Jahre beginnende

Optimismus und die Zuverſicht auf die ſteigende Linie der

deutſchen Wirthſchaftsentwicklung :). In einem Punkte aber

weicht zweifellos die jüngſte Rriſe hinſichtlich ihrer Urſachen

von allen vorhergehenden auffällig ab : in der Bedeutung,

welche das Attienweſen für ſie beſigt. Je erheb

licher der Theil des Nationalvermögens iſt, der in der Unter

nehmungsform der Aktiengeſellſchaften zuſammen

ſtrömt -- und die thatſächlichen Verhältniſſe in Deutſchland

werden wir bald (III) kurz beleuchten deſto größere Be

deutung hat jene Geſellſchaftsform für die Produktion , den

Umlauf, die volkswirthſchaftliche Verwerthung des Kapitals ;

deſto ſchneller zeigt ſich gerade bei den Aktiengeſell

ſchaften der Rückgang des Verdienſtes, das Aufhören der

Gewinne, das Schwinden der Unternehmungsluft überhaupt.

Da in den legten Jahren die meiſten induſtriellen Unter:

nehmungen Aktiengeſellſchaften waren , ergab ſich mit der

Ueberproduktion und der geringen Rentabilität der meiſten

Aktien an

gelegten Vermögen am häufigſten. In den Kurſen der

Aktienpapiere fieht man oft das Barometer der wirth

ſchaftlichen Lage ; die ſtärkere oder ſchwächere Emiſſion

von Aktien iſt nicht ſelten der Maßſtab für den Aufſchwung

oder Niedergang der wirthſchaftlichen Verhältniſſe. In den

legten zwanzig Fahren erlebte Deutſchland einen unerhörten,

mindeſtens quantitativen Fortſchritt in Sachen des Bank

und Geldweſens und ſeit noch etwas längerer Zeit auch einen

qualitativen auf weſentlichen Gebieten der Induſtrie. Die

Wirthſchaftsform aber , in der Bankinſtitute und Induſtrie

Betriebe ein heftiger Rüdſchlag gegenalleen

3) Vgl. Eberſtadt, Die gegenwärtige Arifis , ihre Urſachen und

die Aufgaben der Gefeßgebung (1902 ) S. 8 ff., 16 f. , 18 ff.;

Steinberg . Die wirthſchaftliche Arifié 1901 , ihre Urſachen,

Sehren und Folgen (1902) S. 10 ff.; Derſelbe , Die Wirth

ſchaftliche Kriſis des Jahres 1900. Referat , erſtattet auf dem

Erften Allgemeinen Deutſchen Bantiertag zu Frankfurt am Main,

19./20. September 1902 S. 4 ff. und passim .
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unternehmungen thätig wurden, war wiederum die der Aktien:

geſellſchaft. So iſt die hervorſtechendſte Beſonderheit der

Kriſis , daß eine ihrer Haupturſachen im Aktienweſen , in

ſeiner jeßigen juriſtiſchen Geſtaltung gefunden wird .

So hat ſich denn die auf Beſſerung abzielende Tendenz

von Theorie und Praxis in der Richtung einer Reform

der Aktiengeſellſchaft bewegt . Manche — Berufene und Un:

berufene — gehen mit großer Vehemenz vor und wünſchen

das Eingreifen der Gefeßgebung . Sie halten die mehr oder

minder radikale Umgeſtaltung des beſtehenden Aktienrechts

für eine unentrinnbare Konſequenz der beweisbaren Schäden

und Frrungen. Das Syſtem ſelbſt gilt ihnen als falſch. Im

Gegenſaße hierzu ſeben andere nicht in den hervorgetretenen

Mängeln des Rechts der Aktiengeſellſchaft die Wurzeln des

Uebels , vielmehr in der Natur der Menſchen , ihrem Opti

mismus, ihrer Geldgier, Spekulationswuth und Vertrauens

ſeligkeit, kurz, in menſchlichen Fehlern und ſittlichen Defekten .

Ale einſchlägigen Fragen werden von dem Gebiete einer

rechtspolitiſchen Betrachtung auf dasjenige der Ethik hinüber:

geſchoben. Nach Anſicht dieſer Gruppe ſtünden alle dieſe

Dinge außerhalb des legislatoriſchen Einfluſſes. Ihnen

handelt es ſich lediglich um die Pflichtwidrigkeit der Auf

fichtsrathsmitglieder, gegen die es kein Heilmittel gebe . Durch

Geſegesvorſchriften könne man keinen Zuſammenbruch ver

hüten . Mitunter wird auch die Nothwendigkeit der Reform

deshalb beſtritten , weil nur eine verhältniſmäßig ganz ge

ringe Zahl von Aktiengeſellſchaften zuſammengebrochen ſei .

Daß das Hervortreten bedeutender Mängel bei herdor

ragenden Inſtituten ſichtbar war , iſt aber hier das für

die Reform Entſcheidende. Daß aber die Verwaltung

der allermeiſten Aktiengeſellſchaften , ohne daß dieſe in

den Strudel des Verderbens mitgeriſſen werden mußten,

verbeſſerungsbedürftig iſt, iſt ein offenes Geheimniß . Eine

dritte Gruppe will behutſam, aber mit Strenge reformiren 4) .

4) Vgl. 3. B. Neue Preuß. ( Atreug-) Zeitung vom 21. Auguſt 1901 .
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Sie ſtelt jedoch die wirthſchaftlichen Momente mit einiger

Kurzſichtigkeit in den Vordergrund, ſo daß man den juriſti

fchen Laien merken und daß man feſtſtellen kann , wie die

Tragweite und Bedeutung der ſchon beſtehenden Vorſchriften

unrichtig eingeſchäßt wird . Man ruft nach geſeßlicher Nor

mirung und überſieht, daß ſchon die beſtehende Gefeßgebung,

richtig angewandt , einem großen Theile der Beſchwerden ,

die mitunter vorgebracht werden, abhelfen kann. Dieſe Rich

tung findet meiſt unter den Tagesblättern , auch den größe

ren und bedeutenden , ihre Vertreter. Immerhin iſt bald

aus jenem , bald aus dieſem Lager eine große Anzahl von

Vorſchlägen aufgetaucht, die zum Theil Treffliches enthalten,

meiſt freilich nur den Weg bezeichnen , der zu betreten iſt,

während die angeprieſenen Mittel oft recht ungeeignet er

ſcheinen . „Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt“ , entſteht

nun auf dieſem Gebiete je länger je mehr ein etwas chaotiſcher

Zuſtand. Es dürfte ſich deshalb der vorliegende Verſuch, Klar

heit in dieſen Gegenſtand zu bringen, an ſich ſchon rechtfertigen.

Dazu kommt , daß ſeine Behandlung beſondere Schwierig

keiten deshalb aufweiſt, weil bei den hervorgetretenen Plänen

wirthſchaftspolitiſche Kämpfe ihr Spiel treiben und jeder

Reformverſuch den härteſten Widerſtand finden muß bei

denen , die mit den beſtehenden rechtlichen Zuſtänden gut

gefahren ſind. So mag es vielleicht auch aus dieſem Ge

ſichtspunkte von einigem Werthe ſein , daß hier eine ſtreng

ſachliche, von keinem privaten Intereſſe an den wirthſchaft

lichen Verhältniſſen getrübte Prüfung unternommen wird .

Gegenüber Stimmen aus der Praris , beſonders des Bank

weſens, bedarf es außerdem einer Unterſuchung vom juri

ſtiſchen Geſichtspunkte aus, weil ſchließlich dieſer ausſchlag

gebend ſein dürfte für ein Urtheil darüber , ob das wirth

ſchaftlich Wünſchenswerthe auch rechtlich angeſtrebt werden

könne , ob die geſeßgebende Gewalt in Bewegung geſeßt

werden ſoll. Ueber die geſeßeštechniſche Frage , in welcher

Form der Rechtsgedanke zu erſcheinen hat , ſoll hier nicht

gehandelt und diskutirt werden . Iſt erſt der Kern der

I
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Reform feſtgeſtellt, ſo iſt es in dieſer Materie ein Leichtes,

auch die paſſende Einkleidung zu finden. Eine weitere Er

gänzung ergibt ſich ſodann aus der Sache ſelbſt: der Brenn

punkt aller Reformverſuche und Vorſchläge iſt – mit ge

ringen Ausnahmen, auf die wir zu ſprechen kommen werden

das Inſtitut des Aufſichtsrathé. Nicht von der Reform

des Aktienweſens überhaupt, ſondern von der Reformbedürf

tigkeit dieſer leßtgenannten Einrichtung iſt demnach hier zu

handeln .

II .

Die Fragen nach der Art und dem Gange unſerer

Unterſuchung und nach der Literatur bedingen noch

einiges Verweilen . In keiner Disziplin des bürgerlichen

Rechts kann man, wenn die Richtigkeit der juriſtiſchen Aus

geſtaltung in Frage ſteht, weniger abſehen von den ökonomi

ſchen Bedingungen und Wirkungen der betreffenden Inſti

tutionen , als auf dem Gebiete des Handelsrechts. Wir

dürfen deshalb auch hier von volkswirthſchaftlichen Geſichts

punkten ausgehende Erörterungen nicht unbeachtet laſſen .

Das Material, welches ſich uns hinſichtlich der Bedeutung

der Aktiengeſellſchaften in der Volkswirthſchaft der

Gegenwart darbietet, ſowie diejenigen praktiſchen Erfahrungen,

die man insbeſondere mit der Einrichtung des Aufſichtsraths

gemacht hat , dürfen nicht unbenußt bleiben . Ob jene Be

deutung in den Vorſchriften unſerer Geſeße ausreichend zur

Geltung kommt , ob die juriſtiſche Formel das wirthſchaft

liche Bedürfniß deckt oder nicht, kann eigentlich nur auf

Grundlage jenes Stoffes feſtgeſtellt werden . An der Schwelle

ſolcher Betrachtung würde aber , da die Reformbeſtrebungen

hinſichtlich des Aufſichtsraths im Anſchluß an die Kriſe ſich

einfanden , logiſcher Weiſe die Unterſuchung ſtehen müſſen :

wie weit an dieſer Kriſe gerade die Aktiengeſellſchaften und,

des Näheren, die jeßige Regelung der Aufſichtsrathsinſtitution
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I

Schuld trägt. Doch dieſer Punkt muß hier ausgeſchieden

werden , weil er allzu tief in die Nationalökonomie hinein

führen müßte. Es ſteht alſo feſt, daß die Art unſerer Be

trachtung eine juriſtiſche , aber von rechtspolitiſchen Erwä

gungen durchflochtene ſein muß , und daß die Prüfung des

Antheils des Aufſichtsrathsweſens an früheren Kriſen und

an der jeßigen auszuſchalten iſt. Dagegen muß kurz die

Bedeutung der kapitaliſtiſchen Afſoziation in Form von Aktien

geſellſchaften in Deutſchland ſkizzirt werden . Danach ſollen.

diejenigen Aufgaben und Funktionen des Aufſichtsraths

aber auch nur dieſe - welche Gegenſtände einer Reform

gefeßgebung ſein könnten , im Einzelnen geprüft werden,

unter Heranziehung aller wiſſenſchaftlich diskutabeln Vor

ſchläge, die feit dem Ausbruch der Wirthſchaftskriſis gemacht

worden ſind.

Das durch dieſe gezeitigte Bild der Literatur iſt

recht abwechſelungsreich. Eine große Anzahl bedeutender

Tageszeitungen iſt auf Beiträge zur Löſung der fraglichen

Probleme durchforſcht worden. Das Wenige, was hier ver

wendbar ſchien , iſt an den bezüglichen Stellen angegeben .

Eine geringe Anzahl von Arbeiten beſchäftigt ſich unmittelbar

und ausſchließlich mit unſerem Gegenſtande. Wohl am be

deutendſten iſt die von Otto Warſchauer 5), dem ſich ein

Aufſaß des Grafen von Brockdorff unter demſelben

Titel 6) anſchließt. Beſonnen und tüchtig iſt die Schrift von

W. Gemünd und Franz Knödgen ') , während die von

Löb 8) ihrem Zwecke entſprechend die juriſtiſchen Fragen

5) Die Reorganiſation des Aufſichtsrathsweſen in Deutſchland, Berlin

1902.

6) In Annalen des Deutſchen Reichs. Oftober -Nummer 1902.

7) Wie kann unſer Aktienweſen geſunden ? Mängel im deutſchen

Attienrecht und Vorſchläge zu ihrer Beſeitigung. Köln o. J.,

boch 1902 erſchienen.

8) Das Inſtitut des Auffichtsraths, ſeine Stellung und Bedeutung

im deutſchen Aktienrecht und der deutſchen Volkswirthſchaft, die

Nothwendigteit und Möglichteit ſeiner Reform. Conrad's Fahr.
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zurücktreten läßt . Künßel hat ſeinem Werke 9) eine Kritik

des geltenden Rechts und Reformvorſchläge (S. 82—102)

angehängt 10) . Sonſt iſt natürlich die Literatur des Aktien :

rechts , beſonders ſeit der Publikation des neuen Handels

gelegbuchs, beachtet, aber meiſt nur bei zweifelhaften Punkten

erwähnt worden ; ſo die rühmlichſt bekannten Werke von

Lehmann 11) und Lehmann - Ring 12) , Staub 18) und

Makower 14 ). Von Lehrbüchern iſt das von Coſad

(6. Aufl. 1903) und Gareis (6. Aufl. 1899) benußt . Mit

dem Aktienrecht im Einzelnen beſchäftigen ſich die Kommentare

von R. Efier 15) und R. und F. Ejjer 16), Alerander

Kaß und Dyhrenfurth1 '), Þinner 18) , die Ausgaben

N

-

bücher für Nationalökonomie und Statiſtik. Jena 1902, S. 1

bis 28.

9) Der Aufficht& rath der Aktiengeſellſchaft, ſeine Rechte und Pflichten.

Leipzig 1902 .

10 ) Vgl. auch die oben Anm . 1 und 3 citirten Werke von Biermer,

Steinberg und Eberſtadt; lekterer widmet der „ Stellung des

Aufſichtsrathe" einige wichtige Bemerkungen S. 30 ff.

11) Das Recht der Aktiengeſellſchaften Bd. I (1898).

12) Kommentar zum Şandelsgeſeßbuch Bd. I (1900) S. 373 ff.

13) Kommentar zum Handelsgeſeßbuch. 6. und 7. Aufl. Bd. I (1900)

6. 450 ff.

14) Qandelegelegbuch 13. Aufl. (1899) . Der Rommentar von Düs

ringer : badenburg enthält Bd. I ( 1899) das erſte Buch des

Handelsgefeßbuchs , den Handelsſtand, B). II (1901) das dritte

Buch die Handelsgeſchäfte kommentirt , während eine Darſtellung

des Aktienrechts noch ausſteht. Daſſelbe iſt der Fall mit Gold:

mann , Das Sandelsgeſeßbuch vom 10. Mai 1897 mit Ausſchluß

des Seerechts. Von dieſem tiefgehenden Werke find bis jeßt Bd. I

(Handelsſtand) 1901 und einzelne Bieferungen erſchienen .

15) Die Neugeſtaltung der Attiengeſellſchaft nach den Vorſchriften des

mit dem 1. Januar 1901 in Kraft tretenden Handelsgeſeßbuchs

(1898).

16 ) Die Aktiengeſellſchaft nach den Vorſchriften des bandelsgeſezbucha

2. Aufl. Berlin 1899.

17) Die Aktiengeſellſchaft unter dem neuen Attiengeſeß . 5. und

6. Tauſend (1899) .

18) Das deutſche Aktienrecht (1899) .

1

1
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von Meyer 19) , ſowie von Keyßner und Simona ), jeßt

bearbeitet von H. und 2. Reyßner.

Beſonders erwähnt ſeien noch die Schriften von Rief

ſer 21) und Simon 22) .

Speziell den Aufſichtsrath und verwandte Fragen

betreffen folgende Monographien : Ticharmann ? ;), Kai

ſer 24), Molitor 25) , Roſenwaldt26),Mankiewiecz ??),

ſowie Bauer 28) und endlich Burdas I. 29) .

Wichtiges boten ſchließlich die Auffäße von H. Keyf=

ner 30) , Pinner 31) , Neukamp 32) , F. Mayer 3),

.

19) Das Attienrecht. Buch II Abſchnitt 3 und 4 des Handelsgefeßbuch

vom 10. Mai 1897. 3. Aufl. 1900.

20) Aktiengeſellſchaft und Kommanditgeſeliſchaft au Aktien . 5. Aufl.

1900.

21 ) Die Neuerungen im deutſchen Aktienrecht. Berlin 1899.

22) Die Bilanzen der Attiengeſellſchaft. 3. Aufl. 1899.

23) Der Aufſichtsrath der Aktiengeſellſchaft (1896) .

24) Die civilrechtliche Haftung des Vorſtandes und Auffichtsraths der

Aktiengeſellſchaften und Genoſſenſchaften ( 1897) .

25) Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit der Auffichtsrathsmitglieder

(1897)

26) Die Reviſion bei Gründung von Aktiengeſellſchaften (1898) .

27) Die Rechte und Pflichten des Aufſichtsrathes der Aktiengeſellſchaft

nach dem neuen Handelsgefeßbuch vom 10. Mai 1897 ( 1899).

28 ) Der Aufſicht& rath. 2. Aufl. 1900.

29) Aktionär und Gläubiger im Konkurſe der Aktiengeſellſchaft. Eine

Abhandlung über Referbefonds und Kegreßanſpruch (1902 ).

30) Vom Uuffichtsrath und deffen Vergütung (in dieſer Zeitſchrift

Bd . XLVIII S. 508 ff .).

31 ) Tantieme des Vorſtandes und Aufſichtsraths nach dem neuen

Handelsgefeßbuch (Gruch ot's Beiträge zur Erläuterung des deut

Ichen Rechts. 44. Jahrg. S. 573 ff.) und Der Aufrichterath und

jeine Gegner ( Deutſche Jur.3tg. VI S. 373 ff.).

32) Dao Dogma von der Bilanzwahrheit" in dieſer Zeitſchrift

Bd. XLVIII S. 450 .

33) Ueber den Minoritätenſchuß bei Aktiengeſellſchaften ( Allgemeine

Deſterreichiſche Gerichtszeitung 51. Jahrg. S. 392 ff., 399 ff., 405 ff.

414 ff., 424 ff .).
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Mankiewiecz 34) , Fuld 35) , þagen 36) , Simon 37)

und R. Goldſchmit 38) .

III .

Wie weit an der kapitaliſtiſchen Wirthſchaftsform der

Aktiengeſellſchaft die Deffentlichkeit und damit der Staat

intereſſirt iſt , mögen einige Zahlen illuſtriren . Nach van

der Borght 39) war der Stand des Aktienrechtsweſens 1896

folgender : Die Zahl der Aktiengeſellſchaften (Banken und

Kreditinſtitute, Verſicherungsanſtalten, Bergbau-, Induſtries,

Bau- und ſonſtige Geſellſchaften ) beziffert ſich auf 3712

mit einem eingezahlten Aktienkapital von 6845,76 Millionen

Mark. Löb berechnet nach dem Handbuch der deutſchen

Aktiengeſellſchaften 1900/01 , daß gegen Mitte des Jahres 1900

die Zahl der in Deutſchland beſtehenden Aktiengeſellſchaften

ungefähr 5500 betrug; hiervon entfallen 3443 auf Induſtrie

geſellſchaften verſchiedener Art , 442 auf Kreditbanken , 249

auf Baubanken , 41 auf Hypothekenbanken, 288 auf Eiſen

bahn- und Straßenbahngeſellſchaften und 146 Dampfſchiff

fahrtsgeſellſchaften. Wenn man mit ihm nach Schmoller

34) Tie Zuſammenſeßung des Aufſichtsraths in der Zeitſchrift für das

geſammte Aktienteſen X. Jahrg. Nr. 1 bom Januar 1900.

35) Inkompatibilität von Vorſtand und Auffichsterath in der Zeitichrift

für das geſammte Aktienweſen X. Jahrg. Nr. 4 S. 81–84.

Derſelbe , Die Kumulirung bei Aufſichtsråthen, daſ. XI. Jahrg .

Nr. 6 vom Juni 1901 S. 109 f.

36) Neber die Verantwortlichteit des Aufſichtsraths bei den Aktiengeſell:

ſchaften in Gruch ot's Beiträgen 42. Jahrg. S. 333 ff.

37) Die Vertretung eigener und fremder Attien in der Generalverſamm:

lung. Feſtgabe der Rechtsanwaltſchaft des Kammergerichts für

Dr. Wilte S. 255 ff.

38) Die Nichtigkeit einer Aktiengeſellſchaft in Monatsſchrift für Handels:

recht 9. Jahrg. S. 158 ff.

39) Artitel , Aktiengeſellſchaften " im Handwörterbuch der Staatswiſſen :

ſchaften Bd. I S. 174 ff.
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( Einleitung zu den ſtatiſtiſchen Materialien der Börſenenquete)

die Geſammtſumme des ausgeliehenen Kapitals , das in

Deutſchland die Form von Effekten angenommen hat, auf

30 Milliarden, welche Zahl wohl jeßt ſchon um ein Drittel

zu niedrig ſein dürfte , ſchäßt, ſo ergibt fich , daß von dem

in Effekten inveſtirten deutſchen Kapitel ein Drittel reſp . ein

Viertel in Aktien angelegt iſt. Bemißt man das deutſche

Nationalvermögen auf 175 Milliarden , ſo kommt man zu

dem Reſultat, daß mehr als 6 Prozent des deutſchen Natio

nalvermögens in Aktien deutſcher Aktiengeſellſchaften Anlage

gefunden haben. Löb bemerkt zutreffend 40), daß die Form

der Aktiengeſellſchaft in den verſchiedenſten Zweigen der ge

werblichen Thätigkeit , ſpeziell aber im Handel und in der

Induſtrie eine geradezu führende und ausſchlaggebende Be

deutung erlangt hat . Das ergibt ſich meines Erachtens auch

daraus, daß der Betrag der allein im Jahre 1901 emittirten

Bank- und Induſtrieaktien im Nominalwerthe auf 155 Mil

lionen, der Kurswerth auf 211 Millionen ſich beziffert. Der

franzöſiſche Nationalökonom Neymark berechnet in Le

Rentier (vom 7. , 17. und 27. Oktober 1901) den Beſiß

Deutſchlands an Werthpapieren auf 45 Milliarden Franken,

wogegen freilich der Frankreichs auf 90 und der Englands

auf 120 Milliarden Franken beziffert wird. Dieſe Ziffern

werden ausreichen , um die augenblickliche Bedeutung des

Aktienweſens zu kennzeichnen +1).

40) a . a . D. S. 3 .

41) Vgl. hierzu auch Conrad , Grundriß zum Studium der politiſchen

Dekonomie I. Theil 3. Aufl. (1900) S. 224 ff.; werthvolle Lites

raturangaben dafelbft S. 218, 224, über die volkswirthſchaftliche

Pedeutung der Aktiengeſellſchaften ; zur Reform des Aktienwelens

iſt S. 238 eine, theilweiſe veraltete, literatur angeführt. — Reiches

Material bei Kleinwächter, Die voltâwirthſchaftliche Pros

duktion im Allgemeinen , in Schönberg's Handbuch der politiſchen

Dekonomie ( 4. Aufl.) BD. I S. 232, und Kathgen in Elſter's

Wörterbuch der Volkswirthſchaft BD. I S. 39 ff. mit zahlreichen

Literaturangaben.

!
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IV.

Der erſte Punkt der Reform betrifft die Beſtellung

und Zuſammenfeßung des Aufſichtsraths 42). Was

zunächſt die aktive Wahlfähigkeit der Mitglieder be

trifft, ſo haben im Falle der Simultangründung nach § 190

HGB. die Gründer gleichzeitig mit der Errichtung der Ge

ſellſchaft oder in einer beſonderen gerichtlichen oder notariellen

Verhandlung den erſten Aufſichtsrath der Geſellſchaft zu be

ſtellen . Im Falle der Sukzeſſivgründung haben ſie nach der

1 .

42) Bei Vorſchlägen , die eine Abſchaffung des Auffichtérathe überhaupt

im Auge haben, tönnen wir nicht verweilen. Vgl. Voffiſche Zeitung

Nr. 295 vom 27. Juli 1901 . Die überwiegende und richtige

Meinung geht bei faſt allen ernſt zu nehmenden Schriftſtellern

bahin , daß der Aufſichtsrath bei richtiger Würdigung

feines Amtes der Attiengeſellſchaft unſchäßbare Dienſte leiſten

tann. Löb a. a. D. S. 19. Die hervorgetretenen Mißflände

finden fich , wie erwähnt , bei relativ wenig Geſellſchaften , wenn

auch eine bedeutende Zahl ſchlecht verwaltet iſt. Wenig ernſt zu

nehmen iſt auch der Vorſchlag, im Intereffe des Gemeinwohls die

unentbehrliche Kontrolle der Aktiengeſellſchaften

privaten Perſonen zu entziehen und direkt dem Staate zu

übertragen. Deutſcher Dekonomiſt“ vom 28. September 1901..

Denn Staatâbeanite wären außer Stande, bei ſonſtigen Funktionen

die techniſden Schwierigkeiten, mit denen gegenwärtig die Aufs

Fichtsråthe nicht fertig werden können, zu überwinden . Die außer

ordentlich ſpezialifirte Sach- und Fachtenntniß würde auch

taum bei Staatsbeamten vorausgefegt werden dürfen . Der ſehr

erhebliche Eingriff in die private induſtrielle Thätigkeit der Attiens

gefellſchaften würde fich in feiner Weiſe rechtfertigen laſſen. Vgl.

Warſchauer a. a . D. S. 10. Biermer a. a . D. S. 20

fürchtet, daß Beamte , die fich einer ſolchen verantwortungsvollen

Stellung mit hinreichender faufmänniſcher und voltswirthidhaft

licher Bildung widmen können, nur in Ausnahmefäden zu finden

ſein werden. Wenn aber der Staatskommiſſar die nöthigen Fach

kenntniſſe nicht hat, ichadet er mehr, als er nüßt. Denn die Thats

jache, daß Alles ſtaatlich revidirt wird , lullt die Aktionäre in

Vertrauensſeligkeit ein und belaſtet die Staatsregierung mit einer

ganz enormen Verantwortung.
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Zeichnung des Grundkapitals eine Generalverſammlung zur

Wahl des Aufſichtsraths zu berufen (§ 243 HGB .) . That:

ſächlich iſt aber nicht die Generalverſammlung , ſondern

es ſind Vorſtand und Aufſichtsrath die entſcheidenden Fat

toren . In faſt allen Fällen findet die Mitwirkung eines

finanziell erheblich engagirten Bankhauſes oder einer Bank:

firma oder mehrerer ſtatt , welche dann im Aufſichtsrathe

begreiflicher Weiſe vertreten ſein wollen 43) . Dies trifft zu,

mag es ſich um eine Neugründung oder eine Umwandlung

eines beſtehenden Unternehmens handeln. Die Vertreter der

Bankintereſſen und die Inhaber von vielen Aktien terrori

firen in der Praxis , zuweilen auch durch geliehene Aktien,

die ſogenannten Kleinaktionäre bei der Wahl, ſo daß dieſe in

Erkenntniß der kommenden Dinge ſich von der Wahlhandlung

meiſt überhaupt fern halten . Dadurch wird das genoſſen

ſchaftliche Element, das in den Aktiengeſellſchaften vorhanden

iſt, von vornherein unterdrückt. Die Organfunktion der

Generalverſammlung des oberſten Organes der Geſell

ſchaft 44) -- iſt an dieſer Stelle beſonders behindert. Hieran

iſt durch ein Gefeß nichts zu ändern. Denn die auf

immer größere Häufung von Vermögen gerichtete kapita

liſtiſche Wirthſchaftsordnung iſt es , die die Mitgliedſchafts

natur des Aktionärs meiſt vollkommen zurücktreten läßt ;

eine Wandlung wäre nur denkbar bei Aenderung dieſer

Wirthſchaftsordnung. Der Befiß der Aktien bildet lediglich

eine Form der Kapitalanlage oder Effektenſpekulation 45). Daß

-

43) 20b a. a . D. S. 12 ff. Biermer a. a. D. S. 15 .

44) Rehme in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIV S. 360.

45) Nach Biermer ſieht der „ Formaljuriſt" (! ) in dem Aktionår

einen Unternehmer ; denn der Aftionär iſt an der Geſellſchaft mit

Rapital betheiligt, hat einen gemiffen Antheil an der Verwaltung

und das Anrecht auf den Gewinn . Der Formaljuriſt " fieht aber

im Altionär nur ein Mitglied des Attienvereins und hält fich von

jedem Hineintragen wirthichaftlicher Gefichtepunkte in die Rechte:

regeln fern. Noch nie iſt in folchen die Qualifitation als

Unternehmer oder als kapitaliſt zum Auêbrud gekommen , nie hat,
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hiermit große Mißſtände verbunden ſind, iſt nicht zu ver

kennen . Der Vorſtand präſentirt in den meiſten Fällen die

Mitglieder des Aufſichtsraths , wenn nicht dieſer ſich ſelbſt

empfiehlt. Die Aktienbeſißer haben unter fich keine Fühlung ;

es gibt unendlich viel mehr Perſonen , die Aktien beſißen,

als Sachkenner unter ihnen ; man kann auch nicht von jedem

Aktieninhaber Verſtändniſ für das Aktienweſen, das dann in

einer größeren Betheiligung der Aktionäre ſich äußern würde,

verlangen. Thatſächlich ſind es auch die Nichtfachver

ſtändigen , die das Aktienweſen zu ſeiner Blüthe gebracht

haben 46). Aber trop dieſer Mißſtände würde die Form der

Aktiengeſellſchaft ohne die Hegemonie der Großaktionäre

ſicherlich nicht die heutige Bedeutung erlangt haben . Uebri

gens beſißen auch die Mitglieder des Vorſtandes und die

Beamten der Geſellſchaft, wenn ſie Aktionäre ſind, das Wahl

recht. Ein Antrag des Abgeordneten v . Stumm , dieſe

aktive Wahlfähigkeit der Genannten auszuſchließen, wenn ſie

nur (den Leihbeſiß ermöglichende) Inhaberaktien beſißen,

wurde abgelehnt 47) . Immerhin iſt eine Mehrung der Auf

ſichtsrathsmitglieder durch bloße Rooptation nicht zuläſſig,

auch nicht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die

nächſte Generalverſammlung 48) . Rechtlich unzuläſſig iſt es

.

wie Biermer irrthümlich meint , prein rechtlich aufgefaßt

die Unternehmerqualität des Aktionärs feſtgeſtanden “, a. a. D.

S. 7 a. E.

46) Steinberg a . a . D. S. 35. Er führt dann S. 49 richtig aus :

Die Aufſichtsräthe ſeien mit geringen Ausnahmen auf Betreiben

des Vorſtandes gewählt und im Amte, und dieſer Umſtand laffe die

oftmals geübte perſönliche Rüdfichtnahme meiſt nur allzu begreiflich

erſcheinen. Sei aber ein Vorſtand ſo beſchaffen , daß er Urſadje

habe, die Kontrolle zu ſcheuen , ſo werde er nicht Perſonen das

Amt des Auffichtsraths antragen , von welchen er gewärtig ſein

müſſe, daß ſie durch allzu eingehende Kontrolle unbequem werden.

Darum berjage auch der Aufſichtsrath häufig gerade in denjenigen

Fällen, wo eine beſonders ſtrenge Aufſichtführung angebracht wäre.

47) bahn , Materialien zum Sandeldgefeßbuch (1897) S. 713 ff.

48) Vgl. Allgemeine Begründung zum 1884er Entwurf S. 213 ;

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LIII. 3

.
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auch, daß der Vorſtand oder eine außerhalb der Geſellſchaft

ſtehende Körperſchaft jemanden in den Aufſichtsrath dele

girt . Thatſächlich geſchieht dies aber von Bankinſtituten

recht häufig, natürlich nicht durch einen formellen Rechtsakt.

Was die paſſive Wahlfähigkeit49) betrifft, ſo hat

das geltende Geſeß keinerlei Beſchränkungen aufgenom

men 50) 51) . Es können freilich nur phyſiſche Perſonen ge

wählt werden 52), juriſtiſche Perſonen (Körperſchaften , Vereine,

Anſtalten , Stiftungen) deshalb nicht, weil das Aufſichts

rathsmitglied unmittelbar und perſönlich handeln muß , die

juriſtiſche Perſon hierzu aber nicht in der Lage iſt, vielmehr

der Vertretung bedarf . Auch Geſchäftsfähigkeit wird gefor:

5

#

.

E. und F. Effer a. a . D. S. 111 Anm. 2 ; Ticharmann

a. a . D. S. 13 ; anders nach älterem Recht. ROHG. Bd. XIV

S. 308 .

49 ) LehmannsRing Bd. I S. 484 Note 2 und Bauer S. 12 ff.

50) Daß Mitglieder des Vorſtandes und dauernde Stellvertreter, ſowie

Beamte der Geſellſchaft nicht Aufſichtsrathamitglieder werden

können, ergibt ſich aus § 248 Abſ. 1. Die an den zweiten Abſa

wegen des Begriffes der Behinderung“ fich anknüpfende kontros

verſe kann hier dahingeſtellt bleiben. Siehe Manlie w ic3 .

Rechte und Pflichten des Aufſichtsraths S. 10 ; Fuld , Zeitſchrift

für Aktienweſen X. Jahrg. S. 82 und Biberfeld , daſelbſt

S. 85.

51) Reine Beſchränkung der paſſiven Wahlfähigkeit iſt in den geſek:

lichen Vorſchriften enthalten , wonach Staatsbeamte nicht oder

nicht ohne Weiteres in einen Aufſichtsrath eintreten dürfen . Nach

$ 16 des Reichsbeamtengefeßes vom 31. März 1873 iſt zu dem

Eintritt eines Reichsbeamten in den Auffichtêrath einer jeden auf

den Erwerb gerichteten Geſellſchaft die Genehmigung der oberſten

Reichsbehörde erforderlich , die im Falle einer mit der Stellung

verbundenen Remuneration überhaupt ausgeſchloffen iſt. Heber

Ausnahmen fiehe Ticharmann a. a . D. S. 16. Ueber die

Wirtungen der Wahlen ſolcher Beamten ohne Nachweis der Ge:

nehmigung der vorgeſeßten Dienſtbehörde fiehe Künßel a. a . D.

S. 15 Anm. 23 und die dortige Literatur.

52) Siehe Bericht der Rommiffion über den Entwurf eines Geſekes,

betreffend die Kommanditgeſellſchaften auf Attien und die Aftiens

geſellſchaften Nr. 128. Fünfte Legislaturperiode IV. (1884) S. 20.
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dert werden müſſen. Es folgt dies ſowohl aus der Noth

wendigkeit einer rechtswirkſamen Annahme der Wahl,

als auch aus der civilrechtlichen Haftbarkeit der Aufſichts

rathsmitglieder. Auch Frauen können Aufſichtsrathsmit

glieder ſein 53) . Kein Hinderniß bildet der Verluſt der

bürgerlichen Ehrenrechte, der Ausbruch des Konkurſes ; auch

Analphabeten , Angehörige fremder Staaten können ſogar

Mitglieder deutſcher Aktiengeſellſchaften ſein 54) . Das Geſet

ſchreibt nicht einmal vor, daß auch nur ein Mitglied des

Aufſichtsraths Deutſcher ſein oder ſein Domizil am Drte des

Sißes der Geſellſchaft haben muß 55). Es wurde darauf

aufmerkſam gemacht, daß die Frage in legter Zeit in Folge

der Beſtrebungen der Amerikaner , auf die deutſchen Schiff

fahrtsgeſellſchaften maßgebenden Einfluß auszuüben , von

großem praktiſchen Intereſſe geworden iſt. Sogar eine nahe

Verwandtſchaft init Mitgliedern des Vorſtandes und des

Aufſichtsraths bildet keinen Ausſchließungsgrund. Was aber

iſt die Folge der leßterwähnten Thatſache ? Es ſpielt „bei

der Vergebung der Aufſichtsrathsſtellen das Vettern- und

Sippenweſen , kurz das Protektionsſyſtem und der Nepotis

mus eine ſehr große Rolle " . Beſonders bedenklich iſt es dann,

wenn durch den Einfluß des Direktors oder eines Aufſichts

rathsmitgliedes fich der ganze Aufſichtsrath aus Verwandten

des Direktors zuſammenſet 56) . Auch Warſchauer ſpricht

(S. 9) von „einer höchſt bedenklichen Begünſtigung der

Vetterſchaft“ und von Bourgeois-Sinekure . Bei der Wahl

der Aufſichtsrathsmitglieder , die vielfach direkt und allein

auf Initiative der Verwaltungsorgane zurüdzuführen ſei,

53) Mankiewicz , Rechte und Pflichten des Aufſichtsrath : S. 8 ;

Rüngel S. 14.

54) ES tann jemand zu gleicher Zeit auch bei Konfurrenzinſtituten

oder Inſtituten, die unter einander im Verhältniß vom Gläubiger

zum Schuldner ſtehen , Auffichtsratheſtellen bekleiden. Biermer

a . a . D. S. 13 .

55) Löb a. a . D. S. 6.

56) Biermer a. a. D. S. 15 und Löb a. a. D. S. 13 .

.
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machen ſich Beſtimmungsgründe geltend, die nicht dem direk

ten Wohle der betreffenden Geſellſchaft, ſondern ſubjektiver

Intereſſenpolitik entſprängen . „ Protektion und Konnerion

treten an die Stelle wirklicher, gediegener Kenntniß und Er

fahrung. Es werden für ganze Familien und deren gute

Freunde Sinekuren geſchaffen “ 57) . Ich vermag nicht abzu

ſehen , weshalb der Geſeßgeber hier nicht eingreifen könnte.

In unſeren Städteordnungen gilt nahe Verwandtſchaft überall

als Wahlhinderniß. So können nach der vielfach vorbild

lich gewordenen, zur Zeit für die ſieben öſtlichen Provinzen

geltenden Städteordnung vom 30. Mai 1853 Vater und

Sohn , ſowie Brüder nicht zugleich Mitglieder der Stadt

verordnetenverſammlung ſein . Sind ſolche Verwand

ten zugleich erwählt, ſo wird der ältere allein zugelaſſen.

Schwiegervater und Schwiegerſohn können zwar nach dieſer,

nicht aber nach der Städteordnung für Heſſen -Naſſau vom

4. Auguſt 1897 § 19, die als die jüngere die moder

nere Auffaſſung wiederſpiegelt , nebeneinander Stadt

verordnete ſein ; ausgeſchloſſen ſind überall Halbbrüder 58) .

Mitglieder des Magiſtrats können nach der Städteordnung

von 1853 gleichzeitig nicht ſein Vater und Sohn, Schwieger

vater und Schwiegerſohn , Brüder und Schwäger (vgl. auch

§ 1590 B.GB.) . Entſteht die Schwägerſchaft während der

Wahlperiode, ſo ſcheidet dasjenige Mitglied aus, durch wel

ches das Hinderniß herbeigeführt worden iſt. Die analogen

Beſtimmungen der übrigen Städteordnungen ſind hier nicht

zu verfolgen . Man kann gegen eine entſprechende Anwen

dung dieſes Ausſchließungsgrundes für die Wahl in den

Aufſichtsrath bei dem feſtgeſtellten Mißbrauch dieſer Amts

ſtellen für Familienzwecke nicht einwenden , daß es ſich bei

der Stadtverwaltung um ein öffentliches Amt handelt, die

Aktiengeſellſchaft dagegen als eine privatwirthſchaftliche Unter

nehmung ſo ſtreng nicht angefaßt werden dürfe. Allein es

we

57 ) Künßel a. a . D. S. 87.

58) Zeitſchrift ,Selbſtverwaltung" 1899 S. 243 .
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berührt, beſonders bei der geringen Betheiligung der Aktio

näre an der Verwaltung, die Stellung des Aufſichtsraths

das öffentliche Wohl im höchſten Grade, und dies um ſo

mehr, mit je größeren Summen Vorſtand und Aufſichtsrath,

thatſächlich faſt ohne Kontrolle der daran Betheiligten zu

wirthſchaften haben . Es trifft eben ein Vergleich mit rein

privatwirthſchaftlichen Unternehmungen nicht mehr zu . Die

Entwiďlung des Aktienweſens bringt es mit ſich , daß

ſeine rechtliche Ordnung in höherem Maße, als etwa die der

offenen Handelsgeſellſchaft und ſelbſt die der Kommandit

geſellſchaft, der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftpflicht, eine

dolkswirthſchaftliche, das ganze öffentliche Leben

angehende iſt. Hieran dürften die unter III aufgeführten

Zahlen keinen Zweifel gelaſſen haben . Wie weit man in

dem Ausſchluß von Verwandten aus dem Aufſichtsrath

gehen will , mag weiterer Erwägung vorbehalten bleiben .

Für zu ſtreng halte ich die Vorſchrift, daß die Mitglieder des

Aufſichtsraths miteinander und unter ſich nicht in gerader

Linie verwandt und verſchwägert, in der Seitenlinie bis zum

dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver

ſchwägert ſein dürfen , auch wenn die Ehe, durch welche die

Schwägerſchaft begründet iſt, nicht mehr beſteht (CPO. 8 383

Abſ. 1 Ziff. 3) 59) . Man könnte auch noch zulaſſen , daß

zwei nahe verwandte Perſonen in dem Aufſichtsrathe fich

befänden, nicht aber mehr. Der Einwand, daß es ein Leichtes

wäre, Strohmänner an Stelle der Verwandten in den Auf

ſichtsrath zu befördern , unterſchäßt doch die Bedeutung von

Treu und Glauben , und den kaufmänniſchen Anſtand in

unſerer heutigen Volkswirthſchaft. Sehr erwünſcht wäre

auch ferner die geſeßliche Beſchränkung der paſſiven Wahl

fähigkeit von ſolchen Perſonen, die ſich im Konkurſe befinden

oder während der drei leßten fahre ſich befun

den haben . Weniger nothwendig erſcheint mir die geſeka

liche Beſtimmung, daß nicht wählbar ſind Perſonen , die

59) Siehe Rünßel a . a . D. S. 302.
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ihrer bürgerlichen Ehre verluſtig gegangen ſind. Denn daß

ſolche Elemente in den Aufſichtsrath einer Aktiengeſellſchaft

kommen , iſt bei deutſchen Verhältniſſen ſchlechterdings un

denkbar, würde aber eventuell ſofort die Kreditwürdigkeit

der Geſellſchaft gefährden und die Geſchäftsverbindung mit

jeder anſtändigen Perſönlichkeit unmöglich machen.

Eine ſtatutariſche Beſchränkung der paſſiven Wahl

fähigkeit iſt jedoch im weiteſten Umfange möglich und es

kann alſo die Zuläſſigkeit von Frauen und von nahen Ver

wandten auf dieſem Wege ſchon jeßt ausgeſchloſſen wer

den 6 ') .

Es kann auch der Beſig der bürgerlichen Ehren

rechte ſtatutariſch zur Vorausſeßung der Wählbarkeit ge

macht werden . Bisweilen wurde auch zur Bedingung der

Wählbarkeit gemacht für den Fall eines vorangegangenen

Zwangsvergleichs oder Konkurſes die vollſtändige Be

friedigung aller Gläubiger (Magdeburger Lebens

verſicherungs - Geſellſchaft , Schleſiſche Feuerverſicherungs

Aktiengeſellſchaft in Breslau ). Weitere ſtatutariſche Unfähig

keitsgründe find: Wohnſiß außerhalb des Sißes der Geſellſchaft;

Berwandtſchaft oder Schwägerſchaft mit Mitgliedern des Auf

ſichtsraths oder des Vorſtandes ; Innehabung einer Firma,

von deren Mitinhabern bereits einer Aufſichtsrathsmitglied

iſt (Leipziger Malzfabrik Schleudiß ); Betheiligung an der

Verwaltung , der Beaufſichtigung oder dem Geſchäftsbetrieb

einer Konkurrenzgeſellſchaft(Vaterländiſche Lebensverſicherungs

Aktiengeſellſchaft zu Elberfeld) ; oder ſchließlich jedes Dienſt

verhältniß zu der Geſellſchaft (Teutonia in Leipzig) 61) .

Nicht zutreffend iſt aber , daß in dieſer Beziehung der Ge

ſellſchaftsvertrag vorſchreiben kann , was es will 62) . Es

darf meines Erachtens nicht die Abſicht des Geſekes, daß

60) Erſteres findet ſtatt bei der Attienbrauerei Friedrichshain zu

Berlin.

61 ) Ticarmann a. a . D. S. 15.

62) Rüngel a. a . O. S. 14.
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die Generalverſammlung wählen ſoll, unmöglich gemacht

werden 63).

Die vondon 3. Völderndorff (in Buſch's Archiv

BD. XLVII S. 1-4) vertretene Anſicht, daß von mehreren

Mitgliedern einer offenen Handelsgeſellſchaft ſtets nur ein

Mitglied als Geſellſchaftsorgan einer Aktiengeſellſchaft thätig

ſein könne , und daß Mitglieder derſelben offenen Handels

geſellſchaft niemals theils im Vorſtande, theils im Aufſichts

rathe thätig ſein können, iſt unzutreffend. Wohl aber wäre

es meines Erachtens wünſchenswerth , dieſe Beziehungen als

Ausſchließungsgründe gefeßlich feſtzulegen.

Ein anderer Reformvorſchlag knüpft an die gerechte

Forderung an, daß ein Aufſichtsrathsmitglied ſeiner Stellung

gewachſen ſein müſſe und daß dieſe leştere keine Sinekure,

ſondern ein Arbeitspoſten ſei 64) . Nur ſolche Perſonen dürften

mit dem Amte betraut werden, die eine direkte Fühlung mit

dem Erwerbsleben haben und die den geſchäftlichen Verkehr

in den möglichen Eigenarten ſowie der Sprödigkeit ſeiner

Entwidlung zu überſchauen vermögen 65) . Man kann oft

die Meinung hören, es läge ſchon im Geſchäftsintereſſe

der Aktionäre und der Geſellſchaft, geeignete Perſonen,

Männer von reicher Lebens- und Geſchäftserfahrung , von

bekannter Energie und Rührigkeit, tadelloſem Charakter und

Ruf zu Aufſichtsräthen zu machen. Daß dies jedoch keines

wegs immer geſchieht, lehrt die tägliche Erfahrung. Un

tüchtige Elemente werden vielfach in den Aufſichtsrath ge

bracht, ferner ſolche , bei denen der Klang eines Namens

oder ein Amtstitel zur Dekoration beſtimmt ſind. Abge

fehen von der nothwendigen Betheiligung der Banken bei

den von ihnen mitbegründeten Geſellſchaften und von der

nicht nothwendigen Vetterſchaft und dem Nepotismus, kommt

,

63) Małower a. a. D. Anm. 2c zu § 243 und S. 527 ; R. und

F. Eſier S. 112 Anm. 4.

64) Gemünd Rnödgen S. 16.

65) Warſchauer a . a . D. S. 11 .

3
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hier in Betracht, daß mit Rückſicht auf eventuelle Regreß

anſprüche nur kapitalkräftige Perſonen in Frage zu kommen

pflegen. Nicht zugeben kann ich die Behauptung , daß es

nahezu unmöglich iſt, wirkliche Sachverſtändige in den Auf

ſichtsrath zu wählen, weil dieſe meiſt Konkurrenten ſeien 66) .

Das iſt doch nach Ort und Zeit ſehr verſchieden , zum Theil

wird das Argument durch die Truſts und Syndikatbildungen

der neueren Zeit immer mehr ſeine Bedeutung verlieren,

weil hier gerade der Zuſammenſchluß der kapitalkräftigen

und konkurrirenden Elemente das Kennzeichnende Moment

bildet. Auch würde jeder Einwurf zu der ſonderbaren Konſe

quenz führen, daß Mitglieder des Aufſichtsraths Sachunkun

dige ſein müßten ; dadurch wäre jedoch dem Gedanken des

Gefeßes , daß grundſäßlich nur von Sachverſtändigen eine

Kontrolthätigkeit erwartet werden kann , widerſprochen und

der Zweck der Vorſchrift verfehlt. Immerhin liegt in jener

Behauptung ein Körnchen Wahrheit. Bei ſolchen Verhält:

niſſen iſt die Frage zu ſtellen , ob der Gefeßgeber die

Auswahl der Aufſichtsrathsmitglieder freigeben

will oder nicht ? Manche ſind für die leßtere Alternative.

Es wird die Forderung geſtellt, daß für die Kontrolle eines

jeden großen gewerblichen Unternehmens Fachleute heran

zuziehen ſeien und zwar unter Berückſichtigung der ſich immer

mehr ausbreitenden Dezentraliſationstendenz der Güterpro

duktion . Es müßten insbeſondere nach Warſchauer

(S. 11 ff .) für den Einzelfall zuvörderſt diejenigen Elemente

in Betracht gezogen werden , die eine der Eigenart des

Unternehmens entſprechende oder verwandte Berufsſtellung

einnehmen . Für den Aufſichtsrath einer Maſchinenfabrik

3. B. eigneten ſich in erſter Linie Perſonen , welche die

Technik beherrſchen , die Eiſeninduſtrie überſchauen, der Kohlen

induſtrie u . f . w . nahe ftehen und ſo das Verſtändniß für die

Eigenart des Unternehmens hätten. Gegenſeitigkeit herrſcht

für Bergbau, Hütten und Salinen gegenüber der Induſtrie

66) Löb a . a . D. S. 22.
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.der Steine und Erden , für die Elektrizitätsgeſellſchaften

gegenüber dem Maſchinenbau , für Banken gegenüber Ver

ficherungsgeſellſchaften , für Straßenbahnen gegenüber den

ſonſtigen Transportanſtalten . Von anderer Seite 6 7) wird

empfohlen , für die verſchiedenen Richtungen der Thätigkeit

des Aufſichtsraths geeignete Sachverſtändige zu wählen .

Neben dem Kaufmann den Techniker , neben dem Bankier

den Juriſten . Wenn es nicht immer möglich ſei, die betref :

fenden Fachleute zu finden, ſo müſſe doch der leitende Grund

gedanke derartig feſtgehalten werden, daß in die Aufſichtsraths

kollegien zunächſt nur diejenigen Elemente berufen werden, die

thatſächlich wiſſen, um was es ſich bei der Kontrolle handle .

Sei der geeignete Fachmann nicht zu finden, dann wären

in zweiter Linie diejenigen Perſönlichkeiten in Betracht zu

ziehen , die in Erfüllung ihrer Obliegenheiten die Sorgfalt

eines ordentlichen Geſchäfts mannes auszuüben geeignet

erſcheinen können ; dann ſolle man 68) zur Wahl von Kauf

Leuten ſchreiten und ſich grundſäßlich an diejenigen halten,

die durch ihren Beruf Geſchäftsſinn und geſchäftliche Erfah

rungen beſißen und ſomit die Gewähr bieten , dem Unter

nehmen , das ſie zu überwachen berufen werden , auch that

ſächlich zu nüßen. Beſonders häufig iſt der Anſturm von

Schriftſtellern gegen die nicht kaufmänniſch geſchulten , ſon

dern bloß dekorativ wirkenden Aufſichtsrathsmitglieder 69) .

Gewiß gebe es inaktive Miniſter oder ſonſtige Staatsbeamte,

die praktiſch geſchult und für gewiſſe Erwerbszweige ver

wendbar ſeien , aber derartige Erſcheinungen zählen zu den

Ausnahmen, meiſt werde die Wahl lediglich durch die Eitel

keit veranlaßt. Man kokettire mit den Würdenträgern des

Staates , hoffe gegenüber der Allgemeinheit eine Ideen

aſſoziation zwiſchen dieſen und beſtimmten Produktions:

67) Künßel S. 88.

68 ) Warſchauer S. 12.

69) Waridauer S. 13 ; Söb S. 13 ; Gemünd: Anogen

S. 16 ff.; Biermer S. 15.
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zweigen erzeugen zu können , feße ſich aber jonglirend über

die Thatſache hinweg , daß die betreffenden Perſönlichkeiten

dem fraglichen Unternehmen ſachlich gar nichts oder nur

wenig bieten können .

Erſcheinen auch dieſe Bedenken etwas übertrieben , ſo

iſt doch eine Remedur durchaus wünſchenswerth ; aber ſie

kann meines Erachtens nicht auf dem Wege der Gefeß

gebung ſtattfinden . Das wirthſchaftlich Wünſchenswerthe,

daß nur Aufſichtsräthe mit den erforderlichen fachmänniſchen

Fähigkeiten gewählt werden , kann nicht geſeßlich ausgeſpro

chen werden. Es fehlt ſchon an jeder Möglichkeit, die Eigen

ſchaft eines „ Fachmannes “ in dem hier erwähnten ſpeziellen

Sinne zu begrenzen . Eine einen irgendwie gearteten Be

fähigungsnachweis erfordernde Vorſchrift juriſtiſch feſtzulegen,

iſt abſolut unmöglich.

Ebenſowenig kann der Geſeßgeber dem Wunſche ent

ſprechen , das finanzielle Intereſſe der Aufſichts

rathsmitglieder mehr als bisher mit dem Ge

ſchicke des Unternehmens dadurch zu verknüpfen,

daß ſie eine beſtimmte Anzahl von Antheilſch ei

nen während der Dauer ihrer Amtsfunktionen

zu befißen verpflichtet werden. Dieſer Betrag dürfte

nach Warſchauer nicht ſo hoch bemeſſen werden , um nicht

minder Begüterten die Möglichkeit der Uebernahme von

Aufſichtsrathsfunktionen zu verſchließen ; andererſeits ſolle er

in einem gegebenen Verhältniſſe zu dem Umfange und der

wirthſchaftlichen Bedeutung des Unternehmens ſtehen. Es

empfehle fich, den ſo obligatoriſchen Aktienbeſiß nach der

jeweiligen Höhe des werbenden Betriebskapitals der Geſell

ſchaft zu bemeſſen. Als Mindeſtbeitrag bei den Unterneh

mungen , die kein höheres Betriebskapital als 1 Million Mark

aufweiſen, ſollte die Summe auf 5000 Mark Nominalbetrag

des Aktienkapitals normirt und mit Steigerung dieſes leß

teren um je 1 Million Mark der Beſiß des einzelnen Auf

ſichtsrathsmitgliedes um je 1000 Mark bis zum Höchſtbetrage

von 15 000 Mark in Antheilſcheinen geſteigert werden . Da
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durch verbinde fich das eigene Intereſſe des Aufſichtsraths

mit dem Intereſſenkreiſe des von ihm zu kontrollirenden

Unternehmens und gleichzeitig dürfte auch durch dieſe Zwangs

beſtimmung der häufig ſachlich unmotivirten, leichtfertig ein

geleiteten und vielfach zur Ueberproduktion führenden Er

höhung der Betriebskapitalien bis zu einer gewiſſen Grenze

vorgebeugt werden . Mit dieſer Beſtimmung müßten aber

Maßnahmen getroffen werden , die den möglichen Mißbrauch

des Aktienbeſißes verhindern ? ') . Dieſen Vorſchlägen be

gegnet man auch anderweit ??) . Der Aufſichtsrath folle eine

gewiſſe Minimalquote des Aktienkapitals beſißen und ſeinen

Aktienbeſiß während der Amtsbauer nicht veräußern . Dieſer

Vorſchlag wird von Manchen 72) deshalb verworfen , weil er

das Amt des Aufſichtsraths zu einem Privilegium der Reichen

macht und von ihm kapitalloſe oder weniger kapitalkräftige

Intelligenz ausſchließt, denn der obligatoriſche Aktienbeſig

müßte ſchon ziemlich hoch ſein , wenn er überhaupt einen

Werth haben ſollte. Ich meine aber, daß die kapitaliſtiſche

Geſellſchaftsform der Aktiengeſellſchaft nun einmal nicht auf

mittelloje Aufſichtsräthe zugeſchnitten iſt und weiter, daß

der etwa erwünſchte Eintritt von nicht kapitalkräftigen, aber

beſonders intelligenten und geeigneten Männern durch ge

liehene Aktien verhältniſmäßig leicht gemacht werden kann .

Aber aus anderen Gründen wäre eine ſolche den Beſit

von Aktien vorſchreibende Beſtimmung unzweckmäßig . Ihren

Verfechtern iſt es wohl entgangen , daß der Art. 209 der

Aktiennovelle vom 11. Juni 1870 verlangt , daß die Mit

glieder aus der Zahl der Aktionäre zu wählen ſeien . Aber

ſchon im Reichsgeſeß vom 18. Juli 1884 iſt man davon

abgegangen. Geeignete Kräfte fönnten durch jene Beſtim

mung dem Aufſichtsrathe entzogen werden , vor allem

aber könnte ſie leicht umgangen werden . Ohne

70) Warſchauer a. a . D. S. 15–17.

71 ) 3. B. Nationalzeitung vom 8. Juli 1901 .

72) Siehe Löb a. a . D. S. 21 .
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1

Rückſicht auf die Qualität der Perſon würde eine ſolche

Vorſchrift dem Großaktionär die Mitgliedſchaft des Auf

ſichtsraths antragen . Auch darauf iſt aufmerkſam gemacht

worden 78) , daß es für die Aktionäre keineswegs von Nußen

ſei, wenn der Aufſichtsrath die Majorität des ganzen Aktien

kapitals oder auch nur des regelmäßig in der Generalver

ſammlung vertretenen Grundkapitals in ſeinen Händen

vereinigt und ſeinem Willen hierdurch Geltung zu verſchaffen

vermag. Ich meine weiter, daß ja thatſächlich die Auf

ſichtsrathsmitglieder meiſtens Aktionäre find, ohne daß die

ſchädlichen Folgen des Aktienweſens ausgeblieben wären. Auch

hätte der Aufſichtsrath die Möglichkeit, in dem Augenblicke,

wo ihm das Veräußerungsverbot feines Aktienbeſißes läſtig

wird, ſein Amt niederzulegen . Das jeßige Geſeß verpflichtet

die zu wählenden Mitglieder des Aufſichtsraths aus gutem

Grunde nicht, Aktionäre zu ſein 74) .

Statutariſche Feſtſeßung iſt aber auch hier zuläſſig.

Die Bank für Handel und Induſtrie in Berlin hat z . B.

beſtimmt, daß jedes Mitglied des Aufſichtsraths mindeſtens

50 Aktien der Seſellſchaft von je nominell 250 Gulden oder

20 Aktien von je nominell 1000 Mark bei der Geſellſchafts

kaſſe mit der Wirkung zu hinterlegen hat , daß dieſelben,

ſolange ſein Amt dauert, unveräußerlich ſind (8 17 der

Saßungen) ; ferner z. B. § 21 des Statuts der Berliner

Handelsgeſellſchaft: „ Jedes Mitglied des Verwaltungsraths

hat mindeſtens acht Tage nach ſeiner Ernennung Antheil

ſcheine im Geſammtbetrage von 15 000 Mark bei der Geſell

ſchaft niederzulegen, welche während ſeiner Amtsdauer weder

beſchwert noch veräußert werden dürfen.“ Freilich darf,

wie ſchon erwähnt, durch derartige ſtatutariſche Feſtſeßungen

die paſſive Wahlfähigkeit nicht ſo eingeſchränkt werden, daß

nur eine ganz geringe Anzahl von Perſonen wählbar bleibt.

.

1

.

1

73 ) Künßel S. 91 Anm. 310.

74 ) Vgl. ſtatt Vieler : Reyßner , Aktiengeſellſchaft (1900) S. 105

Anm. 3.
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Die herrſchende Anſicht iſt freilich gegen dieſe Auffaſſung.

Aber die Richtigkeit der hier verfochtenen illuſtrirt ein Bei

ſpiel. Es beſagt der § 14 der Statuten der Aktiengeſell

ſchaft Farbenwerke , vormals Meiſter, Lucius & Brünig in

Höchft a . M.: „Jedes Mitglied des Aufſichtsraths hat beim

Antritt und für die Dauer ſeines Amtes 50 Aktien der Ge

fellſchaft zu hinterlegen , welche ſo lange weder veräußert

noch verpfändet werden dürfen ." Da die Aktien über

1000 Mark lauten und ihr Kurs im Jahre 1899 ungefähr

400 Prozent betrug , ſo mußte jedes Aufſichtsrathsmitglied

ungefähr 200 000 Mark in den Aktien der Geſellſchaft feſt

legen, was natürlich nur eine geringe Anzahl von Wähl

baren ergab.

Endlich iſt in dieſem Zuſammenhange noch ein Krebs

ſchaden des Aktienweſens zu erörtern . Es iſt die Rumu:

lirung der Aufſichtsratheſtellen. Löb findet im

Adreßbuch der Direktoren und Aufſichtsräthe 1901 Perſön

lichkeiten , die in mehr als 30 Geſellſchaften Aufſichtsraths

ſtellen bekleiden . Der ,, Deutſche Dekonomiſt“ berichtet in

ſeiner Nummer vom 28. September 1901, daß 70 Perſonen

gleichzeitig Aufſichtsräthe in 1184 Geſellſchaften ſind und ein

Bankier in Röln 35 Stellen bekleidet . Es iſt auch nichts

Seltenes, daß eine Großbank in 30 oder 40 Induſtriegeſell

ſchaften im Aufſichtsrath vertreten iſt 75) . Dieſe Maſſen

übernahme von Aufſichtsrathsſtellen hängt wiederum mit

dem ſchon gedachten Mißbrauch zuſammen , daß es eine

Menge von Aktienunternehmungen gibt , in deren Verwal

tung nur Angehörige einer und derſelben Familie vertreten

ſind, und es althergebrachter Brauch iſt, an die Stelle eines

ausſcheidenden Mitgliedes einen ſeiner nächſten Verwandten

zu wählen. Ferner hängt dies damit zuſammen , daß eine

Partei von Großaktionären faſt überal über die Majorität

in der Generalverſammlung verfügt und die Aufſichtsraths

ſtellen vergibt. Es wird, wie Gemünd - Knödgen (S. 17)

75) Eberſtadt a. a. D. S. 31 .
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bemerken, für eine der wichtigſten Aufgaben gehalten, dafür

zu ſorgen , daß kein Fremder , mag er noch ſo tüchtig ſein,

in die Verwaltung gelangt. Abgeſehen von dieſen nicht zu

billigenden Urſachen hat aber die Kumulation auch noch

andere durchaus natürliche und kaum vermeidbare . Sie iſt

nämlich eine Folge der Konzentration , die im Bankweſen

und ſpeziell in der Emiſſionsthätigkeit Plaß greift 76) . Eine

Bank, die einem Induſtrieunternehmen den Kredit gibt, will

auch im Aufſichtsrath vertreten ſein und ſie muß es ſogar

im eigenen Intereſſe ſein . Die Folge dieſer Thatſache iſt

aber , daß die Erfüllung der Aufſichtsrathspflichten er

fchwert, ja faſt unmöglich gemacht wird , daß in Folge der

Ueberlaſtung vieler Aufſichtsräthe der Aufſichtsrath viele

Monate , ja manchmal während des ganzen Jahres nicht

zuſammentritt, daß die Entgegennahme der Jahresrechnung,

der Bilanz und der Vorſchläge zur Gewinnvertheilung lediga

lich eine Formalität bilden . Ferner, daß das Pflichtgefühl

der Mitglieder des Aufſichtsraths leicht untergraben wird,

da der in vielen Verwaltungen Vertretene faſt immer den

Vorſig führt und den anderen in ſeiner Läſſigkeit zum Vor

bild wird . Bei dieſer Sachlage hat man nach Abhilfe ge

rufen. Schanz ?) hat den Vorſchlag gemacht, die Zahl

der Aufſichtsrathsſtellen, die eine Perſon bekleiden darf, ge

feßlich zu beſchränken , z. B. auf drei. Warſchauer will

das „Prinzip der individuellen Stellenbegrenzung “ einführen,

d . h . geſeßlich vorſchreiben, wie viel Aufſichtsrathsſtellen ein

Einzelner im Höchſtfalle bekleiden darf, und will im Intereſſe

der Aktiengeſellſchaften dieſe Ziffer auf das möglichſte Min

deſtmaß“ begrenzen. Gemünd - Knödgen wollen die Höchſt

zahl von fünf empfehlen . Allein all dieſe Vorſchläge

ſind unbrauchbar. Die Verhältniſſe der einzelnen Aktien

geſellſchaften ſind ſo außerordentlich verſchieden , daß eine

ſchablonenhafte Abgrenzung der Aufſichtsrathsſtellen in der

76) 205 a. a . D. S. 13.

77 ) Müncjener Neueſte Nachrichten vom 14. Auguſt 1901 .
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Praxis fich als unmöglich erweiſen würde . Innerhalb eines

Jahres oder mitunter auch Monats kann die Geſchäftslaſt

ſo ſteigen oder ſinken , daß bald eine größere, bald eine

mindere Zahl gerechtfertigt erſcheinen würde . Zwiſchen be

rechtigter und übermäßiger Anhäufung wird man kaum eine

Grenze finden können 78). Die perſönliche körperliche oder

geiſtige Fähigkeit des Einzelnen , fein Fleiß , ſeine Kennt

niſſe, ſeine praktiſche Erfahrung , ſeine Muße, kommen hier

weſentlich in Betracht 79) . Würde der Geſeßgeber hier

mechaniſch eine Maximalzahl von Aufſichtsrathsſtellen an

nehmen, die jemand in ſeiner Hand vereinigen darf, ſo würde

er mit plumper Hand in die mitunter recht feinen Fäden

der geſchäftlichen Thätigkeit der Aktiengeſellſchaften eingreifen

und deren Thätigkeit baldigſt lähmen.

Da die ſonſtigen hierher gehörigen Fragen , wie die

Amtsdauer des Aufſichtsraths, ſowie die Amtsniederlegung

und Widerruf der Wahl 80) keine Momente , an die ſich

Reformvorſchläge anknüpfen könnten , enthalten , kann man

als das Ergebniß unſerer bisherigen Betrachtungen feſtſtellen ,

daß eine geſeßliche Regelung nur inſoweit anzurathen iſt,

als nahe Verwandtſchaft, Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte

und Mitinhaberſchaft an einer offenen Handelsgeſellſchaft

Ausſchließungsgründe bilden für die gleichzeitige Aufſichts

rathsſtellung mehrerer Perſonen , auf die dieſe Merkmale

zutreffen . Endlich iſt noch der Vorſchlag erwogen worden,

daß Vorſchlagsliſten von Aufſichtsraths kandidaten

ſeitens der Aktionäre eingereicht werden ſollen ; der

Aufſichtsrath ſoll verpflichtet ſein, von den Vorſchlägen Notiz

zu nehmen . Man meint, daß wenn den Aktionären aus :

drücklich das Recht gegeben würde, mindeſtens einen Monat

78) Eber ſtadt S. 32.

79) Löb S. 22. Biermer S. 19 meint mit Recht, auch auf dem

Gebiete des Aufſichtsratheweſens gebe es Spezialiſten , die doppelt

und dreifach ſo viel leiſten können, als Andere.

80) Siehe hierüber neuerdinge F. 6. Zitelmann in dieſer Zeit

ſchrift BD. LII S. 31 ff.
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nach Ablauf des Geſchäftsjahres ihre Vorſchläge für die

Neuwahlen zum Aufſichtsrath beim Aufſichtsrathsvorſigenden

einzureichen und dieſer verpflichtet wäre , der Generalver

ſammlung davon Kenntniß zu geben , ſo würde mindeſtens

die ſo überaus wünſchenswerthe aktivere Betheiligung der

Aktionäre an den Angelegenheiten der Geſellſchaft erreicht

werden . Allein dieſer Vorſchlag iſt gänzlich verfehlt. Denn

nicht auf die Formalität einer rechtzeitigen Vorſchlagsmöglich

keit der Aktionäre und Berücfichtigungspflicht ſeitens des

Aufſichtsraths komint es hier an , ſondern auf die Macht

faktoren. Dieſe aber würden nach wie vor bewirken , daß

ſolche Perſonen in den Aufſichtsrath kommen , die den finan :

ziell beſonders Betheiligten genehm ſind, ſo daß es nur bei

dem formellen Vorſchlage bleiben würde. Dieſer ſcheitert

aber auch an der unwiderleglichen Thatſache, daß der

mangelnde Zuſammenſchluß der Aktionäre in der Wirth

fchaftsform ſelbſt begründet iſt und nur mit dieſer ſelbſt

radikal beſeitigt werden könnte.

V.

Ein weiterer Reformvorſchlag feßt ein bei den Auf

gaben des Aufſichtsraths als Kontrolorgan 81) .

Seine Funktionen beſtehen bekanntlich in der Beaufſichtigung

des Vorſtandes 82) , ausnahmsweiſe in der Vornahme von

Regierungs- und Verwaltungsakten oder Rechtsgeſchäften im

weiteſten Sinne 83) . Die Thätigkeit des Aufſichtsraths bei

der Gründung und Nach gründung iſt im Geſeße mit

ſo vielen Rautelen verſehen 84) , daß hierfür eine Reform

81) Cofad S. 576, 628 f. , 611 , 4b und Citate ; Gareis a. a. D.

S. 334 ff.; Hagen a. a. D. S. 333, 334.

82) § 246 Abſ. 1 HGB.

83) SS 247, 268 46.2, 298 Abſ. 2 SOB.

84) SS 191 Abſ. 1 und 2, 186 Abſ. 2, 192 Ab . 3 HGB.; $ 145

.
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ebenſowenig übrig bleibt, wie bei den Funktionen des Auf

fichtsraths bei der Auflöſung der Geſellſchaft 85) , wie bei

der eigentlichen oder uneigentlichen Fuſion 86) . Dagegen

iſt die Kontrolfunktion zum Gegenſtande lebhafter Er

örterungen gemacht worden . Das Geſek ſchreibt im § 246

Abſ . 1 HGB. vor , daß der Aufſichtsrath als Kollegium

verpflichtet iſt, die Geſchäftsführung der Geſellſchaft in

allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen ; er „bat“

dieſe Kontrolle auszuüben und ſich zu dieſem Zwecke von dem

Gange der Angelegenheiten der Geſellſchaft zu unterrichten .

Als Mittel wird - keineswegs erſchöpfend 8 ) -87 angegeben,

daß er jederzeit über dieſe Angelegenheiten Berichterſtattung

von dem Vorſtand verlangen und ſelbſt oder durch einzelne

von ihm zu beſtimmende Mitglieder die Bücher und

Schriften der Geſellſchaft einſehen , ſowie den Beſtand der

Geſellſchaftskaſſe und die Beſtände an Werthpapieren und

Waaren unterſuchen kann. Während alſo die Kontrolle

generell zur Pflicht gemacht wird, ſind nur als mögliche

Mittel die zulegt erwähnten freigegeben , der Aufſichtsrath

kann ſich ihrer bedienen, aber er muß es nicht. Dagegen

-

.

des Geſekes über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 ;

$ 193 Abſ. 2 in Verbindung mit SS 186 Abſ. 2, 207, 312, 313

HGB

85 ) § 298 Abſ. 2 HGB.

86) Vgl. $$ 305, 306 Abſ. 6 HGB. , worin eine Abſchwächung der

Haftpflicht des § 249 feſtgelegt iſt.

87) Als weitere in Betracht kommende Mittel erwähnt Künßel

S. 43 die Befragung der Geſellſchaftsbeamten über geſchäftliche

Angelegenheiten und der Rundſchaft über ihre Zufriedenheit mit

den gelieferten Waaren , mit der Art und Weiſe der Erledigung

von Beſtellungen und Erinnerungen , jachverſtändige Prüfung der

gefertigten Waaren , Vergleichung der Preiſe des Unternehmens

mit denen der Ronkurrenz , ja fogar das geſchäftliche und außers

geſchäftliche Leben des Vorſtandes, da dieſes leicht auf das Geſchäft

als ſolches von nachtheiligem Einfluffe ſein kann , und endlich die

Pflicht, darüber zu wachen , daß die Vorſtandsmitglieder das im

§ 236 HGB. aufgeſtellte Konkurrenzverbot nicht übertreten .

Zeitſchrift für Handelsredot. Bd. LIII. 4

.

.
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iſt es wiederum nicht nur ſeine Befugniß, ſondern auch ſeine

Obliegenheit, die Jahresrechnungen , die Bilanzen und die

Vorſchläge zur Gewinnvertheilung zu prüfen und darüber

der Generalverſammlung Bericht zu erſtatten . Dieſe Vor

ſchriften ſind ebenſo wichtig , wie im Einzelnen zweifel

erregend und reformbedürftig. Feft ſteht zunächſt, daß der,

Aufſichtsrath nicht die laufende Verwaltung mit zu führen

hat , ſondern ſeinem Weſen nach hauptſächlich ein Kontrol

organ iſt. Aber ſchon der Umfang der Ueberwachungs

pflicht iſt ſehr zweifelhaft. Gewiß hängt Vieles von den

konkreten Verhältniſſen ab 88), aber es gibt keine Inſtanz, die

beſtimmen könnte, wo nach Maßgabe gegebener Verhältniſſe

die Grenze der Kontrolübung liegt. Zweifellos hat die Be

aufſichtigung fich nicht nur darauf zu erſtrecken , ob die Ge

ſchäftsführung des Vorſtandes den geſeglichen und ſtatutari

ichen Vorſchriften entſpricht, ſondern auch auf die Prüfung

ihrer Zweckmäßigkeit und Richtigkeit, was beſonders wichtig

iſt mit Rücficht auf den § 235 Abſ. 2 , welcher beſtimmt,

daß Dritten gegenüber eine Beſchränkung der Vertretungs

befugniß des Vorſtandes unwirkſam iſt. „Die Ausdehnung

der Rontrole bis auf ein Maß, welches die Geſchäfte lähmt,

würde den Zwecken der Geſellſchaft geradezu ſchädlich ſein " 89).

Das iſt zwar ſelbſtverſtändlich, aber die Ueberzeugung von

der Schädlichkeit wird das einzelne Aufſichtsrathsmitglied

ebenſowenig haben , wie es jemals zugeben wird, daß ſeine

Kontrole die Geſchäfte lähmt. Eine weit verbreitete Anſicht 90)

iſt , daß , würde jedes einzelne Mitglied zur ſelbſtändigen

Kontrole befugt ſein , das ununterbrochene Eingreifen des

ſelben in die Geſchäftsführung dieſe erheblich behindern

müßte. Es iſt ſicher , daß das Gefeß mit aus dieſem

Grunde dem geſammten Aufſichtsrath oder einzelnen Depu

tirten deſſelben die Ueberwachungspflicht gegeben hat. Es

I

1

88) Meyer a. a. D. S. 60.

89) Meyer a. a. D. S. 60.

90) Vgl . Begründung zur zweiten Attiennodelle S. 223 .
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iſt aber wohl eine quaestio facti , ob die ſelbſtändige Kons

trolbefugniß des einzelnen Aufſichtsrathsmitgliedes im ein

zelnen Falle die Geſchäftsführung behindert. Trifft dies zu,

dann liegt zweifellos ein Mißbrauch vor , aber auch nur

dann. Für unzutreffend halte ich auch die Begründung der

kollegialen Ausübung der Aufſichtsrathsbefugniſſe damit 91),

daß einzelne Aufſichtsrathsmitglieder nicht die erlangten

Kenntniſſe von den inneren Verhältniſſen der Geſellſchaft,

namentlich die Bezugsquellen und Geſchäftsverbindungen,

die Beſonderheiten des Geſchäftsbetriebs oder etwa ein Fa

brikationsgeheimniß im eigenen Intereſſe ausbeuteten . Denn

der Aufſichtsrath als Kollegium fann doch zu jeder Zeit

Berichterſtattung verlangen und ſpäteſtens hierbei wird die

Renntniß auch der etwa für den im Aufſichtsrath vertretenen

Konkurrenten nüßlichen Dinge offenbar. Man kann bei dieſer

Berichterſtattung doch unmöglich auch dem etwa verdächtigen

Aufſichtsrathsmitgliede die Thatſachen verheimlichen . Es iſt

aber auch naiv, bei dem Einfluß und den beſonderen Macht

befugniſſen jedes einzelnen Aufſichtsrathsmitgliedes zu glauben,

daß es ſich nicht in den Beſiß von Kenntniſſen ſeßen kann,

die ihm wichtig ſind, von Kenntniſſen, die jedem oder einigen

Geſellſchaftsbeamten (die übrigens auch von dem Aufſichts

rath kontrolirt werden können) zugänglich ſein dürften .

Abgeſehen von dem Maße der Kontrole kann aber auch

noch mancherlei anderes ſtreitig werden . Wenn das Geſek.

den Aufſichtsrath verpflichtet, die Geſchäftsführung in allen

Zweigen der Verwaltung zu überwachen , ſo iſt das

nicht wörtlich zu nehmen . Bei kleinen Aktiengeſellſchaften

iſt wegen des einfachen Geſchäftsbetriebes eine Kontrole nicht

nöthig, er pflegt ſich vor den Augen aller näher Betheiligten

zu entwickeln . Bei großen Aktiengeſellſchaften dagegen, z . B.

bei den großen Aktienbanken , iſt es eine Unmöglichkeit für

den Aufſichtsrath als Kollegium anders als durch

91 ) 3. B. Giler & 246 Note 2 S. 118. Iicharman11 S. 22 ;

vgl. Begründung a. a . D.
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Stichproben alle Zweige der Verwaltung zu über

wachen 99).

An dieſer Stelle haben mit Recht Reformvorſchläge

eingeſeßt. Die jeßige Ordnung der Dinge iſt zu ſchwerfällig.

In Folge der Nothwendigkeit einer Ueberwachung des Be

triebes nur in ſeiner Geſammtheit wird der ganze Apparat

ſich nur ſelten in Bewegung feßen . So gehört auch die

Einberufung einer Aufſichtsrathsſißung, weil ſie zeitraubend

und umſtändlich iſt, weil die Aufſichtsrathsmitglieder oft an

verſchiedenen Orten wohnen , zu den Seltenheiten . Meiſt

findet, wie ein Sachkenner 93) ausführt, die Einberufung nur

ſtatt zur Entgegennahme der Jahres- und Halbjahresbilanz

oder bei außergewöhnlichen Anläſſen , z . B. geplanten größe

ren finanziellen Transaktionen . Nur bei einzelnen großen

Banken finden ſich Kommiſſionen aus dem Aufſichtsrath.

Meiſt erhält der Aufſichtsrath von großen folgeſchweren

Transaktionen erſt nach ihrem Abſchluß Renntniß, denn ein

einzelnes Mitglied des Aufſichtsraths hat , ſofern es dazu

nicht delegirt iſt, kein Recht, die Korreſpondenz und Bücher

der Geſellſchaft einzuſehen . Deshalb wird eine geſeka

liche Vorſchrift gefordert , daß die Aufgaben des

1

92) Das Wort „jederzeit “ iſt aber auch nicht ſo zu verſtehen, daß der

Vorſtand auch außerhalb der Geſchäftezeit oder ſofort auf Ber:

Langen vor Erledigung anderer dringender Geſchäfte Bericht ers

ſtatten müſſe. Vgl . Künßel a . a . D. S. 41 ; Małower

a. a . D. § 246 Note 3 S. 491 ; Ticharmann S. 21 ; Mantis

wiecz S. 16. Wo aber die Chitane bei der Einforderung von

Berichten beginnt, iſt ſchlechterdings unmöglich zu beſtimmen . Was

„ dringende Geſchäfte " find , die einer Berichterſtattung im Wege

ſtehen , muß auch zweifelhaft erſcheinen. Bei der Thatjache , daß

das Gefet die Einforderung eines Berichtes von dem Vorftande,

die Einſicht der Bücher und Schriften der Geſellſchaft, die Unter:

ſuchung der Raſſe, ſowie der Beſtände an Werthpapieren und

Waaren nur in das Belieben des Auffichtsrathes ftellt, iſt bei der

ießigen Lage der Gefeßgebung häufig die Ausnußung der hier ge

gebenen Befugniß für den Vorſtand ein Zeichen des Miß.

trauens und gibt zu mannigfachen Heibungen Veranlaffung.

93) Löb a. a . D. S. 15 .

.

S
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Aufſichtsraths auch durch einzelne Mitglieder

defjelben ſollen ſelbſtändig erledigt werden

können. Man geht hierbei davon aus 94) , daß dem Auf

ſichtsrathe im § 246 generaliſirt Pflichten auferlegt werden,

die er weder in ſeiner Geſammtheit, noch individuell zu er

füllen vermag . Es ſei faſt unmöglich , jener Beſtimmung

thatſächlich gerecht zu werden , denn weder dem Geſammt

kollegium noch dem einzelnen Mitgliede ſei es gegeben , fich

über das Getriebe namentlich einer großen Unternehmung

in allen ihren Einzelheiten genau zu informiren. Würde

den Vorausſeßungen des Geſeßes genügt werden , ſo hätte

der geſammte Aufſichtsrath nichts anderes zu thun , wie

tagtäglich die Regungen des betreffenden Verkehrs zu ver

folgen. Abgeſehen von unüberwindlichen techniſchen Schwierig

keiten würde dies jedoch mit einem Aufwande von Zeit und

Mühe verbunden ſein , den derjenige, der eigene Berufs

pflichten zu erfüllen hat, nicht zu leiſten vermag. Das Geſek

fuße daher auf einer Vorausſeßung , deren Verwirklichung

faſt durchweg unmöglich ſei . Es ſtelle Anſprüche, die in ihrer

Algemeinheit und wegen ihrer mangelhaften Präziſion ein

fach als unerfüllbare bezeichnet werden müßten . Als der

Mittelpunkt der anzuſtrebenden Reform wird deshalb 95) eine

Gefeßesvorſchrift betrachtet, die die individuelle Arbeits

leiſtung jedes Aufſichtsrathsmitgliedes grundfäßlich

ordnet. Das ganze Kontrolwerk in ſeiner gegenwärtigen

Handhabung ſei durchſchnittlich oberflächlich und deshalb

überflüſſig. Das geſtedte Ziel werde nur dann erreicht

werden können , wenn mit der Rollektivverpflichtung des

Kollegiums ſich eine beſtimmte Thätigkeit jedes Einzelmit

gliedes verknüpft , die allgemein das Geſek vorzuſchreiben

hat. Es ſei deshalb zu Laſten des Einzelnen eine Scheis

dung der Funktionen nöthig, deren kombinirte Erfüllung

94) Warſchauer a. a . D. S. 7.

95) Warſchauer a. a . D. S. 19—34 ; Wittkowsky in der Jur.

Wochenſchrift vom 11. November 1901 .



54 Stier - Somlo : Die Reform des Aufſichtsraths der AG.

bisher der Geſammtheit obgelegen habe . Es werden Auf

ſichtsraths -Dezernate vorgeſchlagen , die nicht ſchablo

nenhaft, ſondern ſich dem Bedarf des Unternehmens anpaſſend

ſein müſſen ; volle Gleichmäßigkeit ſei durch die Art der Ver

hältniſſe ausgeſchloſſen . Für alle Aktiengeſellſchaften iſt die

Errichtung von Kaſſendezernaten und Dezernaten der Buch

führung höchſt empfehlenswerth, auch ein Kreditdezernat, ein

ſolches für den Bezug der Rohſtoffe, für Ganzfabrikate, für

Kontrole der Beſtände, für Konſortialgeſchäfte, für die

Angelegenheiten der Grundſtücke, für die Kontrole der Re

ſervefonds , möglicher Weiſe auch für Arbeiterwohlfahrts

einrichtungen und Repräſentationsangelegenheiten ſei zu em

pfehlen 96 ).

Dieſer Vorſchlag iſt durchaus erwägenswerth, aber feine

Ausgeſtaltung im Einzelnen ſchwierig. Er bedeutet die voll

ſtändige Umkehr der bisherigen rechtlichen Stellung des

Aufſichtsraths, der als ein Kollegium gedacht war. Die

Verſchiedenheit der Aktiengeſellſchaften erfordert auch eine

Verſchiedenheit der Dezernate und es iſt unmöglich, hierüber

von vornherein geſeßliche Vorſchriften zu treffen . Am ent

ſprechendſten würde ich es halten , wenn die Einrichtung von

Dezernaten im Geſek obligatoriſch gemacht, hinſichtlich Art

und Zahl aber mit der Folge als fakultativ hingeſtellt

würde, daß die Sorgfalt eines ordentlichen Rauf

mannes nicht werde anzunehmen ſein , wenn für

wichtige Gruppen don Thätigkeiten ein Dezer:

nat nicht beſtanden hat. Für kleinere Aktiengeſellſchaften

wird die Vertheilung auf drei Dezernate genügen. Man

mag auch für dieſen Gedanken , den ich für ausgezeichnet

halte, eine andere rechtliche Ausgeſtaltung ſuchen , doch feſt

gehalten müßte er meines Erachtens werden 97). Nach dem

96) Siehe auch Graf d. Brodborff S. 369 ff.

97) Eberſtadt a. a . D. S. 32 macht darauf aufmerkſam , daß durch

die gedachte Umbildung in der Stellung des Auffichtsrathes auch

der Rumulirung mittelbar entgegengewirkt wird, da die größere

Selbſtändigkeit und Verantwortung des einzelnen Auffidatsrath
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ießigen Rechtszuſtande kommt man nothwendig zu der irrigen

Auffaſſung 98), daß bei komplizirter Buchführung, wie z. B.

bei großen Aktienbanken, eine ſorgfältige Reviſion der Bücher

durch den Aufſichtsrath geradezu unmöglich iſt, und vor allem

zu der falſchen Anſicht, daß eine ſolche Reviſion nur nöthig

ſei, wenn der Verdacht unredlicher oder leichtſinniger Hand

lungsweiſe auftaucht ' 9). Dem Gefeße entſpricht es auch

heute nicht, daß man die Pflicht des Aufſichtsraths als erfüllt

anſieht, wenn er ſich lediglich vergewiſſert, daß die geſeßlich

vorgeſchriebene Buchführung überhaupt ſtattfindet. Ebenſo

wenig zutreffend erſcheint die Anſicht, daß die obligatoriſchen

Aufgaben des Aufſichtsraths betreffs der Prüfung der Jahres

rechnungen, Bilanzen und Gewinnvertheilungsvorſchläge ſich

bei größerem Umfange des Geſchäftes der Natur der Sache

nach nicht auf die einzelnen Poſitionen beziehen könnten ;

daß vielmehr als genügend angeſehen werden müſſe , wenn

der Aufſichtsrath unterſucht, ob die Jahresrechnung und die

Bilanz nach den Vorſchriften des Geſeßes und nach den

Grundfäßen eines ordentlichen Geſchäftsmannes aufgeſtellt

ſind und ob ſie mit den Ergebniſſen der Inventur und den

Eintragungen in den Geſchäftsbüchern übereinſtimmen. Solche

Auffaſſungen können ſich nur bilden bei dem Zwieſpalt

zwiſchen dem beſtehenden Gefeße und der Unmöglichkeit

ſeiner Ausführung. Bei Einrichtung der gedachten Dezer:

nate kann dem Gedanken des Geſeßes zweifellos beſſer ent

ſprochen werden , als bei dem thatſächlich herrſchenden Zu

ſtande.

Im Zuſammenhang damit wird natürlich weiter ver

langt, daß das einzelne Aufſichtsrathsmitglied nach eigenem

Ermeſſen wie verpflichtet, ſo auch berechtigt ſein ſoll , von

dem Geſchäftsgange der Geſellſchaft Kenntniß zu nehmen und

I

mitgliedes der Annahme einer übermäßigen Zahl von Stellen

ſteuern mag.

98) Rünßel a. a . D. S. 42–44.

99) Ticharmann a. a . D. S. 22 ; Simon a. a . D. S.92 Note 1 ;

Eijer a. a. D. S. 119 .
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daß nicht nur eine kontrolirende Thätigkeit in corpore oder

durch Deputationen zuläſſig ſei. Auf den Einwand , daß

hierdurch ſich ein Aufſichtsrathsmitglied Kenntniſſe, die er

als geſchäftlicher Konkurrent ausbeuten kann , verſchaffen wird,

iſt ſchon oben ( Text zu Anm. 91) die Erwiderung erfolgt.

Auch das Bedenken , die Aktiengeſellſchaft fönnte durch ein

häufiges Eingreifen eines einzelnen Aufſichtsrathsmit:

gliedes in ihrer Geſchäftsthätigkeit gelähmt werden, iſt ſchon

zerſtreut 100) . Ein Aufſichtsrathsmitglied, das hierbei gegen

die Intereſſen der Geſellſchaft handelt , von ſeinem Poſten

zu entfernen, iſt ein Leichtes. Wenn die Vorſchrift der Er

richtung von Dezernaten Geſet wird , dann wird ſich über

dies eine heilſame Arbeitstheilung herausbilden , von der

ſowohl die Geſchäftsführung im Einzelnen , das Beamten

perſonal und der Vorſtand ebenſo profitiren werden , wie

der Aufſichtsrath ſelbſt, der dann in ſeiner Sißung fich an

den ſachverſtändigen Dezernenten zu wenden haben wird 101) .

Als ein weiteres Erforderniß der Reform iſt dann

auszuſprechen , daß die Rechte des Aufſichtsraths, ſo

weit ſie nach § 246 Abſ. 1 noch nicht gleichzeitig Pflichten

find , zu ſolchen gemacht werden. Es handelt ſich hier alſo

um die Befugniß , Berichterſtattung von dem Vorſtande zu

verlangen, Bücher und Schriften der Geſellſchaft einzuſehen

u . f . w . 102) . Nicht ohne Intereſſe iſt auch der Vorſchlag 103),

es zur Pflicht des Vorſtandes zu machen , dem Aufſichtsrath

100) Vgl. Text zu Anm. 89 .

101) Die Möglichkeit der Ausübung der Kontrolle foll übrigens geſichert

werden durch die Vorſchriften der SS 319 Abſ. 1 ( Ordnungeſtrafen

gegen die Mitglieder des Vorſtandes oder die Liquidatoren wegen

Nichtbefolgung der in $ 246 Ab . 1 enthaltenen Vorſchriften) und

246 Abſ. 2. Hier wird dem Auffichtsrath die Befugniß gegeben ,

eine Generalverſammlung zu berufen , wenn das im Intereffe der

Geſellſchaft erforderlich iſt. In der Generalverſammlung ſind dann

die Kontrollefunktionen am beſten auêzuüben.

102) § 246 Abſ. 1 Sa 2 ; vgl. löb a. a . D. S. 24 ; Berliner Tage

blatt vom 14. Dktober 1901 .

103) Löb a. a. D. S. 25, gebilligt von Biermer S. 24.
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monatlich einen Auszug aus der Raſſe und dem Hauptbuch

nebſt Erläuterungen und Angabe der laufenden Verbindlich

keiten zu geben . Es wäre dies als eine Spezialiſirung der

vorher gedachten Vorſchrift anzuſehen . Bei Banken wird

noch die Angabe der Betheiligungen, alſo des Effektenbeſißes,

der Kommandit- und Konſortialbetheiligungen nach Gattung,

Zahl , Höhe und des Deckungsverhältniſſes der Debitoren,

jowie der Art der Deckung verlangt. Wenn weiter auch

noch der Wunſch ausgeſprochen wird , daß die Bilanz auf

ihre formelle und materielle Richtigkeit geprüft werden müſſe,

ſo iſt auch dies zu befürworten .

Selbſtverſtändlich muß bei der Dezentraliſirung

der Aufſichtsrathsaufgaben doch wiederum eine Zu

ſammenfaſſung der Thätigkeit der einzelnen Dezernenten

ſtattfinden im Geſammtkollegium. Gewünſcht werden

hier an Stelle der heute in den meiſten Geſellſchaften üblichen

halb- oder vierteljährlichen Reviſionen geſeßlich vorgeſchrie

bene Monatsreviſionen durch das Geſammtkollegium . Dieſe

hätten in der Weiſe vor fich zu gehen, daß ſich der geſammte

Aufſichtsrath , wie dies z. B. ſeitens des Zentralausſchuſſes

der Reichsbank geſchieht, einmal monatlich zu einer Sißung

vereinigt, um ſich eingehend über die Lage des Unternehmens

zu informiren. Bei dieſer Sißung wäre jeder Dezernent

unter Androhung hoher konventionalſtrafe bei unbegründeter

Abweſenheit zum Erſcheinen verpflichtet und er hätte hier

über das ihm anvertraute Dezernat dem Geſammtkollegium

Bericht zu erſtatten . Dieſe monatlichen Reviſionen hätten

auf Grund jeweils für dieſen Zweck aufgeſtellter ſachverſtän

diger Robbilanzen zu geſchehen , deren Veröffentlichung vor

geſchrieben iſt. Dieſe Monatsreviſionen würden dann den

Mittelpunkt der Kontrolthätigkeit des Aufſichtsraths bil

den 104) . Sind auch dieſe legten Vorſchläge keineswegs

von der Band zu weiſen, ſo empfiehlt es ſich doch, die Hoff

nung nicht zu hoch zu ſpannen , die Reformarbeit nicht mit

104 ) Graf d. Broddorif a. a. D. S. 740.
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allzu vielem Material zu belaſten. Falls die Eintheilung

in Dezernate und die Berechtigung und Verpflichtung auch

der einzelnen Aufſichtsrathsmitglieder nach § 246 Abſ. 1

Geſet wird , ſo iſt ſchon dadurch eine außerordentliche

Garantie für das rechtmäßige Funktioniren des Aufſichts

raths gegeben . Ob monatliche oder vierteljährliche oder

ſogar halbjährliche Reviſionen ſtattfinden, iſt dann ſchließlich

nur in zweiter Linie wichtig.

VI.

1

Eng zuſammen hängt mit dieſen Betrachtungen die

Regelung der Baftpflicht. Wie der Art. 226 des frühe

ren, ſo verlangt der $ 249 Abſ. 1 des geltenden HGB. von

den Mitgliedern des Aufſichtsraths bei der Erfüllung dieſer

Obliegenheiten die Sorgfalt eines ordentlichen Geſchäfts

mannes. Es iſt nicht zweifelhaft, was man im Allgemeinen

darunter zu verſtehen hat. Es iſt die Sorgfalt des ordent

lichen Hausvaters in der Anwendung auf geſchäftliche Ver

hältniſſe (Begründung), die Sorgfalt , welche ein ſorgſamer

Hausvater anwendet , wenn er Aufſichtsrathsmitglied wird

( v. Völderndorff) . Doch wird man zugeben müſſen, daß

dies eine recht vage Begriffsbeſtimmung iſt. Peterſen 105)

hebt hervor, daß dieſe Sorgfalt vor Eintritt in den Auf

ſichtsrath eine gewiſſenhafte Prüfung erfordert, ob man ſich

auch die Fähigkeiten zutrauen darf, zur Erfüllung aller Ob

liegenheiten des Aufſichtsraths mit ausreichendem Erfolge

fähig zu ſein ; die Prüfung ſei nicht zu beſchränken auf die

nöthigen Geſchäftskenntniſſe und ſonſtige innere Befähigung,

ſondern auch auszubehnen auf den Einfluß, den äußere Um

ſtände, Geſundheit , Geſchäfts- oder Familienrückſichten aus

üben können . Auf dieſe Weiſe mag man behutſam die

Sorgfalt vor dem Amtsantritte ſpezialiſirt haben , hinſicht

1

1

.

105) Rommentar S. 204, I , 2 ; S. 296.
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lich der Angelegenheiten während der Amtsführung iſt dies

nicht gut möglich, dem Richter bleibt auch freier Spielraum ,

die Beſonderheit des einzelnen Falles und die einzelne Per

ſönlichkeit zu beurtheilen 106) . Doch wird es keinem Zweifel

unterliegen können , daß die Ausfüllung des weiten , unbe

ſtimmten, durch die Worte „Sorgfalt eines ordentlichen Ge

ſchäftsmannes “ gegebenen Rahmens mit konkreten Erforder

niſſen , durchaus wünſchenswerth iſt, ſowohl im Intereſſe der

Verkehrsſicherheit , als auch in dem der Aktiengeſellſchaft,

der Aktionäre und ſchließlich des Aufſichtsraths ſelbſt. Je

ſpezialiſirter die Beſtimmungen des Geſekes ſind über die

Ueberwachungspflicht, deſto eher iſt die Regreßpflicht durch

zuführen, weil der Begriff des ordentlichen Geſchäftsmannes

dann mit konkretem Inhalte erfüllt wird. Nach der bis

herigen Geſeßgebung iſt dies aber nicht der Fall und zwar

gerade wegen der Dehnbarkeit des Begriffs von der Sorg

falt des ordentlichen Geſchäftsmannes. Man wird einwenden,

daß es nicht möglich ſei, die Fülle aller oder der meiſten

Eventualitäten in eine Formel zu preſſen . Dies mag zu:

gegeben werden , obzwar die Geſeßestechnik wohl auch hierzu

gelangen kann und gelangen muß. Solange aber wird dies

auch annähernd nicht möglich ſein , als der § 249 Abſ. 1

die Frage offen läßt , welche Obliegenheiten das einzelne

Mitglied treffen , alſo ſo lange auch das Recht der indi:

viduellen , jedem Aufſichtsrath zuſtehenden Aufſicht, aus :ะ

geſchloſſen iſt (Algem. Begründung S. 223) . Nimmt man

aber ein ſolches Recht für die Zukunft an, ſo iſt die Pflicht

des Aufſichtsrathsmitgliedes ſo feſt umriſſen , als es nach

den Verhältniſſen überhaupt möglich iſt. Führt man die

Dezernate ein , macht man eine Arbeitstheilung, die bis jeßt

nur durch das Statut der Aktiengeſellſchaft, durch Verein

barung der Aufſichtsrathsmitglieder, auch durch die thatſäch :

liche Uebung beſtand, in der oben (V) gedachten Weiſe

106) Deshalb iſt die Saftung des § 276 B.GB. etwas verſchieden

irrig Rünßel S. 51 .
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obligatoriſch, ſo iſt die Aufgabe des einzelnen Mitgliedes

icharf umgrenzt , die Möglichkeit, zu einer Sachkenntniß zu

kommen, leicht gegeben, die jest häufige Einrede, man habe

fich als Aufſichtsrathsmitglied nicht um alles kümmern kön

nen , ausgeſchloſſen. Uebrigens ſpricht ſchon die Allgemeine

Begründung (S. 220) von einer – nicht obligatoriſchen

Gliederung des Aufſichtsrathe in mehrere Abtheilungen.

Wie weit dieſe im Einzelnen gehen dürfe, ſei eine thatſäch

liche Frage, für die gleichfalls die Sorgfalt eines ordent :

lichen Geſchäftsmannes den Maßſtab bilde . Die Reform

hinſichtlich der Haftpflicht hat deshalb bei einer näheren

und beſtimmteren Faſſung des Begriffes von der „Sorgfalt

eines ordentlichen Geſchäftsmannes " einzuſeßen. Dieſe würde

dann nicht gewahrt erſcheinen, wenn abgeſehen von ganz

primitiven Verhältniſſen bei einer Aktiengeſellſchaft Dezer

nate für die einzelnen Aufſichtsrathsmitglieder nicht oder

nicht in ſo ausreichendem Maße geſchaffen würden , daß ſie

eine ſachgemäße Ueberwachung gewährleiſteten, die eingehende

Kenntniß des betreffenden Faches ermöglichten. Die Sorg

falt würde auch mangeln, wenn die ſchriftlich und zu Proto

koll zu nehmenden Berichte des Dezernenten materiell Un

richtiges enthielten, wenn ihm Vorſaß oder Fahrläſſigkeit zur

Laſt fielen. Die Haftung des einzelnen Dezernenten könnte

zunächſt auf das beſchränkt werden , was ſeinen beſonderen

Amtskreis bildet , und es wäre denkbar, daß die übrigen

Aufſichtsrathsmitglieder bei Verſchulden eines Dezernenten

auf den ſie ſich als nächſten Sachverſtändigen verlaſſen

fönnten ſich mit einer Schadenserſaßklage an jenen Ein

zelnen zu halten berechtigt wären, während im Uebrigen der

Aufſichtsrath als ſolcher der Geſellſchaft verhaftet bleibt. Der

Regreßanſpruch der Aufſichtsrathsmitglieder gegen den ſchul

digen Dezernenten müßte ſich aber inſofern ermäßigen , als

dieſer Dezernent bereits als Mitglied des Kollegiums — wie

gleich vorgeſchlagen werden ſoll pro parte haftbar ge

macht worden iſt. Ob ein Dezernent regreßpflichtig iſt, hängt

natürlich von ſeiner Verſchuldung ab , die mit der eines

1

.
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anderen Dezernenten konkurriren kann , wie ſie auch aus

geſchloſſen ſein mag , wenn eine detaillirte Kontrole des ge

ſammten Aufſichtsraths in einer Sißung auch auf die der

angeblichen Verſchuldung zu Grunde liegenden Thatbeſtände

ſich erſtreckt hat und das Vorgehen des Dezernenten gebilligt

worden iſt. Daß der Schadenserſaßanſpruch der Geſellſchaft

durch Berufung auf einen Beſchluß der Generalverſammlung

nicht immer beſeitigt werden kann, iſt ſchon nach beſtehen

dem Rechte dann anzunehmen 107), wenn die Ungültigkeit

des Beſchluſſes durch Dolus verurſacht worden iſt. Dem

auf den Beſchluß der Generalverſammlung geſtüßten Ein

wand opponirte ſonſt die Geſellſchaft mit der replica doli 108) .

Ebenſo kann ſich der Aufſichtsrath nicht berufen auf Be

ſchlüſſe , deren Ungiltigkeit ſo offenſichtlich war , daß er ſie

erkannte und kennen mußte, ſo z . B. wenn ein Beſchluß zur

Giltigkeit der Eintragung bedürfte und er nicht eingetragen

Nicht decken können ſollte ſich auch meines Erachtens

der Aufſichtsrath mit einem Generalverſaınmlungsbeſchluſſe,

in dem andere Aktionäre als die Mitglieder des Aufſichts

raths nicht vertreten waren. Hierüber und über die Fälle

des § 241 Nr. 1-6 , ſiehe Staub , Kommentar Bd. I

S. 753 754.

Die Verantwortlichkeit des Geſammtkollegiums

würde man alſo nicht beſeitigen , ſondern allenfalls

lockern können. In dieſer Hinſicht find nun detaillirte Vor

ſchläge aufgetaucht. Warſchauer 109) wünſcht, daß bei

der empfohlenen Scheidung der Funktionen das einzelne

Aufſichtsrathsmitglied mit ſeinem geſammten Vermögen zu

vörderſt nur für dasjenige Dezernat hafte , deſſen Kontrolle

ihm obliege und für das er mit Recht zu bürgen habe .

In dem Bewußtſein der individuellen Verantwortung und

Verpflichtung werde der Einzelne das ihm überwieſene Reſſort

nur

107) Staub , Anm. 4 zu § 241 .

108) Behrend , Handelsrecht § 126 Anm. 21 und § 826 B.GB.

109) a . a . D. S. 39.

.
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eingehend unterſuchen und ſich von jener Oberflächlichkeit

fernhalten , die das bisherige Aufſichtsrathsweſen vielfach

charakteriſirt habe . Mit dieſem Vorſchlage kann ich mich,

wie geſagt , nicht einverſtanden erklären . Der Aufſichts

rath als ſolcher muß der Geſellſchaft verhaftet bleiben , nur

daß eine Regreßklage der in Anſpruch genommenen Mit

glieder des Aufſichtsraths gegen den ſchuldigen Dezernenten

zu empfehlen wäre . Beachtenswerther iſt ein anderer Ges

danke, nach dem zwar die Haftpflicht des Kollegiums weiter

für erforderlich erachtet, ſie aber nicht derartig ſtreng

gefordert wird , daß der einzelne Dezernent , wenn er er:

wieſenermaßen ſeine Pflicht gethan habe, mit der Geſammt

heit ſeines Vermögens für Obliegenheiten haftet , die mit

ſeinem Dezernat nicht in direkter Verbindung ſtehen , deren

genaueſte Kontrole ihm vielfach unmöglich ſein dürfte . Die

gebotene Solidarität des Aufſichtsrathskollegiums könne viel

mehr durch Einführung eines Proportionalſyſtems

verbürgt werden . Jedes Aufſichtsrathsmitglied hafte zu

vörderſt mit ſeinem geſammten Vermögen für das ihm über

wieſene Dezernat, dann aber auch Spezialbeſtimmungen

bezüglich des dezernatfreien Vorſißenden und des Mitgliedes

für die „ ſoziale Repräſentanz" wären eventuell nöthig

je nach der Anzahl der Dezernate mit einem Bruchtheil für

diejenigen Verluſte , welche die Geſellſchaft durch die un

genügend gehandhabte Kontrole entſtehen und durch das Ver

mögen des direkt haftenden Dezernenten nicht gedeckt werden

können . Sind alſo z . B. zwölf Aufſichtsrathsmitglieder, hat

der Kaſſendezernent ſeine Schuldigkeit nicht gethan und iſt

er finanziell nicht in der Lage , genügenden Schadenserſat

zu leiſten , ſo haftet jedes Aufſichtsrathsmitglied für den noch

zu deckenden Verluſt mit einem Zwölftel. Dieſem Vorſchlage

kann aber nur inſofern zugeſtimmt werden , als eine ſolche

Regelung der Saftbarkeit nur für die Aufſichtsräthe unter

fich zuläſſig erſcheint, während der Aufſichtsrath nach außen,

insbeſondere gegenüber der Generalverſammlung als Kol

legium ſolidariſch haftbar zu bleiben hat. Tritt alſo , das

-

1

1

1
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iſt mein Vorſchlag, ein Verluſt der Geſellſchaft ein, ſo haftet

ihr der Aufſichtsrath ſolidariſch (SS 421 ff. B.GB.) 110) ;

jedes Mitglied iſt Geſammtſchuldner gegenüber der Geſell

ſchaft. Unter ſich, im Verhältniß der Aufſichtsrathsmitglieder

zu einander, tritt eine Theilung nach Köpfen ein (vgl . § 426

B.GB.), jeder übernimmt falls kein Dezernent beſonders

haftbar zu machen oder der haftbar gemachte unvermögend

iſt – einen der Zahl der Mitglieder entſprechenden Bruch

theil des Verluſtes. Trifft einen ſolventen Dezernenten ein

zu vertretendes Verſchulden allein , ſo iſt eine Regreßklage

aller übrigen gegen dieſen mit Anſpruch auf Rückerſtattung

des der Geſellſchaft wegen jenes Verſchuldens Geleiſteten

gegeben . Trifft das Verſchulden mehrere Aufſichtsraths

mitglieder , ſo ſind dieſe zuſammen als Geſammtſchuldner

den übrigen Aufſichtsrathsmitgliedern ſchadenserſaßpflichtig.

Eine ſolche Regelung wird auch bewirken , daß das einzelne

Aufſichtsrathsmitglied auch im Allgemeinen Fühlung behält

mit dem Gange der Geſchäfte; nur wenn der Aufſichtsrath

als Kollegium haftbar bleibt , wird jede Einſeitigkeit in der

Kontrole der Geſellſchaft vermieden . Jeder Einzelne ſoll

und wird dann die Bilanzen , die Gewinn- und Verluſt

rechnungen und die Geſchäftsberichte des Vorſtandes auch

von ſich aus ſorgſam prüfen, nicht bloß dasjenige Dezernat

verwalten , das ihm überlaſſen worden iſt. Zu erwägen

wäre auch noch , ob der Einzelne fich durch Unterſchrift der

vom Aufſichtsrath der Generalverſammlung vorzulegenden

Berichte für deren Inhalt unbedingt verantwortlich zu machen

hätte, ob dadurch eine Entlaſtung des betreffenden Aufſichts

rathsmitgliedes herbeigeführt werden ſoll und mit welchen

Rechtswirkungen .

Eine Haftung des einzelnen Aufſichtsrathsmitgliedes

wird alſo nach zwei Richtungen hin in Frage kommen, ein

mal in der gedachten Weiſe gegenüber den übrigen Auf

110 ) Eventuell zuſammen mit den Vorſtandemitgliedern, wenn der Auf:

Fichtsrath nicht allein thätig geweſen ift.
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ſichtsrathsmitgliedern , und hier wird jede Verſchuldung zu

einer civilrechtlichen Klage führen können , dagegen haftet

nicht das einzelne Mitglied für culpa in eligendo , d . h .

dafür, daß etwa das Dezernat mit Einwilligung jedes Ein

zelnen an ein unfähiges Mitglied übertragen worden iſt. Es

iſt dies alſo anders wie heutzutage bei freiwillig gebildeten

Ausſchüſſen , wo das einzelne dieſen Ausſchüſſen nicht an

gehörige Mitglied für culpa in eligendo haftet . Sodann

beſteht die Haftung des Aufſichtsrathskollegiums ebenfalls in

der gedachten Weiſe . Eine mildere , aber meines Erachtens

die grundſäßliche Stellung des Aufſichtsrathskollegiums

ändernde Haftung wäre der Geſellſchaft gegenüber etwa

folgendermaßen zu konſtruiren . Verhaftet bleibt zunächſt nur

dasjenige Mitglied , welchem das Verſchulden zur Laſt fällt,

ſubſidiär jedes Aufſichtsrathsmitglied pro parte. Dies jedoch

nur dann , wenn dadurch Erfaß des entſtandenen Schadens

erreicht wird . Iſt dies nicht der Fall, ſo haftet der Auf

fichtsrath als Ganzes . Bei dieſer Regelung wären meines

Erachtens die Geſellſchaft und die Aktionäre nicht gut daran.

Bis es ſchließlich zur Haftbarmachung des Aufſichtsraths als

Kollegium käme, würde zu lange dauern und zu umſtänd:

lich ſein .

Weiter wäre zu beſtimmen , daß , wenn ein Mitglied

Thatſachen erfahren hat , die eine Schadenserſaßpflicht des

Dezernenten zu begründen geeignet ſind, er dies mitzutheilen

hat und daß ihm die Pflicht obliegt , auf die Beſeitigung

jenes Zuſtandes oder auf die Erfüllung der Schadenserſaß

pflicht hinzuwirken . Wird der Antrag abgelehnt, ſo tragen die

Ablehnenden ſoweit das Verhältniß der Aufſichtsraths

mitglieder unter ſich in Frage kommt allein die Ver :

antwortung für den Schaden , der durch den Dezernenten

entſteht. Ueberſtimmte Mitglieder, die ſich nach dem Statut

oder nach einer rechtswirkſamen Geſchäftsführung 111) einem

111 ) Der $ 249 Ab . 3 iſt, weil er durchaus fachgemäß iſt, nicht zum

Gegenſtande von Erörterungen zu machen . Auf die Kontroverfen ,
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Mehrheitsbeſchluſſe des Aufſichtsraths haben fügen müſſen,

ſind von der Verantwortung frei .

Von Biermer wird noch weiter bemängelt , daß die

Regreßklage nach § 269 KGB. mit allzu ſtarken Rautelen

umgeben iſt. Er verlangt die Herabſeßung der Mindeſt

ſumme etwa auf den zwanzigſten Theil des Grundkapitals

oder auf den zehnten Theil desjenigen Kapitals , das wirk

lich auf der Generalverſanımlung vertreten iſt. Leşteres

empfiehlt er auch deshalb , weil dadurch ein Stimulans ge

ſchaffen werde für den beſſeren Beſuch der Verſammlungen.

Das Gefeß ſchreibe ferner vor, daß die Minderheit 10 Pro

zent des Grundkapitals für die Dauer des Rechtsſtreites

zu hinterlegen hat und glaubhaft machen muß, daß ſich die

Aktien ſeit mindeſtens ſechs Monaten im Beſiße der die

Minderheit bildenden Aktionäre befinden (§ 269 Abſ . 2) .

Der Geſeßgeber wolle offenbar verhindern, daß eine Minder

heit , die vielleicht verſteckte ſpekulative Abſichten habe , fich

deshalb in den Beſiß von Aktien ſeße , um chikanöſe Stö

rungen zu erregen . Seien auch ſolche Gefahren nicht ganz

von der Hand zu weiſen , ſo ſei doch die unerfreuliche That

ſache des häufigen Beſikwechſels der Aktien nun einmal vor

handen und man müſſe mit ihr rechnen . Biermer hält

deshalb den Vorſchlag 112) für unbedenklich , daß ſchon der

Nachweis eines dreimonatlichen Beſißes genügen ſollte. Allein

in allen dieſen Punkten die Rautelen , die das Gefeß mit

Recht geſchaffen hat, zu mildern , liegt meines Erachtens

keinerlei Nothwendigkeit vor. Gegen den gedachten Vor

ſchlag wird auch anderweit 113) eingewandt, daß man die

die dieſe Vorſchrift erzeugt hat , fann hier nicht eingegangen wer :

den ; fiehe einerſeits ReyBner S. 113 Anm. 5 , andererſeits

Hagen S. 338-344 und die dort Citirten . Singelfragen, z . B.

wer die Beweislaſt hat , wie es mit der Verjährung , dem Erlaß

des Anſpruchs zu halten iſt, bedürfen hier keiner Unterſuchung,

weil fie mit der Reformtendenz in feiner Verbindung ſtehen.

112) Kölniſche Zeitung vom 17. September 1901 .

113) Löb a. a. D. S. 27.

Zeitſchrift für Gandelsrecht. BD. LIII .
5
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Regreßpflicht des Aufſichtsraths auch nicht zu weit ausdehnen

darf und durch eine häufig chikanöſe und ſelbſtſüchtige allzu

geringe Minorität ausnußen laſſen darf . Denn die noth

wendige Folge davon wäre die Flucht gerade der kapital

kräftigen und beſſeren Elemente aus dem Aufſichtsrath , die

ihren Namen und ihr Vermögen nicht ſo leicht aufs Spiel

feßen wollen , und das Eindringen minderwerthiger Perſonen,

die durch die Annahme eines Aufſichtsrathspoſtens weder Ehre,

noch Namen , noch Vermögen riskiren . Auch müßte der

$ 270 KGB. bei Aenderungen der Vorausſeßungen der

Regreßklage ebenfalls abgeändert werden . Wunderlich er

ſcheint demſelben Verfaſſer die Beſtimmung des § 269 Abſ. 4,

daß die Minderheit , die eine Regreßklage anſtrengt, die

Koſten des Rechtsſtreites in allen Fällen , auch wenn ſie

obſiegt, der Geſellſchaft gegenüber zu tragen hat. Wenn

die Regreßklage vor dem Gerichte Erfolg habe, ſei ſie eben

berechtigt und im Intereſſe der Geſellſchaft. Wenn dann

die Koſten von dem unterliegenden Theile nicht beitreibbar

ſein ſollten, ſo wären ſie von der Geſellſchaft und nicht von

der Minorität zu tragen. Dieſer Vorſchlag iſt zwar wohl:

gemeint, verkennt aber, daß ſich nicht die Geſellſchaft gegen

die Rechte der Minderheit geſträubt hat, ſondern die Majori

tät , und daß höchſtens eine Aenderung in dem Sinne er:

wogen werden könnte, daß die Majorität, gegen deren Willen

die Regreßklage angeſtrengt worden iſt, die Koſten zu tragen

habe , obzwar auch eine ſolche Regelung keineswegs wün:

ſchenswerth erſcheint.

.

VII .

Einer beſonderen Aufmerkſamkeit werth iſt die Reform

abſicht, welche ſich auf die Vergütung des Aufſichts

raths bezieht. Die gegenwärtige Höhe und prozentuale

Bemeſſung insbeſondere der Tantiemen , iſt ſowohl vom

finanziellen , als auch vom ſozialen Standpunkte aus beſon
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dere Bedenken hervorzurufen geeignet. Hiervon ging auch

das neue HOB. bei ſeiner Regelung des jeßigen § 245

aus 114) . Warſchauer 115) hat Zuſammenſtellungen ge

macht bezüglich der Geſammttantieme der Aufſichtsraths

mitglieder und bezüglich des ungefähren Individualbetrages

für jedes einzelne Aufſichtsrathsmitglied bei einer größeren

Anzahl von Unternehmungen. Löb 116) hat nach dem Hand

buch der deutſchen Aktiengeſellſchaften 1900/1901 feſtgeſtellt,

daß im leßten Jahre bei 442 Kreditbanken mit einem Ge

ſammtaktienkapital von 2459 Millionen Mark die Tantiemen

11 Millionen Mark oder 12 Prozent vom Kapital betrugen ;

bei 449 Baubanken mit einem Geſammtaktienkapital von

389 Millionen Mark, die Tantiemen 1 Million Mark oder

1/4 Prozent, bei 41 Hypothekenbanken mit einem Geſammt

aktienkapital von 625 Millionen Mark die Tantiemen 4 Mil

lionen Mark oder 3/4 Prozent , bei 3443 Induſtriegeſell

ſchaften mit einem Geſammtkapital von 5915 Millionen

Mark die Tantiemen 41 Millionen Mark oder 3/4 Prozent,

bei 288 Eiſen- und Straßenbahngeſellſchaften mit einem

Geſammtkapital von 1047 Millionen Mark die Tantiemen

1 Million Mark oder 110 Prozent und bei 146 Dampf

ſchiffahrtsgeſellſchaften mit einem Geſammtaktienkapital von

380 Millionen Mark die Tantiemen 1 Million Mark ober

1/4 Prozent betrugen . Insgeſammt beziffern ſich bei all dieſen

4609 Geſellſchaften mit einem Geſammtaktienkapital von

10815 Millionen Mark die Tantiemen auf 59 Millionen

Mark oder im Durchſchnitt 610 Prozent vom Aktien

kapital . Im Durchſchnitt betrug alſo die Tantieme des

Geſammtaufſichtsraths 610 Prozent vom Nominalaktien

kapital. Wenn man die Zahl ſechs für die Mitgliederzahl

des Aufſichtsraths als Durchſchnitt nimmt , ſo würde das

114) Vgl. Reyßner , Vom Auffichtsrath und deſſen Vergütung , in

dieſer Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 509 .

115) a . a. D. S. 41 .

116) a . a . D. S. 14.
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einzelne Aufſichtsrathsmitglied im Durchſchnitt 1/10 Prozent

des Aktienkapitals, alſo bei einer Geſellſchaft mit 1 Million

Aktienkapital 1000 Mark als Tantieme erhalten haben .

Bei der Beurtheilung dieſer zweifellos erheblichen Beträge

iſt zu berücfichtigen , daß der Einnahme die perſönliche

Haftung und das Riſiko gegenüber ſtehen. Doch jene ſest

eine Verſchuldung voraus ſowie das Fehlen der Sorgfalt

des ordentlichen Geſchäftsmannes und auch das Riſiko kann

bis jeßt thatſächlich durchſchnittlich nur ein begrenztes ge

weſen ſein , ſonſt würde ein Einzelner nicht leicht bereit ge

weſen ſein, gleichzeitig mehrere Aufſichtsrathsſtellen zu über

nehmen. Die Ueberwerthung der Arbeit , welche die

Aufſichtsrathsmitglieder verſehen , iſt zweifellos . Das neue

Recht geht davon aus, daß auch den Mitgliedern des Auf

ſichtsraths ein feſtes Gehalt im Geſellſchaftsvertrage beſtimmt

werden kann ; auch ein beſtimmter Saß für Anweſenheit in

den Sißungen iſt zuläſſig. Allein dieſe feſte Jahresvergütung

iſt zur Zeit nicht üblich 117). Wenn aber die Mitglieder des

Aufſichtsraths für ihre Thätigkeit eine Vergütung erhalten,

die in einem Antheil am fahresgewinn beſteht, ſo iſt deſſen

Berechnung im $ 245 genau geordnet . Der Antheil am

Jahresgewinn iſt nur von dem Reingewinn zu berechnen.

Der leştere kann nur dann als vorhanden angenommen

werden , wenn „ ſämmtliche Abſchreibungen “ erfolgt ſind.

Aber ebenſo müſſen bereits die „Rücklagen“ vorgenommen

ſein. Was unter dieſen zu verſtehen iſt, iſt zweifelhaft. Daß

man darunter nicht eine Verdeutſchung von „ Reſervefonds "

zu verſtehen hat, ergibt ſich daraus, daß der Geſeßgeber das

Fremdwort anderweit erhalten hat (S$ 261 , 262) 118) . End

lich iſt der Antheil an dem Jahresgewinn zu berechnen nach

.

117 ) Keyßner a. a. D.

118) KeyBner a. a. D. S. 516 und Pemfel , Die Tantiemen des

Vorſtandes und des Aufſichtsraths von Aktiengeſellſchaften. Zur

Auslegung der S$ 237 und 245 Abſ. 1 des Handelsgeſezbuche, in

Hold heim's Monatsſchrift für Sandel und Bankweſen 1898

Nr. 20. Auch Sonderabdruck, Berlin 1899 S. 22 .
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Die ges

Abzug eines für die Aktionäre beſtimmten Betrages von

mindeſtens 4 Prozent des eingezahlten Grundkapitals. Den

Aktionären muß alſo ein dem Zinsertrage des eingezahlten

Grundkapitals gleichkommender Gewinn zugetheilt werden,

bevor den Mitgliedern des Aufſichtsraths eine Vergütung

aus dem Jahresgewinn gewährt werden darf.

gedachten Vorſchriften ſind nicht ganz zweifellos . Pemfel

z . B. erachtet es für unzuläſſig, daß ſämmtliche Abſchrei

bungen und Rücklagen ohne Unterſchied wie ſie thatſächlich

beſchloſſen ſind, als tantiemenfrei zu behandeln ſeien . Das

Gefeß erfordere tantiemenfreie Behandlung für ſämmtliche

Abſchreibungen und Rücklagen , die behufs Ermittlung des

Reingewinns erfolgen . Es ſei hierbei zwiſchen nothwendigen

und freiwilligen Kürzungen des Rechnungsergebniſſes kein

Unterſchied zu machen. Endlich treffe das Geſeß überhaupt

keine Vorſchrift hinſichtlich der Rücklagen, die aus dem Rein

gewinn behufs ſeiner Verwendung beſchloſſen werden. Die

ſelben ſeien daher nur inſoweit tantiemenfrei zu behandeln ,

als das Gefeß dies ausdrüdlich vorſchreibt.

Bei dieſer Rechtslage iſt die Abſicht des Geſeßgebers,

die Tantiemen nicht zu der zum Theil ungerechtfertigten

Höhe gelangen zu laſſen , unverkennbar. Es fragt ſich , ob

es möglich wäre, dieſe Abſicht noch vollſtändiger zu verwirk

lichen. Hier ſeßen Reformvorſchläge ein . Schanz 119) hat

den Vorſchlag gemacht, die Tantieme des Aufſichtsraths erſt

ein Jahr nach ſeinem Ausſcheiden auszuzahlen , bis dahin

jedoch zu ſperren und der Geſellſchaft zur Verfügung zu

überlaſſen. Dagegen iſt mit Recht bemerkt worden 120), daß

dieſer Zumuthung rich kein Menſch von anſtändiger Ver

gangenheit unterwerfen könne, und 121) daß es unbillig ſei ,

vom Aufſichtsrathmitglied zu verlangen, daß es ſeine Pflichten

ernſt nehmen ſoll, während ihm eine angemeſſene Vergütung

119) Münchener Neueſte Nachrichten vom 14. Auguſt 1901 .

120) Eberſtadt S. 32.

121) Löb a. a . D. S. 22.
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gerade während derſelben Amtsdauer vorenthalten wird .

Troßdem hat Schanz bei Biermer 122) Anklang gefunden.

Er will den Gedanken noch weiterhin verſchärfen . Das

Reichsbankgeſeß gebe hier , wenigſtens was die Direktoren

anbetrifft , werthvolle Fingerzeige. Die Reichsbankbeamten

erhalten außer den feſten Gehältern Tantiemen , die aber

nicht ausgezahlt , ſondern feſtgelegt und als Amtskaution

haftbar gemacht werden . Dieſe Einrichtung hat die Reichs

bank von der Preußiſchen Bank übernommen und ſie hat

ſich ſehr bewährt . In Anlehnung an dieſe Einrichtung will

Biermer die Schaffung eines ſolchen Garantiefonds wäh

rend der ganzen Amtszeit und zwar ſowohl für den

Vorſtand als für den Aufſichtsrath; aber nicht, wie Schanz

fich die Sache denkt , daß dieſe Tantiemen verzinslich dem

Unternehmen überlaſſen werden, ſondern indem ſie in mündel

ficherer Anlage außerhalb des Unternehmens deponirt werden

inüſſen. Dieſer Vorſchlag iſt kaum diskutabel , weil er die

Natur der Aufſichtsrathsſtellung vollkommen verkennt . Auf

ſichtsrathsmitglieder ſind nicht in derſelben Weiſe wie Reichs

beamte zu behandeln ; würde das Gefeß dies thun , ſo würde

es kaum noch Aufſichtsrathsmitglieder geben . Die Einrichtung

der Raution , auch bei Staatsbeamten ſchon mit einem ge

wiſſen verleßenden Mißtrauen verbunden , hat bei den Aktien

geſellſchaften , die gerade aus beſonderem Vertrauen

ihre Aufſichtsrathsmitglieder berufen , nicht den geringſten

Sinn. Biermer verkennt ſchließlich ſelbſt nicht, daß mit

feinem Vorſchlage große Härten verbunden ſind, indem recht

mäßig verdiente Bezüge dem Verfügungsbereich der Eigen

thümer entzogen und niedrig verzinslich angelegt werden .

Von anderer Seite 1 23) wird aber nicht minder radikal

vorgegangen . Bei dem Syſtem der feſten Vergütungen hätte

die Marimalhöhe der Pauſchalſumme, die mit 2000 Mark

für jedes Mitglied hoch genug bemeſſen ſein ſoll, ſowie die

1

122) a . a . D. S. 30.

123) Waricha uer a. a. D. S. 53 .



Stier:Somlo : Die Reform des Aufſichtsraths der AG. 71

eventuelle Kombination derſelben mit der Tantieme und die

Art ihrer Verrechnung einer der individuellen Willkür ent

rückten, durch Geſeß ſcharf gezogenen Grenze und Vorſchrift

zu unterliegen , um durch Beſeitigung der bisherigen faſt

ſchrankenloſen Freiheit Ausſchreitungen vorzubeugen. Be

züglich des reinen Tantiemeſaßes erſcheine zuvörderſt

die Einheitlichkeit der Gewinnquote im Höchſt

betrag für ſämmtliche Aktiengeſellſchaften geboten , denn

für differirende diesbezügliche Beſtimmungen liege kein über

zeugender Grund vor. Einerſeits ſei nirgends der Beweis

geliefert, daß an Aufſichtsräthe, die z . B. 6 Prozent Tantieme

bezögen , geringere Anſprüche geſtellt worden ſind, wie an

diejenigen , die z . B. 15 Prozent beziehen , und andererſeits

ſei in keinem Einzelfalle bisher erſichtlich geweſen , daß die

legteren lediglich wegen der Differenz des Tantiemenſaßes

mehr wie die erſteren geleiſtet hätten . Aber man könnte

meines Erachtens ebenſo argumentiren, daß ja die Gewinn

quote bei den verſchiedenen Geſellſchaften je nach deren

Reingewinn größer oder geringer iſt, und daß die Aufſichts

räthe hier wie dort dieſelben aber auch verſchiedenen Leiſtun

gen vollbracht haben können . 6 Prozent bei einem Rein

gewinn von 1 Million und 6 Prozent bei einem Reingewinn

von 20 Millionen Mark würden dann ebenſo ungerecht er:

ſcheinen, wie der bisherige Zuſtand. Ueberdies läßt ſich der

Verkehr, der das Syſtem der feſten Vergütung kaum kennt,

unmöglich zwingen . Weiter wird von Warſchauer vor

geſchlagen , der Höchſtbetrag des Tantiemenjakes

ſolle 6 Prozent des nach Abzug der vierprozentigen Vorzugs

dividende frei werdenden Reingewinnes nicht überſchreiten.

Für Aktiengeſellſchaften, die bei großem Betriebskapital ge

nügende Rentabilität erzielten , könne dieſer Prozentſaß als

vollkommen genügend zu Gunſten des Aufſichtsraths bezeich:

net werden . Bei denjenigen Unternehmungen aber , die den

genannten Vorausſeßungen nicht entſprechen , werden durch

eine höhere Gewinnbetheiligung des Aufſichtsraths die Aktio

näre thatſächlich geſchädigt. Auch wird die Einführung einer

.
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progreſſiv - prozentualen Tantieme befürwortet, die

mit dem Mindeſtſaß von 3 Prozent beginnen ſollte, mit

einer je vierprozentigen Steigerung der Dividende zu Gunſten

des Aufſichtsraths je um 1 Prozent zu erhöhen wäre und

mit 6 Prozent zu endigen hätte . Mit der Begrenzung des

Tantiemenſaßes ſei ferner der geſeßlich zuläſſige Höchſt

betrag , den das einzelne Aufſichtsrathsmitglied zu beziehen

habe, zu normiren, und die diesbezügliche Gewinnquote ſollte

die Summe von 10,000 Mark nicht überſchreiten. Auch

dieſer Vorſchlag wird praktiſch nicht allgemein durchgeführt

werden können, wenn auch in einzelnen Fällen eine ſtatuta

riſche alſo doch wohl freiwillige Feſtſeßung einer

ſolchen progreſſiv -prozentualen Tantieme mit einem zuläſſigen

Höchſtbetrag erfolgt ſein mag 124) . Das aber erſcheint immer

hin wünſchenswerth, bezüglich des Uebermaßes von Tantiemen

bezügen irgend eine geſeßliche Normirung zu finden.

Alle bisherigen Vorſchläge ſcheinen mir nicht geeig

net , zu geſeßgeberiſcher Formulirung verdichtet zu werden .

Die Dividendenpolitik der Großaktionäre ſteht ja auch be

kanntlich mit einem vorſichtigen und geſunden Finanzgebahren

nicht immer im Einklang. Während die Kleinaktionäre ein

Intereſſe daran haben, daß eine feſte, nicht zu geringe, aber

auch nicht zu hohe Verzinſung des angelegten Kapitals ſtatt

finde, haben die Großaktionäre den Wunſch nach Kurs

ſchwankungen der Aktien, die ihnen ermöglichen , ihren Aktien

beſiß ſpekulativ zu wechſeln . Wo dieſe Spekulanten das

Uebergewicht haben , „ löft ein Finanzplan den anderen ab .

Aktienemiſſion folgt auf Aktienemiſſion , Fuſionen werden

angeſtrebt, Betheiligungen an anderen Geſellſchaften werden

durchgeführt“ 125) . Der Schaden iſt offenbar, allein das Heil

mittel noch nicht gefunden .

1124) Vgl. Warſchauer Unm. 1 , 2 zu S. 55 und Anm. 1 , 2 zu

S. 56.

125) Biermer a . a . D. S. 16.
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VIII .

I

Sehr häufig begegnet man dem Vorſchlage, Reviſoren

in das Aktienrecht in umfaſſenderem Maße, als es jeßt ſchon

der Fall iſt, einzuführen. So weit es ſich darum handelt,

für alle Aktiengeſellſchaften ſtaatliche Reviſoren zu ernennen,

alſo Staatsbeamte , die dieſes Amt als Hauptamt aus

üben, iſt dieſer Vorſchlag bereits anderweit 126) als undis

kutabel bezeichnet worden. Die Regelung , wie ſie in dem

ſogenannten Companies Act 1900 für das engliſche Aktien

recht beliebt wurde , paßt für unſere deutſchen Verhältniſſe

keineswegs. Es iſt ſchlechterdings nicht möglich, an Stelle

des Aufſichtsraths lediglich rechneriſche und mit der Buch

führung vertraute Sachverſtändige zu ſtellen , unter Anderem

auch deshalb nicht, weil ſie als nur techniſche Beamte die

Ueberwachungspflicht, wie ſie das Geſep gedacht hat, nur in

einſeitiger Weiſe, ohne Ueberſicht über die materiellen Vor:

gänge , erfüllen könnten . Die Verantwortlichkeit des Auf

fichtsraths kann nicht erſeßt werden, zumal deſſen Mitglieder

in der Regel vermögend find und deshalb die Verwirklichung

eines ſpäteren Regreßanſpruches eher ermöglichen als irgend

welche vermögensloſe Reviſoren . Aber nicht bloß ein voll

ſtändiger Erſaß des Aufſichtsraths durch Reviſoren iſt un

thunlich , ſondern auch die Einführung der engliſchen Ein

richtung von ſogenannten Accountants, rechneriſchen Sach

verſtändigen , die gleichſam Puffer zwiſchen den Aktionären

und der Verwaltung find. Das Einzige, was für Deutſch

land in Erwägung kommen könnte , wäre die obligatoriſche

Anſtellung von rechneriſchen Sachverſtändigen als Hilfs

arbeiter der verantwortlichen Dezernenten. Sie

könnten alle Buchhaltungsarbeiten und die techniſchen Dinge

beſorgen , aber immer unter der Verantwortlichkeit des Auf

ſichtsraths.

។

126) Siehe oben Anm. 42.
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Bier mer 127) hat vorgeſchlagen , daß der Aufſichtsrath

nicht etwa durch Reviſoren , die fortwährend mitten in dem

Unternehmen ſtünden , erſeßt werden , ſondern daß neben dem

Aufſichtsrath Reviſionskommiſſionen periodiſch thätig

werden. Fakultativ hält er dies möglich in der Form,

daß die Generalverſammlung der Aktionäre in beſtimmten

kritiſchen Fällen ſich veranlaßt ſieht, Reviſionskommiſſionen

einzuſeßen, und zwar ohne die Vorausſeßungen erfüllen zu

müſſen , welche das heutige Recht zur Einſegung einer Re

viſionskommiſſion erfordert ($ 266 HOB .) . Es wäre nach

ſeiner Anſicht eine Herabſeßung des Mindeſtmaßes von

Aktienbeſiß wünſchenswerth, auch dürften in der General

verſammlung , in der die Beſtellung von Reviſoren auf der

Tagesordnung ſteht, die Aufſichtsräthe nicht mitſtimmen. Die

obligatoriſchen Reviſionskommiſſionen denkt ſich Bier

mer unter folgenden Vorausſeßungen. Sobald eine Bank

aktiengeſellſchaft ( !) nach Ausweis des Jahresabſchluſſes mit

einer Unterbilanz gearbeitet hat, zu deren Deckung man den

Reſervefonds angreifen muß , ſoll eine Reviſionskommiſſion

in Thätigkeit treten , von deren Bericht, der , einer neuen

Generalverſammlung vorgelegt wird , dann die Decharge

ertheilung an Vorſtand und Aufſichtsrath abhängt. ES

dürften die Reviſoren weder Mitglieder des Vorſtandes noch

des Aufſichtsraths ſein .

Nach der jeßigen Lage der Dinge halte ich auch dieſen

Vorſchlag nicht für ausführbar . Wenn durch die mehr:

erwähnte Einrichtung der Dezernenten eine eingehende Kennt:

nißnahme vom Laufe der Geſchäfte ermöglicht wird , reicht

auch das geltende Geſeß mit ſeinen Beſtimmungen über die

Einſeßung von Reviſionskommiſſionen vollſtändig aus 128) .

.127) a . a . D. S. 20 ff.

128) Rinsel S. 92 meint hinſichtlich der Reviſoren , daß fie weiter

nichts wie eine auch jederzeit durch das Statut zu beſchließende

Verſtärkung des Aufſichtsraths bedeuten, wenn ſie neben dieſem

den Vorſtand kontrolliren. Sollen ſie den Aufſichtsrath kontroliren,

jo ſei dies fchon an fich nur rein äußerlich möglich. Dann aber



Stier : Somlo : Die Reform des Auffichtéraths der AG. 75

IX.

Es iſt oben (I. a . E.) darauf hingewieſen worden, daß

ſich Reformvorſchläge finden , die ſich ausnahmsweiſe nicht

mit dem Inſtitute des Aufſichtsraths beſchäftigen .

Zwei ſtehen mit ihm in engem Zuſammenhang und müſſen

deshalb hier Erwähnung finden . Der eine betrifft die

Beſchaffenheit der Bilanz. Sie ſoll von dem Auf

ſichtsrath auf ihre formelle und materielle Richtigkeit geprüft

werden . Was er hierbei zu beachten hat , iſt zwar leicht

feſtzuſtellen und auch detaillirt zu umſchreiben 129) , es iſt

aber die Frage, ob bei den jeßigen Vorſchriften des Aktien

rechts eine ſolche Prüfung überhaupt möglich iſt. Erſt eine

Reform, die dem Kollegium und ſeinen Gliedern ermöglicht,

von den Geſchäften eingehende Kenntniß zu nehmen , läßt

die Verwirklichung dieſer geſeßlichen Vorſchrift zu , wenn

hinſichtlich der Aufſtellung der Bilanz nähere und beſſere

Vorſchriften geſchaffen werden . Der S 261 HGB. iſt ent

ſchieden lückenhaft. Zu fordern wäre eine Beſtimmung, daß

jedes Konto beſonders aufgeführt werden muß , daß nicht

mehrere Konten, die gar keinen oder nur loſen Zuſammen

hang mit einander haben, in einen Poſten eingeſtellt werden,

ſowie daß nicht Debitoren und Kreditoren von einander ab

gezogen werden und nur der Saldo aufgeführt wird .

Die Beſeitigung des Disagio - konto's wird ebenfalls

mit Recht gefordert 180) . Die Bilanz müßte gefeßlich ſo

beſchaffen ſein , daß ſie wenigſtens einem Fachmanne die

Möglichkeit gewährt, auf ihrem Grunde ein klares Bild zu

erhalten . Wenn etwa ein Grundſtück mit 100,000 Mark

angegeben iſt , ſo iſt heute aus der Bilanz nicht zu erſehen,

ob der thatſächliche Werth dieſes Konto's annähernd von

würde jeder ehrliebende Mann auf die Stellung eines Auffichte:

rathamitgliedes berzichten .

129) Bauer a. a . D. S. 96 ff.

130) Gemünd -Knödgen a. a . D. S. 54.
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der aufgeführten Summe dargeſtellt iſt, oder ob er nur die

Hälfte oder das Doppelte beträgt. Man muß , um klar zu

ſehen, in Erfahrung zu bringen ſuchen, wie groß die Terrains

und wie hoch ſie zu bewerthen ſind, welche Ausdehnung und

welchen Werth die Gebäude haben u . ſ . w . Die Bilanz

müßte eine ſchärfere Rennzeichnung der Vermögenslage des

Unternehmens geben, als dies heute der Fall iſt. Die Auf

gabe wird 131) dahin bezeichnet: „Neben die Buchwerthe ſind

die wirklichen Werthe zu ſeßen . “ In Ermangelung einer

beſonderen Hervorhebung des Inventars im Aktienrecht

des Handelsgeſeßbuches eilt alle Buchhaltungspraxis den

Bilanzen zu 1 : 2). Den Geſellſchaften iſt die Bilanz alles,

während das Inventar, das iſt die eigentliche Grundlage der

Bilanz, nichts oder gar zu wenig gilt. Allein dieſe ein

ſchlägigen Fragen ſind zum Theil ſo ſehr techniſcher Natur

und ſo wenig geklärt , daß man vor einem geſeßgeberiſchen

Eingriffe vorerſt abmahnen muß 138) .

Eine leßte Gruppe von gut gemeinten Rathſchlägen be :

trifft eine Erweiterung des fndividualrechts der

Aktionäre. Daß dieſe fich zuſammenſchließen und die von

ihnen in der Generalverſammlung auszuübenden Rechte auch

wahrnehmen müßten , wird dringend empfohlen . Sobann

aber wird die Schaffung von Minoritätsvertretungen

innerhalb des Aufſichtsraths verlangt. Zweifellos beſtehen

Gegenfäße zwiſchen den Großaktionären und den Klein

aktionären . Jene finden 184) bei gewiſſen Transaktionen ihre

Vortheile , z . B. bei Kurstreibereien , Kapitalserhöhungen,

13

131 ) Gemündetnödgen a . a. D. S. 56.

132) Beigel , Das Buchführungsrecht der Aktiengeſellſchaften, im Bes

ſonderen die Bilanz der Aktiengeſellſchaften nach dem neuen Handele :

gefeßbuch (1902) S. 12 .

133) Vgl. im Uebrigen hierzu das ſchon erwähnte Wert von Simon,

Die Bilanzen der Aktiengeſellfchaften (1899) und Neulamp , Das

Dogma von der Bilanzwahrheit ", in diejer Zeitſchrift BD.XLVIII

6. 450 f.

134 ) Eberſtadt a. a . D. S. 33.

.
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gewagten Unternehmungen , von denen der Kleinaktionär

mitunter keinen Vortheil oder nur Schaden hat. Daß aber

in unſerem Aktienrechte Minoritäten beſondere Befugniſſe

zugewieſen erhalten haben , iſt jedem Kenner dieſes Rechts

geläufig. Eine neue Geſichtspunkte kaum bietende ausführ

liche Abhandlung von F. Mayer 135), die jüngſte und ein

gehendſte Arbeit, hat ebenſo wenig, wie vorhergehende, den

Beweis für die Erweiterungsnothwendigkeit der Minoritäten

rechte erbracht 136). Das Zurüddrängen der Kleinaktionäre

hängt nun einmal mit der kapitaliſtiſchen Geſellſchaftsform

der Aktiengeſellſchaft zuſammen und iſt unvermeidbar. Das

übermäßige Mitleid mit den Kleinaktionären iſt auch nicht

angebracht, wenn man bedenkt , daß ſie , ſo lange die Divi

denden fließen, mit allem , was der Aufſichtsrath vornimmt,

höchlichſt zufrieden ſind, beim Ausbleiben der Dividenden

aber eine Flut von begründeten und unbegründeten Angriffen

.

135) Ueber den Minoritätenſchuß bei Aktiengeſellſchaften. Ang. Deſterr.

Gerichts -Zeitung 1900 Nr. 48, 49, 50 , 51 , 52.

136) Die im Ab . 1 $ 252 KGB. zugelaffene Beſchränkung oder Ab :

ſtufung des Stimmrechts durch den Geſellſchaftsvertrag könnte

man eventuell in unabånderlicher Weiſe durch das Gefeß feſtlegen

und zwar, wie fünsel S. 92 vorſchlägt, dergeſtalt, daß je zehn

oder ein Theil von zehn Aktien eine Stimme geben, niemand aber

mehr als den dritten, vierten oder fünften Theil der in der General:

verſammlung vertretenen Stimmen in ſeiner Hand vereinigen kann.

Allein es würde damit das Stimmrecht, das oberſte Recht des

Attionärs, ohne zwingenden Grund im Intereſſe der Kleinaktionäre

beſchränkt ſein . Die Großaktionäre könnten auch leicht Strohs

männer in die Generalverſammlung ſchicken. Auch den Abſ. 2

des § 252 HGB. gefeßlich dahin zu ändern , daß Mitglieder des

Vorſtandes und des Auffichtērathe die Vertretung nicht erichienener

Aktionäre nicht übernehmen dürfen , kann man mit Künßel

S. 93 nicht empfehlen. Sind ja die am Erſcheinen derhinderten

Aftionäre berechtigt, jeden Dritten zu bevollmächtigen. Die Aus:

wahl der Bevollmächtigten zu beſchränken , geht nicht an , zumal

da , wenn eine Vertretung überhaupt unmöglich oder unthunlich

wird, leicht eine Beſchlußunfähigkeit der Generalverſammlung ent

ſteht, die allen Betheiligten ungünſtig ſein kann.

.
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gegen den Aufſichtsrath und das Aktienweſen ſich ergießt.

Leicht kann auch mit den Minoritätenrechten Mißbrauch ge

trieben werden ; es kann die Minorität ein Aufſichtsraths

mitglied in das Kollegium bringen, das den Geſchäftsbetrieb

hindert, ohne daß dem beſondere Vortheile gegenüberſtänden.

Doch wie überhaupt die Frage der Minoritätenvertretung 187)

eine noch durchaus neue und erſt jüngſt der Forſchung er

ſchloſſene iſt, ſo iſt auch die Frage der Minoritätenrechte im

Aktienweſen keineswegs ſpruchreif. Auch der in dieſem Zu

ſammenhange aufgetauchte Plan, mit der Proportional

wahl Verſuche anzuſtellen , iſt vorerſt als verfrüht zu be

zeichnen 138).

137 ) Siehe Jellinek , Das Recht der Minoritäten (1898) .

138) Siehe jekt Triepel , Wahlrecht und Wahlpflicht, beſonders S.28 ff .;

Meyer, Das parlamentariſche Wahlrecht (1901 ) S. 620 ff. und

die dort angegebene Literatur ; Alöti , Die Proportionalwahl in

der Schweiz (1901 ), beſonders S. 176 ff.; Siegfried , Propor

tionalwahl bei den Gerperbegerichten , Breuß . Verw.Blätter 1902

S. 513 ff., 532 ff ; endlich Siller , Die Verhältnißwahl , ihre

theoretiſchen Grundlagen und ihre praktiſchen Ziele, Verwal:

tungs- Archiv November-Heft 1902 S. 252 ff.



III .

Der Selbſthilfeverkauf nach dem Bürgerlichen Geſekbuche

und dem Handelsgeſekbuche.

Von

Herrn Amtsaſſeſſor Dr. Martin Sohm in Roſtock.

Erſtes Kapitel.

Der Selbfthilfeverkauf im Rechtsſyftem .

$ 1 .

I. Die Erfüllungsſurrogate im Allgemeinen.

Die Beſtimmung der Forderungsrechte iſt die Bewirkung

einer Leiſtung des Schuldners an den Gläubiger. Erſt

durch die Erfüllung findet das Schuldverhältniß ſeine natür:

liche Beendigung. Mit Recht beeinträchtigt daher die Feſſel

des Obligationsnerus 1) die vermögensrechtliche Freiheit ) des

Schuldners ſo lange, als er dieſelbe nach Maßgabe des In

halts des Schuldverhältniſſes nicht löſen kann oder wil. Un

gerecht drüdt ihn aber die Schuldlaſt dann , wenn der Schuld

ner die Leiſtung nur deßhalb nicht zu bewirken vermag, weil

die erforderliche Mitwirkung des Gläubigers zum Leiſtungs

geſchäfte nicht zu erlangen iſt. Die Billigkeit fordert , daß

1 ) Pr. J. de obligat. 3 , 13 .

2) Vgl. Rudolph Sohm , Inſtitutionen (10. Aufl .) 8 73.
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der Schuldner in dieſen Fällen gegen die läſtigen Wirkungen

einer Perpetuation der Obligation geſchüßt werde. Daher

muß ſich der Gefeßgeber das Ziel ſtecken , den Schuldner

über das ſeiner Leiſtung bereitete Hinderniß hinweg zur Be

freiung von der Schuld zu führen. Dieſen Gedanken ſollen

die Erfüllungsfurrogate verwirklichen. Als ſolche kommen

für das geltende Recht der Selbſthilfeverkauf und die Hinter

legung in Betracht. :)

Der Selbſthilfeverkauf iſt für den Schuldner dadurch

vortheilhaft, daß er ihn nicht nur von dem läſtigen Beſiß

des Leiſtungsgegenſtandes befreit, ſondern ihm zugleich für

dieſen Befikverluſt als Erſaß den Beſiß des Verkaufswerths

der Sache in Geld verſchafft , welches ſich leichter beſißen

läßt. Indeſſen iſt für den Gläubiger die Verwandlung

der geſchuldeten Sache in Geld dann nachtheilig, wenn gerade

die von den Eigenſchaften des Geldes abweichende Beſchaffen

heit der Sache für ihn werthvoll iſt. Dieſen Widerſtreit des

Schuldner- und Gläubigerintereſſes wird der Geſeßgeber bei

der Gewährung des Rechts zum Selbſthilfeverkaufe gegen

einander abwägen müſſen. Das hierdurch gewonnene Re

ſultat beſonderer Schußwürdigkeit eines dieſer Intereſſen

muß bei der Feſtſtellung der Rechtsnormen über den Selbſt

hilfeverkauf die Bahn weiſen.

Die Geſeßgeber des B.GB. haben auch nicht verkannt,

daß die Beilegung eines unbegrenzten Verkaufsrechts für den

Gläubiger höchſt bedenklich ſei “) . Es iſt daher im B.GB.

als ſelbſtändiges Erfüllungsſurrogat nur die Hinterlegung

ftatuirt. Bei der näheren Ausgeſtaltung dieſes Rechtsinſtituts

hat aber auch das Intereſſe des Schuldners eine ausreichende

Berückſichtigung gefunden . Denn während die Hinterlegung

ihrer Natur nach das Schuldnerintereſſe (gegenüber dem Selbſt

3) Heber das Preisgaberecht im Bürgerlichen Gefeßbuch vgl. Rojen:

berg , Der Verzug des Gläubigere, in hering's Jahrb. XLIII

S. 217. Zum Terte vgl. auch Grome , Syſtem des deutſchen

bürgerlichen Rechte (1902) BD. II § 164.

4) Motive Bd. II S. 102.
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hilfeverkaufe) dadurch beeinträchtigt, daß der Schuldner ge

nöthigt wird , wenn er ſich der Hinterlegung bedienen will,

die geſchuldete Sache aus der Hand zu geben, ohne an ihrer

Stelle ein Aequivalent zu erhalten, an welchem er dem Gläu

biger gegenüber ein Zurückbehaltungsrecht ausüben kann, ſo

iſt doch dieſe Beeinträchtigung der Schuldnerlage durch die

praktikabele Ausgeſtaltung der Hinterlegung im B.GB. der

mieden .

Nach dem B.GB. § 373 kann der Schuldner , welcher

nur gegen eine Leiſtung des Gläubigers zu leiſten verpflichtet

iſt, das Recht des Gläubigers zum Empfange der hinter

legten Sache von der Bewirkung der Gegenleiſtung abhängig

machen . Hiernach war die Einfügung des Verkaufsrechts in

das Syſtem des B.GB. zur Wahrung der Intereſſen des

Schuldners nicht, wohl aber deshalb erforderlich , um die

Hinterlegungsſtelle zu entlaſten “). Um zu verhindern , daß

die zur Hinterlegung beſtimmten öffentlichen6) Stellen zum

Stapelplaße aller Arten von Verkehrsgegenſtänden , ſelbſt

ſolcher würden, deren Aufbewahrung beſondere Vorkehrungen

und Ueberwachung erforderlich macht, war es geboten , den

Kreis der zur Hinterlegung geeigneten Sachen eng zu ziehen ?).

Das neben der Hinterlegung gewährte Verkaufsrecht des B.GB.

hat nun allein den Zweck, dem Schuldner das Erfüllungs

ſurrogat der Hinterlegung auch dann zugänglich zu machen ,

wenn die geſchuldete Sache ſich zur Hinterlegung nicht eignet.

5) Vgl. Motive Bd. II S. 94 : Protokolle Bd. I S. 344, 356 ff.

6) Hinterlegung bei Privaten findet nach B.GB. nicht ſtatt ; anders

nach HGB. § 373.

7) Die hinterlegbaren Sachen werden im B.GB. § 372 aufgeführt .

Nach Einf.Gef. zum B.GB. Art. 146 iſt den Landesgeſeßen vor:

behalten , auch andere Sachen für hinterlegbar zu erklären . Von

dieſem Vorbehalte hat bisher fein Bundesſtaat Gebrauch gemacht.

Vgl. Müller , Die Hinterlegung , in F hering's Jahrb. XLI

S. 448 ; Behmann in Behmann Ring's Kommentar zum

HGB. BD. II S. 101 Nr. 13.

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LIII. 6

>
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II. Das Verhältniſ zwiſchen Selbſthilfeverkauf und

Hinterlegung.

§ 2.

A ) Im Bürgerlichen Gefeßbuche.

Das Selbſthilfeverkaufsrecht des B.GB. iſt im Ver

hältniſſe zum Þinterlegungsrechte ein ſubſidiäres Rechts)

(wie ſchon angedeutet) inſofern , als dieſes nur zu Gebote

ſteht, wenn jenes verſagt iſt, und iſt dazu berufen, die Karg

heit auszugleichen, mit welcher der Geſeßgeber die Eigenſchaft

der Hinterlegbarkeit unter die Sachen ausgetheilt hat.

In anderer Beziehung beſteht ein Ergänzungs

verhältniß beider Rechtsinſtitute zu Gunſten des Selbſt

hilfeverkaufs . Der Selbſthilfeverkauf übt aus ſich allein

auf das zwiſchen dem verkaufenden Schuldner und ſeinem

Gläubiger beſtehende Schuldverhältnis keinerlei beſondere

Rechtswirkung aus. Die im Wege des Selbſthilfeverkaufs

vollzogene Veräußerung des Leiſtungsgegenſtandes durch den

Schuldner iſt vielmehr eine Verfügung, welche der aus dem

Schuldverhältniſſe erzeugten Verpflichtung des Schuldners

auf Leiſtung der geſchuldeten Sache an den Gläubiger wider

ftreitet und welche daber für den Schuldner auch die Rechts

nachtheile bringt, die eine ſolche Verfügung nach den bezüg:

lichen allgemeinen Vorſchriften des B.GB. zur Folge hat,

wie dies unten näher auszuführen ſein wird '). Um ſich

hiergegen zu ſchüßen , muß ſich der Schuldner nach bewirktem

Selbſthilfeverkaufe der §interlegung des Erlöſes bedienen .

Hierdurch erreicht er die Rechtslage, daß er fortan juriſtiſch

ſo behandelt wird, als wenn er ſeinem Gläubiger Geld ge :

ſchuldet und dieſes zu ſeiner Befreiung für den Gläubiger

hinterlegt hätte.

8) Behmann in Lehmann : Ming's Rommentar zum HGB. BD. II

S. 102 Nr. 17.

9) Siehe unten § 17.
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$ 3 .

B) Im Handelsgeſekbuche.

In allen eben erörterten Beziehungen gelten für den

Selbſthilfeverkauf des HGB. andere Grundſäße .

Hier ſtehen Selbſthilfeverkauf und Hinterlegung als

gleich berechtigte Rechtsinſtitute neben einander. Alle

Sachen, welche den Gegenſtand eines Handelskaufs abgeben

können , dürfen nach Wahl des Verkäufers im Wege des

Selbſthilfeverkaufs veräußert oder hinterlegt werden .

Auch in ſeiner Einwirkung auf den zu Grunde liegen:

den Handelskauf iſt der Selbſthilfeverkauf des KGB. von

einer Vermittlung der Hinterlegung unabhängig . Der Selbſt

hilfeverkauf hat vielmehr aus ſich allein ſchon die Wirkung,

daß der Verkäufer ſeiner Verpflichtung auf Lieferung der

Waare an den Käufer ledig wird.

Entſprechendes gilt auch für das dem Rechte des Ver

käufers nachgebildete Selbſthilfeverkaufsrecht des Kommiſſio

närs, Spediteurs, Lagerhalters und Frachtführers..

III . Berwandte Rechtsinſtitute.

$ 4 .

A) Der Nothverkauf.

Außer dem in dieſer Abhandlung zu erörternden Selbſt

hilfeverkaufe finden fich im B.GB. und HGB . Verkaufs

fälle, welche zwar meiſt in der äußeren Geſtalt des Selbſt

hilfeverkaufs im Rechtsleben in die Erſcheinung treten , in

ihrem juriſtiſchen Charakter aber und ihren Wirkungen ſich

von dem Selbſthilfeverkaufe weſentlich unterſcheiden.

Hierher gehören aus dem B.OB. die Verſteigerung der

gefundenen Sache durch den Finder, die Behörde oder die

Verkehrsanſtalt 10) und der Verkauf des Pfandes bei drohen

10) BGB. $$ 966, 979.
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dem Verderb oder zu beſorgender weſentlicher Minderung

des Werths 11) .

Fin Þ.GB. ſind die Fälle des Nothverkaufs weit zahl

reicher. Ein ſolches Verkaufsrecht ſteht zu : dem Käufer

hinſichtlich der ihm überſandten , aber von ihm beanſtandeten

Waare1 ), dem Kommiſſionär, Spediteur , Lagerhalter bei

Verderblichkeit des Guts 13), ſowie im Gebiete des Seerechts

dem Schiffer über Schiff14) und Ladung 15) .

Die juriſtiſche Verſchiedenheit dieſer Verkaufsrechte von

dem Selbſthilfeverkaufe im eigentlichen Sinne beſteht einmal

in der Natur dieſer Rechte. Während der Selbſthilfeverkauf

vom Berechtigten aus eigenem Rechte und vorwiegend im

eigenen Intereſſe betrieben wird, entlehnt der Verkäufer beim

Nothverkaufe ſein Veräußerungsrecht der Verfügungsmacht,

welche ſeinem „Gläubiger“ 16) hinſichtlich der Sache zuſteht.

Er handelt bald wie ein auftragloſer Geſchäftsführer, jedoch

inſofern begünſtigt, daß ſeine Geſchäftsführung innerhalb

der geſeblichen Schranken kraft geſeglicher Vorſchrift ohne

Weiteres verbindlich iſt, bald wie ein Vertreter des Geſchäfts

herrn mit geſeßlicher Vertretungsmacht. Die erſtere Kon

ſtruktion trifft zu für das Rechtsverhältniß, kraft deſſen der

Finder 1 "), Pfandgläubiger 18 ), Kommiſſionär 19) , Spediteur

und Lagerhalter handeln, während die zweite die Rechtsmacht

des Käufers 20) und Schiffers 2 1) erklärt.

Außerdem äußert der Nothverkauf auch nicht die be

ſonderen Rechtswirkungen, welche dem hier behandelten Ver

11 ) B.GB. § 1219.

12) HGB. § 379 II.

13) HGB S$ 388 II, 407 II, 417 I.

14) HSB. § 530.

15) HGB. SS 535 ff.

16) Hier im weiteren Sinne gebraucht.

17) Motive Bd. III S. 378.

18) Motive Bd. III S. 812 .

19) Lehmann a. a. D. Bd. II S. 224 Nr. 9 .

20) Lehmann a . a . D. Bd. II S. 180 Nr. 22.

21) Cojad , Lehrbuch des Handelsrechts (6. Aufl.) S. 148 .
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kaufsrechte eigenthümlich ſind. Der Nothverkauf iſt vielmehr

lediglich ein Verwandlungsprozeß mit der Wirkung, daß alle

Rechte, welche bisher an der zum Verkaufe gebrachten Sache

beſtanden, am Erlöſe fortbeſtehen 2) .

$ 5 .

B) Der Deckungsverkauf.

Abgeſehen von den bisher genannten Verkaufsfällen

bezeichnet man häufig auch den Verkauf als Selbſthilfe

verkauf, welchen der Verkäufer mit der von ihm zu liefern

den Waare vornimmt, wenn er bei Leiſtungsverzug des

Käufers von ſeinem Rechte auf Schadenserſaß wegen Nicht

erfüllung Gebrauch machen will. Dieſer Verkauf ſoll ihm

die thatſächlichen Grundlagen für die von ihm aufzumachende

konkrete Schadensberechnung gewähren .

Im Aug. D. HGB. 23) war dieſer Fall ausdrüdlich

geregelt und der vom Verkäufer zu bewirkende Verkauf den

Normen des Selbſthilfeverkaufes bei Annahmeverzug des

Käufers unterſtellt. Das neue HGB. enthält derartige Vor

ſchriften nicht und trifft damit ſtillſchweigend die Beſtim

mung, daß auch auf dem Gebiete des Handelskaufs die Be

antwortung der Frage nach der Zuläſſigkeit und dem Weſen

des Deckungsverkaufs gemäß Einf.-Gefeß zum HOB.

Art. 2 — dem B.GB. entnommen werden ſoll24). Aber

auch das B.GB. enthält keine Vorſchrift, welche dem Verkäufer

bei Leiſtungsverzug des Käufers ein Recht zum Deckungs

verkaufe ausdrüdlich beilegt . Die Quelle, aus der das

Recht zum Deckungsverkaufe zu ſchöpfen iſt, ſind demnach die

allgemeinen Beſtimmungen des B.GB. über Leiſtungsverzug

bei gegenſeitigen Verträgen . Dieſe in der Literatur lebhaft

22) B.GB. SS 966, 979 II, 1219 II .

23) Art. 354.

24) Bgl. Dentichrift I zum AGB. S. 219 und Düringer -Sachens

burg (Handel@ gefeßbuch) Bd. II S. 156 ff.



86 Soom : Der Selbſthilfeberlauf nad B.OB. und HGB.

umſtrittene Frage ſpißt ſich darauf zu, was unter Schadens

erſaß wegen Nichterfüllung zu verſtehen ſei und ob der ſolchen

Erſaß beanſpruchende Verkäufer ſeinerſeits zur Gegenleiſtung

bereit bleiben müſſe. 25)

Die Entſcheidung dieſes Streits iſt für das praktiſche

Anwendungsgebiet des hier behandelten Selbſthilfeverkaufs

inſofern bedeutungsvoll, als der Schuldner in ſeiner Stellung

als Gläubiger der Gegenleiſtung ſtatt dieſes Weges jenen

dann würde wählen dürfen, wenn mit dem Annahmeverzuge

des ſäumigen Gegners ein Leiſtungsverzug deſſelben zuſammen

trifft 2 6) . Da der Deckungsverkauf ein geſeßlich vorgeſchrie

benes Verfahren nicht erfordert, ſo würde der vertragstreue

Theil regelmäßig wohl dieſe Verkaufsart vorziehen und das

durch der praktiſchen Bedeutung des Selbſthilfeverkaufs als

Erfüllungsſurrogat des Verkäufers , insbeſondere des

8373 HGB.'s, Abbruch thun. Dennoch muß auf ein Eingehen

auf dieſe Kontroverſe an dieſer Stelle verzichtet werden,

weil deren fachgemäße Erörterung eine über den Rahmen

dieſer Abhandlung hinausgehende Unterſuchung über das

Weſen des gegenſeitigen Vertrages und des Schadenserſaßes

wegen Nichterfüllung erforderlich macht.

25) Vgl . Lehmann a. a . D. Anm. II S. 130 Nr. 58 ; Matthiaß,

Lehrbuch des bürgerl. Rechts Bd. I S. 393 ; Neumann , Hand:

ausgabe zum B.GB. (2. Aufl.) zu § 326 II 2 h. Anderer Meinung

Schöller bei Gruchot Bd. XLIV (1900) S. 603 ff.; gegen

diefen die eingehende Unterſuchung von Rich in hering's

Jahrbuch XLIV S. 68 ff. Vgl. ferner Dertmann , Die

Vortheildaußgleichung beim Schadenserſazanſpruch (1901) ; Staub,

Kommentar zum HGB. Bd. II S. 1277 Anm. 20 ff.; Adler bei

boldheim VI S. 106 ff. und Entich. des RG.'S BD. L Nr. 59 .

26) Vgl. Cojad , Lehrbuch des bürgerlichen Rechts Bd. I S. 454 ;

Staub , Rommentar Bd. II S. 1257 unten ; Enneccer u 8 :

Behmann (1. Aufl.) BD. I S. 591 ; Lehmann :Ring Bd. II

S. 115 Nr.5 ; Matthiaß Bd. I § 81 B (S.371) ; Neumann

(bandauag. zum B.GB.) zu 8 433 Nr. IV .

$
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Bweites Kapitel.

Der Selbſthilfeverkauf nach dem Bürgerlichen

Geſekbuch .

A. Die rechtliche Buftändigkeit des Selbſthilfeverkaufs.

$ 6 .

I. Der Selbſthilfeverkauf, ein Redit des Schuldners.

Das Recht zum Selbſthilfeverkaufe iſt im B.GB. § 383

ausdrücklich nur dem Schuldner gegeben . Indeſſen führt

die Angliederung des Selbſthilfeverkaufs an das Inſtitut

der Hinterlegung und der ihm dadurch verliehene ſolutoriſche

Charakter zu der Frage , ob das Verkaufsrecht im B.GB.

ausſchließlich dem Schuldner verliehen iſt oder ob es auch

Dritten27) zuſteht, welche dann außer durch das ihnen im

B.GB. & 267 gewährte Leiſtungsrecht auch vermittelſt Selbſt

hilfeverkauf das Schuldverhältniß beendigen können .

Die leßtere Alternative dieſer Frage iſt für die Regel

fälle zu verneinen, in denen der Gläubiger auch dem Dritten

gegenüber ein uneingeſchränktes Recht auf Leiſtung hat

(B.GB. & 267) 28). Denn die Berechtigung zum Selbſthilfe

verkaufe entſteht regelmäßig nur zu Gunſten desjenigen,

welcher die materiellen Vorausſegungen des B.GB. § 383

27) „ Dritter “ iſt der an dem Schuldverhältniſſe als Schuldner nicht

Betheiligte, welcher im eigenen Namen, aber nur mit Beziehung

auf eine fremde Schuld die Erfüllung der leşteren vornimmt. Vgl .

Schollmeyer, Rommentar zum Bürgerlichen Gefeßbuch § 267

Nr. 2.

28) Zuſtimmend Crome a. a. D. Bd. II § 154 Nr. 13, 189 Nr. 2.

Vgl. auch Müller a. a. D. S. 423. Anderer Meinung Hoſens

berg a. a . D. S. 226 ff. Auf den Unterſchied zwiſchen Erfüllung

und Befriedigung weiſt mit Recht hin Kohler , Archiv für bürgerl.

Recht Bd. XIII S. 234. Vgl. auch sellwig , Verträge auf

Leiſtung an Dritte S. 442 a, 890.
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zu erfüllen , insbeſondere als „ Schuldner“ ſeinen Gläu

biger in Annahmeverzug zu ſeßen vermag . Aus dem gemäß

B.GB. § 267 bewirkten Leiſtungsangebot ſeitens eines Dritten

entſpringen aber Rechtsbeziehungen zwiſchen dieſem und dem

Gläubiger ſelbſt dann nicht, wenn das Angebot mit Unrecht

( cf. B.GB. § 267 Abſ. 2) vom Gläubiger zurückgewieſen

wird 29). Es fehlt alſo für den Dritten an einer causa

depositionis vel venditionis.

Anders beantwortet ſich die geſtellte Frage in den Fällen ,

in denen dem Dritten im B.GB. ein Recht auf Befrie

digung des Gläubigers beigelegt iſt, wie es im B.GB.

SS 268, 1142, 1150, 1224, 1249 geſchehen iſt. Denn hier

beſteht ein eigenes , durch den Widerſpruch des Schuldners

nicht ausſchließbares Recht des Dritten gegenüber dem Gläu

biger auf Tilgung der fremden Schuld behufs Einlöſung

der dem Gläubiger verhafteten Sache, zu deſſen Durchführung

dem Dritten das Erfüllungsſurrogat der Hinterlegung und

damit zugleich das Recht zum Selbſthilfeverkaufe im B.GB.

ausdrücklich zur Verfügung geſtellt iſt 30) . Von den genannten

Fällen ſcheiden aber für die Darſtellung des Selbſthilfeverkaufs

die drei erſtgenannten (88 268, 1142, 1150) ſchon deshalb aus,

weil ſie das Beſtehen einer Geldſchuld mithin eines

Schuldverhältniſſes, deſſen Gegenſtand hinterlegbar iſt — zur

Vorausſeßung haben. Zwar kann auch der Pfandgläubiger

( Fall des Befriedigungsrechts aus § 1224) ſein Pfandrecht

nur ausüben , ſeine Befriedigung durch Pfandverkauf ſelbſt

erſt betreiben , wenn er vom Schuldner Geld zu fordern hat

oder ſeine Sachforderung in eine Geldforderung übergegangen

iſt. Das Befriedigungsrecht des nicht perſönlich ſchuldenden

Verpfänders dagegen entſteht und beſteht aber zugleich mit

dem Leiſtungsrechte des Schuldners , alſo ſchon dann , wenn

die Forderung des Gläubigers noch auf Sachleiſtung gerichtet

iſt. Daher kann der Verpfänder , welcher zur Sachleiſtung

29) Siehe unten § 9.

30) Vgl. Motive Bd. III S. 815 .



Sohm : Der Selbſthilfeverkauf nach B.GB. und HGB. 89

fähig iſt (z. B. bei Gattungsſchuld), gegen Sachangebot die

Rückgabe des Pfandes fordern , durch vergebliches Sach

angebot den Annahmeverzug 31) des Pfandgläubigers und

für ſich das Recht zum Selbſthilfeverkaufe begründen, wenn

die geſchuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung nicht ge

eignet iſt. Die nachfolgende Hinterlegung des Erlöſes wirkt

als Befriedigung des Pfandgläubigers und gibt ſowohl dem

Verpfänder als auch dem Pfandfchuldner das Recht, den

Pfandgläubiger auf das hinterlegte Geld zu verweiſen (vgl.

$ 379 Abſ. 1 B.OB.) .

Doch wird man von einem — mit befreiender Wirkung

für den Schuldner vollzogenen Selbſthilfeverkaufe ſeitens

eines Dritten “ auch in dem eben erörterten Falle füglich

dann nicht reden können, wenn der Verpfänder feine Sache

für den Schuldner freiwillig verpfändet hat . Denn durch

die hierin liegende Interceſſion iſt der Verpfänder zu dem

Schuldverhältniſſe ſelbſt in Beziehung getreten, ſo daß dieſes

für ihn ein „ fremdes “, er für dieſes ein „Dritter“ nicht

mehr iſt. Ein ſolcher Selbſthilfeverkauf eines Dritten "

liegt aber dann vor , wenn man unter „ Verpfänder“ auch

den Eigenthümer begreift , an deſſen Sache gegen ſeinen

Wiſen , aber wegen des guten Glaubens (8 1207) des Pfand

gläubigers ein Pfandrecht wirkſam entſtanden iſt und welcher

dem Pfandgläubiger gegenüber von dem ihm im B.GB.

§ 1249 verliehenen Löſungsrechte Gebrauch macht 32).

II. Sachliche Zuſtändigkeit.

§ 7 .

a ) Der Gegenſtand des Selbſthilfever
kaufs

.

I. Im Wege des Selbſthilfeverkaufs kann veräußert

werden die „ geſchuldete bewegliche Sache“. Zur Beendigung

Selb

31) Vgl. Þland , Kommentar Bd. III zu § 1223 Nr. 3 b und § 1217

Nr 3b.

32) Vgl. Matthiaß , Lehrbuch des bürgerlichen Rechts Bd. II § 71

C. 3 b.
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von Schuldverhältniſſen , kraft deren ein Recht oder ein

Grundſtück zu leiſten iſt, iſt er nicht geöffnet. Aber auch

nicht alle beweglichen Sachen, ſondern nur die nicht hinter

legbaren dürfen in dieſer Weiſe verkauft werden . Im

Uebrigen beantwortet ſich die Frage nach dem Gegenſtande

des Selbſthilfeverkaufs danach , was im Einzelfalle als

Leiſtungsgegenſtand des Schuldverhältniſſes zu betrachten iſt,

zu deſſen Beendigung der Selbſthilfeverkauf bewirkt wird .

a ) Bei Gattungsſchulden bildet nicht die Gattung

als ſolche, ſondern die nach Maßgabe der Leiſtungspflicht

des Schuldners der Gattung entnommene Einzelſache den

Gegenſtand der Leiſtung und demgemäß auch des Selbſt

hilfeverkaufs. Indeſſen vollzieht ſich mit der Verſteigerung

einer der Gattung entnommenen vertragsmäßigen Einzel

ſache nicht die „Ausſcheidung“ (B.GB. & 243 Abſ. 2) dieſer

Sache mit der Wirkung, daß nunmehr auch der Schuldner

eine andere Sache nicht mehr anbieten oder leiſten dürfe.

Vielmehr bewirkt der Selbſthilfeverkauf eine Beſchränkung

des Schuldverhältniſſes auf die beſtimmte verkaufte Sache

nur zu Gunſten (Gefahrübergang), nicht zu Laſten des Schuld

ners, es ſei denn, daß der Gläubiger im einzelnen Falle ein

beſonderes Intereſſe am Erhalten jener ſpeciellen Sache

hatte 38) .

b) Anders liegt es bei der Wahlſchuld. Auch hier

ift regelmäßig nur eine der zur Wahl geſtellten Sachen zu

leiſten , dennoch werden die mehreren Sachen gemeinſchaftlich

geſchuldet. Sie ſind daher auch in ihrer Geſammtheit ge

33) Dies folgt aus B.OB. 88 226 , 242 und iſt praktiſch bedeutuuges

boll, wenn die Formvorſchriften beim Selbfthilfeverlauf derleßt

find. Vgl. Grome , Syſtem des bürgerlichen Rechts Bd. II § 147

S. 52 unten, S. 53. Lehmann a. a. D. Bd. II S. 107 Nr. 34

Anm. 1 und S. 130 Nr. 58. Pland Bd. II S. 12 f. Staub,

Rommentar zum Sandelegeſeßbuch Bd. II S. 1253 Anm. 44.

Entſch. des RG. in Civilſachen Bd. XXIX S. 63 und BD. XLIII

S. 188. - Menn das Selbſthilfeverlauf@ recht durch Gläubigers

berzug begründet iſt, normirt hinfichtlich des Gefahrübergangs

B.GB. § 300 Abſ. 2 .

-
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.

eignet, den Gegenſtand des Selbſthilfeverkaufs abzugeben .

Verſtändigerweiſe wird der Schuldner indeſſen die Schuld

auf eine der wahlweiſe geſchuldeten Sachen konzentriren,

bevor er zum Selbſthilfeverkaufe ſchreitet, ſei es , daß er

ſchon inhalts des Schuldverhältniſſes wahlberechtigt iſt, ſei

es , daß er durch Ueberleitung der Wahl auf fich gemäß

B.GB. & 264 Abſ. 2 das Wahlrecht erlangt. Auch im Falle

des Selbſthilfeverkaufs gemäß B.GB. § 383 Abſ. 1 Sat 2

kann der Schuldner — wenigſtens theoretiſch – das Wahls

recht dadurch erwerben , daß er gemäß B.GB. § 295 Saß 2

den wahlberechtigten Gläubiger vermittelſt öffentlicher Zu

ſtellung (B.GB. § 132 Abſ. 2) zur Ausübung des Wahlrechts

auffordert und dadurch in Verzug ſeßt und ihm ſodann auf

demſelben Wege eine angemeſſene Friſt zur Vornahme der

Wahl beſtimmt. Praktiſch wird dieſer Weg dem Schuldner

wenigſtens dann unzugänglich ſein , wenn ſein Verkaufsrecht

gemäß B.GB. § 383 Abſ. 1 Saß 2 wegen Verderblichkeit

der Sache beſteht, da die Durchführung des Verfahrens mit

Hilfe öffentlicher Zuſtellung geraume Zeit erfordert. Der

vor Ueberleitung des Wahlrechts vom Schuldner bewirkte

Selbſthilfeverkauf einzelner der wahlweiſe geſchuldeten Sachen

erfolgt aber auf ſeine Gefahr und Koſten, wenn der Gläu

biger nachher die nicht verkaufte Sache wählt .

c) Geht die Forderung des Gläubigers auf eine Spezies,

ſo bildet dieſe den Gegenſtand des Selbſthilfeverkauf 34).

II . In allen Fällen aber muß die Sache ſo, wie ſie

geſchuldet wird , zum Verkaufe gebracht werden . Ing

beſondere darf der Schuldner auch eine ihrer Natur nach

theilbare Leiſtung nicht in Theilen verkaufen laſſen , wenn

ſie als Ganzes geſchuldet wird ; auch muß die im Selbſt

hilfeverkaufe veräußerte Waare von derjenigen Beſchaffenheit

ſein , wie ſie der Gläubiger vom Schuldner zu fordern

hatte 35) .

34) Vgl. Lehmann a. a . D. Bd. II S. 105 Nr. 28. '

35) B.OB. § 266. Lehmann a. a. D. BD. II S. 105 Nr. 29.
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Die Bedingungen des Selbſthilfeverkaufs ſind beim

Schweigen des Geſeßes dem Ortsgebrauche zu entnehmen,

doch bleiben daneben die Vertragsbeſtimmungen maßgebend ;

insbeſondere darf der Selbſthilfeverkauf nicht unter läſtigen

Bedingungen erfolgen , welche dem zu Grunde liegenden

Schuldverhältniſſe fremd und geeignet ſind , Käufer abzu

chrecken und den Kaufpreis zu drücken 36) .

$ 8 .

b) fnsbeſondere: Eine „fremde“ Sache als

Gegenſtand des Selbſthilfeverkauf8 37).

I. Weil der Selbſthilfeverkauf im B.GB. im allgemeinen

Theile des Rechts der Schuldverhältniſſe und zwar im dritten

Abſchnitte : „ Erlöſchen der Schuldverhältniſſe“ ſeine Regelung

gefunden hat, darf der Grundſaß aufgeſtellt werden, daß

jedes Schuldverhältniß und überhaupt jedes Rechtsverhältniß ,

auf welches die allgemeinen Vorſchriften über Schuldverhält

niſſe anwendbar ſind 38), vermittelft Selbſthilfeverkauf ſein

Ende finden kann , ſofern die auf Grund dieſes Rechtsver:

hältniſſes zu bewirkende Leiſtung eine bewegliche Sache zum

Gegenſtande hat , welche ſich zur Hinterlegung nicht eignet.

Da nun aber der Kauf , alſo auch der Selbſthilfe

verkauf, den Verkäufer verpflichtet, dem Käufer das Eigen

8

Staub Bd. II S. 1265 Anm. 29. Roſenberg a. a. D. S. 241 .

Entſch. des RG. BD. IV S. 8.

36) Vgl. Entſch. des RG. Bd. XIX S. 201. DLG. Roſtock in Medl,

Zeitſchrift Bd. XVIII S. 213.

37 ) Vgl. hierzu beſonders für das gemeine Recht: Kohler in

3 hering's Jahrb. Bd. XVII S. 345 f. Schmidt - Scarff,

Wirkung der mora accipiendi des Käufers ( Differt. 1891) S. 47 .

Für das Recht des Bürgerlichen Gefeßbud e$ : Beer,

Die þinterlegung S. 34 ff. Rohler (Archiv ) S. 239. biri ,

Tie Lehre vom Gläubigerberzug S. 73 ff. Neumann (Hands

ausgabe zum B.GB.) zu § 935 Nr. 6 und vor allen Bellwig,

Weſen und ſubjektide Begrenzung der Rechtskraft & 13 (S. 96 ff.).

38) Vgl. Pland Bd. II S. 4.
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thum an der gekauften Sache zu verſchaffen ( B.GB. § 433 ),

ſo iſt man geneigt , in Gemäßheit des Rechtsgrundſaßes,

„nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse

habet “ , den Schuldner, welcher ſeinem Gläubiger eine ihm

(Schuldner) nicht zu Eigenthum gehörige Sache herauszugeben

hat, ſchon aus dem Grunde für unfähig zu erklären, ſich

zur Beendigung dieſes Schuldverhältniſſes des Selbſthilfe

verkaufs zu bedienen , weil er den Erwerber nicht zum Eigen

thümer zu machen im Stande ſei. Alein auch wenn man

auf dem Standpunkte beharrt, daß nur das Rechtsſubjekt

ſelber oder ſein Vertreter über das ſubjektive Recht ver

fügen kann, muß man konſtatiren, daß der angeführte Rechts

faß des abgeleiteten Erwerbes im B.GB. mehrfach durch

brochen iſt und eine abſolute Geltung nicht mehr hat 39) .

Vielmehr kommen im B.SB. auch ſonſt Fälle konſtitu

tiver Eigenthumsübertragung in dem Sinne vor , daß

der Veräußerer auf den von der Rechtslage voll unter

richteten Erwerber Eigenthum überträgt , ohne ſelbſt

Eigenthümer oder doch, wie der Pfandgläubiger , zu ſolcher

Verfügung dinglich berechtigt zu ſein.

II. Dieſe Fälle , in denen ein Nichteigenthümer im

eigenen Namen handelnd auftritt und dennoch Eigenthum

überträgt, laſſen ſich in zwei Gruppen ſcheiden :

a ) In der einen Gruppe finden wir veräußernde Per

ſonen , welche zwar im eigenen Namen rechtsgeſchäftlich

thätig werden, aber dennoch aus dem Rechte des Eigen

thümers ihre Rechtsmacht zur Eigenthumsübertragung ab

leiten . Solcher Art ſind die unter dem Schuße des B.GB.

§ 185 und die aus dem Rechte der Geſchäftsführung ohne

Auftrag getroffenen Verfügungen.

b) Die andere Gruppe machen diejenigen Fälle aus,

in welchen der Nichteigenthümer im eigenen Namen und aus

eigenem Rechte das Eigenthum auf den Erwerber über

39) Vgl. Endemann , Lehrbuch des bürgerlichen Rechts Bd. II

S. 313 Anm. 3. Hellwig ( Nechtskraft) S. 103 f.
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trägt, weil er zu ſolcher Verfügung geſeßlich ermächtigt

iſt. Aus dieſem Rechtsgrunde entſtammt die Veräußerungs

befugniß des Beſißers , wenn der Sacheigenthümer mit

der Genehmigung von Verwendungen ſäumig iſt (B.GB.

§ 1003) , des Ehemanns in Betreff von Geld und ver

brauchbaren Sachen der Frau (B.OB. 8 1376), des Tefta

mentsvollſtreders (B.GB. SS 2205, 2208), des Nach

laß = (B.GB. SS 1984 ff.) und konkursverwalters 40)

und des ſein Zurückbehaltungsrecht ausübenden Kauf

mannes (BOB. 371, vgl. Lehmann a. a . D. II zu

§ 369 Nr. 20) .

III. Bei dieſem Standpunkte des geltenden Rechts er:

ſcheint es nicht als zu fühn , auch dem Schuldner zum

Zwecke des Selbſthilfeverkaufs eine ſolche gefeßliche Ver

fügungsmacht über eine ihm nicht gehörige Sache zu

vindiziren , wenn fich aus dem B.GB. die Beſtätigung des

vorangeſtellten (8 8 , I.) Grundſaßes mit Sicherheit ergibt,

nämlich daß das Recht zum Selbſthilfeverkaufe nicht auf

die Schuldverhältniſſe hat beſchränkt werden ſollen , in wel

chen der Schuldner Eigenthümer des Leiſtungsgegenſtandes

iſt, ſondern daß es die Erfüllung aller auf nicht hinter

legbare Sachleiſtung gerichteten Obligationen vermitteln ſoll,

ſobald für den Schuldner das Bedürfniß nach einem Er

füllungsſurrogate (insbeſondere Gläubigerverzug) vorhan

ben iſt.

In der That iſt aber das Recht zum Selbſthilfeverkaufe

im B.GB. allgemein verliehen 41) . Zwar legt die un

gewöhnliche und nicht ganz korrekte Ausdrucksweiſe des § 383

B.GB., welcher das Verkaufsrecht ftatuirt, wenn die „ge:

ſchuldete“ bewegliche Sache zur Hinterlegung nicht geeignet

iſt, die Frage nahe, ob hiermit etwa habe ausgeſprochen ſein

ſollen , daß das Geſeß nur die Fälle treffen wolle , wo der

.

40) Entich. des RG. Bd . XXIX S. 29 ff. Vgl. Lippmann in

3 hering'8 Jahrb. Bd. XLI S. 112 ff.

41 ) Motive Bd. II S. 102 (Mitte).



Sohn: Der Selbſthilfevertauf nach B.GB. und KGB. 95

Schuldner die Sache in der Geſammtheit ihrer rechtlichen

Beziehungen, die Sache als Realität des an ihr beſtehenden

vollen Herrſchaftsrechts (Eigenthum) ſchuldet, ein Sinn,

welcher z . B. dem Ausdruce „ Geldſchuló " innewohnt 4 ).

Indeſſen läßt ſich eine derartige engere Auffaſſung des Bes

griffes „ geſchuldete Sache“ aus dem Sprachgebrauche des

B.GB. nicht ableiten . Vielmehr iſt dieſer Ausdrud nur die

verkürzte Bezeichnung dafür, daß eine Sache Gegenſtand der

dem Schuldner obliegenden Leiſtung, die Leiſtungspflicht des

Schuldners ein „ Thun " ſei . Thun “ begreift aber nicht

nur das Geben (dare ), d . h . das Verſchaffen des Eigenthums

oder eines ſonſtigen Rechts an der Sache, ſondern hat eine

weitergehende Bedeutung 43), ſo daß ſich die Uebertragung

des Beſiges an einer Sache auch dann juriſtiſch als

„ thun " charakteriſirt, wenn man die Natur des Beſißes als

die eines Rechts leugnet - 4).

Auch Billigkeitsgründe unterſtüßen dieſe Auslegung des

Gefeßes . Denn einerſeits fordert das Intereſſe des Schuld

ners gerade dann beſonders den Schuß eines Erfüllungs

ſurrogats, wenn der Schuldner als Nichteigenthümer lediglich

Beſißübergabe ſchuldet (7. B. der Verwahrer, B.OB. 8 695)

und dieſe Leiſtung mangels Mitwirkung des Gläubigers nicht

bewirken , den Leiſtungsgegenſtand während ſeiner Beſißzeit

aber nicht nußen kann 45) . Andererſeits wird auch das

Intereſſe des Gläubigers nach Möglichkeit dadurch gewahrt,

daß er an Stelle der geſchuldeten Sache deren Verkaufswerth

in Geld erhält , welcher in geſeßlich geregeltem Verfahren

unter öffentlicher Kontrole ermittelt und ſodann für den

Gläubiger vom Staate in Verwahrung genommen wird 46) .

42) Pland Bd. II zu B.GB. § 244 Nr. 1. Endemann a. a. D.

BD. I S. 5181. Crome a . a . D. Bd. II § 148 S. 53.

43) Motive Bd. II S. 5.

44 ) Vgl Matthiaß , Lehrbuch Bd. II $ 2 S. 5 Anm. 1 und die

dort Citirten .

45) Vgl. Matthia B a . a. D. BD. I $ 126 II A. Bland zu § 688

Nr. 3 d .

46) Jm Reſultate zuſtimmend : Beer a. a . D. S. 34 ff.; Crome

.
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IV. Aus dem vom Schuldner ſeinem Gläubiger gegen:

über aus deſſen Annahmeverzug oder gleichgeſtellten Gründen

erworbenen Rechte zum Selbſthilfeverkaufe wird zunächſt

aber auch nur die Rechtsmacht des Schuldners hergeleitet

werden dürfen, über eine dieſem Gläubiger gehörige Sache

zu verfügen . Es bleibt mithin zu unterſuchen , inwieweit

das Verkaufsrecht des Schuldners auch dann beſteht, wenn die

Sache weder dem Schuldner noch ſeinem Gläubiger, ſondern

einem Dritten zu eigen iſt. Gedacht iſt hier an ſolche Fälle,

in denen der Schuldner zu ſeinem Gläubiger und dieſer

wiederum zum Dritteigenthümer in einem der im B.GB.

§ 868 bezeichneten Rechtsverhältniſſe ſteht. Es erhellt, daß

in ſolchem Falle der Schuldner nicht nur dem obligatori

ſchen Rüdgabeanſpruche desjenigen, welcher aus dem Schuld

verhältniſſe fein Gläubiger iſt, ſondern auch dem aus dem

Eigenthume entſpringenden Herausgabeanſpruche des Dritten

unterliegt (B.GB. $ 985) . Dieſem Anſpruche wird der

Schuldner die Einrede aus dem Rechte zum Beſiße (B.GB.

$ 986 Abſ. 1 Sag 1 ) mit Erfolg nicht entgegenſeßen, wenn

ſein Gläubiger zur Ueberlaſſung des Beſiges an ihn über

haupt nicht befugt war (B.GB. S 986 Abſ. 1 Saß 2), aber

auch dann nicht, ſobald das mit Ueberlaſſungsbefugniß aus

geſtattete Beſißrecht des Gläubigers ſelbſt erloſchen iſt. Da

aber auf das Rechtsverhältniß , kraft deſſen der Eigenthümer

vom Beſißer die Herſtellung des dem dinglichen Rechte ent

ſprechenden Zuſtandes fordern kann, die allgemeinen Grund

fäße über Schuldverhältniſſe Anwendung finden 47), ſo wird

der Dritteigenthümer als „Gläubiger“ des beſigen

a. a . D. Bd. II § 211 S. 404 ; tohler ( Archiv ) a . a . D. S. 239,

der aber unzutreffend den Geſichtspunkt der „ Geſtion " heranzieht ;

hierüber Crome a. a . D. Bd. II S. 279 Anm. 46 ; Hirich

a. a. D. S. 73 ff. und ReyBner , Kommentar zum Handelsgeſeks

buch zu Art. 343 Ziff. 8 ; vgl. auch Neumann (Handausgabe

des B.GB.) Bd. I zu § 935 Nr. 6 .

47) Vgl. Pland Bd. II S. 4. Hellwig ( Anſpruch ) S. 29 II 1

und S. 31 zu Nr. 20.
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den Schuldners auch im Sinne der Vorſchrift des B.OB.

$ 383 bezeichnet werden dürfen . Damit nun der Schuldner

zur Bewirkung des Selbſthilfeverkaufs geſeßlich ermächtigt ſei,

muß er im vorausgeſeßten Falle nicht nur ſeinen obliga

toriſch berechtigten Gläubiger, ſondern auch den Dritteigen

thümer in Annahmeverzug verſeßen oder ſich auch ihm

gegenüber auf das Vorhandenſein der im B.GB. § 383

Ab . 1 Saß 2 ſtatuirten Erforderniſſe berufen können 48).

Auch bedarf es dem Eigenthümer gegenüber der vorgängigen

Androhung des Selbſthilfeverkaufs. Schreitet der Schuldner

obne ſolche Berückſichtigung der Rechte des Eigenthümers

zum Verkaufe, ſo berührt die nachfolgende Veräußerung

als nichtprivilegirte Verfügung eines Nichtberechtigten

das dingliche Recht des Eigenthümers nicht. Erwirbt aber

der Käufer infolge guten Glaubens dennoch Eigenthum , ſo

entſpringt für den Eigenthümer aus dieſer Verfügung un

mittelbar der Anſpruch gegen den Schuldner auf Heraus

gabe des Erlöſes (B.GB. § 816), unbeſchadet einer weiteren

Haftung des Legteren nach den Grundſäßen über unerlaubte

Handlungen (B.GB. SS 823 ff.).

B. Die Entſtehungsgründe des Verkaufsrechts.

§ 9 .

I. Als ſolcher kommt zunächſt der Gläubigerverzug in

Betracht 49) .

I

48) A18 Stüße für den hier vertretenen Standpunkt ſei auch auf den

Wortlaut des § 458 B.GB. verwieſen, wo als „ Betheiligte” bei

dem im $ 457 mit aufgeführten Selbſthilfeverkaufe (8 383) ber

.Schuldner, Eigenthümer und Gläubiger" genannt werden .

49) Vgl. Girich . Die Behre vom Gläubigerverzuge (1895) Bb. I ;

Rohler in F hering's Jahrb. Bd. XVII (1878) und im Archiv

für bürgerl. Recht Bd. XIII (1897) ; und neueſtens Roſenberg

in 3 hering's Jahrb. Bd. XLIII S. 140 ff. und Crome , Syſtem

des bürgerl. Hechts Bd. II § 163.

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd . LIII. 7
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Der Gläubiger kommt in Verzug , wenn er die ihm

angebotene Leiſtung nicht annimmt (B.GB. & 293) .

Auf eine Darſtellung der Lehre vom Gläubigerverzuge

und eine Kritik der darüber vorhandenen Literatur muß an

dieſer Stelle verzichtet werden . Es ſei nur darauf hin.

gewieſen, daß der Gläubiger ohne Verſchulden und beim

gegenſeitigen Vertrage auch dann in Verzug geräth , wenn

er zwar annahme-, aber nicht leiſtungsbereit iſt (B.GB. $ 298),

ſowie darauf , daß nicht nur der Schuldner, ſondern auch

ein Dritter mit Wirkung für den Schuldner in den

Grenzen des B.GB. § 267 durch Leiſtungsangebot den

Gläubigerverzug begründen kann .

II. Auch ohne Gläubigerverzug iſt der Schuldner zum

Selbſthilfeverkaufe berechtigt, wenn andere in der Perſon

des Gläubigers liegende Gründe oder eine beim Schuldner

vorhandene, nicht auf Fahrläſſigkeit beruhende Ungewißheit

über die Perſon des Gläubigers der ſicheren Vertrags

erfüllung hindernd im Wege ſteht 5 ).

1. Solche in der Perſon des Gläubigers liegende

Gründe können thatſächlicher51) und rechtlicher52) Natur ſein.

2. Die „ſubjektive Ungewißheit“ des Gläubigers

darf nicht auf Fahrläſſigkeit des Schuldners beruhen . In

Uebrigen iſt es gleich, ob die Zweifel aus thatſächlichen oder

rechtlichen Bedenken des Schuldners entſtanden ſind 53) .

Indeſſen würde der nachdrüdliche Schuß des Schuldners

fich vom Standpunkte des Gläubigers aus gerade in den

lekteren Fällen als eine unbillige Härte zeigen, wenn dem

Schuldner mit derſelben Bereitwilligkeit, mit welcher ihm

der Weg zur Hinterlegung geöffnet wurde, auch der Zutritt

50) B.GB. § 383 I Saß 2, § 372 Saß 2.

51) 3. B. Abweſenheit, Krankheit des Gläubigers.

52) 3. B. Geſchäftsunfähigkeit ohne Vertretung, Arreſt über die Forde:

cung. Matthiaß Bd. I S. 427. Mühſam , Die gerichtliche

Hinterlegung S. 27 ff. Müller a. a . D. S. 431 ff.

53) Siehe das Nähere bei Pland zu § 372 Nr. 2 c . Beer a. a. D.

S. 20 ff. Müller a. a . D. S. 434, 435 f.

.



Sohm : Der Selbſthilfeverkauf nach B.GB. und HGB. 99

zum Selbſthilfeverkaufe geboten wäre . Das Intereſſe des

Gläubigers iſt im B.GB. nun dadurch berückſichtigt, daß

die Gewährung des Verkaufsrechtes auf Grund der hier er

örterten rechtlichen Erforderniſſe von der thatſächlichen Be

ſchaffenheit des Schuldobjekts abhängig gemacht iſt. Nur

dann iſt ohne Gläubigerverzug der Selbſthilfeverkauf ge

ſtattet, wenn der Verderb54) der Sache zu beſorgen iſt, oder

ihre Aufbewahrung mit unverhältniſmäßigen Koſten der

bunden iſt.

C. Die form des Selbfthilfeverkaufs .

§ 10.

I. Weſen und Zweck der Formvorſchriften.

I. Neben den eben behandelten, das Recht des Schuld

ners zum Selbſthilfeverkaufe begründenben materiellen Er

forderniſſen hat das B.GB. der Ausübung dieſes Rechts

noch formelle Schranken gezogen.

Dabei iſt aber zu beachten, daß nicht die rechtsgeſchäft

lichen Willenserklärungen , die den juriſtiſchen That

beſtand des Kauſgeſchäftes ausmachen , beim Selbſthilfe

verkaufe in beſtimmter Form abgegeben werden ſollen ; dieſe

ſind, da der Selbſthilfeverkauf nur bewegliche Sachen be

trifft, formfrei (B.GB. § 313) .

Die SS 383, 385 B.GB. beſtimmen vielmehr nur das

Verfahren , welches von dem Schuldner einzuſchlagen iſt,

einerſeits, um die Abgabe der Willenserklärungen herbeizu

führen, die für das Zuſtandekommen eines auf Veräußerung

M54) „ Verderb" bedeutet die Zerſtörung der objektiven Brauchbarkeit,

welche eine völlige Entwerthung der Sache vorausſichtlich im Gc :

folge hat . Vgl. B.GB. § 1218 , wo Verderb der weſentlichen

Werthminderung gegenübergeſtellt iſt.

Vgl . Staub a. a. D. Bd. II S. 1264 Anm. 25 ; Entich . des

RG. Bd. I S. 271. Abweichend Lehmann a . a . D. BS. II

S. 103 Nr. 20.
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des Leiſtungsgegenſtandes gerichteten Vertragsſchluſſes er

forderlich ſind, und andererſeits , um dieſem Vertrage den

juriſtiſchen Charakter des Selbſthilfeverkaufs zu verleihen.

Hieran wird auch durch den Umſtand nichts geändert , daß

die vom Geſeß beſtimmten Verfahrensarten regelmäßig die

Beurkundung der abgegebenen Erklärungen in öffentlichen

Urkunden mit ſich bringen .

II . Hieraus folgt, daß die Nichtbeachtung der für den

Selbſthilfeverkauf vorgeſchriebenen Formen auf die Giltigkeit

des Kaufvertrages als ſolchen ohne Einfluß iſt und daß

insbeſondere die Vorſchriften des $ 125 B.GB.'8 feine An

wendung finden.

III . Die Bewidmung des Kaufgeſchäfts , welches die

Realiſirung des Rechts zum Selbſthilfeverkaufe darſtellt, mit

eigenartigen Rechtswirkungen war es , was dem Geſeßgeber

zur Anordnung eines beſtimmten Verfahrens veranlaßte.

Durch dieſes wird der Verkauf aus der großen Zahl der

nicht ſo gearteten Kaufgeſchäfte des Verkehrslebens auch

äußerlich herausgehoben und der Erwerber der Kaufſache

vor anderen Räufern bevorzugt.

Zugleich verfolgen die Formvorſchriften einen weiteren

Zweck als Kautelen zum Schuße der Intereſſen des Gläu

bigers 55). Auf dieſe Weiſe ſuchte der Geſeßgeber die

Härten zu mildern, welche die Ausübung des im Intereſſe

des Schuldners ſtatuirten Rechts zum Selbſthilfeverkaufe für

die Rechtslage des Gläubigers nothwendig mit ſich bringt.

IV. Nach der Art, wie durch die Formvorſchriften dieſer

Zweck erreicht werden ſoll, gliedern ſie ſich in zwei Gruppen,

von denen die eine dem Gläubiger die Möglichkeit zu geben

bezweckt, durch Nachholung der verſäumten Mitwirkung bei

der Erfüllung den Verkauf abzuwenden , oder zu einem

möglichſt günſtigen Ergebniſſe deſſelben das Seine beizu

55) Vgl. v. Hahn , Kommentar zum Ang . Deutſchen Handelégeſebuch

zu Art. 343 § 9.
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tragen 56), die andere die Aufgabe löſen ſoll, daß auch ohne

Einwirkung und Kontrole des Gläubigers beim Verkaufe

„loyal“ verfahren werde 57) .

II. Die einzelnen Formvorſchriften.

§ 11 .

1. Die Androhung.

I. Die erſte der im Vorhergehenden bezeichneten Gruppen

macht das Requiſit der Androhung aus. Die Androhung

ſoll dem Gläubiger die Kenntniß davon verſchaffen , daß der

Schuldner ſich zum Selbſthilfeverkaufe für berechtigt hält und

Willens iſt, bei fortdauernder Säumniß des Gläubigers von

dieſem Rechte Gebrauch zu machen . Dem entſpricht auch die

Rechtsnatur derſelben, als einer an den Gläubiger gerichteten

empfangsbedürftigen Willenserklärung 58) . Auch dieſe iſt

an eine Form nicht gebunden . Daher wird die Androhung

wirkſam, wenn ſie als Erklärung des Schuldners zur Kenntniß

des Gläubigers gelangt. Dieſer Kenntnißnahme wird aber

rechtlich gleichgeachtet, wenn die unter Abweſenden zu be

wirkende Androhung dem Gläubiger zugeht , d. h . in eine

derartige räumliche Beziehung zum Gläubiger gebracht iſt,

daß derſelbe unter regelmäßigen Verhältniſſen von der

Willenserklärung ſich Kenntniß verſchaffen kann 59) . Da

nun ein die Androhung enthaltendes und vom Schuldner

bem abweſenden Gläubiger überſandtes Schriftſtück dem

Gläubiger als zugegangen dann nicht zu erachten iſt, wenn

der Brief unterwegs verloren geht , ſo würde ſich hieraus

die Folge ergeben , daß der Schuldner die Gefahr der An

56) Lehmann a . a. D. Bd. II S. 102 Nr. 18. Beer a. a. D.

S. 32.

57) Entich. des RG. Bd. V S. 96.

58) Pland Bd. II zu § 384 Nr. 1. Lehmann a . a . O. Bd. II

S. 103 Nr. 19.

59) B.GB. § 130. Vgl. Pland Bd. I Vorbemerkung S. 164 Ziff. 2 .
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1

kunft der Androhung beim Gläubiger zu tragen habe. Auch

wird man um ſo eher geneigt ſein, dieſer Auffaſſung Raum

zu geben, wenn man in Betracht zieht, daß in dem ähnlich

liegenden Falle des HGB. § 377 zur Erhaltung der dort

bezeichneten Rechte des Käufers die Abſendung der Anzeige

als genügend gerade in Hinblick auf die entgegenſtehende

Vorſchrift des B.GB. $ 130 ausdrücklich bezeichnet iſt 60) .

Dennoch wird man auch die Androhung mit der Abſen

dung des ſie enthaltenden Schreibens vom Standpunkte

des Schuldners als bewirkt anſehen müſſen, wenn anders

die wirthſchaftliche Bedeutung des Rechtsinſtituts nicht ganz

in Frage geſtellt werden ſoll 61) . Denn da der Mangel der

erforderlichen Androhung die Rechtsbeſtändigkeit des ganzen

Selbſthilfeverkaufs ergreift 62) , es dem Schuldner aber bei

fortdauernder Unthätigkeit des Gläubigere regelmäßig ver

borgen bleibt, ob die Androhung des Selbſthilfeverkaufs dem

Gläubiger auch wirklich zugegangen iſt, ſo würde ſich der

Schuldner bis zur endgiltigen Erklärung des Gläubigers

troß aller Sorgfalt in Unkenntniß darüber befinden , ob er

ſich auf einem rechtmäßigen oder unrechtmäßigen Wege

befände.

Für die juriſtiſche Begründung der hier vertretenen

Auffaſſung wird die Analogie des B.GB.'8 § 147 II heran

gezogen werden dürfen. Denn aus dem Gläubigerverzuge

und den gleichgeſtellten Gründen entſteht für den Schuldner

das Recht zum Selbſthilfeverkaufe und damit die Befugniß,

ungeachtet ſeiner kontraktlichen Verpflichtungen über die ge

ſchuldete Sache zu verfügen . Dies Verfügungsrecht ſoll in

deſſen ſolange gebunden ſein, als noch ungewiß iſt, ob der

Gläubiger in Folge der Androhung durch Nachholung des

1

1

60) Vgl. dazu Dentſchrift I zu HGB. § 224 und Lehmann a. a . D.

Bd. II S. 164 Nr. 55 .

61) Dies lehren daher auch , aber ohne eine Begründung zu geben :

lehmann a. a. D. Bd. II S. 103 Nr. 19 ; Staub a. a . D.

BO. II S. 1263 Anm. 24 .

62) Vgl. Pland zu § 384 Nr. 1 .
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Verſäumten die materiellen Erforderniſſe wieder beſeitigen

und damit das Verkaufsrecht des Schuldners zerſtören werde.

Die Dauer dieſer Gebundenheit währt bis zu dem Zeit

punkte , in welchem der Schuldner den Eingang einer Er

klärung des Gläubigers unter regelmäßigen Umſtänden er:

warten darf. Läuft in dieſer Zeit keine Erklärung des

Gläubigers beim Schuldner ein, ſo muß der Gläubiger ſich

ſo behandeln laſſen , als ob er auch fernerhin ſeine Mit

wirkung an der Erfüllung verſage 6s) .

Nur in der Richtung wird dem Gläubiger ein Gegen

beweis zuzulaſſen ſein, daß der Schuldner bei der Auswahl

der Beförderungsart die von ihm zu vertretende Sorgfalt

verleßt habe, und für die diesbezügliche Entſcheidung kommt

in Betracht, daß auch bei Gläubigerverzug die Haftung des

Schuldners nur hinſichtlich der Sorge für den in ſeinen

Händen befindlichen Leiſtungsgegenſtand abgeſchwächt iſt, im

Uebrigen aber unverändert fortbeſteht 64) .

II. Inhaltlich enthält die Androhung die Mittheilung,

daß bei Nichtabnahme die Sache vom Schuldner werde ver

kauft werden, eine bloße Mahnung des Gläubigers zur Nach

holung der Mitwirkungsthätigkeit genügt nicht 65) , anderer:

ſeits iſt die Angabe des Orts und der Zeit des Verkaufs,

ob öffentlich oder nicht öffentlich , nicht erforderlich. Die

Renntniß hiervon kann ſich der Gläubiger aus der öffent:

lichen Bekanntmachung verſchaffen 66) .

III. Die Androhung darf nicht ſchon deshalb unter:

bleiben , weil der Gläubiger ſeine Mitwirkung zur Erfül

lung ausdrücklich verweigert hat 67) , wohl aber darf ſie

.

63) Die Beweislaſt der ordnungemäßigen Abſendung der Androhung

trifft den Schuldner. Vgl. Pland zu § 384 Nr. 3.

64) Motive Bd. II S. 74.

65 ) Smidt -Scarif S. 52. Sehmann a . a . D. Bd. II S. 103

Nr. 19 .

66) 3m Handelsgeſeßbuch iſt eine Benachrichtigung des Käufers bon

Zeit und Ort der Verſteigerung ausdrüdlich normirt.

67) Entſch. des RG. BD. I S. 310.
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unterbleiben, wenn ſie unthunlich iſt 68 ). ,, Thunlich " iſt die

Androhung , wenn zu erwarten iſt, daß ſie den Gläubiger

erreichen wird, und ihre Bewirkung ohne unverhältniſmäßige

Mühe und Koſten zu bewerkſtelligen iſt. Hiernach wird auch

zu entſcheiden ſein , ob die Bewirkung der Androhung durch

öffentliche Zuſtellung 69) im einzelnen Falle thunlich iſt 70).

Iſt die Androhung zwar thunlich , ſo darf ſie dennoch

unterbleiben, wenn die Sache dem Verderb71) ausgeſekt und

mit dem Aufſchube Gefahr verbunden iſt 72), 6. h . der Auf

chub der Verſteigerung muß deshalb die Intereſſen des

Schuldners gefährden , weil der Verderb der Sache vor der

Verſteigerung eintreten würde, wenn dieſe erſt ſpäter ſtatt

fände 73) .

$ 12 .

2. Das Verfahren.

I. Der Verkauf hat regelmäßig in öffentlicher Ver

ſteigerung auf Meiſtgebot zu erfolgen (B.GB. § 383) . Da

neben iſt unter Umſtänden der freihändige Verkauf markt

und börſengängiger Waaren zugelaſſen (B.GB. § 385) . Neben

den Vorſchriften des B.GB. kontmt Landesrecht in Betracht

( cf. Planck zu § 383 Nr. 2) . Eine eingehende Darſtellung

des Verfahrens wird hier nicht bezweckt. Es darf auf die

darüber vorhandene Literatur verwieſen werden ? 4) .

68) B.GB. § 384 III.

69) B.GB. § 132 II.

70 ) Pland zu § 303 Nr. 2. leh mann a. a. D. Bd. II S. 103

Nr. 20. Beer a. a . D. S. 31 Anm. 3. Motive Bd. II S. 102.

Crome a. a. D. Bd. II § 189 Nr. 24.

71) Siehe oben § 9 Anm. 54.

72) B.GB. § 384 I.

73) Planď § 384 Nr. 2. Staub a. a . D. BD. II S. 1264

Anm. 25 .

74) Vgl. Crome a . a. D. Bd. II S. 279 f.; Müller a. a. D.

S. 455 ff.; Lehmann a. a. D. S. 103 Nr. 21 ff.; Staub

a. a. D. $ 373 Anm. 26 f.; Entſch. des RG. Bd. V S. 95 ff.,

BD. LX S. 55, bei Gruchot Bd. XXXIX S. 1109.
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II. Von der Betheiligung am Bieten bei der öffent

lichen Verſteigerung ſind die Perſonen ausgeſchloſſen , welchen

die Leitung des Verkaufs obliegt oder welche von dieſem

als Gehilfen oder Protokollführer zugezogen ſind 75). Weitere

Beſchränkungen der Theilnahme am öffentlichen Verkaufe

enthält das B.GB. nicht und es werden daher der den Ver

kauf betreibende Schuldner und der Gläubiger als Bieter

zugelaſſen werden dürfen, wie dies im HCB. für den Ver

käufer und Räufer in Uebereinſtimmung mit der Rechtſpre

chung der Reichsgerichte beſtimmt iſt ?6). Gegen die An:

erkennung des Betheiligungsrechts dieſer Perſonen auch im

Bereiche des B.GB.'s wird das Argument nicht mehr ver

werthet werden können , daß ein Erwerb der Sache durch

ihren Eigenthümer nichtig und ein Gebot des die Verſteige

rung betreibenden Schuldners als Kontrahiren im eigenen

Namen mit ſich ſelbſt juriſtiſch unzuläffig ſei ? ). Denn dieſe

Gründe ſtehen auch der Betheiligung des Pfandgläubigers

und Eigenthümers des Pfandes beim Pfandverkaufe78) und

derjenigen des Verkäufers und Käufers im handelsrechtlichen

Selbſthilfeverkaufe entgegen, welche Rechte aber vom Geſeke

ſelbſt als zuläſſig anerkannt ſind 79) .

Juriſtiſch iſt die Verſteigerung in dem Falle , wo der

Schuldner , welcher zugleich Eigenthümer der zu Ver

kauf geſtellten Sache iſt, dieſelbe erſteht, nicht ein auf Ueber

eignung abzielender Vertragsſchluß , ſondern vielmehr ein

Verfahren, durch welches der Schuldner das Recht der freien

Verfügung über ſeine Sache ſeinem Gläubiger gegenüber

75) B.GB. $8 456, 457.

76) HGB. § 373. Zuſtimmend Beer a. a. D. S. 32 ; Crome

a. a . D. Bd. II § 211 S. 404 ; Hirſch a. a. D. S. 105, 288 ;

Pland Bd. II zu § 456 Nr. 3. Anderer Meinung Ennecces

rus Bd. I § 239 S. 522.

77 ) Vgl. Motive Bd. II S. 331 .

78) B.GB. § 1239.

79) Motive Bd. III S. 825 f. Dentſchrift I zum HGB. S. 215

unten.
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wieder erwirbt8o), und durch welches die Höhe des Preiſes

feſtgeſtellt 81) wird , durch deſſen Hinterlegung der Schuld

ner das Schuldverhältniß beendigen darf. Andererſeits

ſtellt ſich das Gebot des Gläubigere , wenn er Eigen

thümer der zum Verkaufe geſtellten Sache iſt, als ein lekter

Verſuch deſſelben dar, ſeine mora zu purgiren und den Ver

luft ſeines Eigenthums an der Sache, welcher durch die der

Verſteigerung folgende Veräußerung droht , abzuwenden8182) .

III. Ein Verkauf, welcher gegen die zwingenden Ver

fahrensvorſchriften verſtößt, gilt rechtlich nicht als Selbſt

hilfeverkauf. Der Schuldner kann daher dem Gläubiger,

welcher Vertragserfüllung fordert , die nach dem Verkaufe

bewirkte Hinterlegung des Erlöſes nicht entgegen halten und

wird auch durch Hinterlegung unter Rücknahmeverzicht nicht

liberirts 8 ).

$ 13,

3. Die Benachrichti
gung

.

I. Der Schuldner hat den Gläubiger von der Ver

ſteigerung unverzüglich zu benachrichtig
en84). Die Be

nachrichtigung iſt eine formfreie Mittheilung von der ge

fchebenen Verſteigerung, eine empfangsbedürf
tige Willens

erklärung , wie die Androhung . Daher müſſen die gleichen

Grundfäße über ihr Wirkſamwerde
n , die Wahl des Orts

und des Mittels der Beförderung und die Gefahr der An

kunft gelten85 ). Durch die Benachrichtigung ſoll der Gläu

80) Entich. des RG. Bd. V S. 63. Vgl. auch Motive Bd. III S. 826.

Hiridh a. a. D. S. 113.

81 ) Entfch . des NG. BO. V S. 61. Lehmann a. a . D. Bd. II S. 106

Nr. 30.

82) Vgl. Crome a . a . D. Bd. II § 211 S. 404 und § 212 S. 407 .

83) Crome a. a. D. Bd. II § 190 Nr. 43 und Müller a. a. D.

S. 459.

84) B.GB. § 384 II.

85) Pland Bd. II zu § 384 Nr. 4. Staub a. a. D. BO. II S. 268

Anm. 38. Lehmann a. a . D. Bd. II S. 106 Nr. 32.
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biger erfahren , daß der Selbſthilfeverkauf auch thatſächlich

erfolgt iſt; ſie gewährt ihm die Möglichkeit einer Kontrole

darüber, ob der Selbſthilfeverkauf auch in geſeßlicher Weiſe

vollzogen iſt. Zugleich bedeutet die Benachrichtigung für

den Gläubiger die Anzeige einer in ſeinem Vermögen ein

getretenen Veränderung. Denn er muß fich fortan darauf

gefaßt machen , an Stelle der geſchuldeten Sachleiſtung mit

Geld fürlieb nehmen zu müſſen. Soweit ſeine wirthſchaft:

liche Lage den Zufluß von realen Sachwerthen der geſchul

deten Art erfordert, wird er ſich anderweit zu decken haben .

Andernfalls wird der Gläubiger durch den Selbſthilfeverkauf

des Schuldners möglicherweiſe in Schaden kommen , ſelbſt

wenn der im Verkaufe erzielte Erlös ein angemeſſener ſein

ſollte. Sich gegen dieſen Schaden nach Möglichkeit zu ſchüßen ,

ſoll dem Gläubiger durch die Benachrichtigung anheim ge

geben werden . Daher muß die Benachrichtigung unverzüglich,

d . h . ohne ſchuldhaftes Zögern erfolgen 86). Der Schuldner

darf die Benachrichtigung aber unterlaſſen , wenn ſie un

thunlich iſt.

II . Die Nichtbewirkung einer thunlichen Benachrichtigung

macht den Schuldner für den dem Gläubiger hieraus ent

ſtehenden Schaden verantwortlich 87) . Der Gegenbeweis, daß

der Gläubiger den Schaden auch bei rechtzeitiger Benach

richtigung nicht würde abgewandt haben, muß dem Schuldner

hiernach aber verſtattet werden .

III. Durch den Selbſthilfeverkauf wird, wie an anderer

Stelle nachzuweiſen iſt88), das Schuldverhältniß nicht dahin

abgeändert, daß der Gläubiger fortan einen Anſpruch auf

den Verkaufserlös anſtatt der geſchuldeten Sache erhält, und

es wird daraus die Folgerung gezogen werden , daß der

Schuldner auch nach vollzogenem Selbſthilfeverkaufe nur die

Sache ſchuldet, daß es ihm aber freiſteht, ſich durch Hinter

86) B.GB. § 121 .

87) B.GB. § 384.

88) Vgl. unten § 17.
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legung des Erlöſes von ſeiner Schuld zu befreien. Zur Sach

Leiſtung wird der Schuldner regelmäßig vermögend bleiben,

wenn er eine nur der Gattung nach beſtimmte Sache zu

Leiſten hat89), doch wird auch nach einem in ein Speziesſchuld

verhältniß eingreifenden Selbſthilfeverkaufe das Leiſtungs

vermögen des Schuldners fortbeſtehen , wenn er die Sache

in oder nach dem Verkaufsverfahren wieder erwirbtºo) .

Auf dieſe facultas alternativa des Schuldners wird

man aber der Benachrichtigung einen Einfluß zugeſtehen

müſſen. Durch die Benachrichtigung erklärt der Schuldner,

daß er den Selbſthilfeverkauf mit Wirkung für das ihn mit

dem Gläubiger verbindendeSchuldverhältniſ volzogen habe ; die

Benachrichtigung enthält die Ankündigung, daß er (Schuldner)

nicht mehr realiter erfüllen , ſondern den Gläubiger nur im

geſeßlich gewieſenen Wege der Hinterlegung befriedigen werde.

Nach Treue und Glauben muß der Schuldner dieſe feine

Erklärung nun aber auch gegen ſich gelten laſſen , ſo daß

es dem Gläubiger zuſteht, nunmehr die Sachleiſtung zurück

zuweiſen und auf Hinterlegung bezw. Herausgabe91) des Er

löſes zu beſtehen.

D. Die Wirkungen des Selbſthilfeverkaufs.

$ 14 .

I. Der Standpunkt des Geſeķes.

I. Der geſeßgeberiſche Zwedgedanke 92), welcher der Ein

fügung des hier behandelten Rechtsinſtituts in das Syſtem

des Privatrechts zu Grunde lag, mußte zielweiſend ſein für

89) Siehe oben § 7 .

90) Crome a. a. D. Bd. II § 211 Anm. 37.

91) Hierüber im Zuſammenhange unten § 17. Dies wird für den

Gläubiger von Intereſſe ſein, wenn der Selbſthilfeverkauf ein ans

gemeſſenes Ergebniß und er fich ſchon anderweit gebedt hat .

92) Siehe oben &$ 1 , 2 und 3.
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das Maß von Rechtswirkung, mit welchem der Selbſthilfe

verkauf auszuſtatten war. Der Mehrheit des Zwecks muß

die Mannigfaltigkeit der Rechtswirkung entſprechen , wenn

anders die dem Gefeßgeber geſtellte Aufgabe als gelöſt, das

Rechtsinſtitut ſelbſt als vollwerthiges ſoll betrachtet werden .

Die nachfolgende Darſtellung wird demnach bei der Aus

fcheidung und wiſſenſchaftlichen Unterſuchung der Rechts

wirkungen dem Zwecke derſelben entſprechend ſich gliedern

müſſen .

II. Dem Selbſthilfeverkaufe liegt als einem auf Ver

äußerung abzielenden Rechtsgeſchäfte nothwendig die Tendenz

zu Grunde , daß der aus ihm unmittelbar fich ergebenden

obligatoriſchen Verpflichtung zur Veräußerung auch der dieſer

Rechtslage entſprechende dingliche Rechtszuſtand alsbald folge .

Denn das Forderungsrecht wird nicht, wie das dingliche

Kecht, für die Dauer, ſondern um ſeines Untergangs willen

begründet. Dem trägt die Rechtsordnung zunächſt durch Ge

währung von perſönlichen Anſprüchen Rechnung, welche den

Erwerber in den Stand ſeßen, vom Veräußerer die Heraus

gabe der geſchuldeten Sache zu fordern und, wenn die Ver

wirklichung dieſes Anſpruchs an dem Willen des Verpflich

teten zu ſcheitern droht, denſelben zur richterlichen Anerken

nung und zwangsweiſen Durchführung zu bringen.

Zur Uebertragung des Eigenthums an einer beweglichen

Sache iſt aber regelmäßig erforderlich, daß der Eigenthümer

die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig

ſind, daß das Eigenthum übergehen ſoll 93) . Hiermit wird

in Anwendung auf den Selbſthilfeverkauf zum Ausdruck ge

bracht, daß die Frage nach dem Uebergange des Eigenthums

der verkauften Sache unabhängig von dem durch den

Selbſthilfeverkauf herbeigeführten Vertragsſchluſſe zu beant

worten iſt. Zu dem obligatoriſchen Geſchäfte muß die Ueber

gabe der Sache hinzukommen, für welche neben dem Willen

des Verpflichteten regelmäßig ein auf dinglicher Rechts

93 ) B.GB. 929. Vgl. Pland Bd. III zu § 935 Ziff. 3 c.
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lage gegründetes rechtliches Können 94) beim Veräußerer

vorhanden ſein muß. Dem gegenüber ſchafft der rechtmäßig

und formgerecht bewirkte Selbſthilfeverkauf ſinguläres Recht,

indem er worauf im Zuſammenhang ſchon oben § 8

hingewieſen iſt den Schuldner , welcher Nichteigenthümer

iſt , mit der Verfügungsmacht über den Leiſtungsgegenſtand

ausſtattet. In dieſem Sinne wird von einer Ueber

tragung & wirkung des Selbſthilfeverkaufes gehandelt

werden .

III . Hierneben gibt aber das Schuldverhältniß,

welches den den Selbſthilfeverkauf betreibenden Schuldner

mit ſeinem Gläubiger verbindet und dieſen rechtlich ver

pflichtet, gerade die Sache, welche er durch Selbſthilfeverkauf

veräußert hat, ſeinem Gläubiger zu leiſten , weitere Rechts

beziehungen .

a ) Zunächſt tritt in dieſer Richtung die Wirkung des

Selbſthilfeverkaufs hervor, welche dem Zweckgedanken Rech

nung trägt, daß durch die gegen den Willen des Schuldners

eingetretenen, die Bewirkung ſeiner Leiſtung verhindernden

Ereigniſſe , eine Perpetuation ſeiner Haftung für die Un

verſehrtheit der Sache nicht, ſondern eine Erleichterung des

Schuldners eintreten folle. Dieſe Funktion des Selbſthilfe

verkaufs wird als Entäußerung & wirkung bezeichnet

werden .

b) Im Verhältniſſe zu dem zu Grunde liegenden

Schuldverhältniſſe iſt andererſeits aber die dem Selbſthilfe

verkaufe entſprechende Veräußerung des Kaufgegenſtandes

an einen Dritten eine den obligatoriſchen Verpflichtungen

des Schuldners widerſtreitende, die Rechte des Gläubigers

beeinträchtigende Verfügung. Denn der Gläubiger hat einen

Anſpruch darauf, daß der Beſig bezw . auch das Eigenthum

an der geſchuldeten Sache auf ihn übergehe. Da das Forde

rungsrecht aber ausſchließlich die Perſon des Verpflichteten ,

den Gegenſtand der Leiſtung ſelbſt aber nicht ergreift, ſo

94) Eigenthum , Pfandrecht.
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reagirt ſeine Rechtsnatur gegen derartige Beeinträchtigungen

lediglich durch Rechtsnachtheile, welche die Perſon bezw. das

Vermögen des Schuldners treffen 95) .

Indem der Gefeßgeber nun dem Schuldner das Recht

zu einer ſolchen Verfügung zuſprach, mußte er aber der

Verfügung ſelbſt einen Einfluß auf das Schuldverhältniß

mit der Kraft gewähren , daß der Schuldner durch dieſelbe

zugleich von ſeiner Schuld frei wird. Eine derartige Rechts

macht äußert der Selbſthilfeverkauf in ſeiner „ Tilgungs

wirkung" .

II . Die einzelnen Wirkungen.

§ 15 .

1. Die Uebertragungswirkung
.

Von den vorher bezeichneten Wirkungen iſt dem Selbſt

hilfeverkaufe des bürgerlichen Rechts aus ſich allein nur

die Uebertragungswirkung
zu eigen .

Die Uebertragungswirkung des Selbſthilfeverkaufs be

ſteht darin , daß der Schuldner durch die im Wege des

Selbſthilfeverkaufs erfolgende Veräußerung Eigenthum an

der Kaufſache auf den Erwerber auch dann überträgt, wenn

er ſelbſt Eigenthümer der Sache zwar nicht, aber dem Eigen

thümer derſelben gegenüber zum Selbſthilfeverkaufe berechtigt

iſt 96 ). Die materiellen Entſtehungsgründe des Verkaufs

95) B.GB. § 280 I ($ 275 II). Vgl. Rudolph Sohm , Inſtitus

tionen (10. Aufl.) § 73.

96) Vgl. oben § 8.

Der gute Glaube des Erwerbers an das Eigenthum des

Erwerbers iſt beim Erwerbe im Wege der öffentlichen Verſteiger

rung beſonders geſchüßt. B.GB. § 935 II . Dies muß aber bei

dieſer Erörterung unberücfichtigt bleiben, denn hier wird nicht von

dem Nechtserfolg des Eigenthumserwerbes auf Seiten des Erſtehers,

ſondern von der Rechtsmacht des Verfügenden zur Uebertragung

des Eigenthums auf einen mit der Rechtslage bekannten Er:

werber gehandelt.
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rechtes ſind die juriſtiſchen Thatſachen, von denen das Ver

äußerungsrecht und die Verfügungsmacht des Schuldners

kraft Geſekes erzeugt wird 97). Dennoch erlangt der Schuldner

als Nichteigenthümer hierdurch nicht eine Rechtsmacht zur

Eigenthumsübertragung ſchlechthin , ſondern nur zu einer

folchen im Wege des Selbſthilfeverkaufs. Die Uebertragungs

wirkung iſt verknüpft mit der Rechtsbeſtändigkeit des Selbſt

hilfeverkaufs . Daher erwirbt der Erſteher das Eigenthum

auch dann nicht, wenn zwar die Berechtigung zum Selbſt

hilfeverkaufe beim Schuldner ſtand, das Veräußerungsgeſchäft

aber den juriſtiſchen Charakter des Selbſthilfeverkaufs wegen

formeler Verſtöße nicht bewahrt. Da aber die Formvor

ſchriften nachgiebigen Rechts ſind , ſteht es den Betheiligten

frei, fie durch Vereinbarung abzuändern zu der Rechtsfolge,

daß der in ungeſeßlicher , aber vertragsmäßiger Form be

wirkte Verkauf dennoch die im Gefeße beſtimmten Wirkungen

äußert. Auf eine ſolche Vereinbarung zwiſchen ihm und

dem Gläubiger kann ſich der Schuldner dem Dritteigenthümer

gegenüber aber nur berufen, wenn dieſer der Vereinbarung

zugeſtimmt hat . Anderenfalls kann der Dritteigenthümer

den Verkauf als unverbindlich von ſich abweiſen und dadurch

den Uebergang des Eigenthums auf den Erwerber ver

hindern 98).

$ 16 .

2. Die Entäußerungswirkung.

I. Durch den Selbſthilfeverkauf erreicht der Schuldner

zwar unmittelbar den Erfolg , daß er den Schuldgegenſtand,

deſſen weitere Aufbewahrung ihm läſtig fiel, aus ſeinem

Vermögen und ſeinem Machtbereiche los wird . Das pericu

lum rei trägt der Schuldner fortan nicht mehr 99) . Aber

.

97 ) Bil. Winddeid, Pandekten (6. Aufl.) BD.IS 68.

98) Daß unter Umſtänden guter Glaube den Erwerber ſchüßt, gehört

nicht in dieſe Darſtellung , vgl. oben Anm. 96. Zum Text vers

gleiche auch B.GB. § 458 und oben § 8 Anm. 48.

99) Von der Gefahr zufälligen Verluftes (periculum obligationis )

1
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der Selbſthilfeverkauf des bürgerlichen Rechts iſt unver

mögend, das Forderungsrecht des Gläubigers zu beſeitigen

oder auch nur abzuſchwächen. Der Gläubiger, deſſen Verzug

dem Schuldner das Verkaufsrecht ſchuf, kann ſeine mora

purgiren und die geſchuldete Leiſtung verlangen. Der

Schuldner bleibt troß des Selbſthilfeverkauft zur Sachleiſtung

verpflichtet 100) .

Die juriſtiſche Bedeutung des Selbſthilfeverkaufs für

das Schuldverhältniß liegt allein darin, daß er dem Schuldner

den Weg zur Hinterlegung öffnet. So lange ſich der Schuldner

nach volbrachtem Selbſthilfeverkaufe daher der Hinterlegung

nicht bedient , iſt die durch den Selbſthilfeverkauf hervor

gebrachte Entäußerungswirkung nur thatſächlicher, nicht recht:

licher Natur. Die Veräußerung des Leiſtungsgegenſtandes

vermittelſt Selbſthilfeverkauf ſteht, ſolange der Erlös nicht

hinterlegt iſt , rechtlich jeder anderen Handlung gleich, durch

welche der Schuldner ſein Unvermögen zur Leiſtung (B.GB.

§ 275 Abſ. 2) vorſäßlich herbeiführt.

II . Damit der Schuldner auch mit Wirkung für

das Schuldverhältniſ von der Sorge für den Leiſtungs

gegenſtand befreit ſei , muß er den im Selbſthilfeverkaufe

erzielten Reinerlös 101) hinterlegen . In Bezug auf die

Hinterlegung 102) befindet ſich der Schuldner nunmehr

wird der Schuldner mit Eintritt des Gläubigerverzugs frei . B.GB.

$S 300 , 324 Abſ. 2. Vgl. Crome a . a . D. § 168 Nr. 13

(S. 170). Im Text wird von der Fortdauer der Verpflichtung

des Schuldners zur Anwendung der von ihm zu vertretenden

Sorgfalt gehandelt.

100) Das Nähere unten § 17 .

101 ) Die Koſten des Selbſthilfeverkaufs fallen dem Gläubiger zur Laſt

und mindern den Erlös. B.GB. § 386.

102) Nicht auch bezüglich ſeiner Leiſtungepflicht (vgl. unten § 17) .

Ein beachtenswerther Unterſchied zwiſchen der Hinterlegung zur

Befriedigung einer Geldſchuld und der Hinterlegung als Ergänzung

des Selbſthilfeverkaufs beſteht darin , daß Leştere auch dann noch

rechtmäßig bleibt , wenn die Gründe , welche den Schuldner zum

Zeitſchrift für Sandelbrecht. BD. LIII. 8
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in der gleichen Rechtslage, als wenn er dem Gläubiger Geld

ſchuldig geweſen ſei, und daher kommen auch die beſonderen

Vorſchriften , welche die Hinterlegung von Geld regeln , zur

Anwendung.

Zu dieſen gehören die auf Grund des Einf.Geſ. zum

B.GB. Art . 146 erlaſſenen Beſtimmungen des Landesrechts,

welche den Eigenthumserwerb des Fiskus an dem hinter

legten Gelde feſtſeßen 103) . Doch herrſcht in dieſem Punkte

keine Uebereinſtimmung der Landesrechte 104) und gerade für

die hier behandelte Entäußerungswirkung iſt die Entſcheidung

über den Eigenthumsübergang von Bedeutung . Wenn der

hinterlegte Erlös in das Eigenthum des Fiskus übergeht,

iſt der Fiskus aus dem Hinterlegungsvertrage Geldſchuldner

des Gläubigers bezw . des Schuldners geworden und darf

der Eintritt eines Leiſtungsunvermögens auf Seiten der

Hinterlegungsſtelle wohl als ausgeſchloſſen bezeichnet wer

den 105).

Anders liegt es aber, wenn das Geld in das Eigenthum

des Fiskus nicht übergeht. In dieſem Falle ſchuldet der Fiskus

die Herausgabe der hinterlegten Geldſtücke an den Berechtigten ,

und es kann ſich hier ereignen , daß dieſe durch einen von der

Selbſthilfedertaufe berechtigten , zur Zeit der Şinterlegung ſchon

fortgefallen ſind. Mit anderen Worten : die dem Selbſthilfever:

faufe nachfolgende Sinterlegung iſt an eine Friſt nicht gebunden

und auch nach der purgatio morae zuläſſig. Denn der Selbſt

hilfeverkauf bildet nur einen Incidentpunkt des einheitlichen Hinter:

legungsverfahrens (vgl. come a. a. D. Bd. II § 189 Nr. 46),

deffen fich der Schuldner bedienen darf , wenn er zu Beginn des:

felben (d. h. zur Zeit des Selbſthilfeverkaufs ) hierzu berechtigt

war. Wie hier anſcheinend Pland Bd. II S. 165 obere Hälfte.

Anderer Meinung Müller a . a . D. S. 464 ; Roſenberg

a. a . D. S. 244. Gegen chifanöſe Ausnußung ſchüßen den

Gläubiger B.GB. 88 226, 242; vgl. hierüber unten & 17.

103) So die Hinterlegungsordnungen von Preußen $ 7, Bayern $ 47,

Sachſen § 103, Württemberg Art. 151, Medlenburg -Schwerin $ 5 .

104) MedlenburgStrelißer Hinterlegungsordnung $ 4.

105) Solches würde er nach B.GB. § 279 zu vertreten haben.

-

1
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Hinterlegungsſtelle zu vertretenden Umſtand untergehen 106) .

Zwar ſteht die Hinterlegung der Bewirkung der Leiſtung

an den Gläubiger rechtlich gleich, wenn die Rüdnahme des

Hinterlegten ausgeſchloſſen iſt 10 %), ſolange die Befugniß des

Schuldners zur Rücknahme aber beſteht, gibt die Hinter

legung dem Schuldner nur das Recht, den Gläubiger auf

die hinterlegte Sache zu verweiſen 108) . Der vom Schuldner

abgeſchloſſene Hinterlegungsvertrag hat alſo den Zweck, die

Leiſtung dem Gläubiger durch Vermittelung der Hinter

legungsſtelle zuzuführen 109). Zur Bewirkung ſeiner Leiſtung,

zur Erfüllung ſeiner Verbindlichkeit bedient fich der Schuldner

der Hinterlegungsſtelle, des Fiskus . Daher hat der Schuldner

ſeinem Gläubiger gegenüber ein Verſchulden der zur Ver

tretung der Hinterlegungsſtelle berufenen Perſonen , durch

welches die hinterlegte Sache untergeht, in gleichem Umfange

zu vertreten wie eigenes Verſchulden 110). So lange alſo

das Rücknahmerecht des Schuldners beſteht, hat ſelbſt die

dem Selbſthilfeverkaufe nachfolgende Hinterlegung nicht die

Entäußerungswirkung. Dennoch iſt auch in dieſem Falle

die Lage des Schuldners jedenfalls wirthſchaftlich nicht be

denklich, da ihm der Fiskus für Verſchulden ſeiner Willens

organe 111) aus dem þinterlegungsvertrage erſappflichtig iſt.

106) Die Hinterlegungsſtelle haftet aus dem Hinterlegungsvertrage für

Vorſaß und jede Fahrläffigteit der zu ihrer Vertretung berufenen

Perſonen. Vgl. Beer a. a . D. S. 104.

107) B.GB. § 378.

108) B.GB. § 379.

109) Hellwig (Verträge) S. 444 II 2. Beer a. a. D. S. 54.

Müller a. a . D. S. 470 F. Roſenberg a. a . D. S. 233.

110) BGB. $ 278. Erfolgt der Selbſthilfedertauf tvegen Verzug des

Gläubigere , ſo ſteht der Schuldner nur für Vorſaß und grobe

Fahrläffigteit ein . (B.GB. § 300 Abf, 1.)

111) B.GB. SS 81 , 89, bezto. deren Gehilfen (BGB. $ 278 ) .
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§ 17.

3. Die Tilgungswirkung.

I. Zur Ableitung der Rechtswirkungen , welche der

Selbſthilfeverkauf auf die zwiſchen dem Gläubiger und dem

Schuldner obwaltenden Rechtsbeziehungen äußert, iſt davon

auszugehen, daß die durch den Selbſthilfeverkauf herbeige

führte Veräußerung des Schuldobjekts das Schuldverhältniſ

nicht anders beeinflußt, als eine ſonſtige Verfügung des

Schuldners über den Leiſtungsgegenſtand. Die Rechtsfolgen,

welche ſich demnach unmittelbar aus dem Selbſthilfeverkaufe

für das Schuldverhältniß ergeben , ſind daher den allge

meinen Grundſäßen des Rechts der Schuldverhältniſſe zu

entnehmen 112).

II. Hiernach ſind nun zwei Fälle zu unterſcheiden :

1. Wenn troß des Selbſthilfeverkaufs das Leiſtungs

vermögen des Schuldners nach oben 118) entwickelten

Grundfäßen fortbeſteht, ſo wird durch den Selbſthilfeverkauf

am Beſtande des Schuldverhältniſſes als ſolchem überhaupt

nichts geändert. Der Gläubiger behält ſeinen Anſpruch auf die

urſprüngliche Leiſtung. Die Sachſchuld verwandelt ſich

nicht in eine Schuld auf Auskehrung des Erlöſes, eine Geld

ſchuld 114) . Sie bleibt daher Holſchuld, wenn ſie es vor dem

10

112) B.GB. S$ 275 Abſ. 2, 280, 325. Vgl. Crome a. a . D. BD. II

§ 189 Nr. 46 und Nr. 55.

Es kann Pland darin nicht zugeſtimmt werden, daß der

Selbſthilfeverlauf nicht widerrechtlich ſei , weil doch der Schuldner

zu demſelben berechtigt fei . Denn das B.GB. berechtigt den

Schuldner nicht ſchlechthin zum Selbſthilfeverkaufe, ſondern nur

zum Selbſthilfeverkaufe zum Zwede der Sinterlegung des Erlöfes.

Nur durch die nachfolgende Hinterlegung beſteht der Selbſthilfe

verkauf zu Recht. Pland zu § 383 Nr. 1 (S. 165).

113) Vgl. oben 88 7 und 13 III.

114) Zuſtimmend Müller a. a. D. S. 461 ff. unter treffender Zu:

ſammenſtellung der einzelnen Argumente ; ebenſo Rofenberg

a. a. D. S. 242 ff. ; Pland Bd. II S. 165 ; Motive Bd. II

S. 103 ; Dentſchrift zum HGB. S. 215 ; Beer a. a. D. S. 15 f.
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Selbſthilfeverkaufe war. B.GB. $ 270 findet keine Anwen

dung. Der Verzug des Gläubigers hat nicht das Aufhören

des Zinſenlaufes zur Folge 115), auch kann der Gläubiger

zur Verbeiführung ſeiner Befriedigung ein Pfändungspfand

recht nicht erwerben . Insbeſondere bleibt der Gläubiger auch

zur Gegenleiſtung verpflichtet. Beſteht dieſe in einer Geld

ſchuld, wie dies beim Kaufe der Fall iſt 116), ſo findet eine

Aufrechnung mit dieſer gegen die Forderung des Gläubigers

deswegen nicht ſtatt, weil die fich gegenüberſtehenden Forde

rungen nicht gleichartig ſind 117) .

2. Anders liegt es , wenn die Veräußerung des Schuld

objekts das Leiſtungsunvermögen des Schuldners zur

Folge hat. Denn mag auch die Vornahme der Verfügung

über den Schuldgegenſtand im Verzuge des Gläubigers als

einem vom Schuldner nicht zu vertretenden Umſtande ihren

Beweggrund haben , ſo iſt dieſe ſelbſt doch rechtsgeſchäftlich ,

d . h . durch den freien Willensentſchluß des Schuldners herbei

geführt. Der ſein Leiſtungsunvermögen bedingende Umſtand

verdankt dem Vorſaße des Schuldners ſeine Entſtehung 118) .

Mag auch Verzug des Gläubigers die Rechtsſtellung des

Schuldners begünſtigen , ſo hat er Vorſaß dennoch zu ver

treten . Der Schuldner wird in dieſem Falle zum Schadens

erſaß wegen Nichterfüllung verpflichtet. Dieſe Entſchädigung.

iſt aber begrifflich Geld entſchädigung 119) . Die Sachſchuld

.

Anderer Meinung xohler (Archiv ) S. 239 f. und, wie es ſcheint,

auch Dertmann , Kommentar zu § 383 .

115) B.OB. & 301 .

116 ) Vgl. Rudolph Sohm , Inſtitutionen (10. Aufl .) 8 82 Anm. 1 .

117) Vgl. B.GB. § 387. Zuſtimmend Müller a. a . D. S. 463

Ziff. 3 ; Xoſenberg a . a. D. S. 244. Anderer Meinung Rich.

in ghering's fahrb. BD. XLIV S. 134 Ziff. 3 ; Rohler

( Archiv ) a . a . D. S. 240 ; Dertmann , Kommentar zu § 383

Nr. 2.

118) B.OB. SS 280 I, 325 .

119) Vgl. Riſch , Schadenserſaß wegen Nichterfüllung, in Fhering's

Jahrb. Bd. XLIV S. 96 ff. und S. 136 f. Düringer -Hachens

burg a. a. D. Bd. II S. 155.

1
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iſt nunmehr zur Geldſchuld geworden und äußert natur:

gemäß auch alle die sub I beſprochenen, dort aber verneinten

Wirkungen .

III. In beiden Fällen muß fich der Gläubiger aber mit

der zu ſeinen Gunſten erfolgten Hinterlegung des Er

löſes begnügen. Die Hinterlegung des im rechtmäßigen

und formgerechten Selbſthilfeverkaufe erzielten Erlöſes gibt

dem Schuldner das Recht, gegenüber der Forderung des

Gläubigers die Leiſtung zu verweigern 120). Die vinterlegung

gewährt dem Schuldner aber nicht nur den Schuß einer

Einrede , ſondern ſie vermittelt die völlige Tilgung der

Schulb , ſobald das Rücknahmerecht des Schuldners augs

geſchloſſen iſt (V.GB. $ 378) .

Mit Hilfe von Selbſthilfeverkauf und Hinterlegung

kann ſich der Schuldner ohne Mitwirkung , ja gegen den

Willen des Gläubigers von ſeiner Schuld befreien 121) . Þat

er vom Gläubiger eine Gegenleiſtung zu fordern , welche

aber nur Zug um Zug gegen ſeine Leiſtung zu bewirken

war, ſo iſt ſein Forderungsrecht auf die Gegenleiſtung nun

unehr ein unabhängiges geworden 122) . Dennoch braucht er

ſich ſeines Zurückbehaltungsrechts 1 23 ), welches ihm an ſeiner

Leiſtung bis zur Bewirkung der Gegenleiſtung von Seiten

des Gläubigers zuſteht, nicht zu begeben . Denn er kann

der Hinterlegungsſtelle vorſchreiben , daß dieſe den Erlös

nur gegen Leiſtung des Gläubigers an dieſen aushändigen

folle 124) .

IV . Von unſerem Standpunkte aus , daß beim Selbſt

hilfeverkaufe des B.GB. der Sap : pretium succedit in

locum rei nicht gilt, gelangen wir zu dem Ergebniſſe, daß

es unrichtig iſt , zu lehren , die unmittelbare A u s

120 ) B.GB. § 379 I. Vgl. Beer a . a . D. S. 123.

121) Zuſtimmend Bland Bd. II zu § 383 (S. 165) ; Müller a . a. D.

S. 461 f.; Roſenberg a. a. D. S. 242 f.

122) Motive Bd. II S. 101 .

123) Enneccerus a. a . D. Bd. I § 174 Anm. 1 (S. 390) .

124) B.GB. § 373.
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antwortung des nicht hinterlegten Verkaufserlöſes an

den Gläubiger wirke ſchlechthin der Hinterlegung deſſelben

gleich 125). Wir finden aber , daß auch die Umkehrung

dieſes Saßes des Inhalts, daß der Schuldner durch die

unmittelbare Auskehrung des Erlöſes an den Gläubiger

ſeine Befreiung nicht herbeiführen könne, in dieſer Allgemein

heit ebenfalls unzutreffend iſt 126 ). Zu einem poſitiven Er

gebniſſe gelangen wir durch die Beantwortung der Frage,

ob durch die Vollziehung des Selbſthilfeverkaufes eine Aen

derung des Schuldverhältniſſes dahin eintritt, daß der

Schuldner 127) eine facultas alternativa erlangt, ſich durch

Herausgabe des Erlöſes anſtatt durch Sachleiſtung zu be

freien, oder ob nicht vielmehr der Gläubiger 128) alternativ

ermächtigt wird, an Stelle der Sachleiſtung den Erlös zu

fordern.

Wir beantworten die Frage mit Schollmeyer im

lekteren Sinne. Wie oben entwickelt (cf. § 13 III), hat die

„ Benachrichtigung " zu Gunſten des Gläubigers die Wirkung,

daß dieſer den Schuldner beim Worte faſſen und darauf be

ſtehen darf , daß der Selbſthilfeverkauf mit Rechtswirkung

für das Schuldverhältniß vollzogen , die geſchuldete Sache in

Geld umgeſeßt ſei . Der Schuldner darf nun nicht mehr

durch Sachleiſtung erfüllen , ſondern iſt darauf beſchränkt,

durch Fortſchreiten auf dem von ihm betretenen Wege der

Erſagerfüllung, durch Hinterlegung des Erlöſes, das Schuld

verhältniß zu beendigen. Daß dieſer Weg ihm noch offen

ſteht, wenn der Gläubiger nach bewirktem Selbſthilfeverkaufe,

aber vor Hinterlegung des Erlöſes ſeine mora dadurch pur

girt, daß er ſeine Mitwirkung zur Sach leiſtung anbietet,

125 ) So Dertmann , Rommentar zum B.GB. 383. Roſenberg

a. a . D. S. 244.

126) Vgl. Beer a. a. D. S. 15 ff.

127) Roſenberg a. a . D. S. 244 f . Ueber die facultas alternativa

des S duldners , entweder zu leiſten oder zu hinterlegen ,

vgl. Text oben § 13 III.

128) Sdollmeyer , Rommentar zum B.GB. § 383.
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.

iſt oben (§ 17 Anm. 102) erörtert. Verſchloſſen wird dem

Schuldner aber der Weg zur Hinterlegung dann , wenn

fich der Gläubiger erbietet, gegen Aushändigung des Erlöſes

über die Schuld zu quittiren . Denn hierdurch ſtellt ihm der

Gläubiger denſelben Rechtserfolg in Ausſicht, welchen der

Schuldner mit Hilfe der Hinterlegung erſtrebt. Die Fort

ſegung des Selbſthilfeverkaufsverfahrens, nämlich die Hinter

legung des Erlöſes, würde für den Schuldner einen Rechts

vortheil nicht, wohl aber für den Gläubiger Schaden mit

ſich bringen . Denn die Hinterlegung erfolgt auf Gläubiger

rechnung 129) . Die Ausübung des Hinterlegungsrechts durch

den Schuldner auch bei dieſer Sachlage würde gegen B.GB.

SS 226 bezw . 242 verſtoßen.

Wir gelangen ſo zu der Entſcheidung, daß die un

mittelbare Auskehrung des Verkaufserlöſes an den Gläubiger

ſchuldtilgende Rechtwirkung nur hat , wenn der Gläubiger

zu dieſer Art ſeiner Befriedigung zuſtimmt. Die Beendigung

des Schuldverhältniſſes erfolgt in dieſem Falle nicht durch

Erfüllung, ſondern durch Hingabe an Erfüllungsſtatt

(B.GB. § 364 Abſ. 1 ) .

Drittes Kapitel.

Der Selbſthilfeverkauf nach dem Handels

Geſekbuch .

I. Das Berhältniſ zwiſchen dem Selbſthilfeverkauf des

Bürgerlichen Geſekbuches und des Handelsgeſeķbuches.

§ 18 .

I. Der $ 373 BGB . ftatuirt das Recht des Ver

käufers , die Waare im Wege des Selbſthilfederkaufs zu

129) B.GB. § 381 .
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veräußern , wenn der Käufer mit der Annahme der Waare

im Verzuge ift.

Durch ſeine Verknüpfung mit dem Handelskaufe ſteht

der Selbſthilfeverkauf des Handelsrechtes demjenigen des

B.GB. theoretiſch an Umfang ſeines Geltungsgebiets nach.

An Bedeutung für den Verkehr iſt dieſer jenem aber gewiß

ebenbürtig.

Denn einerſeits iſt der Rauf, dem daher auch die Mita

glieder des Handelsſtandes ihren Namen entlehnen, dasjenige

Rechtsgeſchäft, in deſſen Form fich der Handelsverkehr vor

nehmlich kleidet, andererſeits iſt im HGB. der durch § 373

HGB. geſteckte Rahmen dadurch erheblich erweitert, daß das

Recht zum Selbſthilfeverkaufe vom Kauf auf verwandte

Rechtsgeſchäfte übertragen und außerdem anderen Perſonen

beſonders verliehen iſt, welche zwar in keinen kaufähnlichen

Rechtsbeziehungen zu einander ſtehen , aber dennoch eines

Rechtsſchußes bedürftig erſcheinen , welcher über den vom

B.GB. verliehenen hinausgeht.

II. Man wird aber der Bedeutung des handelsrechtlichen

Selbſthilfeverkaufs in ſeiner Beziehung zu bem des B.OB.

nur dann gerecht, wenn man das Verhältniß , in welchem

dieſe beiden Geſeke zu einander ſtehen , im Auge behält .

Das B.GB. beanſprucht im Handelsrechte eine ſubſidiäre

Geltung der Art , daß ſeine Normen auch auf dem Gebiete

des Handelsrechts volle Anwendung finden , ſo weit nicht im

Handelsgeſeßbuche und ſeinem Einführungsgeſeße ein Anderes

beſtimmt iſt 130) . Die Sonderregelung des Selbſthilfever

kaufs für das Gebiet des Handelskaufs würde es nun haben

zweifelhaft erſcheinen laſſen , ob auch neben dieſen Normen

die vom B.GB. an den Verzug des Gläubigers geknüpften

Rechte zur Geltung kämen. Dieſe Zweifel hat das HGB.

nun ausdrücklich dadurch beſeitigt, daß es die dem Verkäufer

durch das B.GB. dargebotenen Rechte durch ſeine Vorſchriften

für unberührt erklärt hat. Indeſſen ſteht das Recht zum

130) Einf.Geſe zum $OB. Art . 2.
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Selbſthilfeverkaufe nach beiden Rechten dem Verkäufer nicht

immer zur Wahl. Denn die Vergleichung beider Rechts

inſtitute ergibt eine nicht unerhebliche Nichtübereinſtimmung

in ihren Vorausſegungen , welche dieſer wahlweiſen Aus

nußung eine Schranke zieht 131) .

Die Inanſpruchnahme des vom B.GB. gebotenen Rechts

behelfe iſt aber in den meiſten Fällen für den durch Handels

kauf veräußernden Verkäufer kein Bedürfniß. Gegenüber

dem Selbſthilfeverkaufe bürgerlichen Rechts ſtellt ſich der

jenige des Handelsrechts als die vollendetere Rechtsſchöpfung

dar , welches gerade in Rückſicht auf die Intereſſen des

Handelsverkehrs nach den Richtungen ausgebaut iſt, wo der

Selbſthilfeverkauf des bürgerlichen Rechts für die Bedürfniſſe

des Bandelsverkehrs als unzulänglich ſich erwies 132) . In

dieſem Sinne wird daher der Selbſthilfeverkauf des SGB.

als ein Privilegium des handelsrechtlichen Verkäufers

zutreffend bezeichnet 133) .

III. Die vollendetere Durchbildung des handelsrechtlichen

Selbſthilfeverkaufs gegenüber demjenigen des B.GB. zeigt

ſich in der ſelbſtändigen Erreichung der ihm geſteckten

Ziele durch eigene Rechtswirkung. Im B.GB. nur als

ſubſidiärer Rechtsbehelf zur Ausgeſtaltung der Hinterlegung

gegeben und von dieſer ſeine Rechtswirkungen auf das zu

Grunde liegende Schuldverhältniß entlehnend , ſteht der

Selbſthilfeverkauf im HGB. als ſelbſtändiges Erfüllungs

ſurrogat dem Verkäufer neben der Hinterlegung zur Wahl.

Der handelsrechtliche Selbſthilfeverkauf führt den Verkäufer

aus eigener Kraft über das ſeiner Leiſtung bereitete Hinder

niß hinweg zur Befreiung von ſeiner Verbindlichkeit aus

dem Kaufvertrage.

131 ) 08. 8 874.

132) Dentſchrift I S. 215.

133) lehmmann a. a. D. Bd. II S. 97, Vorbem. Nr. 4.
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Das Recht zum Selbſthilfeverkaufe.

$ 19 .

II . Die zum Selbſthilfeverkaufe berechtigten Perſonen.

1. Der Selbſthilfeverkauf ſteht nach § 373 HGB. dem

Verkäufer zu Gebote . Aus der Herrſchaft, welche das

B.GB. in der erörterten Weiſe neben dem HOB. ausübt,

folgt aber, daß die vom Handelsgeſekbuche für den Verkäufer

aufgeſtellten Normen auch für diejenigen Perſonen rechts

wirkſam ſind, welche, obwohl ſie nicht die Rolle eines Ver

käufers ſpielen , dennoch in Rechtsbeziehungen zu einander

ſtehen, für die das Bürgerliche Geſekbuch die für den Kauf

erlaſſenen Normen für anwendbar erklärt hat.

Dies gilt erſtens für den Tauſch vertrag 134) und

zwar mit der Maßgabe, daß die Vorſchriften über den Kauf

auf den Tauſch entſprechende Anwendung finden . Hieraus

ergibt ſich aber, daß beim Tauſch den beiden betheiligten

Parteien hinſichtlich der von ihnen zu bewirkenden Leiſtung

die Rechte des Verkäufers zuſtehen , da hier ein Unterſchied

zwiſchen den ſich gegenüber ſtehenden Leiſtungen hinſichtlich

ihres Gegenſtandes nach Waare und Preis nicht beſteht.

Die gleiche Anordnung hat das B.GB. für den Werk

lieferungsvertrag getroffen , aus welchem der Unter

nehmer zur Leiſtung von vertretbaren Sachen verpflichtet

iſt 135) . Durch das KGB. ſind aber die handelsrechtlichen

Kaufnormen auf den Werklieferungsvertrag auch dann für

anwendbar erklärt, wenn die vom Unternehmer herzuſtellende

Sache nicht vertretbar iſt 136). Daß bei dem Werklieferungs

vertrage das Recht zum Selbſthilfeverkaufe nur dem Unter

nehmer zufällt, ergibt ſich ohne Weiteres aus der Natur des

Rechtsgeſchäfts.

134 ) B.GB. § 515.

135 ) B.GB. § 651 .

136 ) OB. 381 II.
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2. Das Selbſthilfeverkaufsrecht iſt im HGB. weiter

noch dadurch verallgemeinert, daß einzelnen Perſonen , deren

Exiſtenz ausſchließlich dem Handelsrechte angehört 137), der

Rechtsbehelf des HOB . 373 unter Umſtänden gewährt iſt,

welche eine dem Verkäufer gleiche Privilegirung dieſer Per

ſonen als rechtliches Bedürfniß erſcheinen ließen . Hierher

gehört das Selbſthilfeverkaufsrecht des Kommiſſionärs,

Spediteurs, Lagerhalters und des Frachtführers138).

§ 20.

III. Die Entſtehungsgründe des Rechts.

1. Als rechtserzeugende Thatſache, welche in Verbindung

mit den aus dem Handelskaufe ſich ergebenden Rechts

beziehungen in der Perſon des Verkäufers das Recht zum

Selbſthilfeverkaufe entſtehen läßt, kommt nur der Annahme

verzug des Käufers in Betracht. Da das HOB. Vor:

ſchriften nicht enthält, welche das Rechtsinſtitut des Annahme

verzugs beſonders regelten, ſo kommen für ſeine juriſtiſchen

Konſtruktionen diejenigen Beſtimmungen uneingeſchränkt zur

Anwendung, durch welche im B.GB. der Verzug des Gläu

bigers normirt iſt.

2. Dieſelben Grundfäße finden aber auch für den

Selbſthilfeverkauf Anwendung, deſſen Vornahme dem Kom

miſſionär, Spediteur und Lagerhalter zuſteht, wenn ihr Mit

kontrahent es unterläßt, über das Gut zu verfügen, obwohl

er nach Lage der Sache dazu verpflichtet iſt. Denn auch in

dieſen Fällen handelt es ſich um Annahmeverzug 139).

a) Beim Kommiſſionsgeſchäfte kommt eine ſolche

Dispoſitionspflicht des Kommittenten entſprechend den zweier

lei Arten der Kommiffion dann in Frage, wenn der Ein

!

137) Vgl. Lehmann a. a . D. BS. II S. 197 Nr. 1 .

138) HGB. $$ 388, 407, 417, 437 II.

139) Dentſchrift I zum AGB. S. 235. Vgl. Lehmann a. a. D.

Bd. II S. 225 Nr. 1 und 2.
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1

kaufskommiſſionär das Gut gekauft und dem Rommittenten

davon Mittheilung gemacht hat ; bei der Verkaufskommiſſion

dann , wenn er in Folge des Widerrufs des Rommittenten

oder aus anderen Gründen das Gut in Händen behalten

hat 140).

Die juriſtiſche Konſtruktion des Annahmeverzugs, in

welchen der Kommittent dadurch geräth , daß er mit der

Ertheilung ſeiner Verfügung über das Gut dem Kommiſſionär

gegenüber ſäumig wird , gründet ſich auf B.GB. § 295 .

Denn die vom Kommittenten zu ertheilende Anweiſung ſtellt

fich rechtlich als eine vom Kommittenten vorzunehmende

Handlung dar, welche zur Bewirkung der Leiſtung des Rom

miſſionärs erforderlich iſt. Auf Seiten des Kommiſſionärs

genügt daher ſtatt der Realoblation ſeiner Leiſtung die an

den Kommittenten gerichtete Aufforderung, die erforderliche

Verfügung zu treffen. Eine ſolche Aufforderung wird regel

mäßig ſchon in der Mittheilung von der Ausführung der

Einkaufskommiſſion zu finden ſein . Aus den Grundfäßen

des Gläubigerverzugs ergibt ſich ferner , daß das Selbſt

hilfeverkaufsrecht des Kommiſſionärs auch dann entſteht,

wenn die Säumniß des Kommittenten eine unverſchuldete

iſt 141) .

b) Der Spediteur und Lagerhalter haben die

ſelben Rechte, welche dem Kommiſſionär nach den Vorſchriften

.

140 ) Hat der Kommiſſionär das Gut verkauft und wird der Rommittent

nun mit der Verfügung über den Erlös jäumig , ſo ſtehen die

Rechte aus HGB. § 373 dem Kommiſſionär nicht zu Gebote.

Denn der Erlös iſt kein Gut im Sinne des HGB. Daher hat

der Rommiffionär dann nur das Hinterlegung recht nach B.GB.,

nicht nach 60B., muß deshalb ftets bei öffentlicher Hinterlegunge:

ſtelle hinterlegen .

Vgl. Lehmann a . a. D. Bd. II S. 225 Nr. 2.

141) Vgl. Staub a. a . D. Bd. II zu § 389 ( S. 1441). Bei der:

iduldeter Säumniß tann der Rommiffionär auch die Folgerungen

des Leiſtungsverzuges ziehen , denn der Rommittent iſt zur Ers

theilung einer Verfügung über das Gut verpflichtet. Vgl. deh

mann a. a. D. II S. 225 Nr. 1 .

!
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I

des HGB. SS 388—390 in Bezug auf die Empfangnahme,

Aufbewahrung und Verſicherung des Gutes zuſtehen 142) .

Hieraus ergibt ſich deren Recht zum Selbſthilfeverkaufe ohne

Abweichung von den Grundfäßen, welche für das Selbſthilfe

verkaufsrecht des Kommiſſionärs aufgeſtellt find.

c) Eigenartig aber iſt die dem Frachtführer zuge

ſtandene Verkaufsbefugniß geſtaltet 143) . Nach den für den

Selbſthilfeverkauf des B.GB. entwickelten Grundſäßen würde

der Annahmeverzug des Empfängers , welcher durch die

Ankunft des Frachtgutes am Beſtimmungsorte ein eigenes

Recht auf Auslieferung des Frachtguts 144) und damit dem

Frachtführer gegenüber Gläubigerſtellung erwirbt , den Leß

teren berechtigen , das Gut zu hinterlegen und, wenn dieſes

nicht hinterlegbar iſt, zum Selbſthilfeverkaufe zu ſchreiten.

Nach dem gleichen Rechte müßte er aber , wenn der Em

pfänger nicht Eigenthümer des Frachtguts iſt, auch dem

Eigenthümer des Guts gegenüber ſich auf einen Selbſthilfe

verkaufsgrund berufen können (oben § 8 zu Note 48) .

Dieſe Grundfäße werden nun durch die aus dem Fracht

rechte fich ergebenden beſonderen Rechtsbeziehungen und durch

die vom AGB. getroffenen Vorſchriften modifizirt. Neben

dem Schuldverhältniſſe, welches durch Ankunft des Frachtguts

am Beſtimmungsorte zwiſchen dem Empfänger als Gläubiger

und dem Frachtführer als Schuldner entſteht, bleibt die

durch den Frachtvertrag zwiſchen dem Frachtführer und dem

Abſender begründete Obligation beſtehen. Neben dem

Empfänger ſteht der Abſender dem Frachtführer in Bezug

auf das Frachtgut als Gläubiger gegenüber , und zwar als

Gläubiger mit beſonderer Rechtsmacht, welche ihn ſogar zur

willkürlichen Vernichtung des Gläubigerrechts des Empfängers

befähigt, bis der Empfänger nach Ankunft des Gutes am

Drte der Ablieferung den Frachtbrief durch Uebergabe er

.

142 ) HGB. $$ 407 II , 417 I.

143) SOB. $ 437 II.

144) HGB. § 435. Lehmann a. a . D. Bd. II S. 348 Nr. 5.
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halten oder Klage gemäß HGB. § 435 gegen den Fracht

führer erhoben hat 145) .

Daher muß der Frachtführer troß der im HGB.

§ 437 I aufgeführten Ablieferungshinderniſſe noch das Gläu

bigerrecht des Abſenders reſpektiren. Auch dieſem gegenüber

erwirbt er ein Recht zur Veräußerung des Frachtguts im

Wege des Selbſthilfeverkaufes, wenn die Einholung der

Anweiſung des Abſenders unthunlich oder dieſer mit der

Ertheilung der Anweiſung fäumig oder die Anweiſung nicht

ausführbar iſt. Doch iſt dem Frachtführer das Recht zum

Selbſthilfeverkaufe nur im Nothfalle, nämlich dann gewährt,

wenn das Gut dem Verderben ausgeſeßt und Gefahr im

Verzuge iſt; eine vorgängige Androhung des Verkaufs iſt

aber nicht erforderlich 146) .

IV. Die fachliche Zuſtändigkeit.

$ 21 .

1. Der Gegenſtand des Selbſthilfeverkaufs.

a) Der Selbſthilfeverkauf des Handelsgeſeßbuchs iſt im

Gegenſaße zu dem des bürgerlichen Rechts in fachlicher

Beziehung nicht beſchränkt. Ale Sachen können im Wege

des handelsrechtlichen Selbſthilfeverkaufs veräußert werden,

welche Gegenſtand des Bandelskaufs ſein können . Dies

folgt aus ſeiner Natur als eines ſelbſtändigen , von dem

Hinterlegungsrechte unabhängigen Rechtsinſtituts.

b ) Solche Sachen ſind einerſeits die waaren, d . h .

bewegliche Sachen , welche Gegenſtand eines Handelsgeſchäfts

ſind. Eine beſondere Negotiabilität braucht die Sache nicht

zu beſißen . Vielmehr wird jede bewegliche Sache zur Waare,

ſo bald über ſie ein Handelsgeſchäft geſchloſſen wird. Hier

.145) ŞOF. 433. Hellwig (Verträge) a. 4. D. S. 483 ff., 492HGH a

Ziff. 7. Lehmann a. a . D. Bd. II S. 337 Nr. 9 ff.

146) KGB. 437 Abſ. 2. Lehmann a . a . O. Bd. II S. 349

Nr . 9 ff.
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durch kann auch Geld zur Waare werden . Andererſeits

gelten auch Theile eines Grundſtücs als Waaren, wenn ſie

nicht als ſolche, ſondern mit Rückſicht auf ihre künftige

Trennung vom Grundſtücke verkauft werden , z . B. Früchte

auf dem Halme 147).

c ) Daneben gilt aber als Bandelskauf rechtlich auch

der Kauf , welcher die Veräußerung von Werthpapieren

bezweckt 148) .

d) Die Gruppirung dieſer den Gegenſtand des Handels

kaufs bildenden Sachen nach dem Geſichtspunkte ihrer Hinter

legbarkeit im Sinne des B.GB. § 372 veranſchaulicht das

Maß, um welches die ſachliche Zuſtändigkeit des Handelsrecht

lichen Selbſthilfeverkaufs diejenigen des bürgerlichen über

ſchreitet. Danach iſt der Verkäufer zum Selbſthilfeverkaufe

nach dem Handelsgeſekbuche auch dann befugt , wenn Geld,

Werthpapiere und ſonſtige Urkunden, ſowie Koſtbarkeiten von

ihm aus dem Handelskaufe zu liefern ſind.

e) Eine beſondere Eigenthümlichkeit hinſichtlich des

Gegenſtandes des Selbſthilfeverkaufs bietet der ſogenannte

Spezifikationskauf des Handelsrechts dar. Dieſe bis

her in der Wiſſenſchaft lebhaft umſtrittene Verkaufsart 149)

hat nunmehr im HGB. $ 375 ihre geſeßliche Regelung ge

funden. Hiernach darf der Verkäufer, wenn der Käufer mit

der Spezifikation ſäumig iſt, ſelbſt ſpezifiziren. Dieſe Be

-

.

147) Lehmann a. a. D. Bd. I S. 19 Nr. 44–48. Staub a. a. D.

BD. I S. 49 Anm. 36 .

148) HGB. § 381 I. Ueber den Begriff der Werthpapiere vgl.

Jacobi , Werthpapiere $ 5 S. 20 ff. und Sehmann a . a . D.

Bd. I § 1 Nr. 49. Staub a. a . D. § 1 Anm. 37 ff. Bei

dem Selbſthilfeberfaufe des Sommiffionärs , Spediteurs , Lager:

halters und Frachtführers gibt das betreffende Gut den Gegent

ſtand des Selbſthilfeverkaufs ab. Unter Gut ſind ebenfalls Waaren

und Werthpapiere begriffen. Vgl. Lehmann a. a. D. Bd. II

S. 223 Nr. 3 .

149) Vgl. Rohler (Archiv) a . a. D. S. 85 f. Hirſch a . a . D.

S. 159 f. Dertmann , Archiv für civiliſt. Praxis Bd. LXXXV

6. 221 7.
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ſtimmung des Verkäufers wird auch für den Räufer bindend,

wenn er die ihm vom Verkäufer geſegte Friſt zur anderweitigen

Spezifikation unbenußt verſtreichen läßt . Nunmehr kann der

Verkäufer die von ihm beſtimmte Waare mit der Rechtsfolge

anbieten, daß deren Nichtannahme den Gläubigerverzug des

Käufers und das Recht zum Selbſthilfeverkaufe für den Ver

käufer entſtehen läßt .

Aber auch ſchon durch die Säumniß des Käufers mit

der Spezifikation erwirbt der Verkäufer unmittelbar ein

Hecht zum Selbſthilfeverkaufe. Zwar iſt die Spezifikation

ſeitens des Käufers nicht nur Recht, ſondern auch Pflicht

deſſelben , ſo daß deren ſchuldhafte Nichtbewirkung dem

Verkäufer die Rechte aus dem Leiſtungsverzuge verleiht 150).

Indeſſen gilt auch hier daſſelbe, wie bei der Säumniß des

Rommittenten mit der Verfügung über das Gut 15 ). Die

Spezifikation iſt rechtlich auch eine Handlung des Käufers

als Gläubiger, welche zur Bewirkung der Leiſtung des Ver

käufers erforderlich iſt. Durch die vergebliche Aufforderung

ſeitens des Verkäufers, dieſe Handlung vorzunehmen, kommt

der Käufer hinſichtlich der Leiſtung des Verkäufers in An

nahmeverzug 152). Hieraus erwirbt Lekterer das Recht, die

Waare mit Spezifikationsbefugniß für den Erwerber im

Wege des Selbſthilfeverkaufs zu verkaufen 153) .

150) HGB. 375 ; Staub a. a. D. § 375 Anm . 12. Lehmann

a. a . D. Bd. II S. 110 Nr. 7 .

151 ) Vgl. oben § 20, 2 a.

152) Auf Seiten des Verkäufers müſſen die zur Serbeiführung des

Gläubigerverzugs nothwendigen Vorausſeßungen vorhanden ſein,

3. B. Leiſtung &bereitſchaft. Vgl. Roſenberg a . a . D. S. 189.

Staub a. a. D. BS. II S. 1312 Anm. 3.

153) Entſch. des RG. BO. XLIII S. 103. Staub a. a. D. S. 1314

Anm. 16. Dentſchrift I S. 219. Anderer Meinung Behmann

a . a. D. BD. II S. 113 Nr. 21 .

Zeitſchrift für Gandelsrecht. Bd. LIII.
9
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§ 22 .

2. Insbeſondere der Selbſthilfever
kauf

einer

fremden Sache.

I. Bei Schuldverhältniſſen , welche den Schuldner zur

Uebereignung einer Sache an den Gläubiger verpflichten ,

gehört die Rechtsmacht zur Eigenthumsübertragung zur

Leiſtungsbereitſchaft des Schuldners ; ohne Leiſtungsbereit

ſchaft auf der Schuldnerſeite geräth der Gläubiger aber nicht

in Annahmeverzug 154) . Da nun der Kaufvertrag den Ver

käufer verpflichtet, dem Käufer das Eigenthum an der Kauf:

fache zu verſchaffen 155) , und Annahmeverzug des Käufers

das nothwendige Requiſit des handelsrechtlichen Selbſthilfe

verkaufs ausmacht, ſo ergibt ſich hieraus, daß der Verkäufer

die Berechtigung zum Selbſthilfeverkaufe nach HGB. § 373

nicht erwerben kann, wenn er nicht aus ſich ſelbſt ſchon

zur Eigenthumsverſchaffung im Stande iſt, und daher auch

weiter , daß beim Selbſthilfeverkauf nach HGB . § 373 der

Fall nicht vorkommen kann, daß das Selbſthilfeverkaufsrecht

mit Eigenthumsrechten Dritter hinſichtlich der Kaufſache

in Gegenſaß tritt.

Nur der Fall iſt möglich , daß die Kaufſache zur Zeit

des Selbſthilfeverkaufs ſchon ins Eigenthum des Käufers

übergegangen iſt, der Verkäufer dem Käufer daher nur noch

die Uebergabe 156) der Sache ſchuldet und der Verkäufer

dieſer Leiſtung gegenüber in Annahmeverzug geräth 157) .

Hierbei iſt aber zu beachten, daß das Recht zum Selbſthilfe

verkaufe nach HGB. § 373 nur dann Plaß greift , wenn

die Uebergabe eine Leiſtung aus dem Kaufvertrage ge

.

154) Motive II S. 70 ; Hirſch a. a . D. S. 241 ; Staub a. a. D.

§ 373 Anm. 12.

155) B.OB. § 433.

156) B.GB. § 433.

157) Rohler (Jhering) a. a. D. S. 345 Anm . 1. Hirſch a. a. D.

S. 110. Lehmann a. a . D. Bd. II S. 99 Nr. 6. Staub

a . a . D. § 373 Anm . 2
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.

blieben iſt. Denn nur bei Annahmeverzug des Käufers, alſo

des Gläubigers eines aus einem Kaufe entſpringenden Schuld

verhältniſſes , gewährt das ACB . § 373 den Selbſthilfe

verkauf. Er iſt alſo in den Fällen verſagt , in welchen

der Käufer nach B.GB. § 930 Eigenthümer der Kaufſache

geworden iſt , aber demnächſt gegenüber der Uebertragung

des unmittelbaren Beſiges ſeitens des Verkäufers in An

nahmeverzug geräth , weil hier die Uebergabe aus dem

Rechtsverhältniſſe , welches dem constitutum possessorium

zu Grunde liegt , und nicht mehr aus dem Kaufe geſchuldet

wird. In ſolchem Falle ſteht dem Verkäufer nur der Selbſt

hilfeverkauf des Bürgerlichen Gefeßbuches zu Gebote .

II. Durch Verleihung des Rechts aus HGB. $ 373 an

den Kommiſſionär, Spediteur, Lagerhalter und Frachtführer

iſt aber auch dem Selbſthilfeverkaufe des Handelsrechts ein

Feld gewieſen , wo er nicht nur , wie beim Kaufe , in ver

einzelten Fällen , ſondern normaler Weiſe den Kampf mit

entgegenſtehenden dinglichen Rechten aufzunehmen

hat. Dem Austrage dieſes Rampfes iſt aber durch die Sta

tuirung des Rechtes das Ziel gewieſen . Er muß mit dem

Siege des Verkaufsrechtes über das entgegenſtehende Herr

ſchaftsrecht über die Sache enden . Dies wird in der unten

folgenden Darſtellung der dem Selbſthilfeverkaufe eigenthüm

lichen Rechtswirkungen nachzuweiſen ſein .

Die Wirkungen des Selbſthilfeverkaufs.

§ 23 .

I. Der Standpunkt des Gefeßes.

Die Natur eines ſelbſtändigen Erfüllungsſurrogats läßt

der Selbſthilfeverkauf des Handelsgeſekbuches vor Allem in

ſeinen Rechtswirkungen erkennen. Was der Selbſthilfever

kauf des bürgerlichen Rechts nur durch ſeine Vereinigung

mit der Hinterlegung leiſtet, vermag der Selbſthilfeverkauf des

Handelsrechts aus eigener Kraft zu vollbringen. Dennoch
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iſt im KGB. § 373 dem Verkäufer neben der Hinter

legungsbefugniß das Recht zum Selbſthilfeverkaufe ge

geben. Dies führt zu dem Gedanken , daß der Geſeßgeber

die Intereſſen des Verkäufers durch Gewährung des Hinter

legungsrechts nicht für hinreichend berückſichtigt und gerade

das Recht zum Selbſthilfeverkaufe für geeignet erachtete, dieſe

Lücke auszufüllen. Während ſich der Einfluß des bürger

lichen Selbſthilfeverkaufs auf das zu Grunde liegende Schuld

verhältniß in den Rechtswirkungen der Hinterlegung er

ſchöpft, werden aus dem Selbſthilfeverkaufe des HGB.

ſolche hergeleitet werden müſſen , welche diejenigen der şinter

legung und damit auch jene des bürgerlichen Selbſthilfe

verkaufs in einer der Rechtsſtellung des Verkäufers vor

theilhaften Weiſe übertreffen. Dies ſoll in Folgendem

verſucht werden. Jedoch wird auch hier, entſprechend der

oben 158) getroffenen Anordnung, diejenige Wirkung zuerſt

zur Darſtellung gelangen , welche ſich auf das zu Grunde

liegende Rechtsverhältniß nicht bezieht.

-

§ 24.

1. Die Uebertragungswirku
ng

.

I. Der Selbſthilfeverkauf des Verkäufers gemäß

HGB. § 373 fann – wie bereits ausgeführt (822)

regelmäßig einer Uebertragungswirkung entrathen . Nur in

dem gewiß ſeltenen Falle, wo der Käufer nach Uebereignung

der Kaufſache lediglich der Beſißübertragung gegenüber in

Annahmeverzug geräth , kann von einem Selbſthilfeverkaufe

mit Uebertragungswirkung geſprochen werden.

Indeſſen iſt dieſer Fall dann nicht mehr ein Selbſt

hilfeverkauf des Verkäufers gemäß HOB. § 373, wenn der

Eigenthumsübergang durch constitutum possessorium voll

zogen iſt, ſondern ein Selbſthilfeverkauf des beſißenden Nicht

eigenthümers, welcher die Uebertragung des Beſiges aus dem.

158) Vgl. oben zweites Kapitel unter D.
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beim constitutum possessorium vereinbarten Schuldverhält

niſſe zu leiſten hat. Derſelbe unterſteht ſolchen Falls daher

nicht handelsrechtlichen, ſondern den im B.GB. § 383 nor

mirten und oben § 15 erörterten Grundfäßen.

II. Bei dem vom Kommiſſionär gemäß HOB .

8 389 betriebenen Selbſthilfeverkaufe tritt eine Uebertragungs

wirkung dann nicht hervor , wenn das Eigenthum an dem

Kommiſſionsgute zur Zeit des Verkaufs dem Kommiſſionär

zuſteht, wie dies bei der Einkaufskommiſſion wohl häufig der

Fall ſein wird . Nach dem Uebergange des Eigenthums auf

den Kommittenten 159) indeſſen verfügt ber zum Selbſthilfe

verkaufe berechtigte Kommiſſionär als Nichteigenthümer über

das Gut kraft geſeßlicher Verfügungsmacht in analoger

Weiſe , wie der Schuldner im Bereiche des B.GB. 383

über die ſeinem Gläubiger gehörige Sache zu verfügen be

rechtigt iſt, ſobald er (der Schuldner) das Recht zum Selbſt

hilfeverkaufe ſeinem Gläubiger gegenüber erworben hat .

Dies ergibt ſich unmittelbar aus dem Gefeße (HGB. § 389),

welches allein aus der Säumniß des Rommittenten als

rechtserzeugender Thatſache das Verkaufsrecht des Kommiſ

fionärs entſtehen läßt . Dieſes entſteht aber als ſubjektives

Recht des Rommiffionärs gerade bem Rommittenten gegen

über, ſo daß dieſer den zur Verwirklichung des Rechts er

forderlichen Eingriff in ſeine Vermögensſphäre zu dulden

verpflichtet iſt. Daher genügt es nicht zur Beſeitigung des

Verkaufsrechts , daß ſich der Kommittent auf ſein Eigen:

thum am Gute und den dem Eigenthümer als ſolchen

gewährleiſteten Rechtsſchuß beruft, ſondern er muß ſeine Mit

wirkung zu der dem Kommiſſionsvertrage entſpringen

den Leiſtung des Kommiſſionärs anbieten . Nur dadurch

kann er ſein bedrohtes Eigenthum am Kommiſſionsgute ſich

erhalten .

159) Vgl. Gefeß, betreffend die Pflichten der Raufleute bei Aufbewahrung

fremder Werthpapiere, vom 6 Juli 1896 § 7. Lehmann a. a. D.

BD. II S. 233 Nr. 7 ff. Staub a. a. D. Bd. II S. 1422 f.
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III . Die volle Stärke der Uebertragungswirkung

des handelsrechtlichen Selbſthilfeverkaufs zeigt ſich aber bei

dem vom Spediteur , Lagerhalter und Frachtführer

bewirkten Verkaufe 160) . Insbeſondere beim Frachtvertrage

wird es ſich nicht ſelten ereignen , daß das zur Verſendung

gegebene Frachtgut weder dem Empfänger noch dem Abſender,

auch nicht dem Frachtführer ſelbſt, ſondern einem dem Fracht:

vertrage fernſtehenden Dritten gehört .

Da im HGB. § 437 anläßlich der Verleihung des Ver

kaufsrechts nur von den genannten beſtimmten , am Fracht:

geſchäfte betheiligten Perſonen , nicht wie im B.SB.

§ 383 allgemein vom Schuldner und Gläubiger die Rede

iſt, ſo werden auch wir den Dritteigenthümer nicht als

materiell „Betheiligten“ in das Verfahren hineinziehen dürfen,

wie es uns beim Selbſthilfeverkaufe des B.GB. geboten

erſchien (vgl. oben 8) . Vielmehr werden wir dieſe ſpezielle

Regelung als bedeutſam und als Gefeßeswillen den be

trachten dürfen , daß die im HGB. § 437 bezeichneten

Rechtsbeziehungen des Frachtführers einerſeits zum Empfänger

und Abſender andererſeits ausreichen , um dem Fracht

führer ein Veräußerungsrecht und eine auch gegen den

Dritteigenthümer wirkſame Verfügungsmacht über das Fracht

gut zu verſchaffen . Das Selbſthilfeverkaufsrecht erſcheint

hiernach als ein dem Frachtvertrage als ſolchen innewohnen

des , das Eigenthum am Frachtgute gefährdendes Recht. Mit

dieſer Gefahr muß der Eigenthümer rechnen , wenn er ſich

zur Frachtverſendung ſeiner Sache entſchließt, auch wenn er

in den Frachtvertrag als Betheiligter ſelbſt nicht eintritt.

Dieſes dem Dritteigenthümer gegenüber beſtehende Ver

kaufsrecht findet aber in der beſonders vom Handelsverkehre

geforderten Redlichkeit ſeine Grenze. Es verſagt natur

gemäß dann , wenn der „Berechtigte“ ſeine Stellung als

Spediteur, Lagerhalter oder Frachtführer dem Dritteigen

thümer gegenüber überall nicht behaupten , wenn er dem

160) HOB. SS 407 461. 2, 417 Abſ. 1 , 437 Abſ. 2.
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Eigenthumsanſpruche des Dritten ſein Recht aus dem Ver

trage , insbeſondere ſein Recht auf Pfandbeſiß am Gute,

nach B.OB. 8 986 nicht entgegenſeßen kann. Dies aber iſt

dann der Fall, wenn dem Dritteigenthümer gegenüber auch

der Schuß des HGB. § 366 verſagt . Hieraus ergibt ſich,

daß auch das Selbſthilfeverkaufsrecht dem Dritteigenthümer

gegenüber nur beſteht, wenn Leşterer das über ſein Eigen

thum geſchloſſene Speditions- , Lager- oder Frachtgeſchäft

als für ſich verbindlich erkennen muß.

$ 25 .

2. Die Entäußerungswirkung.

I. Es iſt oben dargethan , daß der Selbſthilfeverkauf

des bürgerlichen Rechts aus ſich allein dazu unvermögend

iſt, auf das zu Grunde liegende Schuldverhältniß in einer

für den Schuldner günſtigen Weiſe einzuwirken , daß er zu

dieſem Zwecke ſich mit der Hinterlegung verbinden muß und

nun auch nur die dem Hinterlegungsrechte eigenthümlichen

Rechtswirkungen äußert. Die vom Selbſthilfeverkaufe des

bürgerlichen Rechts mit Hilfe der Hinterlegung hervorgebrachte

Entäußerungswirkung hat ſich aber dann als unvollkom

mene herausgeſtellt , wenn der über den Verkaufserlös mit

der Hinterlegungsſtelle abgeſchloſſene Vertrag ein eigentlicher

Þinterlegungsvertrag in dem Sinne blieb , daß die Hinter

legungsſtelle die hinterlegten Geldſtücke in specie zurückzu

geben ſchuldete 161). Es ergab ſich , daß die Hinterlegungs

ſtelle im Verhältniſſe zum Gläubiger die rechtliche Stellung

eines Erfüllungsgehilfen des Schuldners im Sinne des

B.GB. § 278 einnimmt , ſo lange das Rücnahmerecht des

Schuldners beſtehen bleibt 162), und daß der Schuldner den

161 ) Siehe oben $ 16.

162) Zwar iſt nach HGB. $ 374 auch unwiderrufliche Sinterlegung

mit der Wirkung des $ 378 B.OB. möglich , aber nur für hinter:

legbare Paare im Sinne des B.GB. § 372.

Vgl. Lehmann a. a. D. Bd. II S. 108 Nr. 1 .
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bei dieſer Art der Verwahrung möglichen Untergang der

Geldſtücke ſeinem Gläubiger gegenüber zu vertreten hat, ſo

fern der Verluſt auf ein Verhalten der die Hinterlegungs

ſtelle repräſentirenden Perſonen zurückzuführen iſt, welches

die vom Schuldner zu vertretende Sorgfalt verlegt.

II. In gleicher Rechtslage befinden ſich aber auch der

handelsrechtliche Verkäufer, der Kommiſſionär, Spediteur,

Lagerhalter und Frachtführer, wenn ſie von dem ihnen neben

dem Selbſthilfeverkaufe gewährten Hinterlegungsrechte

Gebrauch machen. Die Gefahr einer Zerſtörung oder Be

ſchädigung der hinterlegten Sachen iſt hier um ſo größer,

je ſchwieriger die Aufbewahrung der einzelnen Waare gegen

über der Verwahrung von Geld iſt. Dazu kommt, daß das

Gut unter Umſtänden nicht bei einer öffentlichen Hinter

legungsſtelle, ſondern bei Privatperſonen — was im Handels

rechte zuläſſig iſt wird hinterlegt werden, daß in dieſem

Falle aber ſchon durch die Auswahl einer ungeeigneten

Perſon die zu vertretende kaufmänniſche Sorgfalt verlegt

werden kann.

III. Gegen dieſe Gefahren , welche die Benußung der

Hinterlegung mit ſich bringt, ſind die Perſonen , von denen

hier gehandelt wird , aber geſichert, wenn ſie ſich des

handelsrechtlichen Selbſthilfeverkaufe bedienen .

Wie im folgenden Paragraphen näher ausgeführt wird,

bewirkt der Vollzug des rechtmäßigen Selbſthilfeverkaufs

nach HGB. eine Umwandlung der Leiſtungspflicht des zum

Verkaufe Berechtigten von einer Sachſchuld in eine reine

Geldſchuld ohne Hinterlegungspflicht 168) .

Auch der Verkäufer, Spediteur, Lagerhalter und Fracht

führer ſteht ſeinem Vertragsgegner nunmehr als gewöhnlicher

Geldſchuldner gegenüber. Die Entäußerungswirkung des

handelsrechtlichen Selbſthilfeverkaufs beſteht alſo darin, daß

163) Das Recht zur Sinterlegung nach B.OB. bleibt natürlich beſtehen ,

wenn der Selbſthilfeverkauf dem B.OB. 88 383 ff. entſpricht.

(HGB. § 374.)
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der Selbſthilfeverkäufer anſtatt auf das geſchuldete Gut,

deſſen Aufbewahrung möglicher Weiſe beſondere Mühewaltung

erfordert hätte, fortan nur darauf zu achten hat , daß er

zahlungsfähig bleibt. Und auch dieſer Sorge iſt er

enthoben, wenn ihm eine aufrechenbare Geldforderung gegen

ſeinen Vertragsgegner zuſteht.

§ 26 .

Die Tilgungswirkung .

I. Auch die Tilgungswirkung des handelsrechtlichen

Selbſthilfeverkaufe iſt eine unmittelbare und zugleich eine

ſtärkere, als die dem Selbſthilfeverkaufe des B.GB. durch

die þinterlegung vermittelte. Denn der Selbſthilfeverkauf

des HGB. erfolgt „auf Rechnung“ 164) des ſäumigen

Vertragsgegners. Das iſt juriſtiſch gleichbedeutend mit der

Sachlage, welche ſich ergeben hätte, wenn der Vertragsgegner

nicht in Verzug gerathen , die Leiſtung des Selbſthilfever

käufers erhalten und nun ſeinerſeits dieſe für den im Selbſt

hilfeverkaufe erzielten Erlös veräußert hätte . Daraus ergibt

fich einmal, daß das dem Selbſthilfeverkaufe zu Grunde

liegende Kauf- , Kommiſſions-, Speditions- , Lager- oder

Frachtgeſchäft von Seiten des Verkäufers u. ſ. w . erfüllt

ift, und zum Anderen, daß Verkäufer u . f . w . den im Selbſt

hilfeverkaufe erzielten Erlös ohne rechtlichen Grund in

Händen hat. Er ſchuldet ſeinem Vertragsgegner demnach

die Herausgabe des Erlöſes, aber nicht mehr aus dem Kauf-,

Speditions- u. f . w . Vertrage, ſondern aus dem Rechtsgrunde

einer ungerechtfertigten Bereicherung 165) .

164 ) Vgl. Þland Bd. II zu § 783 Nr. 3 b Ab . 2) , Staub a. a. D.

Bd. II S. 1256 Anm. 57 und S. 1268 Anm. 39. Entich. des

RG. Bd. XXXV S. 41. Hieraus folgt auch unmittelbar , daß

der Verkäufer nur den Reinerlös ( nach Abzug der Koſten ) heraus

zugeben hat.

165) B.OB. 88 812 ff. Der Erlos iſt auf Roften des VertragégegnersKoſten

auf eine durch einen Rechtsgrund nicht getragene („ fonſtige“) Weiſe
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II . Sind die an dem Schuldverhältniſſe Betheiligten,

auf Grund deſſen das Recht zum Selbſthilfeverkaufe ent

ſtanden iſt, Kaufleute im Rechtsſinne, wie es insbeſondere

beim Kommiſſionsgeſchäfte regelmäßig der Fall ſein wird 166),

ſo ergibt ſich hieraus doch nicht die Verpflichtung zur Ver

zinſung des Erlöſes 167) ; denn geſchuldet wird die Heraus

gabe deſſelben nicht rechtsgeſchäftlich , daher auch nicht aus

einem beiderſeitigen Handelsgeſchäfte. Die Zinspflicht kommt

aber nach den Vorſchriften des B.GB. zur Entſtehung, ſo

bald der „Schuldner" von dem Mangel des rechtlichen

Grundes Kenntniß erlangt 168) .

III . Dieſer Verpflichtung kann der Verkäufer u . ſ . w .

fich durch Aufrechnung entziehen, wenn er vom Vertrags

geber Geld zu fordern hat , anderen Falls muß er Sorge

dafür tragen, den Erlös abzuliefern, denn hinſichtlich dieſes

Anſpruchs auf Auskehrung des Erlöſes befindet der andere

Theil ſich nicht im Verzuge. Der Verkäufer u. ſ. w . kann

daher zur þinterlegung des Erlöſes erſt ſchreiten, nach:

dem er dem Vertragsgegner den Erlös vergeblich angeboten

hat oder wegen der im B.GB. § 372 Saß 2 bezeichneten

Gründe ein ſolches Angebot nicht hat bewirken können 169) .

Rü & bliď .

$ 27.

I. Wir ſtehen am Schluſſe der Abhandlung, in welcher

verſucht wurde , den Selbſthilfeverkauf nach ſeinem Weſen

vom Verkäufer u. f. w. erlangt. Vgl . Pland Bd. II zu § 812 a

und b . Neumann Bd. I zu § 812 A II.

166 ) HGB. § 1 Ziff. 6. Lehmann a. a. D. BO. II S. 198 Nr. 5 .

167) HGB. & 353.

168) B.GB. § 819. Fahrläſſige Unkenntniß genügt hier nicht. Vgl.

Plan d zu 819 b.

169) Im Ergebniſſe zuſtimmend Lehmann a . a. D. Bd. II S. 106

Nr. 31 (am Ende) und Staub a. a. D. $ 373 Anm. 39, welcher

auf Þinterlegung gemäß B.GB. $ 383 zutreffend verweiſt.
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und Zwecke, ſeinem rechtlichen Entſtehungsgrunde, ſeiner

äußeren Geſtalt und ſeiner Rechtswirkung aus dem Bürger

lichen Geſeßbuche und dem Handelsgeſekbuche zu entwickeln

und zur Darſtellung zu bringen. Hierbei hat ſich der Selbſt

hilfeverkauf als ein Rechtsgebilde gezeigt , welches die ihm

zu Grunde liegende Rechtsnatur eines gewöhnlichen Kauf

geſchäfts in manchen Beziehungen abgeſtoßen hat. Die Um

ſchau im Geſeke nach ihm ähnlichen Rechtserſcheinungen

lenkt den Blick auf den Pfandverkauf , welcher als Ausfluß

eines kraft Gefeßes zur Entſtehung gelangten Pfandrechts

einer Rechtsvergleichung mit dem Selbſthilfeverkaufe ſich

dann beſonders zugänglich zeigt , wenn beide Rechte einer

Perſon bezüglich derſelben Sache zugleich zu Gebote ſtehen.

Dies trifft zu für das bem Kommiſſionär, Spediteur, Lager

halter und Frachtführer am Gute verliehene Recht zum

Selbſthilfe- und zum Pfandverkaufe .

II . Eine äußere Aehnlichkeit zeigen beide Rechte

zunächſt darin , daß ſie Kaufgeſchäfte ſind, welche in ein

weſentlich gleichartig geregeltes Verfahren geſeßlich gewieſen

ſind. Daneben tritt eine rechtliche Uebereinſtimmung beider

Rechtsinſtitute auch darin hervor, daß der Selbſthilfeverkauf,

ebenſo wie der Pfandverkauf 170), eine dem Berechtigten ge

hörige, aber auch eine ſolche Sache zum Gegenſtande haben

kann, welche derjenigen Perſon zu eigen iſt, der gegenüber das

Recht zum Verkaufe beſteht. Und endlich iſt der Selbſthilfe

verkauf in der ihm vom Handelsgeſeßbuche gegebenen Aus

geſtaltung dem Pfandverkaufe auch darin gleich, daß er dem

Berechtigten zur Befriedigung einer Forderung verhelfen

kann , die ihm gegen den zur Duldung des Verkaufs Ver

pflichteten zuſteht.

III. Daneben beſtehen zwiſchen beiden Verkaufsrechten

aber grundſäßliche Verſchiedenheiten.

170) Vgl. § 398 und dazu Lehmann a. a . D. Bd. II S. 252 Nr. 2

und Cojad , Lehrbuch des Handelégefeßbuche (4. Aufl.) S. 225

Anm. 13 c.
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Während der Pfandverkauf das Beſtehen einer Forde

rung des Verkaufsberechtigten zur Vorausſeßung hat, iſt der

Selbſthilfeverkauf hiervon nicht abhängig, baut fich vielmehr

auf einem Schuldverhältniſſe auf, in welchem der zum Ver

kaufe Berechtigte der Verpflichtete iſt. Der Pfandverkauf

iſt Gläubiger- , der Selbſthilfeverkauf Schuldnerrecht.

Auch entbehrt der zum Selbſthilfeverkaufe berechtigte

Schuldner im Gegenſaße zum Pfandgläubiger einer

dinglichen Rechtsmacht über die zum Verkauf gebrachte Sache.

Hieran wird auch durch die dem Selbſthilfeverkaufe eigen

thümliche Uebertragungswirkung nichts geändert. Denn dieſe

wird nicht vermöge eines dinglichen Rechts des Ver

käufers an der Sache , ſondern vermöge einer beſonderen

vom Geſeße verliehenen Verfügungsmacht über die fremde

Sache zu Wege gebracht.

- -

1



IV.

Der Entwurf des fiamefiſden Handelsgeſellſchaftsgeſekes.

Von

Dr. jur. Charles Henry yuberich,

Dozent der Rechte an der Univerſität von Texas (Auſtin ).

Das im Jahre 1900 entworfene Gefeß Siams über

Handelsgeſellſchaften iſt ein weiterer Beweis des Einfluſſes

weftlicher Rechtsgedanken im Orient. Das Beiſpiel Japans 1)

ſoll auch im ſüdlichen Aſien befolgt werden.

Das Geſeß iſt entworfen durch den Dr. jur. Tokich i

Maſao ), zum Theil unter Leitung des M. Rolin - Jacque

myns. Es zeigt deutlich den Einfluß europäiſch-amerikani

ſcher Rechtsgedanken, insbeſondere den Einfluß des deutſchen

Handelsgeſezbuchs. Das Geſet liegt zur Zeit (Mai 1902)

bem Miniſterrath vor .

Der Entwurf zerfällt in ſechs Abtheilungen, wovon die

erfte die allgemeinen Regeln enthält und die folgenden die

N1 ) Vgl. Rehme , „Das japaniſche Handelsrecht“ in dieſer Zeit:

ſchrift Bd. LI S. 1 ff ., BD. LII S. 444 ff. R.

2) Dieſer verdienſtvolle Juriſt hat ſich in ſeinem Adoptivland , wie

einſt in ſeinem Vaterland Japan, durch ſeine juriſtiſche Thätigkeit

au @ gezeichnet. Er iſt zur Zeit fiamefiſcher Juſtizrath. Seine

Studien machte er in Japan und auf der amerikaniſchen Univer:

fitat Yale (New Haven).
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offene Handelsgeſellſchaft , die Kommanditgeſellſchaft, die

Aktiengeſellſchaft, Liquidation der Geſellſchaften und Ein

tragung in das Handelsregiſter beſprechen. Jede Abtheilung

iſt ferner eingetheilt in Kapitel und Paragraphen . Das

ganze Geſeg enthält 127 Gefeßesparagraphen.

I. Offene øandelsgeſellſdhaften .

Das Geſet erklärt als eine offene Handelsgeſellſchaft

„diejenige Geſellſchaft, in welcher fich zwei oder mehr Per

ſonen vereinigen zweds Betriebes eines Handelsgewerbes

unter gemeinſchaftlicher Firma , und in welcher alle Geſell

ſchafter als Geſammtſchuldner für die Verbindlichkeiten der

Geſellſchaft baften “ (8 8). Die Firma muß den Namen

eines oder mehrerer Geſellſchafter enthalten (§ 9) . Die

Geſellſchaft kann nur durch ſchriftliche Abfaſſung eines Ge

ſellſchaftsvertrags zu Stande kommen. Solcher Vertrag muß

durch alle Geſellſchafter unterzeichnet oder geſiegelt 3) werden

($ 10) . Die Eintragung in das Handelsregiſter hat inner

halb 14 Tagen vom Tage des Geſellſchaftsvertrages zu er

folgen und hat folgendes anzugeben : 1. daß die Geſellſchaft

eine offene Handelsgeſellſchaft iſt, den Zweck ihrer Errichtung;

2. die Vermögenseinlagen eines jeden Geſellſchafters, ent

weder in Geld abgeſchäßt oder, wo ſolche Schäßung unmög

lich iſt , eine Bezeichnung der Einlage des betreffenden Ge

ſellſchafters; 3. die Firma; 4. die Ortsangabe der Haupt

niederlaſſung; 5. den Vor- und Zunamen , Wohnfig und

Gewerbe eines jeden Geſellſchafters ; 6. die Zeitangabe an

welchem die Geſellſchaft ins Leben treten ſoll ; 7. falls dieſes

in dem Vertrag feſtgeſtellt iſt, die Dauer der Geſellſchaft

und die Bedingungen , unter welchen die Geſellſchaft auf

gelöſt werden ſoll; 8. die Namen der geſchäftsführenden

Geſellſchafter, falls ſolche eingeſeßt find (S$ 11, 12) .

Die Rechtsverhältniſſe der Geſellſchafter unter einander

3) Bezieht fich auf Schreibensunkundige. R.
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und zur Geſellſchaft werden zunächſt durch den Geſellſchafts

vertrag beſtimmt (§ 14) . Zur Führung der Geſchäfte ſind

alle Geſellſchafter berechtigt, ſofern nicht der Geſellſchafts

vertrag Abweichendes beſtimmt; falls Streitigkeiten über die

Führung des Geſchäfts vorkommen , entſcheidet Stimmen

mehrheit (8 15). Jeder Geſellſchafter kann ſelbſt, ohne die

Zuſtimmung ſeiner Genoſſen, ſeinen Gewinnantheil abtreten,

doch kann kein Dritter als Geſellſchafter aufgenommen

werden ohne Einwilligung ſämmtlicher Geſellſchafter (S 17) .

Kein Geſellſchafter darf ohne Einwilligung ſeiner Genoſſen

an einem anderen , gleichartigen , konkurrirenden Geſchäfte

betheiligt ſein , es ſei denn , daß zur Zeit , als der Geſell

ichaftsvertrag abgeſchloſſen wurde, er, mit Wiſſen der anderen

Geſellſchafter , an ſolchem konkurrirenden Geſchäft betheiligt

war ($ 18) .

Der Gewinn- bezw . Verluſtantheil eines jeden Geſells

ſchafters wird berechnet nach dem Verhältniß des von dem

betreffenden Geſellſchafter beigeſteuerten Vermögens zu der

Geſammtvermögenseinlage . Falls die Leiſtung in perſön

lichen Dienſten beſteht und der Geldwerth der Leiſtungen in

dem Geſellſchaftsvertrag nicht feſtgeſtellt iſt, ſo ſoll der An

theil an Gewinn oder Verluſt demjenigen gleich ſein, welcher

dem Geſellſchafter, der die kleinſte in Geld abgeſchäßte Ver

mögenseinlage machte, zugeteilt wird ($ 20) .

Die Geſellſchaft haftet für die durch irgend einen Ge

fellſchafter innerhalb des Geſchäftsbetriebes gemachten Ver

bindlichkeiten . Ausgenommen von dieſer Regel ſind die

Fälle, wo die Geſchäftsführung durch den Vertrag an einige

Mitglieder übertragen iſt und der Gläubiger von ſolcher

Beſtimmung des Geſellſchaftsvertrages Kunde hat (S 21) .

Schulden der Geſellſchaft müſſen in erſter Reihe aus den

Aktiva der Geſellſchaft beſtritten werden ; in legter Inſtanz

haften jedoch alle Geſellſchafter als Geſammtſchuldner. Wer

in eine bereits beſtehende Geſellſchaft eintritt, haftet für

alle Verbindlichkeiten derſelben , ſelbſt für diejenigen, welche

vor ſeinem Eintritt eingegangen waren (SS 23, 24) . Jeder
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der durch Erklärungen oder Þandlungen oder durch Ge

ſtattung des Gebrauchs ſeines Namens in der Firma fich

als Geſellſchafter ausgibt , haftet jedem Gläubiger , der auf

Grund ſolcher Thatumſtände der Geſellſchaft Kredit gewährt,

auch dann , wenn die Erklärung nicht unmittelbar dem

betreffenden Gläubiger gemacht wurde. Doch genügt nicht

der alleinige Gebrauch des Namens eines verſtorbenen Ge:

ſellſchafters in der Firma, um deſſen Nachlaß für die nach

ſeinem Tode eingegangenen Schulden haftbar zu machen

($ 25) .

Falls nicht andere Beſtimmungen in dem Geſellſchafts

vertrag enthalten ſind, wird die Geſellſchaft aufgelöſt:

1. durch Ablauf der im Vertrag angeſegten Zeit, doch kann

in dieſem Fall die Geſellſchaft durch Vertrag weitergeführt

werden ; 2. durch Vollendung des Unternehmens , zwecks

welches die Geſellſchaft eingegangen wurde ; 3. durch Auf

kündigung eines Geſellſchafters, in Fällen wo die Geſellſchaft

auf unbeſtimmte Dauer eingegangen war ; 4. durch Tod oder

Eröffnung des Konkurſes über das Vermögen eines der Ge

ſellſchafter (8826 , 27).

II. Kommanditgeſellſchaften .

„Eine Kommanditgeſellſchaft iſt diejenige Geſellſchaft,

welche zwiſchen einem oder mehreren Geſellſchaftern , deren

Haftung fich auf die Vermögenseinlage beſchränkt, und einem

oder mehreren Geſellſchaftern, die als Geſammtſchuldner für

alle Verbindlichkeiten der Geſellſchaft haften , eingegangen

iſt " ($ 29) .

Die für offene Handelsgeſellſchaften beſtehenden Regeln

ſind auf die Kommanditgeſellſchaft anwendbar , ſoweit die

ſelben nicht mit den ſogleich zu erwähnenden Rechtsſäßen

im Widerſpruch ſtehen (8 30) . Die Firma muß den Namen

eines oder mehrerer der perſönlich haftenden Geſellſchafter

enthalten. Ein Kommanditiſt, der den Gebrauch ſeines
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Namens in der Firma geſtattet, haftet als perſönlich haften

der Geſellſchafter (S$ 31, 32) .

Die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregiſter

muß, außer dem oben bei Beſprechung der offenen Handels

geſellſchaft Erwähnten , folgendes enthalten : 1. eine Erklä

rung , daß die Geſellſchaft eine Kommanditgeſellſchaft iſt;

2. den Gegenſtand des Unternehmens ; 3. den Namen, Wohn

fiß und Stand der Kommanditiſten , nebſt Vermögenseinlage

eines jeden . Solche Einlage darf nur in Geld beſtehen

(8 34) ; 3. den Namen, Wohnſiß und Stand der perſönlich

haftenden Geſellſchafter, nebſt Vermögenseinlage eines jeden,

oder , wo eine Abſchäßung in Geld nicht möglich iſt, eine

genaue Angabe der Art ihrer Einlage (8 33) .

Kommanditiſten, die im guten Glauben einen Gewinn

antheil erhalten haben , ſind nicht verpflichtet, denſelben zu

rückzuzahlen (8 35) . Sind mehrere perſönlich haftende Ge

fellſchafter vorhanden , ſo ſind die Rechtsſäße der offenen

Geſellſchaft auf ihre Rechtsverhältniſſe zu einander und zur

Geſellſchaft anwendbar ( 36) .

Kommanditiſten dürfen ſich in keiner Weiſe in die Ge

ſchäftsführung einmiſchen , widrigenfalls ſie als perſönlich haf

tende Geſellſchafter haften . Jedoch iſt das einfache Ausſprechen

ihrer Meinung über die Führung des Geſchäfts, das Rath

geben oder die Abgabe ihrer Stimme, wo lekteres ihnen durch

den Geſellſchaftsvertrag geſtattet iſt, nicht als Einmiſchung

zu betrachten (8 37). Kommanditiſten können auf eigene

Rechnung oder für Dritte Geſchäfte führen , ſelbſt wenn

ſolche Geſchäfte in Wettbewerb mit demjenigen der Geſell

ſchaft kommen (8 38).

Der Tod eines Rommanditiſten löſt die Geſellſchaft

nicht auf ($ 39) . Eine auf unbeſtimmte Dauer eingegangene

Geſellſchaft wird durch Auffündigung eines der perſönlich

haftenden Geſellſchafter oder aller Kommanditiſten aufgelöſt

(8 40) .

Zeitſdrift für Sandelbrecht. Bd. LIII .
10
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III . Aktiengeſellſchaften .

Aktiengeſellſchaften können für geſeßliche Zwecke durch

fieben ) oder mehr Perſonen errichtet werden . Die Geſell

fchafter ſind perſönlich nur bis zum Betrag des noch un

bezahlten Theils ihrer Aktien verpflichtet (8 41 ) . Durch

Vertrag können jedoch die Mitglieder des Vorſtandes und

die geſchäftsführenden Geſellſchafter auch noch perſönlich für

die Schulden der Geſellſchaft haftbar gemacht werden (8 4) 5) .

Der in das Handelsregiſter einzutragende Geſellſchafts

vertrag muß folgendes enthalten : 1. die Firma. Dieſelbe

muß das Wort „ beſchränkt “ enthalten , ausgenommen in

Fällen , wo die Geſellſchaft für öffentliche oder quaſi-öffent

liche Zwecke 6) errichtet iſt und die Auslaſſung dieſes Wortes

durch Miniſtererlaß erfolgt ; 2. den Siß der Geſellſchaft;

3. den Gegenſtand des Unternehmens ; 4. eine Erklärung,

daß die Haftung der Mitglieder eine beſchränkte iſt; 5. die

Zahl der Aktien und den Nennbetrag der einzelnen Aktie .

Die Eintragung erfolgt nur unter folgenden Bedingungen :

1. daß die Firma der Geſellſchaft nicht der einer beſtehenden

Geſellſchaft gleich oder ſo ähnlich iſt, daß es möglicherweiſe

zu frrthümern führen könnte ; 2. daß , wenn die Haftung

4 ) Ebenſo Companies Act 1862. ReyBner in dieſer Zeitſchrift

BO. VII S. 540 ; BOL S. 526 ff. Das franzöſiſche Gefeß vom

23. Mai 1863 Art. 2 in dieſer Zeitſchrift Bd. VII S. 160.

Deutſches Sandelsgeſebuch $ 182 : füuf Perſonen. Zu vergleichen

namentlich A. Behmann, Das Recht der Aktiengeſellſchaften

Bd. I S. 141 ff. R.

5) Vorbild England. Vgl. . Lehmann a. a . D. BD. I S. 277.

Auch in Deutſchland iſt die Kommanditgeſellſchaft auf Attien

( Handeløgeſetzbuch für das Deutſche Reich (S$ 320 ff.) den Bes

ſtimmungen der Aktiengeſellſchaft unterſtellt. Renßner : Simon,

Attiengeſellſchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Attien 5. Aufl.

zu § 320 S. 215. K.

6) Z. B. Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwede. Der Paragraph bes

zieht fich auf Geſellſchaften , die nicht zu Erwerbezweden errichtet

ſind. (Vgl. Engl. Companies Act 1867 sect, 23. R. L.]
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der Direktoren oder der Geſchäftsführer eine unbeſchränkte

ſein ſoll, dieſes dem Vertrag einverleibt ſei ; 3. daß kein

Aktionär weniger als eine Aktie übernehme ; 4. daß jeder

Aktionär die Zahl der von ihm im Vertrage übernommenen

Aktien bei ſeinem Namen eintrage (8 43) . Durch geſek

mäßige Eintragung in das Handelsregiſter wird die Geſells

ſchaft eine juriſtiſche Perſon (8 50) .

Dem Geſellſchaftsvertrag können noch Beſtimmungen

beigefügt werden in Bezug auf ſpätere Erhöhung des Kapi

tals, Generalverſammmlungen , Stimmabgabe der Aktionäre,

Befugniſſe des Aufſichtsraths und des Vorſtandes , Verthei

lung des Reingewinns u. 1. w . ( 8 46) . Auch ſolche Bes

ſtimmungen müſſen durch die Aktionäre unterzeichnet und in

das Bandelsregiſter eingetragen werden .

Keine Aktiengeſellſchaft darf innerhalb Siam Grund

eigenthum erwerben, ausgenommen ſolches, welches unmittel

bar zum Betrieb des Geſchäfts nothwendig iſt ($ 53) ?) .

Sonſt hat die Aktiengeſellſchaft volle Handlungsfähigkeit

(cf. SS 75, 78) .

Auf Verlangen der Aktionäre , die nicht weniger als

ein Fünftel der Aktien befißen , kann eine Unterſuchung der

Geſellſchaft ſeitens der Regierung erfolgen (8 85) .

Hypotheken dürfen nicht den Betrag des eingezahlten

Grundkapitals , oder , falls die Aktiva der Geſellſchaft laut

lekter Bilanz weniger als das Grundkapital betragen , den

Betrag der Aktiva überſteigen (S 97) . Die Ausgabe der

Scheine muß durch einen Spezialbeſchluß (d . h . durch Zu

ſtimmung von Dreivierteln der in einer zu dieſem Zwede

berufenen Verſammlung gegenwärtigen Aktionäre) ermächtigt

werden (§ 96) .

Die Aktien dürfen nicht auf weniger als 50 Tical 8 )

7) Betreffend den Erwerb von Grundſtüden durch juriſtiſche Perſonen

in Preußen vgl. Renßners Simon a. a . D. zu SS 201 , 210

des HGB.'S. K.

8) 1 Tical drei Fünftel eines meritaniſchen Dollars und = circa

1 Schilling 8 Pence engliſch.
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lauten (8 54) , und der volle Nennbetrag iſt, falls nicht ein

beim Regiſtrar eingetragener , ſchriftlicher Vertrag anders

beſtimmt, in Geld zahlbar ($ 55) . Erhöhung des Grund

kapitals der Geſellſchaft bedarf zur Gültigkeit , außer der

nöthigen Zuſtimmung der Aktionäre, der Eintragung in das

Handelsregiſter (8 67) .

Eine unter dieſem Geſeß gebildete Aktiengeſellſchaft

muß innerhalb einer Friſt von ſechs Monaten vom Tag der

Eintragung in das Handelsregiſter eine Generalverſammlung

abhalten ") (8 81) , und wenigſtens eine ſolche Verſammlung

in jedem Geſchäftsjahr (S 80) . In Ermangelung ander

weitiger Beſtimmung iſt jeder Aktionär zu einer Stimme

berechtigt (8 84) .

Eine Aktiengeſellſchaft wird aufgelöſt: 1. durch Ablauf

der im Vertrag feſtgeſekten Zeit ; 2. durch Vollendung des

Unternehmens, zwecks deſſen die Geſellſchaft gebildet wurde ;

3. durch Beſchluß der Geſellſchaft; 4. durch Unfähigkeit der

Geſellſchaft, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen ; 5. wenn

die Zahl der Aktionäre eine geringere als ſieben iſt (§ 102) ;

falls eine Geſellſchaft weitergeführt wird, ſo haften nach Ab

lauf von ſechs Monaten die Aktionäre, welche davon Kennt

niß hatten , daß die Zahl der Aktionäre unter ſieben geſunken

ift, perſönlich für die nach dieſer Zeit eingegangenen Ver

bindlichkeiten der Geſellſchaft ($ 79) 1 ).

:

IV. Liquidation der Geſellſchaften.

Für Liquidationszwecke beſteht eine Geſellſchaft ſelbſt

nach der Auflöſung (8 114 ).

Liquidatoren werden ernannt : 1. durch den Geſellſchafts

vertrag ; 2. durch einſtimmigen Beſchluß der Geſellſchafter,

oder durch Beſchluß in einer Generalverſammlung; 3. durch

9) Statutory meeting. Vgl. Engl. Companies Act 1900 sect. 12.

(In dieſer Zeitſchrift Bd. L S. 565. R.) A. 2.

19) Vgl. Engl. Companies Act 1862 sect. 48. (In dieſer Zeit

ſchrift BD. VII S. 556. 8.) R. R.
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das Gericht, in Fällen, wo die Geſellſchafter ſich nicht einigen

können , oder wo Liquidation durch Geſellſchafter, die min

deſtens ein Zwanzigſtel des Kapitals der Geſellſchaft reprä

ſentiren , verlangt wird (S 115) .

Die Liquidatoren ſind ermächtigt, die Geſellſchaft in

Civil- und Kriminalverfahren zu vertreten, ſoweit als nöthig

das Geſchäft weiterzuführen, das Eigenthum der Geſellſchaft

zu veräußern , Vergleiche zu ſchließen , und im Allgemeinen

alles zu thun, was für die Abwicklung der Geſellſchaft nöthig

ift ( 118) . Sind mehrere Liquidatoren ernannt und ihre

Befugniſſe nicht beſonders beſtimmt, ſo bedarf es zur Gültig

keit ihrer Handlungen Stimmeneinheit ($ 119) .

Bei Vertheilung der Maſſe ſtehen beſtimmten Forde

rungen Vorrechte zu, z . B. den Koſten der Liquidation, Ab

gaben an den Fiskus , Lohn an Angeſtellte für Arbeit , die

innerhalb zwei Monaten vor Auflöſung der Geſellſchaft ver

richtet iſt u . a . m . ($ 120) . Die Verjährungsfriſt zu Gunſten

der Liquidatoren und der Geſellſchaft iſt fünf Jahre, berech -

net vom Tage des Rechnungsabſchluſſes (8 125) .

Der Rechnungsabſchluß mit den Liquidatoren findet in

einer Generalverſammlung nach vollendeter Liquidation ſtatt

(8 124) .
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I.

Die niederländiſde Handelsgeſekgebung im Jahre 1900

uud 19014).

Von

Herrn Dr. jur. I. Ph. Suijling,

Richter an der Arrondiſſements - Rechtbank

in 's Hertogenboſch.

Der Ausgang der Wahlen für das Abgeordnetenhaus

führte in 1901 einen Kabinettwechſel berbei. Das liberale

Miniſterium räumte einem katholiſch-calviniſtiſchen ſeinen

Plaß. Derartige politiſche Begebenheiten pflegen den regel

mäßigen Gang der Gefeßgebung ſtörend zu unterbrechen .

Aber ſofern das Handelsrecht anlangt, darf ich leider diesmal

über ſolche Unterbrechung keine Klage führen, denn die Geſek

gebung ſtand ſchon vor den Wahlen in den Jahren 1900

und 1901 faſt volftändig ſtill. Wenn man vom Gefeße über

die Befugniß als Schiffer zu fahren Abſtand nimmt,

iſt in dieſen Jahren nicht eine einzige Maßregel, die dem

Handelsrechte im engeren Sinne angehört , zu Stande ge

kommen oder auch nur vorgeſehen worden . Und doch thut

Eile Noth. Ein þandelsgeſekbuch, deflen Jahrhundertfeier

wir bald begeben werden , kann ja ſchwerlich den Bedürf

1 ) Die Ueberſicht für 1897 ſiehe Bd. XLVIII S. 200 ff. und die für

1898 und 1899 Bd. L S. 184 ff. dieſer Zeitſchrift. R.
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niſſen eines Landes entſprechen, das unter den handeltreiben

den Nationen der Erde die fünfte Stelle einnimmt. Wann

dieſer Stillſtand aufhören und die Bewegung endlich wieder

anfangen wird , läßt ſich aber noch gar nicht abſehen. Nur

iſt gewiß , daß der heutige Juſtizminiſter Dr. Loeff vor

Alem dieſchwierige Aufgabe einer Regelung der Adminiſtrativ

juſtiz zu löſen wünſcht.

.

1 .

Fabriken und Arbeiter .

Königliches Dekret vom 22. Januar 1900 (St. Nr. 12 )

zur Ergänzung des Wahlreglements für die Arbeits

kammern vom 6. Januar 1898 (St. Nr. 20) ).

Königliches Dekret vom 18. Mai 1900 (St. Nr. 74)

zur Regelung des Amtsgebietes und der Befugniſſe der

im Art.12 des Arbeitsgefeßes und Art. 9 des Sicher

heitsgeſeges erwähnten Inſpektoren und anderweitigen

Beamten . Aufhebung des königlichen Dekrets vom 23. De

zember 1896 (St. Nr. 228) ?) .

Rönigliches Dekret vom 28. November 1901 (St. Nr. 226)

zur Ergänzung des königlichen Dekretes vom 9. Dezember

1889 (Št. Nr. 176), betreffend die erlaubten Abweichungen

von den Beſtimmungen der Art. 5, 7 und 11 des Arbeits

geſeßes 3 ).

Abänderungsgeſeß vom 24. Juni 1901 (St. Nr. 161)

zum Hindergeſeße vom 2. Juni 1875 (St. Nr. 95) . Er

weiterung des Art. 44).

Geſeß vom" 2 . Januar 1901 (St. Nr. 1 ) , betreffend die

geſeßliche Verſicherung von Arbeitern gegen Unfälle

in beſtimmten Betrieben. Einführungsdekret vom 6. Mai

1901 (St. Nr. 105) .

Gefeß vom 28. Mai 1901 (St. Nr. 133) , enthaltend

das Verbot, phosphorſtreichhölzer zu verfertigen , nebſt

Vorſchriften , die den Transport, die Einfuhr und das Zum

Verkauf-in -Vorrath -haben regeln.

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. L S. 186 .

2) Ebenda Bd. XLVII S. 95.

3) Ebenda Bd. XXXVIII S. 168.

4 ) Ebenda Bd. XXXVI S. 175 und Bd. XLVII S. 96 .
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2 .

Butterhandel.

Gefeß vom 9. Juli 1900 (St. Nr. 112), enthaltend Be

ſtimmungen zur Vorbeugung gegen Betrug in dem

Butterhandel. Einführungsdekret vom 12. Februar 1901

(St. Nr. 65) .

Im Sinne des Geſeßes iſt Butter die Fettwaare,

deren Fettbeſtandtheile nur von Milch herrühren , und iſt

Margarine die der Butter ähnliche Waare , welche zu ihrer

Erſeßung dienen kann und deren Fettbeſtandtheile nicht von

Milch herrühren .

Gegen den Inhalt des Geſeßes vom 23. Juli 1889

(St. Nr. 82) , das außer Kraft geſeßt wird 1) , weiſen die

Beſtimmungen des neuen Gefeßes eine erhebliche Verſchärfung

auf. Nicht nur ſind die Strafandrohungen erſchwert, ſondern

die dem Handel auferlegten Beſchränkungen greifen auch viel

tiefer ein .

3.

Kleinhandel.

Abänderungsgeſeß vom 27. April 1901 (St. Nr. 85)

zum Art. 26 des Geſeßes vom 28. Juni 1881 (St. Nr. 97),

betreffend die Regelung des Kleinhandels in Spirituoſen

und die Bekämpfung der öffentlichen Trunkenheit ).

4.

Eiſenbahnen.

Gefeß vom 9. Juli 1900 (St. Nr. 118), betreffend den

Dienſt und den Betrieb von Eiſenbahnen , auf denen nur

mit beſchränkter Schnelligkeit gefahren wird. Aufhebung

des Geſeßes vom 28. Oktober 1889 (St. Nr. 146) 3) .

Allgemeines Betriebsreglement für die Eiſen

bahnen, feſtgeſtellt durch königliches Dekret vom 4. Januar

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XXXVIII S. 169 und Bd. L S. 186.

2) Ebenda Bd. XXXVI S. 177.

3) Ebenda Bd. XXXVIII S. 169.
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1901 (St. Nr . 20) . Aufhebung des Königlichen Dekretes

vom 9. Januar 1876 (St. Nr. 7) 1) .

Abänderung des vorerwähnten Betriebsreglemente durch

königliches Dekret vom 8. Auguſt 1901 (St. Nr. 201) .

Königliches Dekret vom 8. März 1901 (St. Nr. 69)

zur Abänderung des königlichen Dekretes vom 9. Juli 1876

(St. Nr. 159) , betreffend die Einſeßung eines Aufſichts

raths über die Eiſenbahnen ?).

Königliches Dekret vom 13. März 1901 (St. Nr. 71)

zur Abänderung und Ergänzung des allgemeinen Dienſt

und Betriebsreglements vom 26. Mai 1890 (St. Nr. 93 )

für die Eiſenbahnen , auf denen nur mit beſchränkter

Schnelligkeit gefahren wird ).

Publikationsdekret vom 30. September 1901 (St. Nr . 214),

betreffend das am 16. Juni 1898 in Paris vereinbarte Zu

ſaßübereinkommen zum Berner internationalen Ueber

einkommen über den Eiſenbahnfrachtverkehr 4) .

5.

Po ft.

Königliche Dekrete vom 19. September 1900 (St. Nr. 162 )

und vom 17. Juni 1901 (St. Nr. 152) zur Abänderung des

königlichen Dekretes vom 15. Januar 1882 (St. Nr. 14 ), be

treffend den Poft packetverkehr “).

Königliches Dekret vom 3. Dezember 1901 (St. Nr. 233)

zur Abänderung des föniglichen Dekretes vom 14. Dezember

1895 (St. Nr. 222), betreffend die Ausführung verſchiedener

Beſtimmungen des Poſtgefeßes 6) .

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XXXVI S. 176 und Bd. XLIV

S. 481.

2) Ebenda BD. LII S. 128.

3) Ebenda Bd. XXXIX S. 553 und BD. L S. 188.

4) Ebenda Bd. L S. 188.

5) Ebenda Bd. XXXVI S. 178.

6) Ebenda Bd. XLVI S. 109 und Bd. L S. 190.
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6.

Telegraph.

Königliche Dekrete vom 27. März 1901 (St. Nr. 74)

und vom 24. Juni 1901 (St. Nr. 160) zur Abänderung des

Reglements vom 24. Mai 1897 (St. Nr. 157) für den Dienſt

des Reichstelegraphen ?) .

7 .

Telephon.

Königliches Dekret vom 24. Dezember 1900 (St. Nr. 216)

Abänderung des königlichen Dekretes vom 16. September

1897 (St. Nr. 200) , betreffend die Benußung interkommu

naler Fernſprechverbindungen ?).

zur

8.

Schiffahrt.

Gefeß vom 28. Mai 1901 (St. Nr. 139) betreffend die

Befugniß, als Schiffer auf Kauffahrteifchiffen zu

fahren und die Verpflichtung Steuerleute und Maſchi

niſten anzumuſtern.

9.

Lotſendienſt

Königliches Dekret vom 22. Dezember 1900 (St. Nr. 215)

zur Abänderung des Art. 19 des allgemeinen Reglements

für den Lotſendienſt, feſtgeſtellt durch königliches Dekret

vom 23. Januar 1879 (St. Nr. 25) 3) .

Abkommen vom 23. März 1901 zwiſchen den Nieder

landen und Belgien, betreffend Abänderung des Art. 16 Abſ. 1

des dem Vertrage vom 20. Mai 1843 (St. Nr. 45) beige

gebenen gemeinſamen Reglemente , betreffend das lotſen

weſen auf der Schelde*). Publikationsdekret vom 4. Mai

1901 (St. Nr. 104) .

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 208 und Bd. L S. 191 .

2 ) Ebenda Bd. XLVIII S. 209.

3) Ebenda Bd. XXXVI S. 181 und Bd. XLII S. 131 .

4) Ebenda Bd. XLII S. 133.
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10 .

Flüſſe.

Königliches Dekret vom 16. Februar 1900 (St. Nr. 32)

zur Abänderung des königlichen Dekretes vom 9. Auguſt 1895

(St. Nr. 148) , enthaltend ein Reglement für den Bes

bakungsdienſt auf einigen öffentlichen Gewäſſern *) .

11 .

Binnenſchiffahrt.

Königliches Dekret vom 24. Auguſt 1900 (St. Nr. 152),

enthaltend neue Beſtimmungen über den Transport von

äßenden und Giftſtoffen auf dem Rhein . Aufhebung

des Dekretes vom 2. März 1887 (St. Nr. 41) 2) .

Königliches Dekret vom 3. September 1900 (St. Nr. 156),

enthaltend Genehmigung der Abänderungsbeſtimmungen zu

den $$ . 3 und 4 des Polizeireglements für die Schiffahrt

und die Flößerei auf dem Rhein , ſowie der Waal und

der Lek 3 ).

12.

Transportrecht.

Königliches Dekret vom 15. Juni 1900 (St. Nr. 107)

zur weiteren Abänderung des königlichen Dekretes vom 15. DE

tober 1885 (St. Nr. 187) , enthaltend Vorſchriften über den

Transport, die Ein-, Aus- und Durchfuhr, den Verkauf und

die Lagerung von Schießpulver und anderweitigen Spreng

ſtoffen 4) .

13 .

Bergwerke.

Geſeß vom 24. Juni 1901 (St. Nr. 170) , betreffend

den Staatsbetrieb von Kohlenbergwerken in der

Provinz Limburg. Durch dieſes Geſet wird dem Staate

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLVI S. 111 .

2) Ebenda Bd. XXXVI S. 188.

3 ) Ebenda Bd. XLVIII S. 211 und Bd. L S. 192.

4 ) Ebenda Bd. XLVII S. 99 und Bd. XLIV S. 482 .
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das ausſchließliche Recht eingeräumt, in einem beſtimmten

Theil der Provinz Limburg Kohlengruben zu eröffnen. Und

was die Vorſchriften anlangt, die den Staatsbergbau be

herrſchen werden, ſo wird die Regel aufgeſtellt, daß der

Staatsbetrieb im Allgemeinen dem gemeinen Rechte unter

worfen iſt.

14.

Stempelſteuer.

Königliches Ausführungsdekret vom 20. März 1900 (St.

Nr. 36) zum Geſeße vom 24. Mai 1897 (St. Nr. 155) zur

Erhöhung und weiteren Regelung der Stempelſteuer auf

Schuldverſchreibungen und Aktien (Effekten) 1) .

15 .

Münzweſen.

Gefeß vom 2. Januar 1900 (St. Nr. 5) zur Abänderung

des Gefeßes vom 23. Mai 1899 (St. Nr. 126 ), enthaltend

nähere Regelung des Münzweſens in Curaçao 4) .

Geſek vom 28. Mai 1901 (St. Nr. 130), betreffend die

Aufſicht über ſowie die Sorge für die Münzangelegen

heiten. Aufhebung des Geſeßes vom 1. Juli 1850 (St.

Nr. 25) 3) . Einführungsdekret vom 6. Dezember 1901 (St.

Nr. 239) .

Gefeß vom 28. Mai 1901 (St. Nr. 132) zur weiteren

Regelung des niederländiſchen Münzweſens. Das

durch Geſeß vom 6. Juni 1875 eingeführte Prinzip der Gold

währung liegt auch dem neuen Geſeß zu Grunde. Aufhebung

der Geſeße vom 26. November 1847 (St. Nr . 69 ), pom

6. Juni 1875 (St. Nr. 117 ), vom 28. März 1877 (St.

Nr. 43 ), vom 9. Dezember 1877 (St. Nr. 215) und vom

27. April 1884 (St. Nr. 97)4). Einführungsdekret vom

6. Dezember 1901 (St. Nr. 238) .

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 212.

2) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. L S. 194.
3 ) Ebenda Bd. L S. 194.

4 ) Ebenda Bd. XXXVI S. 180.
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16.

Quarantäne.

Königliches Dekret vom 21. Februar 1900 (St. Nr. 33),

betreffend die Publikation der am19. März 1897 in Venedig

vereinbarten internationalenſanitären konvention.

Rönigliches Defret vom 7. September 1900 (St. Nr. 158),

betreffend die Publikation der durch Gefeß vom 11. Dezember

1899 (St. Nr. 225) genehmigten und am 24. Januar 1900

in Rom unterzeichneten Erklärung zur Abänderung dieſer

Ronvention ).

17.

Handelsverträge.

Publikationsdekret vom 12. Januar 1900 (St. Nr. 8),

betreffend das zwiſchen den Niederlanden und Rumänien

vereinbarte Handels- und Schiffahrtsabkommen dom

15. März 1899 ) .

Bejeß vom 9. April 1900 (St. Nr. 56) , betreffend die

Genehmigung der am 13. November 1899 unterzeichneten

Erklärung zur Abänderung der vom 12. Juli 1892 datiren

den vorläufigen Regelung der Handelsbeziehungen

zwiſchen den Niederlanden und Spanien. Publikationsdekret

vom 2. Juni 1900 (St. Nr. 78 ) ).

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift BD. L S. 195.

2) Ebenda BD. L S. 196.

3) Ebenda Bd. XLIII S. 572.
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II.

Franzöfiſde Aktieanovelle vom 9. Juli 1902.

Loi du 9 Juillet 1902, tendant à compléter

l'article 34 du Code de commerce et l'article 3 de

la Loi du 24 Juillet 1867 en ce qui concerne les

actions de priorité et les actions d'apport.

( Promulgué au Journal officiel du 11 Juillet 1902.)

Article premier. L'article 34 du Code de com

merce est ainsi complété :

Le capital social de la société anonyme se divise en

actions et même en coupons d'actions d'une valeur no

minale égale ) .

„ Sauf les dispositions contraires des statuts, la société

peut créer des actions de priorité, investies du droit de

participer avant les autres actions à la répartition des

bénéfices ou au partage de l'actif social .

„ Sauf dispositions contraires des statuts, les actions

de priorité et les autres actions ont, dans les assemblées ,

un droit de vote égale.

„Dans le cas où la décision de l'assemblée générale

comporterait une modification dans les droits respectifs

des actions des différentes catégories , il faut, en dehors

de l'assemblée générale, convoquer une assemblée spéciale

des actionnaires dont les droits ont été modifiés. Cette

assemblée spéciale doit délibérer , eu égard au capital

représenté par les actions dont il s'agit, dans les con

ditions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 en

tant que les statuts ne contiendraient pas d'autres pre

scriptions.“

Article 2. — Le paragraphe 3 de l'article 3 de la

loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 1er août

1893, est ainsi complété :

>

-

1 ) Das deutſche Aktienrecht (HGB. & 182 Ziff. 3, & 252) erfordert

nicht, daß die Nennbeträge der Aktien einer Aktiengeſellſchaft gleich

find. Coſad , Handelérecht 5. Aufl. $ 112 S.632. Staub,

Kommentar zum Handelégefeßbuch $ 181 Anm. 13 S. 562, § 252
Unin . 3 S. 760.
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99Ces prescriptions et ces prohibitions ne sont pas

applicablesau cas de fusion de sociétés anonymes ayant

plus de deux ans d'existence , soit 'par absorption de

ces sociétés par l'une d'entre elles, soit par la création

d'une société anonyme nouvelle englobant les sociétés

préexistantes.

La présente loi , délibérée et adoptée par le Sénat

et par la Chambre des Députés , sera exécutée comme
loi de l'Etat .

Das Gefeß vom 24. Juli 1867 über die Geſellſchaften

(Loi sur les sociétés) iſt abgedrudt in dieſer Zeitſchrift

Bd. XII Beilageheft S. 99 ff. Das Geſek vom 1. Auguſt

1893 (Loi portant modification de la loi du 24 juillet 1867

sur les sociétés par actions) iſt abgedruckt in Bd. XLII

S. 485 ff. dieſer Zeitſchrift.

Die Kommiſſion der Chambre des Députés (Bericht

zur Sigung vom 19. Dezember 1901 Nr . 2447) lehnte es

ab, in eine weitergehende Umarbeitung des Aktienrechte ein

zutreten ; man beſchränkte ſich auf zwei Beſtimmungen.

Art. 1, anlangend die Betheiligung von actions de priorité

am Grundkapital : Die Hinderniſſe, welche Art. 34 des Code

de commerce entgegenſtellte , ſollten durch Seſeß beſeitigt

werden .

Der Bericht hebt hervor, wie Vorzugsaktien fich im

Verkehr und in der Geſeßgebung von England, Italien,

Belgien und Deutſchland Anerkennung verſchafft und bewährt

hätten. Als maßgebend wird Art. 215 A61.6 des deutſchen

Handelsgeſekbuchs (von 1884) bezeichnet und in Ueberſeßung

mitgetheilt . Auffallend iſt, daß dafür nicht 275 Abſ. 3

des jeßigen Handelsgeſeßbuchs , der damals längſt Gefeßes

kraft hatte , eingeſtellt iſt. Man hat eine Verwendung der

auf die Vorzugsaktien etwa zu leiſtenden Zuzahlungen über

den Nennbetrag nicht feſtgelegt (HGB. § 262 Ziff.3) . Die

Frage, welcher Mehrheitsbeſchlüſſe es bedarf, um unter Zu

zahlung auf die Stammaktien Vorzugsaktien zu gewähren ,

welche vom Reichsgericht Leipzig im Urtheil vom 15. Oktober

1902 ( I. Senat 151/1902, Deutſche Jur.Ztg . 1902 Nr. 23

S. 548. Vgl. Beſchluß des Kammergerichts Berlin dom

21. April 1902 , Jahrbuch N. F. Bd. V S. A 69) dahin

beantwortet iſt, daß dafür feine anderen Erforderniſſe auf

geſtellt ſeien als diejenigen , die für die Abänderungen des
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.

Geſellſchaftsvertrages im Allgemeinen gelten , dürfte in dem

obenſtehenden Geſet durch die Bezugnahme auf Art. 31 des

Geſellſchaftsgeſekes vom 24. Juli 1867 in gleichem Sinne

zu beantworten ſein , wobei ſtatutariſche Abmachungen zu

beachten bleiben .

Aus dem Berichte zur Sißung vom 12. Juni 1899

(Nr. 1025) ſeien folgende Säße hier mitgetheilt :

On appelle de ce nom (actions de priorité) des

actions auxquelles les statuts sociaux confèrent, par rap

port aux autres actions , des droits d'antériorité soit sur

les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux.

Ces titres sont d'un usage courant chez les peuples

qui nous entourent : en Belgique, en Allemagne, en

Autriche, en Italie, en Angleterre.

Leurs avantages sont multiples.

Grâce à leur emploi, une société sérieuse qui a besoin

de ressources nouvelles peut se les procurer sans s'asser

vir à la charge d'un intérêt fixe dont les échéances

inexorables menaceraient de compromettre à ses débuts

le développement social . Au lieu , en effet , de récourir

à la création d'obligations, elle créera des actions de

priorité dont les porteurs seront investis d'un droit de

préférence sur les autres actionnaires.

Les actions de priorité peuvent en outre être ré

servées , selon une coutume fréquente en Angleterre et

en Belgique, aux souscripteurs en numéraire, les apports

en nature étant reprétés par des actions ordinaires.

Les actions de priorité offrent enfin sur les obliga

tions ce double avantage que leurs porteurs ne sont pas

exclus de l'administration sociale et qu'ils sont admis à

participer aux bénéfices éventuels .

Art. 2 des Gefeßes beſchäftigt ſich mit den actions

d'apport. Es wird beſtimmt, daßdas Verbot ihrer Ueber

tragung während zwei Jahren ſeit der Geſellſchaftsgründung

(Gejeß vom 1. Auguſt 1893 Art. 3 A6.3) keine Anwendung

findet im Falle der Fuſion zweier Aktiengeſellſchaften , die

ſeit mehr als zwei Jahren beſtehen , ſei es , daß eine der

beiden Geſellſchaften die andere in ſich aufnimmt, ſei es, daß

beide Geſellſchaften in eine neue ſich auflöſen .

Dr. Keyßner.
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III .

Oefterreichiſches Geſek , mit weldem einige abändernde

und ergänzende Beſtimmungen zu dem Geſeße vom 1. April

1875 , "betreffend die Organiſation der Börſen , erlaſſen

werden. Vom 4. Jänner 1903.

(Deſterr. Reichs-Gefeßblatt 1903 Stück IV S. 13 ff .)

Mitgetheilt von Dr. Keyfner.

Das Gefeß , betreffend die Organiſation der Börſen,

vom 1. April 1875 iſt in dieſer Zeitſchrift Bd. XXI

S. 255 mit einer eingehenden Einleitung (von E. Sachs ),

betreffend den umfaſſenden Inhalt, abgedrudt . Das gegen:

wärtige Geſeß ſteht zeitgeſchichtlich in Verbindung mit dem

Börſengeſeß für das Deutſche Reich vom 22. Juni 1896

(in dieſer Zeitſchrift BD . XLVI S. 125 ff.), der Börſen

ordnung für Berlin vom 22. Juni 1896 (in dieſer Zeit

ſchrift Bd . XLVII S. 408) und den Nachträgen dazu vom

10. Februar 1900 (in dieſer Zeitſchrift Bd . XLIX S. 544) ;

ferner ſeien in Erinnerung gebracht die Ereigniſſe der Ber:

liner Produktenbörſe, worüber zu vergleichen dieſe Zeit

ſchrift Bd . XLVII S. 424, Bd. XLVIII S. 274 ff. und

Bp. XLIX S. 543 ff.

Das Stück IV des Reichs - Geſeßblatts iſt am 10. Jänner

1903 ausgegeben und tritt alſo nach § 25 dieſes Geſet mit

dem 11. April 1903 in Kraft .

Der Wortlaut des Gefeßes iſt folgender :

Organiſatoriſche Beſtimmungen.

$ 1 .

Als landwirthſchaftliche Börſe im Sinne dieſes Gefeßes

gilt jede Börſe , deren Verkehr fich laut des Statutes auf

Getreide oder Mühlenfabrikate erſtreckt , und zwar in der

Regel ohne Unterſchied, ob der Börſenverkehr auf dieſe

Erzeugniſſe beſchränkt oder auch auf andere Waaren aus:

gedehnt iſt.

Zeitſchrift für Handelsrecht, Bd. LIII.
11
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§ 2 .

Zur Errichtung einer landwirthſchaftliche
n

Börſe iſt die

Bewilligung des Ackerbau-, des Finanz- und des Handels

miniſteriums nach Anhörung der landwirthſchaftliche
n
Landes

korporation (Landeskulturrath, Landwirthſchaftsgeſ
ellſchaft

und dergl . ) , ſowie der Handels- und Gewerbekammern des

Landes erforderlich.

Das Statut einer landwirthſchaftlichen Börſe , ſowie

Aenderungen an einem ſolchen bedürfen der Genehmigung

der zuſtändigen Miniſterien (Abſaß 1 ).

§ 3 .

Der Börſekommiſſär an einer landwirthſchaftlichen Börſe

wird von den zuſtändigen Miniſterien beſtellt.

$ 4 .

Die gemäß § 11 des Geſeßes vom 1. April 1875,

ROBI. Nr. 67, und gemäß dem Geſeße vom 4. April 1875,

ROBI. Nr. 68 ), vondem Finanzminiſter zu treffenden Ver

fügungen haben hinſichtlich einer landwirthſchaftlichen Börſe

und der an einer ſolchen beſtellten Handelsınakler von den

zuſtändigen Miniſterien zu ergehen .

Ueber die Schließung einer landwirthſchaftlichen Börſe

find vorher die landwirthſchaftliche Landeskorporation (Landes

kulturrath, Landwirthſchaftsgeſellſchaft und dergl . ), ſowie die

Handels- und Gewerbekammern des Landes anzuhören .

$ 5.

An der Leitung einer landwirthſchaftlichen Börſe können

nur Perſonen theilnehmen, welche die Staatsbürgerſchaft in

den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern

befißen .

Ein Dritttheil der die Börſeleitung bildenden Perſonen

iſt von den zuſtändigen Miniſterien nach den im Verord

nungswege zu treffenden Beſtimmungen aus den ſeitens der

landwirtſchaftlichen Landeskorporation (S2) nominirten Per

ſonen zu berufen .

Die Art der Beſtellung der übrigen zwei Dritttheile

der Mitglieder der Börſeleitung iſt in dem Börſeſtatute zu

1 ) Abgedrudt in dieſer Zeitſchrift Bd.XXI S. 487 ff. Gefeß, be:

treffend die Handelēmäller oder Senjale.
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regeln ; inſoweit die Beſtellung mittelſt Wahl durch die wahl

berechtigten Beſucher der Börſe erfolgt , iſt in dem Börje:

ſtatute für die angemeſſene Vertheilung der Wahl nach den

unter den wahlberechtigten Beſuchern der Börſe vorhandenen

Geſchäftsgruppen vorzuſorgen .

Die in die Börſeleitung berufenen Perſonen werden

hierdurch Mitglieder der Börſe , inſoferne ſie nicht ohnehin

ſchon ſolche ſind, und haben alle mit dieſer Eigenſchaft ver

bundenen Pflichten und Rechte.

$ 6 .

Zum Beſuche einer landwirthſchaftlichen Börſe dürfen

nur zugelaſſen werden :

a) Perſonen , die ſich mit der Erzeugung, dem Umſaße

oder der Verarbeitung der an der Börſe zum Ver

kehre zugelaſſenen Gegenſtände, ſowie mit den dem

Verkehre in den bezeichneten Gegenſtänden dienenden

Verſicherungs-, Fracht-, Belehnungs-, Speditions-,

Einlagerungs- und Sadleihgeſchäften berufsmäßig

befaſſen ;

b) Þandelsgeſellſchaften, Erwerbs- und Wirthſchafts

genoſſenſchaften , andere Vereinigungen und juriſtiſche

Perſonen überhaupt, welche einen der unter a be

zeichneten Geſchäftszweige thatſächlich betreiben ;

c) Vertreter öffentlicher Verwaltungszweige und unter

öffentlicher Verwaltung ſtehender Fonde .

Die Ausſchließungsgründe des § 5 des Geſeßes vom

1. April 1875, ROBI. Nr. 67, gelten mit der Ausnahme,

daß Þandelsfrauen , welche einen der in lit. a bezeichneten

Berufe ausüben, und Wittwen, welche lediglich für die Dauer

des Wittwenſtandes einen der in lit. a bezeichneten Berufe

ihrer verſtorbenen Ehegatten ausüben, zum Beſuche der Börſe

zugelaſſen werden dürfen ?) .

$ 7 .

Sofern durch das Statut einer Börſe zur Entſcheidung

über Streitigkeiten aus Waarengeſchäften ein Schiedsgericht

1 ) Solche Rüdfichtnahme iſt den deutſchen Börſenordnungen noch

unbekannt. Perſonen weiblichen Geſchlechts " ſind vom Börſen:

beſuch ausgeſchloſſen . Vgl . dieſe Zeitſchrift BD. XLVII S.415 ,

ſowie die in Gabriel's Syſtematiſchem Generalregiſter zu Bd. I

bis XXV der Zeitſchrift S. 258 aufgeführten Börſenordnungen .
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beſtellt wird , iſt zur giltigen Zuſammenſeßung eines jeden

ſolchen Börſeſchiedsgerichts erforderlich, daß alle Schiedsrichter

die Staatsbürgerſchaft in den im Reichsrathe vertretenen

Königreichen und Ländern befißen . Die Schiedsrichter ſind

vor Antritt ihres Amtes von dem Präſidenten des Handels

gerichtes an dem Siße der Börſe in Eid zu nehmen .

Beſtimmungen über den Abſchluß und die Abwickelung der

Börſegeſchäfte an landwirthſchaftlichen Börſen.

§ 8 .

Die von der Börſeleitung zur Regelung der Geſchäfts

bedingungen und der Abwickelung der Börſegeſchäfte zu er:

laſſenden Vorſchriften bedürfen der Genehmigung der zuſtän

digen Miniſterien .

Die zu erlaſſenden Vorſchriften der bezeichneten Art

ſind vor Einholung der Genehmigung durch Anſchlag im

öffentlichen Börſelokale während der Dauer von drei Wochen

zu verlautbaren und innerhalb der erſten Woche mindeſtens

einmal in einer von der Börſeleitung zu bezeichnenden , am

Orte der Börſe verbreiteten Zeitung, ſowie, wenn die Börſe

leitung ein Amtsblatt herausgibt, auch in dieſem bekannt

zu machen . Längſtens bis zum Tage des Anſchlages ſind

dieſe Vorſchriften der landwirthſchaftlichen Landeskorporation ,

ſowie den Handels- und Gewerbekammern des Landes zuzu

ſtellen.

Die landwirthſchaftliche Landeskorporation , ſowie die

Handels- und Gewerbekammern des Landes find berechtigt,

innerhalb der Friſt von drei Wochen vom Tage des Anſchlages

im öffentlichen Börſelokale über die zu erlaſſenden Vorſchriften

Gutachten an die Börſeleitung zu erſtatten .

Die Börſeleitung hat die Gutachten zu prüfen , allen

fals die entworfenen Vorſchriften entſprechend zu ändern und

dann dieſe nebſt den Gutachten behufs Genehmigung durch

die zuſtändigen Miniſterien an die politiſche Landesſtelle zu

leiten .

In dringenden Fällen kann die Börſeleitung mit Ge

nehmigung des Börſekommiſſärs die erforderlichen Vorſchriften

ſofort proviſoriſch in Wirkſamkeit feßen ; es iſt jedoch gleich:

zeitig das in den Abfäßen 2 bis 4 bezeichnete Verfahren

einzuleiten . Wird die nachträgliche Genehmigung verſagt, ſo

treten die erlaſſenen Vorſchriften ſofort außer Wirkſamkeit .
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$ 9 .

Haben die Verhältniſſe, unter welchen die Genehmigung

der im $ 8 , Abſaß 1, bezeichneten Vorſchriften erfolgt iſt,

ſich derart geändert, daß dieſe Vorſchriften ſich als unwirk

jam oder nachtheilig erweiſen , ſo können die zuſtändigen

Miniſterien die ertheilte Genehmigung nach Anhörung der

Börſeleitung mit der Wirkung zurückziehen , daß die Vor

ſchriften in dem zu bezeichnenden Zeitpunkte außer Kraft

treten .

Die landwirthſchaftliche Landeskorporation , ſowie die

Handels- und Gewerbekammern des Landes ſind berechtigt,

den Antrag auf Zurüđziehung der Genehmigung zu ſtellen .

Beſtimmungen über das Verbot des Terminhandels in

Getreide und Mühlenfabrikaten .

$ 10.

Börſenmäßige Termingeſchäft
e

in Getreide und Mühlen

fabrikaten ſind verboten 1) .

$ 11 .

Den Börſeleitungen iſt die Feſtſtellung von Geſchäfts

bedingungen für Börſetermingeſchäf
te in Getreide und Mühlen

fabrikaten, ſowie von Beſtimmungen über deren Abwickelung

unterſagt.

Als Geſchäftsbedingungen und Beſtimmungen der vor

bezeichneten Art ſind jene anzuſehen , welche bezwecken , den

einzelnen Geſchäften in Betreff der weſentlichen Merkmale

einen thunlichſt gleichen Inhalt zu geben und die Ueber

tragung ſolcher Geſchäfte zu erleichtern , ſowie deren Ab

wickelung in erheblichem Umfange durch Abrechnung oder

Differenzausgleich zu ermöglichen .

Die in Gemäßheit des § 8 , Abaß 1 , zu erlaſſenden

Vorſchriften dürfen daher insbeſondere keine Beſtimmung

enthalten , durch welche im Vorhinein und im Allgemeinen

für den Geſchäftsabſchluß eine einheitlich anzuwendende Ge

treidetype oder Mindeſtſchlußeinheit oder ein beſtimmter Ort

als Erfüllungsort feſtgeſtellt wird, oder für die Geſchäfts

1 ) Uebereinſtimmend mit $ 50 Ab. 3 des deutſchen Börſengeſebes

vom 22. Juni 1896 ; vgl. dieſe Zeitſchrift BD. XLVI S. 140 .
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abwickelung beſtimmte Termine feſtgeſeßt oder Liquidations

einrichtungen getroffen werden.

$ 12.

Wenn an einer Börje oder außerhalb derſelben Ge:

ſchäfte in Getreide und Mühlenfabrikaten auf Grund von

thatſächlich in Uebung ſtehenden Geſchäftsbedingungen und

Abwickelungsbeſtimmungen der im § 11 bezeichneten Art

abgeſchloſſen werden , oder wenn Gründe für die Annahme

vorliegen , daß ſolche Geſchäfte unter den im § 11 bezeich

neten Bedingungen und Beſtimmungen abgeſchloſſen oder

abgewickelt werden dürften , ſo haben die zuſtändigen Miniſte

rien derartige Geſchäfte im Verordnungswege zu verbieten .

Die Börſeleitung, die landwirthſchaftliche Landeskorpo

ration ($ 2) und die Handels- und Gewerbekammern des

Landes find berechtigt, unter Darſtellung des Thatbeſtandes

Anträge auf Erlaſſung eines derartigen Verbotes zu ſtellen .

§ 13 .

Die Börſeleitung iſt verpflichtet, innerhalb ihres Wir

kungskreiſes rechtzeitig Maßregeln gegen die Abſchließung,

Uebertragung und Abwickelung von Termingeſchäften in

Getreide und Mühlenfabrikaten unter den im § 12 bezeich

neten Vorausſeßungen zu treffen .

Beſtimmungen über die Kursnotirung an landwirthſchaft

lichen Börſen.

$ 14 .

Kurſe der auf Grund der Beſtimmungen des § 12 ver

botenen Geſchäfte dürfen amtlich nicht notirt , durch ein

Kursblatt, durch mechaniſch hergeſtellte Vervielfältigung oder

im Wege der Preſſe oder durch Auslegen , Aushängen oder

Anſchlagen an dem Publikum zugänglichen Orten nicht ver

öffentlicht werden .

$ 15 .

In Abänderung des § 8 des Geſeßes vom 1. April

1875, ROBI. Nr. 67 , ſind die zuſtändigen Miniſterien er

mächtigt, nach Anhörung der Börſeleitung, der landwirth

ſchaftlichen Landeskorporation (§ 2) und der Handels- und
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Gewerbekammern des Landes Vorſchriften in Betreff der

Kursermittlung und Kursnotirung im Verordnungswege zu

treffen .

Civilrechtliche Beſtimmungen.

$ 16.

Ein nach § 12 verbotenes Geſchäft iſt rechtsunwirkſam .

Das Gleiche gilt von der Ertheilung und Uebernahme

von Aufträgen, ſowie von der Vereinigung zum Abſchluſſe

oder zur Vermittlung von derlei verbotenen Geſchäften.

Die Rechtsunwirkſamkeit erſtreckt ſich auch auf die be

ſtellten Sicherheiten und die abgegebenen Schuldanerkennt:

niſſe. Dasjenige, was vor, bei oder nach der Abwicklung

des rechtsunwirkſamen Geſchäftes geleiſtet wurde, kann zu

rückgefordert werden.

Der Anſpruch auf Rückforderung kann nur innerhalb

eines Zeitraumes von drei Jahren , vom Tage des Geſchäfts

abſchluſſes an gerechnet, geltend gemacht werden.

:

Strafrechtliche Beſtimmungen .

$ 17 .

Wegen Vergehens wird mit ſtrengem Arreſte von drei

Tagen bis drei Monaten , womit eine Seldſtrafe von 500

bis 5000 Kronen verbunden werden kann, beſtraft, wer ge

werbemäßig ein nach § 12 verbotenes Geſchäft abſchließt

oder vermittelt oder wer einen Anderen zu einem nach § 12

verbotenen Geſchäfte verleitet .

$ 18 .

Wegen Vergehens wird mit ſtrengem Arreſte von einem

Monate bis einem Jahre , womit eine Geldſtrafe von 2000

bis 20,000 Kronen verbunden werden kann , beſtraft, wer

gewerbemäßig einen Anderen unter Ausbeutung ſeiner Un

erfahrenheit oder ſeines Leichtſinnes zu einem nach § 12

verbotenen Geſchäfte verleitet.

$ 19 .

Wegen Vergehens wird mit ſtrengem Arreſte von einer

Woche bis zu einem Jahre , womit eine Geldſtrafe bis zu
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20,000 Kronen verbunden werden kann , beſtraft, wer vor

fäßlich auf den Börſepreis von Getreide oder Mühlenfabri

katen durch Abſchluß eines Scheingeſchäftes oder durch

Täuſchung über einen für die Preisbildung weſentlichen

Umſtand einwirkt.

§ 20.

Wegen Vergebens wird mit ſtrengem Arreſte von drei

Tagen bis zu drei Monaten , womit eine Geldſtrafe bis zu

5000 Kronen verbunden werden kann, beſtraft:

1. wer für eine Mittheilung in der Preſſe, durch welche

auf den Börſepreis von Getreide und Mühlenfabri

katen eingewirkt werden ſoll, einen Vortheil gewährt

oder verſpricht, oder ſich gewähren oder verſprechen

läßt , der in einem auffälligen Mißverhältniſſe zur

Leiſtung ſteht;

2. wer ſich für die Unterlaſſung einer wahren Mit

theilung über einen für die Bildung des Börſe:

preiſes von Getreide und Mühlenfabrikaten weſent

lichen Umſtand einen Vortheil gewähren oder ver

ſprechen läßt .

$ 21 .

Wegen Vergehens wird mit ſtrengem Arreſte von drei

Tagen bis zu drei Monaten, womit eine Geldſtrafe von 500

bis5000 Kronen verbunden werden kann, beſtraft, wer vor

jäßlich dem im § 14 ftatuirten Verbote zuwiderhandelt.

§ 22 .

Im Falle einer Verurtheilung nach den SS 17 bis 21

iſt der Verurtheilte auf ſechs Monate vom Beſuche einer

landwirthſchaftlichen Börſe ausgeſchloſſen . Die Dauer des

Ausſchluſſes kann von der Börſeleitung bis auf drei Jahre

ausgedehnt werden .

Schlußbeſtimmungen.

$ 23.

Erſtreckt ſich der Verkehr an einer Börje laut des Sta:

tutes auf Effekten, Wechſel, Münzen oder ungemünzte Ebel

metalle (Geldbörſeverkehr) und zugleich auf Getreide oder

Mühlenfabrikate, ſo haben für eine ſolche Börje, ſoweit nicht

§ 24 zur Anwendung gelangt , die Beſtimmungen des § 5
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ohne Einſchränkung, die übrigen Beſtimmungen dieſes Geſekes

aber mit der Einſchränkung zu gelten , daß von ihrer An

wendung der Geldbörſeverkehr ausgenommen bleibt. In Be

treff einer ſolchen Börſe haben die nach den Gefeßen vom

1. April 1875, ROBI. Nr. 67, und vom 4. April 1875,

RGBI. Nr. 68, von dem Finanz- und dem Handelsminiſte

rium zu treffenden Verfügungen , ſoweit es ſich nicht lediglich

um Angelegenheiten des Geldbörſeverkehrs handelt, auch im

Einvernehmen mit dem Ackerbauminiſterium zu erfolgen .

§ 24 .

Erſtreckt ſich der Verkehr an einer Börſe laut des Sta

tutes neben anderen Waaren auch auf Getreide oder Mühlen

fabrikate (S 1 ), findet jedoch in dieſen Erzeugniſſen ein Ver

kehr thatſächlich überhaupt nicht oder nicht regelmäßig oder

in verhältnißmäßig geringem Umfange ſtatt, ſo fönnen die

mit dem Vollzuge dieſes Geſekes beauftragten Miniſter an

ordnen, daß die Beſtimmungen dieſes Gefeßes mit Ausnahme

der $$ 10 bis 14 und 16 bis 22 während der Dauer jenes

Zuſtandes auf die betreffende Börſe überhaupt nicht oder

mit jenen im Einzelnen zu bezeichnenden Abweichungen An

wendung zu finden haben , welche mit Rückſicht auf die für

dieſe Börſe maßgebenden Verhältniſſe angezeigt erſcheinen .

$ 25.

Dieſes Geſeß tritt drei Monate nach ſeiner Kundmachung " )

in Rraft .

Die zuſtändigen Miniſterien ſind ermächtigt, im Ver

ordnungswege die erforderlichen Uebergangsbeſtimmungen zu

treffen und insbeſondere Beſtimmungen über die Abwickelung

der vor Wirkſamkeit dieſes Geſekes abgeſchloſſenen Börſe

termingeſchäfte zu ſchaffen.

§ 26 .

Mit dem Vollzuge dieſes Seſebes ſind Meine Miniſter

des Aderbaues , der Finanzen , des Handels und der Juſtiz

beauftragt.

1 ) 10. Januar 1903.
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IV.

Siameſiſches Geſet, betreffend den Shuß des geiſtigen

Gigenthums an Werken der Literatur.

Advance Sheets of Consular Reports, Nr. 1351 vom 26. Mai 1902 ').

Für Siam iſt folgendes Geſeß erlaſſen worden :

1. Dieſes Geſeß ſoll als „Das Geſek zum Schuße des

geiſtigen Eigenthums an Werken der Literatur vom Jahre 120"

bezeichnet werden .

2. Das Geſeß ſoll mit dem Tage ſeiner Bekanntmachung

in Kraft treten .

3. Wenn Jemand einWerk in Buchform oder als Flug

ſchrift herausgibt und den Bedingungen dieſes Gefeßes nach :

kommt, ſo ſoll er an einem ſolchen Werk in derſelben Weiſe

ein Recht haben wie an anderem ihm gehörigen Eigenthum .

4. Wer ein ſolches Recht mit Bezug auf ein Werk er

worben hat, hat das ausſchließliche Recht, daraus Auszüge zu

fertigen, es in fremde Sprachen zu überſeßen, zu verbreiten

oderzu verkaufen . Andere Perſonen ſind hierzu nur berechtigt,

wenn ſie von demjenigen, der das Recht erworben hat, eine

beſondere Erlaubniß erhalten haben .

5. Das Urheberrecht fol für die Lebenszeit des Ver

faſſers und weitere ſieben Jahre nach deſſen Tode Geltung

haben. Wenn ſeit dem Erwerb des Urheberrechts bis ſieben

Jahre nach dem Tode des Verfaſſers noch nicht ein Zeitraum

von 42 Jahren verfloſſen iſt, ſo ſoll das Urheberrecht von

dem Zeitpunkt ab , zu dem es erworben iſt, 42 Jahre lang

in Kraft bleiben .

6. Stirbt der Verfaſſer vor der Erwerbung des Urheber

rechts für ein Werk, ſo können ſeine Erben das Urheberrecht

nachſuchen , und leßteres ſoll von dem Tode des Verfaſſers

ab gerechnet 42 Jahre in Kraft bleiben .

7. Ale in Siam zuerſt gedruckten und verkauften Bücher

ſollen den Vorzug des Urheberrechts genießen .

1 ) Deutſches Handelsarchiv 1902 S. 946.
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8. Das Urheberrecht an Büchern, welche für den Unter

richt beſtimmt und auf Koſten der Regierung gedruckt worden

ſind, ſoll der Regierung vorbehalten ſein .

9. Für Bücher, die vor dem Inkrafttreten dieſes Gefeßes

gedruckt und verkauft worden ſind, werden folgende Beſtim :

mungen getroffen :

1. fft der Verfaſſer des Buches vor dem Inkrafttreten

dieſes Geſeßes geſtorben , ſo kann kein Urheberrecht

bewilligt werden.

2. Iſt der Verfaſſer gleichzeitig Drucker und Verleger

des Werkes, ſo kann er innerhalb 12 Monaten ſeit

Bekanntmachung dieſes Gefeßes das Urheberrecht

erwerben .

3. Wenn der Verfaſſer noch am Leben iſt und das

Recht zum Druck und Vertrieb des Werkes an einen

Dritten verkauft hat, ſo kann kein Urheberrecht ge

währt werden .

4. Wenn der noch lebende Verfaſſer mit einer anderen

Perſon ein Abkommen getroffen hat, das Werk gegen

antheiligen Gewinn zu drucken und zu vertreiben,

ſo hat der Verfaſſer, ſobald er das Urheberrecht zu

erwerben wünſcht, den Drucker und Verleger von

ſeiner Abſicht zu verſtändigen ; gibt der lektere ſeine

Einwilligung, ſo kann er das Urheberrecht erwerben.

Wenn der Drucker einen Einwand erhebt , ſo ſoll

ein Gerichtshof nach Recht und Gewohnheit eine

Entſcheidung über den Nußen aus einer ſolchen Ver

einbarung abgeben und danach entſcheiden , ob das

Urheberrecht zu gewähren iſt.

10. Ale Bücher, für welche ein Urheberrecht beanſprucht

wird, müſſen im Druck ſein, und der Verfaſſer muß ſie dem

Regiſtrirungsbeamten innerhalb 12 Monate nach der Voll

endung und dem Vertrieb des Werkes vorlegen . Starb der

Verfaſſer, bevor er das Urheberrecht erwarb , ſo müſſen die

Erben innerhalb 12 Monate nach dem Tode des Verfaſſers

das Urheberrecht nachſuchen .

11. Wenn der Verfaſſer an einem Werke , für welches

er bereits das Urheberrecht erworben hat, Veränderungen

oder Zuſäße vorzunehmen beabſichtigt, ſo kann er ſein ab

geändertes Manuſkript zur Regiſtrirung einreichen.
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12. Wer das Urheberrecht zu erwerben wünſcht, hat ein

Exemplar ſeines Werkes dem Regiſtrirungsbeamten zur Re

giſtrirung vorzulegen .

13. Der Regiſtrirungsbeamte ſoll über alle Perſonen

Buch führen, welche das Urheberrecht zu erwerben wünſchen.

Iſt das Werk in das Regiſter aufgenommen , ſo ſollen der

jenige, welcher das Urheberrecht zu erwerben wünſcht und

der Regiſtrirungsbeamte in dem Regiſter ihre Unterſchrift

geben , und dieſe Unterſchriften ſollen in Gegenwart beider

Betheiligten geleiſtet werden.

14. Hat jemand das Urheberrecht von einer anderen

Perſon erworben, ſo hat er an Amtsſtelle die erforderlichen

Ausweiſe über eine ſolche Uebertragung vorzulegen , und

wenn dieſe Ausweiſe als ausreichend befunden werden, ſo

foll ſolche Uebertragung eingetragen werden ; erſt nachdem

ſolche Uebertragung regiſtrirt iſt, ſoll das Urheberrecht für

denjenigen rechtmäßig ſein, dem es überlaſſen worden iſt.

15. Wer das Urheberrecht erworben hat, ſoll je einen

Abdruck ſeines Werkes für die Königliche Bibliothek, für die

Vajirayana- und für die Kirchenbibliothek hergeben.

16. Niemanden ſoll es erlaubt ſein , Auszüge aus

Büchern zu machen, für welche das Urheberrecht ertheilt iſt,

oder die Bücher in andere Sprachen zu übertragen oder zu

ſeinem eigenen Nußen oder ohne Geldgewinn nachzudrucken

und zu verkaufen ; ebenſo ſoll Niemand beim Verkauf von

Büchern behilflich ſein , die entgegen den geſeßlichen Beſtim :

mungen ausgezogen , überſeßt oder gedruckt worden ſind,

wenn er nicht von demjenigen, der das Urheberrecht erworben

hat, eine Erlaubniß dazu erhalten hat .

Wenn jemand gegen die Beſtimmungen dieſes Geſekes

verſtößt, ſo kann der Inhaber des Urheberrechts bei einem

Gerichtshof gegen den Uebertreter des Gefeßes auf Schaden

erſaß klagen , und alle Bücher, welche entgegen den Beſtim

mungen des Gefeßes gedruckt worden ſind, ſollen dem In

haber des Urheberrechts gehören ; legterer kann auch gegen

den Uebertreter auf Herausgabe aller in ſeinem Beſitz be

findlichen Bücher klagen , und wenn der Uebertreter dieſem

Verlangen nicht nachkommt, ſo kann gegen ihn ein Anſpruch

auf Schadenerſaß erhoben werden .

17. Es ſind folgende Gebühren zu entrichten : 5 Tical 1)

1 ) Vgl. oben S. 147 Unm. 8 .
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1

für jede Regiſtrirung, 5 Tical für jede Uebertragung des

Urheberrechts. Die Gebühr iſt von demjenigen zu zahlen,

welcher das Urheberrecht nachſucht, oder von demjenigen , der

die Uebertragung beantragt .

18. Das Königliche Sekretariat wird init der Ausführung

dieſes Geſekes beauftragt.



Rechtsſprüche.

I.

Beſdlüffe des Reichsgerichts, I. Civil-Senat, des Kammer:

gerichts Berlin, I. Civil-Senat, des Oberften Landesgerichts

Mündeu, des Oberlandesgerichts Dresden VI. Civil..

Šenat, und des Oberlandesgerichts Hamburg , betreffend

das Handelsregiſter.

Mitgetheilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßuer in Berlin .

(Anmerkungen von Dr. Keyoner.)

( Fortſeßung aus BD . LI S. 217 ff.)

-

1. Zuſtändigkeit der Amtsgerichte zur Führung des

Þandelsregiſters für Standesherren in Preußen. Verpflich

tung der Standesherren zur Herbeiführung der Eintragung

einer Firma.

Beichluß des Kammergericht . I. Civ.Senat vom 23. De

zember 1901. Fahrbuch der Entſcheidungen des A a m

mergerichtes in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

in Roften , Stempels und Strafſachen , herausgegeben von

Reinhold Fohow , Geheimer Oberjuſtizrath, und Viktor Ring,

Hammergerichtsrath. Neue Folge Bd. IV S. A 77 .

* 1). Die Führung des Handelsregiſters und

die damit verbundenen Geſchäfte ſtehen für die

vormals reichsunmittelbaren deutſchen Reichs

1) Die mit einem Stern bezeichneten Faffungen ſind aus dem Jahrs

buch bezw. den Annalen wörtlich übernommen .
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ſtände Standes herren in Preußen den

Amtsgerichten und nicht den Oberlandesgerich
ten zu .

,

* Die Standes herren ſind in Preußen nicht

von der Verpflichtung befreit , bei Vorliegen der

Vorausſegungen des § 2 des Handelsgeſe buchs

die Eintragung einer Firma in das Handels

regiſter herbeizuführen.

* Die durch den angeführten § 2 begründete

Verpflichtung zur ħerbeiführung einer Firmen

eintragung wird nicht dadurch beſeitigt , daß der

Unternehmer für die Ordnung und Ueberſicht in

ſeinem Betriebe durch andere als kaufmänniſche

Einrichtungen, insbeſondere durch Veranſtaltun

gen nach dem Vorbilde ſtaatlicher Verwaltungen,

Sorge getragen hat.

Deutſche Bundesatte vom 8. Juni 1815 Art. 14 ; preuß. Verordnung ,

betreffend die Verhältniffe der vormals unmittelbaren deutſchen Reichs:

ſtände, vom 21. Juni1815, Einleitung, Nr. 1, 7 ; preuß. Inſtruktion

vom 30. Mai 1820 wegen Ausführung des Edifts vom 21. Juni 1815

88. 1, 19, 23; preuß. Verordnung, betreffend die Wiederherſtellung des

privilegierten Gerichtsſtandes für die unmittelbar gewordenen deutſchen

Reichsfürſten und Grafen , vom 12. November 1855 $ 4 ; Reichs- Frw.Š.G.

§ 189 ; Einf.Gel. zum Bürgerl. Gefeßbuch Art. 58 ; HOB. SS 2, 29,

36 und 42.

1

-

2. Nebengewerbe des landwirthſchaftlichen Betriebes.

Beſchluß des Kammergerichts 1. Civ.Senat vom 3. Juni
1901. – Jahrbuch N. F. Bd. III S. A 82.

* Ein Nebengewerbe des landwirthſchaftlichen

Betriebes im Sinne des § 3 Abſ. 2 HGB.'s kann

auch dann vorliegen , wenn der Landwirth ein

gewerbliches Unternehmen zur Gewinnung und

Verwerthung von anorganiſchen Bodenbeſtand

theilen ſeines Befißthums betreibt . Unter dieſem

Geſichtspunkte ift eine von dem Landwirthe be

triebene Ziegelei und 3ement - Dachſteinfabrik

unter Umſtänden ſelbſt dann ein ſolches Neben

gewerbe , wenn ſie einen größeren Úmſaß als

Šie Landwirthſchaft hat .

HCB. $ 3.

Aus den Gründen iſt hervorzuheben :
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Unter der Landwirthſchaft iſt nach anerkanntem Sprach

gebrauche zunächſt diejenige wirthſchaftliche Thätigkeit zu be

greifen , welche die Erzeugung pflanzlicher und thieriſcher

Rohſtoffe zum Gegenſtande hat und ſich zu dieſem Zwecke

mit der Bearbeitung des Bodens und mit der Pflege von

Hausthieren befaßt. Unbedenklich kann ſich aber der land

wirthſchaftliche Betrieb nicht in der bloßen Erzeugung ſolcher

Rohſtoffe erſchöpfen ; vielmehr gehört der Landwirthſchaft

nicht minder die Verwerthung der gewonnenen pflanzlichen

und thieriſchen Produkte an . Wenn nun der § 3 Åbj. 2

HOB.'s die mit dem Betriebe der Landwirthſchaft verbun

benen Nebengewerbe dieſes Betriebs in der näher angegebenen

Weiſe privilegirt , ſo könnte hierbei zuerſt an diejenigen ge

werblichen Einrichtungen gedacht werden , mittelft deren der

Landwirth die in ſeinem Betriebe gewonnenen pflanzlichen

und thieriſchen Rohſtoffe einer Verarbeitung unterzieht. Es

iſt indeſſen nicht erſichtlich, warum ſolche gewerbliche Ein

richtungen als Nebengewerbe und nicht vielmehr als Beſtand

theile des landwirthſchaftlichen Betriebes ſelbſt aufzufaſſen

ſind. Denn wenn, wie bemerkt, der eigentliche Betrieb der

Landwirthſchaft nicht nur die Erzeugung, ſondern auch die

Verwerthung der pflanzlichen und thieriſchen Rohſtoffe um

faßt , ſo iſt die Folgerung nicht wohl abzuweiſen , daß auch

die Verarbeitung dieſer Erzeugniſſe zum Zwecke der Ver

werthung ſich noch innerhalb des Rahmens des landwirth

ſchaftlichen Hauptbetriebes hält. Die Landwirthſchaft

iſt dem Zwecke gewidmet, den Grund und Boden nach einer

gewiſſen Richtung , nämlich, wie erörtert, durch Erzeugung

und Verwerthung pflanzlicher und thieriſcher Rohſtoffe, aus

zunußen. Wo dieſe Ausnußung des an ſich für die Land

wirthſchaft beſtimmten Geſammtgrundbeſißes verſagt , feßt

naturgemäß die Ausbeutung der anorganiſchen Bodenbeſtand

theile ein . Sofern gewerbliche Unternehmungen, welche dem

Leşteren Zwecke dienen , auf einem im Allgemeinen dem land:

wirthſchaftlichen Betriebe gewidmeten Grundbeſige beruhen,

ſtellen ſie ſich im Sinne des § 3 Abſ . 2 HOB.'s als mit dem

Betriebe der Landwirthſchaft verbunden dar . Sie erſcheinen

aber auch im Sinne dieſer Vorſchrift als Nebengewerbe des

landwirthſchaftlichen Betriebes, wenn nur die Landwirthſchaft

die Hauptſache bleibt und der Landwirth lediglich die Er

trägniſſe aus dieſem Hauptbetriebe durch die Ausbeutung der

natürlichen Bodenſchäße aufzubeſſern ſucht.
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3. Nebengewerbe des landwirthſchaftlichen Betriebs bei

Beſtehen eines Geſellſchaftsvertrages zwiſchen dem Landwirth

und anderen Perſonen.

Beſchluß des Kammergerichte I. Giv.Sen. vom 10. Februar

1902. Fahrbuch N. F. Bd. V S. A 63.

* Ein Nebengewerbe des landwirthſchaftlichen

Betriebs im Sinne des § 3 Abſ. 2 des Handels

gefeßbuchs kann auch dann vorliegen , wenn der

Landwirth zum Betriebe des mit der Landwirth

fchaft verbundenen , nebenſächlichen gewerblichen

Unternehmens andere Perſonen durch Abſchluß

eines Geſellſchaftsvertrages mit ihnen heran

gezogen hat.

SB. $ 3.

Die Aktiengeſellſchaft Zuckerfabrik R. , Eigenthümerin

des Ritterguts D., hatte zu dem Betriebe ihrer Ziegelei zwei

Geſellſchafter hinzugezogen, mit denſelben einen Vertrag ge

ſchloſſen und mit denſelben eine Geſchäftstheilung im Betriebe

verabredet. Auf Veranlaſſung der Handelskammer gab das

Amtsgericht auf, die Firma des gemeinſchaftlichen Gewerbe:

betriebs zum þandelsregiſter anzumelden . In beiden In

ſtanzen abgewieſen , ergriff die Handelskammer die weitere

Beſchwerde an das Kammergericht; dieſelbe wurde zurück

gewieſen .

Aus den Gründen iſt hervorzuheben :

Dem $ 3 HOB.'s iſt nicht zu entnehmen , daß die Be

theiligung von Anderen an einem Unternehmen des Land

wirths, das an ſich als Nebengewerbe ſeines landwirthſchaft

lichen Betriebs aufzufaſſen wäre , der Beurtheilung dieſes

Unternehmens als eines ſolchen Nebengewerbes entgegenſteht.

Der offenbare Sinn des $ 3 iſt, daß der Land- und Forſt

wirth in dieſer ſeiner Eigenſchaft troß des Betriebs gewerb:

licher Unternehmungen , die auf der Land- und Forſtwirth

ſchaft beruhen , unter keinen Umſtänden gezwungen werden

ſoll, ſich in das Handelsregiſter eintragen zu laſſen . Dieſer

Tendenz kann es nicht entſprechen , daß die Regiſterpflicht

dann eintritt, wenn der Landwirth , der ein mit ſeiner

Landwirthſchaft zuſammenhängendes gewerbliches Unternehmen

nicht völlig aus eigener Kraft zu betreiben vermag, hierfür

Kapital oder Arbeit fremder ſelbſtändiger Perſonen in An

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LIII. 12
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ſpruch nimmt. Auf die Art der Abgeltung der Leiſtungen

dieſer anderen Perſonen kann es nicht ankommen . Offenbar

wird danach der Begriff des landwirthſchaftlichen Neben

gewerbes nicht dadurch berührt , daß der Landwirth die

Underen , welche für ſein gewerbliches Unternehmen Rapital

oder Arbeit hergeben , durch Betheiligung an dem Gewinn
entſchädigt. Auch in dieſem Falle bleibt das betreffende

Unternehmen ein Nebengewerbe des Landwirths , der weder

behindert iſt, ſich für ſein Gewerbe der Leiſtungen Anderer

zu bedienen , noch einer Beſchränkung hinſichtlich der Form

der Abgeltung dieſer Leiſtungen unterliegt. Alsdann iſtaber

auch kein Grund erſichtlich , aus welchem ein Nebengewerbe

der Landwirthſchaft nicht auch dann vorliegen ſollte , wenn

der Landwirth zum Zwecke des Gewerbebetriebs ſich mit

anderen Perſonen zu einer Geſellſchaft vereinigt . Es kommt

ſtets nur darauf an , daß das betreffende Gewerbe vom

Landwirthe betrieben wird und im Verhältniſſe zu der Land

wirthſchaft nebenſächlicher Natur iſt und daß es in der

Landwirthſchaft ſeine Stüße findet, ſich als Ausfluß derſelben

darſtellt. In dieſem Sinne iſt hier die Ziegelei als Neben

gewerbe des landwirthſchaftlichen Betriebs der Aktiengeſell
ſchaft anzuſehen.

Anmerkung. Die Entſcheidung iſt nicht ohne Bedenken .

Soll etwa das dem Landwirth freigegebene Belieben , ſich

als Kaufmann einzureihen , dahin erweitert ſein , daß auch

ſeinen Geſellſchaftern , die ſonſt aus dem Betriebe eines ſo

genannten Nebengewerbes die Raufmannseigenſchaft erhalten,

das Belieben des Landwirths zuſtändig geworden ſein ſoll ?

Iſt eine Handelsgeſellſchaft vorhanden , ſo liegt die Ver

pflichtung zur Firmeneintragung vor. Der Landwirth als

Handelsgeſellſchafter im ſogenannten Nebengewerbe iſt aus

dem Betriebe der Land- oder Forſtwirthſchaft herausgetreten ;

er wird mit ſeinen Geſellſchaftern Kaufmann , zählt zu den

Iſtkaufleuten, die dieſe Eigenſchaft ohne Eintragung erhalten.

Die Entſcheidungsgründe bemerken am Schluß, daß die Be

theiligung einer offenen Handelsgeſellſchaft als Mitglied an

einer anderen offenen Handelsgeſellſchaft erheblichen Bedenken

unterliege. Ich habe mich ſtets dafür ausgeſprochen , daß

eine offene Handelsgeſellſchaft, eine juriſtiſche Perſon, nament

lich eine Aktiengeſellſchaft, nicht minder eine Kommandit

geſellſchaft auf Aktien offene Handelsgeſellſchafterin ſein kann

( Rommentar zum Handelsgeſekbuch 1873 S. 84 ). Aller
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dings ſind die Art. 85 ff., SS 105 ff ., zunächſt auf ſolche

Geſellſchafter nicht berechnet, aber Art. 86 Ziff. 1 , § 106

Ziff. 1 , zwingen nicht zu einer Beſchränkung auf phyſiſche

Perſonen . Weder der einzelne offene Geſellſchafter, noch der

Vorſtand einer Aktiengeſellſchaft oder der pollhaftende Ge

jellſchafter einer Kommanditgeſellſchaft auf Aktien kann einen

bezüglichen Geſellſchaftsvertrag als Geſchäftsführungsakt ein

geben . Für die Aktiengeſellſchaft liegt bereits darin , daß

durch andere Perſonen als die Vorſtandsmitglieder und mit

neuer Firmenzeichnung Verpflichtungen eingegangen werden

ſollen , ſofern nicht bereits im Grundvertrage Beſtimmungen

enthalten ſind, eine Statutenänderung. Hiermit ergeben ſich

Schwierigkeiten , aber keine Hinderniſſe.

Es ſei hingewieſen auf die Abhandlungen in dieſer

Zeitſchrift BS. XXI S. 410 ff. von Keyßner , Bd. XLV

S. 40 ff. von Elßbacher, Bd. XLV S. 57 ff. von Wil

helm Pappenheim - Wien , Bd . XLVI S. 412 ff. und die

daſelbſt Benannten ; ferner Bd . LI S. 230 dieſer Zeitſchrift.

Dr. Reyßner.

4. Kleingewerbe 1) .

Beſchluß des Rammergericht: I. Civ. Senat vom 13. Mai

1901 . Jahrbuch N. F. Bd. III S. A 276.

Ob ein Gewerbebetrieb über den Umfang

des Kleingewerbes hinausgeht , richtet ſich nach

1 ) Vgl. Beſchluß vom 10. Dezember 1900 in Bb. LI S. 220 dieſer

Zeitſchrift. Von dem Vorbehalt des § 4 Abſ. 3 des HGB.'s, wos

nach die Bande @ regierungen befugt find , die Grenzen des Kleins

gewerbes näher feſtzuſeken, war im Preuß. Ausführung geſetz zum

Handelsgeſeßbuch vom 24. September 1899 Art. 1 (Becher , Die

Ausführungsgeſebe zum Bürgerlichen Gefeßbuch. München 1901,

F. Schweißer. Bd. II S.110 ; angezeigt in dieſer Zeitſchrift

Bd. LIS.272) dahin Gebrauchgemacht,daß für dieſe Feſtſeßung

der Juſtizminiſter und der Miniſter für Handel und Gewerbe gee

meinſchaftlich für zuſtändig erklärt wurden. Eine bezügliche Feſt

ſeßung iſt nicht erfolgt.

In ähnlicher Weiſe iſt auch in den Ausführungsgeſeßen der

übrigen Gliedſtaaten eine Ueberweiſung erfolgt . Eine Abgrenzung

iſt nirgends erfolgt; auch nicht zu erwarten ; es haben ſich die

Örtlichen und geſchäftlichen Verhältniffe als zu mannigfaltig er
wiejen . Anders nach dem öſterreichiſchen Einführungsgeſeß zum

Handel@gefeßbuch in der Faſſung der faiſerlichen Verordnung vom

11. Juli 1898 (RGBl. Nr. 184). Die Abgrenzung iſt durch die
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den Umſtänden des Einzelfalles. In Betracht

kommen namentlich das Anlage- und Betriebs

kapital , der Umſaß und Ertrag , die Gewerbe

ſteuer , die Betriebsräume und die Organiſation

des Betriebes.

HGB. & 4.

5. Die zum Zweck der Eintragung in das Handelsregiſter

eingereichten Schriftſtücke.

Beſchluß des Kammergericht : 1. Civ.Sen.vom 4. Februar

1901 . Fahrbuch N. F. Bd. III S. A 89.

* Eine zum Zweck einer Eintragung in das

Handelsregiſter zu Protokoll des Gerichtsſchrei

bers erklärte Anmeldung iſt im Sinne des § 9

des Bandelsgefeßbuches ein zum Handelsregiſter

eingereichtes Schriftſtüđ.

HOB. $ 9.

6. Zweigniederlaſſung. Begriff.

Befchluß des VI. Senats des Oberlandesgerichts Dresden

dom 4. Dezember 1900. — Annalen des Oberlandesgerichts

Dresden Bd. XXII S. 153.

-

Eine Zweigniederlaſſung im Sinne des Gefeßes

liegt nur dann vor , wenn das Geſchäft, welches der

Inhaber des Hauptgeſchäfte neben dieſem an einem

anderen Orte betreibt, ſich als eine ſelbſtändige

Niederlaſſung darſtellt, d. i . den Mittelpunkt eines

für ſich abgeſonderten Handelsbetriebs bildet . Die

Höhe der ſtaatlichen Erwerbsſteuer je nach der Einwohnerzahl des

Sißes des Geſchäftes feſtgelegt. Nur die öffentlichen Lagerhäuſer

ſind unabhängig von der Höhe der Steuerleiſtung Voltaufleute.

Vgl. Pisto :Štaub, Rommentar zum Aug. D. Handelsgeſeka

buch (Wien 1902, Manz) S. 38. 39. Sollten in der That Attien

geſellſchaften nach deren Steuerbetrage noch nicht zu Volkaufleuten

eingereiht ſein , wie das für Genoſſenſchaften angenommen wird

(Pisto: Štaub a. a . D. S. 39), lo regelt fich das Firmenrecht

durch Art . 209 Ziff. 1 , die Verpflichtung zur Führung der Handele:

bücher durch Art. 239. Dr. Keyner.

.
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Beziehungen der Geſchäftsſtelle zu der Hauptnieder:

laſſung, die ſich aus der Perſon des gemeinſchaft

lichen Prinzipale ergeben , dürfen deshalb keine

ſolche ſein , daß die Geſchäftsſtelle in ihrem Be

ftande von dem Beſtande des Hauptgeſchäfts unbe

dingt abhängig iſt und ohne dieſes gar nicht be
ſtehen könnte.

(Vgl. Annalen des Oberlandesgerichts Dresden Bd . XXI

S. 81 ff .; Entſch. des Kammergerichts Bb. XVIII S. 17 ff .)

HOB. & 13 .

7. Zweigniederlaſſung. Begriff.

Beſchluß des Kammergericht & I. Gid. Senat vom 10. Juni

1901 . Fahrbuch N. F. Bd. III S. A 91 .

* Die Stelle , an der eine dem Betriebe von

Gasanſtalten gewidmete Aktiengeſellſchaft außer

halb ihres Sißes Gas aus dorthin ſeitens der

Zentralſtelle geſandten Rohſtoffen herſtellen und

an die Konſumenten nach Feſter Ánweiſung der

Zentralſtelle abgeben läßt, iſt regelmäßig keine

eintragungspflichtige Zweigniederlaſſung der Ge
ſellſchaft.

HGB. SS 13, 201 .

8. Firma der Zweigniederlaſſung.

Beidhluß des Oberlandesgerichts Dresden vom 8. Oktober

1900. Annalen des Oberlandesgerichts Dresden

BD. XXII S. 155.

Die Firma eines Kaufmanns iſt nicht Geſchäfts-,

ſondern Namens bezeichnung. Für eine begründete

Zweigniederlaſſung hat der Kaufmann grundfäß

lich die gleiche Firma zu führen , wie für die Haupt
niederlaſſung. Eine Abweichung der Firma der

Zweigniederlaſſung von derjenigen , die der Ge

ſchäftsinhaber für die Hauptniederlaſſung führt , iſt

nur inſoweit geſtattet, als ihr ein Zufaß hinzu

gefügt wird , der die Eigenſchaft des Geſchäfts als
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eine Zweigniederlaſſung, ſowie ſeine örtlichen Be

ziehungen zum Ausdruck bringt ').

HGB. § 13.

9. Uebertragung der Firma bei Beräußerung einer

Zweigniederlaſſung.

Beichluß des Oberſten Landesgerichts München vom 4. DT:

tober 1901. Fahrbuch der Entſcheidungen des Rammer:

gerichts Bd. XXIII, N. F. BD. IV Š. d . 14 .

Bei der Veräußerung einer Zweignieder

laffung, welche ſich an einem anderen Orte als

die þauptniederlaſſung befindet, kann das Recht

der Fortführung der Firma eingeräumt werden .

HGB. SS 13, 23 .

Die Geſellſchafter der offenen Handelsgeſellſchaft in

Firma „Gebr. M. " in N. hatten die in A. beſtehende

Zweigniederlaſſung mit dem Rechte der Fortführung der

Firma an den Kaufmann May I. verkauft. Dieſer bean

tragte die Eintragung der Firma zum Handelsregiſter in A.

dahin : ,,Gebr. M. Inhaber Mar J."

Aus den Gründen :

Die Einräumung des Rechts zur Fortführung der Firma

iſt mit dem Beſchwerdegericht auch bei der Veräußerung einer

Zweigniederlaſſung für ſtatthaft zu erachten. Wenn auch die

Zweigniederlaſſung nicht ein ſelbſtändiges kaufmänniſches

Unternehmen iſt und daher nicht unter einer eigenen Firma

betrieben wird , ſo wird ſie durch Trennung von dem bis

herigen Hauptgeſchäft ein ſelbſtändiges Geſchäft, für das fich

der Inhaber, ſo weit die allgemeinen geſeblichen Vorſchriften

es geſtatten , der bisherigen Firma zu bedienen berechtigt ift.

Durch die Veräußerung wird die Zweigniederlaſſung von

dem bisherigen Hauptgeſchäfte getrennt, der bisherige Inhaber

macht ſie , indem er ſie veräußert , zu einem ſelbſtändigen

Geſchäft und überträgt ſie als ſolches auf den Erwerber, der

1) Der Erwerb eines unter einer anderen Firma geführten Geſchäfts

und die Fortführung deſſelben unter dieſer Firma als Zweignieders

Laſſung dürfte damit nicht ausgeſchloffen ſein.

Dr. ReyBner.
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ſie nicht als Zweigniederlaſſung, ſondern nur als ſelbſtändiges

Geſchäft erwerben kann. In der Einräumung des Rechtes

zur Fortführung der Firma liegt zugleich die Annahme der

bisherigen Firma für das nunmehr ſelbſtändige Geſchäft.

Dieſes wird mit der Firma veräußert, die es als ſelbſtän

diges Geſchäft trägt . Die Zuläſſigkeit der Mitübertragung

der Firma iſt jeßt kaum mehr beſtritten (vgl. Makower,

Handelsgeſeßbuch 12. Aufl. S. 51 ; Staub , Handelsgeſeß

buch $ 30 Anm. 8 ; Jahrbuch für Entſcheidungen des Rammer

gerichte Bd. XV S. 12 ff .; Buſch , Archiv für Handelsrecht

Bd . IV S. 127) .

.

.

10. Unzuläſſigkeit der weiteren Beſchwerde gegen einen die

Fortführung des Ordnungsſtrafverfahrens anordnenden Bes

fchluß der Landgerichte.

Beſchluß des stammergericht& I. Civ.Senat vom 22. April

1901. Fahrbuch N. F. BD, III S. A 8.

* Wird in dem behufe Herbeiführung der An

meldung einer Firma zum Handelsregiſter einge

leiteten Ordnungsſtrafverfahren die ſtrafandrohende

Verfügung in Folge eines rechtzeitig eingelegten

Einſpruchs von dem Amtsgerichte vor Abhaltung

des Terming zur Erörterung der Sache aufgehoben,

demnächſt aber auf Beſchwerde der Handelskammer

das Amtsgericht vom Landgericht angewieſen , dem

Ordnungsſtrafverfahren Fortgang zu geben , ſo

findet gegen den landgerichtlichen Beſchluß eine

weitere Beſchwerde ſeitens des mit der Ordnungs

ſtrafe Bedrohten nicht ſtatt.

HGB. § 14. Reichsgeſeß über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts

barkeit vom 17./20 . Mai 1898 $$ 132 ff.

3

11. Mitglieder einer Handelskammer, welche die Eintragung

einer Firma in das Handelsregiſter betreibt, als Handels

richter zur Entſcheidung über die erhobene Beſchwerde.

Beſchluß des Rammergerichte I. Gid. Senat vom 29. M a i

1901. – Jahrbuch N. F. Bd. III S. A 12.

* Wenn eine Handelskammer die Herbeiführung

der Anmeldung einer Firma zum Handelsregiſter
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im Ordnungsſtrafverfahren mittelſt Beſchwerde be

treibt, ſind Mitglieder dieſer Kammer, die zugleich

Þandelsrichter ſind , nicht von der Ausübung des

Richteramtes bei der Entſcheidung auf die Be

Ichwerde ausgeſchloſſen .

HGB. § 14. Reichêgeſeß über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichte:

barkeit vom 17./20. Mai 1898 SS 6, 126, 135 .

12. Prüfung der in das Regiſter der Hauptniederlaſſung

erfolgten Eintragung durch den Regiſterrichter der Zweig

niederlaſſung .

Beich ( uß des Kammergerichts I. Civ.Sen. dom 18. November

1900. – Jahrbuch N. F. Bd. IV S. A 89.

* Das Regiſtergericht einer Zweigniederlaſſung

iſt nicht ſchlechthin perpflichtet, die in das Regiſter

der Hauptniederlaſſung bewirkte Eintragung in

ſein Regiſter zu übernehmen. Es hat vielmehr

grundſäßlich jede Anmeldung nach Maßgabe ihres

Inhalts ſelbſtändig zu prüfen . Findet es hierbei,

daß die Eintragung in das Regiſter der Haupt

niederlaſſung mangels einer weſentlichen Voraus:

feßung unzuläſſig war, ſo hat es bei dem Gerichte

der Hauptniederlaſſung die Löſchung von Amts

wegen anzuregen.

HGB. SS 13 , 201 , 284, 333 .

-

13. Eintragung in das Handelsregiſter der Zweignieder

laſſung.

Beichluß des Reichsgericht I. Civ .Senat vom 10. Oktober

1902. Deutſche Fur.Zeitung 1902 Nr. 23.

* Der § 13 KGB. Abſ. 2 ftellt feineswegs den

Grundſaß auf , daß auch Regiſtereinträge, die

lediglich die Rechtsverhältniſſe der Zweignieder

laffung betreffen, immer zunächſt bei dem Ge

richt der ņauptniederlaſſung zu bewirken ſeien.

Der § 13 ſpricht von ſolchen Eintragungen über:

haupt nicht , während § 161 des Reichsgeſeßes

über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge
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richtsbarkeit für die wichtigſten Eintragungen,

Errichtung und Aufhebung einer Zweignieder:

laiſung, geradezu vorausfeßt , daß die Eintra:

gung zunächſt bei dem Regiſtergericht der lekteren

erfolgt.

HGB. § 13. Reichsgeſeß über die Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit vom 17./20 . Mai 1898 $ 131.

14. Eintragung in das Handelsregiſter auf Grund einſt

weiliger Verfügung.

Beſchluß des Oberlandesgerichts Dresden Vi. Senat vom

16. Ditober 1900. Annalen des Oberlandesgerichts

Dresden Bd. XXII S. 161 .

* Der Eintrag eines mittelſt einſtweiliger Ver

fügung ?) an den Mitinhaber einer Firma erlaſſenen

Verbotes fernerer Geſchäftsführung und Vertretung

im Handelsregiſter iſt nicht als Vollzugsverhand

lung im Sinne des § 929 Abſ . 2 CPD. anzuſehen

und daher an keine Friſt gebunden .

HGB. $8 15 , 117 .

Die Kammer für Handelsſachen hatte durch einſtweilige

Verfügung vom 15. Auguſt 1900 angeordnet, die Be

ſchränkung des Geſellſchafters Kaufmanns H. H. in der Be

fugniß zur weiteren Geſchäftsführung und Vertretung der

1 ) Veber die Eintragung in das Handelsregiſter auf Grund einſt

weiliger Verfügung find die Abhandlungen in Buſ dh's Archiv

BD. S. 30 , Vd. XXXI S. 287 ergangen. Zu vergleichen ferner

Gruchot, Beiträge Bd. X S. 87 ; Anichüß und d. Völderns

dorff, Kommentar zum Aug. D. HGB. BD. II S. 113, 282 ;

Entſcheidungen des Reichsoberhandelsgerichts Bd. I Nr. 3 S. 28,

des Obergerichts Wolfenbüttel in Búſch's Archiv BD. VIII

S. 218 ; Keyßner, Erhaltung der Handelsgeſellſchaft S. 48.

Im Kommentar zum Allg. D. HGB. zu Art. 12 habe ich folgen

den Saß vertreten :

„ Sft der Kreis der in das Handelsregiſter eintragbaren

Thatſachen ein feſt begrenzter, ſo muß die im Wege des Sicher

heitearreſtes ließt der einſtweiligen Verfügung) einzutragende

Thatſache eine nach dem Handelsgeſeßbuch eintragbare, z. B.

unmittelbar auf die Entziehung der geſchehenen llebertragung

der Geſchäftsführung, Uusſchließung, Auflöſung der Handels:

geſellſchaft gerichtet ſein . “

Dr. Reyßner.
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Handelsgeſellſchaft in Firma H. & X. auf BI . 00 des Firmen

regiſters vorzunehmen und öffentlich bekannt zu machen. Die

Eintragung wurde vom Amtsgericht und Landgericht abge

lehnt, auf weitere Beſchwerde angeordnet .

Aus den Gründen :

Dem Landgericht iſt zunächſt darin beizutreten, daß es

ſich um ein Beſchwerdeverfahren in einer Angelegenheit der

freiwilligen Gerichtsbarkeit handelt , und daß das zuläſſige

Rechtsmittel die einfache Beſchwerde iſt. Die weitere Be

ſchwerde iſt formrichtig eingelegt (RGeſ. freiw . Ger. § 29) .

Sie iſt aber auch zuläſſig undbegründet, weil die angefoch

tene Entſcheidung auf einer Verlegung der Beſtimmung in

$ 929 Abſ.1 CPD . beruht, ſofern das Landgericht aus ihr

folgert, daß die fragliche Verlautbarung nur innerhalb einer

zweiwöchigen Friſt von Zuſtellung der einſtweiligen Verfügung

an den Antragſteller gerechnet, hätte beantragt und bewirkt

werden können. Allerdings iſt es richtig, daß die in g 929

Abſ. 2 CPO . geordnete Friſt auch auf die Volziehung einſt

weiliger Verfügungen entſprechende Anwendung findet, wenn

der Natur der Sache nach eine entſprechende Anwendung

möglich iſt.

Ein Fall der Vollziehung liegt aber hier nicht vor . Wenn

die einſtweilige Verfügung ein Verbot der hier fraglichen Art

ausſpricht, wird dieſes mit der Zuſtellung der Verfügung an

den Gegner ohne Weiteres wirkjam . Eine beſondere, außer:

halb der Zuſtellung liegende Volziehung kommt alſo über:

haupt nicht in Frage. Fieran ändert auch der Umſtand

nichts, daß in Fällen der vorliegenden Art zur allgemeinen

Wirkſamkeit des Verbotes gegen britte Perſonen noch die

Eintragung in das Firmenregiſter und die Bekanntmachung

nöthig iſt (§ 15 HGB.'s) . Inſoweit handelt es fich nicht

um die Volſtreckung der einſtweiligen Verfügung, ſondern

um Vorkehrungen , die der im Verhältniß der Parteien be

reits durch die Zuſtellung vollſtreckten Verfügung die ihr

zukommende Wirkſamkeit nach außen hin ſichern ſollen und

deren Herbeiführung im Gefeße an keine Friſt gebunden iſt

(vgl . Entſch. des Reichsgerichts Bd . XXI Š . 418 ).



Rechtſprüche. 187

15. Firma des Einzelkaufmanus; Unzuläſſigkeit einer

Abkürzung des Vornamens.

Beichluß des Rammergerichte I. Civ.Senat vom 6. Januar

1902. - fahrbuch N. F. Bd.IV S. A 206. Entſcheidungen in

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und

des Grundbuchrechts. Zuſamınengeſtellt im Reichs- Juſtizamt

Bd. III S. 74.

* Der Einzelkaufmann darf für ſeine Firma

als auszuſchreibenden Vornamen nicht einen ihm

zuſtehenden Vornamen der Verkleinerungsform

(Friş ſtatt Friedrich) wählen.

HGB. § 18 Abſ. 1 .

16. Firmenzuſaß „ Stadtbrauerei“.

Beichluß des Kammergerichts 1. Civ.Senat vom 13. Mai

1901. Jahrbuch der Entſcheidungen N. F. Bd. III

S. A 97.

Für den Betrieb einer Brauerei , die in keiner

Beziehung zu der ſtädtiſchen Verwaltung des

Betriebsortes ſteht, kann nicht eine Firma an

genommen werden , in welcher dem Worte ,,Stadt:

brauerei“ der Name der Stadt angehängt wird

unter Anfügung des Namens des Geſchäfts

inhabers.

HOB. 18 Abj. 2 .

17. Unveränderlichkeit der mit dem Geſchäftserwerb

übernommenen Firma.

Beichluß des Oberlandesgericht& Dresden VI. Civ.Senat

vom 22. Mai 1900. Annalen des f. ſächſ. Oberlandes

gericht & Dresden Bd. XXI S. 323.

Wer die Firma eines von ihm erworbenen Ge

ſchäfts fortführen will , darf der Firma lediglich

einen das Nachfolgeverhältniß andeutenden Zuſat

beifügen , im Uebrigen aber hat er ſie unverändert

zu laſſen .

HGB. § 22 .
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*

18. Vererbung des Geſchäfte eines Einzelkaufmanns an die

Wittwe und Kinder ; Fortführung des Geſchäfts durch dieſe

Erben ; Eintragung der Miterben als ſolcher als Geſchäfts

inhaber, im Gegenſaß zu einer offenen Handelsgeſellſchaft.

Beichluß des Hammergericht& I. Civ. Senat vom 8. Juli

1901 . Fahrbuch N. F. Bd. III S. A 280 ff.

a) Bei Fortführung des Geſchäfts eines

Einzelkaufmanns durch die mehreren Erben des

Lesteren entſteht eine offene Sandelsgeſellſchaft

unter den Erben nur dann, wenn ein wirkſamer

Vertrag der Erben über die Errichtung einer

ſolchen Geſellſchaft vorliegt.

* b) Bei dem Abſchluſſe des Vertrags über

die Errichtung einer offenen Handelsgeſellſchaft,

deren Theilhaber eine Wittwe und ihre Kinder

ſein ſollen , können die minderjährigen Kinder

nicht durch die Mutter als Inhaberin der elter

lichen Gewalt vertreten werden. Vielmehr be

darf es der Mitwirkung ie eines beſonderen

Pflegers für jedes minderjährige Kind .

c) In das Bandelsregiſter kann eingetragen

werden , daß Inhaber der Firma eines Einzel

kaufmanns deifen Wittwe und Kinder als Mit:

erben ſind und daß die Wittwe die alleinige

Vertretungsbefugniß hat .

HGB. § 22 Abſ. 1 , § 105. B.GB. $$ 181, 1630 Abſ. 2, SS 1686,

1795 Abſ. 2 .

Der am 5. September 1900 verſtorbene Raufmann

Julius B. hatte in ſeinem mit ſeiner Ehefrau errichteten

gemeinſchaftlichen Teſtament ſeine Ehefrau Bertha geb. R.

und ſeine Kinder Karl , Albertine und Friß zu Erben ein

gelegt und beſtimmt, daß der Ehefrau nicht nur die Ver

waltung und der Nießbrauch, ſondern auch die alleinige freie

Dispoſition über die Subſtanz des ganzen Vermögens zu

ſtehen ſolle. Auf Anmeldung der Wittwe Bertha B. wurde

in das Handelsregiſter des Amtsgerichts Schievelbein als

nunmehriger Firmainhaber eingetragen die Wittwe Bertha B.

und ihre genannten drei Kinder mit dem Vermerk : „ Offene

vandelsgeſellſchaft. Die Geſellſchaft hat am 5. September

1900 begonnen ."
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Am 16. November 1900 beantragte die Wittwe B. die

Eintragung, betreffend den Beſtand einer Geſellſchaft zu

löſchen und dafür einzutragen :

,, Die Wittwe befindet ſich mit ihren Kindern , die

unter ihrer elterlichen Gewalt ſtehen , in ungetheilter

Erbengemeinſchaft. Shr ſteht nach dem gemeinſchaft

lichen Teſtament der Eheleute B. vom 15. März 1898

Verwaltung, Nießbrauch und freie Verfügung über den

Nachlaß zu , ſo lange ſie nicht wieder heirathet."

Das Amtsgericht in Schievelbein und das Landgericht

Köslin lehnten dieſen Antrag ab mit der Ausführung , daß

zwiſchen der Wittwe und den Kindern eine offene Handels

geſellſchaft beſtehe. Inzwiſchen war Karl V. volljährig ge

worden . Der weiteren Beſchwerde der Wittwe B. iſt vom

Kammergericht ſtattgegeben worden .

Aus den Gründen :

Das Landgericht irrt zunächſt inſofern , als es annimmt,

eine offene Handelsgeſellſchaft fönne ohne Vertrag durch einen

thatſächlichen Zuſtand begründet werden . Das Handelsgeſek

buch ſelbſt enthält nach dieſer Richtung keine beſondere Vor

ſchrift 1). Nach § 105 Abſ. 2 HGB.'s finden indeſſen auf

die offene Handelsgeſellſchaft, ſoweit nicht in dem betreffenden

Abſchnitt 1 von Buch 2 HGB.'s ein Anderes vorgeſchrieben

iſt , die Vorſchriften des Bürgerlichen Geſeßbuches über die

Geſellſchaft Anwendung. Das Bürgerliche Geſekbuch ſeßt

aber ohne jeden Zweifel voraus , daß eine Geſellſchaft nur

auf einem Geſellſchaftsvertrage beruhen kann, wie insbeſondere

der § 705 völlig klarſtellt. Dementſprechend heißt es auch

in der Denkſchrift zum Entwurfe des Handelsgeſeßbuches,

der Entwurf gehe davon aus, daß die offene Sandelsgeſell

ſchaft ihrem Weſen nach auf einem Geſellſchaftsvertrage

beruhe (Hahn - M ugdan , Materialien BD. VI S. 255 ).

Was insbeſondere das hier in Betracht kommende Ver

hältniß anlangt, ſo iſt es ſeit langer Zeit anerkannten

Rechtens, daß die Fortführung des Geſchäfts und der Firma

eines Einzelkaufmanns durch die mehreren Miterben deſſelben

an ſich noch nicht die Begründung einer offenen Handels:

geſellſchaft darſtellt (Entſcheidungen des Reichs Oberhandels

gerichts Bd. XI S. 101 , vgl. Bd. XXIII S. 166 ; Ent

:

1 ) Vgl. Lehmann Ring , Rommentar zum andelegefeßbuch $ 105

Nr. 9.
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ſcheidungen des Reichsgerichts in Civil- S . Bd . X S. 101,

B. XVI S. 339 , Bd. XXXV S. 17 ; Jahrbuch für Ent:

ſcheidungen des Kammergerichts Bd. XV S. 6 ; Behrend,

Handelsrecht Bd. I S. 436 ; Kommentar zum Handelsgeſek

buch von Lehmann - Ring Bd . I S. 221 , Makower,

12. Aufl. BD . I S. 180, Staub, 7. Aufl. Bd. I S. 351 ).

Hieran muß auch für den gegebenen Fall feſtgehalten werden.

Allerdings iſt nicht in Abrede zu ſtellen , daß Miterben,

welche das dem Erblaſſer gehörig geweſene Geſchäft anfäng

lich als ſolche fortgeführt haben , ſich demnächſt zu einer

offenen Handelsgeſellſchaft vereinigen können. Auch iſt im

Allgemeinen richtig , daß es hierzu nicht des förmlichen Ab

ſchluſſes eines Geſellſchaftsvertrags bedarf, vielmehr dieſer

Abſchluß auch aus den Umſtänden des Falles entnommen

werden kann (Reichsgericht a . a . D. Bd . X S. 105) . Allein

immer müſſen die allgemeinen Vorausſeßungen für den Ab

ſchluß eines Geſellſchaftsvertrages nach Maßgabe des bürger

lichen Rechtes gegeben ſein . An dieſen aber fehlt es hier

durchaus. Die Vorinſtanzen überſehen, daß im vorliegenden

Falle für den Vertragsabſchluß Minderjährige in Betracht

kommen . Dieſe mußten bei dem Vertragsabſchluſſe, gleich

viel wie er ſich vollzog , durch gehörig legitimirte Perſonen

vertreten ſein . Nun hat erſichtlich für die Geſchwiſter B.

lediglich ihre Mutter gehandelt. Dieſe aber konnte den

Geſellſchaftsvertrag für die in ihrer elterlichen Gewalt be

findlichen Kinder nicht abſchließen. Denn auch für die Mutter

als Inhaberin der elterlichen Gewalt gilt nach den SS 1630

Abf. 2, 1686, 1795 Abſ. 2 B.GB.'s die Beſtimmung des

§ 181 ebd ., wonach ein Vertreter, ſoweit nicht ein Anderes

ihm geſtattet iſt , im Namen des Vertretenen mit ſich im

eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechts

geſchäft nicht vornehmen kann, es ſei denn, daß das Rechts

geſchäft ausſchließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit

beſteht. Da die im S 181 gemachten Vorbehalte hier nicht

zutreffen , war alſo die Beſchwerdeführerin rechtlich weder in

der Lage, im Namen ihrer minderjährigen Kinder mit ſich

felbſt im eigenen Namen den Geſellſchaftsvertrag abzuſchließen ,

noch auch ermächtigt, im Namen je eines ihrer minderjährigen

Kinder zugleich mit ſich als Vertreterin der anderen minder

jährigen Kinder den Vertrag zu vereinbaren . Selbſt wenn

fie aber eine derartige Vertretungsmacht gehabt hätte, würde

der Vertragsabſchluß der Genehmigung des Vormundſchafts

gerichts bedurft haben, da es ſich hierbei um die Eingehung
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eines Geſellſchaftsvertrags zum Betrieb eines Erwerbsgeſchäfts

handelt (S $ 1643 Abſ. 1 , 1686, 1822 Nr. 3 B.GB.'s ). Es

wäre alſo zum Abſchluſſe des Geſellſchaftsvertrags die Mit

wirkung von Pflegern für die Minderjährigen erforderlich

geweſen ( f 1909 Ábſ. 1 B.GB.'s ), und zwar hätte für jedes

einzelne minderjährige Kind ein beſonderer Pfleger auftreten

müſſen. Denn auch der Pfleger iſt nach den SS 181, 1795

Abſ . 2, 1915 Abſ. 1 B.GB.'s verhindert , im Namen des

einen Mündels mit ſich als Vertreter eines anderen Mündelo

ein Rechtsgeſchäft vorzunehmen . Der von den Pflegern ab

geſchloſſene Vertrag hätte wiederum der Genehmigung des

Vormundſchaftsgerichts bedurft (88 1822 Nr. 3, 1915 Abſ. 1

B.GB.'s) . Gegenwärtig hat die Rechtslage nur inſofern eine

Veränderung erfahren , als inzwiſchen der älteſte Sohn der

Beſchwerdeführerin , Karl B. , großjährig geworden iſt. Aber

daraus folgt nur, daß in Anſehung ſeiner eine Vertretung

durch einen Pfleger und eine Genehmigung des Vormund

ſchaftsgerichts nicht weiter in Betracht kommt. Dagegen

kann der von dem Amtsgericht unterſtellte einheitliche Ge

ſellſchaftsvertrag zwiſchen der Wittwe und ihren drei Kindern

auch fortan nicht ohne Mitwirkung je eines Pflegers für die

noch minderjährigen Geſchwiſter Albertine und Friß B. und

nicht ohne vormundſchaftliche Genehmigung zu Stande kommen .

Hieraus ergibt ſich , daß die Eintragung der offenen

Handelsgeſellſchaft F. B. ſich nicht aufrechterhalten läßt.

Denn ein giltiger Geſellſchaftsvertrag , ohne den dieſe Ge

ſellſchaft nicht entſtehen konnte, iſt offenbar nicht abgeſchloſſen.

Die Wittwe B. erſcheint auch, obſchon ſie die entſprechende

Anmeldung zu Protokoll erklärt hat, befugt, die Beſeitigung

der Eintragung zu betreiben . Denn ſie war rechtlich nicht

in der Lage, die Eintragung der offenen Handelsgeſellſchaft

zu beantragen , und ſie iſt dadurch, daß von dem Amtsgerichte

nicht ihr Rechtsirrthum erkannt und demgemäß verfahren

worden , beſchwert. Uebrigens müßte das Amtsgericht die

unzuläſſige Eintragung ſogar von Amtswegen löſchen (§ 142

Reichs - Frw.G .).

Dem Amtsgerichte kann aber auch darin nicht beigetreten

werden, daß die Eintragung der Miterben als ſolcher in das

Handelsregiſter bei der Firma des Erblaſſers unſtatthaft iſt.

Das Kammergericht hat bereits die Zuläſſigkeit einer Ein

tragung in das Handelsregiſter anerkannt, nach welcher In

haber der Firmaeines Einzelkaufmanns deſſen Wittwe und

Kinder als Erben ſind und die Wittwe die alleinige Ver
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tretungsbefugniß hat ( Fahrbuch Bd . XV S. 6) . An dieſem

Beſchluß ' ), auf deſſen Inhalt verwieſen wird, muß wiederum

auch für den gegebenen Fall feſtgehalten werden .

Das Amtsgericht hat danach auf den Antrag der Be

ſchwerdeführerin vom 16. November 1900 anderweit zu ent

ſcheiden . Hierbei wird es auch zu prüfen haben, ob für die

N

1) Daſelbſt findet fich zu Art. 22 HGB.'S folgender Beſchluß vom

16. Dezember 1895 eingetragen ( Vorinſtanzen : Amtsgericht und

Landgericht Riel) :

„ Eine Eintragung in das Handelsregiſter , nach welcher

Inhaber der Firma eines Einzelkaufmanns deffen Wittwe und

Kinder als Erben find und die Wittwe die alleinige Ver :

tretungabefugniß hat, ift ftatthaft."

In den Gründen heißt es : Eine derartige Eintragung tann

an fich nicht als gefeßlich unſtatthaft erachtet werden . Bereits das

ehemalige Reichs- Oberhandelsgericht hat die Möglichkeit zugegeben,

daß ein Handelsgeſchäft durch die Erben des Inhabers unter der

bisherigen Firma behufs Verwaltung des durch die Beerbung ge

meinſchaftlich gewordenen Vermögens fortgeſeßt werde ( Entich.

Bd. XI S. 101 ff.). Von demſelben Gerichte iſt in einem Falle,

in welchem die Wittwe und die Kinder eines verſtorbenen Rauf:

manus deſſen Handelsgeſchäft fraft fortgeſeßter Gütergemeinſchaft

auf gemeinſchaftliche Rechnung unter alreiniger Dispofitionebefug.

niß der Wittwe weiter betrieben , ausgeſprochen worden , daß das

Handelsgeſehbuch keineswegs beabſichtigt habe, die Formenfür den

Betrieb einesHandelsgeſchäfts bei Betheiligung mehrerer Perſonen

erſchöpfend feſtzuſtellen , und daß demgemäß bei der gegebenen Sach:

Lage die durch die Beerbung bezw. die Gütergemeinſchaft begründete

Kommunion nach den Regeln des allgemeilten bürgerlichen Rechtes

zu beurtheilen jei (Entich. Bd. XXIII S. 166 ff.). Die in dieſen

Erkenntniſſen kundgegebene Rechtsauffaſſung, daß die Fortführung

des Geſchäftes und der Firma eines Kaufmannes auch durch deſſen

Erben als ſolche ſtattfinden könne , iſt von dem Reichsgerichte

wiederholt gebilligt worden ( Entich. in Civili. Bd. X S. 101 ff.,

BD. XVI S.339 ff.). In der That iſt nicht abzuſehen , durch

welche geſeklichen Vorſchriften eine folche Fortführung ausgeſchloffen

ſein ſollte. Vielmehr würde es der ſonſtigen Rechtslage nicht ents

ſprechen,wenn Miterben genöthigt wären, über einererbtes Handels:

geſchäft durch Liquidation , Veräußerung oder Bildung einer neuen

Gemeinſchaft zu deſſen Betriebe alsbald zu verfügen. Welche

materiellen Folgen ſich im Einzelnen aus der Fortführung eines

Handelsgeſchäftes durch die Erben des verſtorbenen Inhabers er:

geben, bedarf hier feiner Erörterung. Für die formelle Behandlung

der Sache genügt die Feſtſtellung, daß eine folche Fortführung mit

rechtlichen Wirkungen ſtattfinden kann. Gerade der Zweck des

Handelsregiſters , die Rechtsverhältniſſe der in ihm verzeichneten

Geſchäfte allſeitig klarzuſtellen, erfordert, daß in einem Falle, wie

demgegebenen, die wahre Sachlage regiſterfundig gemacht und da:

durch eine Täuſchung Dritter über die Rechtsform , unter welcher

das Geſchäft weiter beſteht, vermieden wird.“
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nunmehrige Anmeldung , wonach die Wittwe B. und ihre

Kinder als Miterben eingetragen werden ſollen , die Mit

wirkung der Beſchwerdeführerin allein genügt oder ob nicht

ießt wenigſtens der großjährige Sohn zuzuziehen iſt.

Zu der demgemäß gebotenen anderweiten Erörterung

und Entſcheidung war dieSache an das Amtsgericht zurück

zuverweiſen .

19. Erneute Firmenzeichnung bei Uebernahme des Geſchäfts

einer offenen Handelsgeſellſchaft mit dem Firmenrecht durch

einen Geſellſchafter.

Beſchluß des stammergericht& J. Gid. Senat vom 2. April

1902 . Jahrbuch N. F. BD. V S. A 192.

* Wenn von zwei eine offene Handelsgeſell

fchaft bildenden Geſellſchaftern der eine aus

der Geſellſchaft ausſcheidet, der andere das Ge

Ichäft übernimmt und die bisherige Firma fort

führt, ſo muß dieſer die Aenderung der Firma:

inhaber zur Eintragung anmelden und ſeine

Firma zur Aufbewahrung bei dem Gerichte

zeichnen , und zwar leßteres auch dann , wenn er

bereits früher die gleiche Firmazeichnung als

vertretungsberechtigter Geſellſchafter bewirkt

hat .

HGB. 88 24, 29 , 31 , 108.

I

Anmerkung. Bei der Entſcheidung handelte es fich

nicht darum , von wem die Anmeldung zum Handelsregiſter

zu leiſten ſei, ſondern nur darum , ob der nunmehrige Einzel

kaufmann die bereits als Geſellſchafter hinterlegte Firma

zeichnung als Einzelkaufmann erneut zu hinterlegen habe.

Wenn als der Zweck der Firmenhinterlegung geplant war

und auch daraufhin gezeichnet wird , Jedem zur Sicherung

des Geſchäftsverkehrs Gelegenheit zu bieten , ſich von der

Richtigkeit einer Unterſchrift zu überzeugen , ſo iſt nach meiner

mehrjährigen Erfahrung und zeither gehabten Nachfrage, es

darf geſagt werden, niemals davon Gebrauch gemacht. Der

Werth der Firmenzeichnunghinterlegung iſt nicht nur über

ſchäßt worden , er iſt geradezu bedeutungslos. Bei der jeßigen

Einrichtung der Preußiſchen Handelsregiſter nach der Ver

fügung vom 7. November 1899 ( Juſtiz-Min.Bl. S. 313)

Zeitſchrift für Sandelsrecht. BD . LIII. 13
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Abth . A wechſelt der Ort der Eintragung nicht, ob die

Firma von einem Einzelkaufmann oder einer Handelsgeſell

ichaft geführt wird (anders früher) ; die Firma herrſcht, und

für ſie werden beſondere Regiſterakten geführt (Verfügung

vom 7. November 1899 $ 8) . Es hat ſomit keine Schwierig

keit, die ſeiner Zeit vom Geſellſchafter hinterlegte Firma in

den Regiſterakten aufzufinden und, wenn erfordert , vorzu

legen. Man wird auch in Uebereinſtimmung mit dem HOB .

§ 29 bleiben , wenn man eine neue Firmenzeichnung nicht

für erforderlich erachtet, denn der jeßige Einzelkaufmann

hatte bereits als Geſellſchafterkaufmann ſeine Firmenzeich

nung hinterlegt .

Dr. Reyßner. 1

20. Nothwendigkeit der Sonderung von Geſchäftsguthaben

der Genoſſen und Geſellſchaftsſchulden in der Bilanz einer

eingetragenen Genoſſenſchaft.

Beſchluß des Kammergerichts 1. Sid. Senat vom 2. April

1902. Fahrbuch N. F. Bd. V S. 201.

* Die für eine eingetragene Genoſſenſchaft

errichtete Bilanz, in deren Paſſiven die Ge

fchäftsguthaben der Genoſſen zuſammen mit

den Geſchäftsſchulden in einer einzigen Summe

ausgeworfen ſind , iſt nicht gefeßesmäßig. Ihre

Bekanntmachung wird von dem Regiſterrichter

mit Recht beanſtandet.

HGB. $$ 39 ff. Genoſſenſchaftegeſetz vom 1. Mai 1889/20. Mai 1898

§ 7 Ziff. 3, § 33 Abſ. 2, § 160.

In der Begründung iſt zunächſt auf den Beſchluß vom

5. März 1900 (in dieſer Zeitſchrift Bd. LI S. 248) ver

wieſen . Ferner iſt hervorgehoben : Die rechtliche und wirth

ſchaftliche Bedeutung der im vorliegenden Falle in einem

Betrage zuſammengefaßten Geſchäftsguthaben der Genoſſen

und der Darlehensſchulden der Genoſſenſchaft iſt eine ſo

weſentlich verſchiedene (vgl. SS 90, 91 des Genoſſenſch.Geſ.),

daß ohne ihre Sonderung eine Ueberſicht über den jeweiligen

Vermögensſtand der Genoſſenſchaft nicht zu erlangen iſt,

mögen auch die Objekte erkennbar ſein , welche zur Deckung

aller Verbindlichkeiten an die Genoſſenſchaftsgläubiger dienen

könnten . Denn das Verhältniß der Paſſiva der Genoſſen
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ſchaft nach Außen zu den Genoſſenſchaftsaktiven , welches die

Genoſſenſchaftsgläubiger im Weſentlichen allein intereſſirt,

iſt nicht zu überſehen , ſo lange unter den Paſſivpoſten der

Bilanz auch ſolche ſind , die bei der Liquidation oder im

Konkurſe der Genoſſenſchaft als Forderungen von Genoſſen

ſchaftsgläubigern nicht in Betracht kommen. Eine ordnungs

mäßige Bilanz iſt mithin nur vorhanden , wenn getrennte

Paſſivpoſten die Geſchäftsguthaben der Genoſſen und die

Verbindlichkeiten der Genoſſenſchaft nach Außen darſtellen .

Die Zuſammenſtellung der Genoſſenſchafts:Darlehensſchulden

mit den Guthaben der Genoſſen widerſpricht hiernach im

vorliegenden Falle den Vorſchriften des § 33 des Genoſſen

ſchaftsgeſeßes und den SS 39 ff. HGB.'S.

-

*

21. Generalagenten von Berſicherungsgeſellſchaften als Hand

lungsagenten ; Berpflichtung zur Anmeldung einer Firma.

Beichluß des Kammergericht I. Giv.Senat bom 18. März

1901 . Fahrbuch N. F. Bd. III S. A 75 .

* Wer als Generalagent für mehrere gegen

Prämie verſichernde Geſellſchaften an einem von

den Sißen derſelben verſchiedenen Orte gegen

den Bezug von Proviſionen und ſonſtigen nicht

feſten Einkünften thätig iſt, dort in ſelbſt be

ſchafften und bezahlten Geſchäftsräumen mit

eigenem Perſonal wirthſchaftet, die Unkoſten

des Betriebs zu tragen hat u . 1. w ., muß regel

mäßig auch dann als Handlungsagent und da:

nach als ſelbſtändiger Kaufmann aufgefaßt wer

den , wenn er vertragsmäßig verpflichtet iſt , den

Weiſungen der Geſellſchaftsdirektionen zu fol

gen und ſeine Thätigkeit den betreffenden Ge

fellſchaften ausſchließlich zu widmen.

HGB. § 1 Ab . 2 Nr. 7, § 84.

Der Generalagent der Aachen -Münchener Feuerverſiche

rungsgeſellſchaft und Union Alg. Deutſche Hagelverſicherungs

geſellſchaft war von dem Amtsgerichte ſeines Wohnortes

Halle a . S. bei Vermeidung einer Ordnungsſtrafe aufgefor

dert worden , eine Firma für das Generalagenturgeſchäft

anzumelden. Hiergegen wurde Einſpruch erhoben von dem
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-

Generalagenten , da er ſich nicht als eintragungspflichtigen

Kaufmann betrachten könne . Seine Unteragenten nähmen

von den Verſicherungswilligen die Verſicherungsanträge ent

gegen, übermittelten ihm dieſelben, wonach er Namens und

für Rechnung der Geſellſchaften die Policen ausfertige. Er

könne nur als Þandlungsbevollmächtigter rechtlich beurtheilt

werden . Das Amtsgericht ſeßte die Ordnungsſtrafe feſt.

Die hiergegen erhobene Beſchwerde, ſowie die weitere Be

ſchwerde wurden zurückgewieſen.

Aus der Begründung des Kammergerichts iſt hervorzu

heben :

Daß der Beſchwerdeführer für das bandelsgewerbe

Anderer thätig ſei, unterliege keinem Zweifel, denn die beiden

Verſicherungsgeſellſchaften, welchen der Beſchwerdeführer ſeine

Dienſte widme, betreiben zufolge § 1 Abſ. 2 Nr. 3 HGB.'S

ein Handelsgewerbe . Aus den überreichten Verträgen ergebe

fich, daß das Verhältniß des Beſchwerdeführers zu den beiden

Geſellſchaften ein fländiges ſei , auch ſei außer Zweifel, daß

er damit betraut ſei, für die Geſedſchaften Geſchäfte, näm

lich Verſicherungsverträge, abzuſchließen .

Sodann heißt es weiter :

Danach liegen bei dem Beſchwerbeführer alle fich aus

dem $ 84 KGB.'S ergebenden Merkmale des Handlungs

agenten dann vor , wenn derſelbe von den Geſellſchaften

nicht als Handlungsgehilfe angeſtellt iſt. Der Beſchwerde

führer ſcheint allerdings anzunehmen , daß der $ 84 ſchon

deshalb auf ihn nicht Anwendung finden könne, weil er

überhaupt ein „,Angeſtellter" der Geſellſchaften ſei . Allein

der Begriff des „ Angeſtellten “ iſt kein rechtlich verwerthbarer.

As Angeſtellter eines Kaufmanns kann ſowohl ein in deſſen

Geſchäft unſelbſtändig thätiger Bedienſteter, als auch eine

Perſon in Betracht kommen , die ihre Thätigkeit für das

Geſchäft des Anderen in ſelbſtändiger Lebensſtellung ausübt.

Nur nach Maßgabe des betreffenden Anſtellungsvertrages

läßt ſich der rechtliche Charakter des Verhältniſſes und

namentlich auch beſtimmen, ob durch die Art der Thätigkeit

des Angeſtellten die Beurtheilung des Leßteren als eines

ſelbſtändigen Kaufmanns ausgeſchloſſen wird oder nicht.

Ebenſo wenig iſt darauf Gewicht zu legen , daß , wie der

Beſchwerdeführer geltend macht, er Handlungsbevollmächtigter

der Geſellſchaften ſei . Die Handlungsvollmacht iſt nach $54

HGB.'s die Vollmacht, durch welche Jemand ohne Ertheilung

I
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der Prokura zum Betrieb eines Handelsgewerbes oder zur

Vornahme einer beſtimmten , zu einem Þandelsgewerbe ge

hörigen Art von Geſchäften oder zur Vornahme einzelner zu

einem Handelsgewerbe gehöriger Geſchäfte ermächtigt iſt. Die

Handlungsvollmacht betrifft danach lediglich die Vertretung

des Vollmachtgebers durch den Bevollmächtigten im Rechts

verkehre. Mit der Stellung des Bevollmächtigten im ge

ſchäftlichen Organismus des Vollmachtgebers hat ſie nichts

zu ſchaffen ; Handlungsbevollmächtigter eines Kaufmanns kann

ebenſo wohl eine in deſſen Geſchäft unſelbſtändig bedienſtete

Perſon , wie jeder Andere ſein (vgl. die Kommentare zum

Handelsgeſeßbuch von Lehmann -Ring Bd . I S. 141,

Staub 7. Aufl. Bd . I S. 219) . Gerade der Handlungs

agent, der damit betraut iſt, für das Handelsgewerbe eines

Anderen in deſſen Namen Geſchäfte abzuſchließen , iſt das

typiſche Beiſpiel für einen Handlungsbevollmächtigten , der

dem Anderen gegenüber ſelbſtändiger Kaufmann iſt. In

dieſem Sinne bemerkt auch die Denkſchrift zum Handelsgeſek

buch (Hahn -Mugdan, Materialien BD. VI S. 247), daß,

wenn der Agent zum feſten Abſchluſſe der betreffenden Ge

ſchäfte ermächtigt ſei, auf ihn die allgemeinen Vorſchriften

über Handlungsbevollmächtigte Anwendung fänden, insbeſon

dere diejenige des § 53 des Entwurfs (8 54 des Gefeßes) ,

ſo weit nicht im $ 84 (ießt $ 86 ) beſondere Vorſchriften

getroffen ſeien .

Es wird dann auf die Frage eingegangen, ob der Be

ſchwerdeführer als Þandlungsgehilfe der Verſicherungsgeſell

ſchaften aufzufaſſen ſei . Es heißt :

„Bei der Abfaſſung des Entwurfs zum Handelsgeſekbuch

wurden die Schwierigkeiten , die ſich aus der Beſtimmung

der Grenze zwiſchen den Handlungsagenten und Handlungs

gehilfen ergeben könnten, keineswegs verkannt. In durchaus

zutreffender Weiſe iſt in der Denkſchrift in dieſer þinſicht

das entſcheidende Gewicht darauf gelegt, daß der Agent nicht

ein ſelbſtändiges Glied im Geſchäftsorganismus des Hand

lungshauſes bilde, ſondern als ſelbſtändiger Gewerbetreibender

thätig werde. Als danach maßgebende Unterſcheidungsmerk

male führt die Dentichrift an : Der Agent erhalte regelmäßig

nur Proviſion, der Handlungsgehilfe dagegen feſtes Gehalt,

daneben freilich auch Proviſion oder Tantieme; der Agent

diene oft gleichzeitig mehreren Firmen, während dieſes beim

Gehilfen nur ſelten vorkommen werde ; der Agent fei meiſt

an fremden Orten thätig , er trage ſeine Geſchäftsunkoſten
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ſelbſt, werde insbeſondere die Miethe für ſeine Geſchäfts

räume in der Regel aus eigenen Mitteln entrichten, während

ſich alles dieſes bei dem Handlungsgehilfen anders verhalte

(a. a . D. S. 245 ). Sämmtliche hier für die Unterſcheidung

des Handlungsagenten gegenüber dem Handlungsgehilfen

gegebenen Merkmale treffen auf den Beſchwerdeführer zu . "

Nachdem auf den Inhalt der Anſtellungsverträge ein

gegangen iſt, heißt es weiter:

„ Nach dem Geſammtinhalte dieſer Abmachungen kann

es keinem begründeten Bedenken unterliegen , daß der Be

ſchwerdeführer als Generalagent der beiden Geſellſchaften

ein ſelbſtändiger Gewerbetreibender iſt . Er iſt für die meh

reren Geſellſchaften an einem von den Sißen derſelben ver

ſchiedenen Orte thätig und wirthſchaftet hier in den von ihm

ſelbſt zu beſchaffenden und zu bezahlenden Geſchäftsräumen

mit dem ihm unterſtellten und von ihm befoldeten Perſonal.

Ale Unkoſten des Geſchäftsbetriebes als Generalagent treffen

ihn ſelbſt. Er bezieht kein feſtes Gehalt, ſondern im Weſent

lichen Proviſion , und muß bei der A. Geſellſchaft ſogar

feinerſeits einen erheblichen Betrag ſeiner Einkünfte der Ge

ſellſchaft gutſchreiben . Er haftet endlich für die Forderungen

der Geſellſchaft gegen die von ihm abhängigen Agenten.

Dieſes ganze Verhältniß, wonach der Beſchwerdeführer offen

bar Prinzipal eines bedeutenden Betriebs iſt, ſchließt die

Auffaſſung ſeiner Stellung als derjenigen eines Þandlungs

gehilfen der beiden Geſellſchaften unbedingt aus . Daß der

Beſchwerdeführer an die Weiſungen der Direktionen ſtreng

gebunden, daß er verpflichtet iſt, das Wohl der Geſellſchaften

in jeder Hinſicht zu fördern, und daß ſeine ſonſtige geſchäft

liche Thätigkeit von der Genehmigung der Geſellſchaften

abhängig iſt, iſt mit der Eigenſchaft des Beſchwerdeführers

als Handlungsagenten keineswegs unverträglich. Der Sand

lungsagent iſt nicht in dem Sinne ein freier , von dem ihn

beſchäftigenden Handlungshauſe losgelöſter Geſchäftsmann,

wie es der Handelsmakler ($ 93 HBG.'s) iſt . Für den

Handlungsagenten iſt gerade charakteriſtiſch, daß er in einem

ſtändigen Verhältniſſe zu beſtimmten einzelnen Handlungs

häuſern ſteht, deren Intereſſen er wahrzunehmen hat (8 84

Abſ. 1 HGB.'s) und von deren Prinzipalen er naturgemäß

in gewiſſen Grenzen abhängig iſt. Der Umfang dieſer Ab

hängigkeit wird durch den die Beziehungen unter den Bes

theiligten regelnden Vertrag beſtimmt. Daß hierbei in dem

gegebenen Falle diejenige Grenze überſchritten wäre , welche
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den ſelbſtändigen Handlungsagenten von dem unſelbſtändigen

Þandlungsgehilfen trennt, kann nicht zugegeben werden .

Aus allebem ergibt ſich , daß der Beſchwerdeführer nicht

als ein unſelbſtändiger Handlungsgehilfe Zweigniederlaſſungen

leitet, die von den beiden Verſicherungsgeſellſchaften in $.

gegründet ſind, ſondern daß er als ſelbſtändiger Handlungs:

agent für dieſe Geſellſchaften thätig iſt.“

22. Nachweis der Bertretungsbefugniß eines Handelsgeſells

ſchafters im Grundbuchverkehr.

Beſchluß des Rammergerichts I. Civ.Senat vom 2. April

1902. — Jahrbuch N. F. Bd. V S. A 96 .

Der Nachweis der Befugniß eines Geſell

Ich afters zur Vertretung einer offenen Handel8

geſellſchaft kann ſowohl durch ein Zeugniß des

Gerichts über die Eintragung als auch durch die

beglaubigte Abſchrift des die Geſellſchaft be

treffenden Inhalte des Handelsregiſters geführt

werden.

HGB. SS 9 , 114. Gr.B.Ordn. SS 33, 29. Preuß. Verfügung des Fuſtiz

Miniſteriums über die Führungder Handelsregiſter vom 7. November 1899

S$ 2 , 7 .

Anmerkung. Ein Gleiches wird anzunehmen ſein für

Prokuriſten , Vorſtand einer Aktiengeſellſchaft, vollhaftende

Geſellſchafter einer Kommanditgeſellſchaft auf Aktien , den

Vorſtand einer Genoſſenſchaft und den Geſchäftsführer der

Geſellſchaft mit beſchränkter Şaftung. Vgl. BD. LI S. 229

dieſer Zeitſchrift.

Dr. Reyßner.

23. Erwerb der Firma eines Einzelkaufmanns durch eine

offene Handelsgeſellſchaft; Eintragung in das Handels

regiſter.

Beidhluß des Kammergerichte I. Giv.Sen. vom 11. November

1901. – Jahrbuch N. F. Bd. IV S. A 96.

* Hat eine offene Handelsgeſellſchaft das

Geſchäft eines Einzelkaufmanns mit der Firma
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erworben , ſo kann im andelsregiſter nicht bei

der Firma des Einzelkaufmanns als Inhaber die

offene Bandelsgeſellſchaft ſelbſt , unter Abſtand:

nahme von der Bezeichnung der einzelnen Ges

ſellſchafter, eingetragen werden; vielmehr kann

die Eintragung nur dahin ſtattfinden , daß als

die nunmehrigen Inhaber die einzelnen Geſell:

ich after regiſtrirt werden.

HGB. SS 106, 124 Abſ. 1. Preuß. Juſtiz-Miniſterialverfügung vom

7. November 1899 über die Führung des Handelsregiſters § 29.

Das Handelsgeſchäft mit dem Firmenrecht „D. R. Buch

handlung und Antiquariat“ war von der offenen Handelss

geſellſchaft U. & S., deren Inhaber die Kaufleute u . und S.

find , erworben . Es wurde von dieſen beantragt , die bis

herige Firma des Einzelkaufmanns auf die offene Handels

geſellſchaft umzuſchreiben und zwar in der Art, daß in der

der Verfügung des preußiſchen Juſtizminiſters über die Füh

rung der Handelsregiſter vom 7. November 1899 entſprechen

den Abtheilung A neben der bisherigen Firma des Einzel

kaufmanns in Spalte 3 eingetragen werde : „die offene

Handelsgeſellſchaft in Firma Ü . & S."

Dies wurde vom Amtsgericht I und dem Landgericht I

Berlin abgelehnt, auch iſt die weitere Beſchwerde unter An

nahme des obenſtehenden Saßes zurückgewieſen .

Bemerkt ſei :

In der Verfügung vom 7. November 1899, betreffend

die Führung der Handelsregiſter, heißt es $ 29 Abſ.2 : „ In

Spalte 2 ( des Regiſters Abth . A ) ſind die Firma, der Ort

der Niederlaſſung, der Siß der Geſellſchaft und die darauf

ſich beziehenden Aenderungen einzutragen. Ebendort finden

die Vermerke über Zweigniederlaſſungen , auch wenn dieſe

ſich im Bezirke des Regiſtergerichts befinden oder eine andere

Firma als die Hauptniederlaſſung haben, ſowie die Vermerke

über das Vorhandenſein einerZweigniederlaſſung ihren Plaß."

Da das erworbene Bandelsgeſchäft mit dem Firmenrecht ſich

als Zweigniederlaſſung darſtellt, ſo würde ein Vermerk bei

deſſen Hauptniederlaſſung in Spalte 2 zu machen ſein . Da

nach feſtſtehender Rechtſprechung dieſelben Perſonen unter

verſchiedenen Firmen verſchiedene offene Handelsgeſellſchaften

bilden können , ſo daß im Falle der Zahlungseinſtellung ver

ſchiedene Geſellſchaftskonkurſe eröffnet werden müſſen (vgl.

Staub , Kommentar zum Handelsgeſezbuch 6. Aufl. Bd. I
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S. 351 und die dort angeführten Urtheile ), ſo könnte die

angeordnete Form der Eintragung den Anſchein erwecken ,

daß die unter verſchiedenen Firmen verbundenen Perſonen

getrennte Handelsgeſellſchaften bilden . Zur Vermeidung

ſolchen Anſcheins ſagt das Kammergericht in ſeiner Bes

gründung :

Sollten die Geſellſchafter ein Intereſſe daran haben,

daß der Zuſammenhang zwiſchen dem unter der Firma

U. & S. betriebenen und dem hinzu erworbenen Geſchäft

einen beſonderen Ausdruck im Handelsregiſter finde, ſo ließe

dieſer Zuſammenhang fich möglicher Weiſe durch eine zuſäß

liche Bemerkung wahren , wonach die Betheiligten als In

haber der Firma ,D . R. Buchhandlung und Antiquariat in

ihrer Eigenſchaft als Geſellſchafter der offenen Handelsgeſell

ſchaft U. & S.' eingetragen werden . Einem derartigen Ver

merke, der bisher nicht nachgeſucht iſt, ſtände ein erſicht

liches Bedenken nicht entgegen .

24. Auflaſſung des einer offenen Handelsgeſellſchaft

gehörigen Grundſtüds bei Uebernahme des Geſchäfts durdy

einen Geſellſchafter.

Beſchluß des Kammergerichta I. Civ.Senatvom 17. Fes

bruar 1902. - fahrbuch N. F. Bd . V S. A 109 ff.

* Uebernimmt ein Geſellſchafter bei Auf

löſung der offenen Handelsgeſellſchaft das Ge

ſchäft mit Aktiven und Paſſiven unter Fortfüh

rung der bisherigen Firma , ſo erfordert gleich

wohl der Uebergang der Geſellſchaftsgrundſtüce

auf den übernehmenden bisherigen Geſellſchafter

die Auflaſſung.

HOB. $ 124 A5.1, SS 141 , 142 .

Aus den Gründen :

Wenn an die Stelle der im Grundbuch eingetragenen

offenen Handelsgeſellſchaft der bei der Auflöſung das Ge

ſchäft mit Aktiven und Paſſiven übernehmende Geſellſchafter

tritt, ſo erhält der Leftere ein Grundſtück, an welchem ihm

bisher ein als Miteigenthum zu bezeichnender Antheil nicht

zuſtand; dies folgt auch nach neuem Rechte daraus, daß die

Privatgläubiger eines Geſellſchafters nur den Zugriff auf
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Dasjenige haben , was dem Geſellſchafter bei der Ausein

anderſeßung zukommt, und daß dieſes ihm Zukommende

lediglich der Anſpruch auf Geldabfindung , nicht auf einen

verhältniſmäßigen Antheil an den einzelnen Stücken des

Geſellſchaftsvermögens iſt (88 135, 149 KGB.'s; $$ 719,

738 B.GB.'s ). Das Herrſchaftsrecht der Geſellichaft wird

umgeſeßt in das Eigenthum einer Einzelperſon . Indem dies

auf Grund einer Vereinbarung der bisherigen Geſellſchafter

geſchieht, hat ſich dieſelbe in der Form der Auflaſſung als

des auf die Eigenthumsübertragung gerichteten dinglichen

Vertrags zu vollziehen (S $ 873, 925 B.GB.'s ).

Das Reichsgericht hat in dem Urtheile vom 14. Oktober

1898 (Gruchot, Beiträge Bd. XLIII S. 498 , vgl . auch

Juriſt. Wochenſchrift 1899 S. 320 Nr. 48) ſeine Auffaſſung

von dem Eigenthum an dem Vermögen der offenen Handels

geſellſchaft im Anſchluß an frühere Entſcheidungen (Bd. XXV

S. 252 , Bd . XXX S. 152 und Bd. XXII S. 256)

dahin erläutert, daß es ſich als ein der geſainmten

Þand des älteren deutſchen Rechtes naheſtehendes Geſammt

recht darſtelle. Weder ſei die offene Handelsgeſellſchaft eine

juriſtiſchePerſon, noch ſtehe den einzelnen Geſellſchaftern ein

ideelles Miteigenthum an dem Geſellſchaftsgute zu ; als

Eigenthümerin ſei die Geſammtheit anzuſehen, deren Eigen

thumsrecht durch das Ausſcheiden eines Geſellſchafters nicht

berührt werde. Gerade von dieſem Standpunkte aus , der

durch das neue Recht nicht beeinflußt wird , ſcheint die

Folgerung unabweislich, daß die Ueberführung eines Grund

ſtücks aus dem Eigenthume der Geſellſchaft in das Sonder:

eigenthum eines Geſellſchafters , wie ſie bei der Auflöſung

durch die Uebernahme des geſammten Geſellſchaftsvermögens

ſeitens des einen Geſellſchafters beabſichtigt iſt, eine auf dem

Willen der Betheiligten beruhende Rechtsänderung, nämlich

einen Eigenthumswechſel, in ſich ſchließt. Bisheriger Eigen

thümer war ein Perſonenkreis , aber nicht der aus den Ge

fellſchaftern A. und B. gebildete Perſonenkreis , ſondern die

vom Beſtande der jeweiligen Mitglieder unabhängige Ge

ſammtheit. An ihre Stelle ſoll eine Einzelperſon treten,

die Eigenthum an dem Grundſtücke bisher in keiner Form

beſaß, vielmehr lediglich als Mitglied der Geſellſchaft und

für die Dauer dieſer Mitgliedſchaft nach Maßgabe des Ge

ſellſchaftsvertrags oder des Geſeges über das Grundſtück zu

verfügen berechtigt war . Dieſe Verfügungsmacht wurzelt im

Geſellſchaftsrechte, nicht in einer ſachenrechtlichen Beziehung
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zum Grundſtücke. Daruin enthält der Austritt aus der

Geſellſchaft nicht die Aufgabe von Eigenthumsrechten , und

darum kann ebenſo wenig die Uebernahme der Aktiva und

Paſſiva durch einen Geſellſchafter bei Auflöſung der Geſell

ſchaft ohne Weiteres den Uebergang des Eigenthums der

Geſammtheit auf den Uebernehmer herbeiführen. Die An

wachſung eines Eigenthumsantheils , wie ſie vom Oberver

waltungsgericht angenommen wird ( Entſch. Bd . XXXI S. 41),

iſt in ſolchem Falle ausgeſchloſſen , weil ein derartiger Antheil

neben dem Geſammteigenthume nicht beſtand und auf Seiten

des übernehmenden Geſellſchafters nicht beſteht, und für die

Annahme einer Geſammtrechtsnachfolge fehlt es an der ge

feßlichen Grundlage.

An dieſem Ergebniß ändern auch der § 738 B.GB.'S

und der 142 HGB.'S nichts. Nach § 738 B.GB.'s wächſt

beim Ausſcheiden eines Geſellſchafters ſein Antheil am Ge

ſellſchaftsvermögen den übrigen Geſellſchaftern zu. Dieſe

Beſtimmung bezieht ſich nach ihrem klaren Wortlaute ledig

lich auf den Fall, daß durch das Ausſcheiben des Geſell

ſchafters der Fortbeſtand der Geſellſchaft nicht berührt wird

(8 736 B.GB.'S , 88 138 ff. HGB.'s) . Hier zeigt ſich ge

rade das vom Mitgliederwechſel unabhängige Daſein der

Geſellſchaft; dieſe bleibt, auch wenn ein Geſellſchafter , in

den vom Geſeße zugelaſſenen Fällen, ausſcheidet. Das Geſek

ſagt nicht , daß ein Antheil an den einzelnen Gegenſtänden

des Geſellſchaftsvermögens den verbleibenden Geſellſchaftern

zuwachſe, ſondern es ſpricht von dem Zuwachſe des Antheils

am Geſellſchaftsvermögen . Dieſe Regelung ſtimmt mit dem

Ausgeführten vollkommen überein : der ausſcheidende Geſell

ſchafter gibt nicht ſachenrechtliche, ſondern geſellſchaftliche

Beziehungen auf und braucht deshalb , ſofern es ſich um

Grundſtüde handelt, keinen Antheil, den er gar nicht beſaß ,

auf die zurückbleibende Geſellſchaft zu übertragen . Das

Grundbuch, in welchem als Eigenthümerin die offene Bandels

geſellſchaft eingetragen iſt , wird durch das Ausſcheiden des

Geſellſchafters nicht berührt. Daß ein Gleiches bei der

Auflöſung der Geſellſchaft und demnächſtigen Umſeßung des

Eigenthums der Geſellſchaft in Einzeleigenthum zu gelten

habe, iſt nirgends geſagt. Der Art. 142 Abſ . 1 HOB'S

bezieht ſich auf den Fall, daß in der Perſon eines von zwei

Geſellſchaftern die Vorausſeßungen eintreten, unter welchen

bei einer größeren Zahl von Geſellſchaftern ſeine Ausſchließung

aus der Geſellſchaft zuläffig ſein würde ; hier kann das Ge



204 Rechtsſprüche.

1

richt den anderen Geſellſchafter auf ſeinen Antrag für be

rechtigt erklären , das Geſchäft ohne Liquidation mit Aktiven

und Paſſiven zu übernehmen. Nach dem Abſ. 2 des § 142

ſteht dieſes Uebernahmerecht auch dann dem anderen Geſell

ſchafter zu , wenn ein Privatgläubiger des einen von der

ihm nach § 135 zuſtehenden Befugniß Gebrauch macht oder

wenn über das Vermögen des einen Geſellſchafters der Ron:

kurs eröffnet wird. In beiden Fällen ſollen auf die Aus

einanderſeßung die für das Ausſcheiden eines Geſellſchafters

aus der Geſellſchaft geltenden Vorſchriften entſprechende An

wendung finden. Iſt es nun ſchon für dieſe Fälle ſehr

zweifelhaft , ob das Geſeß eine Geſammtrechtsnachfolge hat

begründen wollen , und ob von den Uebertragungsformen

des bürgerlichen Rechts bezüglich der einzelnen Beſtandtheile

des Vermögens abgeſehen werden kann (dafür Staub,

Handelsgeſezbuch 142 Anm . 2, dagegen Lehmann -Ring,

Handelsgeſekbuch § 142 Nr. 4), ſo erſcheint es doch unzu

läſſig, die Sondervorſchrift des $ 142, die lediglich im Inter

eſſe des an der Auflöſung unſchuldigen Geſellſchafters gegeben

iſt ( Denkſchrift in Hahn : M ugdan , Materialien Bd . VI

S. 273) , ausdehnend auszulegen und auch da anzuwenden,

wo die Auflöſung auf der freien Vereinbarung der Geſell

ſchafter beruht . Man würde bei der gegentheiligen Annahme

zu der gewiß nicht ſtatthaften Uebertragung der Vorſchrift

des § 738 B.GB.'8 auf einen Thatbeſtand gelangen , für

den ſie nicht erlaſſen iſt. Es iſt deshalb auch für das neue

Recht daran feſtzuhalten , daß der das Geſchäft mit Aktiven

und Paſſiven übernehmende Geſellſchafter Eigenthümer der

Geſellſchaftsgrundſtücke nur durch Auflaſſung wird , die ihm

von der durch den abgefundenen Geſellſchafter vertretenen,

zu dieſem Zwecke als fortbeſtehend gedachten Geſellſchaft als

Bucheigenthümerin zu ertheilen iſt. In gleichem Sinne hat

bereits das Oberlandesgericht zu bamburg unter dem 19. Juni

1901 entſchieden ( Jahrbuch für Entſcheidungen des Kammer

gerichts Bd. XXII S. D 24).

1

.

.
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25. Ausſchließung ſämmtlicher Geſellſchafter von der

Vertretungsmacht.

Beſchluß des Oberlandesgerichts Dresden Vi. Civ . Senat

vo in 16. Oktober 1900. — Annalen desOberlandesgerichts
Dresden Bd. XXII S. 161 .

Die Ausſchließung der ſämmtlichen Geſell

ſchafter einer offenen Handelsgeſellſchaft von der

Vertretung der Geſellſchaft hat die gleiche Wir:

kung , wie wenn eine Geſammtvertretung durch alle

Geſellſchafter feſtgeſeßt iſt í) .

HGB. $ 125.

26. Eintragung des Erlöſchens der Firma einer offenen

Handelsgeſellſchaft ohne vorgängige Liquidation.

Beichluß des stammergerichts I. Civ. Sen. vom 25. Februar

1901 . Jahrbuch N. F. Bd. III S. A 107.

* Haben die Geſellſchafter einer offenen þan:

delsgeſellſchaft die Auflöſung derſelben und das

Erlöſchen der Firma zum ħandelsregiſter ange:

meldet und demnächſt auf Befragen erklärt, daß

ungetheiltes Geſellſchaftsvermögen nicht vorhanden

ſei und es einer Liquidation nicht bedürfe, ſo iſt

gegen die Eintragung des Erlöſchens der Firma

kein Bedenken daraus herzuleiten , daß das Nicht

Vorhandenſein eines der Auflöſungsfälle des § 145

Abſ . 2 des SGB.'s , in welchen die liquidation nicht

ohne Weiteres unterbleiben kann, nicht dargelegt

und daß die thatſächliche Auseinanderſeßung nicht

nachgewieſen iſt ?).

HGB. § 145 Abſ. 2, § 157 Abſ. 1 , § 458.

I1 ) Vgl. o . Hahn , Kommentar zum Aug. D. HGB. (3. Aufl.) zu

Art. 125 * $ 7. Reyßner , Rommentar zum Allg . D. HGB. zu

Art. 86 Anm. 4.

2) Vgl . Reyßner , Die Liquidation der offenen Sandelsgeſellſchaft

S. 80 ff., in dieſer Zeitſchrift BD. X S. 391 ff.
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27. Anwendbarkeit des Buches 1 Titel 2 des B.GB.'& auf

die im § 22 a. a . D. bezeichneten Vereine; Beſtellung von

Liquidatoren durch den Richter.

Beſchluß des Rammergerichts I. Civ.Senat vom 2. Dezember

1901. - fahrbuch N. F. BD. IV S. A 105 .Bd

1. Die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung,

welche für juriſtiſche Perſonen zu erachten ſind , ge

hören zu den im § 22 des B.OB.'S gedachten Ver

einen . Es findet auf dieſe Geſellichaften das Recht

des Bürgerlichen Geſeßbuches, inſoweit es allge

meine Vorſchriften über Vereine enthält , als ſub

ſidiäre Rechtsquelle Anwendung.

Das Gleiche findet auf die im $ 22 des B.OB.'S

gedachten , vom ſonſtigen Reichsrechte geregelten

rechtsfähigen Vereine Anwendung ?).

B.GB. $ 22. Genoſſenſchaftegefeß vom 20. Mai 1892/20. Mai 1898 $ 6.

HGB . SS 210, 320.

2. Das Gleiche gilt auch für die vor dem 1. fa

nuar 1900 errichteten Vereine des § 22 des B.GB.8.

Einf.Gel. zum B.UB. $ 163. B.GB. $ 22 .

* 3 . Hat eine aufgelöſte Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung feinen Liquidator , ſo iſt, wenn

die Vorausſeßungen des § 19 (§ 48 Abſ. 1) des

Bürgerlichen Gefeßbuches gegeben jind , auf Grund

dieſer Vorſchriften ein Liquidator vom Amtsgerichte

des Geſellſchaftsſißes zu beſtellen ?) .

Geſeß, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung, vom 20. April

1892/20. Mai 1898 $ 66. B.GB. $$ 49, 48 Abſ. 1 .

Aus den Gründen :

Wie die Wiſſenſchaft und Rechtſprechung in der Aktien

geſellſchaft und der eingetragenen Genoſſenſchaft eine juriſtiſche

Perſon erblicken (zu vergleichen Entſcheidungen des Reichs

gerichts in Civilſ. Bd. XXIII S. 202) , ſo gilt dies auch

1) Vgl. Simon in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX S. 1 ff. Keyßner:

Simon, Attiengefellſchaften und fommanditgeſellſchaften aufÄftien

S. XLV, 2 , 215. Der Art. 4 des Preuß . Ausführungøgeſeßes zum

Handeløgefeßbuch wäre mit der Anwendbarkeit des § 43 B.GB.'B

nicht erforderlich geweſen.

2) Vgl. SGB. & 302 Abſ. 4.

.
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von der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung. Das Reichs

gericht ſpricht mit Recht in einem Urtheile vom 16. Sep

tember 1899 (Monatsſchrift für Handelsrecht und Bankweſen

1899 S. 264) von einer vollen Uebereinſtimmung der Aktien

geſellſchaft und der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

hinſichtlich der rechtlichen Geſtaltung der geſellſchaftlichen

Vereinigung darin, daß die eine wie die andere Geſellſchaft

eine von den Geſellſchaftern verſchiedene Rechtsperſönlichkeit

ift. Die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung iſt danach

juriſtiſche Perſon , und zwar , da es ſich bei ihr um eine

Perſonenvereinigung handelt, nach der Terminologie des

Bürgerlichen Geſeßbuchs ein Verein. Sie gehört zu den im

$ 22 B.OB.'s gedachten Vereinen , deren Rechtsfähigkeit auf

beſonderen reichsgeſeblichen Vorſchriften beruht. Gerade dieſe

Hervorhebung der von den ſonſtigen Reichsgefeßen betroffenen

rechtsfähigen Vereine im § 22 B.GB.'s beweiſt , daß auch

dieſe für Vereine im Sinne des Bürgerlichen Geſeßbuchs

erachtet ſind . Alsdann aber iſt das Recht des Bürgerlichen

Geſeßbuchs, ſo weit es allgemeine Vorſchriften über Vereine

enthält, die ſubſidiäre Rechtsquelle auch für die gedachten ,

vom ſonſtigen Reichsrechte geregelten rechtsfähigen Vereine.

Daſſelbe ergibt ſich aus Art. 163 des Einf.Geſ.zum B.GB.,

wo auf die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen

Geſegbuchs beſtehenden juriſtiſchen Perſonen ohne ale Unters

ſcheidung, alſo auch auf die nach älteren Reichsgeſeßen als

juriſtiſche Perſonen anzuerkennenden Vereine, die näher be

zeichneten allgemeinen Vorſchriften des Bürgerlichen Gefeß

buchs über Vereine (bezw . über Stiftungen ) für anwendbar

erklärt ſind. Im Sinne dieſer Auslegung iſt auch das

Handelsgeſekbuch ſelbſt zu verwerthen , das im § 6 Abſ. 2

die Rechte und Pflichten eines Vereins, dem das Geſeß ohne

Rückſicht auf den Gegenſtand des Unternehmens die Eigen:

ſchaft eines Kaufmanns beilegt, als durch die für Handwerker

und Kleingewerbetreibende im § 4 Abſ. 1 gegebene Aus

nahmevorſchrift nicht berührt erklärt. In dem Entwurfe

(§ 4 Abſ. 3) war ſtatt des Ausdrucks „eines Vereins“ der

jenige „ einer Perſonenvereinigung“ gewählt. Die Denkſchrift

ſtellt klar, daß die Beſtimmung neben den Aktiengeſellſchaften

und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien auch die Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung treffen ſollte (Hahn : Mugban,

Materialien BD . VI S. 202). Dadurch, daß die Reichstags

kommiſſion die Worte „einer Perſonenvereinigung“ durch die

Wendung „ eines Vereins “ erſeßte , ſchloß fie ſich offenbar
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der entſprechenden Terminologie des Bürgerlichen Geſeßbuchs

an . Es folgt alſo wiederum auch aus dem S 6 HOB.'s,

daß die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung ein Verein im

Sinne des Bürgerlichen Geſekbuchs iſt , und ſie unterliegt

deshalb dem Vereinsrechte dieſes Gefeßbuche, ſoweit das

leßtere überhaupt nach Art. 2 des Einf.Geſ . zum KGB. in

Betracht zu ziehen iſt. Von einer ſubſidiären Anwendung

des Rechtes des Bürgerlichen Geſetbuchs über die Geſellſchaft

kann keine Rede ſein . Denn dieſes gilt nach § 54 B.OB.'S

nur für Vereine, die nicht rechtsfähig ſind , während die

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung Rechtsfähigkeit hat. ...

Nach dem in den allgemeinen Vorſchriften des Bürgerlichen

Gefeßbuchs über Vereine enthaltenen S 29 ſind nun , ſo weit

die erforderlichen Mitglieder des Vorſtandes fehlen, dieſe in

dringenden Fällen für die Zeit bis zur Hebung des Mangels

auf Antrag eines Betheiligten von dem Amtsgerichte zu be

ſtellen, in deſſen Bezirke der Verein ſeinen Siß hat. Da

nach § 48 Abſ. 1 BGB.'s für die Beſtellung von Liqui

datoren eines Vereins die für die Beſtellung des Vorſtandes

geltenden Vorſchriften maßgebend ſind , findet auch die ge

richtliche Ernennung von Liquidatoren entſprechend dem $ 29

ſtatt. Es kann ſich nach den vorſtehenden Ausführungen

über die ſubſidiäre Anwendbarkeit der Vorſchriften des Bür

gerlichen Geſekbuchs betreffs der Vereine auf die Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung nur noch darum handeln , ob eine

Sonderbeſtimmung des Handelsrechts die Anwendung der

$$ 29, 48 Abſ. 1 B.GB.'s hier ausſchließt oder nicht. ... Die

nach § 66 Abſ. 2 des Gefeßes vom 20 April 1892 ernannten

Liquidatoren ſind nicht etwa einſtweilige, die von den Geſell

ſchaftern durch die Beſtellung anderweitiger Vertreter beſeitigt

werden können. Vielmehr iſt ihre Stellung durch § 66

Abf . 3 a. a . D. dahin gewährleiſtet, daß nur das Gericht die

von ihm ernannten Liquidatoren wieder abberufen darf. Auf

einem völlig anderen Gebiete bewegt ſich die Liquidatoren

ernennung gemäß § 29 , § 48 Ab . 1 B.GB.'S . Es iſt mit

ihr ausſchließlich für den Fall vorgeſorgt, in welchem Liqui

datoren nicht bezw . nicht in der etwa erforderlichen Anzahl

vorhanden ſind. Die Beſtellung ſoll nicht einen Konflikt

innerhalb des Vereins löſen , ſondern nur dem praktiſchen

Bedürfniſſe nach dauerndem Vorhandenſein von Vertretern

des Vereins Rechnung tragen . Deshalb iſt auch dem Be

ſtimmungsrechte des Vereins nicht vorgegriffen. Die Beſtel

lung erfolgt nur für die Zeit bis zur Hebung des Mangels,
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und der Verein iſt deshalb in der Lage , durch eine bem

Gefeß und ſeiner Saßung entſprechende Ernennung die einſt

weiligen Vertreter in Fortfall zu bringen . Danach handelt

es ſich bei der Beſtellung von Liquidatoren zufolge § 66 des

Gefeßes vom 20. April 1892 und zufolge der SS 29, 48

Abſ . 1 BGB.'8 um Vornahmen, die auf völlig verſchiedenen

Gebieten liegen. Die Ernennung nach dem Geſeße vom

20. April 1892 dient dem Intereſſe der Geſellſchaft , die

dadurch geeignete Liquidatoren erlangen ſoll ; die Ernennung

nach dem Bürgerlichen Geſezbuch iſt eine vorläufige Maß

regel im allgemeinen Intereſſe, welches erheiſcht, daß ein

Verein nicht ohne Vertreter bleibt. Bei der Verſchiedenheit

dieſer Vornahmen nach ihren Vorausſeßungen und ihrem

inneren Grunde kann nicht angenommen werden , daß die

Beſtimmung im § 66 Abſ. 2 des Geſeßes vom 20. April1892

die Beſtellung von Liquidatoren nach den $$ 29, 48 Abſ.1

B.GB.'8 ausſchließt. Vielmehr findet auch in dieſem Punkte

das Bürgerliche Geſeßbuch ſubſidiäre Anwendung. Nur bei

ſolcher Auslegung des Geſekes wird eine ſonſt vorhandene

empfindliche Lücke ausgefüllt.

28. Feſtſtellung der Sacheinlagen im Geſellſchaftsvertrage

einer Aktiengeſellſchaft; bleibender Beſtandtheil deſſen bei

Neugeſtaltung des Geſellſchaftsvertrages.

Beichluß des VI. Civ.Senats des Oberlandesgerichts

Dresden vom 29. Mai 1900. · Annalen des t. ſå chi. O bers

landesgerichte Dresden Bd. XXI S. 325.

Der nach § 186 HGB.'s nothwendige Inhalt

des Geſellſchaftsvertrages einer Aktiengeſellſchaft,

betreffend die von einem Aktionär zu machenden

Einlagen, die nicht in baarem Gelde beſtehen , muß

in der ſpäteren Umgeſtaltung des Geſellſchafts

vertrages beibehalten bleiben ).

HGB. § 186.

1 ) Uebereinſtimmend der Befchluß des Ferien :Senats des bayeriſchen

Oberſten Landesgerichts vom 5. Auguſt 1901 (Sammlung der Ent :

ſcheidungen dieſes Gerichtshofs Bd . II S. 564) .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LIII.
14
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Aus den Gründen :

Der Einlagevertrag iſt kein neben dem Geſellſchafts

vertrag einhergehendes ſelbſtändiges Rechtsgeſchäft, deſſen im

Geſellſchaftsvertrage nur Erwähnung zu thun wäre, ſondern

er bildet einen Beſtandtheil des beregten Vertrages ſelbſt.

Gelangt die durch den Vertrag errichtete Geſellſchaft durch

ihre Eintragung zur Entſtehung, ſo werden die einlegenden

Perſonen ohne Weiteres Aktionäre und find den übrigen

Vertragsſchließenden gegenüber verpflichtet, die im Geſell

ſchaftsvertrage feſtgeſeßten Einlagen zu bewirken und ſo die

materielle Grundlage für die Geſellſchaft zu ſchaffen. Der

Geſellſchaftsvertrag hat die Einlagen, durch welche die Ge

ſellſchaft meiſt ihr charakteriſtiſches Gepräge erhält, in vollem

Umfange auszuweiſen . Dieſer Ausweis hat nicht oder doch

nicht bloß den Zweck, die Anſprüche der Geſellſchaft an die

betreffenden Gründer (HGB. 9 202) zu ſichern . Dazu be

dürfte es nicht gerade der Hervorhebung im Statute , er iſt

vielmehr vorgeſchrieben zum Schuße aller derer, die ſich über

den Beitritt zur Geſellſchaft zu entſcheiden haben, nicht bloß

derjenigen, die bei der erſtmaligen Ausſchreibung von Aktien

ſich betheiligen , ſondern auch ſolcher Perſonen , die , ſei es

im Falle einer Einheitsgründung (HGB. § 188) oder ſonſt,

der bereits beſtehenden Geſellſchaft durch gewöhnlichen Aktien

kauf beitreten und in der Lage ſein ſollen , aus dem be

ſtehenden Geſellſchaftsſtatute ſich über die einſchlagenden

Verhältniſſe zu unterrrichten.

Das Geſeß unterſcheidet überhaupt nicht zwiſchen dem

Gründungsvertrage und einem ſpäteren Geſellſchaftsvertrage;

es kennt nur einen Geſellſchaftsvertrag, nämlich denjenigen,

der der Eintragung der Geſellſchaft im Handelsregiſter zu

Grunde liegt , und dieſer hat die Feſtſeßung über die Ein

lagen zu enthalten .

Nun kann ein Geſellſchaftsvertrag allerdings abgeändert

werden . Eine Aenderung der auf die Einlagen bezüglichen

Feſtſeßungen iſt aber nur unter der Vorausſeßung denkbar,

daß dieſer Theil des Vertrages angefochten oder ſonſt rück

gängig gemacht worden iſt und die Einlage in Folge deſſen

gar nicht in das Geſellſchaftsvermögen gelangt oder aus

dieſem Vermögen wieder ausgeſchieden wird . Dieſenfalls

können die bezüglichen Beſtimmungen aus dem Geſellſchafts

vertrage beſeitigt werden , weil damit nur der Inhalt des

Vertrages den eingetretenen Rechtsveränderungen angepaßt

wird . Wenn dagegen die Geſellſchaft auf Grund der Feſt
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ſeßungen fortbeſteht, die in dem urſprünglichen Geſellſchafts

dertrage über die Einlagen getroffen worden ſind, muß der

Geſellſchaftsvertrag nach der zwingenden Vorſchrift des § 186

KGB.'s dieſe Feſtſeßung beibehalten .

-

29. Tod eines der Gründer einer Aktiengeſellſchaft bei der

Einheitsgründung nach vollzogener Anmeldung; Ergänzung

des Gründerberichte durch die Erben .

Beſchluß des Oberlandesgerichte Dresden dom 4. Dezember

1900. Annalen des Oberlandesgerichts Dresden BD.XXII

S. 163. Rechtſprechung der Oberlandesgerichte, hera u :

gegeben von Mugdan und Falkmann, Kammergericht::

räthe , Jahrgang 1902 S. 23.

HGB. § 195.

Die Aktiengeſellſchaft war durch notarielles Protokoll

vom 11. April 1900 errichtet und zugleich von den fünf

Gründern, welche ſämmtliche Aktien übernommen hatten , die

Anmeldung zum Handelsregiſter vollzogen. Troßdem der

eine Gründer am 11. Juni verſtorben war, wurde die Ein

tragung beantragt. Eine vom Amtsgericht für erforderlich

erachtete Vervollſtändigung des Gründerberichts wurde mit

der Anzeige des Todes eines fünften Gründers von den

übrigen vier eingereicht. Die Eintragung wurde abgelehnt,

weil die Gründung durch den Tod eines der Gründer hins

fällig geworden ſei.

Der weiteren Beſchwerde gab das Oberlandesgericht

Dresden Folge mit folgender Begründung :

Die Anmeldung zum Handelsregiſter beſtand in einer

Willenserklärung der Gründer, die gegenüber der Regiſter

behörde abzugeben war und in deren Abweſenheit abgegeben

wurde. Sie wurde nach § 130 B.GB.'S zwar erſt mit dem

Zeitpunkt wirkſam, wo ſie der Behörde zuging, gelangte ſie

aber einmal (ohne vorherigen oder gleichzeitigen Widerruf)

dahin , ſo war es auf ihre Wirkſamkeit ohne Einfluß, daß

der eine Erklärende in der Zeit zwiſchen der Abgabe der

Erklärung und dem Eintreffen bei der Behörde verſtorben

war. Abgegeben war die Erklärung des X. mit der Voll

ziehung und Beglaubigung der zur Einreichung bei der Re

gifterbehörde beſtimmten Urkunde vom 11. April 1900. Daß

die Einreichung der Anmeldung erſt nach dem Tode des X.
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erfolgte, erſcheint daher nicht geeignet, der Anmeldung die

Wirkſamkeit zu entziehen (vgl. Motive Bd. I S. 159, Pro

tokolle BD. I S. 70) .

Die Anmeldung ſtellt ſich aber als ungenügend dar ; es

fehlt im Gründerberichte an der Angabe der Anſchaffungs-,

Herſtellungspreiſe. ... Dieſer Mangelwird jedoch in der Weiſe

zu heben ſein , daß die Erben des X. ſich ihrerſeits noch zu

der Nachtragserklärung bekennen . In einem Falle, wie dem

vorliegenden, wo die Gründer alle Aktien übernehmen, gilt die

Geſellſchaft mit dieſer Uebernahme als errichtet ( 8 188HGB.'s) .

Dies bedeutet, daß die Geſellſchaft für die Drganiſation als

beſtehend anzuſehen iſt, und daß die Gründer einander zur

Mitwirkung bei der Anmeldung der Geſellſchaft verpflichtet

find (vgl. die Begründung zum Aktiengeſeße von 1884 S. 52 ;

Ring, Aktiengeſeß S. 278 ; Wiener, Die Errichtung der

Aktiengeſellſchaft und die Gründerverantwortlichkeit in Gold

ſchmidt's Zeitſchrift f. 8. geſ. Handelsrecht Bd . XXIV S. 34) .

Mag man daher die errichtete Geſellſchaft bis zu ihrer Ein

tragung als eigenartige Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts

oder als ein Gebilde des Handelsrechtes anſehen , ſo erſcheint

doch ſo viel ficher, daß die Geſellſchaft mit Rückſicht auf die

ihr nach § 188 HGB.'S zukommende Bedeutung durch den

Tod eines Gründers in ihrem Beſtande nicht mehr berührt

werden kann, und daß die Erben eines verſtorbenen Grün

ders zur Vornahme derjenigen Rechtshandlungen, welche die

Eintragung der Geſellſchaft noch erfordert , wenn nicht ver

pflichtet, ſo doch jedenfalls berechtigt ſind. Im Uebrigen iſt

es Sache der Betheiligten , ob ſie die errichtete Geſellſchaft

fortſeßen wollen oder nicht. Für das Regiſtergericht genügt

deshalb unter allen Umſtänden , wenn die Erben des ver

ſtorbenen Gründers in ihrer Eigenſchaft als die allgemeinen

Rechtsnachfolger deſſelben die zur Eintragung erforderlichen

Rechtshandlungen vornehmen. Denn damit iſt das Fort

beſtehen der Geſellſchaft dargethan , und die Erben werden

dadurch , daß ſie an Stelle des Erblaſſers eintreten , der Ge

ſellſchaft gemäß § 202 HOB.'s verpflichtet.

So erkennt denn auch Staub S. 595 ſeines Kom

mentars (6. und 7. Auflage) an , daß die angemeldete Ge

ſellſchaft troß des Todes eines Gründers fortbeſtehen und

dieſen Falls in das Handelsregiſter eingetragen werden kann “) .

1

1 ) Daß damit die Anſicht Stau b's in ſeinem Kommentar zum

Handelégefeßbuch (6. Aufl.) zu § 195 Anm. 3 S. 559) richtig
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30. Abſtimmung in der Generalverſammlung einer älteren

Aktiengeſellſchaft nach Aktien .

Beſchluß des Oberlandesgericht & Dresden VI. Civ.Senat

dom 3. Juli 1900. Annalen des Oberlandesgerichts

Dresden Bd. XXII S. 167.

Ift in dem Geſellſchaftsvertrage einer vor dem

18. Juli 1884 gegründeten Aktiengeſellſchaft be

ſtimmt, daß jede Aktie der verſchiedenen Beträge

von 500 , 300 und 150 Mark eine Stimme beſißt,

und ſind bei Erhöhung des Grundkapital : Aktien

im Nennbetrage von 1000 Mark hinzugetreten , jo

bleibt es bei dem zuſtändigen Stimmrecht für jede

Aktie und wird nicht das Stimmrecht nach Aktien

beträgen ausgeübt ?) .

HGB . $ 232. Reichsgeſetz vom 18. Juli 1884 $ 4 .

aufgefaßt iſt, erſcheint mir zweifelhaft. Die von dem verſtorbenen

Gründer beglaubigt dollzogene Anmeldung (HGB. $ 195 Abſ. 1

und 3 ) hat durch den Tod eines Gründers ſeine Kraft nicht ver :

loren ; die übrigen Gründer hatten die Urkunde behufs Eintragung

an das Amtsgericht eingereicht; der Regiſterrichter hat weder das

Recht noch die Pflicht, fich um die Erbfolge zu kümmern. Sollte

der Gründer nach Fertigſtellung der erforderlichen Anlagen, jedoch

vor Vollziehung der Anmeldung verſterben, ſo würde ich die Voli:

ziehung der Anmeldungdurch die Erben für ſtatthaft erachten ; es

iſt das eine von den ſonſtigen Gründungabethätigungen abgeſonderte

Erklärung, namentlich auch anlangend den § 195 Abſ. 3. Ob

weiter gegangen werden kann, ſo daß auch derInhalt der erforder

lichen Anlagen zur Anmeldung von den Erben ergänzt werden

fann, erſcheint mir bedenklich.

Herr Juſtizrath Dr. Staub, dem ich den Aushängebogen

mittheilte, hat mir Nachſtehendes geſchrieben :

Dr. KeyBner.

„ Ich kann auch nur beſtätigen , daß meine Anſicht nicht

richtig aufgefaßt iſt, da ich ausdrüdlich erklärt habe , daß nach

meiner Auffaſſung, wenn ein Gründer vor der Anmeldung ſtirbt

und das war hier der Fall die Gründung noch einmal

erfolgen müffe. Staub."

1 ) Vgl . Ring , Aktiengeſellſchaft 2. Aufl. S. 725.
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31. Rüdlage; Reſervefonds zum Zwecke der Tilgung aus

geloofter Aktien . Antheil des Borſtandes und Aufſichtsrathes

am Jahre&gewinn.

Beſchluß des VI. Gid.Senates des Oberlandesgerichts

Dresden vom 9. Juni 1900. Annalen des Oberlandeg:

gerichts Dresden Bd. XXI S. 328 .

a ) Unter Rücklage 1) iſt derjenige Theil des

Reingewinns zu verſtehen , der zu dem Zwede

von der Vertheilung an die Aktionäre ausge

ſchloſſen und im Geſellſchaftsvermögen zur ück

behalten wird , um die Geſellſchaft in ihren

wirthſchaftlichen Grundlagen zu kräftigen und

in ſchlechten Zeiten zur Ausgleichung einer un

günſtigen Bilanz , insbeſondere zur Beſeitigung

einer Unterbilanz zu dienen .

b) Eine ſolche Beſchaffenheit kommt einem

Refervefonds zum Zwecke des Rückaufs auszu

looſender Aktien nicht zu und iſt der hierfür be

ſtimmte Betrag nicht von der Gewinnantheils

rechnung des Vorſtandes und des Aufſichtsrathes

ausgeſchloſſen.

HGB. $$ 237, 345 .

Nach dem Geſellſchaftsvertrage der Aktiengeſellſchaft 2c .

wird ein Theil des jährlichen Reingewinns zur Bildung

eines zur Amortiſation von Aktien beſtimmten Reſervefonds

verwendet . Die Amortiſation erfolgt durch Auslooſung .

Die ausgelooſten Aktien gelangen mit dem Nennbetrage zur

Einziehung ; an ihre Stelle treten Genußſcheine, die gleich

den Aktien am jährlichen Reingewinne theilnehmen und bei

einer Auflöſung der Geſellſchaft Anſpruch auf das zu ver

theilende Geſellſchaftsvermögen unter Berückſichtigung der auf

die Aktien bereits gezahlten Beträge gewähren .

Die Mitglieder des Vorſtandes und des Aufſichtsrathes

der Geſellſchaft erhalten einen Antheil vom Jahresgewinne.

Nach der Abänderung des Geſellſchaftsvertrages , die von der

Generalverſammlung im Hinblick auf das Inkrafttreten des

Handelsgeſeßbuchs vom 10. Mai 1897 beſchloſſen worden iſt,

ſoll der nach Abzug der Abſchreibungen verbleibende jährliche

Reingewinn in folgender Weiſe und Reihenfolge verwendet

1) Vgl . ReyBner in dieſer Zeit drift Bd. XLVIII S. 508 ff.
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werden . Zunächſt ſind daraus die Beiträge zur Anſammlung

des geſeßlichen Reſervefonds , ſowie der von der General

verſammlung etwa zu beſchließenden Sonderrüdlagen zu

entnehmen. Darauf erhalten die Mitglieder des Vorſtandes

den vertragsmäßig vereinbarten Antheil (Tantieme); fodann

wird eine ordentliche Dividende von 4 Prozent für die

Aktionäre berechnet. Von dem Ueberſchuſſe erhalten die

Mitglieder des Aufſichtsrathes einen Antheil von 20 Prozent .

Der hiernach verbleibende Reſt endlich wird mit 25 Prozent

dem Amortiſationsfonds zugeſchrieben und mit 75 Prozent

an die Aktionäre als weitere Dividende vertheilt .

Das Amtsgericht iſt der Meinung, daß mit dieſen Be

ſtimmungen gegen die Vorſchriften der SS 237, 245 des

HGB.'s verſtoßen werbe inſofern , als es fich bei dem He

ſervefonds, der zur Amortiſation von Aktien gebildet wird,

ebenfalls um eine abzugsfreie Rücklage im Sinne dieſer

Vorſchriften handle. Mit Rückſicht hierauf iſt die Eintragung

der beſchloſſenen Statutenänderung abgelehnt worden.

Das hiergegen gerichtete Rechtsmittel war für begründet

zu erachten.

Wie die Entſtehungsgeſchichte der S$ 237, 245 HGB'S

ergibt , iſt unter Rücklage derjenige Theil des Reingewinns

zu verſtehen, der zu dem Zwecke von der Vertheilung an die

Aktionäre ausgeſchloſſen und im Geſellſchaftsvermögen zurück

behalten wird, um die Geſellſchaft in ihren wirthſchaftlichen

Grundlagen zu kräftigen und in ſchlechten Zeiten zur Aus

gleichung einer ungünſtigen Bilanz, insbeſondere zur Be

ſeitigung einer Unterbilanz zu dienen . Dieſer Theil ſoll

von der Berechnung der Antheile der Mitglieder des Vor

ſtandes und des Aufſichtsrathes am Reingewinn abgeſett

werden , weil er für den Bedarfsfal als Aktivpoſten zur

Verfügung ſteht und ſodann den Antheilsberechtigten mittel

bar ebenfalls zu ſtatten kommt.

Vgl. den Bericht der Kommiſſion S. 331 und Staub's

Kommentar zu § 237 des Geſekes .

Eine ſolche Beſchaffenheit kommt hier dem Amortiſations

fonds nicht zu . Zwar ſoll nach § 25 des Geſellſchafts

vertrags der zur Amortiſation von Aktien beſtimmte Theil

des Reingewinns nicht ſofort endgiltig aus dem Geſellſchafts

vermögen ausgeſchieden , ſondern vorderhand im Geſchäft an

gelegt werden . Dieſe Verwendung iſt aber eine bloß vor

übergehende, ſie währt nur ſo lange, bis auf den Beſchluß

der Generalverſammlung zu einer Amortiſation geſchritten

1
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wird . Der zu bildende Fonds iſt alſo nicht zu einer bleiben

den Verſtärkung des Geſellſchaftsvermögens beſtimmt; ſeine

beſtimmungsgemäße Verwendung beſteht vielmehr in der Ver

theilung an die Aktionäre . Die Vertheilung hat nur die

Eigenthümlichkeit, daß ſie, anſtatt in der Form einer allen

Aktionären zukommenden Dividende , durch Rückzahlung des

Nennwerthes einzelner, durch das Loos beſtimmter Åktien

erfolgt und daß ſie nicht alljährlich , ſondern in längeren

Zwiſchenräumen ſtattfindet.

32. Eintragung der vom Bertreter einer Aktiengeſellſchaft

ertheilten Prokura ; Nachweis der Zuſtimmung des Aufſichts

rathes.

Beidhluß de fammergericht @ I. Civ. Senat bom 10. April

1901 . Jahrbuch N. F. Bd. III S. A 111 .

*a) Der Regiſterrichter hat das Recht und die

Pflicht, bei Anmeldung einer von dem Vorſtand

einer Aktiengeſellſchaft ertheilten Prokura den

Nad weis der mangels abweichender Beſtimmung

des Geſellſchaftsvertrags oder der Generalver

ſammlung nach dem Gefeße erforderlichen Zu

ſtimmung des Aufſichtsrathes zu der Prokura

ertheilung zu fordern ?) .

b) iſt die Beſtellung des Prokuriſten ohne

3 uſtimmung des Aufſichtsrathes erfolgt , ſo iſt

die Prokura beſtellung nicht nur gutgläubigen,

ſondern auch ſolchen Dritten gegenüber wirk

fam , denen das Fehlen der Zuſtimmung bekannt1

w a r .

HOB. $ 238.

I

1 ) Dieſe Entſcheidung a ericheint bedenklich ; bem Regiſterrichter liegt

nicht die Amtspflicht ob , zu prüfen , ob ſeitens der Vorſtands

mitglieder der Geſellſchaft gegenüber die Verpflichtungen erfüllt

Find; ſeine Thätigkeit tritt erſt ein, ſofern das öffentliche Intereſſe

berührt wird. Er muß im Ordnungsſtrafverfahren die Anmeldung

und Eintragung einer Prokura erzwingen , wenn auch zur Beſtels

lung die Genehmigung des Aufſichtsraths nicht ertheilt iſt. Vgl.

Staub , Kommentar zum Handelsgefeßbuch (6. Aufl.) S. 720

Anm. 8 ; Lehmann - Ring , Nommentar zu § 238 Anm. 3 .

Dr. ReyBner.

1



Rechtsſprüche. 217

33. Erneuerung und Eintragung in das Handelsregiſter

von Stellvertretern der Borſtandsmitglieder einer Aktien :

geſellſchaft.

Beſchluß des Rammergerichts I. Civ. Senat vom 11. juli

1902. Jahrbuch N. F. Bd. V S. A 194.

a. In das Handelsregiſter können ſtellver

tretende Mitglieder des Vorſtandes einer Aktien

geſellſchaft unter Kennzeichnung ihrer Eigen

chaft als Stellvertreter eingetragen werden.

* b . Iſt im Geſellſchaftsvertrag einer Aktien

geſellſchaft beſtimmt, daß der Vorſtand nach

Beſchluß des Aufſichtsraths aus zwei oder mehr

vom Aufſichtsrath zu ernennenden Mitgliedern

beſtehe, jo kann auf Grund dieſer Beſtimmung

der Aufſichtsrath auch ſtellvertretende Vorſtands

mitglieder ernennen.

HGB. SS 242, 248.

*

1

Anmerkung. Die Kennzeichnung als Stellvertreter iſt

für die Vertretungsmacht ohne Bedeutung; eine Zeitbeſchrän

kung iſt nicht eintragbar und, falls erfolgt, wirkungslos.

Ob ein Vertretungsfall vorlag iſt beziehentlich des Ver

hältniſſes zum Dritten wirkungslos. Vgl. Keyßner - Simon,

Aktiengeſellſchaft 5. Aufl. zu § 242 Anmerkung. Vgl. Entſch.

des Reichsgerichts in C.S. Bd . XXIV S. 84.

Dr. Reyßner.

34. Grenzen der Prüfungsbefugniß des Handelsregiſter

gerichte , betreffend die eingereichte Bekanntmachung der

Bilanz, ſowie die Gewinu- und Verluſtrechnung einer Aktien

geſelſdhaft.

Beſchluß des Oberlandesgericht Hamburg I. Civ. Senat

vom 11. Ditober 1901 . Jahrbuch der Entſcheidungen

des Rammergericht & N. F. Bd.IV S.D 19 ff. Monatsſchrift

für Dandelbrecht und Banfwefen 1901 .

* Das Handelsregiſtergericht iſt nicht befugt,

die Bilanz ſowie Gewinn : und Verluſtrechnung

einer Aktiengeſellſchaft nach Einreichung der Be

kanntmachung dieſer Schriftſtücke auf die Beob

achtung der Beſtimmungen des § 261 des Handels

2
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1

gefeßbuchs hin zu prüfen. Es kann die Bekannt:

machung zwar unter dem Geſichtspunkte bean:

ſtanden , daß eine Bilanz ſowie Gewinn : und

Verluſtrechnung im geſeßlichen Sinne überhaupt

nicht vorliegt. Dieſe Beanſtandung läßt ſich

aber nicht darauf ſtüßen , daß aus der Bilanz

u . 1. w . die Höhe der Abſchreibungen nicht zu er:

ſehen iſt.

KGB. $$ 39, 40, 261, 265.

Das Amtsgericht Hamburg hatte gegen die von der

Generalverſammlung genehmigte, bekannt gemachte und dem

nächſt eingereichte Bilanz der Aktiengeſellſchaft „D. A. Dampf

ſchiffahrtsgeſellſchaft “ erinnert, daß den Beſtimmungen des

§ 261 Ziff. 3 HGB.'S ( Abſchreibung eines der Abnußung

gleichkommenden Betrages bezw . Anſaß eines der Abnußung

entſprechenden Erneuerungsfonds ) nicht genügt ſei und bei

Ordnungsſtrafe die Einreichung einer anderen Bilanz verlangt .

Das Landgericht Hamburg wies die Beſchwerde zurück.

Das Oberlandesgericht hat der Beſchwerde Folge gegeben .

Zunächſt iſt auf eine Entſcheidung vom 2. Mai 1898 ver

wieſen. Sobann heißt es :

Dieſe Entſcheidung beruhte allerdings auf dem früheren

Handelsgeſeßbuch. Das jeßt geltende und auf den vorliegen

den Fall anzuwendende Handelsgeſezbuch hat in dieſer Be

ziehung an dem früheren Rechte nichts geändert. Insbeſon:

dere ergibt ſich daraus , daß der $ 261 HGB.'s nicht unter

den Paragraphen aufgeführt iſt, deren Befolgung das Re

giſtergericht nach § 319 HCB.'s durch Ordnungsſtrafen zu

erzwingen hat , daß das Gericht eine Prüfung der von der

Generalverſammlung genehmigten Bilanz in der Richtung,

ob dieſelbe den Vorſchriften des § 261 HGB.'S entſprechend

aufgemacht ſei, nicht vorzunehmen hat. Eine ſolche Thätig

keit würde auch dem Regiſterrichter eine Verantwortlichkeit

auflegen , welche ihm gar nicht zugemuthet werden kann .

Inſoweit daher die amtsgerichtliche Verfügung die Androhung

einer Ordnungsſtrafe damit rechtfertigt, daß in der von der

Generalverſammlung genehmigten und demnächſt veröffent

lichten Bilanz gegen § 261 Nr. 3 5GB.'8 verſtoßen ſei,

fehlt der Verfügung die geſeßliche Grundlage.

Das Amtsgericht hatte nur zu prüfen , ob den Erforder

niſſen der SS 260, 265 des Handelsgeſeßbuchs Genüge ge

ſchehen war . Dieſe Prüfung konnte nur dann zu der ange:
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fochtenen Verfügung führen , wenn ſich ergab, daß der Vorſtand

eine Bilanz und eine Gewinn- und Verluſtrechnung der

Generalverſammlung überhaupt nicht vorgelegt hatte. Denn,

daß ein den Vermögensſtand und die Verhältniſſe der Geſell

ſchaft entwickelnder Bericht mit den Bemerkungen des Auf

ſichtsraths der Geſellſchaft vorgelegt und daß die von der

Generalverſammlung genehmigte Bilanz und Gewinn- und

Verluſtrechnung vorſchriftsmäßig bekannt war , ſtand außer

Frage .

In der That ſucht nun das Amtsgericht darzulegen,

daß eine Bilanz, bezw . eine Gewinn : und Verluſtrechnung,

ohne Angabe der Höhe der Abſchreibungen überhaupt keine

Bilanz, bezw . Gewinn- und Verluſtrechnung, ſei. Allein dies

iſt offenſichtlich unrichtig. Bilanz iſt ein das Verhältniß des

Vermögens und der Schulden eines Kaufmanns darſtellender

Abſchluß, bei welchem der Werth der einzelnen Vermögens:

gegenſtände zu dem Zeitpunkt, auf welchen die Bilanz gezogen

wird , angegeben wird . Dieſer Werth wird bei Schiffen

ebenſo wie bei Gebäuden und Waaren angegeben, wenn der

Werth erſichtlich iſt, welchen dieſe Vermögensgegenſtände zur

Zeit des Abſchluſſes hatten . Eine Angabe darüber, wie der

Werth berechnet worden iſt - ob nach dem Anſchaffungs

werth unter Berückſichtigung ſeit der Anſchaffung eingetretener

Deteriorationen, Abnußungen, Kursverluſte und dergleichen,

oder nach dem Werth zur Zeit des leßten Abſchluſſes unter

Berückſichtigung ſeitdem eingetretener Werthverminderungen,

oder nach welchen Grundſäßen ſonſt – ſchreibt das Geſe

nicht vor . Eine Bilanz iſt deshalb nicht darum weniger eine

Bilanz, weil aus ihr die Operation nicht erſichtlich iſt, welche

zu der in der Bilanz figurirenden Werthſchäßung der Aktiva

geführt hat. Ebenſo wenig läßt ſich aus dem Geſeß ableiten,

daß eine Gewinn- und Verluſtrechnung eine ſolche nicht ſei,

weil ſie nicht den Betrag der jährlichen Verluſte geſondert

aufführt, welche das Vermögen durch Abnußungſeiner ein

zelnen Beſtandtheile erlitten hat. Wenn das Amtsgericht

auf § 252 des dem Reichstag vorgelegten Entwurfs eines

Handelsgeſezbuchs und die Begründung der Denkſchrift zu

demſelben hinweiſt, ſo überſieht es nicht nur, daß Abſ . 3 des

§ 252 geſtrichen worden iſt, ſondern auch , daß die Denk

ſchrift ſelbſt (Cuttentag'ſche Ausgaben S. 161) nur verlangte,

daß der Geſchäftsbericht erſichtlich mache, nach welchen Grund

fäßen die Werthe in der Bilanz angeſeßt und die Abſchrei

bungen vorgenommen ſind, woraus klar erhellt, daß der
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Entwurf dieſe Angaben weder zu Erforderniſſen der Bilanz,

noch zu ſolchen der Gewinn- und Verluſtrechnung machen

woûte. Im Gegentheil, die Denkſchrift ſpricht aus , daß es

Aufgabe des Geſchäftsberichts ſei , eine nähere Erläuterung

einzelner Bilanzpoſten zu geben, um eine zutreffende Würdi

gung der Bilanz zu ermöglichen.

Nachdem auf einen Beſchluß des Kammergerichts I. Civ .:

Senat vom 5. März 1900 ( Jahrbuch der Entſcheidungen des

Kammergerichts, ſohow -Ring Bd.XX S. A 60 ), welcher

die Bilanz einer eingetragenen Genoſſenſchaft betrifft ), ein

gegangen iſt, heißt es weiter :

Die Gewinn- und Verluſtrechnung wird vom Amts

gericht deshalb beanſtandet , weil ſie den vollen Betriebs

gewinn nicht erkennen laſſe und die aus demſelben für Ab

ſchreibungen entnommenen Beträge verſchweige. Hierbei

handelt es ſich aber nur darum , ob eine Spezialiſirung durch

Angabe der Höhe der Abſchreibungen zum Begriffe einer

Gewinn- und Verluſtrechnung erforderlich iſt oder nicht.

Denn das Geſek erfordert nur die Vorlegung einer Gewinn

und Verluſtrechnung, über die Spezialiſirung der Einzel

poſten enthält es keine Vorſchriften. Jene allein in Betracht

kommende Frage aber muß unzweifelhaft verneint werden .

Dies erhellt ſchon daraus, daß es ganz willkürlich iſt, wenn

nur verlangt wird , daß die Höhe der Abſchreibungen auf

Schiffe aus der Gewinn- und Verluſtrechnung erkennbar ſei.

Warum nicht auch die Höhe der Abſchreibungen auf ſonſtiges

Inventar , auf Reſervelager, auf ausſtehende Forderungen ,

auf Immobilien ? Warum nicht die Angabe des Verluſtes,

bezw . Gewinnes, auf jede einzelne Reiſe ?.

1 ) Der daſelbſt der Begründung vorangeſchickte Saß mit der Ueber:

ſchrift Bilanz einer eingetragenen Genoſſenſchaft" lautet dahin :

Die Bilanz einer eingetragenen Genoſſenſchaft, die von dem

Vorſtand zu veröffentlichen und deren Bekanntmachung dem Re

giſtergericht einzureichen iſt, darf nicht aus einer bloßen Gegen

überſtellung des Werthes des Attivvermögens und des Betrages

der Paſſiva in je einer einzigen Summe mit Angabe des Ge:

winnes oder Verluſtes beftehen, muß vielmehr die einzelnen Bes

flandtheile der Attiva und der Palfiva in einer die Ueberſicht

des Vermögensſtandes ermöglichenden Weiſe erſehen laſſen . Eine

dieſem Erforderniß nicht entſprechende Betanntmachung der fo

genannten Bilanz berechtigt das Regiſtergericht zum Einſchreiten

mit Ordnungsſtrafen .“

Genoffenſchaftsgeſe vom 1. Mai 1889/20 . Mai 1898 $$ 33

Abf. 2 , 38 Abſ. 1, 48, 160 Ab . 1 ; HGB. SS 39, 40 Åb. 2,

$ 261 .
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Auch hat es ſeinen guten Grund , daß das Geſeß be

ſtimmte Vorſchriften über die Spezialiſirung der Gewinn

und Verluſtrechnung nicht enthält.

Die Angabe der Einzelheit kann wegen der geſeßlich

erforderten Offenlegung der Gewinn- und Verluſtrechnung

mit Rüdficht auf die Konkurrenz zu weittragenden Folgen

führen. Mit Recht ſagt daher Effer S. 205 , daß es

unter Umſtänden zur Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns

gehöre , die Gewinn- und Verluſtrechnung nicht zu ſpeziali

ſiren . " (Simon , Die Bilanzen der Aktiengeſellſchaften,

6. Aufl., S. 237.)

Das Geſek fordert nicht mehr , als daß ſich aus der

Bilanz der Vermögensſtand der Geſellſchaft durch Gegenüber

ſtellung der Aktiva und Paſſiva und aus der Gewinn- und

Verluſtrechnung der Reingewinn oder der Verluſt des Be

triebsjahres erkennen laſſe. Dieſen Erforderniſſen genügt

die zum Handelsregiſter eingereichte Bekanntmachung. Dem

Bedürfniß der Aktionäre nach weiterer Information trägt

das Geſeß durch die Vorſchriften über den Geſchäftsbericht

(HGB. § 260 Abſ. 2 , § 263 Abſ. 2) und über die Ver

tagung der Verhandlung über die Genehmigung der Bilanz

(HGB. § 264), ſowie über die Beſtellung von Reviſoren zur

Prüfung der Bilanz. (HGB. SS 266, 267) Rechnung. Im

allgemeinen öffentlichen Intereſſe iſt für die Sicherung der

Beobachtung der geſeßlichen Vorſchriften, betreffend die Auf

machung der Bilanz, durch die Beſtimmungen des Geſekes

geſorgt, welche dem Vorſtande und dem Aufſichtsrath unter

Strafandrohung jene Beobachtung zur Pflicht machen .

35. Zuläſſigkeit von Mehrheitsbeſchlüſſen 1) der General

verſammlung einer Aktiengeſellſchaft auf Gewährung von

Vorzugsrechten und Schuldverſchreibungen für Aktien

zuzahlungen .

Beſchluß des Kammergericht: I. T id.Senat vom 21. April

1902 . Jahrbuch N. F. Bd. V S. A 67 .

* Durch Mehrheitsbeſchluß der Generalver

ſammlung einer Aktiengeſellſchaft kann feſtgefekt

1) Beichluß des Sammergericht: I. Civ .Senat vom 22. September

1896, Jahrbuch BD . XVI S. 15 ; Ring , Attiengeſellſchaft 2.Aufl.
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.

werden , daß die Aktionäre , die auf die Aktien

Z uzahlungen leiſten , außer Vorzugsrechten für

ihre Aktien noch Schuldverſchreibungen in Höhe

des gezahlten Betrags erhalten , auf die aus

dem Bilanzgewinn alljährlich ein gewiſſer Zins:

ſaß zu entrichten iſt und die aus dieſem Gewinn

mittelſt Auslooſung , eventuell aus dem Liqui

dationserlöſe getilgt werden .

HOB. SS 185, 262 Nr. 3 .

Das Reichsgericht I. Civ .Senat hat im Urtheile vom

15. Oktober 1902 (I. Nr. 131 , 1902, Deutſche Jur.Ztg. 1902

Nr. 23 S. 548) die Zuläſſigkeit der Geſtaltung von Vorzugs

aktien durch Mehrheitsbeſchluß der Generalverſammlung der

Aktiengeſellſchaft anerkannt. Es heißt daſelbſt: ,,Aus der

Beſtimmung, wie ſie im § 262 Ziff.3 HOB.'s vorliegt, iſt

zu entnehmen , daß das Geſeß die Schaffung von Vorzugs

aktien ohne Rapitalserhöhung gegen Zuzahlung geſtattet und

hierfür keine anderen Erforderniſſe aufſtellt, als diejenigen ,

die für Abänderung des Geſellſchaftsvertrages im Allgemeinen

gelten (vgl . $S 274, 275 Abſ. 1 HOB.'s ). Wird das aber

für zuläſſig erachtet, ſo kann auch nichts dagegen erinnert

werden, wenn die Generalverſammlung Vorzugsaktien in der

Weiſe ſchafft, daß ſie den Aktionären ein Bezugsrecht gegen

eine Baarzahlung und Hingabe von Stammaktien anbietet. "

An einer ſpäteren Stelle heißt es : Es ſei zwar richtig,

daß in einem Beſchluß ſchon ein Zwangsmittel zur Leiſtung

der gewünſchten Zuzahlung liege , da ſchon die Schaffung

von Vorzugsaktien diejenigen Aktionäre, die ſie nicht erwerben

wollen oder können , empfindlich zu ſchädigen geeignet ſei .

Allein eine derartige Maßnahme ſei vom Geſeße erlaubt und

dürfe zu der Folgerung benußt werden, daß es jeder Aktien

geſellſchaft, die neuer Betriebsmittel bedürfe, freiſtehe, ſolche

von ihren Aktionären zur Vermeidung noch weiterer Nach

theile einzufordern .

Zur Widerlegung der Zuläſſigkeit ſolcher Mehrheits

beſchlüſſe wird auf das Urtheil des Rammergerichts Berlin

zu Art. 209 a Anin. 10 und Anführungen daſelbſt ; steyBner:

Simon , Aktiengeſellſchaft 5. Aufl. zu § 185 Anm . 2. Anders

Laband in der Deutſchen Juriſten :Zeitung 1902 Nr. 10 S. 230 ;

Staub, Kommentar zum Handelsgeſeßbuch 6. Aufl. zu § 185
Anm. 2.
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vom 25. Januar 1902 ( Deutſche Juriſten -Zeitung 1902

S. 153) verwieſen . Es ſei etwas Anderes , ob demjenigen

Aktionär , der eine geforderte Zuzahlung nicht leiſten will

oder fann , nur angedroht wird , daß er mit ſeiner Aktie

zurücktreten müſſe, oder ob ihm angedroht werde , daß ihm

jeine Antheilsrechte außerdem noch in böherem Maße ge

ſchmälert werden , als denen, die die Zahlung leiſten. Dies

ſei ein Zwang, der nicht geſtattet ſei, und eine Maßnahme,

die in ihrer Durchführung zu einer nicht erlaubten ungleichen

Behandlung führe .

Am Schluß der Begründung des Beſchluſſes des Rammer:

gerichts heißt es : Die durch § 262 Nr. 3 HOB.'s als zu:

läſſig erkannte Maßregel folle nach Ausweis der Denkſchrift

zur Begründung des Handelsgeſekbuchs (Ausgabe Guttentag

1897 Š. 158) ermöglichen , daß ein an ſich lebensfähiges,

aber in eine ſchwierige Lage gerathenes Unternehmen wieder

auf eine geſunde Grundlage geſtellt werde ). Dieſem Zwecke

des Geſeßes entſpreche eine Auslegung deſſelben , die durch

Zulaſſung einer vom Gefeße nirgende verbotenen Operation

für die Aktionäre den Weg eröffne, durch Gewährung ver

zinslicher und rückzahlbarer Geldbeträge an die Geſedſchaft

einer dauernden Entwerthung ihres Aktienbeſiges thunlichſt

vorzubeugen . Dr. Keyßner.

36. Anmeldung der erfolgten Erhöhung des Grundkapitals

einer Aktiengeſellſchaft.

Beichluß des Kammergerichts I. Civ.Senat dom 26. Juli

1902. Entſcheidungen in Angelegenheiten der freiw . Ge:

richtsbarfeit , zuſammengeſtellt im Reicha - Juſtizamt Bd. III S. 126.

Der Regiſterrichter hat die Eintragung einer

erfolgten Erhöhung des Grundkapitals einer

Aktiengeſellſchaft ohne vorherige Prüfung , ob

die nach dem Inhalte der Anmeldung geleiſteten

Einzahlungen thatſächlich bewirkt ſind , vorzu:

nehin en ) .

HGB. SS 280, 196.

1 ) Vgl. hierzu in Uebereinſtimmung die Motive zum franzöſiſchen Ges

feße vom 9. Juli 1902 oben S. 160.

2) Beſchluß des Kammergerichts vom 27. September 1888. johow,

Jahrbuch Bd.VIII Š . 13. Kenßner : Simon , Uftiengeſell:

ſchaft 5. Aufl. zu § 195 Anm. 11 .
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Aus den Gründen :

Eine Prüfung , ob in Wirklichkeit die vorgeſchriebenen

Einzahlungen erfolgt ſind, hat der Regiſterrichter nicht vor

zunehmen . Seine Prüfungspflicht erſtređt ſich nur darauf,

daß die vorgeſchriebenen Nachweiſungen beigebracht ſind.

Mag auch im einzelnen Falle , wenn dringende Verdachts

gründe der Nichtleiſtung der vorgeſchriebenen Einzahlungen

hervorgetreten ſind, der Regiſterrichter , um die Gläubiger

vor großem Schaden zu bewahren , berechtigt ſein , die

Prüfungspflicht weiter auszubehnen, ſo hat doch unſtreitig

bei Erlaß der angefochtenen Eintragungsverfügung ein ſolcher

Fall nicht vorgelegen .

Anmerkung. Damit wird die Sache in die Hand des

bedenklichen oder minder bedenklichen beziehentlich mißtrauiſchen

Richters gelegt ; etwa einer Glaubhaftmachung fich nähernd .

Dies erſcheint ſehr bedenklich. Der Regiſterrichter hat ein

formelles Prüfungsrecht; das kann er erfüllen ; darüber

hinaus kann man eine Verpflichtung, die im Geſeß nicht

liegt , nicht erfordern. Das Recht auf Eintragung kann

nicht von außerhalb der vorgelegten Urkunden zu beurtheilen

den Thatſachen abhängig gemacht werden .

Dr. Keyßner.

37. Nichtigkeit der Zeidhnungsſcheine zur Grundkapitals

erhöhung einer Aktiengeſellſchaft.

Beichluß des Rammergerichte 1. Civ.Senat vom 26. Juli

1902. Entſcheidungen in Angelegenheiten der freiw. Ge:

richtsbarkeit, zuſammengeſtellt im Reichs- Juſtizamt Bd. III S. 126.

Die Eintragung der erfolgten Erhöhung des

Grundkapitals einer Aktiengeſellſchaft kann

nicht wegen Nichtigkeit der Zeichnungsſcheine

gelöſcht werden.

HGB. $$ 195, 280 ff., 310, 311. Reichsgeſetz über die freiwillige Ge
richtsbarkeit vom 17. Mai 1898 § 142.

Aus den Gründen :

Troß der Nichtigkeit der Eintragung bleiben die Aktio

näre, welche den erhöhten Theil des Grundkapitals gezeichnet

haben , den Gläubigern der Aktiengeſellſchaft verhaftet. Die

Gläubiger durften darauf vertrauen , daß die durch die Ein

tragung in das Handelsregiſter und die ſich daran an:

ſchließende Bekanntmachung kundgegebene Kreditbaſis auch
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wirklich vorhanden war, und können deshalb die Einzahlung

der gezeichneten Beträge jedenfalls inſoweit verlangen , als

die Einzahlung zu ihrer Befriedigung erforderlich iſt. Be

ſteht doch eine ſolche Einzahlungspflicht auch in dem Falle,

daß eine Aktiengeſellſchaft wegen beſtimmter weſentlicher

Mängel des Geſellſchaftsvertrages überhaupt nicht zu Stande

gekommen iſt. Es bleibt alſo die Eintragung der ſtatt

gehabten Kapitalserhöhung, welche Eintragung ſchon mit

Rückſicht auf die Rechte der Gläubiger nicht einfach durch

Löſchung beſeitigt werden kann, beſtehen, unbeſchadet natür

lich des Rechtes der Geſellſchafter, die auf die nichtigen

Zeichnungsſcheine geleiſteten Zahlungen erſtattet zu ver

langen. Die Geſellſchaft wird nur die Verpflichtung haben,

die zu Unrecht eingetretene Kapitalserhöhung durch ent

ſprechende Herabſeßung des Grundkapitals unter Beobachtung

der hierfür geltenden Beſtimmungen wieder rückgängig zu

machen . Die Beſchwerdeführer begründen denn auch ihr

Intereſſe lediglich damit , daß durch die Löſchung ihnen die

Geltendmachung ihrer Erſaßanſprüche gegen die Aktiengeſell

ſchaft erleichtert werde. Hierfür iſt aber die Löſchung weder

von Nöthen noch von Vortheil . Die Rechtsſtellung der Zeich:

ner iſt im Verhältniſſe zu der jeßt im Konkurſe befindlichen

Aktiengeſellſchaft ganz die gleiche, mag nun die Löſchung

ſtattgefunden haben oder nicht. Die aus der Nichtigkeit des

Zeichnungsſcheins ſich ergebenden Rechtsfolgen ſind in beiden

Fällen dieſelben . Es kommt immer nur darauf an, ob die

Nichtigkeit durch eine der im $ 189 Abſ . 4 HOB.'s bezeich

neten Handlungen nachträglich gehoben iſt. Hierfür iſt die

Aktiengeſellſchaft beweispflichtig , auch wenn die Eintragung

nicht gelöſcht iſt. Andererſeits kann dieſer Nachweis der

Aktiengeſellſchaft nicht durch die Löſchung, die keine Recht

ichaffende Kraft hat , entzogen werden . Der Prozeßrichter

iſt auch hinſichtlich der Beurtheilung, ob eine Nichtigkeit des

Zeichnungsſcheins anzunehmen iſt , von der Auffaſſung des

Regiſterrichters vollſtändig unabhängig, wie auch ihm allein

die Entſcheidung der Frage zu überlaſſen iſt, ob nicht die

Aktionäre durch die ſchriftliche Anmeldung der Ausübung

des Bezugsrechts fich zur Ausſtellung der ihnen vorzulegen

den formgerechten Zeichnungsſcheine verbindlich gemacht haben .

Schon dieſer Umſtand allein , daß die Löſchung nicht erforder

lich iſt, läßt das Verlangen der Beſchwerdeführer, auch wenn

die Löſchung zuläſſig wäre, nicht als begründet erſcheinen.

Zeitſchrift fiir Handelsrecht. BD . LIII .
15
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38. Anmeldung der Erhöhung des Grundkapitals einer

Aktiengeſellſchaft von ſämmtlichen Mitgliedern des Vorſtandes

und des Aufſichtsrathes.

Beſchluß des Rammergericht8 I. Gid . Senat bom 14. Juli

1902. Fahrbuch N. F. BD. V S. A 199 .

Iſt in dem Geſellſchaftsvertrage einer Aktien

geſellſchaft die Mindeſt- und Höchſtzahl der Mit

glieder des Aufſichtsrathes beſtimmt, und hat

gemäß des Generalverſammlungsbeſchluſſes der

Aufſichtsrath dauernd aus mehr Mitgliedern

beſtanden , als nach Geſellſchaftsvertrag der

Mindeſtbeſtand erfordert, ſo hat die Anmeldung

des Beichluſſes über die Erhöhung des Grund

kapitals von der hiernach beſtimmten Mitglieder

zahl des Aufſichtsrathes zu erfolgen. Die Mit:

wirkung der vorhandenen Mitglieder des Auf

ſichtsrathes bei unvollſtändigkeit deſſelben , wenn

derſelbe auch die im Geſellſchaftsvertrage be:

ſtimmte Mindeſtzahl überſdreitet , genügt nicht.

BOB. & 280.

Aus den Gründen :

Nach 8 280 SOB.'s ſei der Beſchluß über die Erhöhung

des Grundkapitals von ſämmtlichen Mitgliedern des Vor

ſtandes und des Aufſichtsrathes zur Eintragung in das

Handelsregiſter anzumelden . Unter den ſämmtlichen Mit

gliedern des Aufſichtsrathes müßten diejenigen verſtanden

werden , welche nach den für die Geſellſchaft maßgebenden

Beſtimmungen den Aufſichtsrath in ſeiner vollſtändigen Be

feßung bilden . ...Nun beſtimme allerdings der Geſellſchafts

vertrag die Anzahl der Aufſichtsrathsmitglieder nur dahin ,

daß fie mindeſtens drei und höchſtens fünf ſein ſolle. Zu

gleich ſei aber die Feſtſeßung der Anzahl innerhalb dieſer

Grenzen der Generalverſammlung übertragen. Die General

verſammlung habe ſich ſchlüſſig gemacht, daß der Aufſichts

rath aus fünf Mitgliedern zu beſtehen habe. Dies ſei bis

auf Weiteres für die Geſellſchaft bindend. Der Aufſichtsrath

ſei alſo nur mit fünf Mitgliedern volftändig beſeßt und alle

dieſe fünf Mitglieder müßten bei der Anmeldung einer Er:

höhung des Grundkapitals gemäß § 280 Abſ . 1 mitwirken .

Die Generalverſammlung habe es allerdings in der Hand,

die Anzahl der Aufſichtsrathsmitglieder bis auf drei herab
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zuſeßen ; bisher ſei das indeſſen nicht geſchehen ; vielmehr

beweiſe die Erfaßwahl, daß die Generalverſammlung ge

ſonnen ſei, an einem fünfgliedrigen Aufſichtsrath feſtzuhalten.

[Daß der Erwählte die Annahme abgelehnt habe , ändere

hieran nichts .)

Anmerkung. Das Gleiche muß für die Anmeldung der

erfolgten Erhöhung des Grundkapitals gelten . § 284; zu

vergleichen auch § 195. Für den Vorſtand werden gleiche

Anforderungen zu ſtellen ſein . Wo nicht vom Geſek jämmt

liche Mitglieder erfordert ſind , genügt der Vorſtand in ver

tretungsberechtigter Zuſammenſeßung . (Reyßner - Simon,

Aktiengeſellſchaft 5. Aufl. zu § 277 Anm. 4.) Die volle

Anzahl wird erfordert, wo beſondere Verſicherungen abzu

geben ſind. (Denkſchrift S. 266.)

Dr. ReyBner.

39. Löſchung einer eingetragenen Geſellſchaft mit beſchränkter

Þaftung, Aktiengeſellſchaft und Kommanditgeſellſchaft auf

Aktien von Amts wegen.

BedIn B del Rammergerichts I. Civ. Sen. dom 11. November

1901 . Jahrbuch N. F. BD. IV S. A 100.

* 1 . Eine Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

kann nicht um deswillen im Handelsregiſter als

nichtig gelöſcht werden , weil bei dem Abſchluſſe

des Geſellſchaftsvertrags für eine nach dieſem als

Geſellſchafter anzuſehende Perſon ein Vertreter

ohne Vertretungsmacht mitgewirkt und der Ver:

tretene die Genehmigung des Vertrages verwei
gert hat.

Reichsgefeß, betreffend die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

vom 17. Mai 1898 S$ 142–144. Reichsgeſeß, betreffend die Geſellſchaften
mit beſchränkter Daftung, dom 20. April 1892/20. Mai 1898 SS 75

und 76.

2. Eine Löſchung von Amts wegen im Handels

regiſter der im § 144 des Reichsgeſeßes, betreffend

die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar:

keit , benannten Geſellſchaften , Aktiengeſellſchaften,

Rommanditgeſellſchaften auf Aktien oder Geſells

Ichaften mit beſchränkter Haftung , iſt nicht wegen

bloßer Ordnungswidrigkeiten , wegen Mängel des
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Gründungsverfahrens, namentlich auch in Bezug

auf den Abſchluß des Geſellſchaftsvertrages , ſtatt

haft , ſondern nur wegen Mängel im urkundlichen

Inhalte der Geſellſchaftsvertrages.

Reichagefes, betreffend die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,

bom 17. Tai 1898 SS 142–144. 688, S8 195, 304, 320.

-

Bei dem – zu notariellen Protokollen vom 10. und

29. Dezember 1900- erfolgten Abſchluſſe des Geſellſchafts

vertrages der „ D. K.-Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung"

übernahm 2. Š. für die Gewerkſchaft B. eine Stammeinlage

von 4000 Mark. Nachdem die Geſellſchaft in das Handels

regiſter eingetragen war, regte die Gewerkſchaft die Löſchung

von Amts wegen an , weil 2. S. nicht mit ausreichender

Vollmacht verſehen geweſen ſei . Dieſe Löſchung wurde vom

Amtsgericht I und Landgericht I Berlin verſagt; die weitere

Beſchwerde wurde zurückgewieſen .

Aus den Gründen iſt hervorzuheben :

Nach § 144 Abſ. 1 Sat 2 des Gefeßes über die An

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit kann eine in

das Handelsregiſter eingetragene Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung gemäß den Vorſchriften der S $ 142, 143 ebd. von

Amts wegen als nichtig gelöſcht werden, wenn die Voraus:

ſegungen vorliegen , unter denen nach den SS 75, 76 des Ge

jebes , betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung,

die Nichtigkeitsklage erhoben werden kann. Der $ 75 Abſ.1

des legtgedachten Geſekes läßt eine Nichtigkeitsklage nur zu ,

wenn der Geſellſchaftsvertrag nicht die nach § 3 Abſ. 1

weſentlichen Beſtimmungen enthält oder eine dieſer Beſtim

mungen nichtig iſt. Der § 3 Abſ. 1 verordnet , daß der

Geſellſchaftsvertrag die Firma und den Siß der Geſellſchaft,

den Gegenſtand des Unternehmens, den Betrag des Stamm

kapitals und den Betrag der von jedem Geſellſchafter auf

das Stammkapital zu leiſtenden Einlage (Stammeinlage

enthalten müſſe. Daß eine dieſer Angaben in dem Geſell

ſchaftsvertrage der „D. K.- Geſellſchaft mit beſchränkter Saf

tung" fehlte, iſt von der Beſchwerdeführerin ſelbſt nicht

behauptet .... Schon aus dem Wortlaute dieſer, erſt durch

Art . 11 Nr . XXII des Einf.Gel . zum B.GB. vom 10. Mai

1897 dem Geſeße vom 20. April1892 hinzugefügten Normen

iſt zu entnehmen , daß dem Falle des Fehlens der nach § 3

Abſ. 1 des leşteren Gefeßes weſentlichen Beſtimmungen ledig

lich der Fall gleichgeſtellt werden ſollte, in dem eine der
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gedachten Beſtimmungen ihrem Inhalte nach geſekwidrig und

deshalb unwirkſam iſt. Hätte das Gefeß auch vorſchreiben

wollen , daß Mängel bei dem Abſchluſſe des inhaltlich dem

Geſeß entſprechenden Geſellſchaftsvertrags eine Nichtigkeits

klage nach Maßgabe der SS 75, 76 a . a. D. rechtfertigten,

ſo würde das ſicherlich zum Ausdrude gebracht ſein . Die

Entſtehungsgeſchichte des Geſeßes ergibt aber , daß gerade

die Abſicht obwaltete, den Geſeñſchaftsbeſtand wegen Mängel

der Geſellſchaftserrichtung nicht in Frage zu ſtellen .

Die $$ 75 , 76 des Seſ vom 20. April 1892/20 . Mai

1898 find im engſten Anſchluß an die entſprechenden Vor

ſchriften der SS 309, 310 HOB.'s vom 10. Mai 1897 ge

geben (Hahn -Mugban, Materialien Bd . VI S. 435). In

der Begründung zu den SS 309 ff. HGB.'S (SS 300 ff.

Entwurfs) heißt es : daß eine Aktiengeſellſchaft troß der Ein

tragung in das Handelsregiſter nicht beſtehe, wenn im Ge

ſellſchaftsvertrage eine der vom Gefeße für weſentlich er

klärten Beſtimmungen fehle oder ungiltig ſei , gelte ſchon

ießt als zweifellos; andererſeits werde in der Wiſſenſchaft

und Rechtſprechung überwiegend angenommen , daß ſonſtige

Mängel des Gründungsherganges im Allgemeinen nicht ge

nügten , um die Giltigkeit der in das Handelsregiſter ein

getragenen Geſellſchaft nachträglich in Frage zu ſtellen, wenn

gleich ſie unter Umſtänden zur Folge haben könnten , daß

eine größere oder geringere Zahl von Uebernehmern oder

Zeichnern von Aktien befugt ſei , ihre Betheiligung als un

verbindlich anzufechten ; auf dieſen, dem praktiſchen Bedürfniß

und dem Intereſſe aller Betheiligten am meiſten entſprechenden

Standpunkt ſtelle fich der Entwurf; ſeine Vorſchriften über

die Nichtigkeit der Aktiengeſellſchaften bezögen ſich nur auf

den Fall, daß Mängel in Betreff der weſentlichen Beſtim

mungen des Geſellſchaftsvertrages vorlägen (Hahn- Mugdan

a. a. D. S. 332). Die hieraus ſich ergebende Auffaſſung,

daß nicht eine aus allgemeinen Grundfäßen des bürgerlichen

Rechtes herzuleitende Unverbindlichkeit des Geſellſchaftsver

trages für die Betheiligten , ſondern lediglich inhaltliche

Mängel in weſentlichen Beſtimmungen des Vertrages zu der

geſeßlich geregelten Nichtigkeitsklage berechtigen ſollten , trat

auch bei der Kommiſſionsberathung hervor, wo auf die zu

folge der Erfahrungen in fremden Ländern gegen die Zu

laſſung einer Nichtigkeitsklage erhobenen Bedenken ſeitens der

Regierungsvertreter erwidert wurde : wenn die ausländiſche

Gefeßgebung ſich nicht bewährt habe, ſo könne das höchſtens
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darin liegen , daß dort in viel zu weitgehendem Maße die

Nichtigkeitsklage eingeführt ſei, z . B. wegen Ordnungswidrig

keiten beim Gründungshergange; hier, in dieſem Geſeke, ſeien

die Vorausſeßungen der Nichtigkeitsklage genau normirt etc.

(Hahn - Mugdan a. a . D. S. 615). Vor Allem aber er :a

gibt ſich der gedachte geſeßgeberiſche Standpunkt aus den

Vorarbeiten zum Reichs - Frw.G .

In der Begründung zu deſſen § 144 R.Fr.G., der die

Löſchung von Aktiengeſeüſchaften, Kommanditaktiengeſell
ſchaften und Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung von

Amts wegen in übereinſtimmender Weiſe ordnet , iſt bemerkt :

nur aus den im Gefeß ausdrücklich für weſentlich erklärten

Mängeln könne eine Nichtigkeitsklage überhaupt erhoben

werden ; ſonſtige Verſtöße, die bei der Errichtung der Ge

ſellſchaft vorgekommen ſeien, genügten nicht, um die Giltig

keit der eingetragenen Geſellſchaft nachträglich in Frage zu

ſtellen (Hahn-Mugdan, Materialien Bd. VII S. 70 ). In

der Reichstagskommiſſion wurde die Zulaſſung der Offizial

Löſchung bei Aktiengeſellſchaften 2. überhaupt bekämpft.

Von Seiten der Regierung wurde hiergegen u . A. geltend

gemacht: aus der Bezugnahme auf die (den SS 75, 76 Geſ .

vom 20. April 1892/20. Mai 1898 entſprechenden ) SS 309,

310HGB.'s regeln fich, daß die Löſchung einer Aktiengeſell

ſchaft auf den Fall des Vorhandenſeins gewiſſer weſentlicher

Mängel des Geſellſchaftsvertrags beſchränkt ſei , daß alſo

namentlich wegen bloßer Drdnungswidrigkeiten des Grün

dungsvorgangs, z . B. wegen Mangels einer notariellen oder

gerichtlichen Beurkundung des Statuts, wegen unvollſtändiger

Zeichnung des Grundkapitals u . f . w. , eine Löſchung nicht

ſtattfinden könne . Als Beiſpiel einer die Löſchung recht.

fertigenden Nichtigkeit führte der Regierungsvertreter an, daß

aus Verſehen eine Aktiengeſellſchaft in das Þandelsregiſter

eingetragen ſei, die nach ihrem Statut ( entgegen dem $ 180

HGB.'s ) Aktien von je 100 Mark ausgebe (Hahn - Mugdan,

Materialien Bd . VII S. 154 f.) .

Aus dem Zuſammenhange aller dieſer Bemerkungen

ergibt ſich der offenbare Sinn des Geſeßes, daß nur Mängel

im urkundlichen Inhalte des Geſellſchaftsvertrages betreffs

der beſonders hervorgehobenen Punkte die Nichtigkeitsklage

und danach die Löſchung der Geſellſchaft von Amts wegen

begründen ſollen , nicht dagegen Mängel des Gründungs

verfahrens, namentlich auch in Bezug auf den Abſchluß des

GeſeŰſchaftsvertrages. Daß dieſe Auslegung des Geſeßes
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mit deſſen Wortlaut im Einklange ſteht, iſt bereits oben

bemerkt.

Gerade der von der Beſchwerdeführerin gerügte Mangel,

daß die Uebernahme der Stammeinlage für ſie in nicht ver

bindlicher Weiſe erfolgt ſei , det ſich mit dem in der Be

gründung zum Handelsgeſekbuch und in dem Kommiſſions

berichte zum Reichsgeſeße über die freiwillige Gerichtsbarkeit

gedachten Mangel einer unverbindlichen bezw . unvollſtändigen

Zeichnung von Aktien . Daß ein ſolcher Mangel die Nichtig

keit der Geſellſchaft nicht zur Folge hat, iſt ſowohl an dieſen

Stellen betont , als auch in der Literatur des Aktienrechts

faſt allgemein anerkannt (vgl . die Kommentare zum Handels

geſeßbuch von Lehmann -Ring zu § 309 Nr. 8 ; Ma

kower 12. Aufl. zu § 309 Anm . III b 2 ; Staub 7. Aufl.

zu § 310 Anm. 2 u. 1. w . ) .

.

II .

Fälſchung des Judofſaments in eine Quittung. Befreiende

Zahlung auf Grund einer ſolden Quittung.

Urtheil des Handelsgerichts Zürich vom 4. April
1902 ).

Mitgetheilt von Dr. Keyßner.

Der Kaufmann F. Bg. in Wald ſchuldete für gelieferte

Waaren 1010 Francs 75 Cts . der Handelsgeſellſchaft B. D.

u . Co. in Zürich. Zur Begleichung deſſen überſandte er an

1 ) Das nachſtehend mitgetheilte Urtheil ſchließt fich dein Gegenſtande

nach an an das in dieſer Zeitſchrift BD. XLVIII S. 299 veröffent

lichte Urtheil des Handelsgerichts Zürich vom 12. Februar 1898

und des ſchweizeriſchen Bunde@ gerichts vom 22. September 1898,

Der Chevertrag; der gefälſchte Check ; Aufbewahrung des Ched :

buches ; Prüfung der Cheđunterſchrift; Cheddeđung; Haftung des

Checinhabere bei Einlöſung eines gefälſchten Cheda ; gefälſchte

Wechſelunterſchrift'. Das in dem gegenwärtigen Urtheile des.

Handelsgerichts Zürich vom 4. April 1962 angeführte Urtheil des
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B. D. u . Co. einen an deren Drber lautende Sichtanweiſung

(8 839 Schweiz. Obligationenrechts) vom 7. Oktober 1901 auf

die Volksbank Webikon im Betrage von 1070 Francs 75 Cts .

Die Anweiſung ging der Handelsgeſellſchaft B. D. u . Co. am

7. Oktober zu und wurde ſelbigen Tages durch Volindoſſa

mentan die Eidgenöſſiſche Bank übertragen. Ein Mitinhaber

von B. D. u . Co. übergab die Anweiſung mit einem Begleit

brief ſelbigen Tages an den ſeit einem Monat bei ihm be

ſchäftigten 23jährigen Commis Pfiſter mit dem Auftrag, die

Anweiſung folgenden Tages auf die Eidgenöſſiſche Bank zu

bringen . Statt deſſen machte Pfiſter das Indoſſament durch

kreuzweiſe darüber angebrachte Tintenſtriche vollſtändig un

leſerlich und drüdte mittels eines Stempels der Handels

geſellſchaft B. D. u. Co. auf dem zwiſchen dem durchſtrichenen

Indoſſament und dem Datum gebliebenen Raum die Worte

, Pour acquit “ . Nachdem das Indoſſament auf dieſe Weiſe

in eine Quittung umgefälſcht worden war, ſchickte Pfiſter

ſeinen 13jährigen Vetter Kuhn auf die Volksbank Zürich,

welche mit der Volksbank Wezikon bankgeſchäftlich vereint

ift, zur Gelderhebung. Da man dort zuvor bei der Volks

bant Webikon über die Einlösbarkeit anfragen wollte, wurde

1

Oberlandesgericht: Stuttgart vom 5. Februar 1880 iſt abgedrudt

in dieſer Zeitſchrift B8. XXX S. 231 und trägt daſelbſt die

Ueberſchrift : Verpflichtung des Trafſaten zur Prüfung des die„

Wechſelzahlung fordernden Inhabers des Wechſels ; Alage auf

Herausgabe des Wechſels feitens des Traſfaten , der an einen Un

berechtigten gezahlt hat.“

Wie ich mich zu den Ausführungen der Bd. XLVIII S. 299

diefer Zeitſchrift abgebrudten Urtheile der ſchweizeriſchen Gerichte

bekannt habe ( vgl. daſelbſt S. 320 ff., ebenſo „ Der gefälſchte Check“
in Handelsrechtliche Darſtellungen " 2. Auflage 1899, Berliner

Börjen :Zeitung S. 36–45), fo betenne ich mich auch für das

Urtheil des Handelégerichte Zürich, welches gegenwärtig veröffent:

licht wird, und zu der Rechtsgrundlage des Art. 74 der Allgem .

Deutſchen Wechſelordnung für die Zahlung, zuſtimmend der Auß:

führung Grün but's in feinem trefflichen Wechſelrecht Bd. II
S. 261, weil ſie einzig dem Handelsverkehr und den Drderpapieren

entſpricht. Allerdings muß der Zahlende dem Zahlungsempfänger

in gutem Glauben ohne Fahrläſfig feit gegenüberftehen . Ob der

gute Glaube nicht mehr beiwohnen konnte und in Fahrläſſigkeit

übergetreten iſt, bleibt der thatſächlichen Beurtheilung iiberlaſſen

und wird hier der Maßſtab ein verſchiedener ſein (vgl. dieſe

Zeitſchrift Bd. IV S. 69 ), ſtrenger und minder ſtreng. Für die

Beantwortung der Rechtsfrage, betreffend den Zuſammenhang der

Art. 74 und36 der Allgem. D. Wechſelordnung und der $$ 755

und 790 des Schweiz. Obligationenrechts, Erſtredung von Ins

doſſirung auf Zahlung, iſt dies ohne Bedeutung.
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die Einlöſung unter dem Vorwande abgelehnt , es ſolle

Auskunft zuvor von B. D. u . Co. gebracht werden , wer die

Speſen der 70–80 Cts .tragen ſolle.

Kuhn, welcher dies dem auf ihn wartenden Pfiſter be

richtete, erhielt von dieſem , der fich den Anſchein gab, er,

gehe auf das Bureau, um Inſtruktion zu holen, nachdem die

Þeiden ſich wieder getroffen , den Auftrag, nun nochmals auf

die Bank zu gehen und zu ſagen , das Geſchäft habe nach

Webikon telephonirt. In Chat und Wahrheit hatte inzwiſchen

Pfiſter ſelbſt unter dem Namen Binder die Volksbank Weßi

kon von der Telephonſtation im Hauptpoſtgebäude aus an

gefragt, weshalb die Anweiſung nicht eingelöſt werde . ALS

Kuhn nun neuerdings am Schalter der Volksbank Zürich er

ſchien , erhielt er den vollen Betrag ausbezahlt, da von Weßi

kon ein diesbezüglicher Auftrag eingegangen war. Pfiſter

nahm das Geld an ſich und erſchien vom 8. Oktober Nach

mittags an nicht mehr im Klägeriſchen Geſchäfte. Als erথ

dann am 12. Oktober verhaftet wurde , fand ſich von dem

Gelbe nichts mehr bei ihm vor.

Die Handelsgeſellſchaft B. D. u. Co. erhob Klage gegen

die Schweizeriſche Volksbank in Zürich mit dem Antrage,

dieſelbe zur unbeſchwerten Herausgabe der Anweiſung und

den Kaufmann F. Hg. in Wald zur Zahlung von 1010 Francs

75 Cts. zu verurtheilen .

Die Klage wurde gegen beide Beklagte abgewieſen ; aus

den Gründen iſt hervorzuheben :

Mit Unrecht glaubt die Klägerin , die Klage in die Form

einer Vindikation kleiden zu foden . Es handelt ſich ſelbſt

verſtändlich nicht um das Papier als ſolches, ſondern ledig

lich um die in demſelben verkörperte Forderung . Trifft der

Standpunkt der Klägerin zu , daß die Volksbank durch die

an Pfifter bezw . Kuhn geleiſtete Zahlung weder die Forderung

aus der Anweiſung getilgt noch erworben habe , daß dieſe

Forderung vielmehr nach wie vor der Klägerin ſelbſt zuſtehe,

ſo unterliegt keinem Zweifel , daß das Begehren um Aus

händigungder Urkunde begründet iſt .

Die Klage richtet ſich in Wirklichkeit alſo darauf, daß

die geleiſtete Zahlung gerichtlich als der Klägerin gegenüber

unwirkjam erklärt werde. Klar iſt dabei im Weiteren, daß

es für den Ausgang des Prozeſſes nicht darauf ankommt,

ob Pfifter das Papier widerrechtlich aus dem Gewahrſam

feiner Prinzipale weggenommen habe , oder ob ihm daſſelbe

anvertraut worden ſei . Die in Betracht kommende Order
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anweiſung war kein Inhaberpapier und es kann daher von

vornherein keine Rede davon ſein , daß die Beklagte ſich für

den von ihr eingenommenen Standpunkt auf den Schuß des

Art. 205 Obl.Rechts 1) berufen könne.

Der Klägerin iſt darin durchaus Recht zu geben , daß

die Beklagte weder an fie, noch an einen Rechtsnachfolger,

noch an einen zum Inkaſſo bevollmächtigten Vertreter gezahlt

hat. Alein daraus folgt noch keineswegs, daß die Beklagte

die Zahlung - die richtiger Weiſe als zuin Zwecke der Tilgung

der Anweiſungsſchuld des Kaufmanns I. Hg . geſchehen zu

qualifiziren iſt – nicht mit liberirender Wirkung und in der

Klägerin gegenüber giltiger Weiſe vollzogen habe.

Vielmehr iſt zu unterſuchen, ob , wenn Papiere von der

Natur der hier in Betracht kommenden mit einer anſcheinend

echten Quittung dem Bezogenen zur Zahlung vorgewieſen

werden, der Leştere nicht ohne Weiteres den Präſentanten als

zur Empfangnahme des Geldes legitimirt anſehen dürfe . Daß

der Präſentant einer echten Quittung zur Entgegennahme

der betreffenden Leiſtung legitimirt iſt, der Schuldner durch

Zahlung an ihn folglich befreit wird, ſteht außer Zweifel.

Dieſer Grundſaß, der ſowohl im alten Deutſchen HGB.

Art. 296, wie nun auch im Deutſchen BGB . § 370 ſeine

Sanktion gefunden hat, genießt im Verkehr allgemeine An

erkennung und entſpricht auch den Bedürfniſſen deſſelben ,

natürlich gilt er auch für den quittirten Wechſel. Nicht jo

klar liegt die Sache jedoch, wenn, wie im vorliegenden Fall,

die auf dem Papier befindliche Quittung gefälſcht iſt. Art. 755

Abf. 5 Obl.Rechts ?) beſtimmtzwar ausdrücklich , daß der

Zahlende bei einem Wechſel nicht verpflichtet ſei , die Echtheit

der Indofſamente zu prüfen.

Die Frage dagegen, wie es ſich bei Unechtheit einer auf

dem Wechſel angebrachten Duittung derhalte, wird wenig

ſtens dem Wortlaute nach dort nicht berührt. Mangelt es

ſonach im Geſeße an einer ausdrücklichen Regelung der

Legitimationsfrage für den vorliegenden Fall, ſo iſt zu unter:

ſuchen , wie die Sache ſich nach der ratio legis verhalte.

Naheliegend iſt es dabei, an eine analoge Anwendung der

1) Urt . 205 Ab . 1 des Schweiz. Obligationenrechts lautet : „ Vors

behältlich der Beſtimmungen über geſtohlene und verlorene Sachen

erlangt der gutgläubige Erwerber einer Sache das Eigenthumsrecht,

auch wenn der Veräußerer nicht Eigenthümer war.“

2) Uebereinſtimmend Allgem . D. Wo. Art. 36 Schlußlaß.
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in dem bereits erwähnten Art. 755 und in Art. 790 1) ent

haltenen Grundfäße, betreffend den indoſſirten Wechſel,

zu denken .

Nach Art . 755 in Verbindung mit Art . 790 wird näm

lich der Gutgläubige Indoſſatar eines Wechſels ſelbſt dann

im Beſiße deſſelben geſchüßt, wenn eines der Indoſſamente,

eventuell alſo auch das auf ihn lautende , unecht iſt (vgl.

Grünhut , Wechſelrecht Bd . II S. 114) . Die Echtheit der

Indoſſamente zu prüfen , iſt er nicht verpflichtet.

Es frägt ſich nun, ob es ſich rechtfertige, dieſen Grund

ſaß auch auf den quittirten Wechſel anzuwenden , d . h .

ob es weiter dem Geiſt des Geſeßes entſpreche, die Beſtim

mung des Art. 790, wonach der nach Art. 755 legitimirte

Beſißer eines Wechſels nur dann zu deſſen Herausgabe an

gehalten werden kann , wenn ihm bei der Erwerbung des

Wechſels böſer Glaube oder eine grobe Fahrläſſigkeit zur Laſt

fällt, allgeinein auch auf die Einlöſung des Wechſels an

zuwenden .

Was zunächſt die Entbindung des Bezogenen von der

Aufgabe , die Echtheit der Indoſſamente zu prüfen , betrifft,

ſo entſpringt dieſe Vorſchrift des Art. 755 offenbar dem dop

pelten Zweck, den Verkehr mit Wechſeln zu erleichtern und

den gutgläubig Zahlenden zu ſchüßen.

Weshalbnun dieſe Abſicht beim Vorliegen einer Quittung

ceffiren ſollte, iſt nicht erſichtlich. Wollte man dem Schuldner

das, was ihm bei dem Indoſament erlaſſen iſt, bei der Quit

tung zur Pflicht machen, ſo würde die Erreichung des oben

angedeuteten doppelten Zweckes weſentlich erſchwert. Aber

noch ein anderes Argument ſpricht für dieſe erweiterte An

wendung von Art. 755 Abſ. 5. Es kommt häufig genug

vor, daß ein Wechſel dem Bezogenen nicht gegen Quittung

übergeben, ſondern mittels Indoſſament übertragen wird .

In dieſem Falle erſcheint er als Erwerber des Wechſels

im Sinne von Art. 790 Obl.Recht 2) und genießt daher auch

den Schuß dieſer Geſekesſtelle. Die Unechtheit des auf ſeinen

Namen lautenden Indoſſamentes könnte ihm , wenn er nur

beim Erwerbe des Wechſels nicht in böſem Glauben oder

grob fahrläſſig gehandelt hat , ſo wenig entgegengehalten

werden wie diejenige irgend eines früheren. Weshalb es nun

im Falle der Einlöſung eines Wechſels gegen Quittung anders

1 ) Entſprechend Allgem . D. WO. Art. 74.

2 ) Allgem. D. WD . Art. 74.



236 Rechtsſprüche.

gehalten werden ſoll , iſt nicht erſichtlich. Vom Oberlandes

gericht zu Stuttgart iſt allerdings in einem dem vorliegenden

durchaus ähnlichen Fall (Seufferts Archiv Bd. XXXVI

Nr. 73 , dieſe Zeitſchrift Bd. XXX S. 23) erklärt worden,

aus der in Art. 36 W.O. (gleichlautend mit Art . 755 Obl.Recht)

ſtatuirten Singularität, betreffend Prüfung der Echtheit der

Indoſſamente, folge nicht, daß auch die einem Wechſel bei

gefügte unechte Quittung die Wirkung einer echten habeund

auch von einer analogen Anwendung des Art. 74 W.O.

( entſprechend Art. 790 Obl.Recht) auf den Fall der Ein

löſung eines mit Quittung verſehenen Wechſels könne keine

Rede ſein ?) .

Allein dieſe Auffaſſung trägt nach der Anſicht dieſſeitiger

Inſtanz der ratio des Geſeßes und den Bedürfniſſen des Ver

kehrs nicht genügend Rechnung. Dieſelbe wird denn auch

keineswegs von allen Autoritäten des Wechſelrechtes geteilt

(vgl. z . B. Grünhut, Wechſelrecht II S. 261 Note 10 ).

Äuf den konkreten Fall angewendet, iſt ſomit zu ſagen ,

daß die bloße Thatſache der Unechtheit der auf der Anweiſung

befindlichen, ſcheinbar von der Klägerin ſtammenden Quittung

nicht genügte, um die Legitimation des Präſentanten zu zer -

ſtören . Maßgebend iſt einzig , ob die beklagte Volksbank,

als ſie ſich mit dieſer Quittung begnügte, in böſem Glauben

oder grob fahrläſſig gehandelt habe. Diesbezüglich iſt nun zu

ſagen , daß Form und Inhalt der Quittung ſelbſt keineswegs,

wie die Klägerin behauptet , geeignet waren , der Volksbank

den Verdacht der Fälſchung nahezulegen. Sieht man von

dem geſtrichenen Terte des Indoſſamentes ab, ſo konnte

höchſtens der Umſtand, daß das „ pour acquit“ zwiſchen das

Datum und die Unterſchrift gedrudt war, etwas auffallen;

ein Grund zu erheblichem Verdachte lag hierin aber nicht.

1 ) In dem Urtheil des Oberlande@gerichte Stuttgart ( in dieſer

Zeitſchrift Bd. XXX S. 234) heißt es: „ Richtig iſt zwar, daß

dem Bezogenen , welcher den Wechſel, ſtatt ihn zu bezahlen und

ihn fich quittirt aushändigen zu laſſen , durch Indoſſament auf

ſich übertragen läßt, der Art. 74 der Wechſelordnung zu ſtatten

tommen würde. Allein die Möglichteit, daß dieß geſchieht, rechts

fertigt es nicht, für den Fall, daß nicht dies, ſondern jenes ges

ichieht , die Verpflichtung der ydentität einzuſchränten. Runke

im Archiv für Wechſelrecht Bd. XII S. 16 ; lohr, Central-Organ

Bd. II S.263 ff.; Archiv für Wechſelrecht Bd. II S. 170, Bd. XII

S. 12, 13 ; Voltmar & 8 8 w 4 S. 150 Ziff. 1 und S. 156

Ziff. 4. Dhöl, Wechſelrecht 4.Aufl. § 180 S.514." — Dagegen

meine Anſicht oben S. 231 , 232 Änmerkung.

.
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Die Unterſchrift würde , auch wenn die Klägerin mit der

Volksbank Zürich im Geſchäftsverkehr geſtanden hätte , nicht

den mindeſten Anſtoß erregt haben , da ſie ja in der That

von der Klägerin herrührte.

Zu mehr Bedenken könnte die theilweiſe Streichung des

Indoſſamentes Anlaß geben und in der That nimmt die

Klägerin in Anlehnungan deutſche Urtheile den Standpunkt

ein , der übrig gebliebene Theil des Indoſſamentes habe die

Bedeutung einer Willenserklärung nicht mehr gehabt, und

ferner habe der Umſtand, daß das Giro nicht nur geſtrichen,

ſondern geradezu unleſerlich gemacht worden ſei , beſonders

Verdacht erwecken müſſen .

Allein dem erſteren Geſichtspunkt iſt entgegenzuhalten,

daß wie geſagt auch gegen eine gänzlich gefälſchte Quittung

mit liberirender Wirkung gezahlt werden kann , ſobald der

Zahlende nur nicht bösgläubig oder grob fahrläſſig handelt .

Wenn daher auch richtig iſt, daß die Quittung in con

creto troß des Gebrauches der klägeriſchen Unterſchrift als

gefälſcht erſcheint und daher in keiner Weiſe eine Willens

erklärung der Klägerin darſtellt, ſo iſt damit noch nicht die

Unverbindlichkeit der daraufhin geleiſteten Zahlung für die

Klägerin erwieſen. Daß aber der ſtehengebliebene Teil des

Giro an ſich nichts Verdächtiges gehabt habe, iſt bereits aus

geführt worden . Fragen könnte ſich dagegen, ob das gleiche

auch bezüglich des geſtrichenen Theiles gelte. Indeſſen hat

ein ſachkundiges Mitglied des Gerichtes erklärt , daß weder

die Art der Streichung (gänzliche Verdeckung des geſtrichenen

Theiles) , noch die Umwandlung des ſtehengelaſſenen Reſtes

in eine Quittung am hieſigen Plaße etwas außergewöhnliches

an ſich habe. Erſteres geſchehe ſtets dann, wenn der Papier

inhaber nicht wolle, daß ſein Nachmann wiſſe, wem er an

fänglich das Papier habe übertragen wollen und die lektere

Operation werde durchaus nicht ſelten vorgenommen, um ge

gebenenfalls raſch Baarmittel beſchaffen zu können . Die auf

der ſtreitigen Anweiſung vorgenommene Veränderung habe

daher bei dem einlöſenden Beamten keinen Verdacht erregen

müſſen. Es ſteht denn auch keineswegs, wie die Klägerin

behauptet, feſt, daß der Raſſier der Volksbank an der Form

der Quittung Anſtoß genommen habe. In dieſem Falle hätte

doch die Anfrage bei der Kreisbank Weßikon gewiß keinen

Sinn gehabt, da durch dieſelbe offenbar nur eruirt werden

ſollte, ob Dedung für die Anweiſung vorhanden ſei. Der

Vorwurf böſen Glaubens oder grober Fahrläſſigkeit bei
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Prüfung der Echtheit der Anweiſung trifft ſonach die Be

klagte nicht.

Nach dem Geſagten hat die Volksbank den Betrag der

Anweiſung mit liberirender Wirkung bezahlt, weshalb die ihr

gegenüber erhobene Klage abzuweiſen iſt. Daraus ergibt

fich aber ohne Weiteres, daß auch der gegen J. Hg. gerichtete

Anſpruch nicht gutgeheißen werden kann. Jener wurde ſeitens

der Klägerin bei Empfang der Anweiſung unter dem ſtill

ſchweigenden Vorbehalt richtigen Eingangs entlaſtet. Da nun

die Klägerin die Zahlung, obſchon fie thatſächlich nicht in ihre

Hände gelangt iſt, doch als an ſie gerichtet gelten laſſen muß,

ſo iſt die Bedingung erfüllt und die Entlaſtung 3. þg . zu

einer definitiven geworden .

Das Urtheil hat die Rechtskraft beſchritten.



Literatur.

I. Þetichet. Die Zwangsvollſtreckung in

Forderungen nach öſterreichiſchem Rechte.

Erſter Theil : Einleitung. Vorausſeßungen der

Zwangsvollſtreckung und Pfändungsverfahren . 8 .

(348 S.) Wien 1901, Manz'ſcher Verlag .

Tas vorliegende Wert leßt fich, wie in der Vorrede ausgeführt

wird, eine möglichſt erſchöpfende Darſtellung der Lehre von der Zwanges

polſtredung in Forderungen zum Ziele.

Die prozeſſualen Ausführungen dieſes Buches betennen ſich zu der

von Wach aufgeſtellten Theorie vom Rechtsſchußanſpruch. Diefe Theorie

erfreut fich wachſender Anerkennung.

Der Verfaffer des vorliegenden Wertes iſt ein gründlicher Forſcher ;

er erörtert Detailfragen in eingehender Weiſe, er hat einen ſcharfen Blick

für die geringfügigſten Einzelheiten und überſieht dabei nicht die leitenden

Grundgedanken des öſterreichiſchen Prozeßrechtes.

Der vorliegende erſte Band enthält die Einleitung und behandelt im

erſten Kapitel die Vorausſeßungen der Zwangsvollftredung

(S. 4–49), im zweiten Kapitel das Pfändung @ berfahren (S. 50

bis 348).

Der Verfaffer führt wohl mit Recht aus , daß daß die Gretution

bewilligende Gericht zunächſt ſich über die allgemeinen Prozeßdoraus

jeßungen , d. h. über ſeine Zuſtändigkeit, die Partei- und Prozeßfähigkeit

der Prozeßfubjekte und die Zuläſſigkeit des Rechtswegeß, alſo die Voll

ſtreďung durch die Gerichte, ſchlüſſig wird, hierauf die Rechtöfähigkeit und

Bedürftig feit des Anſpruchs prüft und dann erſt zu ben Fragen übergeht,

ob das Geſetz überhaupt ,den Angriff auf ein beſtimmtes Objekt und

insbeſondere den Angriff der verlangten Art geſtattet.

Bei der Erörterung der zuleßt angeführten Frage kommt der Ver:

faffer zu einer Darſtellung der Normen über vollſtändige und theilweiſe

.
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Unpfändbarteit von Forderungen. Der Verfaſſer bringt auch hier wie im

Verlaufe ſeiner weiteren Darſtellung eine Fülle von Detailfragen zur

Sprache, die den Werth des Wertes bekräftigen.

Der Verfaffer erörtert fodann die Wirkungen der Mängel der

Rechtsſchuss oder der Prozeßvorauslegungen und ſcheidet hiervon die Fälle

der Unmöglichkeit, das angeſtrebte Ziel auf dem eingeſchlagenen Wege zu

erreichen , ſei es daß der Richter ſich in den Erekutionsmitteln bergreift,

ſei es daß die gepfändete Forderung nicht zu Recht beſteht.

Im zweiten Kapitel (Pfändungsverfahren) beſpricht der

Verfaffer zunächſt die Bewilligung und den Vollzug der Pfändung ($ 2 A ,

S. 50-63) . Die Bewilligung und der Vollzug der Pfändung iſt bers

ſchieden bei den einzelnen Kategorien der Forderungen.

Die öſterreichiſche Exekutionêordnung unterſcheidet gleich der deutſchen

Civilprozeßordnung drei Kategorien : 1. Papierforderungen ; 2. Fordes

rungen , die den Såßen des Grundbuchsrechtes unterſtehen , und 3. alle

ſonſtigen Forderungen.

Ueber den Umfang der erſten Gruppe herrſcht im öſterreichiſchen

Rechte Streit. In Uebereinſtimmung mit der herrſchenden Lehre hält der

Verfaſſer im Gegenſaße zu Pisko und Kanda die Aufzählung in

§ 296 E.D. für eine taxative. Die extenſive Auslegung , nach welcher

auch Inhaberforderungspapiere zu den in § 296 E.O. genannten Papieren

gehören ſollen , wird mit treffenden Argumenten wirkjam bekämpft.

Bei der zweiten Gruppe ſcheidet der Verjaſſer mit Recht jene Forde:

rungen aus , für welche lediglich ein Befriedigungsrecht auf Grund der

Anmerkung der Zwangsverwaltung oder der Anmerkung der Einleitung

des Verſteigerung derfahrens im Grundbuche erſcheint. Der Verfaſſer fest

aber mit Recht die vorgemerkten Forderungen und die Superpfandfordes

rungen hierher.

Der Verfaſſer erörtert ſodann die Norm des § 54 Ziff. 3 über die

im Antrag auf Eretutionsbewilligung nothwendigen Angaben. Auch hier

iſt die früher angeführte Eintheilung von Bedeutung . Die Individualis

firung des Exekutionsobjektes muß entweder im Pfändungsbeſchluſſe oder

durch den Pfändungsaft geſchehen .“ Es wäre , wie der Verfaſſer mit

Recht hervorhebt, widerfinnig, wollte man , wum die genaue Spezialiſirung

des Gegenſtandes bereits im Pfändungsbewilligungsbeſchluſſe zu erreichen,

dem Gläubiger weitwendige, vielleicht erſt auf Grund eines Offenbarungs

verfahrens möglide Erhebungen zumuthen , wenn der Pfändungsaft ohne

eine derartige Beſtimmtheit des Bewilligungsbeſchluſſes vor fich gehen

und ſchon an fich alles zur ſpäteren Erkennbarkeit des Erekutionsgegen :

ſtandes Erforderliche beſchaffen kann " (S. 64) . Bei der Pfändung der

im § 296 genannten Forderungen genügt die auf Pfändung ſolcher

Papiere im Allgemeinen lautende Bewilligung und ein entſprechender

Antrag . Anders iſt der Sachverhalt bei der anderen Forderungegruppen.
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Hier muß der Beſchluß die Angabe des Drittſchuldners, die für die Zus

ftellung des Pfändungsbeſchluffes an den Drittiduldner nöthigen Angaben

und bei bücherlich fichergeſtellten Forderungen auch die Anführung der

Grundbuchseinlage enthalten. Mit Recht erklärt Petichet einen Antrag ,

welcher Pfändung jener Buchforderungen verlangt , die erſt bei der Zu:

ſtellung des Beſchluſſes an den Verpflichteten aus deffen Aufzeichnungen ,

insbeſondere ſeinen Geſchäftsbüchern, eruirt werden könnten, für unzuläffig.

Der Pfändungsantrag muß die Forderung des Verpflichteten in der er

forderlichen Weife bezeichnen , durch Angabe ihres Rechtsgrundes und ihres

Gegenſtandes. Dagegen will Petichet nicht unter allen Umſtänden die

Mittheilung der ziffermäßigen Höhe der zu pfändenden Forderung oder

genaue Angaben über den Werth des Außfolgungsanſpruches verlangen ,

und hier bildet § 319 Ziff. 6 G.O., welcher ausdrüdlich die Pfändung

einer Forderung geſtattet, deren Betrag nicht mit Beſtimmtheit angegeben

werden fann, ein gewichtiges Argument.

Auch im Vollzuge der Pfändung iſt die früher angegebene Grup

pirung der Forderungen von Bedeutung. Der Beſchluß, welcher die Voll

ſtredung in Papierforderungen einleitet , bewirkt „ nur generelle Legiti

mation des Eretutionsgerichtes zur Erlaffung des deffen Organen zu

ertheilenden Auftrages , nicht näher bezeichnete Papiere in die Gerichts

gewalt zu übernehmen“ . In der Mitte ſtehen die Beſchlüſſe auf Pfån

dungsbewilligung betreffs gewöhnlicher Forderungen .

Gemeinſam find den Beſchlüſſen über Pfändung gewöhnlicher und

bücherlich ficher geſtellter Forderungen die von dem Bewilligung gerichte

erlaffenen Verbote, das Zahlungeberbot an den Drittſchuldner, das

Verfügungsverbot an den Verpflichteten . Die Zuſtellung des Zah:

lungsverbotes an den Drittſchuldner iſt für den Pfändungsaft, wie Bets

ichet richtig hervorhebt, reffentiell“, während er die Zuſtellung des Vers

fügungsverbotes an den Verpflichteten als inſtruktionell“ angeordnet

anfieht.

Intereſſant ſind die Ausführungen des Verfaſſers über die Frage ,

wie die Zuſtellung des Zahlungsverbotes an Drittiduldner, die im Aus:

lande ihren Wohnfit haben, vorzunehmen fei (S. 79 ff.).

Jm Abſchnitte über den Vollzug der Pfändung gewöhnlicher Fordes

rungen erörtert der Verfaſſer näher die Pfändung der eigenen Schuld, das

heißt der gegen den betreibenden Gläubiger ſelbſt zuſtehenden Forderung ,

und die Pfändung von Ausfolgungsanſprüchen, insbeſondere die Pfändung

der ſogenannten Kauf- und Erſte herrechte, das heißt der Rechte aus

einem über unbewegliche Güter abgeſchloſſenen Kaufvertrag und aus einem

im Verfahren über die Zwangsverſteigerung unbeweglicher Güter ertheilten

Zuſchlage.

Der Verfaffer hält die Erelution auf das Erſteherrecht für zulajftg

und konſtruirt dieſes Recht als einen gegen das Exekutionsgericht fidoy

Zeitſchrift für Handelsredt. BD . LIII. 16
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wendenden Ausfolgungsanſpruch. Das bem Erelutionsgerichte zuzuſtellende

Leiſtungsverbot bewirke , daß das Erefutionsgericht auch nach Erfüllung

der Verſteigerungsbedingungen die Liegenſchaft ohne Zuſtimmung des bes

treibenden Gläubigers nicht auffolgen , noch auch die Bewilligung zur

Eintragung feines Eigenthumsrechte ichlechthin ertheilen dürfe. Dieſe

wohl etwas gefünſtelte Konſtruktion ſcheint verfehlt zu ſein . Der An

ſpruch auf die Uebergabe der Liegenſchaft ſowie des veräußerten Zubehörs

im Sinne des § 156 Abſ. 2 E.D. iſt kein privatrechtlicher, was übrigens

Petidhet feineswegs verkennt. Das Erekutionsgericht iſt nicht Dritts

ſchuldner; der Finweis auf die Pfändung von Depofiten paßt nicht,

weil hier thatſächlich ein privatrechtlicher Anſpruch auf Ausfolgung der

gerichtlich deponirten Werthpapiere beſteht und dieſer Anſpruch ſoweit

nicht befonders angeordnet iſt, nach den Beſtimmungen der $8 325 ff. E.D.

in Exekution gezogen werden fann.

In § 3 behandelt der Verfaffer zunächit die Begründung des

Pfandrechtes. Der Verfaſſer ergreift hier die Gelegenheit, die Anſichten

von Démelius , welcher fich gegen eine Gleichſtellung des ver :

tragsmäßigen und des richterlichen Pjandrechtes wendet und nur dem

vertragømäßigen Pfandrechte den Charakter eines wahren Pfandrechtes

zugeſteht, zu bekämpfen.

Im Anſchluffe baran folgen Erörterungen über die Hangordnung

des richterlichen Pfandrechtes an Forderungen . Die Hangordnung richtet

fich bei gewöhnlichen Forderungen nach der Zeit der Zuſtellung des

Zahlungsverboteß an den Drittſchuldner, bezw. an die öffentliche ans

weifende Behörde, bei Papierforderungen nach der Zeit der Abnahme des

Papiers durch das Vollſtredungsorgan oder bei der Anſchlußpfändung

nach dem Zeitpunkte der Anmerkung auf dem bereits vorhandenen Pfän:

dungsprotokolle, bei bücherlich ſicher geſtellten Forderungen endlich nach

dem Zeitpunkte des Einlangens des Pfändungsbeſchluſſes beim Grund:

buchegerichte oder bei Identität von Bewilligungs- und Grundbuchsgericht

nach dem Zeitpunkte der leberreichung des Pfändung @geſuches . Der Vers

faffer erörtert weiters auch die Pfändung von Solidarobligationen und

findet, daß das Forderungspfandrecht ſchon mit der Zuſtellung des Zah

lungsverbotes an irgend einen Solidariduldner entſteht.

Die Summe der Wirkungen nun, welche die formgerechte Pfändung

unter allen Umſtänden bis zur Verrichtung des Exekutionsattes ausübt,

jene Wirkungen , die eine Entziehung des Objekte aus der Vollſtreďungs

haftung verhindern wollen " , nennt Betid et , einer Bezeichnung Riehl's

folgend, Verſiridung“ .

In § 4 erörtert der Verfaſſer eingehend die Dauer , den Umfang

und die civilrechtlichen Wirkungen der „ Verftridung “. Es find naments

lich die Ausführungen über die civilrechtlichen Wirkungen von Bedeutung

und Intereffe.

11
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Das Verfügung @ verbot iſt , wie Betſchef aufführt , teine wahre

Unterſagung privatrechtlicher Verfügung. Beidhet ſpricht auch dem fich

an den Drittſchuldner wendenden Zahlungsverbote den Charakter einer

Norm ab , welche die Zahlung oder andere im Erfolge gleichſtehende

Rechtshandlungen ungiltig machen würde. Das interne Verhältniß zwi :

ſchen Drittſchuldnern und Verpflichteten iſt anders geartet , als das Vers

hältniß des Drittſchuldners zum betreibenden Gläubiger. Dies wird vom

Verfaſſer im Detail in geiſtvoller Weiſe durchgeführt. Der Verpflichtete

bleibt troß der Pfändung alleiniger Gläubiger des Drittſchuldners, er iſt

privatrechtlich zu allen Dispofitiouen befugt, nur findet ihre Wirkung

an dem Rechte des Pfändungegläubigere ihre Grenze , wenn dieſes burch

fie gefährdet werden könnte. En prozeſſualer Beziehung tritt , wie der

Verfaſſer meint , eine „ Vergemeinſchaftlichung“ der Rechtsſchußanſprüche

ein. Regelmäßig ſei ihre Ausübung nur allen Inhabern zuſammen ge

ſtattet, eine „ Separirung des Einzelnen iſt bloß dort möglich, wo einer

ſeits das Gebot der Nothverbindung aller ihnen zufolge der zum Handeln

drängenden Situation Gefahr brachte , andererſeits den Nachtheilen , die

das geſonderte Auftreten der Einzelnen herborrufen könnte, durch gefeßliche

Maßnahmen entgegengearbeitet wird " .

In den folgenden Paragraphen erörtert der Verfaſſer das Detail

der gemeinſchaftlichen Rechtsſchußanſprüche.

In 8 8 feines Wertes beſpricht der Verfaffer die Ausübung des

Vollſtredungs- und des Vollſtredungstheilnahmeanſpruchs " und erörtert

hier die rechtliche Stellung des Verpflichteten gegenüber dem Drittichuldner

in dem gegen Leßteren ſeitens des Verpflichteten eingeleiteten Exekutions

derfahren.

Im Anſchluſſe daran erörtert der Verfaſſer die Frage, was Rechtens

jei, wenn nach Pjandung einer Simultanhypothekarforderung eine oder

alle der fimultan haftenden Liegenſchaften zur Verfteigerung gelangen ,

ſowie die Frage , ob nach Pfandbelaſtung einer Hypothekarforderung der

Verpflichtete einer anderen Forderung den Vorrang vor ſeinem Anſpruche

abtreten könne.

Nach einer Darlegung über den Konkursantrag gegen den Dritt :

ichuldner , über die rechtliche Situation , falls über das Vermögen des

Drittſchuldners bereits der Konkurs verhängt wurde, erörtert der Verfaſſer

eingehend die Auskunftspflicht des Drittſchuldners ($ 10 , S. 310—347).

Im Intereffe der raſcheren Erſchließung des reichen Inhalts des

borliegenden Wertes für die Praxis wäre eine überfichtliche Eintheilung

in kleinere Abſchnitte oder die Herſtellung eines ausführlichen Regiſter

erwünſcht.

Das vorliegende Wert muß als ein werthvoller Beitrag zur Sites

ratur des öſterreichiſchen Eretutionsrechtes bezeichnet werden. Der Verfaffer

hat außerordentlich ſchwierige Redstefragen, die hier nur zum Theile an
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.gedeutet werden tonnten , mit Gründlichteit behandelt. Sein Wert tann

aufs Beſte empfohlen werden .

Wien. Dr. Guſtav Walter.

.

II . Alfredo Rocco , avvocato, professore di diritto

commerciale nella università di Urbino. Il con

cordato nel fallimento e prima del fal

limento. Trattato teoretico -pratico. 8. (XX

e 687 p . ) Torino 1902, Fratelli Bocca, editori.

Das eigenartige Inſtitut des Zwangsvergleichs iſt wohl dazu an :

gethan , das Intereſſe der Theoretifer zu reizen. Es ſchließt ſo manche

verſchiedene, ſcheinbar unvereinbare Elemente in fich , daß man ſich nicht

wundern kann , wenn es faſt ſo zahlreiche Konſtruktionen als Bears

beitungen gefunden hat. Und es iſt erklärlich genug, daß von den vielen

Schriftſtellern, die ſich der Lehre gewidmet haben, faſt jeder ein verſchie:

denes Element herausgegriffen und zur Grundlage ſeiner Theorie gemacht

hat. So iſt der Stand der Lehre, je mehr dieſe behandelt wurde, um fo

unüberfichtlicher und verwidelter geworden.

Das vorliegende Wert iſt das umfangreichfte, das wohl je über den

Zwangsvergleich veröffentlicht worden iſt. Es darf den Ruhm für ſich in

Anſpruch nehmen, daß die Lehre noch niemals auf ſo breiter Grundlage

und unter Beranziehung eines ſo ftattlichen Materials behandelt worden

ift, als es hier der Fall iſt. Die Literatur des italieniſchen Rechtes ift

natürlich vollſtändig , die franzöſiſche zum guten Theil, die deutſche faft

erſchöpfend berüdrichtigt (– ſtellenweiſe freilich nicht ohne ſchmerzliche Miß

handlungen unſerer Sprache, ſo z. B. S. 169 Anm. 48 , wo man in fieben

Zeilen nicht weniger als feche Fehler findet - ). Auch die Rechtſprechung

Ftaliens hat gründliche Beachtung gefunden . Und der Verfaſſer hat fich

für ſeine ſpäteren Ausführungen weiter dadurch eine tüchtige Grundlage

geſchaffen , daß er die Geſchichte des Inſtitute vom römiſchen Recht ab

durch das Mittelalter hindurch bis in die neueſte Zeit verfolgt , und das

mit eine rechtsvergleichende Darſtellung ſeiner verſchiedenen Geſtaltungen

in den wichtigſten europäiſchen Staaten verbunden hat. Nimmt man

hinzu , daß die ſelbſtändigen Theorien fämmtlich mitgeteilt und tritiſch

gewürdigt werden , daß ferner nicht nur der Zwangsvergleich in ſeinen

theoretiſchen Grundlagen und in ſeiner Einzelentwickelung , feinem Ub:

ſchluß , ſeiner gerichtlichen Beſtätigung , ſeinen Wirkungen und ſeiner

Aufhebung, ſondern auch der außergerichtliche Vergleich , ſpeziell der Ber :

.
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gleich im Moratorium , und endlich der Präventivvergleich , wie er in

einzelnen Rechten anerkannt und in einem italieniſchen Entwurf vor

geſchlagen iſt, der Reihe nach zur Behandlung kommen, ſo begreift man,

daß die Arbeit über das an fich beſchränkte Thema ben ſtattlichen Umfang

von nahezu 700 Seiten erreicht. Dieſe Ausdehnung erklärt ſich aber

nicht ausſchließlich durch die Fülle des Stoffes, ſondern zum Theil durch

mannigfache Wiederholungen und durch eine behagliche Breite der Dars

ſtellung, welche die Bektüre zwar erleichtert, aber nicht anregender macht.

Es kann nicht im Entfernteſten daran gedacht werden , auf die

zahlreichen behandelten Einzelfragen hier einzugehen . Vielmehr ſoll nur

im Allgemeinen die Stellung bezeichnet werden, die der Verfaffer zu den

wichtigeren Theorien einnimmt. Dieſe laffen ſich im Großen und Ganzen

auf zwei þauptgruppen zurücführen . Von der einen Seite wird der

Zwangsvergleich als ein Vertrag angeſehen , wobei allerdings über die

Natur deffelben , feine Rontrahenten und ſeine rechtliche Bedeutung im

Algemeinen wiederum die erheblichſten Meinungsverſchiebenheiten beſtehen .

Dem gegenüber ſteht die von A. S. Schulße begründete Konſtruktion

des Zwangsvergleichs als einer richterlichen Entſcheidung, bei deren Erlaß

der Wille der intereffirten Privaten , ohne das begriffsbeſtimmende Mert:

mal zu fein , doch ein beachtenswerthes Moment für die Beurtheilung

durch den Richter bildet.

Der Verfaffer ſchließt fich mit großer Entſchiedenheit der Vertrages

theorie an. Ihm iſt der Zwangsvergleich ein Vertrag , der unter den

allgemeinen Begriff des Vergleiches überhaupt fällt, der fich aber von

dieſem durch eine Reihe ſpeziell konkursrechtlicher Merkmale unterſcheidet.

Von dem angegebenen Standpunkt aus muß fich natürlich ſogleich die

Frage ergeben , wie es denn möglich ſei, daß die abweſenden und ſogar

die widerſprechenden Gläubiger als Vertragspartei zu betrachten , d. h . an

die Entſchließung der Majorität gebunden ſein können . Dieſe Schwieriga

teit ſucht unſer Autor dadurch zu beſeitigen , daß er zwiſchen den Non

kursgläubigern eine Gemeinſchaft annimmt, und zwar im Gegenſaße zur

gewöhnlichen eine von ihm fogenannte qualifizirte Gemeinſchaft , d. h .

eine ſolche, bei welcher die Betheiligten in der Verfügung über ihre Rechte

beſchränkt ſeien. Da nämlich nur eine gleiche Behandlung fämmtlicher

Konkursgläubiger denkbar ſei und auch bei mangelnder Einſtimmigkeit

derſelben eine Entſcheidung nothwendig erzielt werden müffe, ſo müffe

auch ein einheitlicher, , tollettider" Wille maßgebend ſein, der eben in dem

Votum der Majorität zum Ausdruck komme.

Dieſe Auffaſſung iſt nicht neu. Sie ſchließt fich an die Gedanken

gånge von 2. Seuffert und, was ſpeziell den Zwangøvergleich betrifft,

von Friß Wach im Weſentlichen an . Sie iſt aber meines Erachtens

auch nicht zutreffend. Daraus nämlich , daß die Gläubiger in der Auês

übung ihrer Rechte Beſchränkungen unterworfen find, darf keineswegs die
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Exiſtenz einer beſonderen Gemeinſchaft unter ihnen geſchloſſen werden.

Und zwar aué dem wohl durchſchlagenden Grunde, daß es dieſer Gemeins

fchaft am Objekte fehlt. Jede Form der Gemeinſchaft, möge fie an einen

Vertrag , namentlich an einen Geſellſchaft &vertrag , oder aber an einen

anderen Thatbeſtand geknüpft ſein , feßt irgend ein abſolutes oder

relatives Recht als ihren Gegenſtand voraus. Ein folches iſt aber im

Konkurſe nicht erfichtlich.

Zunächſt fann natürlich keine Rede davon ſein , daß die bereits

beſtehenden Forderungsrechte der Gläubiger gemeinſchaftlich würden, wie

der Verfaſſer S. 155 behauptet. Jeder von ihnen verfolgt vielmehr feinen

Anſpruch als einen eigenen und ſelbſtändigen , der zwar in Folge der

konkurămäßigen Mitbetheiligung der übrigen vielfache Beſchränkungen

erleidet , der aber darum noch nicht dieſen anderen Gläubigern , ſondern

nach wie vor dem bisherigen Subjekte zuſteht. Vollends verfehlt wäre

es , die Maffe als Gegenſtand der Gemeinſchaft zu betrachten. Dieſen

Gedanken ſcheint allerdings der Verfaſſer anzudeuten , wenn er S. 175

den Ausdruck communione durch das in Klammern beigefügte Wort

massa erläutert, und wenn er fich S. 155 geradezu auf die Vorſchriften

der Art. 1947 , 1948 Cod. civile beruft , wonach das Vermögen des

Schuldners die gemeinſchaftliche garanzia (- entſprechend dem gage com

mun des code civil —) ſeiner Gläubiger bildet. Daß aber dieſe Beſtim :

mungen den Gläubigern kein ſubjektives Recht an dem Vermögen als

einem Ganzen verleiht , ſondern lediglich die ſelbſtverſtändliche Haftung

des Schuldners für ſeine Verbindlichkeiten ausſpricht , wird allgemein

anerkannt. Jedenfalls iſt er , da er ſchlechthin und auch außerhalb des

Ronkurfes gilt, bollſtändig ungeeignet, gerade für dieſen irgend eine Bes

fonderheit nachzuweiſen. Ebenſo wenig aber, wie im Allgemeinen unter

den Gläubigern einer und derſelben Perſon eine Gemeinſchaft entſteht,

wird durch die Thatſache der Konkurseröffnung eine ſolche begründet.

Aehnlich verhält es ſich mit den angeblichen Sicherung mitteln , die

den Gläubigern gemeinſchaftlich verliehen ſein follen. Ein Generalpfands

recht an dem Vermögen des Gemeinſchuldners entſteht zu Gunſten der

Gläubiger nicht. Die Befugniß ferner , gewiffe aus dem Vermögen des

Hridars getretene Werthe unter Umſtänden in die Maffe zurückzuverlangen ,

ſteht nicht den Gläubigern insgemein, ſondern jedem von ihnen als Ein

zelnem zu. Daß fie vom Verwalter ausgeübt wird , erklärt ſich aus

praktiſchen Rüdfichten , und daß fie nicht verwirklicht werden kann , ohne

auch den übrigen Betheiligten im Ergebniß zu Gute zu kommen, iſt eine

Folge ihrer konkursmäßigen gleichen Behandlung, nicht ein Beweis der

behaupteten Gemeinſchaftlichkeit des Anfechtungsrechts.

Endlich gibt es auch für die Gläubiger fein Recht, den Gemein:

duldner in allen , fein Vermögen betreffenden Aktivs und Paffidprozeſſen

zu vertreten. Denn der Verwalter handelt , wenn er die zur Maffe ges

.
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hörigen Rechte geltend macht, zwar im Intereſſe der Gläubiger , aber

nicht als ihr Repräſentant, ſondern als Vertreter des Gemeinſchuldners,

der ja nach wie vor Subjekt ſeines Vermögens geblieben iſt. Dem Ver

faffer iſt es alſo nicht gelungen , für die von ihm behauptete Gemeinſchaft

der Gläubiger ein Objekt nachzuweiſen und dadurch eine brauchbare

Grundlage feiner Theorie zu ſchaffen.

Die Folgerungen für die Behre vom 3wangsvergleich ergeben ſich

von ſelbſt. Mit der Gemeinſchaft entfällt auch der angebliche Rollektid

wille “ der Gläubigerſchaft – ein Begriff, der auch nicht genügend auf:

geklärt erſcheint. Zunächſt iſt der Gegenſaß deſſelben zu dem „ Willen "

der einheitlichen juriſtiſchen Perſon einerſeits, und zu dem durch Summi:

rung entſtehenden Willen der Theilnehmer an einer gewöhnlichen Geſells

ichaft andererſeits, nicht klar herausgearbeitet. Sodann aber iſt es

bedenklich, in der den Zwangsvergleich betreffenden internen Beſchluß .

faſſung, bei der allenfalls eine Bindung der Minorität an die Entſchließung

der Mehrheit dentbar wäre, auch ſchon die nach außen gerichtete Annahme

des Vergleichsangebots zu erblicken . Im Verhältniß zum Gemeinſchuldner

fönnten alſo nur die einzelnen Gläubiger als Vertragếparteien aufgefaßt

werden. Dann aber erhebt fich eben wieder die alte Schwierigkeit, daß

der Zwangøvergleichsvertrag nicht nur mit den zuſtimmenden Gläubigern,

ſondern auch mit denjenigen zu Stande kommt, die bei der Beſchlußfaſſung

abweſend waren oder ganz widerſprochen hatten. Und es läuft auf eine

einfache Fiktion hinaus , wenn man in dem Beſchluß der Majorität den

gemeinſamen Willen , alſo auch denjenigen der Widerſprechenden , aus:

gedrückt finden will.

Es iſt hier nicht der Ort, zu der ſchwierigen Frage nach dem Weſen

des Zwang &vergleichs eigene Stellung zu nehmen. Doch möchte ich zum

Schluß noch kurz die Haupteinwände berühren , die der Verfaffer gegen

die von Schulße vertretene Entſcheidungstheorie geltend macht

übrigens nicht ganz konſequenter Weiſe S. 102 als „wirklich einfach und

genial “ , S. 174 aber als die „ fälſcheſte und künſtlichſte von allen “ bezeich

net . Sie ſoll deshalb unrichtig ſein , weil eine richterliche Entſcheidung

heutzutage weder in der ſtreitigen noch in der freiwilligen Gerichte barkeit

( dies namentlich gegen Polla t'e konftruktion ) im Stande fei , Kechts :

verhältniffe und ſubjektive Anſprüche zu begründen , zu verändern und

aufzuheben ).

! .

die er

1

1

1) Dabei widerfährt dem Verfaſſer der bedauerliche Frrthum , daß er

Schulße die Anſicht zuſchiebt, als ſchaffe das Urtheil nicht bloß

ſubjektide Anſprüche, ſondern ſogar objektides Recht. In Wirf

lichfeit hat der genannte Gelehrte dies nicht für die heutige Zeit ,

ſondern nur für eine beſtimmte geſchichtliche Entwidlungăſtufe

behauptet, während er es gerade iſt, der für das moderne Hecht die

feſtſtellende Natur des Urtheils zuerſt mit beſonderem Nachdruc
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Dieſe Behauptung trifft aber ſchon für das prozeſuale Gebiet

nicht zu . Zwar fann man von dem unrichtigen Urtheil abſehen, einmal weil

fich immerhin die Anſicht vertreten ließe , daß das durch eine faliche

Entſcheidung aberkannte Recht, wenn auch unerztingbar, weiter beſtehen

bleibt ; fodann namentlich aus dem Grunde , weil aus dem anormalen

Falle des unbegründeten Urtheiló fein allgemeiner Schluß auf die Bes

griffsbeſtimmung gezogen werden darf.

Es gibt aber auch richtige Entſcheidungen , die ſich nicht damit be

gnügen , einen ſchon beſtehenden Rechtszuſtand zu beſtätigen , vielmehr in

den Rechtsverhältniſſen der Parteien eine Aenderung herbeiführen. Dieſe

Kategorie der fogenannten Konſtitutivurtheile iſt wichtig genug, um nicht

überſehen zu werden. Man denke, um die wichtigſten Beiſpiele zu nennen ,

an die Urtheile auf Eheidheidung, Gütertrennung, Auflöſung von Perſonen .

gemeinſchaften, Ausſchluß von Mitgliedern einer ſolchen , Aufhebung eines

Verſammlung beſchluffes, Nichtigkeit eines Aktienvereins an die Auflöſungs

llage des Code civil Art. 1384 u. f. w .

Por Allem aber bietet die Disziplin der freiwilligen Gerichtsbarkeit

überaus zahlreiche Fälle, in denen das Gericht durch ſeine Entſcheidungen

bei der Begründung, Ausübung, Veränderung und Beendigung von

Privatrechten und Privatrechtsverhältniſſen auf das Weſentlichſte mitwirkt.

Dies trifft insbeſondere überall dort zu , wo das Gericht die Intereſſen

willengunfähiger oder willensbeidhränkter Perſonen wahrnimmt , oder wo

es durch ſeine Genehmigung das fehlende Verfügung @ recht des Privaten

ergänzt. In anderen Fällen muß allerdings dem behördlichen Akte der

Wille des Privaten hinzutreten . Uber auch hier bildet immerhin die

richterliche Entſcheidung ein nothwendiges Thatbeſtandsmerkmal für die

beabfichtigte Aenderung in den Rechtsverhältniffen. Sie ermöglicht einen

Zuſtand, der ohne ſie nicht hätte eintreten können.

Beſondere deutlich tritt die rechtsbegründende Eigenſchaft getiffer ge

richtlicher Akte in der Zwangsvollſtreckung herbor. Auch das beſtreitet

der Verfaffer, wenn er Folgendes ausführt : Mit dem Moment, in welchem

1

.

vertreten und dargelegt hat. Dadurch erledigt fich auch die ziem

lich ſcharfe Polemit des Verfaffers gegen Schulße. Ein

weiterer Puntt : Soulße erklärt, es fei mit der Vertragsnatur

des Zwangøvergleichs undereinbar , daß in gewiffen Fallen ( des

betrügeriſchen Bankerotts u.f. w .) der Vergleichsvorſchlag nicht

berücfichtigt werden dürfe . Dagegen macht der Verfaffer geltend,

es liege eben hier eine Willensunfähigteit des Gemeinſchuldners

für dieſen Vertrag vor . Allein , abgeſehen davon , daß für eine

folche ſonſt nicht vorhandene Willensunfähigkeit feine Anhalts

punkte zu finden find, wäre das eine ganz eigenthümliche und

fonſt nicht wiederkehrende Erſcheinung, daß eine ſonſt durchaus

willensbegabte Perſon für ein ganz beſtimmtes Rechtsgeſchäft

willensunfähig ſein ſollte.
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das zu befriedigende Recht begründet werde, entſtehe, wenn es dinglid ſei ,

die Beziehung zur Sache, wenn es obligatoriſch ſei , die Bindung des

ſchuldneriſchen Vermögenz. Bei der Volftredung verwirkliche der Richter

lediglich das ſchon durch den Willen des Privaten geſchaffene Recht, und

jeine diesbezügliche Thätigkeit fei eine rein formale. Die dabei bentbare

Veränderung in den ſubjektiven Rechten ſei ſchon bei Begründung des

bollſtredbaren Anſpruche gewollt geweſen .

Dieſe Erwägung trifft indeſſen ſchon für die Fälle nicht zu, die der

Verfaffer wohl allein im Auge hat , die Fälle nämlich, in denen direkt

gerade die geſchuldete Leiſtung zwangsweiſe verwirklicht wird . Denn es

kann doch nur eine Fittion ſein , wenn man die zwar gefchuldete, aber

nicht freiwillig bewirkte Leiſtung einer Sache als auf dem Willen des

Schuldners beruhend auch dann annimmt, wenn fie gerade in Folge feiner

Henitenz mit den ſtaatlichen Machtmitteln erzwungen werden muß .

Bollends berſagt der Standpunkt des Verfaſſers, wenn zur Befriedigung

einer Geldſchuld auf andere Vermögensobjekte des Schuldners Beſchlag

gelegt wird. Wird z. B. eine bewegliche Sadje gepfändet, oder durch

Beſchluß des Gerichte eine Forderung des Schuldner zu Gunſten des

betreibenden Gläubigers gepfändet und überwieſen , ſo wird man doch

nicht leugnen fönnen , daß hier ein noch nicht beſtehendes Recht durch

behördlichen Akt begründet wird. Und dieſer Akt ſchafft die Rechtsänderung

ganz unabhängig davon , ob er von den Betheiligten ſchon vorgeſehen war

und gewollt war, oder nicht.

Nun iſt es allerdinge richtig , daß der Richter bei Erlaß ſeiner

konftitutiven Entſcheidungen nicht immer nach freiem Ermeſſen handelt.

Namentlich ſind ihm auf dem Gebiete der ſtreitigen Gerichtsbarkeit in

dieſer Beziehung enge Grenzen geſeßt. So kann er z. B. eine Ehe nicht

nach ſeinem Ermeſſen ſcheiden , ſondern nur dann , wenn hierfür die ge:

feßlichen Vorausſeßungen gegeben find. In dieſem Sinne find alle, aud

die konſtitutiden , Urtheile feftſtellenb. Wenn jedoch der Verfaffer aus

dieſem Grunde die rechtsverändernde Wirkung gewiffer Erkenntniſſe der

neint, ſo verwechſelt er zwei Dinge miteinander, einerſeits den behördlichen

Att felbft, der in den Recht& beziehungen der Betheiligten die Aenderung

herbeiführt , und andererſeits die vom Gefeßgeber aufgeſtellten Vorauss

feßungen für den Erlaß jenes Aftee. Thatſächlich iſt aber die Frage nach

ber Wirkung einer beftimmten Entſcheidung durchaus unabhängig von

dem Umſtande, ob fie von der Behörde nach freiem Ermefſen oder auf

Grund geſeßlicher Bindung erlaſſen worden iſt.

Straßburg i . Elf . Profeſſor Dr. Rich.

1
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III . Dr. Karl Neumeyer. Die gemeinrechtliche

Entwicelung des internationalen Privat

und Strafrechtes bis Bartolus. Erſtes

Stück : Die Geltung der Stammesrechte in

Stalien. 8. (XII und 313 S.) München 1902,

J. Schweißer's Verlag (Arthur Sellier).

Der Verfaffer hat fich eine weitgehende und ſchwierige, aber auch

intereſſante und lohnende Aufgabe geſtellt. Was er unternimmt, iſt nicht

weniger als eine Univerſalgeſchichte des internationalen Privat- und

Strafrechtes, allerdings beſchränkt auf den verhältnißmäßig kurzen, dafür

aber um ſo wichtigeren Zeitraum von dem Höhepunkt der fränkiſchen

Zeit bis auf Bartolus. Daß er dabei zum Gegenſtand ſeiner Unters

ſuchung gerade die Verhältniſſe in Italien genommen hat, iſt um ſo

natürlicher, als ja hier das Zuſammen- und Nebeneinanderbeſtehen zahl

reicher Rechte die Ausbildung von Rollifiongnormen befondere fördern

mußte. Als grundlegend ergab fich die Frage: Wie verhalten ſich die

Statutenkollifionen auf territorialer Grundlage , die ſich namentlich für

den Verkehr der italieniſchen Städte im zwölften Jahrhundert entwickelt

haben , zu dem Syſtem der perſönlichen Rechte , das ſchon ſeit früherer

Zeit die Angehörigen der verſchiedenen neben- und miteinander lebenden

Stämme beherrſchte ? Un für die Beantwortung dieſer Frage feſten

Boden zu gewinnen , muß der Verfaffer zunächſt den begrifflichen

Gegenſaß beider Syſteme durch eine Unterſuchung der Grundbegriffe er:

mitteln. Die Ergebniffe dieſer fehr intereſſanten , einleitenden Ausführungen

formulirt er dahin , daß es beim Syſtem der perſönlichen Rechte nur

perſönliche Unterwerfungegründe unter das Recht gebe , während bei der

territorialen Statutenkollifion auch räumliche Momente, wenn auch nicht

ausſchließlich, maßgebend feien.

Die hiſtoriſche Unterſuchung zerfällt naturgemäß in zwei Haupt

theile. Sie muß einmal Geltungsgebiete und Geltungeperioden der vers

ſchiedenen Syſteme beſtimmen , zwiſchen denen Rollifionen eintreten können

(vom Verfaffer fogenannte Sollifionsſyſteme" ). Sie muß ſodann die

Grundfäße erforſchen und vergleichen, nach welchen eintretende Rolliſionen

behandelt werden (pKollifionslöſungen “ im Sinne des Verfaſſers ). Der

vorliegende Band ift der erſten dieſer Aufgaben gewidmet. Dabei ergibt

fich die naturgemäße Scheidung zwiſchen Nord- und Mittelitalien einer:

feite, wo neben dem longobardiſchen das fränkiſche Recht verhältnißmäßig

früh zu weſentlichem Einfluß gelangt, und Süditalien andererſeits , wo

die longobardiſchen Rechtsinſtitute fich länger halten und erſt durch das

Eingreifen der Normannen weſentliche Veränderungen erleiden.

So zerfädt das Buch wiederum in zwei välften , deren erſte (Ras

.

1
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pitel 1 und 2) die Geltung der Stammesrechte in Ober- und Mittelitalien

behandelt, während die zweite (Rapitel 3 ) die Zuſtände in Süditalien zum

Gegenſtande hat.

Beide Theile beginnen mit recht ſorgfältigen Erörterungen darüber,

inwieweit das longobardiſche Recht als Landee- und als Stammesrecht

gegolten habe, und mit der anſchaulichen Schilderung, wie es allmählich

durch andere Rechtsſyſteme verdrängt und dem Untergang entgegengeführt

wird. Daran reiht ſich dann für beide Rechtegebiete, als eigentlicher

Kernpunkt des Buches, die Darſtellung der verſchiedenen perſönlichen

Rechte an.

Eine Wiedergabe und Nachprüfung der Ergebniſſe des Werkes im

Einzelnen fann an dieſer Stelle nicht erfolgen . Betrachtet man das

Buch in ſeinem Geſammteindrud, ſo wird man dem Verfaffer das Zeug :

niß nicht vorenthalten können , daß er tüchtige und gründliche Arbeit

geliefert hat. Er hat die zum Theil abſeits gelegenen Quellen mit Fleiß

durchforſcht und verräth durchweg eine nicht gewöhnliche Beherrſchung des

weitſchichtigen und verwidelten Materials. Dabei behandelt er den Stoff

mit kritiſcher Vorſicht und iſt eifrig beſtrebt, alle unweſentlichen und be:

weißſchwachen Zeugniffe fernzuhalten . Die Darſtellung iſt meiſt gedrängt,

aber klar , ſtellenweiſe (ſo z. B. in dem Paragraphen über römiſches

Weltrecht) don wirklichem Schwunge getragen . Kecht gefchidt iſt die

Verwebung der herangezogenen Quellenzeugniſſe in den Zuſammenhang

der zu beweiſenden Behauptungen. Alles in Alem ein Buch , das für

Jeden, der fich mit der Geſchichte des internationalen Privatrechtes näher .

beſchäftigen will, unentbehrlich ſein wird , und als eine weſentliche Bes

reicherung der rechtshiſtoriſchen Literatur begrüßt werden kann.

Straßburg i . Elf. Profeſſor Dr. Rich.

!

1

IV. Dr. jur. Ernſt Rabel , Privatdozent an der Uni

verſität Leipzig. Die şaftung des Verkäufers

wegen Mangels im Rechte. Erſter Theil :

Geſchichtliche Studien über den þaftungs

erfolg. 8. (356 S.) Leipzig 1902, Verlag von

Veit & Comp.

Vergebens hat das neunzehnte Jahrhundert Aufklärung über die

Verkunft und Entfaltung des Rechtes von der boltlichen Rechtsgeſchichte

verlangt; das zwanzigſte wendet fich erwartungsvoli der allgemeinen

Rechtågeſchichte zu. Sie allein kann uns das Verſtändniß der volllichen
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– insbeſondere auch der römiſchen und der Deutichen - Rechtegeſchichte

erſchließen .

Das vorliegende Buch - der erſte (hiſtoriſche) Theil einer Arbeit

über die Baftung für Rechtemängel - bebient fich der univerſalgeichichtlichen

Methode. Die beiden Kapitel (I. Römiſches Recht, II. Zum Rechte der

Neuzeit , insbeſondere der Rodifitationen von Preußen und Defterreid )

gehören durchaus zuſammen. Den Barallelismus zu zeigen , insbeſondere

zu erweiſen , daß überal das Defenſionsſyſtem die urſprüngliche

Geſtalt der Haftung darſtellt, iſt die Pauptabſicht des Verfaffers.

Der Werth der beiden Kapitel iſt gleichwohl ſehr verſchieden. Wäh

rend das zweite (überwiegend beutforechtliche) quellenmäßige Geſchichte

bietet, bringt das erſte (romaniſtiſche) nur die übliche unfichere Geſchichts

konſtruktion auf Grund von Rüdſchlüſſen und Analogien. Vermuthung

wird hier auf Vermuthung gehäuft , um über die Anfänge ein zitterndes

Dämmerlicht zu verbreiten , das den Blic verwirrt. Denn der Verfaſſer

führt den Faden feiner ſcharfſinnig erdachten Vorgeſchichte bis in eine

Zeit hinauf, in der nicht einmal berpegliche Sachen mit dinglicher Wirkung

veräußert werden konnten (S. 56). Ob ein ſolches Recht jemals in Rom

gegolten hat oder doch in Alba Longa oder in den altlatiniſchen Pfahl:

baudörfern bleibt dahingeſtellt, genug, daß von dieſem hypothetiſchen Jus

Faunorum et Aboriginum noch einige mikroſtopiſche Fingerſpuren übrig

find und daß es mit allen übrigen Abtömmlingen des altariſchen Rechtes

übereinſtimmt" (S. 6). Denn allgemein ariſche Vorſtellungen find aus

den bekannten Gründen den römiſchen Anfängen zuzumuthen (S. 12).

Die von nicht berufener Seite mit lebhafter Zuſtimmung begrüßte Ents

bedung ariſcher Vorſtellungen hat alſo auch den Beifall unſeres Autors

gefunden. Und doch verzichtet er nicht auf das Zeugniß des aſſyriſchen

Rechtes, um die allgemeine Verbreitung des alt-ariſchen Defenſionsſyſtems

darzuthun. Dem heutigen Stande der Forſchung entſprechen die Bez

merkungen über das affyriſche Hecht freilich nicht. Der Verfaſſer theilt

S. 39 Note 1 ein affyriſches Formular in einer älteren lateiniſchen

Ueberfeßung Oppert's mit , deren Unrichtigkeit Dppert felbſt, anger

fichte der Einwendungen Viktor Kévillou t’8 , ausdrüdlich anerkannt

hat ( Zeitſchrift für Affyriologie XIII S. 264). Die Vermuthung, die

der Verfaffer (S. 52 ) auf die verfehlte Ueberfeßung (non vendiderit)

ſtüßt, erſcheint daher hinfällig . Das Gefeßbuch Sammurabi's (88 9

bis 18 und § 279) konnte der Verfaffer noch nicht berücfichtigen .

Als bas leßte Produkt bes Defenfionsrechtes erſcheint dem Verfaffer

(S. 101) das Gvittionsſyſtem ; die stipulatio habere licere (auf

S. 30—72 beſonders eingehend erörtert) vermittelt den Uebergang. Wirts

lich beachtenswerth und ſehr anſprechend erſcheinen (S. 34 ff.) die Vers

muthungen über die Stipulation per te non fieri quominus habere

liceat ( 3. B. 1. 75 S 7 De de V.O.) . Daß dieſe Stipulation gegenüber

.
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dinglichen Veräußerungshinderniſſen eine erhebliche Rolle geſpielt habent

mag , iſt leicht zu begreifen. Der Verfaffer ſchafft für fie durch Heran

ziehung der im Orient und Occident jahrhundertelang üblich geweſenen

Formularien einen weiten und bedeutenden Hintergrund , um mit dem

hiſtoriſchen Intereſſe ſchließlich auch ein dogmatiſches zu berknüpfen : die

Bemerkungen (S. 54 ) über den Wert einer fortdauernden perfönlichen

Verpflichtung des Verkäufers , den Räufer nicht zu ſtören , find geeignet,

auf die verſprochene Ausführung im dogmatiſchen Theile begierig zu

machen .

Sie ſorgfältige Unterſuchung über die böhe der Saftung (S. 131 ff .)

bietet auch gegenüber dem in jüngſter Zeit verwertheten Urkundenmaterial

(Ruggiero im Bulletino XIV S. 93 ff.) ausreichende Aufflärung (vgl.

beſonders Rabel S. 146 ff .).

Das zweite Kapitel iſt als werthvoller Beitrag zur Kenntniß der

Grundlagen des geltenden deutſchen und öſterreichiſchen Rechtes zu be

grüßen. Der Leſer wird ſich gewiß nicht abſchrecken laſſen durch des

Berfaffers unvorſichtige Behauptung (S. 287) , daß die dogmatiſche Dars

ſtellung „ fich von der Vergangenheit vollſtändig frei zu machen hat und

daß ihre Operationsbaſis lediglich die Rechtsgebiete fein dürfen , welche

fich zu dem modernen Syſtem unumwunden bekehrt haben “ . Hat doch

der Verfaffer ſelbſt gezeigt, daß auch das Berſchaffungsprinzip feine alte,

weit zurüdreichende Geſchichte hat (Rauf von Forderungen und Erbs

ichaften , Dare-Obligation der klaſſiſchen Juriſten S. 125 ff.) – warum

foli fich die dogmatiſche Darſtellung davon vollſtändig frei machen ?

Für das öſterreichiſche Recht haben die Ausführungen des Verfaſſers

nach beiden Richtungen hin – hiſtoriſch und dogmatiſch – hervorragende

Bedeutung. Beſonders werthvoll iſt der Erkurs über die altöſterreichiſche

( deutſch -rechtliche) Schirmpflicht (S. 202 ff.). Ein legter hohler Nach

flang dieſes Syſtems findet fich noch im alten Bürgerlichen Geſekbuch

(S. 254), und der Verfaſſer hätte wohl noch einen allerleßten in einem

jüngeren Gefeße (CPO. § 21) finden können. So ſchwer iſt es für die

Gefeßgebung, fich von einer Vorſtellung völlig frei zu machen , die Fahr :

hunderte lang maßgebende Bedeutung hatte !

Neben den deutſchen Rechtsquellen berüdſichtigt der Verfaſſer auch

das tanoniſche Recht und das Naturrecht. Er zeigt den durch die Rano

niſten vermittelten Zuſammenhang des Verfchaffungsprinzipes mit

ber Moraltheologie , die Förderung durch das Naturrecht ( insbeſondere

Wolf) , ſchließlich die Feſtlegung im preußiſchen und öſterreichiſchen

Rechte. Der Grundſaß , daß der Verkäufer Eigenthümer der verkauften

Waare ſein müſſe , begegnet bei den Kanoniſten (S. 270) , dann bei

Wolf (S. 272), endlich im Allg . LR. I 11 § 19 (S. 275) .

Der Einfluß, den die Naturrechtslehrer (insbeſondere Wolf , aber

auch Pufendorf , Thomaſius , Daries , Cocceji u. 4. ) auf die
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modernen Gefeßgebungen ausgeübt haben , iſt noch lange nicht genügend

gewürdigt; um fo anerkennenswerther iſt es , daß der Verfaſſer ſeine

Studien auch auf dieſes Gebiet ausgedehnt hat. Nur eine recht

nebenſächlidge - Bemerkung möchte ich hier nicht unterdrüden , weil fie,

den Verfaſſer des öſterr. Bürgerlichen Gefeßbuchs betrifft. Martini hat

nicht die abgeſchmackte Bemerkung gemacht, es ſei dem Staufe nach ganz

natürlich, daß der Verkäufer Gewähr (evictio ) leiften müſſe" (S. 266).

So läßt ihn die verbreitete elende Heberfeßung ſprechen . Martini

jagt nur, die Gewährleiſtung ſei ein naturale des Kaufes (naturale

est emtioni) ; der folgende Sas zählt die accidentalia emtio

nis auf.

Auf S. 286 faßt Rabel die Ergebniffe ſeiner Unterſuchung fol :

gendermaßen zuſammen : Das Bisherige hat es beſtätigt, daß das flaſ:

fiſche, auf der Grundlage der duplae stipulatio aufgebaute Syſtem im

großen Ganzen erſt mit der deutſchen eleganten Jurisprudenz das gemeine

Recht eroberte und die Defenfionshaftung verdrängte , und daß die Idee

der Vollrechtsverſchaffung nicht früher als in der zweiten Hälfte des

achtzehnten Jahrhunderts die Geifter zu feſſeln begann. Atë aber der

Defenfionsgedanke erloſchen war, wurde das Evittionserforderniß nur noch

ale Hinaufſchiebung der Geltendmachung des Rechtsmangels gefühlt. Dem

eigentlichen Evittionsſyſtem , in der Mitte zwiſchen Defenſions: und Voll

garantie gelegen, in Rom felbſt das derſteinerte Ergebniß einer im raſchen

Flufſe begriffenen , jäh abgebrochenen Entwidlung , iſt eine ſelbſtändige

Lebenskraft in der Neuzeit niemals zugekommen. "

Der folgende Abſchnitt (S. 288 ff .) handelt von der Höhe der

Haftung“ . Die verſchiedenen Syſteme (Buße, Zuſchlag, beſonderes Inter

effe , einfache Intereffehaftung - S. 295 ff.) werden eingehend erörtert.

Es ergibt ſich , daß die romaniſtiſche Doktrin den Verkäufer ſchlechthin

auf das Intereffe (alſo möglicher Weiſe auf weniger als den Kaufpreis )

haften läßt, während die Gefeßgebungen im Anſchluffe an ältere Schrift.

fteller dem Käufer für alle Fälle den Anſpruch auf Rüdgabe des Kauf :

preiſes zugeſtehen und damit zur Einräumung des Rücktrittsrechtes ge

langen (S. 312 ff .).

Auch dieſer Abſchnitt enthält wichtige Beiträge zur öſterreichiſchen

Hechtegeſchichte. Das S. 298 über das mähriſche Recht Geſagte halte ich

jedoch – angeſichts der mähriſchen Rechtequellen - für unrichtig.

Der größte Werth iſt dem lesten Abſchnitte, betreffend die

preußiſch -öſterreichiſche Haftungskonſtruktion “, beizumeſſen .

m preußiſchen Bandrechte findet der Verfaffer Refte des Defenſions:

ſyſtemed , daneben die naturrechtliche Lehre von der Ungiltigkeit des Vers

faufs fremder Sachen . „ Das Landrecht zeigt aber ſogar eine die beiden

anderen kreuzende dritte Gedankenrichtung. Im öſterreichiſchen Gefeße iſt

dieſe die herrſchende geworden . Sie läuft darauf hinaus , die Rechte:

.
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mängelhaftung mit der Sachmängelhaftung in Verbindung und Einklang

zu bringen " (S. 315).

Woher ſtammt dieſe Richtung ? Verfaffer weiſt S. 320 F. auf einige

ältere „ Spuren don konſtruktiver Gleichſeßung von Rechtsmängeln und

Sachmängeln “ hin , und zwar findet er ſolche in einzelnen Stadtrechten

(Geſtohlenſein eines Pferdes als Hauptmangel) , im Codex Theresianus

und bei Woli. Wichtiger ſcheint mir eine Bemerkung, die der Verfaffer

in anderem Zuſammenhange achtlos hinwirft : Das Aleräußerſte an

verderbtem Sprachgebrauche leiſtete man aber mit der Anwendung von

, Eviltion ' Gewährleiſtung auf körperliche Mängel ..... " (S. 253

Note 1). Als Belege werden eine Aeußerung des Salicetus und (mit

Erſtaunen und Ausrufung& zeichen neuere gerichtliche Entſcheidungen an:

geführt. Und doch prägt fich in dieſem Sprachgebrauche nur die Vor :

ſtellung aus, daß das Herbortreten von Sachmängeln etwas der Eviktion

Analoges ſei , das gleiche Wirkung nach ſich ziehen müffe alſo eben

der Gedante , aus welchem die „ preußiſch - öſterreichiſche Haftungêtonſtruf:

tion " hervorgegangen iſt. Der Zuſammenhang wird offenbar, wenn man

in der einflußreichen Berger'ſchen Dekonomie (vgl. Pfaff und fofo

mann , Eylurſe I S. 67) unter den communia contractuum die prae

statio evictionis in genere (cuius causa est a stipulatio ß natura

negotiorum) und in specie (videlicet in aedilitio edicto) behandelt

findet (Oecon . jur. III, 8).

Der Verfaffer wendet fich (S. 329 ff.) bem öſterreichiſchen Rechte

zu , beſpricht zunächſt die Redaktionsgeſchichte (dabei unterläuft S. 333

ein ſonderbares Mißverſtändniß bezüglich des — unpaſſend – fogenannten-

Urentwurfes) und bietet ſchließlich eine in jeder Hinſicht ausgezeichnete

Erörterung des geltenden Rechtes , deren Werth durch die Selbſtloſigkeit

nicht geſchmälert wird, mit welcher der Verfaſſer (S. 329 Note 2) erklärt,

daß die Univerſitätélehre die meiſten von ihm entwickelten Säße bereits

vortrage. Zu beanſtänden iſt nur, was (S. 345) über das Ermeffen des

Räufers behauptet wird.

Das Rabel'ſche Buch bedarf keiner Empfehlung ; es gehört zu

denjenigen, die man durcharbeiten muß, wenn man veranlaßt iſt, fich mit

ſeinem Thema zu beſchäftigen. Wer in Hinkunft noch Luſt hat , neue ,

Vermuthungen über die actio auctoritatis , über die stipulatio habere

licere und dergleichen aufzuſtellen , wird ſich mit Rabel auseinander zu

jeßen haben. Der zweite Theil des Buches aber bietet nicht bloße Vers

muthungen , ſondern wirkliche Rechtsgeſchichte. Er läßt uns die Grund:

lagen erkennen, auf welchen das geltende deutſche Recht ruht, und hat für

das öſterreichiſche Recht unmittelbare Bedeutung.

Wien. Profeffor Armin Ehrenzweig.

!
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V. Karl Koehne , Dr. jur. et phil . Die Arbeits

ordnungen im Deutſchen Gewerberecht. 8 .

(372 S.) Berlin 1901 , Siemenroth & Troſchel.

1

Die Literatur zum Gewerberecht iſt von den Kommentaren zur

Reichs -Gewerbeordnung abgeſehen , die grundfäßliche Erörterungen felten

bringen beſonders auf demjenigen Gebiete recht dürftig, das man als

das Recht des Arbeiterſchußes“ bezeichnen kann . Vom juriſtiſch -dogmas

tiſchen Standpunkte aus bietet das in national-ökonomiſcher Beziehung

recht gute Buch von Runo Frankenſtein , Der Arbeiterſchus "

( 1896 ) faſt gar nichts. Auch das Sandbuch des gewerblichen Arbeiters

ſchußes “ von Evert (2. Ausgabe 1900) ſucht nur den Arbeiterſchuß

als ſelbſtändiges Ganzes in der für die tägliche Praxis erwünſchten

Verbindung von Ausführlichkeit und Beſchränkung zu behandeln. Auch

die neueſten Arbeiten von Beyendorff , Die Geſchichte der Reiche:

Gewerbeordnung " (1901) und „Das Syſtem der Reichs-Gewerbeordnung “

( 1902) befriedigen in dieſer Richtung nicht. Aber nur die Vorein

genommenheit gegen die verhältniſmäßig neuen öffentlich - rechtlichen Dis:

ziplinen und die überwiegende Beſchäftigung der Juriſten mit dem Civil.

rechte laffen es begreiflich erſcheinen , daß überhaupt die Nothwendigkeit

einer juriſtiſchen Forſchung auf dieſem Gebiete bei Manchen als überflüſſig

gilt , die vorhandenen Begriffe als leicht faßbar und gegeben angeſehen

und die Tragweite der dogmatiſchen Durch und Weiterbildung berkannt

werden. Daß auch auf dieſem Gebiete viel zu leiſten iſt, hat erſt jüngſt

Nelfen in dem Buche: „Die deutſchen Handwerkers und Arbeiterſchuß:

geſeße “ (1901), durch ſeinen vortrefflichen Kommentar der Titel VI

und VII der Gewerbeordnung in der Faffung vom 26. Juli 1900 dar

gethan. Beſonders vom Standpunkte der vergleichenden Rechte:

wiſſenſchaft bietet das Recht des Arbeiterſchußes einfach Brachland.

Deshalb war es freudig zu begrüßen, als Koehne fich auf dieſes

Gebiet gewagt und eine vergleichende Beſchreibung der miteinander übers

einſtimmenden und der abweichenden Vorſchriften in den Gefeßen der

der verſchiedenen Länder , welche die Arbeitsordnung regeln , in der Zeit:

ichrift für vergleichende Rechtswiſſenſchaft BD. XV (1901 ) S. 84 ff. ( auch

beſonders erſchienen ) unternommen hat.

Sekt hat er fich in dem anzuzeigenden Werte das Gauptziel gefeßt,

das Inſtitut der Arbeitsordnungen im deutſchen Gewerberechte aufzuhellen ,

für das es an jeder ſyſtematiſchen Bearbeitung hinſichtlich Geſchichte und

Dogmatit fehlt. Außer gelegentlichen Bemerkungen in Werten über um:

faffendere Gegenſtände fommt nur je ein Aufſaß von Rehm , Blanken:

ſtein und Apt in Betracht. Gar nicht berüdſichtigen konnte Verfaſſer

das neuerdings (1902) erſchienene Wert von Lotmar , Der Arbeits

.
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vertrag nach deutſchem Reichsrecht“ und den Aufſatz von Behrend,

Die Arbeiteordnung nach den Beſtimmungen der Heiche Gewerbeordnung"

in dem Deutſchen Verwaltungsblatt" Nr. 2 vom 13. Januar 1903.

Koehne beſchränkt fich aber nicht auf die Erklärung des Gefeßeß aus

deffen Wortlaut und Vorgeſchichte , fucht vielmehr das Rechtsinſtitut

in ſeinem Entſtehen und in allen Phaſen ſeiner Entwidlung zu er:

faffen "

Einen weiten Spielraum nimmt nach einer kurzen Einleitung,

die insbeſondere die Dürftigkeit der Literatur erkennen läßt , die erſte

Abtheilung ein : „Die Geſchichte der Arbeitsordnung " ( Rapitel I–V,( ,

S. 7–78) , auf die näher einzugehen der knapp bemeſſene Raum vers

bietet , die in forgfältiger Weiſe die Vorgeſchichte und das Werden der

erſten Arbeitsordnung verfolgt bis zu ſpäteren Regelungen und endlich

bis zur Novelle zur Reichs -Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900, welche

die Arbeiteordnung auf die Arbeitsverträge der Şandlungsgehilfen in

offenen Verkaufsſtellen ausgedehnt hat. Freilich wäre zu wünſchen

geweſen , daß neben der und in Verbindung mit der gebrauch:

lichen – aber meines Erachtens in ihrer Ausſchließlichkeit nicht fehr

förderlichen - rein dronologiſchen Berichterſtattung eine folche

einhergegangen wäre, die gleichſam die Entroidlungslinien der Ideen, die

idhließlich zu der heutigen rechtlichen Ausgeſtaltung der Arbeiteordnungen

geführt haben , aufzeigte. Auch vermißt man die tieferen , nicht nur

äußeren Zuſammenhänge, die von einem Gefeßgebungsakte zu dem ſpäteren

geführt haben.

Den Haupttheil des Werkes bildet die zweite Abtheilung :

„Dogmatik der Arbeitbordnung nach deutſchem Reichsrecht ". Zuerſt wird

der Begriff der Arbeitsordnung feſtgeſtellt (Kapitel VI). Der Verfaſſer

definirt dieſe als weine für die Arbeiter eines einzelnen gewerblichen

Unternehmens beſtimmte Sammlung von Vorſchriften , durch deren Feft

ſtellung der Unternehmer ſowohl Ordnung im Betriebe, wie Erſaz ſpezieller

Verabredungen beim Abſchluffe der einzelnen Dienſtverträge zu erreichen

ſucht ". Zunächſt fällt hier der Einklang mit der unglüdlichen Termi:

nologie der Reichs -Gewerbeordnung hinfichtlich des Begriffes »Arbeiter "

auf. Weil im § 139k Gew.Ordn. auch die Handlungsgehilfen und

Lehrlinge mit einer Arbeitgordnung bedacht ſind, ſubſumirt fie foehne

ebenfalls unter die Arbeiter ". Bei der Flidarbeit, die mit der Reichs:

Gewerbeordnung von Zeit zu Zeit vorgenommen wird, fann aber auf die

Stellung der Beſtimmungen über „ Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter

in offenen Verkaufsſtellen " im „ Gewerbliche Arbeiter“ überſchriebenen

Titel VII Abſchnitt VI um ſo weniger Gewicht gelegt werden , als die

Arbeiter hier neben Gehilfen und Lehrlingen aufgeführt werden, alſo

doch wohl eine andere Kategorie Darſtellen müſſen . Irrthümlich bezieht

auch Verfaffer die Ueberſchrift des VII. Titels , der in Klammern die

Zeitſdrift für Qandelerecht. Bd. LIII . 17

11
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Worte Gehilfen und Lehrlinge " enthält, auch auf die kaufmänniſchen .

Der g 154 Abſ.1 Gew.Ordn. ſpricht endlich keineswegs für die Annahme

des Verfaſſers. Hier wie anderwärts wäre eine ſelbſtändige und dem

Gefeße gegenüber freiere Terminologie berechtigt und erwünſcht geweſen ,

da das urſprünglich nur für gewerbliche Arbeiter beſtimmte, ſpäter

aber mit allem möglichen nicht hinein gehörigen Ballaſt (wie Jnnungs

und Sandwerkerrecht) beſchwerte Gefeß in dieſer Beziehung recht kläglich

iſt. Ebenſo wäre vor feiner Verwendung der doch recht lage Begriff

des „ gewerblichen Unternehmens“ feſter zu fundiren geweſen.

Von der einfachen Arbeitsordnung unterſcheidet fobann der Vers

faffer die qualifizirte , und verſteht darunter eine Arbeitsordnung, die

für ein großinduſtrielles Etabliffement oder eine offene Verkaufsſtelle geſek :

lich vorgeſchriebener Art oder eine Abtheilung bezw. eine Arbeitergruppe

eines ſolchen Betriebes in gefeßlich vorgeſchriebener Form erlaffen iſt und

auch in Form und Inhalt gewiſſen gefeßlich vorgeſchriebenen Bedingungen

entſpricht (S. 90). Es wird dann (Kapitel VII) der juriſtiſche Charakter

der Arbeitsordnung unterſucht, und zwar die Dogmengeſchichte vorangeſtellt

und darauf das Syſtematiſche behandelt. Privatrechtlich iſt dem Verfaffer

die Arbeitsordnung eine Verfügung eines Privatmannes , die für die von

ihm als Arbeitgeber abgeſchloffenen Arbeitêverträge in Folge gefeßlicher

Vorſchrift generellen Vertragsinhalt enthält. Ich kann hier nur andeuten ,

daß ich die Anſicht des Verfaffers nicht für richtig halte , vielmehr die

Auffaſſung ſeiner Gegner theile, daß die Arbeiteordnung objektides Recht

iſt. Daß ſie übrigens auch als Inſtitut des Verwaltungsrechts gilt,

führt Verfaffer ſelbſt an ; ſie freilich von dieſem Geſichtswinkel aus als

eine prinzipiell öffentlich- rechtliche Inſtitution anzuſehen , hat er fich nicht

entſchließen können .

Es werden dann in den Rapiteln VIII-XII die Entſtehung, die

Form , der Inhalt , die Wirkungen und das Ende der Arbeitsordnung

erörtert, durchweg mit einem minutiöfen Fleiße und einer dankenswerthen

Sorgfalt.

Zum Schluſſe jei noch der Wunſch ausgeſprochen , daß die Gewerbes

ordnung von allen ihr nur durch die Zufälle einer Gelegenheitsgeſeßgebung

aufgeladenen Materien befreit und daß insbeſondere das Recht des

Arbeiterſchußes zu einer felbſtändigen legislatoriſchen

Rechtsmaterie werde. Daß damit mannigfache Vortheile verbunden

wären, iſt offenbar. Es würde dann auch verhütet werden, daß die gleich,

lautenden , aber zum Theil ſehr verſchiedenen Begriffe, die heute noch in

dem gemeinſamen Rahmen der Reiche Gewerbeordnung ſich befinden , tros

des Fortſchrittes unſerer Arbeiterſchußgefeßgebung in das Protruftešbett

unpaſſender Analogien gezwängt werden. Freilich empfiehlt fich ein Abs

warten bis zu der Zeit, da das Recht des Arbeiterſchußes durch eingehende

juriſtiſche Behandlung vertieft ſein wird. Daß Verfaſſer in dieſer

I
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Richtung Verdienſte hat und ihm unſer Dank gebührt, erkenne ich

gern an.

Bonn. Privatdozent Dr. Stier.Somlo.

VI. Dr. Peters. Die Klagenkonkurrenz im römi

îchen , gemeinen und neuen bürgerlichen

Rechte. 8. (74 S.) Berlin 1902, D. Häring.

Der Verfaſſer beginnt mit einer Darſtellung der geſchichtlichen Ents

widlung des Begriffes der Klagenkonkurrenz , unter welcher man heute

das gleichzeitige Beſtehen zweier oder mehrerer denſelben Zwed verfolgens

den Klagen unter denſelben Perſonen verſteht.

Der Verfaffer erörtert gründlich und fachgemäß die hierher gehörigen

Fragen zunächſt vom Standpunkte des römiſchen und des gemeinen Rechts

(2. und 3. Abſchnitt , S. 6–52). Der Verfaffer hat in dieſem Theile

ſeines Werkes die Stellen aus dem corpus juris ſorgfältig geſammelt und

die Literatur gründlich beachtet.

Im vierten Abſchnitte ſeines Werkes zeigt der Verfaffer die Behand:

lung der Klagenfonkurrenz in der neueren Gefeßgebung.

Der Verfaffer billigt mit Recht, daß das Bürgerliche Gefeßbuch für

das Deutſche Reich keine Beſtimmung über die Klagenfonkurrenz auf:

genommen und die Ausbildung dieſer Lehre der Wiſſenſchaft überlaſſen

habe. Die Motive zum Bürgerlichen Gefeßbuch weiſen auf die Verſuche

einer Regelung im fächfiſchen Gefeßbuche ($ 149) und im ſogenannten

Dresdener Entwurf eines allgemeinen deutſchen Obligationenrechts (Art. 322)

als auf Beiſpiele hin , die nicht nachgeahmt werden dürften , da die dort

aufgeſtellten Regeln nicht nur felbſtverſtändlich, ſondern auch mißverſtänd

lid ſeien ( Motive BD. I S. 278).

Auch im geltenden Rechte hat die Klagentonfurrenz an Bedeutung

nichtë verloren. Wie im gemeinen Rechte iſt es auch im geltenden bürger

lichen Rechte möglich, daß eine Leiſtungspflicht unter eine mehrfache recht :

liche Normirung fällt, ſo daß mehrere Anſprüche eines Berechtigten gegen

einen Verpflichteten entſtehen, die denſelben Zweck verfolgen. Der Verfaſſer

weift auf die Konkurrenz der Eigenthumsklage mit der Klage wegen Ents

ziehung des Befißes , auf die Ronkurrenz obligatoriſcher Alagen , auf die

Konkurrenz von Vertragsklagen mit Delittellagen hin .

Mit Recht führt der Verfaffer aus , daß im geltenden Rechte die

Alageanſtellung nicht als Grund des Unterganges von Anſprüchen an :

geſehen werden kann .

1
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Der konkurrirende Anſpruch geht in jedem Falle der Alagentontur:

renz erſt unter durch die Befriedigung , die auf Grund des anderen Ans

ſpruchs erfolgt.

Der Verfaſſer erörtert zum Schluß noch die Frage , inwiefern das

rechtsträftige Urtheil der erſten Alage auf den konkurrirenden Anſpruch

nach der Reichs - Civilprozeßordnung einwirkt. Der Verfaffer ſtellt den

allgemeinen Saß auf, daß Einheit des Grundes der einzelnen Alagen dem

Weſen der Klagenfonkurrenz, welche verſchiedenartige Alagen und deshalb

verſchiedenartige flaggründe verlangt, widerſpricht.

Zu den Theorien über den Klagegrund hat der Verfaffer nicht

Stellung genommen. Nach der herrſchenden Lehre , welche auch in den

Motiven zur Civilprozeßordnung und in Entſcheidungen des Reichégerichts

zum Ausdrude gekommen iſt, bilden den Klagegrund diejenigen Thatſachen ,

welche nach Maßgabe des bürgerlichen Rechtes an fich geeignet ſind , den

erhobenen Anſpruch als in der Perſon des Klägers entſtanden und zugleich

als durch den Beklagten verlegt erſcheinen zu laſſen.

Dieſer Theorie , welche Subſtantiirungstheorie genannt wird , ſteht

die ſogenannte Individualifizungstheorie gegenüber , welche von Wach

begründet wurde. Nach dieſer Anſicht iſt unter Alagegrund das indivi

dualifirte , rechtliche Verhältniß , aus welchem der Anſpruch abfließt, zu

verſtehen. Es iſt alſo nach dieſer Meinung die juriſtiſche Qualifizirung

des Thatbeſtandes entjeidend.

Staub hat ( in Grudh ot's Beiträgen Bd. XXXII S. 557) die

Anſicht vertreten , daß als Klagegrund der den Anſpruch erzeugende

Thatbeſtand , inſoferne er nach den für ein beſtimmtes Recht& berhältniſ

geltenden Regeln hiefür geeignet iſt ", anzuſehen ſei. Der Verfaffer hält

dieſe Unterſchiede in der Auffaſſung vom Klagegrunde für bedeutungslos

in Bezug auf die Annahme, daß Fdentität des Klagegrundes in Rons

kurrenzfällen unmöglich ſei.

Der Verfaſſer erörtert jobann den Inhalt des § 260 der deutſchen

Civilprozeßordnung , nach welchem mehrere Anſprüche des Klägers gegen

denſelben Beklagten, auch wenn ſie auf verſchiedenen Gründen beruhen, in

einer Klage verbunden werden können , wenn für ſämmtliche Anſprüche

das Prozeßgericht zuſtändig und dieſelbe Prozeßart zuläffig iſt.

Die Beweisführung des Verfaſſers iſt nun auf dem Grunde aufs

gebaut, daß mehrere Anſprüche nicht aus demſelben Grunde entſtehen

können , ſondern jedem Anſpruche ein eigener Klagegrund entſpricht. Der

Verfaſſer folgert daraus weiter, daß Einheit des Grundes bei der Klagen

konkurrenz nicht vorkommen könne. In der That widerſpricht der im

§ 260 der deutſchen Civilprozeßordnung außgedrüdte Gedante ben Auß :

führungen des Verfaſſers nur ſcheinbar. Denn wenn in der angeführten

Gefeße @ ſtelle die Möglichkeit anerkannt wird, daß mehrere Anſprüche aus

N
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einem Klagegrunde verbunden werden können, ſo iſt dabei an das Inſtitut

der medentuellen Klagenhäufung “ gedacht.

Mit Recht nimmt der Verfaffer an, daß die Wirkungen der Rechts

traft des Urtheils den konkurrirenden Anſpruch in keiner Weiſe berühren.

Wenn der obfiegende Klåger ein Intereffe an der Anſtellung der zweiten

Alage hat, kann er einen zweiten Prozeß beginnen .

Der Verfaſſer zieht zur Erörterung dieſer Frage den & 226 des

Bürgerlichen Gefeßbuches heran, nach welchem die Ausübung eines Rechtes

unzuläſſig iſt, wenn ſie nur den Zweck haben kann , einem Anderen

Schaden zuzufügen.

Die Schlußfolgerung des Verfaſſers , welche er am Ende feiner

intereſſanten, lehrreichen Abhandlung zieht, ift wohl berechtigt: In allen

Fällen , in denen auch nur die Möglichkeit vorliegt, daß der Kläger mit

der Anſtellung der zweiten Klage noch einen anderen Zweck verfolge, als

die Schädigung des Gegners, iſt die Geltendmachung des zweiten Anſpruchs

zuläffig.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walter.

VII. Zur aftienrechtlichen Literatur.

1. Guſtav Schirrmeiſter. Die engliſche

Aktiennovelle vom 8. Auguſt 1900. Eine

Erläuterung und Beurtheilung der Reform des

engliſchen Aktienrechts mit vergleichenden Be

merkungen über das deutſche Aktienrecht. 8 .

(155 S.) Berlin 1901, Puttkammer & Mühl

brecht.

2. Rünßel. Der Aufſichtsrath der Aktien

geſellſchaft, ſeine Rechte und Pflichten.

8. (102 S.) Leipzig, Feodor Reinboth .

3. H. Burda 8 I. Aktionär und Gläubiger

im Ronkurſe der Aktiengeſellſchaft. 8 .

(75 S.) Leipzig, Feodor Reinboth.

4. Simonis. Die Nichtigkeitserklärung

einer Aktiengeſellſchaft nach dem neuen
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Handelsgeſebuch. 8. (52 S.) Roſtock 1901 ,

Karl Hinſtorff's Buchdruckerei.

5. Otto Warſchauer. Die Reorganiſation

des Aufſichtsrathsweſens in Deutſchland.

8. (61 S.) Berlin 1901, Freier Verlag.

6. W. Gemünd und F. Knödgen. Wie kann

unſer Aktienweſen geſunden ? 8. (63 S.)

Köln, Verlag von P. Neubner.

7. J. Goldſtein. Der Konkurs der Aktien

geſellſchaften. 8. (34 S.) München 1901,

I. Schweißer's Verlag.

Die engliſche Aktiennovelle vom 8. Auguſt 1900 iſt in dieſer

Zeitſchrift Bd. L S. 526 ff. von Herrn Dr. Cruefemann überſeßt und

erläutert worden , wozu ReyBner Anmerkungen gefügt hat . Die

Schirrmeiſter'iche Abhandlung verfolgt einen ähnlichen , jedoch weiter

gehenden Zwed. Sie will „ durch Einfügung der nur loſe an einander

gereihten Einzelbeſtimmungen der neuen Aktiennodelle in den weiten

Rahmen des Rechts über incorporated Companies dem deutſchen Leſer

ein klares Geſammtbild von der eigenartigen und intereſſanten Regelung

gewähren , die das Attienrecht in der engliſchen Gefeßgebung gefunden

hat “ – und durch eine möglichſt ſcharfe Beleuchtung der Grundgedanken

auf die Tragweite und Bedeutung dieſer tiefeinſchneidenden Reform

des Aktienrechts hinweiſen “. Der Verfaffer gibt zunächſt auf S. 9-15

eine hiſtoriſche Einleitung und hierauf (S. 16–151) den Text des Ges

feßes in deutſcher Ueberfeßung, begleitet von ausführlichen , in der Form

kleiner Abhandlungen gehaltenen Anmerkungen unter Bezugnahme auf

hervorragende Prăjubizien , dagegen ohne Feranziehung der Literatur.

Einigen Titeln gehen noch Vorbemerkungen voraus. Die Arbeit, die mit

einem Verzeichniß der in dem Buche vorkommenden techniſchen Ausdrüde

der engliſchen Rechtsſprüche (S. 152–155 ) ſchließt, iſt als eine forgo

fältige Erörterung der ſchwierigen Materie zu bezeichnen , die wohl em

pfohlen werden kann . zu wünſchen geweſen wäre der Abdruck des

Originalwortlautes des Gefeße, der in dieſer Zeitſchrift Bb. L übrigens

zu finden iſt. Nicht richtig erſcheint mir die Perdeutſchung von „ board

of directors“ als „ Aufſichtsrath “, über die der Verfaffer auf S. 22

Aufſchluß gibt. So ſehr zuzugeben iſt , daß voltswirthſchaftlich der

board of directors “ unſerem Auffichtsrath entſpricht, ſo ift er doch

juriſtiſch etwas ganz anderes. Eher wäre zu ſagen ,Verwaltungsrath "

in dem Sinne , in welchem das Wort früher vielfach gebraucht wurde

1
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und noch ießt z . B. in Statuten deutſcher Kolonialgeſellſchaften gebraucht

wird. Das engliſche Recht kennt keinen „ Aufſichtsrath “, jondern nur

einen Vorſtand, der in ein Dberkollegium ( „ board of directors“) und in

wirklich geſchäftsführende Mitglieder ( „managing directors“ ) zerfält.

Leştere haben aber keine abſolute Vertretungsbefugniß , ſondern der „board

of directors “ fann ſehr wohl nach Außen ein Mitwirkungsrecht haben ;

die Bezeichnung , Aufſichtérath " führt irre. —

Die Abhandlung von Rünsel bient weſentlich praktiſchen Zweden .

Sie enthält eine verſtändige Darſtellung des Inſtitutes des Auffichtsrathes

nach deutſchem Recht, ohne auf ſelbſtändige Reſultate Anſpruch erheben

zu können. Die in ähnlicher Richtung fich bewegende Darſtellung von

Bauer hat der Verfaſſer nicht benuşt ; zwei Abhandlungen von Bernau

und Zitelmann über die Amteniederlegungsbefugniß der Auffichtsraths:

mitglieder in 3 hering's Jahrbuch BD. XLIV und in dieſer Zeitſchrift

Bd. LII find wohl erſt nach Abſchluß ſeiner Arbeit erſchienen. Den

Schluß der Arbeit bildet eine Kritit des geltenden Rechts und Reform

vorſchläge". Der Verfaffer gelangt zu dem Reſultate , daß nach keiner

Richtung fich begründete Veranlaſſung geboten hat , die geltenden Geſetz

beſtimmungen ſchon wieder zu reformiren. Legt man auf die Abneigung

gegen häufige Aenderungen des beſtehenden Rechtszuſtandes ein Gewicht,

ſo iſt dem Verfaſſer zuzuſtimmen. Daß aber das Inſtitut des Aufſichts

rathes ſelbſt an manchen Schwächen frankt , dürfte kaum zu leugnen

fein ') .

Bei der hiſtoriſchen Einleitung wäre doch wohl auf meine Unter:

ſuchungen Bezug zu nehmen geweſen , desgleichen auf die in dieſer Zeit :

ſdrift BD. LI S. 821 angezeigte Abhandlung von Alberto Vighi.

Gänzlich verfehlt iſt die Arbeit von Burda &. Ihr Endziel iſt,

den Nachweis zu führen, daß die herrſchende Anſicht, wonach im Sonkurſe

der Aktiengeſellſchaft die Aktionäre den Gläubigern nachſtehen , unrichtig

ſei. Die unklare Argumentation beruht auf einer Verwechslung der Be

griffe „ Vermögen “, „Grundkapital“, „ Refervefonds“, auf der unrichtigen

Prämiſſe, daß die Aktionäre den Gläubigern der Aktiengeſellſchaft haften

und zwar nur mit einer „Einlage " , daß den Aktionären alles Vermögen

außer dem Grundkapital zuzuſprechen ſei, daß alſo alles Vermögen außer

dem Grundkapital den Aktionären gehört“ (S. 48) , daß die Aktien

geſellſchaft in Wahrheit teine juriſtiſche Perſon fei (S. 59) 1. A. m .

Der Verfaſſer hat mit ſeinen Anſichten , wie er treuherzig am Schluſje

verſichert, in der Praxis kein Glück gehabt. Es iſt zu bezweifeln , daß

ihm in der Theorie die verſagte Anerkennung zu Theil werden wird.

I
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Die ( Roſtocker ) Differtation von Simonis erörtert ſcharfſinnig

1) Vgl. jeßt den obigen Aufſaß von Stier : Somlo (S. 20 ff.

diefes Bandes ).
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ben zu vielen Zweifeln Anlaß gebenden Inhalt der 88 309–311 HGB.

Ueber den praktiſchen Werth jener Paragraphen äußert fich der jugendliche

Verfaffer ſkeptiſch. Mit dem geradezu unleidlichen Zuſtande des französ

fiſchen Rechts derglichen ſtellen fich jene Beftimmungen zweifellos als

Fortſchritt dar. In ihrer Auslegung dürfte die Praxis wohl engere

Bahnen ziehen, als die ' vom Verfaffer vorgeſchlagenen. Insbeſondere

dürfte B.OB. & 139 nur felten angewandt werden. Uebrigens würde

ſelbſt bei weiter Grenzziehung die vom Verfaſſer verfochtene konſtitutive

Natur der Nichtigkeitserklärung (S. 26 ff .) üble Folgen vermeiden .

Mit Reformvorſchlägen befaſſen ſich die Arbeiten von D. Wars

ich auer und von Gemünd - Anödgen "). Die Abhandlung von Wars

chauer beſchränkt fich auf das Inſtitut des Aufſichtsrathes. Der Vers

faffer, Nationalökonom von Beruf , ſchildert die Mängel , die nach ſeiner

Meinung das Auffichtsrathsweſen hat , und die zum Theil in der Unzu:

länglichkeit der gefeßlichen Beſtimmungen , zum Theil in der Layen Auf

faffung und Handhabung des Lebens beruhten. Die gefeßlichen Beſtimmungen

feien zu allgemein gehalten , ſie wörtlich zu erfüllen ſei dem Einzelnen

unmöglich. Die Reformvorſchläge des Verfaffers gehen dahin , in den

Auffichtsrath nur Fachleute zu wählen , zwangeweiſe ben nachweisbaren

Befiß eines feſten Betrages in Antheilſcheinen für das einzelne Mitglied

vorzuſchreiben , der womöglich bei der Reichsbant zu deponiren fei , die

Uebernahme weiterer Aufſichtsrathsſtellen an gleichartigen Unternehmungen

von der Genehmigung des geſammten Aufſichtsraths abhängig zu machen ,

ben einzelnen Auffichtsrathamitgliedern beſtimmte Dezernate zuzuweiſen ,

insbeſondere die Raffen- und Buchführungsdezernate zu individualifiren ,

monatliche Sißungen des Aufſichtsrathes obligatoriſch zu machen , die

Haftpflicht dahin zu regeln, daß jedes Mitglied für ſein Dezernat ſolida:

riſo , für die Dezernate der übrigen nur pro rata haften foll, endlich

einen Höchſtbetrag des Aequivalentes feſtzufeßen.

Einzelne dieſer Vorſchläge find gewiß erwägungswerth, im Ganzen

will es aber ſcheinen , als ob der Verfaffer die Bedeutung gefeßgeberiſcher

Normen gegenüber dem Leben überſchäfte. Wie ſoll es möglich ſein , im

Wege der Gefeßgebung durchzuführen , daß nur Fachleute gewählt werden

oder daß die Dezernate , wie der Verfaffer es anſtrebt, getheilt werden ?

Und gar der Gebante, mechaniſch die Saftpflicht zu diſtribuiren , muthet

ſonderbar an . Um eheſten läßt fich das Konkurrenzverbot rechtfertigen.

Werthvoller und juriſtiſch brauchbarer ſind die Reformvorſchläge

von Gemünd und Anödgen. Sie erſtrecken fich nicht bloß auf den

Nuffichtsrath, ſondern umfaſſen das ganze Aktienweſen. Neben einzelnen

Vorſchlägen, die ſchon Warſchauer macht (monatliche Sißungen , Ron:

.

1 ) Vgl. jeßt den Aufſaß von Stier : Somlo.
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turrenzverbot), pläbiren die Verfaffer für die Möglichkeit der Einſchränkung

der Vertretungsmacht des Vorſtandes. Ich ſtimme dieſem Vorſchlag zu,

wie ich hierfür in dem „ Bankarchid “ 1902 Nr. 2 bereits eingetreten bin .

Nur will mir ſcheinen , daß es nicht genügt , wenn man dem Dritten

gegenüber die Berufung auf ſolche Beſchränkung fchon von der Eintragung

in das Handelsregiſter abhängig macht. Man kann nicht gut im Verkehr

mit dem Auflande dem Dritten zumuthen , ſtets bei der Regiſterbehörde

fich zu erkundigen , ob eine Beſchränkung eingetragen iſt. Ich würde

nur dem wifjenden Dritten die Beſchränkung entgegenhalten laſſen .

Auch in dieſer Begrenzung iſt die Vorſchrift werthvoli, da der Auffichtes

rath durch Mittheilungen an den Kundenkreis die Beſchränkung fenntlich

machen kann. Die Verfaffer dürfen ſich auch nicht verhehlen , daß fie

mit ihrem Vorſchlag auch eine Umgeſtaltung der Prokura herbeiführen

müffen . Unmöglich kann der Prokuriſt weitergehende Vertretung haben ,

als der Vorſtand ſelbſt. Auch darin ſtimme ich den Verfaſſern zu, daß

man jedem Mitgliede des Aufſichtsrathes das Recht der Ausübung der

Aufficht zugeſtehen müßte, daß ferner das Recht des Attionärs auf Sheila

nahme an und Abſtimmung in der Generalverſammlung möglichſt wenig

beengt, daß das Recht ber Minderheit auf Einberufung von Generals

verſammlungen konſequenter durchgeführt wird. Anderen Vorſchlagen

vermay ich weniger Geſchmack abzugewinnen , fo benen über die Vergütung

(S. 19—28) und den Reſervefonds (S. 48 ff.) , die mir allzu tüftelich

und wenig durchführbar erſcheinen , denen über den Geſchäftsbericht

(S. 43 , 44 ) , die die Gefelldhaft ſchädigen könnten , denen über die

Bilanz (S. 53 ff.).

Jedenfalls iſt die Arbeit zur Lektüre zu empfehlen.

Die (Würzburger) Differtation von Goldftein enthält eine gute

Darſtellung des Konkurſes der Aktiengeſellſchaften nach deutſchem Recht

unter ftellenweiſer Geranziehung auch des ausländiſchen Rechtes. Die

Materie bietet materiell-rechtlich nicht geringe Schwierigkeiten , fo hins

fichtlich der auf S. 19, 20 behandelten Frage, von wann ab bei Herab :

ſeßung des Grundkapitals die Altionäre Gläubigerrechte erwerben , ferner

ob § 17 der Ronkursordnung auf das Rechtsverhältniß aus der Zeichnung

anzuwenden iſt (S. 27), ob die Geſellſchaftsgläubiger ihre Erfaßanſprüche

ſelbſtändig geltend machen (S. 29) n. a .

Der Verfaſſer hat einen recht ſchäßenswerthen Beitrag auf einem

bisher wenig berüdichtigten Gebiete geliefert.

Roftod. Karl Lehmann.

1 1
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VIII. Die Kommanditgeſellſchaften auf Aktien

und der rechtsfähige Verein . Von Dr. jur .

Werner Reich au. 8. (72 S.) Berlin 1903,

Strupp & Windler. [Preis 2 Mark.]&

Nach einem Anlauf, welcher einen Blick auf die als Vorläufer der

Kommanditgeſellſchaften auf Attien betrachteten Geſellſchaftsverträge werfen

laßt, wird auf die rechtliche Natur der Rommanditgeſellſchaften auf Attien

eingegangen .

Unter Berücfichtigung des von Laband vertretenen Grundjakes

(in dieſer Zeitſchrift Bd. XXX S. 502) der HaftungBfreiheit der Mit

glieder für die Verbindlichkeiten der Geſellſchaft (S. 33) und die Bes

deutung des Mitgliederwechſele (S. 35) wird nach Durchprüfung einzelner

Eigenſchaften die ſelbſtändige Rechtsjubjektivität“ durchgekämpft. Wenn

ich anderweit für die deutiche Kommanditgeſellſchaft auf Attien heutigen

Rechts als einer juriſtiſchen Berfon eingetreten bin (vgl. dieſe Zeitſchrift

BD. L S. 532 ; Reyßner : Simon , Aktiengeſellſchaften 5. Auflage

S. XLIV ff ., 216) ') , ſo darf ich hervorheben, daß es eine zwingende Feſte

legung der juriſtiſchen Perſon nicht gibt, und daß bei der Ungeſchloſſen :

heit der Geſellſchaftsform neue Gebilde fich entwiđeln und einſchieben

können . Für die Kommanditgeſellſchaft auf Aktien, für deren Geſtaltung

David Saniemann ) als Begründer der Diakontogeſellſchaft von

kraftvoller Bedeutung geblieben iſt, fam weſentlich in Betracht, daß durch1

1

1 ) $ 210 4GB.'8 iſt als die Weiheformel bezeichnet, durch welche

die Kommanditgeſellſchaft auf Aktien mittelſt § 320 in die bunte

Gefellſchaft der juriſtiſchen Perſonen eingereiht wurde. Reyßner:

Simon , Aftiengeſellſchaft 5. Aufl. S.XLIV , XLV, 216. Zu

vergleichen H. Veit Simon in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX

S. 24 ff.; Joerges ebendaj. S. 168.

2) Es ſei hierbei aufmerkſam gemacht auf die Lebenslauf&geſchichte

von „ David Saniemann von Alexander Bergengrün

(Berlin 1901 , f. Guttentag). Dortſelbſt iſt die Gründung und

Entwidlung der Diskontogeſellſchaft (in Berlin) kurz vorgetragen.

Weiteren Stoff bieten die dafelbſt angeführten Schriften und

namentlich die zum fünfzigjährigen Jubiläum der Didtontogeſell

ſchaft veröffentlichte Dentſchrift. Nicht nur die äußere Ausſtattung,

welche die Bilder des Hanſemann Vater und d. Hanſemann Sohn,

ſowie der Geſchäftsinhaber 1851–1901, ferner der Geſchäftsgebäude

nebſt Plänen bringt, bietet beſonderes Intereffe, ſondern es darf

die geſchichtliche Darſtellung des Entwidlungeganges der Geſellſchaft

als ein Beſtandtheil der Geſchichte Berlins bezeichnet werden .

Angeſchloſſen ſei die Dentichrift „ Die Bant des Berliner

Kaffenvereins 1850-1900 “ zum fünfzigjährigen Beſtehen 1. Dktober

1900. Die urkundlichen Belege ſind von bleibender bankgeſchicht
licher Bedeutung.
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ihn eine Geſellſchaftsform gefunden wurde , welche gegenüber der Aktien

geſellſchaft des preußiſchen Gefeßes vom 9. November 1843 § 1 der ſtaat

lichen Genehmigung nicht bedurfte. Daraufhin entſtand nach gutem

Vorbilde eine Mehrheit von gleichartigen Geſellſchaften. Bei der Einfüh:

rung des Allgemeinen deutſchen Handelsgefepbuches wurde damit im Ein

führung &geſeß vom 24. Juni 1861 Art. 10 die Beſtimmung geboten, daß

für Errichtung einer Kommanditgeſellſchaft auf Aktien die ſtaatliche Ges

nehmigung nicht erforderlich ſei ). Wenn nunmehr in der gewährten

Freiheit eine Anzahl von Rommanditgeſellſchaften auf Aktien mit der

Eintragung in das Handelsregiſter fich bilbeten, fo wurde bei dieſen das

Beſtreben erkennbar, fich der Aktiengeſellſchaft inſofern zu nähern, daß der

vollhaftende Geſellſchafter nicht, wie dies bei dem Vorbilde der Diskonto

geſellſchaft David panjemann der Fall war und hier , wie bei vielen

anderen Geſellſchaften , noch der Fall iſt, der Herr des Unternehmens

blieb , ſondern daß die Kommanditaktionäre ' fich einen vollhaftenden Ge

Tellſchafter erwählten, in Abhängigkeit von den Kommanditiſten , wie das

Vorſtandsmitglied einer Aktiengeſellſchaft. In meiner Schrift „Die Erhal

tung der Handelsgeſellſchaft gegen die Auflöſungsgründe des Allgemeinen

deutſchen Handelsgefeßbuchs“ (Berlin 1870) § 11 ſind die Statuten einer

Anzahl von Kommanditgeſellſchaften auf Aktien angeſammelt und daraus

der Entwickelungsgang dieſer Geſellſchaftsform erkennbar gemacht. Dem

Verfaſſer iſt dieſe Schrift entgangen ?) , der dort angeſammelte Stoff hätte

brauchbar verwendet werden können. Damals (1870) konnte ich ſagen

(S. 95) : „Wenn die Kommanditgeſellſchaft auf Attien als eine Vers

bindung eines oder mehrerer dollhaftender Geſellſchafter mit einem zu

dieſem Zwecke gebildeten Aktienverein als Kommanditiſten bezeichnet werden

möchte *), ſo follte naturgemäß zuerſt der Romplementär feſtſtehen, um ihn

follten fich dann die Kommanditaktionäre ſchaaren und ihm durch ihr

Kapital die Straft zu denjenigen Unternehmungen Leihen , zu denen ihn

ſein Unternehmungsgeiſt befähigt. In dieſer Weiſe entſtand die von dem

verſtorbenen Miniſter und Bankdef a . D. David Hanſemann in Berlin

gegründete Diskontogeſellſchaft “ 4) . Nach Mittheilung der Statuten heißt

es dann weiter (S. 97) : „ Hiermit iſt die Eingangs angegebene Entſtehung

der Kommanditgeſellſchaft auf Aktien völlig umgekehrt ; diefelbe ſtellt fich

1 ) Betreffend die Einführungsgeſeße in den anderen deutſchen Staaten

vergleiche v. Salpius, Die" Ergänzungen der Ang. Deutſchen

Wechſelordnungund des Ang. Deutſchen Handelsgefeßbuchs S. 148 ff.
Berlin 1870, Franz Vahlen.

2) Vgl. H. Veit Simon in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX S. 24.

3) In oben genannter Schrift S. 95. Zu vergleichen Runße,

Prinzip und Syſtem der Handelsgeſellſchaften , in dieſer Zeits

ichrift BD. VI S. 240 ; Dr. Regelsberger ebendaſ . S.

4) Vgl. Anm . 2 .
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als eine Aktiengeſellſchaft dar, welche fich zu ihrer Geſchäftsführung eines

perſönlich haftenden Geſellſchafters bedient. Dieſe perſönliche Haftung iſt

nicht mehr nothwendige Grundlage für die Vereinigung, ſondern noths

wendiges Uebel , weil eine Aktiengeſellſchaft, wenn fie fich ohne ſtaatliche

Genehmigung bilden will , nun einmal ohne einen perſönlich haftenden

Geſellſchafter fich nicht tonftituiren kann. "

Wenn ſich hiermit in den Gefediſchaftsverträgen der Weg öffnete, die

Rommanditgeſellſchaft auf Attien über das Daſein des perſönlich haftenden

Geſellſchafters hinaus zu erhalten und der Dauerhaftigteit der Aktien :

geſellſchaft als juriſtiſcher Perſon zu wahren , ſo ſtanden dem hinderlich

entgegen Art . 199 des Aug. D.GOB .'), umgeſtaltet im Reichegefeß vom

11. Juni 1870 ? ), 18. Juli 1884 und jeßt $ 330 des Handel @ gefeßbuches.

Sol die Entwidlung der Kommanditgeſellſchaft auf Aktien zur juriſtiſchen

Perſon berfolgt und nachgewieſen werden , ſo muß der Vorſtehend gewieſene

Weg derfolgt werden, ohne die Schwierigkeit zu überſpringen. -

Eingeſchaltet ſei hier noc : Lyon - Caen et Renault : Traité

de droit commercial , 3e éd . , II p .518 suiv. Paris 19003), Libr.

Cotillon & Pichon , succ . , abſchließend mit einer Anzeige des deutſchen

Handelsgeſeßbuches von 1897 ; ferner : Delle società e delle asso

ciazioni commerciali dell'avvocato Ulrico Manara , vol . I

p . 506 sgg. Torino 1900, Unione tipografico editrice.

Zum Abſchluß wendet Berfaffer fich der Frage zu : Finden die Bes

ſtimmungen des Bürgerlichen Gefeßbuches über reditafähige Vereine auf

die Kommanditgeſellſchaft auf Attien Anwendung ? In prüfender Uebers

legung der einſchlägigen Unterſuchungen, namentlich von $. V. Simon

(in dieſer Zeitſchrift Bb. XLIX S. 8 ff .), ſowie Kieffer , Staub,

Matower , Meurer , wird zu dem Ergebniß gelangt, daß die Roms

manditgeſellſchaft a. A. eine juriſtiſche Perſon und zwar, weil fie eine Mehrs

heit von Mitgliedern zu einer Einheit zuſammenfaßt , ein Verein iſt, der

Rechtefähigteit im Sinne des Bürgerlichen Gefeßbuchs befißt, aber fie

unterliege ben im Bürgerlichen Gefeßbuch aufgeſtellten Normen für rechtes

fähige Vereine nur inſoweit, als dieſe allgemein giltige Grundfäße ent

halten, die außerhalb des Gefichtstreifes der attienrechtlichen Regelung des

Þandelsgeſeßbuchs liegen . Ob von den Einen die Saßungen aus den

ihrer Anficht nach Plaß greifenden Worten des Gefeßes entnommen , von

Anderen aus dem nothwendigen Weſen der Geſellſchaft entwidelt werden ,

1

1

1 ) Erhaltung der Handelsgeſellſchaft $ 12, Art. 199 AGB.'S ".

2) Keyßner, „ Die Aktiengeſellſchaften und die Kommanditgeſellſchaften

auf Aktien unter dem Reichsgefeße vom 11. Juni 1870.“ Berlin

1870 , Karl Heymann. $ 14 „ Das Austreten perſönlich haftender

Geſellſchafter ausder Kommanditgeſellſchaft auf Attien " S. 277 ff .

3) Inzwiſchen bis BD. VII vorgeſchritten .Die beſ. Beſprechung dieſes

Werkes und des Geſellſchaftsrechts von Manara bleibt vorbehalten.
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welche für die Vereine im Bürgerlichen Gefeßbuch beſondere Regelung

gefunden hat, macht im Endergebniß teinen Unterſchied. Die Meinungs.

verſchiebenheit, ob Attiengefellſchaft und kommanditgeſellſchaft auf Aktien

zu anderen Zwecken als denen eines wirthſchaftlichen Geſchäftsbetriebes

errichtet werden können , wird zu einer Trennung keine Veranlaſſung

bieten . Verfaffer bejaht zutreffend die Frage.

Dr. ReyBnet.

IX. Dr. jur. G. Arnold Kiefſelbach , Verwaltungs

aſſeſſor. Die wirthſchafts- und rechtege

ſchichtliche Entwicklung der Seeverſicherung

in Hamburg . gr . 8. (VI und 181 S., 4 Ta

bellen .) Hamburg 1901 , Lucas Gräfe und Sillem .

Die fleißige und tüchtige Monographie Riefjelbady's beruht vor:

zugsweiſe auf Atten des bamburger Staatsarchives , den Sammlungen

und Handſchriften der bortigen Sommerzbibliothek und den Protokollen

des Vereins der Hamburger Affekuradeure. Sie iſt für die Geſchichte des

Rechtes der Seeverficherung von hervorragender Bedeutung , da Hamburg

dies Inſtitut zuerſt unter allen deutſchen Städten rezipirte, es lange Zeit

allein weiter bildete und auf ſeine Entwi lung in Deutſchland jeder Zeit

entſcheidenden Einfluß geübt hat.

Während die Seeberſicherung in Italien ichon im 14. Jahrhundert )

bezeugt iſt und in der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch im nieders

ländiſchen und engliſchen Handel häufig wird , haben ſich die Hanſeaten

dieſes Mittels, die Gefahren der Schiffahrt für den Rheder und Befrachter

zu vermindern , damals nur in Ausnahmefällen bedient. Sie nahmen

dann aber an den niederländiſchen Börſenpläßen Verficherung.

Erſt in den leßten Fahrzehnten des 16. Jahrhunderts wird das

Aflekuranzgeſchäft in einer der hanfiſchen Städte heimiſch und erlangt

daſelbſt bald große Bedeutung. Dieſe Stadt iſt Hamburg ; dorthin führten

es um ihres Glaubens willen aus der Heimat vertriebene proteſtantiſche

Niederländer und jüdiſche Portugieſen ein . Das Recht der hamburgiſchen

Seeberficherung zu dieſer Zeit iſt dasjenige der Niederlande , wie denn

.

1 ) Freilich erſt in der Mitte , nicht am Anfang dieſes Jahrhunderts,

wie Riejſelbach S. 1 angibt. Die von ihm angeführten Ur

kunden , in denen er, wie vor ihm Benſa und Goldſchmidt,

Zeugniſſe echter Verſicherung findet, find anders zu erklären, wie

in einer Rieſelbach entgangenen Årbeit ſchon 1893 Schaube

in Jahrbüchern für Nationalökonomie Bd. LX S. 40 ff. und473 ff.

nachwies.
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auch die aus ihr überlieferten Policen ausdrüdlich die Gewohnheiten der

Börſe von Antwerpen als maßgebend für den Vertrag bezeichnen. Hin

Fichtlich der Verſicherungsbedingungen ſtimmen die Vorſchriften des das

maligen Affekuranzrechte zum Theil überraſchend mit denjenigen des

modernen überein ; nur bezüglich der vor Abſchluß des Vertrages mitzu:

theilenden Thatſachen ſtanden die Anforderungen jener Zeit weit hinter

den heutigen zurüd. Nicht einmal der Umſtand, daß das Schiff zur Zeit

des Verficherungsabſchluſſes die Reiſe jahon angetreten , die Gefahr alfo

idon begonnen hatte , brauchte dem Affekurabeur angezeigt zu werden .

Als Ausnahme von der üblichen Haftung für alle Gefahren , welche die

Seefahrt mit ſich brachte, tam nur der von dem Verſicherten ſelbſt verurſachte

Schaden , ſowie bei der Kargoberſicherung der bei leicht verderblichen

Waaren durch ihre natürlichen Eigenſchaften und bei flüffigen Waaren

der durch Ledage hervorgerufene Schaden in Betracht. Auch Abandon

und Riſtorno, erſterer allerdings nur im Falle der Verſchollenheit des

Schiffes, beſtanden bereits im niederländiſchen und hamburgiſchen Rechte

jener Zeit.

Von Anfang an erſtredte fich die Verſicherung in Samburg auch

auf Leben und Freiheit der Schiffsbefaßung, ſowie auf die Schiffhaus:

rüſtung, während dies in den Niederlanden verboten war. Dort unterlag

nämlich die Seeaffekuranz zahlreichen gefeßlichen Beſchränkungen, weil fie

nach Anſicht der Regierung durch die Verminderung des Intereſſes des

Eigenthümers an der Erhaltung von Schiff und Ladung dazu beitrug,

den Widerſtand der Kauffahrteiſchiffe gegen die Piraten zu mindern . Dieſe

Beſchränkungen blieben dem Hamburger Rechte unbekannt, welches Jahr:

Hunderte lang bei der Verſicherung in erſter Linie den durch die barba:

restiſchen Seeräuber befürchteten Schaden im Zuge hatte. Auch die

Schiedsklauſel und das Dispacheamt wurden in Hamburg eigenartig auf:

geſtattet.

Einen großen Aufſchwung nahm das Hamburger Affekuranzgeſchäft

im 18. Jahrhundert beſonders dadurch , daß dieſe Stadt damals der

Mittelpunkt des nordiſchen Poſtweſens wurde. Das Recht der Verſiche

rung aber blieb im Weſentlichen daſſelbe wie in den erſten Fahrzehnten

nach ſeiner Uebertragung in dieſe Stadt, auch als es zum größten Theil

in der Famburger Affekuranzordnung vom 31. März 1751 kodifizirt

wurde. Dies Gefeß iſt auch in Lübeck , Riga und Petersburg für die

Seederſicherung maßgebend geroorden und hat bei der Regelung dieſes

Rechtsſtoffes in Preußen, Dänemark und Schweden als Muſter gedient.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts traten zahlreiche Aenderungen

in der Technik und dem Nechte der Hainburger Seeberficherung ein . Der

Pripatafjekuradeur tird allmählich durch Aktiengeſellſchaften verdrängt, an

ausländiſchen Pläßen werden zur Vermeidung der theuren Bodmerei :

darlehen, welche die Schiffe in Havariefällen aufzunehmen pflegten, ſtän:
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dige Vertreter ( Havarieagenturen ) geſchaffen , und zugleich führt man

auch , um nur noch dies zu erwähnen, Klaſſifikationsregiſter der Schiffe ein.

Noch viel eingreifender ſind die wirthſchaftlichen und rechtlichen

Veränderungen der Hamburger Seeverficherung, welche fich feit der Mitte

des 19. Jahrhunderts, namentlich in Folge des Auftommens der Dampfs

fchiffahrt und des Telegraphenverkehrs , entwideln. Hier ſei davon nur

des Aufkommens der ſogenannten laufenden Police und der Ausdehnung

des Riſitos des Verficherers auf die Zeit vor der Ein- und Ausladung

der Güter gedacht.

Seiner, übrigens auch recht intereſſant geſchriebenen, Darſtellung hat

Kieffelbach acht Anhänge beigegeben . Ein Theil enthält Publikationen

von Antwerpener und Hamburger Urkunden zur Geſchichte der Seeders

ficherung ; dann folgen ſtatiſtiſche Tabellen über den Stand der Verſicher

rungậprämien von 1737-1873 und eine ſtatiſtiſche Ueberſicht über die

Entwicelung des Hamburger Seederſicherungsgeſchäftes im 19. Jahr

hundert

Berlin. Carl Koehne.

X. Dr. Alfons Diercke. Die Vorlegung von

Sachen zur Beſichtigung nach dem Bürger

lichen Gefeßbuche für das Deutſche Reich.

Heft 3 des 8. Bandes der „Abhandlungen zum

Privatrecht und Civilprozeß des Deutſchen Reiches “,

herausgegeben von Profeſſor Dr. Otto Fiſcher

in Breslau . 8. (91 S.) Jena 1901 , Guſtav

Fiſcher's Verlag .

Die Arbeit behandelt den Erhibitionsanſpruch des Bürgerlichen

Geſeßbuche (SS 809, 811 ) und zwar unter Ausſchluß des Anſpruchs auf

Vorlegung von Urkunden . Die Darſtellung berüdſichtigt die bisherige

Literatur und Rechtſprechung eingehend, iſt durchweg klar geſchrieben und

im Allgemeinen wohl auch zutreffend. Naturgemäß fann eine Meinunge

verſchiedenheit nur in Einzelheiten in Frage kommen.

Den Ausgang @punft bildet eine kurze Betrachtung über das Weſen

der römiſchen actio ad exhibendum , ihre Schidſale in der gemeinrecht:

lichen Entwidtung und ihre Geſtaltung in den neueren Rodifikationen.

Die Lehre des Bürgerlichen Gefeßbuche wird in drei Abſchnitten behandelt :

1. Vorausſeßungen des Anſpruch auf Vorlegung ; 2. Beweis ; 3. Bes

Fichtigung. Unter den Vorausſeßungen werden der dem Beſichtigunge
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verlangen zu Grunde liegende Anſpruch in Anſehung der Sache, ſowie

bas Beſichtigungsintereffe beſprochen. Unter Anſpruch in Anſehung der

Sache“ verſteht der Verfaffer jeden Anſpruch auf eine Sache und jeden

Anſpruch, der von der Exiſtenz oder Beſchaffenheit der Sache abhängig ift

(S. 47). Kürzer und ebenſo zutreffend wäre vielleicht zu ſagen : auf die

Sache oder wegen der Sache. Da der Beſichtigungsanſpruch einen ding:

lichen oder obligatoriſchen Anſpruch in Anſehung der Sache vorausſeßt,

jo können ſelbſtverſtändlich Rechte, die nicht unter den Anſpruchsbegriff

fallen, wie das Anfechtungsrecht, Widerruførecht und Rüdtrittsrecht, nicht

die Grundlage des Vorlegungsanſpruchs bilden (S. 43 ). Ob das Gleiche

für das Ründigungsrecht zu gelten hat, muß jedoch entgegen der Anſicht

des Verfaffers bezweifelt werden . Dem Kündigungsrechte bei Miethe,

Pacht, Leihe und ähnlichen Verhältniſſen, die hier allein in Betracht

tommen, liegt doch immer ein betagter, unter Umſtänden auch nicht be:

tagter Anſpruch auf Herausgabe der Sache zu Grunde. Daß aber auch

betagte Anſprüche das Vorlegungsverlangen begründen können , ſoll wohl

nicht in Abrede geſtellt werden. Richtig iſt aber, daß ein „bedingter

Anſpruch “, der eben noch kein Anſpruch im Sinne des § 194 des B.GB.

iſt, nicht genügt und daß darum der Wiederkaufsberechtigte vor Ausübung

des Wiederkaufsrechts die Vorlegung der Sache nicht verlangen darf.

Anlangend den Beweis, ſo ergeben ſich keine Schwierigkeiten in dem

Falle des $ 809 des B.GB., daß der Kläger die Eriftenz eines Anſpruchs

behauptet und aus der Eriften ; dieſes Anſpruchs ſein Beſichtigungeintereffe

herleitet ). Da Beweis ſämmtlicher Vorausſeßungen des Vorlegunge:

anſpruchs zu erfordern iſt, Glaubhaftmachung nicht genügt , ſo iſt eben

der Anſpruch und, ſoweit fich das Beſichtigungsintereffe nicht ohne Weiteres

aus dem Vorhandenſein des Anſpruchs ergibt , auch das Intereſſe zu be

weiſen (S. 66). Für den anderen Fall , daß die Beſichtigung für den

Kläger von Intereſſe iſt, weil er Gewißheit über die Exiſtenz eines An

ſpruchs gegen den Beſiber der Sache erlangen wil, iſt es dem Verfaffer

bei der Fülle der Möglichkeiten nicht gelungen, einen gemeinſamen Grund

faß aufzuſtellen . Er beſchränkt fich deshalb darauf, an einzelnen Beiſpielen

zu zeigen, wie weit man gehen darf. Er ſchließt dieſe Betrachtungen mit

der Bemerkung: Der Beweis der Vorausſeßungen des Anſpruchs, deffen

Exiſtenz durch die Exhibition feſtgeſtellt werden ſoll, muß daher etwa ſo

weit erbracht ſein, wie der Beweis des Thatbeſtandes, wenn ein bedingtes

Endurtheil ergehen foll. Der Sachverhalt muß bis auf einen Punkt ges

klärt ſein . Die Klarheit über dieſen einen Punkt foll durch den Eid

erfolgen (S. 75).

1

1 ) Ungenau iſt die Ausbrudsweiſe des Verfaſſers S. 66 : Der Aläger

ftüßt das Beſichtigungsintereffe auf einen Anſpruch, den er icon

hat. " Richtig müßte es im Gegenſaße zu dem zweiten Falle des

$ 809 des B.GB. heißen : deſſen Eriſtenz ihm ſchon befannt iſt “.
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Aus dem Abſchnitt über die Beſichtigung iſt der Angriff gegen die

Anſicht Dernburg's hervorzuheben , daß der Inhaber des Urheberrechts

auf Grund des § 809 des B.GB. von dem Eigenthümer des Manuſkripts

Vorlegung des Manuſkripts zur Berichtigung und behufs Nehmens einer

Abſchrift verlangen könne (S. 78).

Mit Recht wendet ſich auch der Verfaſſer gegen Unger's Meinung,

daß entgegen der Vorſchrift des § 811 der Sculdner Roſten und Gefahr

der Vorlegung dann tragen müſſe, wenn die Vorlegung auf ſein Verlangen

an einem anderen Orte erfolgt (S. 83) .

Riel. Landrichter Dr. Heinrich Göppert.

N

XI. Dr. Otto Gradenwiß , Profeſſor der Rechte in

Königsberg . Anfechtung und Reurecht beim

frrthum . 8 . (106 S. ) Berlin 1902 , Karl

Heymann's Verlag .

Die Arbeit bringt eine nähere Ausführung der von dem Verfaſſer

in einem Vortrage vor der „ Juriſtiſchen Geſellſchaft“ in Berlin am

19. März 1901 entwickelten Gedanken. (Siehe den Bericht über dieſen

Vortrag in der Deutſchen Juriſten - Zeitung 1901 S. 155.)

Das Wefen der Anfechtbarkeit wegen Frrthums bei Verkehrsgeſchäften ,

die Stellung des Frrenden und ſeines Gegners nach gemeinem , preußiſchem

und heutigem Rechte werden ausführlich erörtert . Dann wendet ſich die

Unterſuchung der Frage zu , welche Rompenſationen dem Gegner des

Frrenden dafür gewährt werden , daß ihm ein Anfechtungsrecht nicht ge

geben iſt, ſondern der Beſtand des Rechtsgeſchäfts allein dem Belieben des

Frrenden überlaſſen bleibt, und ferner, wie der von unſerem Rechtsgefühl

geſtellten Forderung , daß Errthumsbeſſerung nicht zum Heurecht führen

folli, Achtung verſchafft werden kann . In den zunächſt beſprochenen Roms

penſationen : dem Anſpruch auf das negative Vertragsintereſſe und dem

Erforderniſſe der unverzüglichen Anfechtung (S$ 8, 9), findet Graden:

wiß nur Mittel , dem frrenden die Anfechtung colore erroris non

propter errorem zu verleiden . Der Geſichtspunkt, daß ſich nicht unter

der Flagge der Anfechtung wegen grrthums ein Reurecht einſchmuggeln

darí, kommt dagegen zur Geltung bei der Auslegung der Worte des

$ 119 des B.GB.: , bei Kenntniß der Sachlage und bei verſtändiger

Würdigung des Falles". Faßt man dieſe Worte in dem Sinne auf, daß

der ſubjektide Standpunkt des Erklärenden mit der Einſchränkung gewahrt

Zeitſdrift für Handelsrecht. BD. LIII. 18
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werden ſoll, was für ihn als verſtändig Erwägenden entſcheidend geweſen

wäre (Endemann , Lehrbuch S. 348 Anm. 19) , ſo iſt freilich einem

Heurechte die Thüre geöffnet, nämlich wenn die verſtändigen Erwägungen

für dieſen Erklärenden nicht den Ausſchlag gegeben hätten . Deshalb

erklärt fich Grade nw iß für die auch von Ed und Kipp vertretene

Auffaſſung, daß der ſubjektive Standpunkt des Erklärenden neben dem

Standpunkt, den ein Verſtändiger eingenommen hätte, für fich zu prüfen

ift (S 10) . Daß aber dann wiederum im § 1333 (Anfechtung der Ehe)

die andere Auffaſſung Plaß greifen fou , iſt ſchwer zu verſtehen ($ 11).

Das meiſte Gewicht legt wohl der Verfaſſer auf die Erörterung der

Frage, ob es fich rechtfertigen läßt, die Anfechtung wegen Frrthums im

Gegenſtande nur mit der Maßgabe zu geſtatten , daß der Frrenbe auf

Verlangen des Gegners das von ihm in Wahrheit Gewolite an Stelle des

Erklärten gelten laffen muß (SS 13 ff .). Ein viel benußtes Beiſpiel iſt,

daß jemand verſehentlich an Stelle von Portwein Sherry beſtellt, den

Vertrag gemäß § 119 des B.GB. anficht, aber nun, etwa weil er mittler:

weile den benöthigten Wein geſchenkt erhalten hat oder ihm anderweit ein

günſtigeres Angebot zugegangen iſt, auch den Portwein, zu deffen Lieferung

fich der Händler erbietet , nicht nehmen will, alſo inſoweit ein Reurecht

ausübt. Ohne Zweifel ſpricht der Wortlaut des Gefeßes für ihn. Er

fann fich aber ſo, da der Händler auf die Geltendmachung des negativen

Vertragsintereffes ($ 122 des B.GB.) beſchränkt bleibt, günſtiger ſtehen,

als wenn er nicht geirrt hätte . Taß es in dieſem und in ähnlichen Fällen

ein Poſtulat der Billigkeit iſt, die Anfechtung nur mit der oben bezeich

neten Maßgabe zu geſtatten, wird nicht in Abrede zu ſtellen ſein .

Zur Einführung der Rechtsfigur der „ ſurrogirenden Anfechtung"

ſteht dem Verfaffer nur die Verweiſung auf Analogien zu Gebote. Früher

hatte er vorgeſchlagen , mit Hilfe der nach § 157 des B.GB. gebotenen

Auslegung von Verträgen , wie Treu und Glauben es mit Rüdjicht auf

die Verkehrsſitte erfordern, jedem Vertrage die ſtillſchweigende Vereinbarung

einzufügen : Ich will mich eines etwaigen Anfechtungsrechts nur nach Treu

und Glauben bedienen. Dieſe Klauſel ſollte geeigneten Falle eine ex

ceptio doli begründen , zu deren Befeitigung erforderlich wäre , daß der

Anfechtende einen neuen Vertrag auf das urſprünglich Gewollte eingeht ') .

Feßt zieht Graden wiß die Analogie des $ 162 des B.GB. heran . Um

dieſe gewiß nicht in die Augen ſpringende Analogie aufzudecken, bedarf es

recht umſtändlicher Ausführungen, die in Kürze nicht wiederzugeben find.

.

1 ) Siehe hiergegen Laubhardt, Deutſche Juriſten - Zeitung 1901

S. 349, aber wohlnichtmit ganz zutreffenden Gründen. Richtiger

iſt zu ſagen, daß diee über Auslegung hinausgeht. Den ſchwachen

Punkt in Laubhardt's eigener Konſtruktion bezeichnet Graden:

wiß S. 78 Anm. 102.
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Wenn es fich dabei auch ficher um mehr als ein geiſtreiches Spiel mit

Begriffen handelt , fo glaube ich doch taum , daß eine wirkliche Unters

ftüßung für die Einführung der furrogirenden Anfechtung in unſer gelten

des Recht gewonnen iſt. Jedenfalls bleibt der Arbeit das Verdienſt, die

Frage aufgeworfen und ihre Löſung de lege ferenda gefördert zu haben.

zwei Anlagen weiſen das Vorkommen der Worte runderzüglich

und Intereffe" im Bürgerlichen Gefeßbuch nach ; eine dritte Anlage be

trifft die Anfechtung (Gegenſtand, Gründe, Technik ).

Riel. Lanbrichter Dr. Heinrich Göppert.

DasXII. Dr. V. Rintelen , Geh . Oberjuſtizrath.

Konkurs recht. Nebſt Anhang, betreffend die An

fechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners

außerhalb des Konkursverfahrens. Syſtematiſcher

Kommentar . Zweite umgearbeitete Auflage. 8. (XV

und 356 S. ) Halle a. S. 1902 , Buchhandlung

des Waiſenhauſes.

Die Literatur zur Ronkurêordnung iſt BD. L S. 282 ff., BD. LII

S. 316 ff. dieſer Zeitſ rift angezeigt.

Der vorliegende Kommentar weiſt gegen andere den Unterſchied

nach, daß er mit einem Gefeßesabbrudt beginnt und die Erläuterungen in

ſelbſtändigem Zuſammenhange nach der Paragraphenfolge der Konkurs :

ordnung fich anſchließen, wobei es fich empfohlen hätte, wenn am Hande

ftatt der im Text geſchaffenen Paragraphen die Paragraphen der Konkurse

ordnung derzeichnet wären. Vorweg S. 55—62 iſt eine Neberſicht über

das Konkursrecht im Reich vor dem 1. Oktober 1879 gegeben ; es ſchließt

daran S. 62–67 „ Syſtem und Charakteriſtik der Konkursordnung “ fich

mit einem Zuja Abänderung der Ronkursordnung durch das Gefeß

vom 17. Mai 1898" .

Verfaffer war als langjähriges Mitglied des Reichstages bei allen

Berathungen, betreffend die Konkursordnung, betheiligt ; er konnte ſeinen

Kommentar gleichzeitig mit der Gefeßgebung entſtehen laſſen, was auf die

Volftändigkeit gewiß von förderlichem Einfluß war, wie z. B. S. 106 die

Gefeße, welche mit dem Ausſchluß der Pfändung auch den Verfall in die

Konkur:maſſe hindern. Betreffe der Frage, ob die Firma einen Beſtand:

theil der Konkursmaſſe bilde , iſt bei der vom Reichsgericht im Urtheile

vom 4. April 1883 ( Entich. in CS. Bd. IX S. 104 ) ausgeſprochenen

N
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Anficht verblieben , wogegen u. U. Bd. LI S. 317 zu vergleichen. Die

Entſcheidungen des Reichsgerichts ſind ſorgfältig verwerthet und find ihnen

geſondert von dem Erläuterungstext beſondere Anmerkungen gewidmet,

was der Beſonderheit eines Kommentars, der auf den Gebrauch burd, die

Konkurêverwalter zwedmäßig Rüdficht nimmt , durchaus entſpricht. Die

Anordnung, welche Verfaſſer feiner zuverläffigen Arbeit gegeben hat, weiſt

den Vorzug nach, daß die Erläuterungen im Zuſammenhang ein Bild

vom Konkurſe geben , was namentlich für das Konkursverfahren gilt.

Neben den Kommentaren in Anmerkungen wird fich hiernach der vor:

liegende ſyſtematiſche Rommentar erfolgreich erweiſen und das Verdienſt

des Verfaffers zur Anerkennung bringen.

Wie üblich iſt das Reichsgeſek, betreffend die Anfechtung von Rechts:

handlungen, angeſchloſſen im Wortlaut S. 51 , in Erläuterung S. 323 ff.

Beim Quellenregiſter und bei dem Sachregiſter wäre die Anfügung der

Paragraphen des Kommentar : einer Angabe der Seitenzahlen zum raſchen

Auffinden vorzuziehen geweſen .

Dr. ReyBrer.

:

.

XIII. Die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902

und ihre Nebengefeße. Bearbeitet von Dr. jur.

Perels. 8 . (XI und 95 S.) Berlin 1902,

Ernſt Siegfried Mittler & Sohn.

Zu dem in BD. LII S. 368 dieſer Zeitſchrift angezeigten Werke

deffelben Verfaffers, „ Daß öffentliche Seerecht des Deutſchen Reichs “, iſt

ein Nachtragsband erſchienen , welcher enthält : Die Seemannſordnung und

das Gefeß, betreffend die Verpflichtung der Rauffahrteiſchiffe zur Mitnahme

heimzuſchaffender Seeleute ; das Gefeß, betreffend die Stellenbermittlung für

Schiffsleute; das Gefeß, betreffend Abänderung der Strandungsordnung;

die Bekanntmachung, betreffend die Zulaſſung zur Führung von Hochſee

fiſchereifahrzeugen in der Zelandefahrt; endlich das Gefeß über die Beur

fundung des Perſonenſtandes und der Eheſchließung. Erläuternde An

merkungen ſind angeſchloſſen ; ein reiches Wortregiſter macht den Abſchluß.

Dr. Reyner.



Literatur. 277

I

XIV . Reichsgerichtsentſcheidungen aus den Bei

trägen zur Erläuterung des deutſchen Rechts. Zu

ſammengeſtellt von Dr. Rafíow , Reichsgerichts

rath a . D. Bd . I und II . 8. (IV und 2551 S.)

Berlin 1902, Franz Vahlen.

In dem Vorworte zu Bd. XXIII (1879) der unter dein Namen

, ruchot's Beiträge " befannten Zeitſchrift zeigten die damaligen Feraus

geber, Reichsgerichtsrath Raſſow und Landgerichtsrath Rüngel (ießt

Unterſtaatsſekretar am Preuß. Juſtizminiſterium ), den am 9. Oktober 1879

erfolgten Tod des Begründers der Zeitſchrift, Appellationsgerichtsrath a. D.,

Geh. Juſtizrath Dr. Juliu8 Albert Gruchot, an . Es ſei hiermit

dem Grabſtein des um die Recht&tiffenſchaft verdienten unermüdlichen

Arbeiters ein Gedenkfranz gewidmet.

Nachdem bereits im Vorwort zu Bd. XXIII Mittheilung aus der

Praxis des Reichsgerichts in Ausſicht geſtellt war , wurde damit in

Bd. XXIV am Schluß des Bandes begonnen und ein Beilageheft der

Rechtſprechung zugetheilt. In dieſer Weiſe iſt in der Veröffentlichung

der Entſcheidungen fortgefahren , nachdem mit Bd . XXVI der Oberlandes

gerichtspräſident Dr. Gccius - Hamm in die Redaktion (1892) eingetreten

war. Dem Gegenſtande nach wurden nicht nur Entſcheidungen auf der

Grundlage des Reichsrechte, ſondern auch des gemeinen Rechte, ſowie der

Landesgeſeßgebungen , namentlich des preußiſchen Rechts, aufgenommen.

Wenn nun auch ſeit dem 1. Januar 1900 Vieles aus der früheren

Rechtſprechung mit der neuen Reichsgeſebgebung veraltete und in die Be

deutung des Rechtsgeſchichtlichen zurückgetreten iſt, ſo blieb doch eine große

Anzahl der im rucot veröffentlichten Entſcheidungen des Reichsgerichts

auch für die Neuzeit von grundlegender Bedeutung. Dr. Raffow hat

fich der Mühewaltung unterzogen, aus den Bänden XXIV-XLIII , wo :

mit das vorige Jahrhundert abſchließt, diejenigen Entſcheidungen zum

erneuten Abdruck zu bringen, welche für die „lünftige Rechtſprechung von

Bedeutung ſein möchten “, wobei zwedmäßig auch ſolche Urtheile nicht

ausgeſchloſſen ſind, welche fich auf Rechtsfäße ftüßen , die aus dem früheren

Recht im Weſentlichen in das neue Reichsrecht übernommen find, oder

welche Ausführungen über das alte Recht enthalten , die zur richtigen

Auffaffung und Auslegung des neuen Rechts beitragen können " . Fier :

nach hat Dr. Raifow , gründlichſter Renner der Zeitſchrift und zuſtan

diger Prüfer der Entſcheidungen , nach dem aus dem vorigen Jahrhundert

in die Neuzeit hineinlangenden Recht 1177 Entſcheidungen ausgewählt

und damit erneut zugänglich gemacht. Da der Neudrud in der Reihen

folge der Beiträge unter Angabe der Bände und Seitenzahlen erfolgt iſt,

fo iſt damit das Auffinden aus alten Gitaten geſichert.
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Von beſonderer Bedeutung ſind die fünf Quellenregiſter, welche zu

den Gefeßesſtellen die bezüglichen Entſcheidungen anzeigen . Das alphas

betiſche Regiſter iſt bei großer Reichhaltigkeit gutgewählter Sennwörter

ein Zeugniß muſterhaften und für die Verwerthung an den Gerichten

bantenswerthen Fleißes.

Dr. Reyßner.

XV. Dr. Hermann ffay , Rechtsanwalt am Kammer

gericht. Rechtsgeſchäft und wirthſchaftliche

Machtverſchiedenheit. Vortrag , gehalten in

der „ Juriſtiſchen Geſellſchaft “ zu Berlin am 11. Ja

nuar 1902 . 8. (34 S.) Berlin 1902 , Franz

Vahlen's Verlag .

Die Darſtellung beſchränkt fich im Weſentlichen auf die Gefeßgebung

des Deutſchen Reiche. Die Verſuche, durch privatrechtliche Normen bem

wirthſchaftlich Schwachen im rechtsgeſchäftlichen Verkehre mit dem Stär

keren Schuß zu gewähren , werden in Kürze dargelegt und auf ihre

Brauchbarkeit geprüft. Die Wege , welche zu einem wirkſameren Schuße

führen können, find im Anſchluß an in der bisherigen literatur enthaltene

Vorſchläge angedeutet.

Riel. Landrichter Dr. Heinrich Göppert.

XVI . Dr. Hermann Staub , Juſtizrath, Rechtsanwalt

und Notar . Kommentar zum Allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſebuch . Ausgabe für

Deſterreich, bearbeitet von Dr. Oskar Pisko , Ge

richtsadjunkt. 1.- 8. Lieferung . 8. (Bd . I S. 1- . 8 I

bis 320, Bd. II S. 1–320.) Wien 1902, Manz.

Der Staubſche Kommentar zum Handelégefeßbuche iſt allen Jus

riften bekannt und fehr beliebt; fein buchhändleriſcher Erfolg fteht mit

feinem Einfluffe auf die Praxis namentlich der unteren Gerichte auf

gleidher Höhe. Er iſt auch ſehr wohl erklärlich. Staub hat ein feines

Gefühl für die Bedürfniſſe des Handels , er iſt der Meiſter einer klaren
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durchſichtigen Darlegung und Erläuterung des Rechtsſtoffes, ein ungemein

forgfältiger Sammler und Verarbeiter der Rechtſprechung ; daraus ergibt

fich denn, daß fein Buch zwar ſehr umfangreich werden mußte, aber wohl

auf jede in der Praxis auftauchende Frage die Antwort bereit ſtellte.

an brauchte den Kommentar nur aufzuſchlagen und fand eine Meinung,

klar begründet und durch die Rechtſprechung, auch durch die wichtigere

Literatur erläutert, für jede noch ſo ſehr in das Detail eingreifende Frage.

Die deutſche Praxis ſcheint folche Bücher zu lieben ; denn ſie iſt auf den

verſchiedenſten Rechtsgebieten reich an ähnlich umfaffenden Kommentaren .

Vielleicht drängt fie die Haft der Geſchäfte zu dieſen Hilfsmitteln. Un:

bebingt loben werth find fie als Gattung nicht. Zweifellos iſt eine ſyfte

matiſche Darſtellung um fo förderlicher, je eingehender ſie iſt ; denn dann

gewinnt der Verfaſſer Raum, ſeine Behauptungen eingehend zu begründen ,

und man kann das Buch wegen ſeiner Anlage als Syſtem in der Regel

nur benußen , wenn man die Lektüre nicht auf den einzelnen Punkt bes

ſchränkt, welcher den Praftifer gerade intereffirt. Anders ſteht es bei

Rommentaren ; find dieſe fehr eingehend, ſo verlođen fie geradezu zur

Leichtfertigen Benußung , zur Annahme der Meinungen des Autors ohne

eine Nachprüfung ſeiner Gründe : fie machen es dem Refer zu bequem .

Natürlicher Weiſe gibt es Aulnahmen von dieſer Regel, Kommentare,

welche troß ihrer Dicleibigkeit nicht oberflächlich, ſondern ernſt geleſen

und geprüft werden müſſen , und welche dann einen berechtigten Einfluß

auf die Praxis gewinnen. Hierzu möchte ich manche 3. B. Kommentare zur

Civilprozeßordnung rechnen . Andere Kommentare ſtellen wieder den forg

fältig und gewiſſenhaft ermittelten Niederſchlag der herrſchenden Meinungen

dar, und bei ihrer Benußung läuft die Praxis dann natürlich viel weniger

Gefahr als bei anderen ; kann der Autor dazu noch wie Staub fein

Buch durch unermüdliche Thätigkeit auf dem jüngſten Stand der herrſchens

den Lehre ſtets erhalten , ſo werden die Nachtheile der Kommentarform

und des Umfanges faft noch Vorzüge. Der große Erfolg des Buches , in

dem übrigens der Verfaffer auch die Ergebniſſe ſelbſtändiger Forſchung

niedergelegt hat, iſt darnach beinahe fo erfreulich als erklärlich.

Er war auch in Deſterreich groß, ſeitdem Staub die öſterreichiſche

Rechtſprechung verwerthete. Zu einem öſterreichiſchen Kommentar iſt ſein

Buch dadurch natürlicher Weiſe nicht geworden ; dazu fehlte nicht nur

die Berüdfichtigung der öſterreichiſchen Literatur, ſondern auch jene des

Öſterreichiſchen Rechtes , inſoweit es nicht mit dem Texte des deutſchen

Handelsgefeßbuches identiſch war, Deſterreichiſches Sandelsrecht ohne

Heranziehung des öſterreichiſchen bürgerlichen , Sonkurss, Gewerberechtes

u. 1. f. aber iſt nicht darſtellbar, und ſo blieb der Staub'iche Roma

mentar immer nur ein ſolcher des deutſchen Handelsgeſeßbuches. Es war

darum ein glüdlicher Gedanke des Verfaſſers, eine öſterreichiſche Ausgabe

feines Buches zu veranſtalten und mit ihrer Bearbeitung einen der eifrig:

1
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ſten unſerer jüngeren Furiften zu betrauen . Deſſen Aufgabe war nicht klein .

Bisto mußte nicht nur die öſterreichiſche Literatur einarbeiten, die Citate

aus der öſterreichiſchen Rechtſprechung ergänzen , das Attien- und das

Mäklerrecht neu bearbeiten , ſondern er hatte Saß für Saß der Staublichen

Lehren darauf hin zu prüfen, ob fie zu dem Hintergrunde des öſterreichis

ichen Rechte paſſen , und er hatte endlich dieſen Hintergrund ſelbſt zu

zeichnen . Es iſt erfreulich, auf Grund der vorliegenden acht Lieferungen

jagen zu können, daß der Bearbeiter ſeine Aufgabe gelöſt und mit außer:

ordentlichem Fleiße und größter Gewiſſenhaftigkeit aus dem Kommentar

zum deutſchen Handelsgeſeßbuch einen ſolchen zum öſterreichiſchen Handels:

gefeße gemacht hat. Stau b's Anſichten , ja feine Worte find überall

ſtehen geblieben , wo ihre Aenderung nicht durch das öfterreichiſche Recht

geboten war. Weggefallen find freilich und natürlicher Weiſe die viel

fachen Anführungen Stau b's aus den deutſchen Landesrechten ; dieſe hat

Pisto durch ſolche aus dem öſterreichiſchen Rechte erſeßt. Nur der bei

ihm mehrfach ftehen gebliebene, auf die öſterreichiſchen Verhältniſſe nicht

paffende Ausdruck „ Landesrechte “, ſowie die Bezugnahme auf die in

Defterreich nicht beſtehende , Eideszuſchiebung " ( I S. 16), endlich das Stehen

laſſen von Auseinanderſeßungen Sta u b's unter Ronſtatirung ihrer Weber:

Flüſſigkeit für das öſterreichiſche Recht ( ſiehe I S.30, 115-118) erinnern

ießt noch an die Vergangenheit .

Die Heranziehung des öſterreichiſchen Rechtes iſt mit großer Vors

liebe geſchehen, begreiflicher Weiſe, denn ſie ſtellt den Haupttheil der ſelb:

ſtändigen Arbeit Þis ko's dar. Es iſt darum nicht zu verwundern, daß

der Bearbeiter ſich hier die Grenzen etwas weit geſteckt hat, und daß das

Buch auch über Fragen fich verbreitet, deren Beantwortung in einem

Kommentar zum Handelsgeſeßbuche man nicht oder nicht in ausführlicher

Weiſe erwartet. Beiſpielsweiſe ſei auf die Ausführungen I S. 21-23

über § 88 Ab. 2 J. N. , S. 81 über § 87 J. N. , S. 124–142 über

die Beweidkraft der Sandelsbücher, II S. 49 über SS 878, 1300 Aug.

B. GB. verwieſen ; da hätte Pisko fich überall fürzer faffen können und

darum bei dem Umfange , den das Buch hat, auch ſollen . Aber es iſt

doch nur ein geringer Fehler, der da ausgefeßt wird, und er iſt mehr als

reichlich durch die großen Vorzüge aufgehoben, welche die eminente Sorg

falt Pisko’s in der Heranziehung und Verwerthung auch ferner liegen .

der Rechtsfäße und in der , ſo viel ich konſtatiren konnte , lüdenlofen

Verwerthung und Citirung der öſterreichiſchen Jubitatur und literatur

dem Buche verſchafft hat. Ob die deutſche Literatur vollſtändig benußt

iſt, wage ich nicht abſchließend zu beurtheilen ; vermißt habe ich nur auf

S. 65 eine Abhandlung Göppert's ; Süden in dieſer Hinſicht würden

übrigens nicht Pisko zur Laſt fallen.

Die Meinungen des Bearbeiters Schritt für Schritt tritiſch zu be

gleiten , iſt natürlicher Weiſe unthunlich und unterbleibt darum ; daß
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Differenzen zwiſchen den Anfichten Pisto's und jenen des Referenten

beſtehen , iſt weiter nicht berwunderlich und dem Buche, deffen einzelne

Lieferungen in höchſt anerkennenswerther Eile - für die man wohl ſowohl

dem Bearbeiter als dem Verleger zu danken hat - erſcheinen , nicht ab

träglich. Ich bezeichne es vielmehr gerne und mit gutem Gewiſſen als

eine erhebliche Bereicherung der öſterreichiſchen Literatur und prophezeie

dem Buche eine große Verbreitung ; ſein Erfolg wird die außerordentliche

Mühe des Bearbeiters lohnen.

Wien , Ditober 1902 . Privatdozent Dr. Rudolf Bollat.

8 .

1
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XVII. Dr. jur. Þaech. Der Leiſtungsverzug. .

(189 S. ) Berlin 1902, Franz Vahlen .

Es iſt ein dankenswerthes Unternehmen , eine monographiſche Dars

ſtellung der Lehre von dem Beiftung & verzuge zu geben , da gerade dieſe

Lehre für das Rechtsleben von größter Bedeutung iſt. Der Verfaſſer iſt

der Aufgabe , die er ſich geſtellt hat , durchaus gerecht geworden und hat

in eingehender Weiſe alle die Fragen behandelt, die bei dem Schuldners

berzuge in Betracht kommen können . Wenn auch in einzelnen Abſchnitten

eine größere Berückſichtigung der in der Literatur vertretenen Meinungen ,

zum Theil auch eine prinzipiellere Erörterung am Plaße geweſen wäre,

um das Werk zu einem grundlegenden zu geſtalten , ſo iſt doch anzus

erkennen, daß der Verfaſſer mit praktiſchem Blick überall fich bemüht hat ,

ben richtigen Weg zu weiſen.

Aus dem reichen Inhalt des Buches fann hier nur Einzelnes hers

vorgehoben werden.

Die Nothwendigkeit der Mahnung zur Inverzugfeßung des Schulds

ners ergibt fich im römiſchen Recht , welches die bei Vereinbarung eines

Termins beſtehende Aufnahme noch nicht fannte, barauß, daß das Forderns

dürfen des Gläubigers noch nicht das Zahlenmüſſen des Schuldners in

fich begreift. 3m jeßigen Recht dürfte dagegen der Geficht&punkt augs

ishlaggebend fein , daß der Gläubiger, der den Schuldner wegen Verzöge:

rung ſchadenserſaßpflichtig machen will, verpflichtet iſt, vorher den Schuld

ner zur Beſeitigung einer jeden Ungewißheit darauf aufmerkſam zu machen ,

daß er Erfüllung zu leiſten hat . Von dieſem Geficht@ punkte aus, der in

der Schrift noch mehr hätte hervortreten können, wird man dem Verfaſſer

nur darin beipflichten können, daß es für die Frage, ob die Leiſtungszeit

ale kalendermäßig beſtimmt anzuſehen iſt, weſentlich darauf ankommt,

ob der Schuldner in wirklich klarer Weiſe über die Leiſtungszeit informirt



282 Literatur.

I

ſein mußte, daß es deshalb genügt, wenn der Kalendertag nur nach ſeiner

geſchichtlichen oder aſtronomiſchen Bedeutung angegeben iſt. Man wird

weitergehend einen Tag als talendermäßig beſtimmt ſchon dann anzuſehen

haben , wenn er durch ein Ereigniß bezeichnet iſt , das , wie der andere

Theil weiß , feſtſtehendermaßen auf einen beſtimmten Kalendertag fällt,

wie z. B. in dem Falle, daß ich mir eine Lieferung zu meinem Geburts

tage verſprechen laſſe, der dem anderen Theile bekannt iſt. Eine derartige

Bezeichnung muß der kalendermäßigen Bezeichnung vollſtändig gleichgeſtellt

werden. Aus dem gleichen Geſichtspunkte rechtfertigt fich der Saß , daß

es bei einer Erfüllungsweigerung des Schuldners der Mahnung nicht be

darf. Der Schuldner kann hier nicht die Rüdricht verlangen , daß der

Gläubiger ihn erſt an Erfüllung erinnert. Der vorbezeichnete Geſichts

punkt iſt endlich auch wichtig für die Frage nach der Wirkſamkeit einer

Mahnung, die eine Mehrforderung enthält. Bezüglich dieſer Frage wird

in der Schrift der ganz richtige Standpunkt eingenommen, daß die Mehrs

forderung dem Schuldner regelmäßig feinen Grund gibt, die Leiſtung des

wirklich Geſchuldeten zu verweigern , falls er nicht durch die Mehrfordes

rung zu berechtigten Zweifeln über den Umfang ſeiner Verpflichtung der

führt wird oder der Gläubiger erkennbar zur Annahme des in Wirklich:

keit verſchuldeten geringeren Betrages nicht bereit iſt. Das Erforderniß

übrigens , daß die Mahnung auf ſofortige Erfüllung gehen muß, darf

wohl nicht ſo ſtreng genommen werden , wie Verfaſſer es will , der eine

Mahnung auf Erfüllung zu einem ſpäteren Zeitpunkte unbedingt für

ungiltig hält. Man wird ſogar eine Mahnung furz vor der Fälligkeit,

mit welcher Leiſtung zur Fälligkeit verlangt wird , als wirkſam anzus

erkennen haben. Eine mildere Auffaſſung wird übrigens von dem Verfaffer

ſelbſt bei der Lehre vom Orte der Mahnung vertreten .

Von beſonderem Intereſſe find die Ausführungen über den Leiſtungse

verzug bei gegenſeitigen Verträgen. Es wird hier angenommen , daß der

Schuldner, wenn die vom Gläubiger gemäß § 326 B.GB. gefeßte Friſt

zu knapp bemeffen iſt, gleichwohl innerhalb angemefſener Friſt zu erfüllen

hat, wobei allerdings die Einſchränkung zu machen ſein dürfte , daß der

Gläubiger die Friſt nicht erfichtlich in dem Sinne geſeßt hat , daß nach

Ablauf der Friſt unbedingt , auch wenn die Friſt nicht angemeſſen ſein

follte, die Annahme abgelehnt wird. Zuzuſtimmen iſt auch der Anſicht,.

daß in dem Schweigen des Schuldners auf die Friftſeßung regelmäßig

die Billigung der Friſtbeſtimmung zu finden iſt , während Baech wohl

darin zu weit geht , daß er in dem Schweigen des Schuldners auf eine

ohne vorherige Friſtbeſtimmung erfolgende Ablehnungserklärung des Glius

bigers einen Verzicht auf die Nachfriſt erbliden will. Die einmal von

dem Gläubiger abgegebene Erklärung, daß er Schaden erfaß wegen Nicht

erfüllung forbere , hält Paedh der Regel nach für unwiderruflich , weil,

wie er hinzufügt, das Hebergehen von dem Schadenserſaßanſpruch auf

!

.
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den Rüdtrittsanſpruch im Allgemeinen gegen Treu und Glauben verſtoße.

Mit der hieraus fich ergebenden Einſchränkung wird man der Meinung

des Verfaſſers beitreten können.

Die ſehr beſtrittene Frage , ob der Gläubiger, der den Anſpruch

auf Schadenserſatz wegen Nichterfüllung geltend macht, zur Bewirkung

der Gegenleiſtung verpflichtet bleibt, wird in der Schrift bejaht. Das

Reichsgericht hat bekanntlich neuerdings ſich gegentheilig ausgeſprochen

(Entfch. des Reichågerichte Bd. L S. 262 ff.). Widerſpruch dürfte auch),

die Anſicht herausfordern , daß zu den Leiſtungen , deren Nichterfügung

dem Gläubiger die in $ 326 B.GB. beſtimmten Rechte gibt, die Abnahmes

pflicht des Käufers in der Regel nicht gehören foll.

Berlin. Dr. Ebbede , Rammergerichtsrath.

XVIII. Anton d. Roſtan edi. Der Lagerfchein als

Traditionspapier. Im Hinblick auf das kon

tinentale Zweiſchein -Syſtem und mit beſonderer Be

rückſichtigung des öſterreichiſchen Rechts. 8. (175 S.)

Berlin 1902, Karl Heymann.

1

Der Verfaſſer geht in dieſer ſehr eingehenden , die geſammte ein :

ſchlägige Literatur derwerthenden Arbeit von dem ſeit den Goldichmidt':

ichen Forſchungen nicht mehr bezweifelten Traditionspapiercharakter des

Lagerſcheins aus, hebt aber hervor, daß die dem Traditionspapier eigenen

Grundfäße zur Beurtheilung des Lagerſcheins nicht ausreichen, ſondern die

Heranziehung gewiffer wechſelrechtlicher Normen nicht außer Acht gelaffen

werden dürfe. Dieſe Verquidung mit wechſelrechtlichen Normen finde man

weder bei dem Einſcheins, noch bei dem engliſchen Zweiſchein - Syſtem , wohl

aber bei dem leßteren , wie es fich auf dem Rontinent ausgebildet habe.

Er unterſucht das Verhältniß des tontinentalen Zweiſchein -Syſtems zu den

anderen Syſtemen , um dann im zweiten Theil das kontinentale Zwei

Ichein - Syſtem als ſolches , im dritten Theil das Verhältniß des Lagers

befißſcheins zum Lagerpfandſchein zu behandeln. Zu dieſem Zwecke gibt

er zunächſt eine Schilderung des engliſchen Lagerhauß- und Lagerſchein

weſens, wie es fich , im Weſentlichen ohne gefeßliche Regelung , im Laufe

der Zeit geſtaltet hat. Er bezeichnet, unter Abweiſung entgegenſtehender

Auffaffungen , die weight-note, meines Eractens nicht mit Unrecht, als

interimiſtiſches Eigenthumspapier, deſſen Inhaber das Eigenthum an der

im Lagerhaus eingelagerten Waare unter der auflöſenden Bedingung zu:

ſteht, daß er den auf Warrant geſchuldeten Heftkaufpreis innerhalb des

.
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gewährten Ziels entrichtet. Allerdings iſt dieſer Eigenthümer zu Gunſten

des Warrant-Pfandgläubigers in der freien Verfügung inſofern beſchränkt,

als er während des Laufes der Bedingung die Waaren nicht ohne deſjen

Zuſtimmung aus dem Bagerhauſe herausnehmen darf. Indem Verfaſſer

die Entwicklung, die die Einrichtung auf dem Kontinent, insbeſondere in

Frankreich, Belgien, Deſterreich, genommen hat, in Gegenſaß hierzu ſtellt,

gelangt er zu einem begrifflichen Unterſchiede beider, beffen Berechtigung

mir ſehr zweifelhaft erſcheinen will . In England verkaufe der Einlagerer

gegen Kredit, als deffen Mittel der Warrant in Betracht komme, auf dem

Kontinent verpfände dagegen der Einlagerer die Waare. Meines Erachtens

kann das Eine wie das Andere hier wie dort vorkommen , und aus dem

Umſtande, daß das Eine hier , das Andere dort häufiger ſtattfindet, ein

begrifflicher Unterſchied nicht entnommen werden . Er fieht daher das

Weſen des engliſchen Zweiſchein Syſtems im Eigenthume mit Refolutids

bedingung, während das Charakteriſtiſche des tontinentalen Syſtems das

Pfandrecht ſei , erſteres aber thatſächlich auf ein verſchleiertes, verkapptes

Pfandrecht hinauslaufe. Dieſen Gegenſaß ſucht er aus einem entſprechen

den, innerhalb des Einſchein -Syſtems bemerkbaren Zwieſpalt zu entwideln .

Auch bei dieſem Syſtem überwiege in England die Uebertragung des

Warrant zu Eigenthum , ohne nach Außen erkennen zu laſſen , ob etwa

nur eine Verpfändung vorliege, auf dem Kontinente dagegen die äußerlich

erkennbare Verpfändung.

Der zweite Theil iſt in ſehr eingehender Weiſe der Darſtellung des

fontinentalen Zweiſchein Syſtems und der Unterſuchung ſeines rechtlichen

Aufbaus , insbeſondere der rechtlichen Natur des erſten Warrantindofías

ments gewidmet, dem er, meines Erachtens mit Recht, werthpapierbegrün :

dende Wirkung beimißt. Die Einwirkung wechſelrechtlicher Normen für

den Lagerpfandſchein feſtſtellend, gelangt er dazu , den Lagerbeſikſchein,

weil von der Eigenthumspråſumption ergriffen , als fachenrechtlich , den

Lagerpfandichein ale obligationenrechtlich gefärbt zu bezeichnen , während

thatſächlich dieſer Gegenſatz nicht beſtehe, denn in Wirklichkeit liege bei

dem Lagerpfandichein ein realſchuldartiges Verhältniß in erſter Linie vor,

zumal der Regreß fich ja nur auf den durch die Pfandfache nicht gedeckten

Theil der Schuld beſchränke.

Die Arbeit iſt ſehr fließend geſchrieben und lieſt ſich angenehm . Db

aber die angeſtellten Unterſuchungen eine wirkliche Bereicherung der Bites

ratur darſtellen , wage ich nicht zu entſcheiden. Vielfach gewinnt man

den Eindruc, als habe der Verfaſſer fich unnöthiger Weiſe recht erhebliche

dogmatiſche Schwierigkeiten aufgebaut, um ſie mit gewaltiger Mühe und

unter Aufgebot großen Scharfſinnes wieder zu entfernen.

BresI au . Oberlandesgerichtsrath Simonſon.

1 .

I

I



Literatur. 285

XIX. Dr. Ernſt Schindler. Die gewerbsmäßige

Heirathsvermittlung . Ihre Geſchichte, Dog

matik und Behandlung im deutſchen Reichsrecht. 8 .

(91 S.) Berlin 1901 , Verlag von E. Ebering.

.

.

Verfaſſer hält $ 656 B.GB. für verfehlt . Er meint, es wäre beſſer

geweſen, wenn auch im neuen Rechte, wie vordem im Gebiete dez gemeinen

Rechts und des preußiſchen Aug. Landrechte, die Frage der Klagbarkeit

des Ehemaklerlohnes quaestio facti geblieben wäre“ (S. 91) .

Im Ergebniß und in deffen Begründung kann ich dem Verfaffer

nicht zuſtimmen . Im Einzelnen enthält die Schrift anregende Ausfüh:

rungen.

Verfaffer theilt ſeinen Stoff in brei Theile, in eine Ueberſicht, 6. h.

Entwidlung , einen „ Dogmatiſchen Cheil" und die Regelung nach dem

Bürgerlichen Gefeßbuch .

Im erſten Theil (S. 9–40 ) zeigt Verfaſſer, daß die Auffaffungen

ichwankten. Im 19. Jahrhundert ſprachen ſich gegen die Alagbarkeit

aus : die franzöſiſche Praxis (S. 22 f.), die deutſche Partikulargeſeßgebung

(S.29 ), die öſterreichiſche Gefeßgebung (S. 34 ), die norditalieniſche Praxis

(S. 36 ), die engliſch -amerikaniſche Braris (S. 37) ; - prinzipiell für die

Klagbarkeit: die preußiſche (S. 24 ), die gemeinrechtliche ( S. 25) und die

ſchweizeriſche (S. 35) Praxis.

An dieſe Darſtellung reiht fich eine Ueberficht über die jüngſte

deutſche Literatur und eine kurze „ Geſchichte des § 656" (S. 39) : Die

Motive meinen, die Alagbarkeit ſei quaestio facti, die Reichstagskommiſ:

fion folgt dagegen Rohler's Ausführungen in ſeinen Idealen im Hecht"

und nimmt den § 656 B.GB. mit ſehr großer Majorität " an (vgl .

Reichstagskommiſſionsbericht S. 53 zu § 643 c ; nicht S. 94-95) . Im

Reichstag – füge ich bei – wurde dieſer $ 643 c (B.GB. $ 656 ) ohnec

Debatte angenommen.

Im zweiten , bogmatiſchen Theil“ unterſucht Schindler zunächſt

die Frage , wob die gewerbsmäßige Ehevermittlung ... etwas der Rechts

fanktion prinzipiell Unzugängliches und Unwürdiges iſt" (S. 41) .

Er verneint die Frage und macht Oppoſition gegen Roh ler. Dieſer

Schriftſteller habe zwei Gründe : 1. der Ehemåflervertrag ſei ein Suggeſtiv

vertrag (S. 42 ff.), 2. die gewerbsmäßige Ehebermittlung widerſpreche der

fittlichen Natur der Ehe (S. 48 ff .). Ob man ſo trennen dürfe , iſt eine

Frage für ſich — ich will darauf nicht eingehen. Verfaſſer hält den erſten

Grund für unerheblich, weil die Gefahr der Suggeſtion eine verſchwindend

geringe ſei und bei jedem vermittelten Vertrag vorkomme (S. 47).

Nun das erſtere tann man bezweifeln und das zweite iſt ficher kein

Grund gegen Rohler. Anders ſteht Verfaſſer zu dem zweiten Grund

世
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Rohler's : er hält ihn für ernft und erheblich " (S. 48), bennoch nicht

für augichlaggebend. Er meint : die Anſchauungen über das , Sittliche

ſeien „relatio “ (S. 49). Was ſoll Maßſtab ſein ? Kohler meint , die

geläuterte Moral der Beſten des Volks. Verfaſſer hält dieſen Standpunkt

für zu hoch : er ftehe im Gegenſaß zu der Moral der großen Mehrs

heit des Voltes und zu den brutalen Thatſachen des wirths

ichaftlichen Lebens. Perſönlich freilich ſei dem Verfaffer der bes

kämpfte Standpunkt Rohler's ſympathiſcher als der eigene, aber er halte

ihn feſt, da er ſonſt zu einem in der Sache unbillig erſcheinenden Reful

tate kommen würde ! Uebergehen wir dies Geſtändniß idealer Neigungen ,

fo bleibt doch die Frage: Wie liegt die Sache ſpeziell beim Ehemätler

vertrag ? Hier meint Verfaffer (S.55) : „In der That verſtoßen die

Vernunftheirathen im Allgemeinen und ihre beſonders typiſche Art , die

durch den Chemäller vermittelten Ehen, im Speziellen , gegen ein feinere

fittliches Gefühl. Aber damit iſt noch gar nichts darüber geſagt, ob auch

jede Ronvenienzehe das Prädikat unfittlich im Rechts finne verdient. "

Weiter S. 56 : „ Das Verhältniß , um das es fich hier handelt , iſt durch

die ganze ſoziale Richtung der heutigen Geſellſchaft und ihre ökos

nomiſchen Lebensbedingungen normirt. Die Konvenienzehen

und das Inſtitut der Heirathsvermittlung ſind in dem modernen Leben

zu einem ſozialen Bedürfniß geworden ," und es wäre unbillig , dem

gegenüber hier von den Betheiligten eine Höhe der fittlichen Dentart zu

fordern, die fie durch die allgemeine ökonomiſche Lage zu erreichen regel

mäßig verhindert ſind.“

Dem gegenüber iſt Folgendes zu bemerken : Die Konvenienzehen

ſcheiden hier aus, um fie handelt es fich nicht. Sie find überhaupt nicht

Gegenſtand juriſtiſcher Regelung. Und wenn Verfaffer lotmar citirt,

der meinte, daß eine Eheſchließung um Geldes willen nach B.GB. § 138

nichtig ſei (S. 57 Anm. 26), ſo iſt hier eine kleine Berichtigung erfor

derlich.

Lotmar ſagt das nicht ſo , wie der Verfaſſer , er fragt nur

rhetoriſch . Daß die Eheſchließung nicht nach $ 138 nidhtig ſein kann ,

ergibt ſich deutlich aus § 1323.

Scheidet die Konventionalehe aus, ſo iſt auch der Saß des Verfaffers

nicht beweiskräftig : es ſei noch fraglich, ob der Ehemäller „ nicht fittlicher

[wohl beſſer : weniger unfittlich ] handelt, als der, welcher feine Hilfe in

Anſpruch nimmt — um fo weniger Grund , ihm die Alagbarkeit ſeiner

Anſprüche prinzipiell zu verſagen " .

Iſt nun wirklich das Inſtitut der Heirathsvermittlung ein „ ſoziales

Bedürfniß " ? Handelt es ſich wirklich nur um die fittliche Auffaſſung

einer berſchwindend kleinen Minderheit " (S. 55) ? Wie erklärt fich leß

terem gegenüber die oben angeführte Thatſache, daß in ſo großen Gebieten ,

wie vor Allem des franzöſiſchen und engliſch -amerikaniſchen Rechts , die



Literatur. 287

1

.

bekämpfte Anſchauung herrſcht, daß in der Kommiſſion § 656 mmit ſehr

großer Mehrheit“ , im Reichstage ohne Debatte angenommen wurde ?

Wie kann ferner Verfaffer von einem „ ſozialen Bedürfniß “ (prechen ?

Heirathen die meiſten Deutſchen unter Vermittlung von Heirathsmållern ?

Ift Verfaſſer felbft mit der Reichstagskommiſſion nicht der Anſicht, es ſei

nicht fonderlich anſtändig (S. 55, 57, vgl. auch S. 72, 83) ? Verfaffer

läßt jeden Beweisverſuch für ſeine Behauptung bermiffen . Daß als Bes

weis ein nicht genau citirtes Wort 3hering' , daß im Allgemeinen

„dom richtigen Ideologen auf deutſcher Erde " und der Anwendung prats

tiſcher Geſichtspunkte“ ſpricht, nicht gelten kann, liegt auf der Hand.

Das iſt der Inhalt des zweiten Theils der Abhandlung ; warum er

die Ueberſchrift dogmatiſcher Theil " erhalten hat, weiß ich nicht.

Eine Fortſeßung und zum Theil Wiederholung dieſer Ausführungen

findet ſich dann auf S. 80 ff. S. 81 meint Verfaſſer, daß erſt wenn das

deutſche Volt auf der von Kohler verlangten fittlichen Höhe ſtünde, es

vielleicht auch Zeit wäre, eine Beſtimmung zu ſchaffen , wie ſie jeßt ſchon

im $ 656 vorliegt . Die Schöpfung des § 656 iſt zur Zeit nicht

berechtigt geweſen ." Gegenwärtig follen die breiteſten Kreiſe der Bez

völterung an dem Fortbeſtehen der Beirathåvermittler ein dringendes

Intereſſe haben “ (S. 82). Das wäre traurig ; zum Troſt gereicht es

mir , daß ich die Begründung vermiffe. Als ſolche kann ich nicht den

Trangport deutſcher Mädchen nach Südweſtafrika auf Staatsloften erachten

(S. 82 Anm. 31 ). Daß im Uebrigen die Feirathédermittler in ihrer

Exiſtenz bedroht find, kann man zugeben ; ob man es „ fürchten “ müſſe,

wie Jemand ſagt (S. 81 Anm. 29), iſt eine andere Frage. Vielleicht iſt

es nicht zu frivol, mit der Reichstagskommiſſion dies zu wünſchen.

Der dritte Theil (S. 59—90) handelt von der gewerbemäßigen

Heirathsvermittlung im Bürgerlichen Gefeßbuch. Şier unterſucht Verfaſſer

zuerſt die Frage: Handelt es fich im $ 656 um einen nichtigen Vertrag

oder eine naturalis obligatio ?

Er ſtimmt der zweiten , herrſchenden Anſicht zu . Er meint auch,

im Gegenſaß zu Pland und mit gadenburg , daß die Frage praktiſch

bedeutſam ſei. Şachenburg habe zwar keinen Fall genannt, es dürfte

dies auch ſehr ſchwer ſein, „ immerhin aber feien Falle dentbar". Ich muß

geftehen , ich hätte gerne folche kennen gelernt. Die Naturalobligation

wird im Uebrigen nicht hier, ſondern ſpäter, S. 74 ff., behandelt.

Nunmehr folgt eine , materielle Würdigung" des § 656 (S. 67—83),

welche zum Theil den juriſtiſchen Kernpunkt der Darſtellung ausmacht.

Hervorzuheben iſt: Die Vereinbarung des Ehemaklerlohnes begründet teine

Verbindlichkeit, das Geleiſtete kann aber nicht zurüdgefordert werden. Das

trifft auch die ſogenannten abſtrakten Geſchäfte. Der Geber der Schuld :

urkunde kann dieſelbe von dem Heirathsmäller nach den Vorſchriften über

die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung ($ 812) zurücver

1

.
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langen . Die Ausſtellung der Urkunde iſt keine Leiſtung im Sinne des

Abſ. 1 Saß 2 (S. 70 ).

Im Ergebniß bin ich mit dem Verfaſſer einig, nicht aber im Auês

drud. Es handelt fich in erſter Linie um die Eingehung der Vers

bindlichkeit. Dies entſpricht dem Begriff des abſtrakten Vertrages.

Hält man das feſt, ſo wird auch Stammler’s Meinung (Schuldvers

hältniffe S. 29) , die man ſchon vielfach als lapsus calami bezeichnet hat,

verſtändlich. Stammler erklärt die Eingehung einer abſtrakten Vers

bindlichkeit - in Wechſel- oder anderer Form – für flagbar, auch dann ,

wenn es fich materiell um Mäklergebühr oder Spiel- und Wettſchuld

handelt. Es iſt das nicht richtig, das ſteht feſt. Aber begreiflich, wenn

man erwägt, daß Leiſtung " im Bürgerlichen Gefeßbuch doppelten Sinn

hat, daß , leiſtung" auch die Eingehung einer Verbindlichkeit genannt

wird (88 812, 817 ). So ſagt $ 656 ( entſprechend 8 762 ) : es wird keine

Verbindlichkeit begründet, aber das Geleiſtete kann nicht zurüdgefordert

werden. Abſ. 2 beſtimmt dann : „ Dieſe Vorſchriften gelten auch ...

Welche Vorſchriften : die über die Verbindlichkeit oder über die Leiſtung ??

Das iſt eine formell vollkommen berechtigte Frage !

S. 71 meint Verfaſſer, wenn die Schuldurlunde aus der Hand des

Mällers an einen gutgläubigen Dritten lommt, fönne weder Herausgabe

der Urkunde verlangt, noch exceptio vorgeſchüßt werden. Dies folge aus

dem allgemeinen Prinzip über Schuldverſchreibungen auf den Inhaber.

Soll das wirklich allgemein für alle Schuldurkunden gelten ? Das

täre unrichtig.

In Unm. 8 S. 71 wird die Frage des Unterſchiedes von ipso jure

Unwirkſamkeit und ope exceptionis-Entkräftbarkeit geſtreift. Ein prats

tiſcher Unterſchied ſei nicht vorhanden, „ denn Verfaſſer fieht keine anderen

Mittel, die ipso jure-Unwirkſamkeit in die Erſcheinung treten zu laffen ,

ale eben condictio und exceptio" . Ich will hier nicht näher auf die

komplizirte und umfangreiche Frage eingehen , nur bemerken , daß Verfaffer

Recht haben mag , was ja Viele annehmen und ich hier jedenfalls nicht

beſtreiten will, daß aber doch andererſeits der Grund nicht zutrifft. Beim

ipso iure nichtigen Verſprechen wird nicht dieſes fondizirt, höchſtens

die Urkunde ; beim formal und begrifflich giltigen Verſprechen wird

dieſes tondizirt und erſt darauf baſirt die Urkunde. Praktiſche Unters

ichiede können fich fobann ergeben je nach der Auffaſſung des § 814.

Auch daraus ergibt ſich die Berechtigung der oben erfolgten Beanſtandung

eines Saßes auf S. 70. Aljo : handelt es ſich um ein ipso jure

nichtiges Verſprechen , ſo iſt begrifflich eine condictio unmöglich.

Nun meint Verfaſſer (S. 73) : Der Gefeßgeber wollte die widerlichen

Prozeſſe verhindern, die ſich oft zwiſchen Mätler und Ehemann abſpielten

dies aber iſt ihm nicht gelungen, eben weil „ condictio“ ( ſiehe oben )

und exceptio zugelaſſen ſind. Das iſt in gewiſſem Sinne richtig , aber

1
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das konnte man nicht andern , mindeſtens nicht nach der Erzeptionsſeite

hin, wollte man nicht einer Umgehung des Gefeßes Thür und Thor öff

nen. Und wäre dies etwa anders, wenn man die Klagbarkeit ftatuirte,

wie Verfaſſer will ?

Nich nur das Lohnverſprechen , auch Auslagen kann der Mäkler

nicht eintlagen (S. 77). Auf die Inſertionskoſten von Beiratheannoncen

iſt das aber nicht auszudehnen.

Der § 656 gilt auch ausländiſchen Kontrakten gegenüber , Art. 30

(S. 78). (S. 79—83 fiehe oben .)

Im folgenden Abſchnitt behauptet Verfaſſer , $ 656 B.GB. ſtehe

im Widerſpruch ſowohl zur Gewerbeordnung § 35 Abſ. 3 als auch zu

HGB. § 2. Ich kann das nicht finden. Zum Schluß wird für die

Nebergangezeit die Rüdwirtung verſagt .

Wer bis hierher folgte , wird wohl dem Eingangs au &geſprochenen

Urtheil zuſtimmen .

Berlin, Privatdozent Dr. Neu beder.

XX . Dr. E. Budbe. Energie und Recht. Eine

phyſikaliſch -juriſtiſche Studie. 8. (96 S.) Berlin

1902, Karl Heymann's Verlag .

In hervorragend klarer Weiſe wird in dieſer kleinen Schrift das

Problem der Stellung der Energie im Rechtsſyſtem behandelt. Auch der

jenige, dem naturwiſſenſchaftliche Betrachtungen nicht geläufig find, wird

ben phyfitaliſchen Theil, in welchem die verſchiedenen Formen der Energie

und ihre Umſeßungen behandelt werden , mit großem Genuſſe leſen . Bes

ſonders lehrreich iſt die bis ins Einzelne durchgeführte Analogie zwiſchen

dem Phänomen eines Waſſerfalle und dem elektriſchen Strom (S. 44 ).

Nur dadurch , daß die ſchwer verſtändlichen elektriſchen Vorgänge auf die

einfacheren und al bekannten Erſcheinungen , mit denen ſich das Recht

längſt abgefunden hat, zurückgeführt werden, läßt ſich eine richtige Löſung

der Fragen, ja überhaupt erſt eine richtige Frageſtellung erreichen .

Die elektriſche Energie iſt keine körperliche Sache. Wie alle Energie

iſt ſie ihrer Natur nach ein Phänomen , und Phänomene ſind zwar an

Körper gebunden, aber nicht ſelbſt Rörper" (S. 50). Freilich ideint im

zweiten Theile, der Energie und Werth" behandelt, Budde dieſer Auf:

faſſung nicht treu zu bleiben , wenn er z. B. Pflanzentheile als angeſams

melte Energie des Sonnenlichtes bezeichnet. Hier liegt wohl nur eine

Ungenauigkeit des Ausdruckes vor , die übrigens den weiteren Gang der

Zeitſchrift für Handelsreht. Bd. LIII . 19

.
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Betrachtung nicht ſtört. Ueberhaupt iſt dieſer Abſchnitt mit ſeiner eins

ſeitigen Behandlung des Werthproblems vielleicht der wenigft gelungene,

denn Energie und geiſtige Arbeit find wohl wichtige, aber doch feineêwegs

die einzigen Faktoren der Werthbemeffung.

Der dritte Abſchnitt, dem „ Werthichuß der Energie“ gewidmet, iſt

dagegen wieder reich an intereſſanten Geſichtspunkten. Indem Budde,

in Konſequenz ſeiner Auffaſſung, der förperlichen Sache nur inſoweit fie

Trägerin der Energie ift (S. 79), einen Werth zuerfennt, verlangt er für

die Energiephänomene den gleichen Rechtsſchuß wie für die Sache. Der

Greifbarkeit der körperlichen Sache ſtellt er die „ Faßbarkeit der Energie"

an die Seite (S. 81). Der richtige Grundgedanke iſt hier wohl der, daß

mit dem Moment, wo auch die von der Sache losgelöſte Energie der

menſchlichen Bereichaft unterworfen werden fann , fie ein des Sdhußes

würdiges Rechtsobjekt darſtellt. In gut gewählten Beiſpielen werden mit

dem Sachdiebſtahl und der Sachbeſchädigung die gleichgearteten Delikte an

der Energie in Parallele geſtellt , und mit überzeugender Schärfe wird

dargethan , daß die anderen Energieformen den gleichen Anſpruch auf

Rechtsſchuß haben, wie die im Gefeß vom 9. April 1900 herausgegriffene

elektriſche Energie. Die Sonderſtellung läßt fich logiſch nicht begründen .

Sicher hat das ſchwierige und einſtweilen noch nicht genügend ge

klärte Problem des Rechtsſchußes der Energie durch Budde's Arbeit

eine weſentliche Förderung erfahren .

Mannheim Dr. Friedrich Fid.

XXI. Arnaldo Bruschettini. La natura giuri

dico del contratto di trasporto e il con

cetto del vettore. 8. (24 p .) Città di Castello

1900. [Separatabdruck aus der Zeitſchrift „ Foro

Italiano“ Jahrgang XXV.]

Die vorliegende Abhandlung knüpft an eine Entſcheidung des Kaſſa

tionshofes in Turin vom 4. Dezember 1899 an, in welcher außgeſprochen

wurde, daß derjenige , welcher den Transport von Gütern von einem

Punkte zu einem anderen in derſelben Stadt ausführt , als ein Frachts

führer im Sinne der Beſtimmungen des italieniſchen Handelsgeſeßbuches

anzuſehen ſei und daß nicht die Beſtimmungen des Bürgerlichen Geſebuchs

über den Wertvertrag Anwendung finden . In derſelben Entidheidung

wurde weiters außgeſprochen, daß der Frachtbrief nicht ein Eſſentiale des

Frachtvertrages iſt und daß daher der Frachtvertrag auch giltig ohne

Frachtbrief geſchloſſen werden kann.
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Der Verfaffer erörtert die weſentlichen Verſchiebenheiten zwiſchen

dem Frachtvertrag und dem Werkvertrag ; er erörtert auch ſcharffinnig die

rechtlichen Verſchiebenheiten zwiſchen dem Speditiongs und dem Fracht

geſchäfte. Der Verfaffer führt aus, daß der Vertrag, welchen der Spedi

teur mit demjenigen ſchließt, welcher Güter abſenden will, noch kein

Transportvertrag, ſondern ein Rommiffionsvertrag für Transportgeſchäfte

ift. Der Frachtführer verſpricht ein Thun, die Ausführung eines Trans

porte ; der Spediteur beripricht einen Vertrag . Der Verfaffer erörtert

auch die Gründe, welche die Verfaſſer des italieniſchen HandelBgeſeßbucha

bewogen haben, bei der Regelung des Speditionsvertrages Normen aufzus

ftellen, welche von den Beſtimmungen des franzöfiſchen und des deutſchen

Handelsgeſeßbuchs abweichen .

Wien. Privatbozent Dr. Guſtav Walter.

XXII. Arnaldo Bruschettini. Le Casse di ris

parmio e il codice di commercio. (44 p.)

Modena 1898. [Separatabdruck aus dem , Archivio

Giuridico “ Filippo Serafini. Nuova Serie.

vol. II.]

Der Verfaffer unternimmt in dieſer mit großer Klarheit und Gründ:

lichkeit derfaßten Abhandlung den Verſuch , zu beweiſen , daß die Spar:

faffen ihrer Natur nach und nach dem in Italien geltenden Gefeße vom

15. Juli 1888 handelsrechtliche Inſtitute find und der Herrſchaft des

Handelsgeſeßbuchs unterliegen . Bis zu dem Gefeße vom Jahre 1888 war

eß in Stalien ftreitig, welche rechtliche Stellung den Spartaffen zukommt .

Manche hielten fie für fromme Stiftungen, manche für Handelsgeſellſchaften.

Das Gefeß vom 15. Juli 1888 erklärt die Sparkaſſen für juriſtiſche

Perſonen . Der Verfaffer verſucht nun, aus der geſchichtlichen Entridlung

der Sparkaſſen, aus der Praxis und aus den derzeit geltenden italieniſchen

Gefeßen über die Spartaffen Gründe zu finden , welche für die handelés

rechtliche Natur der Sparkaſſen ſprechen.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walter.
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XXIII. Pasquale Coppa - Zuccari. L'alea nel con

tratto di assicurazione. (111 p. ) Roma 1899.

Dieſe Abhandlung bildet einen werthvollen Beitrag zum Verſiche:

rungsrechte. Der Verfaſſer erörtert eingehend das Weſen und die Bedeutung

des Verſicherung @vertrages und das Weſen des aleatoriſchen Elemente im

Verſicherung & vertrage. Der Verfaffer gibt einen ausführlichen Kommentar

zu Art. 417 des italieniſchen Handelégeſetzbuches und beſpricht eingehend

die Verſchiedenheiten zwiſchen dem Verficherung &vertrage gegen Schäden

und dem Lebensverſicherungsvertrage, die Verſchiedenheiten zwiſchen einem

aleatoriſchen und einem bebingten Vertrage, einem betagten Vertrage und

zwiſchen einem aleatoriſchen bedingten und einem aleatoriſoen betagten

Vertrage.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walter.

XXIV. Arnaldo Bruschettini. Sul rimborso anti

cipato di obligazioni. (36 p.) Torino 1899.

Der Verfaffer erörtert in dieſer Abhandlung die Frage nach der

Zuläſſigkeit vorzeitiger Zurückzahlung der Obligationen. Die italieniſchen

Gerichte haben dieſe Frage in einem Prozeſſe gegen die Società italiana

per le strade ferrate della Sicilia verſchieden entſchieden. Die Frage

hat nicht nur in Italien, fie hat auch in Frantreich , namentlich aber in

Defterreich Bedeutung gehabt, wo wiederholt und mit thatſächlichem Ers

folge von Eiſenbahngeſellſchaften eine vorzeitige Rückzahlung der Obliga:

tionen durchgeführt wurde.

Der Verfaffer erörtert zunächſt die allgemeinen Prinzipien über die

Theilſchuldverſchreibungen , beſpricht dann eingehend den Art. 1175 des

italieniſchen bürgerlichen Gefeßbuchs und kommt zu dem Schluſſe, daß der

Appellgerichtshof in Rom mit Recht entſchieden habe, daß die betlagte

Eiſenbahngeſellſchaft berechtigt fei , die Zurüdzahlung der Obligationen

vorzunehmen .

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Waller.

.
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XXV. Giu. Angelo Chiriatti. L’azione in rivo

cazione per frode nel suo concetto razio

nale e giuridico. (152 p. ) Velletri 1901 .

Dieſe Abhandlung erörtert gründlich die Frage , inwieweit nach

italieniſchem Rechte wegen eines Betruges oder wegen Rechtshandlungen ,

die in der Abſicht, die Gläubiger zu benachtheiligen, vorgenommen wurden,

Anfechtungetlagen und Schadenerfagflagen zuläffig find.

Der Verfaſſer beſpricht eingehend, welcher Thatbeſtand als fraus im

Sinne des italieniſchen Rechtes anzufehen iſt , welche Rechtshandlungen

anfechtbar ſind , von welchen Gläubigern und gegen welche Gläubiger

Anfechtungeklagen zulaffig find. Der Verfaffer ftellt die Wirkungen der

Anfechtungsklage bar und beſpricht ſchließlich die Dauer des Klagerechtes,

die Zuſtändigkeitsfrage und die Rechtsfragen , welche fich an zum Scheine

geſchloffene Hechtegeſchäfte anknüpfen.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walter.

XXVI. J. G. L. Nolst Trenité. Nederlandsch

Assurantie - Recht. Brandverzekering. 8 .

(391 S.) Haarlem 1902, De Erven F. Bohn.

Die niederländiſche Rechtsliteratur befaß bis zum Erſcheinen des

vorliegenden Werkes kein Spezialwert über das Verſicherungsrecht.

In dem vorliegenden Werke behandelt der Verfaffer lediglich die

Brandidhabenverſicherung.

In den beiden erſten Hauptſtüden feines Werkes gibt der Verfaffer

eine allgemeine Darſtellung der Verſicherung ; in den folgenden Abſchnitten

ſeines Werkes erörtert der Verfaſſer in außerordentlich gründlicher Weiſe

das in den Niederlanden geltende Recht über die Feuerverſicherung.

Der Verfaſſer beſpricht alle Detailbeſtimmungen des niederländiſchen

Rechtes über die rechtliche Natur der Polizze, über die Verſicherungs

ſumme, die rechtliche Stellung des Verſicherers und des Verficherten , über

Schaden und Schadensvergütung.

Die ausländiſche Literatur , namentlich die deutſche Literatur über

Verſicherungsrecht, hat der Verfaffer auch in dem allgemeinen Theile ſeines

Wertes gänzlich unberüdfichtigt gelaſſen. Die nicht umfangreiche hollän

diſche Literatur und die Entſcheidungen der holländiſchen Gerichte hat der

Verfaſſer in allen einſchlägigen Fragen gewiſſenhaft herangezogen. Sein
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Wert bildet eine vollſtändige und gründliche Darſtellung der niederläns

diſchen Gefeßgebung und Praxis auf dem Gebiete der Brandſchaben :

berſicherung.

Wien. Privatdozent Dr. Guſtav Walter.

XXVII. Traité de droit commercial par Ch. Lyon

Caen et L. Renault , membres de l'institut ,

professeurs à la faculté de droit de Paris et à

l'école des sciences politiques. 3e édition . 8 .

(Tome I : 712 p.; II : 1031 p.; III : 698 p.;

IV : 853 p.; V : 618 p.; VI : 750 p.; VII :

626 p.) Paris 1898–1903 , Librairie Cotillon ,

F. Pichon succ.

Die erſte Auflage dieſes Werkes „ Précis de droit commercial “,

in einzelnen Abtheilungen 1879—1885 erſchienen , war vereint in zwei

Bände. Das Handbuch wurde ſeiner erkannten Bedeutung wegen von der

Akademie der Wiſſenſchaften gefrönt mit dem Preiſe Walowski und iſt

von mir angezeigt worden in dieſer Zeitſchrift Bd. XXVI S. 329,

Bd. XXIX S. 304, Bd. XXX S. 509, Bd. XXXIII S. 479. Die zweite

Auflage nahm bereits die Bezeichnung an , welche die dritte trägt , und

gewann damit auch dem Inhalt nach an Ausführlichkeit; fie gelangte

1895 zum Abſchluß. Reichsgerichtsrath Dr. Behrend hat das Werk

in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXVII S. 581 , Bd. XL S. 273 angezeigt.

Das Vorwort zu dieſer zweiten Auflage tennzeichnet den Aufichwung des

Werkes, die Einarbeitung der zahlreichen, das Handelsrecht in ſeinem

weiten Umfange , wie derſelbe nachher verzeichnet wird , betreffenden Ge

jebe und namentlich feine unlöbliche, ftets zu berüdſichtigende Grundlage

im code civil. Zutreffend iſt dieſes Vorwort an die Spiße der dritten

Auflage geſtellt. Daß die franzöſiſche Gefeßgebung fich zeither nicht ents

ſchloffen hat, den nun bald hundertjährigen code de commerce in ein

neues Gefeßeßwerk umzuarbeiten, dieſe Zurüdhaltung wird auch in Frank:

reich bedauernd empfunden , für das Ausland iſt eine Darſtellung der

Rechtsſtoffe unentbehrlich , denn es iſt, wenn nicht unthunlich , ſo doch

unſicher, die Einzelgeſeßgebung in ihrem Eingreifen in das Handelsrecht

zu verfolgen und die Rechtsgeſtaltung in der Rechtſprechung zu er:

kennen. Von dieſem Geſichtspunkt aus iſt das hiemit angezeigte Werk

im Auslande als ein erfreuliches Ereigniß zu begrüßen. Beſonders bes

1
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achtenswerth iſt, daß die Verfaffer fich des au &lindiſchen Bandelsrechts in

Gefeßgebung und Rechtſprechung mit großem Fleiß bemächtigt haben.

Dies gilt namentlich für das beutiche Recht, welches mit dem 1. Januar

1900 in Kraft getreten iſt, ſo daß das deutſche Sandeløgefeßbuch und das

Bürgerliche Gefeßbuch in Rechtsvergleichung herangezogen find. Es barf

gehofft werden, daß in deutſchen Lehrbüchern und Kommentaren vorliegendes

Werk auch rechtsvergleichend verwerthet werde.

Hiernach ſei der Inhalt der einzelnen Bände in allgemeiner Heber:

ficht verzeichnet: 1898 : Bd. I (712 S.). Nachdem in einer Einleitung

ein Blick in die Geſchichte des Handels und des Handelbrechts und über

die Handelsrechtsgeſekgebung gerichtet iſt, wird (S. 85 ff.) der Plan des

Wertes entwidelt und dabei hervorgehoben, daß nach Möglichkeit der Ans

ordnung des code de commerce gefolgt werde. Abth. 1 iſt mit den

Sandelégeſchäften und den Kaufleuten befaßt , wobei die Verhältniſſe der

Handelsfrau (S. 253) und die ehelichen Güterverhältniſſe (S. 326) her

porgehoben werden. Den andelsbüchern iſt eine ausführliche Darſtellung

gewidmet (S. 287-325 ). Abth. 2 iſt mit der Sandelégericht& barkeit be:

faßt, Belekung , Zuſtändigkeit der Gerichte und Verfahren ( conseil de

prud'hommes) der Handelskammern, der Konſuln.

1900 : Bd. II (1031 S.) erledigt das geſammte Gebiet der Han:

belsgeſellſchaften , wobei mit großer Aufmerkſamkeit das fremdländiſche

Recht, namentlich die deutſche Aktiengeſellſchaftsgeſeßgebung und das Ge:

noffenſchaftsrecht berüdfichtigt find. Das Geſetz vom 9. Fuli 1902 über

die Prioritätsaktien in dieſer Zeitſchrift BD. LIII S. 158) wird nach

zutragen ſein.

Als Inhalt des Bd. III, 1899 (698 S.) , iſt zu verzeichnen : Rechts :

grundfäße betreffend die Handelsgeſchäfte, Beweißregel und Beweismittel,

Handelskauf, kaufmänniſches Pfandrecht, Lagerhäuſer, Rommiſſionsgeſchäft,

Frachtgeſchäft.

BD. IV (853 S.) . Wechſelrecht, Anweiſungen an Drber , Sched ,

die Bantiergeſchäfte, Banten , Rontokurrent, Börſe und Börſengeſchäfte.

1901 : Bd. V (626 S.) , Bd. VI (749 S.). Seerecht. Dieſe Bände,

welche einen geſchloſſenen Rechtsſtoff darlegen, ſchließen mit einem Quellen :

regiſter ab, in welchem die beſonders erörterten Gefeßesſtellen und Geſetze

derzeichnet find, es folgt ein Sach regiſter. Vermittelſt dieſer beiden Hilfe

mittel iſt es erleichtert, die verlangte Auskunft raſch zu finden.

1903 : BD. VII, 1. Theil (626 S.) , beginnt mit dem Konkursrecht

und sverfahren, welches in einem zweiten Theil abgeſchloſſen werden wird.

Nach dem Plan wird noch das geſammte Verſicherungsrecht folgen,

ſoweit es nicht die Seederſicherung betreffend bereits in Bd. V und VI

jeine Darſtellung gefunden hat. Patentrecht, Muſters und Markenſchuß,

endlich ſoll auch noch das ſogenannte geiſtige Eigenthum angeſchloſſen

werden.

1
!
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Ich muß davon abſehen auf Einzelnheiten einzugehen ; bei einem

Werk, welches der Darſtellung umfaſſender Rechtegebiete gewidmet iſt, wird

der Leſer zu Meinungsverſchiedenheiten ſich betennen ; allgemein und ohne

Widerſpruch wird anerkannt werden , daß ein Wert für das franzöfiſche

Vaterland und das Ausland von hervorragendſter , anderweit nicht er:

reichter Bedeutung hergeſtellt iſt.

Möge es den Verfaſſern, deren umfaſſende Kenntniſſe, Fleiß , Ge

wandtheit und Sicherheit der Darſtellung gleich zu ſchäßen find, vergönnt

ſein, dem Plan gemäß das Wert zu Ende zu führen.

Dr. Reyßner.

1

XXVIII. Kurze Anzeigen eingegangener Werke , auf welche

hiermit aufmerkſam gemacht wird .

Dr. jur. R. Stephan , Geh. Regierungêrath , Abtheilungsborfißender

im kaiſerlichen Patentamt , Privatdozent an der techniſchen Hoch

fchule in Berlin . Þandbuch des geſammten Rechte. Eine

Recht enzyklopädie für Studirende und zum Selbſtunterricht. 8 .

(XXII und 848 S.) Berlin 1903 , Franz Vahlen. (Gebunden

Mart 16.)

Der Verfaſſer hält ſeit etwa einem Jahrzehnt an der tgl. techniſchen

Hochſchule zu Berlin Vorleſungen über allgemeine Rechts- und Gefeßes

kunde. Das Wert iſt die Grundlage , an welche fich die Vorleſungen

anſchließen und beruht auf der Erfahrung , welche Gegenſtände in ein

Hand- und Lehrbuch aufgenommen und in welcher Ausführlichkeit fie bes

handelt werden müffen.

Nadj einer Einleitung „Allgemeine Rechtslehren, allgemeine Rechte:

begriffe" wird das Staaterecht und die Verwaltung des Reiches , Elſaß

Lothringens und des Preußiſchen Staates behandelt ; es folgt das Straf

recht; Prozeßrecht, Strafs und Civilprozeß ; endlich bürgerliches Recht in

erſchöpfender Darſtellung des Bürgerlichen Gefeßbuches unter Einordnung

des Handelbrechts, Seerechte, Wechſelrechts und Gewerberechte. Ein forg

fältiges Sachregiſter macht den Abſchluß. Ein Einblick in daſſelbe ergibt

die Reichhaltigkeit des geſammten Inhalts.

Das Wert wird nupbringend ſein zunächſt in den Areiſen, in denen

die Vorleſungen des Verfaffers die weiteren Ausführungen und Erllärungen

gaben ; andererſeits darf es als Sandbuch empfohlen werden , um ſich in

dem behandelten weiten Rechtsgebiet Auskunft zu holen , ficher im Inhalt,

gut in der Form.

.
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Grundzüge der Verfaffung des Deutſchen Reichs. Sed

Vorträge gehalten von Dr. Edgar Boening , ord. Profeffor der

Rechte an der Univerſität Halle-Wittenberg. 8. (137 S.) Leipzig

1901, B. 6. Teubner. (Mart 1.25. )

Die Vorträge find befaßt mit : Gründung des Norddeutſchen Bundes

und des Deutſchen Reiches. Das Reich und die Bundesſtaaten. Der

Kaiſer und der Bundesrath. Der Reichstag. Das Reichsland Elſaß=

Lothringen. Die Schußgebiete des Reiches . Möchten auch von dieſer

Stelle aus dieſe von politiſchen Erörterungen freien Vorträge rechtsgeſchichts

lichen Inhalts dem deutſchen Volfe , der Fugend und den Erwachſenen,

empfohlen ſein .

Das Reichabeamtengejeß vom 31. März 1873 nebſt Erläutes

rungen und Ergänzungen. Von Dr. Brand , Amtórichter. kl. 8.

( XII und 344 S.) Berlin 1902, D. Fåring.

Es ſind die Rechtsverhältniſſe der unmittelbaren und mittelbaren

Reichabeamten , ſowie die für die Beamten der Militär- und Marines

verwaltung geltenden Beſtimmungen behandelt. In einem Anhange haben

die neben dem Reichsgefeß ergangenen , die Rechtsverhältniſſe der Reichs .

beamten regelnden Gefeße und Verordnungen Aufnahme gefunden . Ein

gutes Sachregiſter macht den Abſchluß.

Handelégeſebuch vom 10. Mai 1897 und Allgemeine

Deutſche Wechſelordnung nebſt Einführungs- und

Ergänzung gefeßen. Erläutert durch die Rechtſprechung des

Heichsgerichts und des vormaligen Reichs -Oberhandelegerichte von

Julius Barch , Juſtizrath, Rechtsanwalt und Notar in Berlin .

5. verbeſſerte Aufl. Berlin 1902, H. W. Müler.

Dieſe Ausgabe umfaßt auch das Seerecht und bringt die Seemanns

ordnung vom 2. Juni 1902 und die mit dem 1. April 1903 in Kraft

tretende Abänderung des Handelsgeſeßbuches Buch 4 , ſowie fonftige das

Seerecht betreffende Gefeße. ( Vgl. dieſe Zeitſchrift BD. LII S. 113 ff .)

Beachtenswerth iſt die vergleichende Zuſammenſtellung der Artikel und

Paragraphen des alten und gegenwärtigen Handelsgeſetzbuches, ſowie das

ſorgfältige und ausgiebige Wortregiſter.

Dr. Heinrich Frankenburger , Rechtsanwalt in München. Hans

delegelebuch für das Deutſche Reich (mit Außnahme

des Seerechtë) nebſt den Einführung @gefeßen . Handaufgabe mit

Erläuterungen und Sachregiſter. 2. vollſtändig umgearbeite Auf

lage. 8. ( X und 724 S.) München 1902, 3. Soweißer (Urs

thur Sellier ).

Zum Handgebrauch find Erläuterungen , wie diefelben im gerichts

lichen Verkehr erwünſcht find , in kurzer Faſſung , vielfach mit Hinweis
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auf Entſcheidungen des Reichsgerichts beigefügt. Die in Betracht kommen

ben Paragraphen des Bürgerlichen Geſeßbuchs und der Civilprozeßordnung

find abgedruct. Die Ausſtattung iſt vortrefflich.

Deutice Seehandelbredt. Sanbau gabe mit Erläuterungen und

ausführlichem Sachregiſter von Dr. Martin Seo , Rechtbanwalt

in Hamburg. II. 8. (X und 417 S.) München 1902, J. Schweißer's

Verlag (Arthur Sellier ). Mart 7.60 .)

Dem Handelsgeſeßbuch, Buch IV „ Seehandel“ , in der Faſſung des

Gefeßes vom 10. Mai 1897 und des Abänderungsgeſeßes vom 2. Juni 1902

find angeſchloffen die Gefeße über das Flaggenrecht, die Seemanngordnung,

das Gefeß, betreffend die Verpflichtung der Stauffahrteifchiffe zur Mitnahme

heimzuſchaffender Seeleute , das Gefes , betreffend die Stellenbermittelung

für Seeleute, die Verordnung zur Verhütung des Zuſammenſtoßens der

Schiffe auf See , die Verordnung , betreffend die Richter- und Signal:

führung der Fiſcherfahrzeuge und der Lootſendampffahrzeuge, die Vers

ordnung über das Verhalten der Schiffer nach einem Zuſammenſtoß von

Schiffen auf See, Verordnung zur Ergänzung der borgenannten Verord:

nung, Strandungeordnung und Inſtruktion hinzu. Servorzuheben iſt die

vergleichende Zuſammenſtellung der das Seerecht betreffenden Artikel des

Ang. D. Handelsgeſeßbuchs und der Paragraphen des heutigen Handels

gefeßbuchs ſowie das vortreffliche Sachregiſter.

Dr. jur. Georg Eger , Regierungsrath. Das internationale

Uebereinkommen i ber den Eiſenbahnfrachtverkehr

in der Faſſung des Zuſaßübereinkommens vom 16. Juni 1898

und in Verbindung mit dem neuen Betriebsreglement des Vereins

deutſcher Eiſenbahnverwaltungen , giltig vom 10. Oktober 1901 .

Kommentar. 2. Aufl. 8. (XXIV und 672 S.) Berlin 1903,

3. Guttentag.

Die kleine Ausgabe des Rommentars iſt BD. LII S. 385 dieſer

Zeitſchrift angezeigt. Gegenüber der erſten Auflage wird die gegenwärtige

als eine völlig , in vielen Beziehungen gänzlich umgearbeitete von dem

Verfaffer bezeichnet. In der Art der Erläuterung hat Verfaffer fich in

allen Arbeiten bewährt ; ſtets gleichmäßig mit dem Gegenſtande befaßt,

darf das Material als erſchöpft und wohlgeordnet verarbeitet bezeichnet

werden, ſo daß dieſer Kommentar im In- und Auslande als unentbehr

lich anerkannt iſt. (Marť 15.)

Sandtommentar zur Eiſenbahnverkehrsordnung. Aus der

Praxis für die Praxis bearbeitet von Dr. jur. W. Herßer. 8.

(XI und 169 S.) Berlin 1902, Otto Liebmann. (Mark 4.)

In der Einleitung wird ein Einblick in den Zuſammenhang mit der

Eiſenbahnverkehrsordnung vom 15. November 1895 gegeben und für die

1
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Gefeßestraft der Eiſenbahnverkehr ordnung vom 26. Oktober 1899 , wie

fie feit 1. Januar 1900 geltend iſt, eingetreten. Es folgt der Wortlaut

der Verordnung mit gut gefaßten , dem Verkehrébedürfniß entſprechenden

Anmerkungen. Ein ſorgfältiges Sachregiſter macht den Abſchluß. Das

zuverläffige und gut ausgeſtattete Wert ſei empfohlen .

Dr. jur. Georg Eger , Regierungsrath. Das Gefeß über die Ent:

eignung von Grundeigenthum bom 11. Juni 1874.

Erläutert mit Benüßung der Akten des Egl. preuß. Miniſteriums

der öffentlichen Arbeiten . 2. Aufl. 8 . (BD. I : XXIV und

612 S.; Bd. II : XXIV und 646 S.) Breslau 1902, F. 1. Rern's

Verlag (Mar Müller ).

Es iſt dem Wert nachzurühmen , daß der Verfaffer, beffen Fleiß

und Sorgfalt in der Erläuterung größerer Gefeßeswerke anerkannt iſt, die

Vorarbeiten des Gefeßes , die umfangreiche Rechtſprechung und die reich

haltige Literatur verarbeitet hat, und zwar überall unter genauer Angabe

der Literatur. Die Mittheilungen ſind ſo ausführlich und in fich abe

geſchloſſen , daß es eine weiteren Nachforſchens nicht bebarf.

Jahrbuch der Entſcheidungen des Kammergericht in

Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in softens,

Stempels und Strafíachen , herausgegeben von Reinhold

gohow , Geh. Oberjuftizrath , und Vittor Ring , Rammers

gerichtsrath. Bd. XXIII (N. F. Bd. V). 8. (267 S.) Berlin

1902, Franz Vahlen.

Betreffend die früheren Bände, deren Inhalt und Einrichtung wird

auf Bd. LII S. 636 dieſer Zeitſchrift verwieſen.

Der vorliegende Band bringt 90 Entſcheidungen des I. Civ. Senats

des Rammergerichte, 36 Entſcheidungen in Strafſachen und 8 Entſcheidungen

deutſcher Oberlandesgerichte außerhalb Preußens einſchließlich des Oberſten

Landesgerichts zu München.

Lehrbuch des Verfahrens der freiwilligen Gericht& bars

keit im Deutſchen Reiche und in Preußen. Auf Grund

der neueſten Rechtſprechung und Rechtělehre bearbeitet von Dr.

Eugen Joſef , Rechteanwalt und Notar a. D. in Freiburg i. Br.

8. (XVI und 493 S.) Berlin 1902, Franz Vahlen .

Betreffend die Literatur zum Reichsgeſe über die freiwillige Ge

richtsbarkeit vom 17./20. Mai 1898 iſt dieſe Zeitſchrift Bd. XLVIII

6. 272 ff. und BD. LI S. 275, betreffend das preußiſche Geſef über die

freiwillige Gerichtsbarkeit vom 21. September 1899 dieſe Zeitſchrift

BD. LI S. 277 zu vergleichen.

Im vorliegenden Buche iſt eine wohlgeordnete Darſtellung gegeben,

welche auf den Gericht& gebrauch aus der Erfahrung Rüdficht nimmt und
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als Lehrbuch Derwerthung finden wird. Das Regifter weiſt duro gut

gewählte Kennwörter raſch zurecht.

Das Gewerbegerichtsgeſetz in der Faſſung der Belannts

machung vom 29. September 1901. Erläutert von M.

d. Sulz, Vorfißendem des Gewerbegerichte Berlin . El. 8 .

(XIII und 297 S.) Berlin 1902, D. Häring.

Die in Betracht kommenden Abſchnitte der Gewerbeordnung find

aufgenommen , ebenſo die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverſtărt

dige. Die vollſtändigkeit der Verwerthung der Literatur und steht:

Iprechung iſt mir von zuſtändiger Seite gerühmt.

Preußiſche bürgerliche Gefeßiammlung. Sammlung der noch

geltenden Landesgeſeße privatrechtlichen Inhalts, herausgegeben von

D. Fiſcher, Gerichtsaffeffor, und Dr. F. Schroeder , Gerichts

affeffor. Bd. II. II. 8. (XX und 1372 S.) Berlin 1902,

9. Guttentag .

Bd. I, welcher die noch in fraft ſtehenden Beſtimmungen des Aug.

Preuß. Landrechts enthält, iſt in dieſer Zeitſchrift Bd. LI S. 635 an

gezeigt. Der Bd. II bringt den Wortlaut der noch geltenden preußiſchen

Landesgeſege privatrechtlichen Inhalte von 1773-1902 , chronologiſch

geordnet, mit fachgemäßen, den Zuſammenhang der Gefeße nachweiſenden

Anmerkungen. Die ſorgfältige und zuverläſſige Arbeit iſt zutreffend als

preußiſche bürgerliche Gefeßfammlung bezeichnet.

1

Die Gefeßgebung , betreffend die 3 w ang &vollſtreckung

in das unbewegliche Vermögen im Reiche und in

Preußen , auf der Grundlage des kommentars zur preußiſchen

Gefeßgebung, betreffend die Zwangsvollſtredung in das unbeweg

liche Vermögen, von Dr. F. Krech und Dr. D. Fiſcher bears

beitet von Dr. D. Fiſcher, ord. Ö. Profeffor der Rechte in

Breslau, und Dr. L. Schaefer, Syndikus des Senats in Hama

burg. 8. (VIII und 754 S.) Berlin 1902, F. Guttentag.

Handbuch des Teſtamentsrechts mit zahlreichen Beiſpielen und

Formularen. Dargeſtellt von Heinrich Peijer , Landgerichts :

rath in Danzig. 8. (422 S.) Berlin 1902 , 3. Guttentag.

Das Wildichadengele vom 11. Juni 1891. 4. Aufl. erläutert

von Oberlandesgerichtepräſident Dr. Holtgreven und Ober

lande@gerichtsrath Dr. Th. Wolff. fl. 8. (VIII und 216 S.)

Berlin 1902, F. Guttentag. (Mark 4.50.)
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In der von der 3. Guttentag'ichen Verlagsbuchhandlung , 6. m .

b. 8., Berlin, veröffentlichten Gefeß-Sammlung (Text mit Anmerkungen )

find neu erſchienen :

a) Reichegelee:

Nr. 19. Die Seegefeßgebung des Deutſchen Reiches. Unter

Berüdfichtigung der Entſcheidungen des Reichsoberhandelégerichts

und des Reichsgerichts , des hanſeatifchen Oberlandesgerichts und

der Seeämter. Textaußgabe mit Anmerkungen und Sachregiſter.

3. vermehrte und verbeſſerte Aufl. bearbeitet von Otto Rudorff,

Oberlande @ gericht& rath in Hamburg. 1901. (Mark 4.50.)

Nr. 6. Gewerbeordnung für das Deutſche Reich nebſt allen

Ausführungsbeſtimmungen. Textausgabe mit Anmerkungen und

Sachregiſter. Urſprünglich heraubgegeben von C. ph. Berger,

Regierungérath, und Dr. &. Wilhelmi , Geh. Oberregierungsrath.

16. vermehrte und verbeſſerte Aufl. bearbeitet von 6. Spangens

berg , Oberverwaltungsgerichtérath. 1902. (Mart 3.)

Vgl. die Faſſung der Gewerbeordnung nach ihren zahlreichen

Abänderungen und die früheren Ausgaben dieſe Zeitſchrift BD. L

S. 220, 261 .

Nr . 66. Die Eiſenbahn - Gefeßgebung des Deutſchen Reichs.

Textaußgabe mit Anmerkungen und Sachregiſter von A. Pietſch,

Geh. exped. Sekretär im Reiche- Eiſenbahnamt. 1902. (Mark 5.)

.

.

b) Preußiſche Gefeße :

Nr. 33. Rentenguts : und Anerbenrechts . Bejeßgebung.

Von M. Peltafohn , Landgerichtsrath , und Bruno Pelta:

fohn , Rechtsanwalt. 1903. (Mark 3.)

Dr. Reyßner.



XXIX . Literaturüberſicht.

1901 ").

Von Herrn Profeſſor Dr. R. Schulz , Dher- Bibliothekar bei dem

Reichégericht.

1-143,

144–192.

193–210.

211-221 .

222-262.

263–272.

273–349.

350-368.

369-383.

384–426.

427-438.

439_464.

1. Handel und Gewerbe. Geld-, Bank- und Börſens

weſen.

II. Internationales Recht.

III. Rompendien 26. und Geſchichte des Handelsrechts.

IV . Perſonenrecht. Þandeldregiſter.

V. Gefelichaftsrecht.

VI. Sachenrecht.

VII. Obligationenrecht.

VIII. Transportrecht.

IX. Seerecht.

X. Verſicherungerecht.

XI. Wechſelrecht.

XII. Urheberrecht. Martenſdjuk. Firmenrecht.

I. Bandel und Gewerbe. Geld , Bants und Börſenweſen .

1. Sped, 6. Þandelsgeſchichte des Alterthums. 1.-2. Bd. 8.

(VIII, 590 u. VIII, 582 S.) Leipzig 1900-1901, Brandſtetter.

2. Davidſohn , A. Forſchungen zur Geſchichte von Florenz.

3. Th.: 13. u. 14. Jahrhundert. 1. Regeften unedirter Urkunden

1) Betreffend die früheren Literaturüberſichten vgl. Generalregiſter zu

Bd. 1-XXV S. 32 ff. dieſer Zeitſchrift; ferner für 1882 :

Bd. XXVIII S. 616 ff .; 1883 : Bd. XXIX ' S. 627 ff.; 1884 :

Bd. XXXII S. 373 ff.; 1885 : Bd. XXXIII S.627 ff.; 1886 :

Bd. XXXIV S. 679 ff.; 1887, 1888 : Bd. XXXV Š .631 ff.;

1889, 1890 : BD.XXXVIII S. 601 ff.; 1891 : Bd. XLI S. 268 ff.

1892 , 1893 : Bd. XLII S. 543 ff .; 1894 , 1895 : Bd. XLIII

S. 578 ff.; 1896, 1897 : Bd. XLVI S. 540 ff.; 1898, 1899 :

BD. L S. 305 ff.; 1900 : BD. LII S. 390 ff. R.
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zur Geſchichte von Sandel , Gewerbe und Zunſtweſen . 2. Die

Schwarzen und die Weißen. 8. (XVIII, 339 S.) Berlin 1901 ,

Mittler u. Sohn.

3. Doren , A. Studien aus der Florentiner Wirthſchaft @ geſchichte.

1. Bd.: Die Florentiner Wollentuchinduſtrie vom 14. bis zum

16. Jahrhundert. 8. (XXII, 583 S.) Stuttgart 1901, Cottaſche

Buchhandlung.

4. Arias , G. I trattati commerciali della repubblica Fiorentina.

Vol. 1. (Secolo 13.) 8. (XXII, 523 p.) Firenze 1901, Suc

cessori Le Monnier.

5. Eldebad , 6. Die Beziehungen der niederſächfiſchen Städte

zur deutſchen Hanſe bis 1477 und 1478. Inaug. Differt. 8.

(131 S.) Halle a. S. 1901, Raemmerer & Co.

6. Mollwo , C. Das Sandlungsbuch von Hermann und Johann

Wittenborg heraußgegeben . 8. (LXXIX , 103 S.) Leipzig 1901,

Dyt'iche Buchhandl.

7. Siebeting , 6. Aus venetianiſden Handlungsbüchern. (Schmols

lers Jahrb. 25. Jahrg. S. 1489 ff., 26. Jahrg. S. 189 ff.)

8. Marez , G. des. La lettre de foire à Ypres au 13e siècle,

(Mémoires publiés par l'Academie de Belgique.) Bruxelles

1901 .

9. Sa yous, A. E. Le fonctionnement du capital social de la

Compagnie néerlandaise des Indes Orientales aux 17e et

18e siècles. (Nouv. Revue historique 25e année p. 621 suiv.)

10. Häbler , A. Das Zollbuch der Deutſchen in Barcelona (1425

bis 1440) und der deutſche Handel mit Katalonien bis zum Auss

gang des 16. Jahrh. (Württemb. Vierteljahrshefte für Landes

geſchichte. 10. Jahrg. 3. u. 4. Heft.)

11. Rowalewsty , M. Die öfonomiſche Entwidlung Europas bis

zum Beginn der kapitaliſtiſchen Wirthichaftsform . 1.- 2. Bd. 8.

(539, 466 S.) Berlin 1901–02, R. 2. Prager.

12. fnama : Sternegg . K. T. von . Deutſche Wirthſchafts:

geſchichte. 3. Bd. 2. Th. 8. (XVIII, 559 S.) Leipzig 1901,

Dunder & Humblot.

13. Heinhold , R. T. Der Weg des Geiſtes in den Gewerben .

1. Bd. Arbeit und Werkzeug. 8. (VIII, 392 S.) Leipzig 1901 ,

6. 8. Firſchfeld.

14. Worms , St. Das Gefeß der Güterconcentration in der in

dividualiſtiſchen Rechte: und Wirthidhaftsordnung. 1. Salbbb. 8 .

(XIV, 238 S.) Sena 1901 , 6. Fiſcher.

15. Guyot , Y , et Raffalovich , A. Dictionnaire du com

merce, de l'industrie et de la banque publié sous la direc

.

.
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tion de ... 2 t . 8. (1286 , 1702 p.) Paris 1899–1901,

Guillaumin et Cie.

16. Maiers Rothichild. Handbuch der geſammten Handelswiſſens

ſchaften. Unter Berüdſichtig. des neuen AGB. 3. B.GB. bearb.

von M. Haushofer, F. Schår u. A. 2 Bde. 8. ( VIII,

415, 603 S.) Berlin 1901 , S. Simon.

17. Erdmann , D. L. u. Rönig , 6. R. Grundriß der allgemeinen

Waarenkunde. 13. Aufl. von E. Han a ujet. Mit 270 übbld.

8. (XVI, 752 S.) Leipzig 1901 , F. A. Barth.

18. Handbuch der Wirthſchaftskunde Deutſchlands. Bearbeitet von

Baeß , Bettgenhaeuſer , Biermer ... Herausgeg. i. A.

des deutſchen Verbdg. für das taufm . Unterrichtsw . 1. Bd. 8.

Leipzig 1901 , Teubner.

19. May , R. E. Die Wirthſchaft in Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft , mit 130 Tabellen und vergleichenden Ueberſichten. 8.

(XVI, 727 S.) Berlin-Bern 1901 , F. Edelheim.

20. Deſterreichiſches Wirthichaftspolitiſches Archiv (vormals , Auſtria " ).
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8. (XII. 390 S.) Berlin 1901 , Guttentag.

260. Pariſius , L. u . Crüger , H. Das Reichsgefeß, betr. die Er

werbs- und Wirthichaftsgenoſſenſchaften . Textausgabe mit An:

merkungen . 9. Aufl. bearb. von H. Crüger. 8. (195 S.)

Berlin 1901 , Guttentag.

261. Wieſt, W. Das Reichsgeleß, betr. die Erwerbs- und Wirth:

ſchafts -Genoſſenſchaften in der vom 1. Januar 1900 ab geltenden

Faſſung. 8. (VII, 156 S.) Stuttgart 1901 , Kohlhammer.

262. Mayen , C. Les sociétés de secours mutuels de prévoyance

et de retraite . 8. (539 p .) Paris 1901 , A. Rousseau.

1

1

VI. Sachenrecht.

263. Gaertner , M. Der gerichtliche Schuß gegen Beſißverluſt nach

römiſchem und neuerem deutſchen Recht. (Studien zur Erläute

rung des bürgerl. Rechts herausgeg. von R. Leonhard. 4. Heft.)

8. (X, 198 S.) Breslau 1901 , M. & H. Marcue.

264. Rod , $ . Die Erleichterung für Eigenthum erwerb an Geld nach

g . R. und nach BGB. Inaug. Differt. ( Roftoc . ) 8. (39 S.)

Düffeldorf 1901 , Druck von F. Dieß .

265. Schröder, R. Der Eigenthumsübergang bei verſendeten Sachen .

( Zeitſchrift für das gel. Handelsrecht 51. BD. S. 39 ff.)

266. Bradt , M. Entſtehung und Untergang des Vertragsmäßigen

Pfandrechts an beweglichen Sachen noch g . R. und B.GB. Jnaug.:

Differt. (Roſtock .) 8. (72 S. ) Berlin 1901 , Druck von E.

Ebering.
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I

267. lazaret , Ø . Die Hypothef der Hypotheken bank nach dem Reiches

geſetz vom 13. Juli 1899. Inaug. Differt. 8. ( 51 S.) Greife

wald 1901 , Druck von F. Abel.

268. Goldſchmidt, F. Zur Kritit der deutſchen Hypothekenbanken.

(Schmoller's Jahrb. 25. Fahrg. S. 221 ff .)

269. Dresdner , E. Der Kredit und die Liegenſchaftsexekution .

(Grünhut's Zeitſchrift 28. BD. S. 687 ff.)

270. Nichterlein , D. Die Baarfaution nach gemeinem Rechte und

dem Rechte des BGB . Jnaug. - Differt. 8. (64 S.) Greifswald

1901 , Druck von 3. Abel .

271. Thaller , E. Des avances sur titres en banque. (Annales

de droit commercial 15e année p. 65 suiv .)

272. Doucet , F. La dation en nautissement des fonds de com

merce . (Revue critique de législation 50e année p . 558 suiv .)

VII. Obligationenrecht.

!

273. Saleilles , R. Étude sur la théorie générale de l'obligation

d'après le 1er projet de code civil pour l'empire allemand .

2e éd . 8. (XIII, 477 p.) Paris 1901, Pichon .

274. Dereux , G. Étude des diverses conceptions actuelles du

contrat . (Revue critique de législation 50e année p . 513 suiv. ,

51e année p . 105 suiv.)

275. Meyer , C. Die Naturalobligationen im B.OB. Inaug.Differt.

( Roſtoc ). 8. (57 S.) Berlin 1901 , gedrudt bei F. Sittenfeld.

276. Huyjinga , F. W. Schuld und Schuldurſache (Causa). 8 .

(X, 130 S.) Amſterdam 1901 , Gebr. Schröder.

277. Pollock , F. Afterthoughts on consideration . (The Law

Quarterly Review vol . 17 p. 415 sqq.)

278. Veith , P. Die Beſchränkung der Gattungsſchuld auf eine bes

ſtimmte Sache. Inaug. -Differt. 8. (59 S.) Bre@lau 1901 ,(

Breslauer Genoffenſchafts- Buchdruckerei.

279. Tiße , $. Die Unmöglichkeit der Leiſtung nach deutſchem bürgerl .

Recht. 8. (XI , 337 S.) Leipzig 1900, A. Tiße.

280. Biermann , W. Zur Lehre von der Unmöglichkeit der Leiſtung

im bürgerl . Recht. (Archiv für die civiliſtiſche Praxis 91. Bd.

6. 73 f )

281. Anauer , A. Die höhere Gewalt im Reichsrecht. 8. (IV,

166 S.) Berlin 1901 , Struppe & Windler.

282. Rrug , A. Das unveriduldete Unvermögen zu einer verſprochenen

Leiſtung. Inaug. Differt. 8. (64 S.) Breslau 1901 , R. Galle's

Buchdruderei.
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283. Schöller. Nochmals der Schadenserſatz wegen Nichterfüllung

bei gegenſeitigen Verträgen nach B.GB. ( Gruchot's Beiträge

45. Jahrg . S. 511 ff .)

284. Hagen , W. von. Die fogenannte Culpa in concreto nach

B.OB. Snaug . Differt. (Jena). 8. (62 S.) Berlin 1901 ,

Buchdruckerei von G. Schade.

285. Schütz, V. Die Haftung für das Verſchulden von Gehülfen

nach dem B.GR. für das Deutſche Reich . Inaug.-Differt. ( Jena).

8. (VI. 79 S.) Minden i . W. 1901, gedrudt bei F. 6. C. Bruns.

286. Redlich , C. Die Haftung des Schuldners für dte Perſonen,

deren er ſich zur Erfüllung ſeiner Verbindlichkeiten bedient . Inaug.

Differt. 8. (63 S.) Greifswald 1901 , Drud von F. Abel .

287. Ruminel, F. Die Bemeſſung der Verzugszinſen für die Ueber

gangszeit aus dem gemeinen in das ſeit dem 1. Januar 1900

geltende deutſche bürgerliche Recht. Inaug. Differt. ( Roſtoc ). 8.

(47 S.) Düffeldorf 1901 , gedruckt bei A. Bagel.

288. Dertmann , Þ . Die Vortheilsausgleichung beim Schadenerſa.

anſpruch im römiſchen und deutſchen bürgerlichen Recht. 8. (VII,

320 S.) Berlin 1901 , F. Guttentag .

289. Rofanes , D. Die Vorausſehbarkeit des Erfolges bei der Scha :

denserſaßpflicht Unzurechnungsfähiger. Inaug.- Differt. 8. (55 S. )

Breslau 1901, Breslauer Genoſſenſchafts - Buchdruckerei.

290. Berghoff , W. Wer iſt Gläubiger bei Schadenserfaßforderungen

wegen Entziehung oder Beſchädigung einer Sache ? Inaug.- Diſſert.

(Roſtoc ). 8. (45 S.) Wyt a . F. 1901 , Buchdruckerei E. A.

Krüger .

291. Hindenburg. La théorie des dommages-intérêts . (Revue

critique de législation 50e année p. 26 suiv.)

292. Beder , E. Das kaufmänniſche Zurückbehaltungsrecht des neuen

HGB. Inaug.-Differt. 8. (51 S.) Göttingen 1901 , Dietes

rich'ſche Univ .- Buchdruckerei.

293. Müller , R. Das Zurüdbehaltungsrecht nach dem HOB.

($$ 369—372) . Inaug.- Differt. 8. (60 S.) Roſtock 1901 ,S

5

Drud von 3. Abel, Greifswald.

294. Felbier , 3. Der Leiſtungsort nach gemeinem Rechte und dem

Rechte des B.OB. Inaug. Differt. 8. (57 S.)- 8. (57 S.) Greifswald

1901 , Druck von I. Abel.

295. Roeppen , A. Vertragsſchluß durch Unterſchrift und durch Ur

kunden begebung. Inaug. Differt. 8. (91 S.) Greif@ tvald 1901 ,

Druck von I. Abel.

296. Roſenberg , L. Der Verzug des Gläubigers. (Fahrbücher für

Dogmatit 43. Bl. S. 141 ff.)

.
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297. Renner , P. Die Schuldhinterlegung nach gemeinem Recht und

B.GB. Inaug.- Differt. (Erlangen). 8. (VIII, 58 S.) Deſſau

1901, Anhaltiſche Buchbruderei Gutenberg.

298. Schlichting, F. Die Aufrechnung nach dem B.GB. Inaug.

Differt. ( Roſtock ). 8. (82 S.) Güſtrow 1901 , Michaal'ſche

Rathsbuchdruderei.

299. Schrutka : Rechtenſt a mm , E. don . Die Richtigkeit der

Forderungen alé Vorausſeßung der Atompenſation . (Allgemeine

öfterr. Gerichtszeitung 51. Fahrg. S. 119 ff .)

300. Lippmann. Rüdwirkung und Recht& geſchäft der Aufrechnung :

erklärung. ( Jahrbücher für Dogmatik 43. Bd. S. 435 ff.)

301. Theusner, F. Die rechtliche Natur des Kontokorrentvertrages.

8. (58 S.) Halle a . S. 1901 , Kaemmerer & Co.

302. Hafenpatt , C. Die rechtliche Natur des Poſtſchecks nach dem

Entwurf einer Poſtichedordnung. Inaug.:Differt. (Roſtod ). 8 .

(63 S.) Berlin 1901 , Stuhr' che Buchhandl.

303. Tarnowski , G. Die fiduciariſche Abtretung von Forderungen.

Fnaug . Differt. 8. (62 S.) Breßlau 1901 , Breslauer Genoſſens

ſchafts -Buchdruckerei.

304. Brahit, A. Das Wefen der Forderungsabtretung. Inaug.

Differt. 8. (47 S.) Roſtock 1901, Hinſtorff's Buchdruckerei.

305. Schurter, E. Die Theorie der Schuldübernahme und das fünfs

tige ſchweizeriſche Civilgeſeßbuch. ( Zeitſchrift für Schweiz. Recht

42. Bd. S. 303 ff.)

306. Herz , 6. Beitrag zur Lehre von der Schuldübernahme. Inaug.

Diſſert. (Göttingen) . 8. (79 S.) Cöthen 1901 , Druck von1

P. Schettlers Erben .

307. Michelſen , E. Der Forderungsübergang fraft Gefeßes ( cessio

legis) in hiſtoriſcher und dogmatiſcher Darſtellung. Inaug. - Differt.

( Roſtock ). 8. (63 S.) Danzig 1901 , Druck von J. Sauer.

308. 3erich, W. Wie unterſcheiden ſich im Namen eines Dritten

geſchloffene Verträge von folchen zu Gunſten eines Dritten ?

Inaug. Differt. (Fena). 8. (IV, 59 S. ) Weimar 1901, Druck

von F. Roltich.

309. Milſter, E. Die Rechte und Pflichten des Empfängers unbes

ſtellter Waare. Inaug . Differt. (Erlangen). 8. (46 S.) Berlin

1901 , Druck von W. Pilz.

310. Afmann , A. Die unbeſtellten Zuſendungen . 8. (161 S.)(

Berlin 1901 , F. Vahlen.

311. Stratmann. Von der Vollziehung der Wandelung und Min:

derung nach dem Rechte des B.OB. Inaug . Differt. ( Roſtoc ).

8. (38 S.) Lübz 1901 , Druck von Fr. Krohn .

1
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312. Raufmann , E. Welchen Einfluß hat eine vom Käufer ange

nommene Verfügung über die Raufſache auf die ådiliziſchen Rechts

mittel ? Inaug. Differt. ( Roſtoc ). 8. (64 S.) Kirchhain N.-2.

1901 , Druck von M. Schmerſow .

313. Dilthey , D. Vergleich der Wirkungen der gemeinrechtlichen

exceptio rei venditae et traditae mit B.GB. § 185 Abſ. 2.

Inaug.- Differt. ( Erlangen). 8. (61 S.) Düſſeldorf 1901, Drud

von 2. Schwann.

314. Thinius , F. Der Vorbehalt der Rechtsverwirkung (lex commis

soria) nach römiſchem Recht und B.GB. Inaug.- Differt. ( Roſtoc ).

8. ( VIII, 50 S. ) Berlin 1901 , Druck von R. Kühn.

315. Sonnenbrodt , E. Paragraph 381 Ab . 2 des Handelégefeß

buchs für das Deutſche Reich. Inaug.- Differt. (Erlangen) . 8 .

(VI, 57 S.) Berlin 1901 , Druck von R. Sieble .

316. Buſemann , A. Die juriſtiſche Natur des jog. Prolongations

(Reports oder Roſt- ) Geſchäfts. Inaug.- Differt. (Göttingen ). 8.

(40 S.) Berlin 1901 , Mayer & Müller .

317. Boden. Die Klauſel tel quel . ( Zeitſchrift für das gef. Handels

recht 51. Bd. S. 339 ff.)

318. Goebede , A. Der Gefahrübergang beim Genuskaufe. Inaug.

Differt. (Greifswald). 8. (86 S.) Berlin 1901 , Druck von

E. Ebering.

319. Cuno , W. Uebergang der Gefahr bei Gattungsſchulden nach

dem B.GB. Inaug.-Differt. 8. (VIII, 77 S.) Breßlau 1901 ,

Druck von W. Pilz, Berlin .

320. Maafe , F. Gefahrtragung beim Kauf für die Zeit des Schwe

bens einer Bedingung. Inaug. Differt.Inaug. Differt . 8. (56 S.) Roſtock

1901 , Winterbergs Buchdrucerei.

321. Wevers , A. Beitrag zur Lehre vom Sicherungskauf. Inaug.

Differt. (Erlangen.) 8. (51 S.) Düſſeldorf 1901 , Drud von

F. Richter.

322. Tauber , E. Steht der Rauf in Bauſch und Bogen durchweg

unter den allgemeinen für den Kauf geltenden Säßen ? Inaug.

Differt. ( Roſtock ). 8. (83 S.) Deſſau 1901 , H. Franke.

323. Raynaud , B. Le contrat collectif de travail . 8. (XIII

365 p .) Paris 1901 , Rousseau.

324. Rospatt. Zwei Streitfragen des Mäklervertrags. ( Gruchot’s

Beiträge 45. Jahrg. S. 546 ff.)

325. Drthal , H. Die Schadenerſaßpflicht des Auftraggebers nach

dem B.GB. Inaug. Differt. (Erlangen) . 8. (46 S.) München

1901 , Buchdruckerei von N. Sjaak.

3
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326. Samſon , M. Das ſog. Selbſtkontrahiren nach gemeinem Recht

und B.GB. Inaug . Differt. (Erlangen). 8. (92 S.) Neumünſter

1901, F. Gottesleben.

327. Baater , F. Die Geſchäftsführung ohne Auftrag nach B.OB.

Inaug. Diſſert. 8. (92 S.) Erlangen 1901 , Hof- und Univ.

Buchdruckerei von F Junge.

328. Schulz, G. Die Rechte des Geſchäftsführers ohne Auftrag gegen

den Geſchäftsheren . Inaug. Differt. ( Roſtoc ). 8. (48 S.)

Friedenau 1901 , Druck von L. Schulß.

329. Richter, A. Die Rechte des Geſchäftsführers ohne Auftrag gegen

ben Geſchäftsherrn (actio negotiorum gestorum contraria ) nach

bürgerlichem Recht. Inaug.-Differt. (Roſtod ). 8. ( VII, 49 S.)

Berlin 1901 , Druck von R. Kühn .

330. Zadig , G. Der Terminhandel und feine Behandlung durch

Rechtſprechung und Gefeßgebung. 8. (64 S.) Breslau 1901 ,

W. Roebner.

331. Steiner , J. Das Börjedifferenzgeſchäft. ( Zeitſchrift für Nos

tariat und freiwia . Gericht& barkeit in Deſterreich 1901 6.397 ff .)

332. Hammerſchlag, P. Zur Frage der Rüdforderbarkeit der

Tedung bei Differenzgeſchäften. ( Juriſtiſche Blätter 30. Jahrg.

6. 558 ft)

Auch als Separatabdruck erſchienen .]

333. Roſenberg , W. Der Spieleinwand bei Börſen -Spekulations

geſchäften. ( Zeitſchrift für Voltsipirthidaſt 10. Bd. S. 163 ff .)

334. Roſenftern. Das Börſengete und feine Umgehung. Ein Beis

trag zur Lehre von den Börſentermingeſchäften . 8. (54 S.)

Berlin 1901 , Struppe & Windler.

335. Gohn , G. Das Differenzgeſchäft iin ſchweizeriſchen Recht. (Bant

Archiv 1. Jahrg. S. 55 ff.)

336. Marechal , C. Les marchés à terme. Conditions, validité,

exception de jeu . 8. (33 p. ) Paris 1901 , Chevalier -Ma

rescg & Cie.

337. Siemien. Differenzgeſchäfte nach engliſchem Recht. (Bant:

Archiv 1. Jahrg. S. 97 ff .)

338. Wittmaad , H. Das Differenzgeſchäft im engliſchen Recht.

( Zeitſchrift für das gel. Handelsrecht 51. Bd. S. 83 ff.)

339. Jacobi , E. Die Werthpapiere im bürgerlichen Recht des Deut:

ichen Reiches. Gefrönte Preisſchrift. (Abhandlungen zum Privat:

recht, herauegeg. von O. Fifcher. 8. Bd . , 1. Heft .) 8. (XI,

384 S.) Jena 1901 , G. Fiſcher.

340. Mueller , F. Vergleichende Darſtellung der Lehre von den

Schuldverſchreibungen auf den Inhaber mit beſonderer Berück:

1
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fichtigung der SS 793-806 B.GB. Inaug. Differt. 8. (87 S.)

Roſtock 1901 , Winterbergs Buchdruckerei.

341. Vahlbruch , P. Einwendungen , welche die Giltigteit der Aus:

ſtellung von Schuldverſchreibungen auf den Inhaber betreffen.

Inaug.- Differt. 8. (38 S.) Göttingen 1901 , Univ .- Buchdr. von

E. A. Huth.

342. Zimmermann , F. von. Die Theilſchuldverſchreibungen und

das Reichegefeß, betreffend die gemeinſamen Rechte der Befißer von

Schuldverſchreibungen , vom 4. Dezember 1899. 8 . (124 S.)

Berlin 1901 , Heymann .

343. Denete. Der Erneuerungsſchein (Talon) . Jahrbücher für Dog.

matiť 42. Bd. S. 353 ff.)

344. Mardwald , H. G. Die condictio indebiti bei Zahlung in

Unfenntniß der Aufrechnungsbefugniß nach gemeinem Recht und

B.GB. Inaug.- Differt. 8. (VIII , 70 S.) Roſtock 1901 ,

Adler's Erben .

345. Neumann Ettenreich , R. Die Bemeffung des Schmerzenss

geldes . (Allgemeine öſterr. Gerichtszeitung 52. Jahrg . S. 417 ff.)

346. Bosc , J. Essai sur les éléments constitutifs du délit civil .

8. (XI , 273 p.) Paris 1901 , A. Rousseau.

347. Darboden , N. Die actio doli im römiſchen und gemeinen Recht

und ihr Verhältniß zu den Vorſchriften des B.GB. Inaug .-Differt.

(Göttingen) . 8. (69 S. ) Hamburg 1901 , Druck von Lütce &

Wulff

348. Reindl , M. Das Reichshaftpflichtgefez vom 7. Juni 1871 in

der Faſſung des Einführungsgeſeßes zum B.GB. Erläutert . 8 .

(VIII, 253 S.) München 1901 , Beck.

349. Laß , L. , und Maier , R. Haftpflichtrecht und Reichs -Verfiche:

rungégeſekgebung. 2. Aufl. 8. (XX, 303 S.) München 1902,

Schweißer.

VIII . Transportrecht.

350. Eger , G. Das internationale Uebereinkommen über den Eiſen:

bahn - Frachtverfehr nebſt Ausführungsbeſtimmungen u.ſ.w. in der

Faſſung des Zuſaß-Uebereinkommens vom 16. Juni 1898 erläutert .

2. Aufl. 8. (X , 269 S.) Berlin 1901 , Guttentag. (Mart 6. )

351. Gerſtner, Th. Der neueſte Stand des Berner Internationalen

Uebereinkommens über den Eiſenbahn - Frachtverkehr vom 14. Oktober

1890. [ Zugleich Supplement zu Gerſtner, Internationales

Eiſenbahn - Frachtrecht.] 8. (XII, 191 S.) Berlin 1901 , Vahlen.

352. Goermann , W. Die Eeutſche und internationale Frachtgeſeks

gebung. Ein Sandkommentar. 8. (VI, 228 S.) Berlin 1901 ,

D. Häring .
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353. Peege , B. Die deutſchen Eiſenbahn- Gefeße ſowie die Einrichtungen

der Eiſenbahnen Deutichlands und des Vereins Deutſcher Eiſens

bahn-Verwaltungen. 3. Aufl. 8. (166 S.) Dresden 1901 ,

6. Heinrich.

354. Eger , G. Die Eiſenbahn -Verkehrsordnung vom 26. Oktober 1899

nebſt den allgemeinen Zujazbeſtimmungen u.ſ.m. erläutert. 2. Aufl.

8. (XLVIII, 713 S.) Berlin 1901 , Guttentag.

355. Göz. Die Rechtsgiltigkeit der Eiſenbahnvertehrsordnung vom

26. Oktober 1899. ( Jahrbücher der Württemberg. Rechtspflege

13. Bd. S. 122 ff .)

356. Arndt. Das Recht der Eiſenbahn- Betriebs- und Verkehre:Orda

nungen. ( Preußiſche Jahrbücher 104. Bd. S. 323 ff.)

357. Gorden , F. Der Gepädbeförderungsvertrag . ( Eiſenbahnrechtliche

Entſcheidungen und Abhandlungen 17. Bd . S. 373 ff.)

358. Eger , G. Die Haftpflicht der Eiſenbahn für Verjäumung der

Lieferfriſt. (Sächfiſches Archiv für bürgerliches Recht 11 , Bd.

S. 206 fi.)

359. Mayer , D. Eiſenbahn und Wegerecht. (Archiv für öffentliches

Recht 16. Bd. S. 203 ff.)

360. Vollenweider , W. Die Zwanga liquidation der Eiſenbahnen.

8. (IV, 141 S.) Zürich 1901, Schultheß & Co.

361. Wieland , A. Das Rüdfaufârecht des Bundes und die Rechts :

ſtellung der Obligationäre bei der Verſtaatlichung ſchweizeriſcher

Eiſenbahnen . (Zeitſchrift für ſchweizer. Recht 42. Bd. S. 1 ff.)

362. Boyle , E. , and Waghorn , T. Law relating to traffic

on railways and canals. 3 vol . 8. (XXXV, 449 ; VI, 463 ;

XVIII, 524 p .) London 1901 , W. Clowes and Sons .

363. Drouot , M. Les fins de non-recevoir des art . 105 et 435

du code de commerce au profit des transporteurs . 8. (128 p.)

Paris 1901 , A. Rousseau .

364. Navarrini , U. I magazzini generali nella loro costituzione

e nelle loro funzioni. 8. ( VIII , 295 p .) Torino 1901 , frat. Bocca.

365. Das Kaiſerliche Poſtamt zu Mailand in der erſten Hälfte des

16. Jahrhunderts unter Simon von Taris. (Archiv für Poſt und

Telegraphie 1901 S. 443 ff.)

366. Derblich , L. Deſterreichiſches Poſtrecht. Eine Sammlung der

auf das Poſtweſen Bezug habenden Gefeße, Verordnungen u.ſ.w.

8. (VII, 191 S.) Prag 1901 , Haerpfer’iche Buchhandl.

367. Pfleghart , A. Die Elektrizität als Rechtsobjeft. 2 Thle. 8.

(V , 436 S.) Straßburg 1901-1902, þeis .

368. Hamilton , G. C. The Franchises of telephone and tele

graph companies , legislative , municipal and congressional .

( The American Law Register vol. 49 p . 336 sqq .)

>
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IX . Seeredt.
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369. Congrès international de droit maritime tenu à Paris du

1er au 3 octobre 1900. Compte rendu sommaire par G. Ma

rais. 8. (21 p. ) Paris 1901 , Impr. nationale.

370. Boyens , E. Das deutſche Seerecht. Auf Grund des Kommen:

tars von W. Lewis unter Berütſichtigung ausländiſcher Seerechte

neu bearbeitet . 2. Bd. 8. (XXI , 579 S.) Leipzig 1901 ,

Dunder & Humblot.

371. Scherer, M. Das deutſche Seerecht. Textausgabe des neuen

HGB. (4. Buch SS 474-905) vom 10. Mai 1897 nebſt An

merkungen , den feerechtlichen Nebengeſeßen u. f. w . 8. (VIII ,

139 S. ) Leipzig 1901 , D. Wigand.

372. Perels , F. Das allgemeine öffentliche Seerecht im Deutſchen

Reiche. 8. ( XIX , 288 S.) Berlin 1901, Mittler & Sohn.

Ergänzungsband : Die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 und

ihre Nebengeſeße. ( 96 S.) Daſ. 1902.
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V.

Die Seetühtigkeit des Schiffes beim Frachtvertrag.

Von

H. Wittmaad , Reichsgerichtsrat a . D.

I.

Die Seetüchtigkeit des Schiffes iſt im Seerecht in ver

ſchiedenen Beziehungen von Bedeutung .

Nach § 559 des Handelsgeſekbuchs hat der Verfrachter

bei jeder Art von Frachtvertrag das Schiff in ſeetüchtigem

Stande zu liefern . Nach § 821 HGB. fällt bei einer Ver

ficherung von Schiff und Fracht dem Verſicherer der Schaden

nicht zur Laſt , welcher daraus entſteht, daß das Schiff in

einem nicht ſeetüchtigen Zuſtande oder nicht gehörig aus

gerüſtet oder bemannt oder ohne die erforderlichen Papiere

in See geſandt ift. 513 HGB. legt dem Schiffer die

Verpflichtung auf , dafür zu ſorgen , daß das Schiff in ſee

tüchtigem Stande , gehörig eingerichtet und ausgerüſtet, ge

hörig bemannt und verproviantiert iſt, und daß die zum

Ausweiſe für Schiff, Beſaßung und Ladung erforderlichen

Papiere an Bord find. Jedes Auswandererſchiff unterliegt

nach § 34 des Geſekes über das Auswanderungsweſen vom

9. Juni 1897 vor dem Antritt der Reiſe einer Unterſuchung

über ſeine Seetüchtigkeit, Einrichtung, Ausrüſtung und Ver

proviantierung. § 58 der Seemannsordnung vom 2. Juni

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LIII . 22
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1902 ſchreibt vor, daß, wenn ein Schiffsoffizier oder mindes

ſtens drei Schiffsleute Beſchwerde darüber erheben , daß ihr

Schiff nicht ſeetüchtig iſt, oder daß die Vorräte ungenügend

oder verdorben ſind, das Seemannsamt eine Unterſuchung

vorzunehmen , und wenn die Beſchwerde für begründet be

funden wird , für Abhilfe zu ſorgen hat. Ebenſo ſchreiben

die auf Grund des Seeunfallverſicherungsgeſeßes von der

Seeberufsgenoſſenſchaft erlaſſenen Unfallverhütungsvorſchrif

ten 1) vor, daß das Schiff in ſeetüchtigem Stande ſein muß .

Ähnliche Beſtimmungen, wie in den 88 559 und 513 HGB.

und $ 58 Seemannsordnung, finden ſich in dem ſkandinavi

ſchen Seerecht) .

Das engliſche und nordamerikaniſche Recht nehmen an,

daß in jedem Frachtvertrage eine ſtillſchweigende Zuſicherung

des Verfrachters enthalten ſei , daß das Schiff bei Beginn

der Reiſe ſich in ſeetüchtigem Zuſtand befinde. Der Ver

frachter garantiert hiefür Ferner leiſtet bei dem Ver

ficherungsvertrage der Verſicherte dafür Gewähr , daß das

Schiff in ſeetüchtigem Zuſtand ſei . Es gilt dieſes nicht bloß,

wie nach der oben erwähnten Vorſchrift des HGB. , bei der

Verſicherung von Schiff und Fracht, ſondern auch bei der

jenigen der Ladung . Nach engliſchem Recht bezieht ſich dieſe

Gewährleiſtung nur auf den Zeitpunkt , wo das Riſiko zu

laufen beginnt ; das nordamerikaniſche Recht nimmt dagegen

an , daß der Verſicherte in gewiſſem Maße eine derartige

Gewähr für die ganze Dauer der Reiſe zu leiſten habe :) .

Der § 458 der engliſchen Merchant Shipping-Akte be

ſtimmt, daß in jedem Heuervertrage, etwaiger entgegenſtehen

der Abreden ungeachtet , von dem Reeder die Verpflichtung

übernommen wird , daß er ſelbſt, ſeine Vertreter und der

Schiffer alle vernünftigerweiſe erforderliche Sorgfalt an

1 ) Amtliche Nachrichten des Reichsverſicherungsamts 1899 S. 169.

2) Vgl. Däniſches Seegefes SS 26, 32, 87 , 142, 249.

3) Arnould , On Marine Insurance (7. Auflage) Bd. II S. 691

und 695.
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wenden werden , das Schiff vor der Abreiſe in einen ſee

tüchtigen Zuſtand zu ſeßen und es während der Reiſe darin

zu erhalten . Weiter kann nach § 463 der Akte , wenn ein

Schiffsmann wegen Deſertion in Anſpruch genommen und

ſein Einwand , daß das Schiff nicht ſeetüchtig geweſen ſei,

von einem Viertel der Mannſchaft, bei größeren Schiffen

von mindeſtens fünf Perſonen der Schiffsbeſaßung, beſtätigt

wird, der Gerichtshof eine Unterſuchung anordnen .

Nach § 2 der nordamerikaniſchen Harterakte iſt es dem

Reeder oder Schiffer nicht geſtattet, die Verpflichtung , die

gehörige Sorgfalt anzuwenden , um das Schiff angemeſſen

auszurüſten , zu bemannen , zu verproviantieren und auszu

ſtatten , ſowie es in einen ſeetüchtigen , zur Ausführung der

beabſichtigten Reiſe fähigen Stand zu ſeßen , durch Vertrag

abzulehnen oder abzuſchwächen. Dieſelbe Akte enthält im

8 3 für Schiffe, die Güter von oder nach einem Hafen der

Vereinigten Staaten befördern , die Vorſchrift, daß , wenn

der Reeder die erforderliche Sorgfalt aufgewandt hat , um

das Schiff in jeder Beziehung feetüchtig zu machen , er für

den Schaden nicht haften ſoll, welcher durch Fehler oder

Irrtümer in der Navigation oder Leitung des Schiffes ver

urſacht wird , oder welcher bei den Verſuchen , ein fremdes

Schiff, deſſen Mannſchaft oder Ladung aus Seenot zu retten,

und bei einer zu dieſem Zwecke vorgenommenen Deviation

entſteht.

Der franzöſiſche Code de commerce Art. 297 beſtimmt

folgendes : „Der Kapitän verliert ſeine Fracht und iſt für

ben dem Befrachter entſtandenen Schaden verantwortlich,

wenn dieſer beweiſt, daß das Schiff bei der Abreiſe ſee

untüchtig (hors d'état de naviguer) war.“ Ähnliche Vor

ſchriften finden ſich in anderen , dem franzöſiſchen Code de

commerce nachgebildeten Seerechten 4) .

4 ) 3. B. Fandel& geſetzbuch der Niederlande Art. 479 , Stalieniſches

Handelsgefeßbuch Art. 571 , Spaniſches Handelsgeſeßbuch von 1886

Art. 676, Portugieſiſches Sandelégefeßbuch Art. 557 .
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II .

Der Frachtvertrag begründet ſeiner Natur nach für den

Verfrachter die Verpflichtung, zur Ausführung desſelben ein

Fahrzeug zu ſtellen , welches zur Beförderung der beſtimmten

Ware auf der ausbedungenen Reiſe geeignet iſt. Der Be

frachter kann verlangen, daß die Ware in einem Fahrzeuge

verladen wird, deſſen Beſchaffenheit die übliche Gewähr dafür

bietet, daß ſie underſehrt an den Beſtimmungsort gelangen

werde. Stellt der Verfrachter ein ſolches Fahrzeug nicht

zur Verfügung , ſo darf der Befrachter die Abladung ver

weigern . Man kann ihm nicht zumuten, obwohl das Fahr

zeug unſicher iſt, die Ware verladen zu laſſen , und ihn damit

vertröſten, daß der Verfrachter ihm für den etwa entſtehenden

Schaden aufzukommen habe. Es handelt ſich bei dem Fracht

vertrag um die Beförderung der Ware, nicht um Schadens

erſak ; lekterer iſt nur ein Notbehelf für den Fall, daß erſtere

nicht oder nicht in gehöriger Weiſe erfolgt. Iſt die Ware

indeſſen in ein nicht taugliches Fahrzeug verladen, und iſt

fie infolge hievon verloren gegangen oder beſchädigt worden ,

ſo iſt der Verfrachter dem Befrachter für den entſtandenen

Schaden verantwortlich.

Dieſe Grundfäße ergeben ſich aus den Bedürfniſſen

und den Anſchauungen des Verkehrs , fie finden ſich daher

in allen Rechten.

Von untergeordneter Bedeutung iſt die Frage , unter

welchen näheren Vorausſeßungen der Verfrachter dem Bes

frachter Schadenerſaß zu leiſten habe , wenn infolge der

Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs ein Verluſt oder Schaden

entſtanden iſt. Man kann eine unbedingte Verantwortlich

keit des Verfrachters für einen ſolchen Schaden vorſchreiben,

wie dies im engliſchen und nordamerikaniſchen Recht der

Fall iſt. Nach dieſen Rechten kann der Reeder ſich nicht

damit entſchuldigen , daß die Mängel des Schiffes, ohne daß

irgend einer Perſon ein Verſchulden zur Laſt fiele , un
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entdeckt geblieben ſeien ") . Man kann auch die Erſaßpflicht

von einem Verſchulden und zwar in verſchiedener Weiſe

abhängig machen (vgl . § 559 HGB. Art . 560 des früheren

HGB.)

Wendet man dieſe Grundfäße auf den Seeverkehr an ,

ſo ergibt ſich daraus als allgemeines Erfordernis für das

Transportmittel , das Schiff, daß es im ſtande ſein muß,

die Seegefahr der Reiſe, welche es ausführen ſoll, zu be

ſtehen. Es muß feetüchtig (seaworthy) ſein . Es muß auch

im übrigen für den übernommenen Transport geeignet ſein .

Die beſonderen Erforderniſſe ergeben ſich aus den Umſtänden

des einzelnen Falles ; die Seetüchtigkeit iſt ein allgemeines,

von den Umſtänden des beſonderen Falles unabhängiges

Erfordernis. In den Frachtverträgen pflegt die Seetüchtig

keit des Schiffes noch beſonders ausbedungen zu werden 6) .

.

5) Für das engliſche Hecht ſiehe namentlich das Urteil des House

of Lords aus dem Jahre 1877 in der Sache Steel v. the Stale

Line Steamship Company (Law Reports, Appeal Cases Bd. III

S. 72 ff .) und das Urteil der Queen's Bench Division of the

High Court of Justice aus dem Jahre 1876 in der Sache

Kopitoff v. Wilson (Law Reports , Queen's Bench Division

BD. I S. 377). In dem leşteren Falle hatte der Vertreter der

Reederei ausgeführt , daß für die Haft des Schiffers die gleichen

Grundfäße gälten , wie für die Haft eines common carrier zu

Lande , und daß vor furzem anerkannt ſei , daß der leştere für

verborgene Mängel des Transportmittel nicht verantwortlich ſei.

Der Gerichtshof ließ die Entſcheidung über die Berechtigung dieſer

Ausführung dahingeſtellt, indem er ausſprach, es tomme hierauf

nicht an , da es fich nicht um einen verborgenen Mangel handle.

Ein ſolcher Zweifel, wie er hierin ausgedrückt iſt, iſt ſonſt nirgends

ausgeſprochen , namentlich enthält auch das Urteil des House of

Lords keine Andeutung hievon , man kann denſelben daher uns

bedenklich als unbegründet bezeichnen . Für das Recht der Vers

einigten Staaten von Nordamerika fiehe das Urteil in der Sache

betreffend das Schiff „ Edwin F. Morriſon“ (United States Re

ports Bd. CLIII S. 199 ff.).

6) Franzöſiſche Klauſel : que le capitaine „aura son navire bien

et dûmente étouché, gréé et muni de tout le nécessaire pour

entreprendre le voyage " . - Engliſche Klauſel : that the Steamer
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Die Verpflichtung des Reeders, für den Transport der

Ladung ein feetüchtiges Schiff zu ſtellen, ergibt ſich aus der

Natur des Frachtvertrags; ſie ſteht daher grundfäßlich mit

ſeiner Verpflichtung, auch ein in anderen Beziehungen für

den übernommenen Transport taugliches Schiff zu ſtellen ,

auf einer Linie . So iſt von einem engliſchen Gerichtshof

angenommen, daß , wenn ein Schiff fich mit dem Vieh

transport beſchäftigt, es in dem Frachtvertrage die ſtill

ſchweigende Verpflichtung übernehme , vor Einnahme der

neuen Ladung die erforderliche Desinfektion vorzunehmen,

weil das Schiff ſonſt für den übernommenen Transport

nicht tauglich ( fit) ſei ?) . Ebenfalls iſt entſchieden , daß bei

einem Frachtvertrag über gefrorenes Fleiſch das Schiff die

ſtilſchweigende Verpflichtung übernehme , die erforderlichen

Refrigeratoren einzurichten und zu unterhalten 8) . Ein Schiff

hatte den Transport von zehn Käſten mit geprägtem Gold

übernommen . Es beſaß , wie dem Verſender bekannt war,

einen beſonderen, für die Beförderung von Edelmetallen be

ſtimmten Raum. Von den zehn Käſten wurde einer geſtohlen.

Obgleich nach dem Konnoſſement die Reederei nicht für Dieb

ſtahl haften ſollte, wurde angenommen , daß ſie hiefür ver

antwortlich ſei, weil in dem Frachtvertrag die ſtillſchweigende

Verpflichtung übernommen ſei , den zum Transport von

Edelmetallen beſtimmten Raum diebesſicher zu machen ) .

Die Unterſcheidung der Vorausſegung der Seetüchtigkeit

des Schiffes von den anderen ſtillſchweigenden Bedingungen

being tight, staunch , and strong and in every way fitted for

the voyage.

7) Tattersall v. National S. S. Co. (Law Reports, Queen's Bench

Division Bd. XII S. 297) .

8) Maori King v. Hughes. Urteil des Court of Appeal (Law Re

ports, Queen's Bench Division Bd. II S. 550).

9) Urteil des Court of Appeal 1898 in Sachen Queensland Natio

nal Bank v. Peninsular and Oriental Steam Navigation Com

pany (Law Reports , Queen's Bench Division 1898 BD. I

S. 567).



Wittmaad : Die Seetüchtigkeit des Schiffes beim Frachtvertrag. 343

des Frachtvertrages hat deshalb eine beſondere praktiſche

Bedeutung , weil es vorkommt , daß die Reederei die Haft

für Verſehen und Verfehlungen des Schiffers und der Mann

ſchaft nicht übernimmt, während die Verantwortlichkeit für

den ſeetüchtigen Zuſtand des Schiffes beſtehen bleibt. In

dieſer Beziehung iſt es von Wichtigkeit, die Vorausſeßungen

der Seetüchtigkeit feſtzuſtellen .

III.

.

Das Schiff muß bei Antritt der Reiſe in einer ſolchen

Beſchaffenheit ſein, daß man zu der Annahme berechtigt iſt,

es werde für jeden Teil der Ladung genügende Sicherheit

gegen Seegefahr gewähren . Dieſes ſegt voraus , daß die

Erwartung begründet iſt , das Schiff felbſt mit der Mann

ſchaft werde ungeachtet der Seegefahr im großen und ganzen

wohlbehalten an dem Beſtimmungsort anlangen . Iſt folches

nicht anzunehmen , ſo kann man auch nicht erwarten , daß

jeder Teil der Ladung die Seegefahr gut beſtehen werde .

Inſoweit handelt es ſich um eine allgemeine Vorausſeßung

der Seetüchtigkeit des Schiffes. Daraus , daß dieſe all

gemeine Vorausſeßung vorhanden iſt, folgt aber noch nicht,

daß das Schiff auch in Beziehung auf jeden Teil der Ladung

ſeetüchtig iſt. Eine kleine Undichtigkeit, welche das Schiff

ſelbſt nicht gefährdet, kann Waſſer durchſickern laſſen, wodurch

ein in dem benachbarten Raume vorhandener Teil der Ladung

beſchädigt wird.

In dem von den nordamerikaniſchen Gerichten ent

ſchiedenen Falle betreffend das Schiff Aggi waren einige

Bolzen, die zur Befeſtigung der Gallion dienten , lođer ge

worden , und infolgedeſſen konnte Waſſer in das Vorderpink

( forepink) eindringen und die dort befindliche Ladung be

ſchädigen . Der andere Teil der Ladung war dadurch nicht

beſchädigt. Der District Court von New York nahm an,

daß das Schiff nicht ſeetüchtig geweſen ſei 10).

10) Federal Reporter Bd. XCIII S. 484.
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1

Vor den engliſchen Gerichten iſt im Jahre 1874 folgender

hier einſchlagender Fall zur Entſcheidung gekommen. Ein Schiff,

welches von Spanien nach England beſtimmt war, hatte auf

Deck Behälter mit Wein geladen. Unter Deck befand ſich

eine andere Ladung. Der Wein war für die Reiſe mit

einer Extraprämie für die Deckladung verſichert. Bei einem

Unwetter mußte der Wein durch Einſchlagen der Gefäße

ausgelaſſen werden . Der Ladungseigentümer verlangte Er

ſaß von der Verſicherungsgeſellſchaft. Dieſe machte den Ein

wand geltend, daß die in jedem Verſicherungsvertrag von dem

Verſicherten ſtillſchweigend garantierte Seetüchtigkeit nicht vor

handen geweſen ſei . Bei der Verhandlung vor den Ge

ſchworenen führte der Richter aus , die Seetüchtigkeit ſebe

voraus, daß das Schiff ſo, wie es beladen ſei, die gewöhn

lichen Gefahren der Reiſe beſtehen könne ; mit Rückſicht auf

die Jahreszeit, während welcher die Reiſe gemacht ſei, habe

man auf ſtürmiſches Wetter rechnen müſſen , das Schiff hätte

alſo auch im ſtande ſein müſſen , ein ſolches Unwetter beſtehen

zu können ; dieſe Vorausſeßung des Verſicherungsvertrags

wäre nun bei dem ſchweren Gewicht der Dedkladung nicht

vorhanden geweſen , wenn es unmöglich geweſen wäre, bei

eintretendem Sturme ſich der Ladung raſch zu entledigen ;

ſei aber dieſe Möglichkeit vorhanden geweſen, habe man durch

Einſchlagen der Gefäße das Schiff ſchnell von der ſchweren

Dedladung frei machen können , ſo müſſe dasſelbe als ſee

tüchtig angeſehen werden . Die Geſchworenen ſprachen hierauf

aus, daß das Schiff ſeetüchtig geweſen ſei, und der Verſicherer

wurde zum Erſaß verurteilt. Der Court of Common Pleas

nahm aber an , daß die den Geſchworenen erteilte Rechts

belehrung unrichtig geweſen ſei. Er erkannte an, daß, wenn

man ſich bei eintretendem Sturme der Dedkladung ſo raſch

entledigen könne , daß die in derſelben liegende Gefahr für

das Schiff und die übrige Ladung ſofort beſeitigt werde,

das Schiff an ſich und in Beziehung auf die übrige Ladung

ils ſeetüchtig angeſehen werden müſſe. Dagegen war er

der Anſicht, daß die Gewährleiſtung der Seetüchtigkeit in

.
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Bezug auf die Dedladung nicht vorhanden geweſen ſei , da

dieſelbe bei einem im gewöhnlichen Verlauf der Reiſe ein

tretenden Sturme hätte geopfert werden müſſen 11) . Das

Schiff kann alſo in Beziehung auf einen Teil der Ladung

ſeetüchtig ſein, in Beziehung auf einen anderen nicht.

Ob der Begriff der Seetüchtigkeit im Frachtvertrag und

im Verſicherungsvertrag , ſoweit bei dem leßteren der Ver

ficherte hiefür einzuſtehen hat , der gleiche iſt, erſcheint nicht

unzweifelhaft . Es verſteht ſich von ſelbſt, daß es, wenn es

ſich um die Verſicherung des Schiffes handelt , nur auf die

allgemeinen Vorausſeßungen der Seetüchtigkeit ankommen

kann, und daß es gleichgültig iſt, ob die Seetüchtigkeit auch

für jeden einzelnen Teil der Ladung vorhanden iſt, ſofern

dadurch das Schiff nicht gefährdet wird . Soweit es ſich um

die Verſicherung der Ladung handelt, geht die eben erwähnte

Entſcheidung davon aus , daß auch die Ladung gegen See

gefahr genügend geſichert ſein muß. Dasſelbe wird auch in

Bezug auf die Verſicherung der Fracht gelten müſſen . Der

Reeder wird einen Erſat für die infolge eines Seeunfalls

verloren gegangene Fracht nicht verlangen können, wenn das

Schiff in Bezug auf die Ladung oder den Teil der Ladung,

für welchen die Fracht gezahlt werden ſollte, nicht ſeetüchtig

geweſen iſt.

In dem Urteile des Court of Appeal aus dem Jahre 1899

betreffend das Schiff Vortigern 12) iſt ausgeſprochen , daß

die Erforderniſſe der Seetüchtigkeit für den Verſicherungs

vertrag auch für den Frachtvertrag gelten . Es handelte ſich

damals allerdings darum , ob das Schiff genügend mit

Rohlen verſehen geweſen ſei , alſo um ein Erfordernis der

allgemeinen Seetüchtigkeit. Man darf wohl annehmen, daß

der Begriff der Seetüchtigkeit für den Verſicherungsvertrag,

11) Aspinall , Maritime Law Cases Bd. II (N. S.) S. 413.

Urteil des Court of Common Pleas in Sachen Daniels v

Harris.

12) Law Times Reports Bd. LXXX S. 382.
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abgeſehen von der Verſicherung des Schiffes ſelbſt, der gleiche

iſt, wie für den Frachtvertrag.

Soweit es auf die Seetüchtigkeit des Schiffes für die

Frage ankommt, ob genügend für die Sicherheit der Mann

ſchaft geſorgt worden iſt, kann es nicht entſcheidend ſein, ob

jeder einzelne Teil der Ladung hinreichend gegen Seegefahr

geſichert geweſen iſt. Ein Urteil des Court of Appeal aus

dem Jahre 1891 13) ſcheint allerdings auf einem anderen

Standpunkt zu ſtehen. Eine Reederei war auf Entſchädigung

wegen des Todes eines Matroſen auf Grund der früheren,

dem $ 458 der Merchant Shipping -Akte entſprechenden Bes

ſtimmung belangt. Es fragte ſich, ob das Schiff im Sinne

dieſer Beſtimmung ſeetüchtig geweſen ſei. Die Frage wurde

bejaht, und es wurde darauf hingewieſen, daß der Ausdruck

Seetüchtigkeit hier ebenſo zu verſtehen ſei , wie im Ver

ſicherungs- und im Frachtrecht. Der Matroſe war durch

eine Öffnung, die geſchloſſen werden konnte, gefallen. Das

Urteil nahm auf eine frühere Entſcheidung Bezug, bei welcher

es ſich um die Beſchädigung der Ladung durch eine nicht

geſchloſſene Öffnung handelte. Es iſt indeſſen hiebei zu

berückſichtigen, daß das Gericht annahm, das Schiff ſei auch

nach den ſtrengen Anforderungen, die im Frachtvertrag geſtellt

werden, ſeetüchtig geweſen. Es folgt alſo aus dem Urteil

nicht mit Sicherheit, daß das Schiff ſchon dann als nicht

ſeetüchtig angeſehen worden wäre , wenn es weiter keinen

Mangel gehabt hätte , als daß einzelne Teile der Ladung

nicht in allen Beziehungen vor Seegefahr genügend geſichert

geweſen wären .

IV.

Der internationale Charakter des Seefrachtverkehrs bringt

es mit ſich, daß die zur Beſtimmung der Haft des Verfrachters

in den Gefeßen und Verträgen üblichen Ausdrücke allgemein

13) Urteil vom 17. November 1891 (Law Reports, Queen's Bench

Division 1892 BD. I S. 58).
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in gleichem Sinne verſtanden werden müſſen . Die Ver

pflichtung des Verfrachters, ein ſeetüchtiges Schiff zu ſtellen,

muß daber, ſoweit es ſich dabei um die ſich aus dem Fracht

vertrage ſelbſt ergebenden Folgen handelt, nach allen Rechten

in gleicher Weiſe ausgelegt werden . Wir ſind berechtigt, den

Begriff der Seetüchtigkeit in unſerem Recht in gleicher Weiſe

wie nach engliſchem Rechte aufzufaſſen. Wenn die Verpflichtung

des Reeders in Bezug auf die Seetüchtigkeit des Schiffes

von der allgemeinen Verpflichtung, ein für den beſtimmten

Transport taugliches Schiff zu ſtellen , abgeſondert behandelt

wird , ſo liegt der Grund, wie bereits erwähnt, insbeſondere

darin , daß die Haft für den feetüchtigen Zuſtand des Schiffes

vertragsmäßig häufig anders geſtaltet wird, als für die Er:

füllung der übrigen Verpflichtungen. Wenn dagegen an das

Vorhandenſein oder den Mangel der Seetüchtigkeit des Schiffes

durch das Recht beſtimmte poſitive, ſich nicht aus dem Fracht

vertrage ſelbſt ergebende Folgen geknüpft werden , ſo folgt

nicht ohne weiteres , daß auch hier der Begriff der See

tüchtigkeit in demſelben Sinne zu verſtehen iſt , wie dort,

wo es ſich nur um Forderungen aus dem Frachtvertrage

handelt.

Die nordamerikaniſche Harterakte entbindet den Reeber

von der Haft für Fehler und Irrtümer in der Navigation

und Leitung des Schiffes , wenn er die gehörige Sorgfalt

angewandt hat , um das Schiff in ſeetüchtigen Stand zu

feßen. Die Rechtſprechung hat angenommen, daß der Reeder

ſich gegenüber einem Ladungsintereſſenten , deſſen Waren nicht

den genügenden Schuß vor Seegefahr gehabt und infolge

deſſen Schaden erlitten haben , nicht darauf berufen kann,

das Schiff ſei im allgemeinen ſeetüchtig geweſen. Es gilt

einem ſolchen Ladungsintereſſenten gegenüber als ſeeuntüchtig,

wenn es auch in allen übrigen Beziehungen feetüchtig geweſen

iſt. Die Frage, ob ein Ladungsintereſſent, deſſen Ware ſonſt

gegen Seegefahr genügend geſchüßt geweſen, aber durch Schuld

des Kapitäns in der Leitung des Schiffes beſchädigt worden

iſt, einen Erſaßanſpruch gegen den Reeder in der Weiſe
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begründen kann, das Schiff ſei in Bezug auf einen anderen

Teil der Ladung nicht ſeetüchtig geweſen, iſt noch nicht ent

ſchieden, ſie iſt aber wohl zu verneinen . Man hat den Be

griff der Seetüchtigkeit in der Harterakte , wie überhaupt

im Frachtvertrag, in relativem Sinne aufgefaßt.

Im engliſchen Recht haben wir folgende Definition der

Seetüchtigkeit, daß das Schiff „ shall be in a fit state as

to repairs , equipment, crew and in all other respects to

encounter the ordinary perils of the voyage “ 14) .

Ebenſo hat ein amerikaniſcher District Court in einem

Urteil aus dem Jahre 1899 betreffend das Schiff Aggi 15)

den Begriff der Seetüchtigkeit beſtimmt.

Ich möchte den Begriff der Seetüchtigkeit ſo beſtimmen :

Seetüchtig iſt ein Schiff , wenn es in ſeiner Totalität mit

Mannſchaft, Ausrüſtung und Ladung nach vernünftigem Er

meſſen im ſtande iſt, die beabſichtigte Reiſe ohne einen durch

unmittelbare Einwirkung der See oder des Seewaſſers auf

Schiff oder Ladung entſtehenden ungewöhnlichen Schaden an

Schiff oder Ladung auszuführen .

Die Seetüchtigkeit bezieht ſich nicht nur auf den Zuſtand

des Schiffes ſelbſt , ſondern ſeßt auch das Vorhandenſein

einer ordnungsmäßigen Ausrüſtung und einer genügenden

Bemannung voraus . Wenn im § 513 HGB. davon die

Rede iſt, daß das Schiff in feetüchtigem Stande , gehörig

eingerichtet und ausgerüſtet, bemannt und verproviantiert

ſein ſolle, ſo iſt dieſer Ausdruck ſtreng genommen pleonaſtiſch ,

Seetüchtigkeit befaßt die anderen erwähnten Vorausſeßungen

in ſich.

In ähnlicher Weiſe heißt es in den S$ 2 und 3 der

Þarterakte, daß das Schiff in all respects seaworthy„

I

1

14) Urteil des Court of Appeal in Sachen Hedley v. Pikney and

Sons Steamship Co. (Law Reports 1892 , Queen's Bench

Division Bd. I S. 58). Urteil des Court of Appeal in Sachen

Thin v. Richards (Law Reports 1892 , Queen's Bench Divi

sion BD. II S. 141 ) .

15) Federal Reporter Bd. XCIII S. 490.
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I

and properly manned , equipped and supplied “ ſein ſoll,

der Ausdruck seaworthy hätte genügt .

Das Schiff muß als Ganzes mit ſeiner Mannſchaft,

mit ſeinen Gerätſchaften , ſeinen Vorräten und ſeiner Ladung

im ſtande ſein , die Gefahren der Reiſe, welche es übernommen

hat, zu beſtehen. Dieſes ſegt voraus nicht allein , daß die

erforderlichen Serätſchaften und Vorräte an Lebensmitteln

und Brennmaterialien und ſonſtige Ausrüſtungsgegenſtände

vorhanden ſind , ſondern auch , daß auf dem Schiffe ein

ſolches Arrangement ſtattfindet, daß ſie vorkommenden Falles

leicht zugänglich ſind. Die Gegenſtände auf dem Schiffe,

insbeſondere die Ladung, dürfen vor allem nicht ſo verſtaut

oder untergebracht ſein , daß die Tauglichkeit des Schiffes

für die Reiſe dadurch beeinträchtigt wird .

In einer Entſcheidung des Reichsgerichts aus dem

Jahre 188916) heißt es in dieſer Beziehung : „ Durch die

Stauung der Güter ſoll nicht allein eine verderbliche Ein

wirkung der verſchiedenen Güter aufeinander und das Fin

und Herwerfen der Güter durch die Bewegungen des Schiffes,

ſowie die den Gütern hiedurch drohende Beſchädigung ver

hindert , ſondern auch die im Intereſſe der ſicheren Fahrt

erforderliche zweckmäßige und gleichmäßige Beladung des

Schiffes herbeigeführt und das , auch dem Schiffe gefahr

drohende ſeitliche Überſchießen der Ladung verhindert werden ,

woraus ſich ergibt , daß durch ungenügende oder fehlerhafte

Stauung auch die Seetüchtigkeit des Schiffes unter Umſtänden

beeinträchtigt ſein kann ."

In einem engliſchen Falle 1 ) hatte das Schiff unter

anderem eine Anzahl ſchwere Panzerplatten geladen . In

folge einer fehlerhaften Verſtauung riß ſich eine derſelben bei

einem Sturme von ihrer Befeſtigung los und durchſchlug

die Seite des Schiffes , ſo daß dasſelbe zu Grunde ging .

16) Entſcheidungen des Reichsgerichts in Civiljadjen Bd. XXV S. 106.

17) Law Reports 1876 , Queen's Bench Division Bd. I S. 377 (in

Sachen Kopitoff v. Wilson) .
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.

Es wurde entſchieden , daß das Schiff infolge der nicht ge

hörigen Verſtauung der Panzerplatten nicht ſeetüchtig geweſen

ſei, und die Reederei zum Schadenerſaß verurteilt.

Eine fehlerhafte Stauung kann aber nur dann als ein

Mangel der Seetüchtigkeit des Schiffes angeſehen werden,

wenn ſie die Gefahr eines Schadens durch unmittelbare

Einwirkung der See auf Schiff oder Ladung herbeiführt.

In einem nordamerikaniſchen Falle 18) hatte das Schiff

Wolle und feuchten Zucker geladen . In einem Zwiſchenhafen

wurde das Vorderteil des Schiffes ſtärker belaſtet, indeſſen

nicht in einer ungewöhnlichen Weiſe oder in einem Grade,

daß dadurch die Fähigkeit , die Gefahren der Reiſe zu be

ſtehen , beeinträchtigt wurde. Der Zucker war hinter der

Wolle verſtaut. Infolge davon, daß das Schiff etwas nach

vorne neigte , fickerte die Feuchtigkeit aus dem Zucker auf

die Wolle und beſchädigte die leßtere. Der Schaden wäre

bei richtiger Verſtauung, nämlich wenn das Schiff ſich nicht

nach vorne geneigt hätte, nicht eingetreten . Es wurde an

genommen , daß der Fehler in der Stauung die Seeuntüchtig

keit des Schiffes nicht herbeigeführt habe. Der Schaden ſtand

allerdings in einem gewiſſen Zuſammenhang mit der See,

indem er nicht eingetreten wäre , wenn das Schiff nicht in

folge der Eigenſchaften des Waſſers vorne etwas zu tief

geſunken wäre , er konnte aber nicht auf die unmittelbare

Einwirkung der See auf Schiff oder Ladung zurücgeführt

werden .

In einem anderen nordamerikaniſchen Falle 19) hatte

das Schiff für den Transport von Dünkirchen nach New York

Behälter mit Glyzerin geladen . Dieſe waren im Zwiſchen

deck untergebracht. Auf der Reiſe gerieten die Glyzerin

1

18) Urteil des höchſten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten aus dem

Jahre 1900 in Sachen Knott v. Botany Mills (United States

Reports BD. CLXXIX S. 69).

19) Federal Reporter Bd. XCII S. 667 (Urteil aus dem Jahre 1899,

betreffend das Schiff Frey').
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behälter infolge des ſtarken Rollens des Schiffes in Bewe

gung. Sie wurden entzweigeſtoßen und der Inhalt lief

aus . Der District Court nahm an, daß die Glyzerinbehälter

entweder nicht im Zwiſchendeck hätten verladen werden dürfen,

oder daß ſie dort hätten genügend feſtgelegt werden müſſen ,

ſo daß ſie durch das Rollen des Schiffes nicht hätten in

Bewegung kommen können . Er fand in dieſem Mangel der

Stauung eine Seeuntüchtigkeit. Mit Unrecht, denn die Gefahr,

die durch die fehlerhafte Stauung für das verladene Glyzerin

entſtand , hing nicht mit der unmittelbaren Einwirkung der

See auf Schiff und Ladung zuſammen .

In dem durch das bereits erwähnte Urteil des Reichs

gerichts aus dem Jahre 1889 entſchiedenen Falle 20) handelte

es ſich um einen Schaden an der Ladung , der durch das

Fehlen eines gehörigen Garniers verurſacht war. Es wurde

angenommen , daß das Schiff infolge dieſes Mangels nicht

ſeeuntüchtig geweſen ſei. „ Die Garnierung hat nicht den

Zweck , das Schiff zu ſchüßen und in den Stand zu feßen,

auch bei ſchwerem Wetter den Wellen und den Stürmen zu

widerſtehen , ſondern ſie beſteht in Vorrichtungen , durch welche

nur die Ladungsgegenſtände vor dem erfahrungsmäßig auch

ohne den Eintritt von beſonderen Unfällen in den Schiffs

raum eindringenden Seewaſſer und vor der Berührung mit

dem etwa am Schiffsboden haftenden Schmuße geſichert

werden ſollen, ſo daß auch beim Fehlen einer gehörigen Gar

nierung die Seetüchtigkeit des Schiffes ſehr wohl vorhanden

ſein kann . “ Das Fehlen eines gehörigen Garniers hatte hier

eine Beſchädigung der Ladung durch Seewaſſer zur Folge

gehabt, aber dieſe war keine ungewöhnliche, ſondern im ge

wöhnlichen Verlauf der Dinge eingetreten .

Der Reeder iſt verpflichtet, das Schiff in einem Zuſtande

zu ſtellen , daß es im ſtande iſt, den gewöhnlichen Gefahren

der beabſichtigten Reiſe zu troßen, d . h . nicht, daß das Schiff,

wenn es den Hafen verläßt , ſich bereits in einem Zuſtand e

20) Entſcheidungen des Reichsgerichts in Civilſ. Bd. XXV S. 104 ff.
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befinden muß, in welchem es den Gefahren, die bei Unwetter

auf hoher See drohen , Widerſtand leiſten kann . Es muß

in ſeiner Totalität, mit ſeiner Bemannung und ſeinen ſon

ſtigen Hilfsmitteln befähigt ſein, die Reiſe unter gewöhnlichen

Verhältniſſen auszuführen . Die Seetüchtigkeit wird dadurch

nicht beeinträchtigt, daß beim Verlaſſen des Hafens gewiſſe

Vorkehrungen nicht getroffen ſind, welche durch die Verhält

niſſe der hohen See geboten ſind, falls ſelbige eintretenden

Falles von der Beſaßung des Schiffes mit den ihr zu Ge

bote ſtehenden Hilfsmitteln ohne Verzug vorgenommen werden

können .

In einem von dem House of Lords entſchiedenen Rechts

fall 21) hatte ein Schiff Weizen von Nordamerika nach Eng

land befördert. Ein Teil der Ladung war dadurch beſchädigt,

daß Waſſer durch eine nicht gehörig verſchloſſene Seiten

öffnung (port-hole) eingedrungen war. In dem Konnoſſe

ment befand ſich die negligence - Klauſel. Es handelte ſich

danach für den Entſchädigungsanſpruch des Befrachters darum,

ob das Schiff feetüchtig geweſen war. Das Urteil des House

of Lords ſprach ſich hierüber (durch den Lordkanzler) folgender

maßen aus : Es komme darauf an , ob , wenn die Öffnung

(port-hole), als das Schiff New York verlaſſen habe , nicht

feſt geſchloſſen geweſen ſei, ſelbige ſich in einer ſolchen Lage

befunden habe und ſo leicht zugänglich geweſen ſei , daß fie

in jedem Augenblick, ſobald eine Änderung des Wetters zu

erwarten geweſen ſei , habe dichtgemacht werden können,

und ob das Schiff bei der Abfahrt frei von jedem Vorwurf

geweſen , daß es der übernommenen Reiſe nicht gewachſen

ſei, oder ob andererſeits die Beſchaffenheit der Öffnung bei

der Abfahrt eine ſolche geweſen ſei, daß hiedurch ein gewiſſer

Grad von Seeuntüchtigkeit herbeigeführt wurde , welchem

nicht in jedem Augenblick abgeholfen werden konnte.

1.

In einem anderen , oben bereits erwähnten Falle 22)

21) Urteil aus dem Jahre 1877 in Sachen Steel v. the State Steam

ship Co. (Law Reports, Appeal Cases Bd. III S. 72).

22) Urteil des Court of Appeal aus dem Jahre 1892 (Law Reports,

I

1

1
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handelte es ſich um einen Entſchädigungsanſpruch der Hinter

bliebenen wegen Tötung. Ein Matroſe war auf der Reiſe

während eines Sturmes durch eine Öffnung in der Brüſtung

in die See geſchleudert und ertrunken . Die Öffnung hatte

während der Reiſe durch eine dazu vorhandene Einrichtung

geſchloſſen werden ſollen. Nach der Auffaſſung des Gerichts

handelte es ſich für den Entſchädigungsanſpruch der Hinter

bliebenen gegen die Reederei darum, ob das Schiff ſeetüchtig,

und zwar im gewöhnlichen Sinne dieſes Wortes, geweſen ſei .

Die Frage wurde bejaht und die Klage für unbegründet

erklärt , weil es in jedem Augenblick möglich geweſen ſei,

die Öffnung in der Brüſtung zu ſchließen.

In einem anderen, im Jahre 1895 entſchiedenen , eng

liſchen Falle 23) war ebenfalls Waſſer durch eine nicht gehörig

verſchloſſene Öffnung an der Seite (port - hole) eingedrungen

und hatte die Ladung beſchädigt. Der Schiffszimmermann

hatte vor der Abfahrt von Baltimore die Öffnung dicht

machen ſollen , hatte aber ſolches verſäumt . Es wurde an

genommen, daß das Schiff wegen des erwähnten Umſtandes

nicht ſeetüchtig geweſen ſei, da es auf der Reiſe nicht möglich

geweſen ſei, die Öffnung zu verſchließen ; man habe einen

großen Teil der Ladung wegräumen müſſen , um zu der

Öffnung gelangen zu können .

Ein ähnlicher Fall 24) wurde im Jahre 1898 von dem

höchſten Gerichtshof der Vereinigten Staaten entſchieden .

An der Seite des Schiffes befanden fich verſchiedene Off

nungen, die mit großen Glasſcheiben geſchloſſen waren. Es

war außerdem ein eiſerner Verſchluß vorhanden , welcher

jeden Augenblick ohne Mühe angebracht werden konnte. Als

das Schiff abfuhr, hatte man unterlaſſen , den legteren Ver

Queen's Bench Division Bd. I S. 58) in Sachen Hedley v. the

Pinkney and Sons Steamship Company Limited .

23) Urteil des Court of Appeal in Sachen Dobell v. Rossmore

(Law Reports 1895, Queen's Bench Division BD. II S. 408).

24) Urteil , betreffend den Fall „ Silvia " (United States Reports

BD. CLXXI S. 462).

Zeitſ(hrift für Handelsrecht. Bd . LIII. 23
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fchluß vorzulegen , um die Beleuchtung des Raumes durch

das Tageslicht nicht zu hindern . Auf der See wurde bei

ſtürmiſchem Wetter eine Glasſcheibe von den Wellen ein :

geſchlagen , und da man verſäumt hatte , den eiſernen Ver

ſchluß rechtzeitig anzubringen , die Ladung beſchädigt. Der

höchſte Gerichtshof der Vereinigten Staaten nahm an , daß

ein Mangel der Seetüchtigkeit nicht vorhanden geweſen ſei.

Seetüchtig iſt das Schiff, wenn es für die übernommene

Frachtreiſe tüchtig iſt. Der Begriff der Seetüchtigkeit iſt

auch in dieſem Sinne ein relativer . Er richtet ſich nach der

vorausſichtlichen Dauer der Reiſe und nach der Gefährlichkeit

derſelben , die von der Beſchaffenheit des Fahrwaſſers , von

der Jahreszeit, in welcher die Reiſe vorgenommen wird, ob

im Sommer oder im Winter, und von der Art und Größe

der Ladung abhängt. Die Seetüchtigkeit feßt voraus , daß

ein genügender Vorrat von Lebensmitteln und Kohlen an

Bord iſt. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß es von der voraus

fichtlichen Dauer der Reiſe abhängt , wie groß ein ſolcher

Vorrat ſein muß. Der Vorrat muß unter gewöhnlichen

Verhältniſſen für die Reiſe genügen ; man wird aber hier

auch eine gewiſſe Reſerve verlangen müſſen , da es von großer

Wichtigkeit iſt, daß das Schiff, auch wenn es ungewöhnlich

rauhem Wetter oder anderen Unfällen begegnet, mit Lebens

mitteln und Kohlen ausreichend verſehen iſt.

Die Erforderniſſe der Seetüchtigkeit können für der:

ſchiedene Abſchnitte einer Reiſe verſchieden ſein. Es iſt nicht

erforderlich , daß das Schiff ſchon im Hafen , wenn es die

Ladung einnimmt, vollſtändig für die beabſichtigte Reiſe

ausgerüſtet iſt. Es braucht nicht ichon dann die erforder :

liche Mannſchaft 25) vorhanden zu ſein , auch können vor der

Abreiſe noch kleine Ausbeſſerungen und Vervollſtändigungen

25) Vgl. hierüber den engliſchen Fall Annen v. Woodman aus dem

Jahre 1810 , in welchem es fich bei einem Streite aus einer Ver:

ficherung um die Seetüchtigkeit des Schiffes handelte (Taunton's

Reports Bd. III S. 299).
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der Ausrüſtung vorgenommen werden ſollen. Phillips 26)

bemerkt hierüber :

Die Garantie der Seetüchtigkeit iſt an verſchiedenen

Orten verſchieden , ein Schiff, welches für einen Ort als ſee

tüchtig angeſehen werden muß, kann für einen anderen nicht

ſo angeſehen werden ; die Anforderungen an die Seetüchtig

keit ändern ſich auch von Zeit zu Zeit an demſelben Orte .

Dieſe Garantie verlangt Seetüchtigkeit nach den Anforde:

rungen zur Zeit des in Ausſicht genommenen Dienſtes in

dem Hafen , zu welchem das Schiff gehört , wenn nicht auf

andere Anforderungen ausdrüdlich Bezug genommen iſt.

Betreffs einer in Boſton unterſchriebenen Verſicherungspolice

auf Güter an Bord eines nach Halifar in Neuſchottland

gehörigen Schiffes für die Reiſe von Bahia nach jenem

Hafen erklärte der Richter Story , daß die Anforderungen

an die Seetüchtigkeit in den legten dreißig Jahren ſich an

verſchiedenen Pläßen allmählich geſteigert hätten. Er ſprach

aus, daß man annehmen müſſe , der Verſicherer übernehme

die Verſicherung in der Vorausſeßung, daß das Schiff in

ſeiner Ausrüſtung nach dem Gebrauche ſeines Hafens oder

wenigſtens feines Landes ſeetüchtig ſein ſolle.

Die Erforderniſſe der Seetüchtigkeit ſind von dem be

abſichtigten Dienſt und Gebrauch des Schiffes abhängig .

Die Erforderniſſe, um dieſer Garantie zu genügen, ſind für

den Aufenthalt des Schiffes im Hafen , für vorübergehende

Zwecke, kurze Küſtenfahrten, Fahrten auf Seen, Flüſſen oder

Kanälen verſchieden von denjenigen für Fahrten auf der

offenen See und für lange Reifen . Wenn das Riſiko die

Zeit umfaßt , während welcher das Schiff im Hafen liegt,

ſo wird der Garantie Genüge geleiſtet, auch wenn Aus

beſſerungen des Schiffes erforderlich ſind. Eine Verſicherung

wurde auf ein Schiff genommen, welches in Pillau lag, wo

ſein Aufenthalt infolge von Ausbeſſerungen länger als einen

Monat dauerte . Die Verſicherer erhoben gegen den Anſpruch

26) Phillips , On Insurance $$ 719, 720 und 723.
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auf Erſtattung eines Verluſtes den Einwand, daß das Schiff

nicht ſeetüchtig geweſen ſei . Lord Kenyon belehrte die Ge

ſchworenen dahin , es ſei nicht notwendig , daß das Schiff

ſogleich ſeetüchtig für die Reiſe ſei . Die Verſicherer hätten

die Gefahr hiefür übernommen . Das Schiff Eyles, welches

verſichert war in und von Fort St. George nach London,

wurde, da es nicht im ſtande war, die Reiſe zu unternehmen,

in Fort St. George entlöſcht und fuhr nach Bengal , um

dort ausgebeſſert zu werden. Nach ſeiner Ausbeſſerung kehrte

es zurück und nahm die Ladung für die Seimreiſe ein.

Lord Hardwide war der Anſicht, daß das Riſiko von der

Zeit an , als das Schiff zuerſt in Fort St. George ankam,

zu laufen begonnen habe , und daß das Schiff ſeetüchtig

geweſen ſei . Er ſprach aus , daß , wenn das Schiff nach

dem nächſten Orte gefahren ſei, er dieſes ebenſo anſehe, als

wenn es an dem Orte ſelbſt, wo die Reiſe beginnen ſollte,

repariert wäre. Der Einwand der Verſicherer beruhte darauf,

daß das Schiff eine Deviation gemacht habe, die Entſcheidung

enthält aber einen Ausſpruch über die Seetüchtigkeit des

Schiffes. Lord Ellenborough : Während das Schiff in

einem Hafen liegt , kann ein ſolcher Zuſtand in Bezug auf

die Notwendigkeit von Ausbeſſerungen und Ausrüſtung ge

nügen , welcher nach Beginn der Reiſe die Seeuntüchtigkeit

begründen würde. Aber es muß ſich in ſolchem Zuſtande

befinden, daß es nach vernünftigem Ermeſſen ſicher iſt. Wenn

es ein bloßes Wrack iſt, ſo iſt die Police niemals wirkſam . “

Der Umſtand, welcher für den Bruch der Garantie, ſo daß

die Police ungültig wird , entſcheidend iſt ,' ſagt der Richter

Sewall , iſt das Abfahren des Schiffes in einem fee

untüchtigen Zuſtande. Bis dahin iſt es möglich , die ver

borgenen Mängel zu beſeitigen , wenn ſie entdeckt werden ,

ihr bloßes Vorhandenſein hat , wenn ſie für die verſicherte

Gefahr nicht präjudizierlich oder weſentlich ſind , eine Ver

wirkung des Vertrags nicht zur Folge. Es wird allgemein

angenommen , daß eine gewiſſe Zuſicherung auch in Bezug

auf die Beſchaffenheit des Schiffes im Hafen vorliegt ; ſo

>

.
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.

von Sewall, Lord Kenyon , Lord Ellenborough,

Gibbs , den Richtern Waſhington und Shaw.

Was den Charakter und den Grad der Seetüchtigkeit

anlangt, der erforderlich iſt, um dieſer Garantie zu genügen,

während das Schiff fich im þafen befindet, ſo wurde in

einem Falle aus Maſſachuſetts im Jahre 1867 ausgeſprochen,

daß dieſer Garantie genügt ſei bei einer Police auf Schiff,

Ladung und Fracht in und von Kalkutta , während das

Schiff in dieſem Hafen lag , obgleich ſein Kiel ſo ſehr von

Würmern zerfreſſen war, daß es heftig ledte, als es in See

ging, und daß der Kapitän, nachdem er einen Monat unter

wegs geweſen war, genötigt war, nach Kalkutta zurüdzukehren ,

ſeine Ladung zu löſchen und das Schiff reparieren zu laſſen.

Es wurde angenommen , daß das Abſegeln in ſolchem Zu

ſtand der übernommenen Garantie nicht entſpreche. Dieſe

Entſcheidung wurde in einem ſpäteren Falle, 24 Jahre nach

her, bei einem Anſpruch aus einer Police auf Ladung und

Fracht in und von Veracruz von demſelben Gerichtshof

beſtätigt. Der Grad der Seetüchtigkeit , welcher im Hafen

bei einer Verſicherung erforderlich iſt, kann nicht beſtimmter

bezeichnet werden , als es von dem Oberrichter Shaw ge

ſchehen iſt. Dieſer ſprach aus : Die Seetüchtigkeit hängt

von dem Gebrauche und dem Zwecke ab , zu welchem das

Schiff verwendet werden ſoll. Wenn das Schiff für den

Aufenthalt im Hafen verſichert iſt, ſo muß es in folchem

Zuſtand ſein, daß es nach vernünftigem Ermeſſen ſicher iſt.“

Es gibt zwei Unterſchiede zwiſchen der Verſicherung von

Schiff und derjenigen von Ladung und Fracht, erſtens in

Bezug auf die Frage, was Seetüchtigkeit im Hafen bedeutet,

und zweitens in der Frage , wann die von dem Verſicherer

übernommene Gefahr zu laufen beginnt, und dieſe zwei

Unterſchiede finden ſtatt, auch wenn alle Intereſſen in der

ſelben Police zu der Zeit ehe die Ladung ſich an Bord

befindet oder mit Rückſicht hierauf verſichert werden . Die

Seetüchtigkeit hängt von dem Gebrauche und dem Zwecke

ab, zu welchem das Schiff verwendet werden ſoll. Beſteht
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der beabſichtigte Gebrauch des Schiffes darin , die Ladung

für die Reiſe einzunehmen und zu verſtauen , und das Schiff

iſt in ſolchem Zuſtand, daß es notwendig wird, die Ladung

wieder zu löſchen , um an demſelben Reparaturen vorzu

nehmen, ſo iſt das Schiff für den Gebrauch, zu welchem es

beſtimmt iſt, nicht geeignet. Dieſer Garantie iſt daher in

dem Augenblicke der Einnahme der Ladung nicht genügt.

In einem der beiden oben erwähnten Fälle aus Maſſachuſetts

hatte das Riſiko auf das Schiff vor dem Zeitpunkt , in

welchem die Nichterfüllung der Garantie eintrat, zu laufen

begonnen , wogegen bei der Verſicherung der Ladung und

vielleicht der Fracht der Garantie nicht genügt war, als das

Riſiko zu laufen beginnen ſollte, und daher dieſe Police auf

Fracht und Ladung ungültig wurde. Die Nichterfüllung der

Garantie trat demgemäß in einem Zwiſchenſtadium des

Riſikos ein, was, wie wir ſehen werden , einen weſentlichen

Unterſchied in Bezug auf die Wirkſamkeit macht. Es lag

kein Grund vor , welcher der Wirkſamkeit der Verſicherung

von Ladung und Fracht entgegenſtand, als das Schiff zurück

gekehrt, repariert und ſeetüchtig gemacht war, und die Ladung

zum zweiten Male an Bord gebracht wurde. Der Gerichts

hof nahm in dem lekterwähnten Falle an , daß die Ver

ficherer für einen Verluſt, der aus der Mangelhaftigkeit des

Schiffes folgte, nicht hafteten, was tatſächlich bedeutete, daß

der Garantie nicht genügt worden ſei .

Dieſer Unterſchied wird in Bezug auf den Beginn des

Riſikos , vor oder nach Eintritt der Seeuntüchtigkeit des

Schiffes in einem Falle von dem Circuit Court der Vereinigten

Staaten gemacht. In Bezug auf eine Verſicherung auf

Güter in und von St. Lucia auf einem Schiffe, von deſſen

Mannſchaft der Steuermann und ein Seemann in dieſem Hafen

verloren gegangen waren, ſprach der Richter Waſhington

aus , daß , wenn dieſe Perſonen verloren gegangen wären,

bevor die Güter an Bord geweſen ſeien , die Verſicherung

überhaupt keine Wirkung habe ; wenn der Verluſt der Leute

aber ſpäter eingetreten ſei , ſo ſei die Verſicherung wirkſam

I

.
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geworden und nicht dadurch verwirkt, daß das Schiff nach

St. Barts gegangen fei , um die Mannſchaft zu ergänzen.

Ich ſchließe hieraus, daß bei einer Verſicherung von Ladung

und Fracht der Garantie nicht genügt iſt, wenn die Ladung

an Bord gebracht wird , während das Schiff in einem ſo

mangelhaften Zuſtande iſt , daß die Ladung wieder aus:

geſchifft werden muß, um die notwendigen Reparaturen vor

zunehmen, und daß die Verſicherung der Ladung dann nicht

gültig iſt, wenn das Riſiko von der Zeit der Ladung an

laufen ſoll .“

Dieſe Grundfäße ſind in dem bereits erwähnten Urteile

des Court of Common Pleas aus dem Jahre 1874 in dem

Falle Daniels v. Þarris anerkannt 27).

Das Schiff muß nach vernünftigem Ermeſſen geeignet

ſein (reasonably fit ), die gewöhnlichen Gefahren der

Reiſe zu beſtehen. Auf außerordentliche Ereigniſſe kommt

es nicht an 28) .

Zur Seetüchtigkeit iſt auch erforderlich, daß das Schiff

gehörig bemannt iſt, namentlich auch , daß die Befähigung

des Kapitäns , des Lotſen und Ingenieurs den geſeglichen

Anforderungen entſpricht 29) . Es muß daher auch, wenn es

.

.

27) Aspinall , Reports of Maritime Cases (N. S.) Bd. II S. 413.

28) Vgl. die Entſcheidung im Falle Daniels v. Harris (Anm. 11).

Urteil des höchſten Gerichtshofs in Pennſylvanien aus dem Jahre

1836 in Sachen Prescott v. the Union Insurance Company

(Hare and Wallace , American Leading Cases Bd. II

S. 756).

29) Die Frage , ob auch ein Arzt erforderlich iſt , iſt meines Wiffens

noch nicht entſchieden . Die Entſcheidung muß von den Umſtänden

abhängen, ſo daß man nicht allgemein ſagen kann, die Anſtellung

eines Schiffsarztes gehöre nicht zu den Erforderniffen der See:

tüchtigkeit. Vgl. Park , Marine Insurance S. 473 ff.

Durch Verordnung der deutſchen Seeuferſtaaten iſt folgendes

( Anleitung zur Geſundheitepflege & 4 ) vorgeſchrieben : Schiffe,

welche auf ber Reiſe die räumlichen Grenzen der kleinen Fahrt

überſchreiten follen und mehr als fünfzig Reiſende oder insgeſamt

mehr als hundert Perſonen an Bord haben oder vorausſichtlich
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geſeßlich vorgeſchrieben oder üblich iſt, einen Lotſen an Borð

haben . Hier entſteht nun nach dem engliſchen und nord

amerikaniſchen Recht, nach welchem der Reeder unbedingt

für die Seetüchtigkeit haftet, die Schwierigkeit, ob das Schiff

als ſeetüchtig angeſehen werden kann, wenn der Kapitän es

unterlaſſen hat, einen Lotſen an Bord zu nehmen. Nach

bem deutſchen Recht kommt es nur darauf an , daß der

Reeder die Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters an

gewandt hat , um das Schiff ſeetüchtig zu machen . Er hat

alſo, ſoweit die Annahme eines Lotſen erforderlich iſt, ſeine

Pflicht erfüllt, wenn er einen qualifizierten Kapitän angeſtellt

hat ; es iſt deſſen Sache, den Lotſen dort, wo es notwendig

iſt , anzunehmen. Der Reeder kann , inſoweit ſolches nicht

geſchehen iſt, nur für das Verſchulden des Kapitäns als

ſolchen , nicht für eigenes in Anſpruch genommen werden .

In einem engliſchen Falle 30) , in welchem es fich um

Anſprüche aus einer Verſicherung handelte, hatte der Kapitän

vor der Mündung der Sierra Leona der Lotſenſtation das

Signal gegeben , daß ein Lotſe an Bord kommen möge.

Es war üblich , dort einen Lotſen zu nehmen . Der Lotſe

!

erhalten werden , müſſen einen zur unentgeltlichen Behandlung der

eingeſchifften Perſonen verpflichteten , in Deutſchland approbierten

Arzt an Bord nehmen . Die gleiche Pflicht beſteht für Reifen im

Verkehr mit Häfen des afrikaniſchen Feſtlandes zwiſchen den Wende

freiſen bereits dann, wenn mehr als fünfundzwanzig Reifende oder

mehr ale vierzig Perſonen an Bord find oder vorausſichtlich an

Bord gelangen werden.

Auf Schiffe , welche fich innerhalb der oſtaſiatiſchen Gewäſſer

mit der Beförderung von Eingeborenen beſchäftigen , findet die vor:

ſtehende Vorſchrift nur dann Anwendung , wenn auf ihnen die

Zahl der übrigen Reiſenden mehr als fünfzig oder die Zahl dieſer

Reiſenden mit derjenigen der Mannſchaften europäiſcher Herkunft

zuſammen mehr als hundert beträgt. “

Die Bekanntmachung, betreffend Vorſchriften über Auswanderers

ſchiffe, vom 14. März 1898 ſchreibt vor , daß jedes Auswanderer:

ichiff einen approbierten Arzt an Bord haben muß (8 30 ).

30) Philipps v. Hedlam (Park a. a . D. S. 477).
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blieb aus , und nachdem das Schiff eine geraume Zeit ges

wartet hatte, machte der Kapitän den Verſuch , ohne Lotſen

in die Mündung des Fluſſes einzufahren. Dabei ſcheiterte

das Schiff. Es wurde entſchieden , daß in dem Umſtande,

daß ein Lotſe nicht an Bord gekommen ſei , unter den ob

waltenden Umſtänden ein Mangel der Seetüchtigkeit nicht

erblickt werden könne, daß mithin die Verſicherer haftpflichtig

ſeien . Dieſes Urteil rechtfertigt ſich dadurch, daß man ver

nünftigerweiſe unter den damaligen Verhältniſſen die An

weſenheit eines Lotſen an Bord nicht verlangen konnte .

In einem anderen Falle 31) hatte der Kapitän den

Lotſen , deſſen Anweſenheit an Bord durch eine geſebliche

Anordnung vorgeſchrieben war, zu früh entlaſſen. Es wurde

angenommen , daß das Schiff für die Strecke, in welcher der

Lotſe hätte an Bord bleiben ſollen , nicht feetüchtig geweſen

fei , und daß die Verſicherer für den auf derſelben ent

ſtandenen Schaden nicht haftbar ſeien . Dieſe Entſcheidung

ſtimmt mit den engliſchen Anſchauungen , wonach der Ver

ſicherte in dem Verſicherungsvertrage eine ftillſchweigende

Gewähr für die Seetüchtigkeit des Schiffes übernimmt,

überein .

Bezüglich der Anſprüche aus dem Verſicherungsvertrage

ſcheint man aber in England weiterzugehen und anzunehmen,

daß, wenn das Schiff beim Beginn der Verſicherung gehörig

mit Mannſchaft verſehen geweſen iſt, der Anſpruch nicht da

durch ausgeſchloſſen werde , daß der Kapitän es unterlaſſen

hat, unterwegs den erforderlichen Lotſen anzunehmen 32) .

Wenn die Verpflichtung des Reeders , ein feetüchtiges

Schiff für die von ihm übernommene Beförderung von

Gütern zu ſtellen , aus dem Frachtvertrag folgt , ſo muß

dieſe Verpflichtung während der ganzen Dauer des Trans

ports beſtehen . Die Natur der Sache führt aber inſoweit

zu einer Beſchränkung, als es unmöglich iſt, wenn das

31 ) Law v. Hollingworth (Park a. a. D. S. 474 ).

32) Arnould, Marine Insurance (7. Aufl.) BD. II S. 802.
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Schiff auf hoher See ſich befindet , fortwährend für einen

feetüchtigen Zuſtand desſelben zu ſorgen. Soweit eine Sorge

möglich iſt, kann ſie dem Reeder als ſolchem nicht zur Laſt

fallen , da er auf dem Schiffe nicht anweſend iſt. Es iſt

auf der Reiſe Sache des Kapitäns , das Schiff tunlichſt in

ſeetüchtigem Stande zu erhalten . § 513 HGB. legt dem

Kapitän allerdings ausdrücklich nur die Verpflichtung auf,

vor dem Antritt der Reiſe für die Seetüchtigkeit des Schiffes

zu ſorgen . Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß er auch

während der Reiſe zu einer ſolchen Fürſorge verpflichtet iſt.

Dieſes folgt aus ſeinem Verhältnis zum Reeder und zu dem

Befrachter.

Das ſkandinaviſche Seerecht 38) fchreibt ausdrücklich

vor, daß der Schiffer während der Reiſe ſoweit es ihm

möglich iſt das Schiff in ſeetüchtigem Stande zu er

halten hat.

In einem Urteile der Probate, Divorce and Admiralty

Division aus dem Jahre 1884, betreffend das Schiff Nona34 ),

iſt ſolches anerkannt. Nicht als ob irgendwelche Zweifel

über die Verpflichtung ſelbſt erhoben wären , der Streit drehte

ſich vielmehr nur darum , ob der Kapitän ſich in dem be

ſonderen Falle eine Nachläſſigkeit hatte zu Schulden kommen

laſſen. In dieſer Beziehung wurde entſchieden , daß der

Kapitän , wenn das Schiff während des Transports ſee:

untüchtig werde, nach den Umſtänden unter Berückſichtigung

der Intereſſen aller Befrachter zu handeln habe. In dem

damaligen Falle war das nach England beſtimmte Schiff

bald nach der Abfahrt von New York auf Grund geraten,

wodurch es eine Beſchädigung erlitt. Der Kapitän war

nicht nach New York zurückgekehrt, um das Schiff reparieren

zu laſſen , ſondern hatte die Reiſe nach England fortgeſeßt.

Ihm wurde von dem Gericht ein Verſchulden deshalb zur

Laſt gelegt , weil er ohne weitere Prüfung die Reiſe fort

.

33) Däniſches Seegefeß § 32.

34) A spinall , Maritime Law Cases (N. S.) BD. V S. 259.
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geſeßt habe, er hätte jedenfalls eine Kalfaterung des Deds

vornehmen laſſen müſſen.

Der Kapitän haftet auch nach engliſchem Recht nur für

Verſchulden. Außerdem iſt wohl nach allen Rechten der

Umfang, in welchem der Reeder für eigene Handlungen und

für derartige Verſäumniſſe des Kapitäns haftet , die als

Fehler in „ the management of the vessel“ angeſehen

werden 35), verſchieden , indem für ſolche Verſehen des Kapi

täns nicht das ganze Vermögen des Reeders in Anſpruch

genommen werden kann .

Aus dieſen Gründen iſt es , abgeſehen von der Aus

legung von Ronnoſſementsklauſeln , von Wichtigkeit, zu unter :

ſcheiden , ob die Seeuntüchtigkeit des Schiffes , auf Grund

deren ein Schadenerſaßanſpruch gegen den Reeder erhoben

wird , dem eigenen Verſäumnis des Reeders oder einem

Verſchulden des Kapitäns zuzuſchreiben iſt.

Der § 559 KGB. beſtimmt, daß der Verfrachter dem

Befrachter das Schiff in ſeetüchtigem Stande zu liefern hat,

d . h . daß das Schiff zur Zeit des Beginns der Reiſe ſee

tüchtig ſein muß. Ebenſo gilt im engliſchen und nord

amerikaniſchen Recht die Regel, daß der Reeder das Schiff

bei Beginn der Reiſe in ſeetüchtigem Zuſtand zu liefern hat .

Es iſt nicht nötig, daß das Schiff bereits zur Zeit der

Abladung in jeder Beziehung ſeetüchtig iſt. Der Befrachter

kann die Abladung nicht wegen Seeuntüchtigkeit des Schiffes

verweigern, wenn die vorhandenen Mängel vor der Abfahrt

gehoben werden können und der Schiffer zur Abhülfe bereit iſt.

Ein Urteil des früheren Oberappellationsgerichts in Lübeck

aus dem Jahre 1867 36) führt hierüber folgendes aus : ,, Es

35) Vgl. Urteil des höchſten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten,

betreffend den Fall „ Silvia“ (United States Reports BD. CLXXI

S. 462) und das Urteil des District Court von New York aus

bem Jahre 1899 , betreffend das Schiff Guadeloup" (Federal

Reporter Bd. XCII S. 670 ).

36) Kierulff , Entſcheidungen des Oberappellationsgerichts der Hanſe:

ſtådte Bd. III S. 460.
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iſt früh genug , wenn die volle Seetüchtigkeit zu der Zeit

gewährt wird, zu welcher die Ladung beginnen ſoll, alſo

gegen die Zeit der Abreiſe. Eine Reparaturbedürftigkeit,

welcher unbeſchadet der Beladung bis zur Abgangszeit ab :

geholfen werden kann , und welcher der Schiffer abzuhelfen

bereit iſt, bildet ebenſowenig einen Umſtand , welcher den

Befrachter berechtigte, ſich über eine kontraktswidrige Leiſtung

des Schiffers zu beſchweren , als die zur Zeit des Anfangs

der Ladung etwa noch nicht geſchehene Komplettierung der

Mannſchaft , die noch unvollendete Verproviantierung des

Schiffs , das Nichtanbordſein der Segel oder der Schiffs

inſtrumente. Das Schiff iſt ungeachtet des ihm zeitweilig

noch Fehlenden dann feetüchtig, wenn dieſes bis zum Schiffs

abgang ergänzt werden kann und der Schiffer zur Aus

führung des Nötigen bereit iſt. Das was bei Befrachtungen

in folchen Fällen, in welchen der Befrachter und das Schiff

ſich an demſelben Plaße befinden, täglich Anwendung findet,

iſt auch dann Rechtens, wenn das Schiff an einem fremden

Orte zur Dispoſition des Befrachters zu ſtellen iſt. Die

Worte in der Charterpartie, ,to place the vessel well and

properly conditioned' und in every way properly fitted

for the voyage at the disposal of the charterer ändern

daran nichts. Zumal nicht, wenn es bei längeren , dem

Schiffe vorgängig geſtatteten Reiſen ſelbſtverſtändlich war,

daß die Möglichkeit nötiger Reparaturen zu der Zeit , wo

jene Reiſen zurückgelegt ſein würden, eintreten könne.“

Über die Frage , was unter dem Beginn der Reiſe zu

verſtehen iſt, wenn das Schiff unterwegs Häfen anläuft, oder

wenn es eine Zureiſe machen muß , um an den Ort zu ge

langen , wo es die Ladung in Empfang nehmen ſoll, iſt in

einem engliſchen Urteile des Court of Exchequer aus dem

Jahre 1855 in Sachen Worms v. Story 37) bemerkt, daß

es nicht genüge , wenn das Schiff beim Beginn der Reiſe

ſeetüchtig ſei, ſondern daß der Reeder verpflichtet erſcheine,

37) Law Journal ( N. S.) Bd. XXV, Court of Exchequer S. 1 .
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bei eintretender Beſchädigung eine Reparatur vorzunehmen ,

wenn dazu die Gelegenheit vorhanden ſei . In dem damaligen

Fall ſollte das Schiff in Cardiff Kohlen einnehmen. Als

die Charterpartie geſchloſſen wurde, befand es ſich an einem

anderen Orte . Als es von Cardiff mit der Ladung abfuhr,

war es nicht ſeetüchtig. Der Reeder wurde deshalb zum

Schadenerſaß verurteilt, ohne daß Rüdſicht darauf genommen

wurde , ob es beim Beginn der Reiſe nach Cardiff ſich in

ſeetüchtigem Zuſtande befunden hatte.

Danach muß man annehmen, daß der Reeder in jedem

Hafen, wo Ladung eingenommen wird, den feetüchtigen Zu

ſtand des Schiffes dem Befrachter zu gewährleiſten hat, und

daß er in dieſer Beziehung nicht bloß für Verſchulden , ſei

es eigenes oder das des Kapitäns, haftet.

Es genügt auch nicht, wenn das Schiff bei Beginn der

Ladung ſeetüchtig war ; die Seetüchtigkeit muß bei der Abreiſe

vorhanden ſein . In einem im Jahre 1877 von der Queen's

Bench Division entſchiedenen engliſchen Falle 38) , war das

Schiff ſeetüchtig nicht bloß bei Beginn der Zureiſe, ſondern

auch als es anfing, die Ladung einzunehmen . Es zeigte ſich

aber bald nach der Abfahrt ein Leck , und es wurde an

genommen, daß es aus einem unerklärlichen Grunde während

des Ladens ſeeuntüchtig geworden ſei. Der Schiffer ſeşte

die Reiſe fort und das Schiff ſank . Die Geſchworenen ver

neinten, daß ein Verſchulden des Reeders oder des Schiffers

vorliege, der Reeder wurde aber zum Schadenerſaß für ver

pflichtet erklärt , weil er die geſeßliche Garantie der See

tüchtigkeit des Schiffes nicht erfüllt habe.

In dem im Jahre 1895 von dem Court of Appeal

entſchiedenen Fall Dobell v. the Steamship Rossmore Co.39)

hatte das einer engliſchen Aktiengeſellſchaft gehörige Schiff

eine Ladung von einem amerikaniſchen Hafen nach England

38) Law Reports 1876—1877, Queen's Bench Division 'Bd. II

S. 455.

39) Law Reports 1895, Queen's Bench Division Bd. II S. 408 .
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transportiert. Die Ladung war beſchädigt, weil es bei der

Abfahrt unterlaſſen war, eine Luke gehörig dicht zu machen ,

welches fich unterwegs nicht nachholen ließ . Die Schuld

hieran fiel dem Schiffszimmermann zur Laft. Nach dem

Konnofſement haftete die Reederei nicht unbedingt für See:

tüchtigkeit, ſondern nur für die Anwendung der erforderlichen

Diligenz, um das Schiff in ſeetüchtigem Zuſtand zu liefern.

Es wurde entſchieden , daß die Reederei für den Schaden,

welcher infolge des mangelhaften Verſchluſſes der Luke durch

Seewaſſer an der Ladung entſtanden war , haftbar fei ; fie

hätte einen Vertreter für die Herſtellung der Seetüchtigkeit

des Schiffes in dem amerikaniſchen Hafen annehmen müſſen ,

oder wenn der Schiffszimmermann als ein ſolcher Vertreter

anzuſehen ſei, ſo hafte ſie nach den allgemeinen Grundſäßen

für deſſen Verſchulden , wie für dasjenige jedes anderen Ver

treters. Danach muß alſo die Reederei ſelbſt für die See

tüchtigkeit des Schiffes in dem Abladungshafen ſorgen , ſie

iſt nicht befugt , dieſe Fürſorge den Perſonen der Schiffs

beſaßung zu überlaſſen.

In einem in dem Jahre 1892 von dem Court of Appeal

entſchiedenen Falle 40) war das Schiff gechartert, um eine

Ladung Spartgras in Dran einzunehmen. Es iſt gebräuch

lich in ſolchen Fällen , die Ladung in einem ſpaniſchen Hafen

durch Einnahme von Eiſenerz zu vervollſtändigen. Das

Schiff hatte ſich deshalb vorbehalten , andere Häfen an

zulaufen. Es nahm auch in einem ſpaniſchen Hafen Eiſen

erz ein . Dann ſcheiterte es infolge Kohlenmangels. Die

Schuld hieran trug der Maſchineningenieur, der in dem

ſpaniſchen Hafen eine unrichtige Angabe über den vor:

handenen Kohlenvorrat gemacht hatte . Die erſte Inſtanz

nahm an , daß die Fahrt von Dran nach England als eine

einzige Reiſe anzuſehen, und daß es daher zur Seetüchtigkeit

des Schiffes erforderlich geweſen ſei, daß ſelbiges bereits in

40) Thin v. Richards (Law Reports 1892, Queen's Bench Division

Bd. II S. 141 ).
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Oran mit einem für die ganze Fahrt genügenden Kohlen

vorrat verſehen worden ſei . Der Court of Appeal ließ es

dahingeſtellt, ob es ſich um eine einzige Reiſe oder um eine

Reiſe in verſchiedenen Stationen gehandelt habe , indem er

annahm , daß , wenn leßteres der Fall geweſen , das Schiff

bei der Abfahrt von dem ſpaniſchen Hafen hätte ſeetüchtig

ſein müſſen, was nicht der Fall geweſen ſei, da ein genügender

Kohlendorrat gefehlt habe. Er verurteilte alſo ebenfalls die

Reederei, dem Befrachter Schadenerſaß zu leiſten. Nach dem

Frachtvertrag haftete die Reederei nicht für Verſehen in the

management des Schiffes ; das Verſchulden des Maſchinen

ingenieurs wurde alſo als ein derartiges Verſehen nicht an

geſehen . Es kann übrigens nicht richtig ſein , daß , wenn

ein Schiff unterwegs einen Hafen anzulaufen beabſichtigt,

es bei der Abfahrt aus dem Abladungshafen mit einem

weiteren Vorrat an Lebensmitteln und Brennmaterial als

für die Fahrt nach dem anzulaufenden Hafen verſehen ſein

müſle, vorausgeſeßt ſelbſtverſtändlich, daß es in dieſem Hafen

ſich die erforderlichen Lebensmittel und Kohlen verſchaffen

kann. Bei größeren Reiſen iſt es für Dampfſchiffe unmöglich,

fich gleich bei der Abfahrt mit einem für die ganze Reiſe

genügenden Kohlenvorrat zu verſehen .

Ein neuerer Fall, betreffend das Schiff Vortigern 41),

erörtert die Frage, in welchem Umfang das Schiff bei An

tritt der Reiſe mit Kohlen verſehen ſein müſſe , um es als

feetüchtig erſcheinen zu laſſen , wenn es eine größere Reiſe

unternimmt, für deren ganze Dauer es ſich nicht ſofort mit

Kohlen genügend verſehen kann, und die daher in verſchiedene

Abſchnitte geteilt werden muß, um die Kohlen zu ergänzen.

Das Schiff hatte eine Ladung von den Philippinen nach

Liverpool zu befördern. Eine ſolche Reiſe muß zum Zweck

des Rohlens in drei Abſchnitte geteilt werden, da das Schiff

nicht ſofort die für die ganze Reiſe erforderlichen Kohlen

einnehmen kann . Auf dem zweiten Abſchnitt, von Colombo
1

41 ) Law Times Reports Bd. LXXX S. 388.
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nach Suez, gingen dem Schiff die Kohlen aus , ſo daß ein

Teil der Ladung mit zur Heizung verwandt werden mußte.

Die erſte Inſtanz nahm an , daß die Reederei ihrer Ver

pflichtung, das Schiff in ſeetüchtigen Zuſtand zu ſtellen,

nicht genügt habe ; es hätte beim Antritt eines jeden Ah

ſchnitts der Reiſe mit ſo viel Koblen verſehen ſein müſſen ,

daß die nächſte Station erreicht werden konnte ; dieſes ſei

im vorliegenden Fall für die Reiſe von Colombo nach Suez

nicht der Fall geweſen . Von ſeiten des Schiffes wurde ein

gewandt , daß die Garantie der Seetüchtigkeit ſich nur auf

den Zeitpunkt des Antritts der ganzen Reiſe beziehe, daß

es fich daher, wenn unterwegs die Kohlen ausgegangen

ſeien, weil es verſäumt worden ſei , in dem Zwiſchenhafen

einen genügenden Vorrat Kohlen einzunehmen , nur um

ein Verſehen des Kapitäns oder des Maſchineningenieurs

handele , wofür die Reederei nach dem Frachtvertrag nicht

hafte ; es ſei übrigens auch möglich geweſen , zwiſchen

Colombo und Suez einen Hafen anzulaufen und dort Kohlen

einzunehmen . Dieſe Einwendungen wurden verworfen , der

Court of Appeal beſtätigte das Urteil. Ein Mitglied des

felben führte aus , daß , wenn ein Schiff bei Antritt einer

größeren Reiſe nicht einen für die ganze Dauer derſelben

genügenden Kohlenvorrat an Bord habe, es nachweiſen müſſe,

daß es notwendig geweſen ſei , die Reiſe in Abſchnitte zu

teilen , und es müſſe dann beim Antritt eines jeden Ab :

ſchnitts der Reiſe einen für die Dauer desſelben genügenden

Kohlenvorrat an Bord haben , um es ſeetüchtig erſcheinen

zu laſſen. Ein anderes Mitglied ſcheint einen derartigen

Beweis von dem Schiffe nicht zu verlangen , ſondern es als

genügend anzuſehen , wenn im Intereſſe beider Parteien,

des Schiffes und der Befrachter, die Reiſe regelmäßig in

Abſchnitte geteilt wird .

Andererſeits iſt in einem Urteile des District Court

von New York aus dem Jahre 189942) betreffend das Schiff

42) Federal Reporter Bd. XCII S. 670.
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Guadeloupe in einem Falle, in welchem das Schiff bei

der Abfahrt ſeetüchtig geweſen war , und es ſich darum

handelte , ob es nach einer in einem Nothafen vorgenom

menen Reparatur fich wieder in ſeetüchtigem Zuſtande be

funden habe, ausgeſprochen , daß , wenn das Schiff in dem

Nothafen nicht wieder in ſeetüchtigen Zuſtand verſeßt ſein

follte, die Schuld an dieſem Mangel nur den Kapitän treffen

könne, und daß eine ſolche Schuld als ein Verfehen in the

management of the vessel anzuſehen ſei , für welches der

Reeder nach § 3 der Harter Akte nicht hafte.

Man muß wohl annehmen , daß der Reeder perſönlich

dafür verantwortlich iſt , daß , wenn das Schiff nach dem

Reiſeplan einen Zwiſchenhafen anläuft und ſich dort längere

Zeit aufhält , dasſelbe ſeine Reiſe in ſeetüchtigem Zuſtand

fortſeßt. In ſolchen Fällen iſt der Reeder in der Lage,

felbſt für die Seetüchtigkeit des Schiffes ſorgen zu können .

Nach § 486 SGB. haftet der Reeder für den Anſpruch

eines Dritten nur mit Schiff und Fracht, wenn der Anſpruch

auf ein Rechtsgeſchäft gegründet wird , welches der Schiffer

als ſolcher, kraft ſeiner geſeglichen Befugniſſe und nicht mit

Bezug auf eine beſondere Vollmacht abgeſchloſſen hat. Nach

8 527 HCB. iſt der Schiffer, wenn das Schiff fich außer

halb des Heimathafens befindet kraft ſeiner Anſtellung be

fugt, Frachtverträge für das Schiff abzuſchließen. Aus

ſolchen Verträgen haftet der Reeder nach § 486 5GB. alſo

nur mit Schiff und Fracht, nicht perſönlich. § 486 HGB.

gilt neben dem $ 559 HOB. Wenn alſo zur Erfüllung

eines von dem Kapitän außerhalb des Heimathafens ab

geſchloſſenen Frachtvertrages das Schiff nicht in einem ſee

tüchtigen Zuſtand geliefert wird, ſo haftet der Reeder dafür

nur mit Schiff und Fracht, es wäre denn , daß er perſönlich

eingegriffen und den Schiffer an der ordnungsmäßigen Er

fülung des Vertrags gehindert oder die Erfüllung ſelbſt

übernommen hätte. Wenn der Reeder ſelbſt die Erfüllung

des für ihn geſchloſſenen Vertrags übernommen hat , ſo

muß er auch perſönlich mit ſeinem ganzen Vermögen hiefür

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LIII . 24
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verantwortlich fein . Nach § 486 Nr. 2 HGB. haftet der

Reeder ebenfalls nur mit Schiff und Fracht gegenüber einem

Anſpruch, der auf die Nichterfüllung oder mangelhafte Er

fülung eines von dem Reeder ſelbſt geſchloſſenen Rechts

geſchäfts begründet wird, ſofern die Ausführung des Vertrags

zu den Dienſtobliegenheiten des Schiffers gehört hat . Dieſe

Vorſchrift kann gegenüber der Beſtimmung des § 559 HGB.

nicht zur Anwendung kommen, denn nach dieſem Paragraph

iſt es Pflicht des Reeders , ſelbſt dafür zu ſorgen , daß zur

Erfüllung des von ihm geſchloſſenen Frachtvertrags ein ſee

tüchtiges Schiff geſtellt wird ; dieſe Fürſorge gehört nicht

bloß zu den Obliegenheiten des Schiffers. Der Reeder haftet

aber nach unſerem Recht in Bezug auf die Seetüchtigkeit

des Schiffes nur für die Anwendung der gehörigen Sorg

falt, es iſt danach nicht ausgeſchloſſen, daß er die Herſtellung

der Seetüchtigkeit des Schiffes in einzelnen Beziehungen dem

Kapitän als ſolchem überlaſſen kann. Es wird von ihm

nicht verlangt , daß er ſich um alle Einzelheiten perſönlich

kümmere , ſondern er hat nur das zu tun , was ein ſorg

fältiger Mann zu tun pflegt.

Nach § 514 HGB. iſt es Sache des Schiffers, für die

gehörige Stauung der Güter zu ſorgen . Es kann einem

Reeder nicht wohl zum Vorwurf gemacht werden , wenn er

ſich in dieſer Hinſicht auf den Schiffer verläßt und ſich per

ſönlich um die Stauung nicht fümmert , von der er auch

meiſtens nichts verſteht. Iſt alſo das Schiff durch eine

fehlerhafte Stauung ſeeuntüchtig geworden , ſo kann der

Reeder, vorausgeſeßt daß er dem Schiffer die Stauung über

laſſen hat, hiefür nach § 486 Nr. 2 HOB. nur mit Schiff

und Fracht haften ; er durfte inſoweit die Ausführung des

Frachtvertrags dem Schiffer , zu deſſen Obliegenheiten die

Sorge für die ordnungsmäßige Stauung gehört, überlaſſen.

Dagegen muß der Reeder perſönlich dafür verantwort

lich ſein, daß das Schiff gehörig bemannt , ausgerüſtet und

verproviantiert den Hafen verläßt . In gleicher Weiſe muß

er auch dafür ſorgen , daß das Schiff in einem Zwiſchen
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hafen, deſſen Anlaufen vorgeſehen war, die etwa erforderliche

Ergänzung an Mannſchaft, Proviant , Kohlen und ſonſtigen

Ausrüſtungsgegenſtänden erhält. Nach § 559 HGB. darf

er dieſe Fürſorge dem Schiffer nicht als ſolchem überlaſſen .

Wenn dagegen unterwegs z. B. ein Lotſe anzunehmen oder

ſonſt eine Vervollſtändigung der Mannſchaft oder Ergänzung

der Ausrüſtung ſtattfinden muß , ſo kann der Reeder naturgemäß

nicht perſönlich eingreifen, auch nicht wohl einen beſonderen

Bevollmächtigten hiefür beſtellen , ſondern er darf ohne Ver

ſchulden derartige Maßnahmen dem Ermeſſen des Kapitäns

überlaſſen. Dasſelbe muß auch von Reparaturen in einem

Nothafen oder in einem þafen , in welchem das Schiff

ſich planmäßig nur eine kurze Zeit aufhalten ſoll, gelten .

Die Faſſung des § 559 HOB. entſpricht nicht ganz dem

früheren Art . 560. Nach dem lekteren haftet der Verfrachter

dem Befrachter für den Schaden, welcher aus dem mangel

haften Zuſtand des Schiffes entſteht, es ſei denn , daß die

Mängel aller Sorgfalt ungeachtet nicht zu entdecken waren .

Nach § 559 HCB. fällt die Haft des Reeders für einen

ſolchen Schaden weg, wenn der Mangel bei Anwendung der

Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters nicht zu entdecken

war. Dieſe Änderung hängt damit zuſammen, daß der.

Verfrachter nicht mehr, wie nach früherem Recht, unbedingt

mit Ausnahme der Fälle der höheren Gewalt für den Ver

luſt und die Beſchädigung des Frachtguts haftet, ſondern

hiefür jeßt nur dann verantwortlich iſt, wenn er es an der

erforderlichen Sorgfalt hat fehlen laſſen 43).

Die in der Beſtimmung des § 559 HGB. vorgenom

mene Änderung bezieht ſich nicht auf die Frage , ob der

Reeder für das Verſehen eines Bevollmächtigten oder Ver

treters haftet. In dieſer Beziehung gilt auch hier die Vor

ſchrift des § 278 B.GB.: „Der Schuldner hat ein Verſchulden

ſeines geſeßlichen Vertreters und der Perſonen, deren er ſich

43) Art. 607 des früheren Handelsgeſezbuchs, $ 606 SGB. Vgl.

Dentſdrift zum Entwurf eines Handelsgeſeßbuchs S. 301 .
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zur Erfüllung ſeiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Um

fange zu vertreten wie eigenes Verſchulden ." Wenn ber

Reeder alſo die Fürſorge für die Seetüchtigkeit des Schiffes

einem Agenten überträgt oder überläßt, ſo iſt er für deſſen

Verſchulden in gleichem Maße, wie für ſein eigenes, verant

wortlich. Der Reeber haftet andererſeits aber nur für die

Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters , 6. h . er braucht

nicht mehr zu tun, als ein forgfältiger, vernünftiger Mann

unter derartigen Verhältniſſen zu tun pflegt. Soweit er die

zur Herſtellung der Seetüchtigkeit des Schiffes erforderlichen

Arbeiten nicht ſelbſt vorzunehmen im ſtande iſt, bleibt ihm

nichts anderes übrig , als daß er geeignete ſachverſtändige

Perſonen mit der Ausführung der erforderlichen Arbeiten

beauftragt. Ob er , wenn er ſolches getan hat , ſchon die

Pflichten eines ſorgfältigen Verfrachters erfüllt hat, oder ob

dazu auch gehört , daß er die ordnungsmäßige Ausführung

der Arbeiten noch beſonders kontrolliert oder kontrollieren

läßt , hängt von den Umſtänden ab , insbeſondere von der

Erheblichkeit der Arbeiten und der Perſönlichkeit des beauf

tragten Technikers oder Vandwerkers, ſowie von der Uſance.

Wenn der Reeder z . B. eine umfangreiche Reparatur des

Schiffes unter Leitung des Bureau Veritas vornehmen

läßt 44), ſo darf der Reeder unbedenklich ſich dabei beruhigen

und von einer weiteren Kontrolle der guten Ausführung der

Arbeiten abſehen . Man darf auch dem Reeber nicht zu:

muten , bei allen unbedeutenden Arbeiten die Ausführung

derſelben noch beſonders überwachen zu laſſen , wenn er

damit einen zuverläſſigen Sachverſtändigen beauftragt oder

einen ſolchen hiefür angeſtellt hat .

In dem engliſchen Falle Dobell v. the Steamship

Rossmore Company 45) beſtand der Mangel des Schiffes

darin , daß die Luken nicht vor der Abfahrt dicht gemacht

44) Solches war in dem nordamerikaniſchen Falle des Schiffes , Guades

loupe" ( fiehe oben S. 369) geſchehen .

45) Siehe oben Anm. 23.
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waren. Es war Sache des Schiffszimmermanns, dieſes vor

Einnahme der Ladung zu tun , da die Luken nachher nicht

zugänglich waren . Nach dem Frachtvertrage haftete der

Reeder für die Seetüchtigkeit des Schiffes nicht unbedingt,

ſondern nur , ſoweit er es an der erforderlichen Sorgfalt

hatte fehlen laſſen. Der Court of Appeal nahm an , daß

der Reeder einen beſonderen Bevollmächtigten für die Her

ſtellung der Seetüchtigkeit des Schiffes in dem fremden

þafen hätte beſtellen müſſen ; ſei der Schiffszimmermann

als ein ſolcher Bevollmächtigter anzuſehen , ſo hafte der

Reeder nach den allgemeinen Grundſäßen für deſſen Ver:

ſchulden. Dieſes geht zu weit. Der Reeder muß die Aus

führung berartiger kleiner Arbeiten oder leicht zu treffender

Vorkehrungen, die durch die Reiſe erforderlich werden , der

Schiffsbeſaßung überlaſſen können, wenn ſich unter derſelben

eine zuverläſfige ſachverſtändige Perſon befindet, die die

Arbeit verrichten kann . Es würde zu unverhältnismäßigen

Koſten und Schwierigkeiten führen , wenn man von dem

Reeder hiefür jedesmal noch eine beſondere Kontrolle ver

langen wollte. Soweit die Ausführung der Schiffsbeſaßung

überlaſſen wird, haftet der Reeder nach § 486 Nr. 2 HGB.

nur mit Schiff und Fracht. Das Verſchulden anderer für

die Ausführung der Arbeiten angenommener ſelbſtändiger

ſachverſtändiger Perſonen hat er, wenn er ſelbſt fich keines

Verſehens, namentlich auch nicht bei der Auswahl derſelben,

ſchuldig gemacht hat, nicht zu vertreten ; er iſt nur verpflichtet,

die ihm zuſtehende Klage gegen dieſe Sachverſtändigen ab

zutreten .

In dem Frachtvertrage übernimmt der Reeder die Ver

pflichtung, ein feetüchtiges Schiff zu liefern . Das engliſche

und nordamerikaniſche Recht beſtimmen , daß der Reeder für

den Verluſt oder die Beſchädigung der von ihm zur Beför

derung übernommenen Güter haftet, wenn ſelbige (abgeſehen

von den inneren Mängeln der Güter) nicht durch ein un

widerſtehliches Naturereignis (act of God) oder durch Feinde

des Staates herbeigeführt ſind. Ob der Reeder , wenn er
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einen Frachtvertrag geſchloſſen hat und denſelben zu erfüllen

nicht im ſtande iſt, auch vor der Einnahme der Güter in

gleichem Maße haftet, ob z . B., wenn das Schiff auf einer

Zureiſe eine Havarie erlitten hat , die nicht auf einen act

of God zurückgeführt werden kann, der Reeder für die Un

möglichkeit, den Frachtvertrag zu erfüllen, verantwortlich iſt,

darüber fehlt eine Entſcheidung. Man wird wohl annehmen

müſſen , daß der Reeder von dem Frachtvertrage frei iſt,

wenn die Erfüllung desſelben durch einen nicht von ihm zu

vertretenden Zufall unmöglich geworden iſt. Der $ 606 HGB.

bezieht ſich nicht auf den Fall, wenn die Erfüllung eines

Frachtvertrags vor Einnahme der Ladung unmöglich geworden

iſt, der Reeder haftet aber in einem ſolchen Falle nach all

gemeinen Grundfäßen nur für das von ihm zu vertretende

Verſchulden.

Der Reeder wird nicht von ſeiner Verpflichtung frei,

wenn ſich erſt während der Reiſe herausſtellt, daß das Schiff

zur Ausführung derſelben von Anfang an nicht im ſtande

war, oder wenn es während der Reiſe eine þavarie erleidet,

deren Reparatur der Reeder als guter Geſchäftsmann vor

zunehmen hat. In einem engliſchen , in legter Inſtanz

von dem House of Lords entſchiedenen Falle 46) war der

Verfrachter nach dem Frachtvertrage berechtigt, verſchiedene

Arten von Waren, darunter auch feuchten Zucker, zu laden .

Als ein Teil des zu verladenden feuchten Zuckers verſtaut

war , ſtellte es ſich heraus , daß die Pumpen des Schiffes,

die zwar für gewöhnliche Verhältniſſe genügten , mit Rück

ſicht auf die aus dem Zucker hinabträufelnde Feuchtigkeit

nicht ausreichend waren. Der Zuder mußte wieder aus:

geladen und anderweitig befördert werden , da ſich an dem

Ladeort andere Pumpen nicht beſchaffen ließen. Es wurde

entſchieden, daß der Reeder ſeine Verpflichtung, ein für den

übernommenen Transport geeignetes und ſeetüchtiges Schiff

46) Urteil aus dem Jahre 1875 in Sachen Stanton v. Richardson

(Aspinall , Maritime Law Cases (N. S.] Bd. III S. 23) .
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zu liefern , nicht erfüllt habe und Schadenerſaß leiſten

müſſe.

In einem anderen Falle 47) hatte das Schiff auf der

Reiſe eine Havarie erlitten . Es lief in einen Nothafen ein

und wurde dort repariert. Der Kapitän ſagte ſich von dem

Frachtvertrage los. Dieſes wurde für ungerechtfertigt er

klärt. Der Frachtvertrag ſei in einem ſolchen Falle zu er

füllen , wenn die Reparatur vernünftigerweiſe geboten ſei,

nämlich wenn die Koſten derſelben nicht außer Verhältnis

zu dem Werte des Schiffes ſtänden ; ſolches ſei hier der Fall

geweſen ; außerdem ſei auch tatſächlich das Schiff repariert,

alſo im ftande geweſen, den übernommenen Transport aus:

zuführen .

Der Befrachter hat in ſolchen Fällen eine angemeſſene

Zeit auf die Herſtellung des ſeetüchtigen Zuſtandes des

Schiffes zu warten , wenn nicht etwa in einer time charter

die Zeit zu einem weſentlichen Teile des Vertrags gemacht

worden iſt 48).

Wenn infolge der Seeuntüchtigkeit des Schiffes, ſoweit

ſolche von dem Reeder zu vertreten iſt, ein Schaden an der

Ladung entſteht, ſo haftet er ſelbſtverſtändlich auf Erſaß .

V.

Der Art. 297 Code de commerce beſtimmt, daß der

Kapitän ſeine Fracht verliert und für den dem Befrachter

entſtandenen Schaden verantwortlich iſt , wenn legterer be

weiſt, daß das Schiff, als es unter Segel ging, ſeeuntüchtig

war. Die Beſtimmung enthält auch in dem Falle, in welchem

47) Urteil aus dem Jahre 1892 in Sachen The Assicurazioni Gene

rali v. the Bessie Morris Co. (Law Reports 1892 , Queen's

Bench Division Bd. II S. 652.

48) Urteil des Supreme Court of Judicature aus dem Jahre 1877

in Sachen Tulli v . Howling (A spinall , Maritime Law Cases

[N. S.] Bd. III S. 368).
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die Ladung verloren gegangen , alſo Fracht nicht verdient

ift, eine große Härte gegen den Kapitän und den Reeder,

welcher für deſſen Handlungen mit Schiff und Fracht haftet,

indem ſie ihnen ohne Rückſicht darauf , ob auf ihrer Seite

ein Verſchulden vorliegt, oder ob ein urſächlicher Zuſammen

hang zwiſchen der Seeuntüchtigkeit des Schiffes und dem

entſtandenen Verluſt vorhanden iſt, die Verpflichtung zum

Schadenerſaß auflegt. Die Rechtſprechung iſt aber weiter

gegangen . Sie bringt in Übereinſtimmung mit der Theorie

die Vorſchrift des Artikels auch dann zur Anwendung, wenn

die Ladung an ihrem Beſtimmungsort angelangt, die Fracht

alſo verdient iſt 49) . Auch in einem ſolchen Falle tritt der

Verluſt der Fracht ein, obgleich dem Befrachter vielleicht gar

kein oder nur ein unerheblicher Schaden erwachſen iſt.

Durch ein Urteil des Kaſſationshofes aus dem Jahre

49) Anderer Anſicht insbeſondere De Courcy , Questions de droit

maritime, le série p. 122 suiv.; Dalloz , Suppléments BD. VI

S. 212, Droit maritime Nr. 1996 ; Lyon -Ca ën et Renault,

Droit commercial maritime BD. I S. 450. Man ſcheint in

Frankreich nicht geneigt zu fein , den Art. 297 abzuändern. Der

felbe findet fich ſeinem Inhalt nach in dem nicht Gefeß gewordenen

Entwurf eines Handelsgeſeßbuchs von 1865. Art. 676 des ſpani

fchen Handelsgeſeßbucha entſpricht dem Art . 297 des franzöſiſchen

Code. Das ſpaniſche Handelsgeſeßbuch hat im Art. 690 die Vors

ſchrift , daß der Frachtvertrag aufgehoben wird , wenn die Sees

untüchtigkeit des Schiffes zur Fahrt ohne Verſchulden des Rapităng

oder Reeders eintritt. Gleiche Vorſchrift wie der Art. 297 des Code

enthalten der Art. 479 des Handelsgefeßbucha ber Niederlande und

Art. 571 des italieniſchen Sandelsgefeßbuche. Das portugiefiſche

Handelsgeſéßbuch (Art. 557) ſchreibt vor , daß keine Fracht ge:

ſchuldet wird , wenn der Befrachter bartut, daß das Schiff bei

Antritt der Heiſe, zu der es gefrachtet war, ſeeuntüchtig war. Die

Beſtimmung des Art. 297 über die Verpflichtung zum Schadens:

erſaß iſt nicht aufgenommen. Das belgiſche Handelsgeſeßbuch von

1879, Art. 95, hat die Vorſchrift des Art. 297 in dem Abſchnitt:

Von dem Fall, daß das Schiff nicht an ſeinem Beſtimmungsort

ankommt. Es bezieht alſo die Vorſchrift nicht auf den Fall , in

welchem das Schiff die Ladung an den Beſtimmungeort ges

bracht hat.

.
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1833 50) iſt dieſes anerkannt. Ein Schiff war vor der Ab

fahrt vorſchriftsmäßig unterſucht und feetüchtig befunden .

Es mußte nach Antritt der Reiſe einen Nothafen anlaufen.

Dort ſtellte fich heraus , daß es bereits bei der Abfahrt

einen verborgenen Fehler gehabt habe und nicht feetüchtig

geweſen ſei. Der Schaden des Befrachters beſtand in einer

nicht erheblichen Şavarie an der Ladung und der Verſpätung

des Transports.

In gleichem Sinne hat der Appellhof von Rouen in

einem Urteil vom 10. Februar 1876 51) entſchieden. Das

engliſche Schiff Agamemnon war gechartert, eine Ladung

Guano von den peruaniſchen Inſeln nach Havre zu bringen,

und kam nach verſchiedenen Unfällen in Havre an. Der

Appelhof von Rouen ſah als erwieſen an , daß das Schiff

zur Zeit der Abreiſe nicht ſeetüchtig geweſen ſei, wies daher

die Anſprüche des Kapitäns auf die Fracht ab und verur

teilte ihn dagegen zum Schadenerſaß. Der Kaſſationsrekurs

gegen dieſes Urteil wurde zurücgewieſen 52) .

In dieſer Auffaſſung enthält der Art. 297 eine überaus

ſtrenge Pönalvorſchrift für den Kapitän und den Reeder .

Dem Reeber kann auf Grund des Artikels eine Fracht von

vielen Tauſenden verloren gehen , während dem Befrachter

gar kein Schaden oder nur ein ſehr geringer , vielleicht nur

durch Verſpätung der Ankunft , entſtanden iſt. Der pönale

Charakter des Art. 297 muß eine Einſchränkung des Be

griffes der Seetüchtigkeit, wie er in den obigen Ausführungen

entwickelt iſt, zur Folge haben. Man kann den Verluſt der

ganzen Fracht nicht wohl an ein unbedeutendes Verſehen,

3. B. an die Unterlaſſung, eine Luke vor der Abreiſe ge

hörig zu verſchließen , an einen Mangel , der nur einen ge

ringen Teil der geſamten , vielleicht einer großen Anzahl

50 ) Dalloz , Jurisprudence générale, Répertoire BD. XVIII S.501

(Droit maritime Nr. 988).

51) Journal de jurisprudence commerciale et maritime 1876 Bd. II

6. 204 f.

52) Siehe unten.
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von Perſonen gehörenden Ladung gefährdet , knüpfen ; die

ſtrenge Pönalvorſchrift muß andere Vorausſeßungen haben.

Nach dem Urteil des Appelhofs von Rouen findet der

Artikel auch dann Anwendung , wenn es dem Kapitän ge

lungen iſt, durch Einlaufen in Nothäfen und durch Reparatur

das bei der Abreiſe nicht ſeetüchtige Schiff in Stand zu ſeßen,

die Ladung glücklich nach dem Beſtimmungshafen zu bringen.

Es heißt : „ Que la perte du fret est alors la juste punition

de la témérité du capitaine et de l'armateur , qui n'ont

pas craint, d'exposer , en même temps que la cargaison

la vie des hommes de l'équipage .“ Sieht man den hier

angegebenen Grund für die Strafbeſtimmung des Art. 297

als richtig an , wie dieſes wohl nicht bedenklich iſt , ſo ſeßt

die Seeuntüchtigkeit im Sinne des franzöſiſchen Rechts voraus,

daß das Schiff ſelbſt nicht im ſtande iſt, die mit der beab

ſichtigten Reiſe unter gewöhnlichen Verhältniſſen verbundenen

Gefahren zu beſtehen ; das Schiff muß im abſoluten Sinne

ſeeuntüchtig ſein . Iſt dieſes der Fall, ſo iſt es auch in Be:

ziehung auf jeden Teil der Ladung ſeeuntüchtig. Dagegen

folgt aus dem Umſtande, daß es im abſoluten Sinne ſee

tüchtig iſt , noch nicht, daß es in Beziehung auf jeden Teil

der Ladung in dem oben erörterten Sinne ſeetüchtig iſt.

In dem lekteren Sinne kann die Seetüchtigkeit durch einen

unbedeutenden Mangel , der das Schiff in ſeiner Totalität

nicht gefährdet , ausgeſchloſſen ſein . Die Vorſchrift des

Art. 297 hat augenſcheinlich eine polizeiliche Bedeutung.

Sie iſt, wie die Vorſchrift des Art. 225 des Code de com

merce, wonach der Kapitän vor Einnahme der Ladung eine

amtliche Unterſuchung des Schiffes vornehmen laſſen ſoll,

wenigſtens vorzugsweiſe aus Rückfichten auf das Leben und

auf die Sicherheit der an Bord befindlichen Perſonen ge

troffen .

Die abſolute Seeuntüchtigkeit kann natürlich nicht bloß

auf der mangelhaften und ſchadhaften Beſchaffenheit des

Schiffskörpers ſelbſt und der Gerätſchaften, ſondern auch auf

einer ungenügenden Bemannung, einer unzureichenden Aus
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rüſtung mit Proviant , Heizungsmaterial und anderen not

wendigen Gegenſtänden beruhen .

Insbeſondere kann auch ein Mangel an der Maſchine

das Schiff für die übernommene Reiſe impropre“ machen.

Der Begriff der Seeuntüchtigkeit iſt auch hier relativ , es

kommt auf die Gefahren der ſpeziellen Reiſe an . In dem

Urteil des Appellhofs zu Rouen heißt es, daß zur Anwendung

des Art. 297 „ il n'est pas nécessaire, que le navire soit

atteint d'une innavigabilité absolue. Un navire est légale

ment hors d'état de naviguer, lorsqu'il ne peut , sans

danger , résister aux coups de vents et aux accidents

inévitables de toute navigation. L'état du navire doit

d'ailleurs être apprécié ayant égard tant au voyage, pour

lequel il est affrété, à la durée probable et aux difficultés

normales du voyage, qu'à la nature du chargement qu'il

doit recevoir “. Ein Schiff kann 7. B. für Reiſen im Mittel

ländiſchen Meere ſeetüchtig ſein , dagegen nicht für Reiſen

in den tropiſchen Gewäſſern , für welche es gechartert worden

ift. (Vgl. Urteil des Appellhofs von la Réunion vom

2. Februar 1881 und des Kafationshofes vom 6. Juni 1882

betreffend das Schiff „ Président Troplong: “ ) 58).“ 53

Das Schiff muß bei Beginn der Reiſe ſeetüchtig ſein.

Die Frage, ob es, wenn es für Hin- und Rückreiſe gechartert

iſt, genügt , um die nachteiligen Folgen des Art. 297 abzu

wenden , daß es bei Antritt der Hinreiſe feetüchtig geweſen

iſt, oder ob es auch bei Antritt der Rückreiſe ſeetüchtig ſein

.

53) Dalloz , Récueils périodiques 1883 S. 51 ff.

Es handelte fich um einen Frachtvertrag auf Zeit für die

Schiffahrt im Indiſchen Meere. Der Frachtvertrag war aufgehoben

auf Antrag des Befrachters, weil die Seeuntüchtigkeit des Schiffes

von der Verwaltungsbehörde ausgeſprochen war und das Schiff die

bedungenen Fahrten nicht ausführen durfte.

Vor der Abfahrt in Marſeille war von ſeiten der Befrachter

eine Beſichtigung des Schiffes vorgenommen worden. Dies wurde

für unerheblich erklärt, da nicht feſtſtehe, daß ſie den fehlerhaften

Zuſtand des Schiffes erlannt hätten .
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muß , iſt meines Wiſſens nicht entſchieden 54). Auch wenn

das Schiff bei Beginn der Reiſe ſeetüchtig geweſen iſt, kann

der Befrachter , falls ſich unterwegs die Notwendigkeit einer

Reparatur herausſtellt, ſofort Aufhebung des Frachtvertrags

verlangen 55) .

Der Art. 297 iſt aus der Ordonnance sur la marine

von 1681 übernommen. Die Anwendung desſelben fekt

kein Verſchulden voraus. Ein ſolches iſt vielmehr regel

mäßig nicht vorhanden, wenn die in Art. 225 vorgeſchriebene

Unterſuchung ſtattgefunden hat und bei derſelben das Schiff

feetüchtig befunden iſt. Wenn aber der Befrachter die

mangelhafte Beſchaffenheit des Schiffes gekannt hat , alſo

mit dem Transport ſeiner Güter durch ein nicht ſeetüchtiges

Schiff einverſtanden geweſen iſt, ſo kann er weder die Zahlung

der Fracht verweigern, noch Erſaß des ihm infolge der mangel

haften Beſchaffenheit des Schiffes entſtandenen Schadens

verlangen . Das größere Riſiko , welches ihn wegen der

ſchlechten Beſchaffenheit des Schiffes trifft, wird regelmäßig

dadurch gedeckt, daß er einen niedrigeren Frachtſaß, als für

den Transport durch ein gutes Schiff, zu zahlen hat. So

iſt entſchieden durch ein Urteil des Handelsgerichts in Havre

aus dem Jahre 1877 56) . In dieſem Falle war der Be

frachter nicht verſichert. Dasſelbe Gericht hatte in dem

bereits erwähnten Urteile betreffend das Schiff Agamemnon

aus dem Jahre 1875 in gleichem Sinne entſchieden . Das

mals war in der Charterpartie beſtimmt, daß das Schiff

54) In dem Falle des Schiffes „ Eliſe “ (Dalloz Bd. XVIII S. 500

und 501 , Droit maritime Nr. 985 et 986) war das Schiff für

Finreiſe und Rückreiſe verfrachtet. Die Hinreiſe ging glüdlich von

ftatten . Auf der Rüdreiſe ſtellte fich die Seeuntüchtigteit heraus.

Es wurde feſtgeſtellt, daß das Schiff dor Antritt der Þinreiſe bes

reits ſeeuntüchtig geweſen ſei . Die Frage , ob der Antritt der

Hin- oder der Rüdreiſe entſcheidend ſei , iſt nicht erörtert.

55) Dalloz , Jurisprudence générale, Supplément au Répertoire

BD. VI S. 211 (Droit maritime Nr. 1993) .

56) Récueil du Havre 1878 S. 53.
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vor Einnahme der Ladung in dem betreffenden ausländiſchen

Hafen von den dortigen Behörden auf ſeine Seetüchtigkeit

zu unterſuchen ſei. Das war geſchehen. Das Tribunal

nahm an, daß der Kapitän danach für nicht entdeckte Fehler

des Schiffes nicht hafte 57) . Die zweite Inſtanz, der Appell

hof von Rouen , entſchied aber anders. Il est évident,

que les affréteurs n'ont loué le navire , que parce qu'ils

l'ont cru propre à faire la navigation convenue . Ils ne

sont pas en faute de s'être trompés “ 58). Der Raſſations

hof verwarf am 15. Noveinber 1876 den Raſſationsrekurs.

VI.

.

Über die Frage , welche Partei im Prozeſſe beweis

pflichtig iſt , wenn die ſtreitenden Teile entgegengeſepte Bes

hauptungen darüber aufſtellen , ob das Schiff ſeetüchtig

geweſen ſei, iſt in einem Urteil des früheren Oberappellations

gerichts in Lübeck aus dem Jahre 1854 59) folgendes aus:

geführt : „ Nach den Grundſäßen des Aſſekuranzrechts muß

in Gemäßheit der allgemeinen Prinzipien der Verſicherer,

welcher die poſitive Behauptung der Seeuntüchtigkeit auf

ſtellt und darauf eine Einrede gründet, den Beweis dieſer

ſeiner Behauptung führen. Dieſe Regel erleidet nur dann

eine Ausnahme , wenn während der Reiſe das Schiff fich

als untüchtig erweiſt, ohne daß äußere Zufälle nachgewieſen

werden können, welche dieſe Untüchtigkeit möglicherweiſe her

beigeführt haben.“

Dieſes ſteht mit dem engliſchen Recht in Überein

ſtimmung. Es iſt anerkannt , daß , ſoweit es ſich um An

57) Journal de jurisprudence commerciale et maritime 1876

Bd. II S. 163.

58) Journal de jurisprudence etc. 1877 S. 205.

59) Seuffert's Archiv Bb. XIX Nr. 266 und Wunderlich,

Furi& prudenz des Dberappellationsgerichts in Lübediſchen Rechte:

fachen BD . I S. 338 .
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ſprüche aus einem Verſicherungsvertrage handelt , die von

dem Verſicherten zu gewährleiſtende Seetüchtigkeit des Schiffes

bei Beginn des Riſikos präſumiert wird 60) . Man hat in :

deſſen dem Verſicherer den Gegenbeweis zur Widerlegung

dieſer Präſumtion dadurch leicht gemacht, daß man annimmt,

wenn das Schiff fich bald nach der Abfahrt als ſeeuntüchtig

erweiſt und keine Gründe vorliegen, welche annehmen laſſen ,

daß die Seeuntüchtigkeit erſt ſpäter entſtanden iſt, präſumiert

wird, daß das Schiff bereits bei der Abfahrt nicht ſeetüchtig

geweſen ſei 6 1) .

In der Rechtſprechung der Vereinigten Staaten von

Nordamerika ſcheint der Saß , daß die Seetüchtigkeit des

Schiffes beim Verſicherungsvertrage präſumiert wird , zwar

in dieſer Form nicht ſo allgemein anerkannt zu ſein , allein

auch dort , wo man davon ausgeht , daß der Verſicherte die

Seetüchtigkeit des Schiffes beweiſen müſſe , wird ihm der

Beweis ſo leicht gemacht, daß dem Reſultate nach die nord

amerikaniſche Rechtſprechung mit der engliſchen in Überein :

ſtimmung zu ſtehen ſcheint. Man begnügt ſich mit einem

allgemeinen (general) Beweiſe , d . h . wohl damit, daß dem

äußeren Anſchein nach ein die Seetüchtigkeit des Schiffes

ausſchließender Mangel nicht vorhanden geweſen iſt. Wenn

ein ſolcher Beweis vorliegt , iſt es Sache des Verſicherers,

die Seeuntüchtigkeit nachzuweiſen 62 ).

60) Urteil des House of Lords aus dem Jahre 1813 in Sachen

Watson v. Clark (Dow , Reports BD. I S. 336 ff .). Urteil des

House of Lords aus dem Jahre 1815 in Sachen Parker v. Potts

(Dow , Reports Bd. III S. 23 ff.). Urteil des Court of Appeal

in Sachen Fickup v, the Thamse and Mersey Marine Insurance

Company aus dem Jahre 1878 (Law Reports, Queen's Bench

Division Bd. III S. 594 ).

61) Siehe die oben angeführten Urteile.

62) Vgl. Urteil des Circuit Court von Neto York aus dem Jahre

1881 in Sachen Lunt v. Boston Marine Insurance Company

( Federal Reporter BD. VI S. 562).

Phillips (On Insurance Bd. I § 724) bemerkt hierüber

folgendes :
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Die von dem Oberappellationsgericht zu Lübeck in dem

angeführten Urteil ausgeſprochene Anſicht, es ergebe ſich aus

dem Verſicherungsverhältniſſe, daß der Verſicherer, wenn er

gegen einen Erſaßanſpruch des Verſicherten den Einwand

erhebe, das Schiff ſei nicht ſeetüchtig geweſen, für dieſe Be

hauptung beweispflichtig ſei, iſt richtig. Der Verſicherungs

vertrag deckt im Zweifel allen Schaden , welcher unter den

ſelben fält , ohne Rückſicht auf die Art und Weiſe , wie

derſelbe entſtanden iſt. Kann es alſo nicht erwieſen werden ,

daß die Gefahr durch einen Umſtand herbeigeführt iſt, für

welchen der Verſicherer nicht haftet , ſo hat er Erſaß zu

leiſten .

Anders liegt die Sache beim Frachtvertrage. Ift

das dem Verfrachter zur Beförderung übergebene Gut zu

Grunde gegangen oder beſchädigt, ſo hat er fich zu erkul

pieren ; im Zweifel haftet er in einem ſolchen Falle. Aus

dem Frachtvertrage läßt fich alſo nicht herleiten , daß der

Befrachter die von ihm behauptete Seeuntüchtigkeit des

Schiffes zu beweiſen habe, wenn er einen Anſpruch auf Ent

ſchädigung erhebt.

Das franzöſiſche Recht 68) legt im Art . 297, Code de

commerce, dem Befrachter den Beweis der Seeuntüchtigkeit

des Schiffes auf , wenn er aus dieſem Grunde Anſprüche

auf Schadenerſaß erhebt oder die Zahlung der Fracht ver

weigert. 3ft das Schiff bei der nach Art . 225 vor Ein

nahme der Ladung vorzunehmenden Unterſuchung ſeetüchtig

befunden , ſo wird die Seetüchtigkeit präſumiert. Es iſt

Die Seetüchtigkeit eines Schiffes bei der Abfahrt muß in

erſter Linie von dem Verſicherten bewieſen werden. Es iſt in vers

ichiedenen Fällen au @ geſprochen , daß die Seetüchtigteit bermutet

wird. Ob ſie jedoch in erſter Linie von dem Verſicherten bewieſen

werden muß oder vermutet wird , iſt von ſehr geringer praktiſcher

Bedeutung , da in folchem Falle naturgemäß nur ein allgemeiner

Beweis verlangt werden kann und ein ſolcher gewöhnlich leicht zu

erbringen iſt."

63 ) Ebenſo die ihm nachgebildeten Rechte.

.
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aber auch in dieſem Falle dem Befrachter der Gegenbeweis

freigelaſſen 64) .

In einem von dem früheren Reichsoberhandelsgericht

in dem Jahre 1877 entſchiedenen Falle 65) hatte der Kapitän

des Schiffes Diſtanzfracht und Erſaß von Auslagen in großer

und kleiner Havarie verlangt. Das Schiff war in einen

Nothafen eingelaufen und ein Teil der Ladung dort verkauft.

Es war Sache des Kapitäns , dieſes zu juſtifizieren . Der

beklagte Befrachter wandte ein , daß das Schiff ſeeuntüchtig

geweſen ſei . In Übereinſtimmung mit dem Bremer Ober

gericht erklärte das Reichsoberhandelsgericht denſelben in

Bezug auf dieſe Behauptung für beweispflichtig. Die Bes

gründung iſt folgende : „Zwar enthält jeder Frachtvertrag

das ſtillſchweigende Verſprechen des Verfrachters , das ver

frachtete Schiff dem Befrachter in einem für die den Gegen

ſtand des Frachtvertrages bildende Reiſe geeigneten Zuſtande

zur Verfügung zu ſtellen , und das HCB. hat dies ausdrüde:

lich dadurch anerkannt , daß es nicht nur in Art . 480 dem

Schiffer die Pflicht auferlegt , dafür zu ſorgen , daß das

Schiff in ſeetüchtigem Zuſtande, gehörig eingerichtet und aus

gerüſtet u . f . w . ſei , ſondern daß es in Art. 560 auch den

Verfrachter ſelbſt bei jeder Art von Frachtvertrag für ver

pflichtet erklärt, das Schiff in ſeetüchtigem Zuſtande zu

liefern, und ſeine Haftbarkeit für jeden dem Befrachter aus

dem mangelhaften Zuſtande des Schiffes entſtehenden Schaden

ſtatuiert, es ſei denn , daß die Mängel aller Sorgfalt un

geachtet nicht zu entdecken waren . Eine ausdrückliche Be

ſtimmung über die Beweislaſt, wie ſie z . B. in Art. 297

des Code de commerce enthalten iſt, welcher dem Befrachter

den Beweis der Seeuntüchtigkeit auferlegt , hat das deutſche

HCB. freilich nicht. Dieſe Frage iſt daher nach allgemeinen

Rechtsgrundſäßen zu entſcheiden, und nach dieſen würde die

64) Dalloz , Suppléments etc. BO. VI S. 211 (Droit maritime

Nr. 1993).

65) Seuffert's Archid Bd. XXXIV S. 105 .



Wittmaad : Die Seetüchtigkeit des Schiffes beim Frachtvertrag. 385

Beweislaſt an ſich denjenigen Kontrahenten treffen , welcher

Anſprüche aus dem Frachtvertrage erhebt , hier alſo die

Kläger, welche als Verfrachter nicht allein eine Diſtanzfracht,

ſondern auch Erſaß von Auslagen in großer und kleiner

Havarie fordern , und welche außerdem das Einlaufen in

den Nothafen, ſowie den dadurch veranlaßten vorgenommenen

Verkauf eines Teiles der Ladung zu juſtifizieren haben. Allein

der ſeetüchtige oder ſeeuntüchtige Zuſtand eines Schiffes vor

bem Antritt einer Reiſe, ſowie insbeſondere die Entdedbar

keit eines Mangels des Schiffes wird ſich in der Regel mit

Sicherheit nicht mehr feſtſtellen laſſen , nachdem das Schiff

beladen und mit dem Antritt der Reiſe den Gefahren ber

See ausgeſeßt worden iſt, und dies rechtfertigt die Annahme,

daß der Befrachter oder derjenige , an welchen er den Ver

frachter zur Entgegennahme der Ladung verweiſt und welchen

er inſoweit als ſeinen Vertreter gelten laſſen muß der

Ablader — , die Seetüchtigkeit des ihm vom Verfrachter zur

Verfügung geſtellten Schiffes ſtilſchweigend anerkennt, indem

er dasſelbe ohne Vorbehalt beladet und die Reiſe antreten

läßt . Hierin liegt freilich kein Verzicht auf die Geltend

machung der Seeuntüchtigkeit des Schiffes für den Fall

einer irrtümlichen Annahme der vertragsmäßigen Beſchaffen

heit desſelben, wohl aber wird der Befrachter dadurch in die

Lage gebracht, zur Beſeitigung ſeiner Erklärung, das Schiff

als ſeetüchtig gelten laſſen zu wollen , nunmehr feinerſeits

beweiſen zu müſſen , daß die tatſächliche Vorausſeßung ,

welche ſeiner Erklärung zu Grunde lag , nicht vorhanden

geweſen ſei.“ Es iſt augenſcheinlich unrichtig , wenn die

Beweislaſt des Beklagten darauf geſtüßt wird , daß bei der

Ahladung die Seetüchtigkeit des Schiffes anerkannt ſei ; ein

derartiges Anerkenntnis liegt in der Ablieferung der zum

Transport beſtimmten Güter nicht. Dagegen iſt es zutreffend,

wenn bemerkt wird, es ſei dem Verfrachter unmöglich, nach

dem das Schiff Seegefahren beſtanden habe , zu beweiſen,

daß dasſelbe bei Antritt der Reiſe ſeetüchtig geweſen ſei.

Im engliſchen Rechte iſt die Frage , welche Partei die

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LIII.
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Beweislaſt treffe , wenn es ſich bei Anſprüchen aus dem

Frachtvertrage darum handelt, ob das Schiff ſeetüchtig ge

weſen ſei, ſoweit mir bekannt, nicht entſchieden .

In dem nordamerikaniſchen Recht finden ſich verſchiedene

hierauf bezügliche Entſcheidungen. In einem Urteile des

höchſten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten aus dem

Jahre 1894 betreffend das Schiff Edwin Morriſon 66) waren

Entſchädigungsanſprüche aus dem Frachtvertrage erhoben.

Das Schiff hatte auf der Reiſe ſchweres Unwetter zu be:

ſtehen gehabt , und es war eine Rupferplatte weggeriſſen .

Der höchſte Gerichtshof nahm an, daß die Reederei die See

tüchtigkeit des Schiffes zu beweiſen habe . Er ſah den Be

weis , daß die Kupferplatte gehörig befeſtigt geweſen , nicht

als erbracht an , indem er annahm , daß der Beweis der

Seetüchtigkeit nicht nur auf bloße Vermutung gegründet

werden könne.

In einem Urteile des Circuit Court of Appeal aus

dem Jahre 1896 betreffend das Schiff the Warren Adams 67)

wurde ebenfalls angenommen , daß grundſäßlich das Schiff

den Beweis der Seetüchtigkeit zu führen habe . Das Schiff

war unterwegs beſchädigt. Es wurde nun nicht als erforder

lich angeſehen, daß nachgewieſen wurde, daß gerade der be

ſchädigte Teil des Schiffes bei der Abfahrt ſich in gutem

Zuſtande befunden habe , vielmehr war der Gerichtshof der

Anſicht, daß ein allgemeiner Beweis der Seetüchtigkeit ge

nüge. Es wurde weiter ausgeführt, daß keine anderen An:

forderungen an einen ſolchen Beweis beim Frachtvertrage

als beim Verſicherungsvertrage zu ſtellen ſeien . In Nord

amerika iſt der bereits erwähnte engliſche Grundfaß , daß,

wenn es ſich um Anſprüche aus einem Verſicherungsvertrage

handelt, die Seetüchtigkeit des Schiffes präſumiert wird, nicht

ſo beſtimmt und klar anerkannt, wie in England. Der

Gerichtshof nahm an , daß es ſich in dieſer Beziehung in

,

66) United States Reports BD. CLIII S. 199 .

67) Federal Reporter Bd. LXXIV S. 413.
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dem damaligen Falle nur um eine akademiſche Frage handeln

könne ; wenn das Schiff kurz nach der Abfahrt einen die

Seetüchtigkeit ausſchließenden Fehler zeige , ohne daß die

Entſtehung desſelben auf außergewöhnliche Zufälle zurück

geführt werden könne , ſo werde die Seeuntüchtigkeit prä

ſumiert; in dem vorliegenden Falle habe das Schiff längere

Zeit hindurch ſchweres Unwetter zu beſtehen gehabt, dadurch

habe es bewieſen, daß es feetüchtig geweſen ſei .

Ebenfalls iſt in einem Urteil des District Court von

New York aus dem Jahre 1897 , betreffend das Schiff

Colima 68) , die Beweislaſt des Schiffes in Bezug auf die

Seetüchtigkeit anerkannt. Es ſtand damals namentlich in

Frage , ob nicht eine unrichtige Verſtauung der Ladung die

Seeuntüchtigkeit des Schiffes herbeigeführt habe.

In einem Urteil des District Court aus dem Jahre

189869) iſt folgendes ausgeführt : Ordnungsmäßige Stauung

anzunehmen auf bloße Schlußfolgerung hin und die Beweis

laſt für das Gegenteil, ohne daß ſeitens des Schiffes irgend

welcher Beweis erbracht wäre, dem Befrachter oder bei Paſſagier

gepäck dem Paſſagier zuzuweiſen , ſcheint unvernünftig und

ungerecht, wenn man erwägt, daß es beſonders dem Schiffe

möglich und leicht iſt, hierüber einen Beweis beizubringen,

aber ſchwierig, wenn nicht unmöglich, für den Paſſagier oder

Befrachter. Ordnungsmäßige Stauung der Ladung und des

Gepäcks iſt überdies weſentlich für die Seetüchtigkeit und

muß daher von dem Schiffe bewieſen werden.

In dem Falle Aggi ? ) wurde geltend gemacht, daß

eine Überholung des Schiffes im Jahre 1896 ſtattgefunden

habe, und daß nach der beſtehenden Übung eine ſolche vor

1900 nicht wiederholt zu werden brauche. Das Gericht

nahm an , daß für die gefährliche Reiſe von Java nach

Nordamerika trofdem ſchon im Jahre 1898 eine genaue

.

68) Federal Reporter Bd. LXXXII S. 665.

69) Federal Reporter Bd. LXXXVIII S. 331 .

70) Siehe oben S. 343.
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Unterſuchung des Schiffes hätte ſtattfinden ſollen. Dabei

wurde bemerkt, daß die Beweislaſt bezüglich der Seetüchtig

keit des Schiffes die Reederei treffe, und daß ein derartiger

Beweis nicht bloß den Nachweis einer gehörigen Unter

ſuchung, ſondern auch der Vornahme der Reparaturen , wenn

folche notwendig gefunden würden, verlange.

Andererſeits iſt in dem Urteil des höchſten Gerichtshofs

der Vereinigten Staaten in dem Falle betreffend das Schiff

Chattahoochee aus dem Jahre 1898 71) ausgeſprochen , daß

in Ermanglung des Beweiſes für das Gegenteil die See

tüchtigkeit des Schiffes präſumiert werde. Das Schiff war

bei einer Kolliſion geſunken, es war alſo unmöglich, darüber

etwas zu ermitteln , ob dasſelbe bei Antritt der Reiſe ſee

tüchtig geweſen ſei.

Der Verfrachter hat , wenn er das Frachtgut an dem

Beſtimmungsort gar nicht oder in beſchädigtem Zuſtand ab

liefert, ſich zu rechtfertigen und nachzuweiſen, daß der Ver

luſt oder die Beſchädigung auf eine Urſache zurückzuführen

iſt, für welche er nicht aufzukommen hat. Man darf aber

an einen ſolchen Beweis nicht Anforderungen ſtellen , die

denſelben oft unmöglich machen oder unverhältnismäßige

Koſten und Mühe veranlaſſen würden. Wollte man von.

dem Verfrachter einen ſtrengeren Beweis verlangen , als wie

ſolcher nach den Verhältniſſen des Verkehrs regelmäßig er

bracht werden kann , ſo würde dieſes eine ungerechtfertigte

Steigerung der ihm nach dem materiellen Rechte oder dem

Frachtvertrage obliegenden Verantwortlichkeit zur Folge haben.

Wenn das Schiff auf der Reiſe von einem ſchweren Un:

wetter betroffen worden und infolge deſſen zu Grunde ge

gangen iſt oder Havarie erlitten hat, ſo iſt es dem Verfrachter

regelmäßig unmöglich, nachzuweiſen , daß das Schiff bei der

Abreiſe ſich in ſeetüchtigem Zuſtande befunden habe, daß der

Unfall nicht auf die Seeuntüchtigkeit des Schiffes als Ur

fache zurückgeführt werden könne . In einem ſolchen Falle

.

71) United States Reports BD. CLXXIII S. 550.



Wittmaad : Die Seetüchtigteit des Schiffes beim Frachtvertrag. 389

darf man danach von dem Verfrachter nicht den Beweis der

Seetüchtigkeit verlangen . Iſt bei Antritt der Reiſe nicht ein

beſonderer Mangel des Schiffes hervorgetreten, ſo muß an

genommen werden, daß es ſeetüchtig geweſen iſt. Die See

tüchtigkeit wird präſumiert, und es iſt Sache des Befrachters,

wenn er ſelbige beſtreitet , hiefür den Beweis zu erbringen .

Anders liegt die Sache, wenn der Unfall ſich nicht aus dem

Wetter erklären läßt, wenn das Schiff kurz nach der Abreiſe

bei guten oder gewöhnlichen Witterungsverhältniſſen Havarie

erlitten hat oder zu Grunde gegangen iſt. Dann entſteht

die Vermutung, daß der Unfall durch die mangelhafte Be

ſchaffenheit des Schiffes verurſacht worden iſt. Zur Erkul

pation des Reeders iſt in einem ſolchen Falle der Nachweis

erforderlich , daß das Schiff bei Antritt der Reiſe ſich in

ſeetüchtigem Zuſtande befunden hat. Die Seeuntüchtigkeit wird

hier präſumiert . Dieſe Erörterung bezieht ſich auf einen Fall, in

welchem es ſich darum handelt , ob der Schiffskörper ſelbſt

die genügende Widerſtandskraft gegen die Gefahren der See

gehabt hat. Der Mangel der Seetüchtigkeit kann aber auch.

auf anderen Umſtänden beruhen , insbeſondere darauf , daß

die Stauung eine gefährliche geweſen iſt, daß es an den

erforderlichen Gerätſchaften und der Bemannung gefehlt hat.

Sind derartige Punkte ſtreitig, ſo iſt es dem Vertreter des

Schiffes nicht beſonders ſchwierig , den Beweis zu führen,

daß der behauptete Mangel nicht vorhanden geweſen iſt.

Andererſeits iſt der Befrachter nicht in der Lage, den Mangel

nachweiſen zu können. Daher muß man in Bezug auf der

artige Punkte von dem Verfrachter zu ſeiner Erkulpation

den Nachweis verlangen , daß dieſe Vorausſeßungen der

Seetüchtigkeit des Schiffes vorhanden geweſen ſind. Die

Verhältniſſe des Verkehrs enthalten nicht allein keinen Grund,

weshalb man ihn von einem ſolchen Beweiſe befreien könnte,

ſondern ſie weiſen umgekehrt auf ihn als beweispflichtig hin 72) .

.

72) Vgl. das nordamerikaniſche Urteil, betreffend das Schiff „ Aen

fington " (Federal Reporter Bd. LXXXVIII S. 331).
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Die obigen Ausführungen ſtehen mit der Rechtſprechung

im allgemeinen in Übereinſtimmung. Sie beziehen ſich auf

den Fall, wenn nach Abladung der Ware ein Verluſt oder

Schaden eingetreten iſt. Auf einen ſolchen Fall beſchränkt

ſich auch die Vorſchrift des Art. 297 Code de commerce .

Die Seetüchtigkeit des Schiffes kann auch dann Gegen

ſtand einer prozeſſualiſchen Erörterung werden , wenn der

Befrachter fich weigert, den Frachtvertrag zu erfüllen und

dem Schiffe die Ladung anzuvertrauen , weil dasſelbe nicht

feetüchtig ſei . Bezüglich eines ſolchen Falles ſteht auch das

angeführte Urteil des Reichsoberhandelsgerichts auf dem

Standpunkt, daß die Beweislaſt den Verfrachter treffe. Es

geht davon aus , daß im allgemeinen die Partei beweis

pflichtig ſei , welche Anſprüche aus einem Vertrage erhebe,

und erklärt den Befrachter, welcher gegenüber dem Anſpruche

des Verfrachters auf Zahlung von Fracht und dergl. ein

wendet, das Schiff ſei nicht ſeetüchtig geweſen, nur deshalb

für beweispflichtig, weil in der Verladung der Ware eine

Anerkennung der Seetüchtigkeit liege . Auch in einem ſolchen

Falle hieße es dem Verfrachter zu viel zumuten , wenn

man von ihm den Beweis verlangen wollte, daß das Schiff

in allen Einzelheiten feetüchtig ſei . Stellt ſich das Schiff

dem äußeren Anſchein nach als feetüchtig dar , ſo muß es

auch hier dem Befrachter überlaſſen bleiben , den Mangel

anzugeben und darzutun . Dieſes kann unſchwer durch eine

fachverſtändige Unterſuchung erfolgen . Läßt ſolche es zweifel

haft , ob das Schiff ſeetüchtig iſt, ſo wird man allerdings

zu Gunſten des Befrachters entſcheiden müſſen, da demſelben

nach dem Frachtvertrage ein ſeetüchtiges Schiff zu ſtellen iſt

und ein ſolches Schiff nicht genügt, bezüglich deſſen es zweifel

haft iſt, ob es ſeetüchtig iſt oder nicht.

Handelt es ſich darum , ob das Schiff genügend aus:

gerüſtet und die Ladung in gehöriger Weiſe verſtaut iſt, ſo

muß man auch hier den Verfrachter für beweispflichtig

halten, da ein ſolcher Beweis ihm, namentlich im Vergleich

mit dem Befrachter, wenig Schwierigkeiten bieten kann.
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VII.

Nach engliſchem Recht iſt es geſtattet, die Haft,

für die Seetüchtigkeit des Schiffes abzulehnen. Es geſchieht

dieſes in der Weiſe, daß der geſeßlichen unbedingten Garantie

der Seetüchtigkeit die Haftung für einen Mangel an der

erforderlichen Sorgfalt, das Schiff in feetüchtigem Zuſtande

herzuſtellen, ſubſtituiert wird 73) . Die Frage, ob der Reeder

überhaupt die Saft für die Seetüchtigkeit des Schiffes in

dem Frachtvertrag ablehnen darf, iſt meines Wiſſens noch

nicht zur Erörterung gekommen . Man wird ſolches wohl

nicht als zuläſſig anſehen, denn ſonſt würde es wohl einmal

zur Sprache gekommen ſein.

Im franzöſiſchen Recht iſt es beſtritten , ob die Haftung

für die Seetüchtigkeit des Schiffes von dem Verfrachter durch

Vertrag ausgeſchloſſen werden kann . Der Reeder und der

Kapitän können ſich nicht von der Haft für Mängel des

Schiffes befreien , die ihnen bekannt waren. Ein ſolcher

Vertrag würde gegen die öffentliche Ordnung und gegen die

guten Sitten verſtoßen 74). Dagegen ſteht wohl nichts im

Wege , daß der Reeder oder der Kapitän fich ausbedingen,

daß für Mängel, die ihnen unbekannt und die bei der amt

lichen Unterſuchung des Schiffes nicht entdeckt worden ſind,

។

73) Als derartige Klauſeln kommen vor : „ All the above exceptions

are conditional on the ship being seaworthy when she sails

on the voyage, but any latent defects in the machinery shall

not be considered unseaworthiness, provided the same do

not result from want of due diligence of the owners or any

of them , or the ship's husband or manager. “ „It is ex

pressly declaraded that the company are not liable for loss

or damage occasioned by any defects whatsoever in the bull,

machinery or equipment of this vessel ...... wether such

defects existed before the commencement of or

developped during the voyage, provided all reasonable means

bave been taken to make the vessel seaworthy.“

74 ) Art. 6 Code civil. Lyon- Caën et Renault , Droit mari

time 2d édit. Bd . I S. 451 Nr. 671 .

arose or
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nicht gehaftet werde. Eine weitere Ausſchließung der Saft

iſt, da die Vorſchrift des Art . 297 Code de commerce

weſentlich für den Schuß des Lebens der auf dem Schiffe

befindlichen Menſchen beſtimmt iſt, wohl nicht zuläſſig75).

Das Recht der Vereinigten Staaten von Nordamerika

ſteht auf dem Standpunkt, daß die geſeklichen Verpflichtungen

des common carrier durch Vertrag nicht abgeſchwächt werden

dürfen. Eine ſolche Vertragsbeſtimmung wird als nichtig

angeſehen, weil ſie „ against public policy “ iſt. Die Harter

Akte (S 2) unterſagt es, in den Frachtvertrag eine Beſtim

mung aufzunehmen , wodurch der Reeder ſich von der Ver

pflichtung losjagt, die gebührende Sorgfalt auf die ſeetüchtige

Herſtellung und Ausrüſtung des verfrachteten Schiffes zu

verwenden. Argumento a contrario ergibt ſich hieraus,

daß der Reeder die unbedingte Gewährleiſtung für die

Seetüchtigkeit des Schiffes ablehnen darf.

Die Vorſchrift der Şarter Akte bezieht ſich aber nur

auf Schiffe , welche Güter von oder nach einem Hafen der

Vereinigten Staaten transportieren , es kann alſo in Frage

kommen , ob bei anderen Frachtverträgen der allgemeine

Grundſaß , daß ein common carrier ſich ſeiner geſeßlichen

Verpflichtungen nicht entledigen könne, zur Anwendung kommt.

Dieſe Frage iſt bisher von den Gerichtshöfen der Ver

einigten Staaten nicht entſchieden. Man wird wohl annehmen

müſſen , daß auch bei Frachtverträgen über einen die Ver

einigten Staaten nicht berührenden Transport jeßt geſtattet

iſt, die unbedingte Gewährleiſtung des Reeders für die See

75) Vgl. Dalloz , Supplément etc. BO. VI S. 211 (Droit mari

time Nr. 1995) . Desjardins , Droit commercial maritime

Bd. III S. 518 Nr. 793.

In einem Urteile des Appellhofs von Rouen aus dem Jahre

1841 iſt ausgeſprochen , daß die bertrag &mäßige Befreiung des

Reeders von der Saft für Zufälle aller Art fich nicht auf die

Haft für die Seetüchtigkeit beziehe. Hier, ſowie in dem Urteile

des Raffationshofeß, welches den Raffationbrekurs gegen dieſes Urs

teil verwarf, iſt alſo die vertrag &mäßige Ausſchließung der Saft

für Seetüchtigkeit grundfäßlich für unſtatthaft erklärt.
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tüchtigkeit des Schiffes auszuſchließen . Es kann nicht wohl

die Abſicht des Geſeķes ſein , daß in ſolchen Fällen die Haft

des Reeders eine ſtrengere ſein ſolle , als dort , wo der

Transport von oder nach einem Hafen der Vereinigten

Staaten erfolgt. Der Ausſchluß der unbedingten Haft des

Reeders für die Seetüchtigkeit des Schiffes kann in der

artigen Fällen nicht gegen die public policy der Vereinigten

Staaten ſein.

Für unſer Recht beſtimmt der § 276 des Bürgerlichen

Geſekbuchs, daß die Haftung für Vorſaß dem Schuldner im

Vertrage nicht erlaſſen werden kann . Es iſt danach geſtattet,

die geſeßlich vorgeſchriebene Saft für Fahrläſſigkeit durch

Vertrag auszuſchließen. Die Vorſchrift des § 276 iſt eine

allgemeine , fie muß daher auch auf die Haft des Ver

frachters für die Seetüchtigkeit des Schiffes Anwendung

finden. Man könnte einwenden, daß der Reeder nicht bloß

im Intereſſe des Befrachters , ſondern vor allem auch zum

Schuße des Lebens der Befaßung für die Seetüchtigkeit des

Schiffes zu ſorgen habe, und daß daher eine Vereinbarung,

wodurch dieſe Saft ausgeſchloſſen oder abgeſchwächt würde,

gegen die guten Sitten verſtoße und nichtig ſei . Bei dem

§ 559 HGB. handelt es ſich aber nur um die Verpflichtung

des Reeders aus dem Frachtvertrage, nicht um die Fürſorge

für das Leben und das Wohl der Mannſchaft. Ebenſowenig

können die Unfallverhütungsvorſchriften der Seeberufsgenoſſen

ſchaft einer Vereinbarung entgegenſtehen , wodurch der Reeder

fich in dem Frachtvertrage von der Haft für die Seetüchtig

keit des Schiffes, ſoweit die Seeuntüchtigkeit nicht ſeinem

böſen Willen zugeſchrieben werden muß, freiſpricht. Bei den

Unfallverhütungsvorſchriften handelt es ſich nur um Pflichten

gegenüber der Seeberufsgenoſſenſchaft. Es iſt daher eine

Vereinbarung in dem Frachtvertrage nicht ausgeſchloſſen ,

wodurch der Reeder die Haft für einen infolge der See

untüchtigkeit des Schiffes entſtandenen Schaden ablehnt,

ſofern das Schiff nicht mit ſeinem Wiſſen und Willen die

Reiſe in einem nicht ſeetüchtigen Zuſtande antrat. Nach
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§ 513 HGB. hat der Schiffer vor Antritt der Reiſe dafür

zu ſorgen , daß das Schiff ſich in einem ſeetüchtigen Zuſtande

befinde. Dieſe Verpflichtung iſt ihm im allgemeinen , nicht

bloß im Intereſſe der Befrachter, und namentlich auch zum

Schuße des Lebens der Beſaßung auferlegt. Eine Verein

barung in einem Frachtvertrage, wodurch dieſe Verpflichtung

aufgehoben oder beſeitigt wird , muß , weil ſie gegen die

guten Sitten verſtößt, als nichtig angeſehen werden . Der

Schiffer darf in keiner Beziehung zu dem Verdachte Anlaß

geben, als ob er die im § 513 HGB, ihm auferlegte Ver

pflichtung nicht aus allen Kräften zu erfüllen bereit wäre .

Als zuläſſig wäre es allerdings anzuſehen , wenn bedungen

würde, daß der Schiffer für einen nicht entdedten kleinen

Defekt, welcher die allgemeine Seetüchtigkeit nicht beeinträchtigen

und namentlich die Sicherheit des Schiffes im ganzen und

der Mannſchaft nicht gefährden kann , nicht haften ſolle.

Würde aber in einem Frachtvertrage die Baft des Schiffers

für die Seetüchtigkeit ausgeſchloſſen oder gemildert, ſo müßte

dieſe Klauſel überhaupt als nichtig angeſehen werden, und

es würde auch nicht geſtattet ſein, ſie inſoweit, als ein Defekt

der oben erwähnten Art in Frage käme, aufrecht zu erhalten,

da ſie gegen die guten Sitten verſtößt.

Der Reeder haftet für das Verſchulden des Schiffers

init Schiff und Fracht. Es fragt ſich , ob er die Verant

wortlichkeit für ein , dem Schiffer in Bezug auf die See

tüchtigkeit des Schiffes zur Laſt fallendes Verſchulden im

Frachtvertrage ablehnen kann. Dieſe Frage iſt wohl zu ver

neinen. Diejenigen Garantien, welche das Geſek zum Schuße

des Lebens der Mannſchaft eines Schiffes getroffen hat,

dürfen in keiner Beziehung abgeſ chwächt werden, eine dahin

gehende Vereinbarung würde gegen die guten Sitten ver

ſtoßen. Eine Abſchwächung müßte in einer derartigen Be

ſtimmung im Frachtvertrage gefunden werden , da dadurch

das Intereſſe, welches der Reeder daran hat, den Schiffer

zur ſorgfältigen Erfüllung der demſelben in dem $ 513 HGB.

auferlegten Verpflichtung anzuhalten, gemindert werden würde..



VI.

Der Abandon.

Von

Herrn Dr. jur. F. Linsmayer in Landshut.

Wer wider die Gefahren der Seeſchiffahrt verſichert iſt,

kann nach den SS 861 und 862 HOB. die Zahlung der

Verſicherungsſumme zum vollen Betrage fordern, wenn das

Schiff verſchollen oder ſechs bis zwölf Monate durch Ver

fügung „ von hoher Fand" oder durch Seeräuber angehalten

iſt, ſofern er alle ſeine Rechte an dem verſicherten Gegen

ſtande dem Verſicherer abtritt.

Das Geſeg nennt dieſe Befugnis „Abandon“ .

In der Gefeßesſprache wird man anderswo den Aus

druck ,,Abandon “ vergeblich ſuchen, ſoweit man das Ausland

außer Betracht läßt. Infolgedeſſen beſchäftigt ſich auch die

Literatur vom Abandon ausſchließlich mit dem Abandon des

Verſicherten “). Insbeſondere beſchränkt ſich die einzige rechts

geſchichtliche Unterſuchung über den Abandon von Bewer

in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXVIII S. 372 auf die Wieder

gabe der Beſtimmungen über den ſeeverſicherungsrechtlichen

Abandon , die ſich in den Seerechten der Länder Südweſt

europas im Mittelalter fanden.

1) Achenheim , Der Abandon des Verficherten 1893 .
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Wer die Wörterbücher des mittelalterlichen Lateins nach

ſchlägt und das Glossarium mediae et infimae aetatis von

Ducange , tom. I S. 7 lieſt , wird mit Verwunderung

bemerken , daß im Frühmittelalter der Abandon mit dem

Seerecht und mit der Seeverſicherung nichts zu tun hatte.

Wir erfahren aus dieſem Wörterbuche, daß das Stadt:

recht von St. Quentin vom Jahre 1195 und von Crépy,

im Departement Aisne , aus dem Jahre 1205 beſtimmte,

was folgt. „Wo immer ein Bürger für ſein Kapital ein

Abandon nimmt , darf er es ohne Ungerichte. Beſtreitet

jemand ſein Recht dazu , ſo muß der Bürger es vor dem

Schöffengerichte verfolgen. Und wenn ein Bürger das Abandon

wegnimmt , ſo muß er ihm (dem Geber des Kapitals, dem

Gläubiger) das Kapital zurückzahlen .“

Eine von Ducange wiedergegebene Stelle aus dem

Stadtrecht von Incre vom Jahre 1158 lautet:

Wenn jemand ein Abandum genommen hat und nicht

beweiſen kann , daß er es mit Recht nahm , ſo hat er es

zurüdzugeben ."

Ausführlich beſtimmte das Stadtrecht von Ham an der

Somme : „Wenn von der Stadtgemeinde einer ſein Şaban

dum nehmen will, ſo ſoll er dies nur tun unter Zuziehung

zweier Zeugen. Denn dann wird er im Falle der Ver

teidigung und der Anrufung des Stadtherrn und der Ge

ſchworenen mit der unter Berufung auf ihr Zeugnis erhobenen

Klage völlig durchdringen. Wenn aber der Schuldner ſein

Gut als Habandum ohne Einwendung überließ und hinter

her ſeine Schuld und das Habandum beſtreitet, ſo wird

die Sache bei Stellung entſprechender Bürgen im Prozeß

wege durchgeführt. Wer im Prozeß ausbleibt, verliert . Der

Gläubigerteil, der vor Beginn des Prozeſſes das Abandon

nahm, iſt Beſißer desſelben .“

Nach Art . 15 des Stadtrechts von Arras vom Jahre 1211

durfte der Bürger von Arras ohne Ungerichte einem Ritter

innerhalb des Stadtgebietes ein Pfand und Abandon weg

nehmen, wenn dieſer Geld ſchuldig war, ſich vor dem Schöffen
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gerichte deſſen Recht unterwarf und erfolglos den Schuß der

Juſtiz angegangen hatte . In dem von Philipp Auguſt im

Jahre 1194 gegebenen Stadtrecht und dem Stadtrecht des

Grafen Robert von Arras aus dem Jahre 1268 findet ſich

die Lesart, „es darf der Bürger innerhalb des Stadtfriedens

ohne Ungerichte ein Pfand als Abandon wegnehmen ".

Man braucht indeſſen auf die ausſchließlich von Ducange

überlieferten Zeugniſſe durchaus nicht einſeitig allen Wert zu

legen . Man kann ſich von der damaligen Bedeutung des

Abandon aus leicht zugänglichen Quellen überzeugen.

Die Coutume de Nivernais Art. 6 Rapitel 15 regelt

die Schadenserſaßpflicht und die Bußen des Tierhalters,

„wenn Schweine bei der Beſchädigung fremder Grundſtücke

getroffen und als Abandon genommen wurden“ – et sont

pris à bandona) – , Art. 2, 6 und 7 Kapitel 17 ebenda,

„wenn Tiere in Gehege, Waldſchläge und Forſte eingebrochen

ſind und als Abandon genommen wurde“ si lesdites

betes sont prises à abandon -

Auch Beaumanoir berichtet im 43. Kapitel der

Coustumes de Beauvoisis ), einer Bearbeitung des Gewohn

heitsrechts der Landſchaft um Beauvais im Departement Oiſe

von geſeßesgleicher Geltung : „In der Grafſchaft Clermont

darf niemand ohne gerichtliche Klage von ſeinem Schuldner

par abandon ' nehmen, wenn der Schuldner ihm nicht frei

willig etwas vom Seinigen überläßt ."

Beaumanoir erwähnt auch Orte, wo dies ausnahms

weiſe ohne Inanſpruchnahme des Gerichts geſtattet iſt.

Schließlich enthält das Rechtsbuch von Jeruſalem :)

folgenden Art. 119 :

„Wenn ein Ritter dem anderen etwas ſchuldig iſt ...

und der Senior ihn binnen ſieben Tagen zahlen heißt, er es

0

2) La Coutume de Nivernais. Nouvelle édition par Dupin.

Paris 1864.

3) Coustumes de Beauvoisis par Beaumanoir. Assises du

royaume de Jérusalem par Jean d'Ibelin. Bourges 1690.



398 Binmayer : Der Abandon.

jedoch gleichwohl nicht zahlt, obſchon er Mittel hat, um es

zu bezahlen , und wenn der Senior fie auffinden oder die

Auffindung bewirken kann, ſo muß er (der Senior) fie den

Gläubiger nehmen und als Pfand öffentlich verkaufen laſſen

,faire vendre gage à bandon ' —, ſolange bis der Gläubiger

bezahlt iſt. “

Demnach war der Abandon ein im Frühmittelalter in

Frankreich verbreitetes „ genommenes Pfand " und zwar ein

außergerichtlich genommenes , wie namentlich auch eine

Ordonnanz Ludwig des Heiligen vom Jahre 1260 beweiſt,

durch welche der Abandon — wahrſcheinlich nicht zum erſten

Male abgeſchafft wurde. Dieſe Ordonnanz iſt uns von

de Laurière, dem zweiten Herausgeber der Etablissements

de Saint Louis in ſeinen Ordonnances royaux BS. I S. 293

überliefert.

Danach wurde einſtimmig vom ganzen Rate beſchloſſen

und angeordnet , „daß die als Abandon bezeichnete Pfand

nahme gänzlich in Wegfall zu kommen habe und ganz und

gar abzuſchaffen ſei“ .

Die Frage nach dem Urſprung dieſes außergerichtlich

genommenen Pfandes ſcheint ſich aus ſeinem Namen zu

beantworten. Abandon iſt eine andere Form für Abandum.

Abandum iſt wohl aus ad bandum und bandum wiederum

aus bannum entſtanden. Deshalb bemerkt Ducange

im Glossarium mediae et infimae actatis tom . I S. 7 mit

Recht, daß Abandon zunächſt eine res proscripta sive in

bannum missa bedeute. Unter in bannum missio aber

hat man jene aus den Cap. leg. add. 818—819 c 11 Monum.

Germ. Cap. I, 283 wohlbekannte ſtaatliche Beſchlagnahme

von Gütern zum Zwecke der Zwangsvollſtreckung zu ver

ſtehen , vermöge deren mangels binnen Jahr und Tag er:

folgter Löſung der Fiskus den Gläubiger zunächſt aus der

Fahrnis und dann aus dem Eigen befriedigte. In den

Wirren des Mittelalters mußten ſich die Könige dazu ver

ſtehen , der wohlhabenden handeltreibenden Bürgerſchaft ſo

mancher Stadt das Recht der Privatpfändung als Privi
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។

legium einzuräumen “) . Vielfach mochten dieſe Privilegien

nur die Anerkennung einer ſchon vorhandenen, wie Ducange

ſagt, mala quaedam consuetudo, enthalten , vermöge deren

ſich die Gläubiger anmaßten , ohne Inanſpruchnahme der

Gerichte mit der Wirkung der in bannum missio zu pfänden .

Die außergerichtliche Pfandnahme hatte ebenſowenig, wie die

in bannum missio Eigentumsübergang zur Folge, ſondern

begründete nur ein Recht des Verkaufes und der Befriedigung

aus dem Erlöſe ") . Eine den Schuldner befreiende Wirkung

hatte die Pfandnahme ebenfalls nicht. Denn, wie insbeſondere

ber Art . 119 des Rechtsbuches pon Jeruſalem entnehmen

läßt , konnte gepfändet werden , ſolange bis der Gläubiger

bezahlt war.

Als die Privatpfändung ſchließlich unterdrückt worden

war, war der Abandon gleichwohl nicht verſchwunden. Wie

ſchon Beaumanoir von der Grafſchaft Clermont berichtet,

war das Abandonnehmen nur unerlaubt , wenn nicht der

Schuldner freiwillig etwas von dem Seinigen überließ.

Infolgedeſſen konnte der Abandon aus einem außergerichtlich

genommenen Pfand ein freiwillig beſtelltes werden. In

den Urkundenbüchern ( cartulaires oder Tabularien ), welche

von Kirchen und Klöſtern aus den über die Rechtsverhältniſſe

ihres Beſiſtums vorhandenen Urkunden angefertigt wurden,

finden ſich untrügliche Beweiſe hiefür.

In einer Urkunde aus dem Jahre 1245 aus den Tabu

larien des Kloſters St. Richard ( ?) verſpricht der Schuldner

nach Treu und Glauben zu haften (garandire) durch Abandon

feines ganzen Vermögens. Eine andere Urkunde aus dem

Jahre 1225 in den Tabularien des heiligen Abtes Johann

von Amiens lautet: „ Ich bat meinen Herrn Wilhelm von

Kaieu, daß er ſich und ſeine Erben dem genannten Herrn Regi:

4 ) Glasson , Histoire du droit et des institutions de la France

BO. VI S. 600 ( Parié 1895 ).

5) Glaſjon a. a . D. S. 601 Note 5. Speziell über den Abandon

konnte ich bei Glaſion zweckdienliche Aufſchlüſſe übrigens nicht

finden .
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nald und deſſen Rechtsnachfolgern für Einhaltung der Ver

pflichtungen aus dem beſagten Verkaufe verbindlich mache,

indem er als Abandon ſeßt , was ich von ihm zu Lehen

trage 2c ." In einer charta der Gräfin Beatrice von Guisne

in Franzöſiſch - Flandern heißt es : „ Ich und mein Sohn

Balduin fekten dem Herrn Ludwig in Abandon alles, was

wir von ihm zu Leben tragen." In einer Urkunde von 1210

räumte Graf Wilhelm von Arras den Schöffen und Bürgern

ſeiner Schußherrſchaft Bethunien das Privilegium ein , daß

er fie nie für eigene oder fremde Schuld abandonieren werde.

Aus noch ſpäterer Zeit ſcheinen ſolcher Urkunden eine ganze

Reihe vorhanden zu ſein .

Das „„Abandon“ genannte fränkiſche Pfandrecht fand

allem Anſchein nach in deutſchen Gebieten unter dem Namen

pant oder pan, d . i. Pfand, Fortbildung. Schon der germaniſche

Ausdruck für bannum oder bandum lautete band. Durch

Verhärtung des Anfangs- und Endkonſonnanten entſtand

daraus pant. Es iſt unſinnig , das deutſche Pfand vom

lateiniſchen pondus herzuleiten, da nie ein deutſches Pfand

recht unter Zuhilfenahme von Gewichten und eines libripens

begründet wurde .

Ein Beweis , daß Abandon und Pfand ſynonyme Be

griffe waren , iſt in Art. 166 der Coutumes de Lorris

Redaktion von 1531 erhalten . Dort iſt zu leſen,

daß unbeaufſichtigte Tiere , die auf fremdem Grund und

Boden Schaden ſtifteten, von deſſen Eigentümer oder ſeinen

Leuten als ,gaige ou pan' genommen werden durften . Dieſe

Coutumes waren im Jahre 1494 unter dem Namen Coutumes

du Bailliage et Prévosté d'Orléans publiziert “) und Ducange

führt ſie in dieſer Redaktion - consuetudo Aurelianensis -

neben der Coutume de Nivernais ) als Beweis für das

Vorkommen des Abandon beim Übertritt von Tieren an .

Wie nun die Coutume de Nivernais die Ausdrücke à bandon

.

6) Tardif , Recueil de textes Bd. III S. VII.

7) Vgl. oben Text zu Anm. 2.
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und à abandon noch ießt enthält, dürfte auch in jener von

Ducange benüßten älteren Redaktion der Coutumes de Lorris

und zwar an eben der Stelle des Wortes ,pan' , ban oder

à ban, vielleicht auch à bandon geſtanden haben.

Es mag wohl die freiwillige Überlaſſung von Gütern

zu Abandon dem gerichtlichen Erekutionsprozeß von den

Gläubigern vorgezogen und dafür den Schuldnern manche

Erleichterung zugeſtanden worden ſein .

Solche Erleichterungen erlangten gewohnheitsrechtliche

Geltung .

Im IV. Titel der Coutumier d'Artois 8) heißt es :

„ Ich ſage dir, es beſteht die Übung, falls jemand nach

Verſchuldung ſeiner Schlöſſer und ſeiner ganzen Habe durch

Hypotheken und andere Schulden ſich zur Abtretung (ciession)

erbietet, d . h . wenn er alle ſeine Güter, Schlöſſer und ſein

Erbe, wenn er es hat, zum Verkauf und zur Schuldenzahlung

überläßt - ,c'est à dire s'il abandonne tous ses biens

chateus et hiretage, s'il l'a , por vendre et por despendre

pour le dete paiier daß er dann nicht in Schuldhaft

genommen werden kann ,on ne puet tenir son cors' . “

Auch nach den , Etablissements de Saint Louis “ 9)

2. Buch Rap. 27 konnte der Schuldner durch Abandonnieren

feines ganzen Vermögens der Schuldhaft ( contrainte par

corps) entgehen .

Schuldnern privilegierter Stände , den Rittern und

Geiſtlichen , wurde außer dem Wegfall der Schuldhaft die

Erleichterung gewährt , jene ciession auf ihr Pekulium zu

beſchränken 10) .

In ähnlicher Weiſe dürfte auch den Reebern geſtattet

worden ſein, durch Abandon ihres Schiffspekuliums fortune

9

8) Recueil de textes pour servir à l'enseignement de l'histoire

du droit par A d. Tardif. Paris 1883.

9) Viollet , Etablissements de Saint Louis. Paris 1881–1886.

( 4 Bände in 8º.)

10) Bouteiller , Sommé rural Buch II Titel 20 S. 800.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LIII .
26
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de mer – allen weiteren Erekutionsmaßnahmen ſich zu ent

ziehen . Wenigſtens wird im 16. Jahrhundert in den Nieder

landen , wo auch der erwähnte Somme rural in Geltung

war , in Sprüchen des oberſten Gerichtshofes dieſes Recht

des Reeders ſeltſamerweiſe zuerſt erwähnt. Unter dem

Hinweis auf die Analogie der noxae datio und der cessio

bonorum fand der Abandon Feſtigung und weitere Aus

geſtaltung , ſowie abermals Eingang in Deutſchland , aber

auch in England und Amerika. Je mehr man ſeines

fränkiſchen Urſprungs vergaß , deſto mehr wurde verkannt,

daß auch in jenen Fällen , in welchen der Schuldner fich

durch den Abandon allen weiteren Erekutionsmaßnahmen

gegen ſeine Perſon oder in ſein ſonſtiges Vermögen ent

ziehen konnte, im Zweifel kein Eigentumsübergang und keine

Rechtsabtretung, ſondern nur ein Recht des Verkaufes und

der Befriedigung aus dem Erlöſe ſeine Wirkung ſein mußte.

Dazu kam, daß der Abandon in jenen Fällen den Romaniſten

als Pfandrecht ſchon deswegen unverſtändlich war , weil die

perſönliche Haftung des Schuldners mit ihm unterging und

die reine Sachhaftung dem römiſchen Rechte nicht bekannt war.

Dieſer Frrtum darf heute nicht mehr hindern , den

Abandon in ſeiner geſchichtlich begründeten Eigenart zu er

faſſen. Außer dem Abandon des Verſicherten, den das Geſe

ſelbſt ſo nennt , werden in Entſcheidungen , Kommentaren

und Lehrbüchern immerhin noch verſchiedene Abandonfälle

genannt. Freilich wäre es unrichtig, ſie dermalen noch alle

unter einen Hut bringen zu wollen .

Wo die irrige Anſchauung in das Geſek übergegangen iſt,

wie in den Fällen des § 616 Abſ. 2 und des § 861 HGB.,

fann an ihr nicht gerüttelt werden . Daß der Abandon des

Verſicherten einſtmals eine Verpfändung der Rechte an dem

verſicherten Gegenſtande war, für den Fall, daß ſich der

vermutete Totalverluſt als hinfällig und die Verſicherungs

ſumme als rückzahlbar erweiſen ſollte, darauf deutet wenigſtens

das in der Piſaner Police von 1357 dem Verſicherten ein

geräumte Recht, gegen Zahlung der Verſicherungsſumme
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binnen ſechs Monaten das wiederaufgetauchte Schiff vom

Verſicherer zurüdzuverlangen . Sollte man aber dem nicht

beipflichten , ſo würde das gegen die pfandrechtliche Natur

des Abandon im allgemeinen nichts beweiſen , peil der

Abandon des Verſicherten nachweisbar zuerſt in Italien

ausgebildet und von dort aus mit dem Rechte der See:

verſicherung nach Deutſchland verbracht wurde 11), während

im übrigen der Abandon aus fränkiſchem und franzöſiſchem

Rechte heraus fich entwidelt hat. Auch der Abandon des

Mitreeders (8 501 HGB.) kann, da die aufgegebene Schiffs

part ſofort den übrigen Mitreedern nach Verhältnis der

Größe ihrer Parte zufällt , heutzutage pfandrechtsähnliche

Wirkungen nicht mehr haben . Anders jedoch verhält es ſich

mit Abandon des Gewerken und dem Abandon des Geſell

ſchafters bei der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung .

Der Gewerke kann ſeine Verurteilung und die Zwangs

vollſtreckung wegen der auf ſeinen Anteil ausgeſchlagenen

Zubußen dadurch abwenden , daß er den Verkauf ſeines

Anteils behufs Befriedigung der Gewerkſchaft anheimſtelt.

Bei der neueren Gewerkſchaft muß dieſe Anheimſtellung

von der Überreichung des Kurſcheines begleitet ſein 12) .

In gleicher Weiſe hat bei der Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung der Geſellſchafter das Recht, nach voll

ſtändiger Einzahlung der Stammeinlage fich von der Zahlung

der auf den Geſchäftsanteil eingeforderten Nachſchüſſe zu

befreien, indem er der Geſellſchaft den Geſchäftsanteil behufs

Befriedigung zur Verfügung ſtellt. Vorausgeſeßt wird dabei.

daß die Nachſchußpflicht unbeſchränkt oder zwar beſchränkt,

jedoch dieſes Recht im Geſellſchaftsvertrage bedungen iſt 18) .

11) Bewer in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXVIII S. 384 .

12 ) S8 130 und 234 des allgemeinen Berggeleges für die preußiſchen

Staaten vom 24. Juni 1865 ; Art. 151 und 267 des Berggefeßes

für das Königreich Bayern in der Faſſung der Bekanntmachung

vom 20. Juli 1900.

13) $ 27 des Reichagefeßes, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung in der Faſſung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 .
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Ein Verfall des Kures oder des Geſchäftsanteils an

die Gewerkſchaft oder Geſellſchaft tritt in dieſen Fällen erſt

ein, wenn der Kur unverkäuflich oder wenn durch Verkauf

des Geſchäftsanteils die Befriedigung der Geſellſchaft nicht

zu erlangen iſt.

Es handelt ſich hier , wie das RG. jüngſt wenigſtens

für den Abandon des Gewerken in BD. LI S. 73 der Ent:

ſcheidungen in Zivilſachen ausgeſprochen hat , nicht um eine

Alternativobligation im Sinne des § 262 des B.GB., weil

der Abandon dem Gläubiger nicht geſchuldet wird. Es iſt

aber auch nicht richtig, wenn dort ausgeführt wird, es liege

eine wahlweiſe Befugnis des Schuldners vor eine andere

Leiſtung als die geſchuldete im Sinne des § 364 B.GB.

an Erfüllungsſtatt zu geben. Eine Leiſtung des Kuges

oder des Geſchäftsanteils erfolgt jedenfalls durch den Abandon

nicht. Der Umſtand, daß im Falle der Unverkäuflichkeit ihr

Verfall eintreten kann , reicht zur Begründung einer der

artigen Annahme nicht hin . Wollte man aber die An

ſchauung vertreten , es geſchehe durch den Abandon doch

inſofern eine Leiſtung , als ein Verkaufsrecht behufs Be

friedigung gewährt werde , ſo müßte doch verneint werden,

daß dieſes an Erfüllungsſtatt iſt. Es könnte nur Mittel

zum Zwecke der Erfüllung ſein. Die Folgerungen aus der

Annahme einer Leiſtung an Erfüllungsſtatt ſtehen zudem

mit der herrſchenden Anſicht in Widerſpruch , daß durch

nachträgliche Zahlung vor erfolgtem Verkauf die Gewerkſchaft

oder Geſellſchaft genötigt wird, von ihrem Verkaufsrecht zu

laſſen. Hätte die Nachſchuß- oder Zubußenſchuld infolge des

Abandon bereits als erfüllt zu gelten , ſo wäre für eine

nachträgliche Zahlung kein Raum mehr.

Übrigens beweiſt die Geſchichte des Abandon , daß er

im Zweifel kein Recht iſt, durch Anheimſtellung eines Gegen

ſtands zum Verkauf behufs Befriedigung eine Schuld zu

erfüllen. Denn eine Pfandhingabe hat nicht die Wirkung

der Erfüllung. Vielmehr iſt der Abandon wo nicht das

Geſet ausdrücklich anderes beſtimmt heute ein Recht,

I
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durch Anheimſtellung eines Gegenſtandes zum Verkauf behufs

Befriedigung die Haftung für eine Verbindlichkeit auf dieſen

Gegenſtand ausſchließlich zu beſchränken .

Das Reichsgericht hat ſich freilich um einer ſachlich zu

billigenden Entſcheidung willen in Widerſpruch mit der

Geſchichte des Abandon geſeßt. Zur Bejahung der Frage,.

ob der für Zubußen oder Nachſchüſſe unter Umſtänden als

Geſamtſchuldner verhaftete Veräußerer 14) des Kures oder

Geſchäftsanteils ſich auf den Abandon des Erwerbers be

rufen darf, war dies nicht notwendig. Zwar iſt in $ 422 des

B.GB. nicht erwähnt, daß der Abandon durch einen Geſamt:

ſchuldner auch für die übrigen wirkt. Es iſt dies aber doch

für die Hinterlegung beſtimmt und zwar auch für den Fall,

daß das Recht der Rücknahme der hinterlegten Sache nicht

ausgeſchloſſen iſt. Alsdann hat auch die Hinterlegung nicht

die Befreiung von der Verbindlichkeit zur Folge , ſondern

nur ein Recht des Schuldners, den Gläubiger auf die hinter

legte Sache, gegebenenfalls auf den Erlös aus ihrem Ver

kaufe, zu verweiſen 15). Wenn auch dieſes Verweiſungsrecht

den übrigen Geſamtſchuldnern zu ſtatten kommt , ſo wird

für ähnliche Verweiſungsrechte das Gleiche gelten müſſen.

14) & 16 des Reichagefeßes vom 20. April 1892.

15 ) $$ 376, 378 und 379 des Bürgerlichen Gefeßbuche. Einf.Gefeß

zum B.GB. Art. 145.



VII.

Die Veröffentligung der Mitgliederbewegung in der

Jahresbilanz der Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſeuſdaften.

Von

Herrn Dr. Rönnberg, Landgerichtsrat in Roſtock.

Nach § 33 des Gefeßes betreffend die Erwerbs- und

Wirtſchaftsgenoſſenſchaften vom 1. Mai 1889 in der Faſſung

der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 iſt in der Jahres

bilanz die Zahl der am Jahresſchluß der Genoſſenſchaft an

gehörigen Genoſſen zu veröffentlichen . Streitig geworden iſt

nun die Frage , ob bei dieſer Bekanntmachung die mit dem

Jahresſchluß ausſcheidenden Genoſſen noch in der Zahl der

am fahresſchluß der Genoſſenſchaft angehörigen Mitglieder

aufzuführen ſind oder nicht, eine Frage, die für die

Genoſſenſchaften von größerer praktiſcher Bedeutung iſt, als

man im erſten Augenblick glauben möchte, und die wichtig

genug erſchien , daß der XVII. deutſche landwirtſchaftliche

Genoſſenſchaftstag zu München ſich mit ihr befaßte und

veranlaßte, daß gelegentlich einer Meinungsverſchiedenheit

zwiſchen der Spar- und Darlehenskaſſe Lüthorſt e. 6. m. 6. $.

und dem Regiſtergericht, dem Kgl. Amtsgericht Einbeck, eine

Entſcheidung des Landgerichts Göttingen und ſodann des

Kammergerichts herbeigeführt wurde. Es intereſſiert für

die folgende Darſtellung, die weſentlichſten Teile der Gründe

I
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auch des landgerichtlichen Beſchluſſes 1) hier mitzuteilen. In

denſelben heißt es u . a.:

Die Bekanntmachung der Mitgliederbewegung lautet:

„Im Rechnungsjahre (1. Januar bis 31. Dezember

1901) find 5 Mitglieder eingetreten ; ausgeſchieden durch
5

den Tod 4 Mitglieder. Beſtand am Ende 1901 ::

140 Mitglieder. “

Das Amtsgericht hat dieſe zum Genoſſenſchafts

regiſter eingereichte Bekanntmachung beanſtandet, weil

die Zahl der im Laufe des Jahres ausgeſchiedenen und

der am fahresſchluß der Genoſſenſchaft angehörigen

Genoſſen unrichtig angegeben ſei ; die 4 im Jahre 1901

geſtorbenen und mit dem 31. Dezember 1901 aus

ſcheidenden Genoſſen ſeien als am Schluß des Jahres

noch vorhanden zu zählen und ſchieden erſt im Laufe

des Geſchäftsjahres 1902 aus .

In der Sache ſelbſt iſt die Beſchwerde unbe

gründet, wenn auch der Entſcheidung des erſten Richters

nicht in vollem Umfang beigetreten werden kann.

Zweifelhaft kann nur ſein , wann die Veröffent

lichung eines auf dieſe Weiſe fich vollziehenden Aus

tritts gegenüber der Beſtimmung des § 33 zu geſchehen

hat, ob der Genoſſe, wenn er z. B. mit dem 31. De

zember 1901 ausſcheidet, als im Laufe des Jahres 1901

oder erſt als im Laufe des Jahres 1902 ausgeſchieden

zu gelten hat und ob er demgemäß mit der Bilanz

des Jahres 1901 oder mit der des Jahres 1902 als

ausgeſchieden zu veröffentlichen iſt. Die Faſſung des

Gefeßes iſt in der Beziehung nicht klar, es mag ſein,

daß der Geſeßgeber , wie der erſte Richter annimmt,

einen Gegenſaß zwiſchen dem Ausſcheiden „im Laufe

des Geſchäftsjahres“ , von dem der 33 ſpricht, und

dem Ausſcheiden „zum Schluſſe des Geſchäftsjahres “,

1 ) Die beiden Entſcheidungen ſind abgedrudt in der Genoſſenſchafts

preffe " vom 30. September 1902 Nr. 18 S. 257 ff.
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wovon z . B. in § 65 die Rede iſt, ſtatuieren wollte,

immerhin hat aber ein derartiger Gegenſaß für die

gewöhnliche Auffaſſung etwas Befremdliches und Ge

künſteltes , ſo daß zweckmäßiger davon abgeſehen und

entſcheidendes Gewicht in erſter Linie auf den praktiſchen

Zweck des § 33 gelegt wird .

Offenbar bezweckt die Veröffentlichung der Mit

gliederbewegung , den Gläubigern der Genoſſenſchaft,

und zwar ſowohl denen , die es ſchon ſind , als auch

denen , die erſt in Zukunft mit der Genoſſenſchaft in

Geſchäftsverbindung treten wollen , ein Bild von der

Kreditwürdigkeit der Genoſſenſchaft zu geben .

Namentlich in Rückſicht auf die Verſchiedenartigkeit

der Fortbauer der Haftung ausſcheidender Genoſſen

haben die Gläubiger ein dringendes Intereſſe daran,

möglichſt bald zu erfahren, ob etwa eine größere An

zahl Genoſſen gekündigt hat oder ſonſt ausgeſchieden

iſt. Die ausgetretenen Genoſſen haften nämlich, wenn

die Genoſſenſchaft binnen ſechs Monaten nach ihrem

Ausſcheiden aufgelöſt wird , in gleicher Weiſe wie die

übrigen Mitglieder weiter , ihr Ausſcheiden gilt in

dieſem Falle nach § 75 als nicht erfolgt. Wird die

Genoſſenſchaft dagegen nicht aufgelöſt, bleiben ſie zwar

noch zwei Jahre haftbar, falls in dieſer Zeit Konkurs

über die Genoſſenſchaft eröffnet wird, ſie können aber

nach § 122 nur einzeln und erſt nach Beendigung des

Nachſchußverfahrens belangt werden . Die Gläubiger

müſſen daher bald ſchlüſſig darüber werden , ob ſie

etwa durch den Antrag auf Konkurseröffnung die Auf

löſung der Genoſſenſchaft herbeiführen oder ob ſie es

bei der beſchränkten Fortdauer der Haftung bewenden

laſſen wollen .

Dieſe Erwägung führt zu der von der Beſchwerde

führerin vertretenen Anſicht, daß unter den im

Laufe des Jahres ausgeſchiedenen Genoſſen

im Sinne des § 33 auch diejenigen Genoſſen

I
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zu verſtehen ſind , die erſt mit Schluß des

fahres ausſcheiden. Die Richtigkeit dieſer Anſicht

ergibt ſich auch aus dem durch die Novelle zum Ge

noſſenſchaftsgeſeße vom 12. Auguſt 1896 beſeitigten

$ 114 des Gefeßes vom 1. Mai 1889. Hier war

nämlich für Genoſſenſchaften , welche durch Statut eine

Gewinnverteilung ausgeſchloſſen hatten , zugelaſſen, daß

der Austritt ftatt zum Schluß des Geſchäftsjahres

auch zum Schluß jedes anderen Quartals ſtattfand.

Für dieſen Fall war in Abſaß 2 des § 114 vorge

ſchrieben , „die Zahl der mit dem Quartalsſchluß aus:

geſchiedenen Genoſſen iſt zu veröffentlichen ". Es mußte

alſo nach jedem Quartal die Zahl der mit Schluß

desſelben ausgeſchiedenen Genoſſen , und ſomit auch

nach Ablauf des leßten Quartals die Zahl der mit

Schluß dieſes , alſo mit Schluß des Jahres , aus

geſchiedenen Genoſſen veröffentlicht werden .

Der Beſchwerdeführerin war daher in

ſoweit beizutreten , daß unter der nach $ 33

zu veröffentlichenden Zahl der im Laufe

des Jahres 1901 ausgeſchiedenen Genoſſen

diejenigen vier mitzuzählen waren , welche

im Jahre 1901 verſtorben waren. Dagegen

durften dieſe Genoffen , wie der erſte Rich

ter zutreffend annimmt, in dem gleichfalls

nach § 33 zu veröffentlichenden Schluß

beſtande noch nicht abgezogen werden , denn

am fahresſchluß , d . h . am legten Tage des

Geſchäftsjahres , gehörten fie der Genoſſen

fchaft noch als Mitglieder an , ihre Geſchäfts

guthaben gehörten noch zum Vereinsvermögen, wurden

alſo in der auf den 31. Dezember 1901 gezogenen

Bilanz unter den Paſſiven mit aufgeführt, daher waren

fie auch bei Veröffentlichung des Schlußbeſtandes noch

als vorhanden mitzuzählen (vgl. Pariſius - Crüger,

Kommentar zum Gen. -Geſek 3. Aufl. S. 201) . Nach

I
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der Wortfaſſung des § 33 kann hier kein Zweifel

darüber aufkommen , daß nicht die Zahl,

mit der die Genoſſenſchaft in das neue Ge

fchäftsjahr tritt , ſondern die Zahl der der

Genoſſenſchaft am leßten Tage des ver

floſſenen Geſchäftsjahres angehörigen Ge

noſſen veröffentlicht werden ſoll. Die Gläu

biger der Genoſſenſchaft ſollen daraus erſehen , wie

viele Genoſſen ihnen für ihre zur Zeit bereits beſtehen

den Forderungen verhaftet ſind; ſie erſehen dann weiter

aus der Zahl der im Laufe des Jahres ausgeſchiedenen

Genoſſen , wie viele von dieſer Haftung demnächſt frei

werden , und indem ſie dieſe Zahl von der erſteren

abziehen , können ſie gleichzeitig ausrechnen , wie viele

Genoſſen für diejenigen Forderungen haften werden,

die ſie erſt in Zukunft gegen die Genoſſenſchaft er :

werben.

Der Beſchwerde mußte daher, wenn ſie auch zum

Teil begründet war , im Endergebnis der Erfolg ver

ſagt bleiben.

-

Gegen dieſen Beſchluß des Landgerichts Göttingen erhob

die Genoſſenſchaft weitere Beſchwerde, die vom Rammer

gericht, Ferienſenat, durch Beſchluß vom 26. Juli 1902 als

unbegründet verworfen wurde. In den Gründen heißt

es u. a.:

Das Landgericht iſt in dem angefochtenen Beſchluſſe

der Beſchwerdeführerin darin beigetreten , daß unter

der nach § 33 a. a . D. zu veröffentlichenden Zahl der

im Laufe des Geſchäftsjahres 1901 ausgeſchiedenen

Genoſſen diejenigen vier Mitglieder mitzuzählen waren,

die im Jahre 1901 verſtorben find. Dagegen nimmt

das Landgericht an , daß dieſe Genoſſen in dem gleich

falls nach § 33 zu veröffentlichenden Schlußbeſtande

der Mitglieder noch mit aufzuführen ſeien , da dieſe

am Jahresſchluſſe, d . h . am leßten Tage des Geſchäfts
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jahres 1901 , der Genoſſenſchaft als Mitglieder noch

angehört hätten .

Dieſe Annahme des Landgerichts, gegen die ſich die

weitere Beſchwerde richtet, iſt für zutreffend zu erachten.

Wenn das Geſeß im § 33 Abſ. 2 die Veröffentlichung

der Zahl der am Fahresſchluſſe der Genoſſenſchaft an

gehörigen Genoſſen vorſchreibt, ſo kann kein Zweifel

daran ſein , daß unter dem Beſtande der Mit

glieder alle diejenigen Genoſſen mit auf:

zuführen ſind , die am leßten Tage des

Geſchäftsjahres der Genoſſenſchaft noch an

gehören , mögen ſie auch mit dem Jahres:

ſchluſſe aus dieſer ausſcheiden . Denn die

Gläubiger der Genoſſenſchaft ſollen , wie das Land

gericht richtig hervorhebt , aus der Bekanntmachung

erſehen, wie viel Genoſſen ihnen für ihre bereits ent

ſtandenen Forderungen verhaftet ſind. Allerdings

haften dieſe 2) Mitglieder nicht mehr für die in dem

neuen Geſchäftsjahr eingegangenen Verbindlichkeiten

der Genoſſenſchaft. Um aber feſtzuſtellen , wie viel

Genoſſen für die neu entſtehenden Forderungen ver

haftet ſind , haben die Gläubiger nur die gleichfalls

veröffentlichte Zahl der im Laufe des Jahres aus

geſchiedenen Genoſſen von der Zahl der am Jahres

ſchluß der Genoſſenſchaft noch angehörigen Mitglieder

abzuziehen .

Für die preußiſchen Genoſſenſchaften iſt durch dieſe

Entſcheidung des Kammergerichts die oben beregte Frage

abgetan. Ob auch die übrigen Genoſſenſchaften , insbeſondere

die in Medlenburg , wo die Regiſtergerichte ſoviel ich

weiß, ausnahmslos — auf dem der Auffaſſung des Kammer

gerichts entgegengeſekten Standpunkt ſtehen, jener Entſcheidung

folgen, iſt mir zur Zeit nicht bekannt .

2) Dieſe " folt natürlich etwas weit zurüdverweiſen auf die

Mitglieder, welche mit dem Jahreſchluß ausſcheiden .
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Für die Wiſſenſchaft iſt aber jene Streitfrage noch nicht

erledigt; dazu iſt die Entſcheidung des Landgerichts Göttingen

und erſt recht die des Kammergerichts zu wenig eingehend

begründet. Einer ſcharfen Kritik halten denn auch die Gründe

beider Entſcheidungen nicht ſtand.

Feſtſteht, daß nach § 33 Abſ. 2 des Gen. - Gefeßes

dreierlei mehr iſt jedenfalls nicht erforderlich per

öffentlicht werden ſoll:

1. Die Zahl der im Laufe des Geſchäftsjahres 3) ein

getretenen Genoſſen ,

2. die Zahl der im Laufe des Jahres ausgeſchiedenen

Genoſſen,

3. die Zahl der am Jahresſchluß der Genoſſenſchaft an

gehörigen Genoſſen.

Zwei Fragen gehen nun Hand in Hand : Wer gilt als

im Laufe des Geſchäftsjahres ausgeſchieden ? und : Wer

gehört der Genoſſenſchaft noch am Jahresfchluſſe an ?

Die beiden Leitſäße der landgerichtlichen Entſcheidung ſind:

1. Unter den im Laufe des Jahres ausgeſchiedenen

Genoſſen im Sinne des § 33 ſind auch diejenigen

Genoſſen zu verſtehen, die erſt mit Schluß des Jahres

ausſcheiden.

2. Nach der Wortfaſſung des § 33 kann hier kein Zweifel

darüber aufkommen, daß nicht die Zahl, mit welcher

die Genoſſenſchaft in das neue Geſchäftsjahr eintritt,

ſondern die Zahl der der Genoſſenſchaft am legten

Tage des verfloſſenen Geſchäftsjahres angehörigen

Genoſſen veröffentlicht werden ſoll.

Das Kammergericht hat ſich über die erſte Frage nicht

ausgeſprochen , hatte auch nach Lage der Sache keine Ver

anlaſſung dazu. Das Amtsgericht Einbed hatte die Frage

im entgegengeſegten Sinne entſchieden und die Auffaſſung

3) Dasſelbe foll hier durchweg den Zeitraum vom 1. Januar bis

31. Dezember umfaffen.
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vertreten , die im Jahre 1901 geſtorbenen und mit dem

31. Dezember 1901 ausſcheidenden Genoſſen ſchieben erſt

im Laufe des Geſchäftsjahres 1902 aus . Das iſt

meines Erachtens völlig verfehlt und geradezu eine contra

dictio in adjecto, und man kann dem Beſchwerdegericht nur

beipflichten , wenn es jene Genoſſen als im Laufe des

fahres 1901 ausgeſchieden betrachtet. Bei dieſer Auf

faſſung entſpricht aber die Entſcheidung der zweiten Frage

meines Erachtens nicht der Logiť, während ſie bei Zugrunde

legung des amtsgerichtlichen Standpunktes als durchaus

konſequent hätte bezeichnet werden müſſen. Man beachte

wohl, das Landgericht argumentiert nicht: Die im Jahre 1901

geſtorbenen Genoſſen ſcheiden am Soluſie des Jahres 1901

aus und ſind deshalb noch als am Schluß des Jahres vor

handen anzuſehen . Es erkennt vielmehr ausdrücklich an, daß

jene Genoſſen im Laufe des Jahres 1901 ausgeſchieden

ſind. Wie ſie dennoch am Schluſſe der Genoſſenſchaft an

gehören können, begreife ich nicht. Wer im Laufe des Jahres

oder Tages, alſo bevor das Jahr oder der Tag abgelaufen

iſt, aus dem Leben ſcheidet, gehört am Schluſſe dieſer Zeit

räume, beim Ablauf des Jahres oder Tages, nicht mehr zu

den Lebenden . Das unterliegt wohl eigentlich keinem Be

denken . Weit zweifelhafter wäre die Frage , wie zu ent

ſcheiden iſt, wenn jemand genau um Mitternacht zwiſchen

dem 31. Dezember und 1. Januar ſtirbt, oder , auf unſeren

Fall übertragen , wenn jemand am Schluſſe des Jahres

ausſcheidet; lebt er dann noch am Schluſſe des 31. Dezember,

gehört er dann noch am Schluſſe des Jahres der Ge:

noſſenſchaft an ? Um dieſe Frage handelt es ſich hier aber

zunächſt gar nicht; denn die landgerichtliche Entſcheidung

geht ja davon aus , daß der geſtorbene Genoſſe im Laufe

des Geſchäftsjahres ausgeſchieden , und das Geſeß ſelbſt läßt

den anders als durch Übertragung des Geſchäftsguthabens

ausſcheidenden Genoſſen nicht am Schluß, ſondern in allen

Fällen zum Schluß des Jahres ausſcheiden. Hier ſteht nur

ohne die eben geſegte Bedingung zur Frage : Wer gehört im

.
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Sinne des § 33 des Gen.-Gefeßes „am Fahresſchluß “ der

Genoſſenſchaft an bezw . nicht mehr an ?

Für dieſe Frage iſt mir nun allerdings von maßgeblicher

Bedeutung, ob das Geſeß im § 33 unter den „im Laufe des

Jahres ausgeſchiedenen Genoſſen “ auch die „zum Schluß “

des Jahres ausſcheidenden Genoſſen mitverſteht. Denn wenn

dies der Fall iſt, ſo iſt es meines Erachtens undenkbar, daß

das Geſek ſie trobem als am Jahresſchluß der Genoſſen

ſchaft noch angehörig betrachtet wiſſen will, daß fie gleichſam

in einem Atem als ausgeſchieden und als noch nicht aus

geſchieden aufgeführt werden ſollen. Die Gründe nun , die

das Landgericht Göttingen für den Leitfaß 1 , alſo für die

Bejahung der Frage, anführt, ſind meiner Anſicht nach un

abweisbar.

Ich muß ihnen aber noch ein weiteres nicht unweſent

liches Moment hinzufügen .

Der Ausſcheidungsgrund der Übertragung des Geſchäfts

guthabens“ – der einzige, der nicht erſt zum Schluß des

Jahres wirkt — iſt bekanntlich gegenüber den fünf anderen

Beendigungsgründen der Mitgliedſchaft von verhältnismäßig

geringer praktiſcher Bedeutung . Daß ein aus dieſem Grunde

erfolgtes Ausſcheiden allein dem Geſeß als veröffentlichungs

wert erſchiene, iſt wohl ausgeſchloſſen. Ginge nun aber das

Geſe davon aus , daß die durch Tod , Kündigung u. f. w .

Ausſcheidenden nicht als „im Laufe des Jahres " aus

geſchieden anzuſehen ſeien , ſo würde ſich in der Tat die

Veröffentlichung der Ausgeſchiedenen ſtets auf die nach § 76

des Gen. - Gefeßes Ausſcheidenden beſchränken. Denn die

durch Tod , Kündigung u . f. w . . B. zum Schluſſe des

Jahres 1901 Ausſcheidenden , die nach jener Auffaſſung in

der 1902 veröffentlichten Bilanz nicht als ausgeſchieden zu

figurieren hätten, könnten ſelbſtverſtändlich auch nicht in der

1903 zu publizierenden Bilanz als ausgeſchieden aufgeführt

werden, da ſie ja nicht „im Laufe“ des Geſchäftsjahres 1902

ausgeſchieden ſind, was wohl gegenüber der Auffaſſung des

Amtsgerichts Einbeck keiner weiteren Begründung bedarf.
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Für die Veröffentlichung ihres Ausſcheidens wäre alſo über

haupt kein Raum .

Daß fich aber ſo der Veröffentlichungszwang auf die

durch Übertragung des Geſchäftsguthabens Ausſcheidenden

beſchränken ſollte, iſt umſoweniger anzunehmen , als dieſer

Grund der Mitgliedſchaftsbeendigung bekanntlich erſt durch

das Geſeß vom 1. Mai 1889 (8 74) eingeführt iſt, während

die Verpflichtung zur alljährlichen Veröffentlichung der

Ausgeſchiedenen bereits in § 26 des Gen. - Geſekes vom

4. Juli 1868 ſtatuiert war. Hienach kann es meines Ers

achtens nicht dem leiſeſten Zweifel unterliegen , daß die

Publikationspflicht wie nach jenem § 26, ſo auch nach dem

§ 33 des jebigen Gefeßes ſich auch auf die durch Tod,

Kündigung , Ausſchluß und Wohnſißwechſel Ausgeſchiedenen

bezieht, daß mithin auch dieſe als „im Laufe“ des Geſchäfts

jahres ausgeſchieden aufzuführen ſind.

Die Konſequenz daraus habe ich bereits oben gezogen .

Das Landgericht Göttingen argumentiert indes anders :

„Am Jahresſchluß, d . h. am leßten Tage des

Geſchäftsjahres, gehörten ſie der Genoſſenſchaft noch

als Mitglieder an , ihre Geſchäftsguthaben gehörten

noch zum Vereinsvermögen , wurden alſo in der auf

den 31. Dezember 1901 gezogenen Bilanz unter den

Paſſiven mit aufgeführt , daher waren ſie auch bei

Veröffentlichung des Schlußbeſtandes noch als vor

handen mitzuzählen ."

Was dieſen legteren Grund anbetrifft, daß die Geſchäfts

guthaben der zum Jahresſchluß Ausgeſchiedenen noch unter

den Paſſiven figurieren, ſo weiß ich nicht, wie daraus das

Landgericht mit Pariſius - Crüger , Komm . 3.Aufl. S. 201

die Zugehörigkeit der Ausgeſchiedenen zur Genoſſenſchaft noch

am Jahresſchluß folgern kann . Oder ſind etwa die übrigen

Gläubiger der Genoſſenſchaft deshalb, weil ihre Forderungen

in den Paſſivis der Jahresbilanz aufgeführt werden , eben

falls Genoſſen ?

.
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Von Bedeutung iſt aber die Hervorhebung, daß die

zum Jahresſchluß Ausſcheidenden, was ja nicht zu bezweifeln

ift , noch am leßten Tage des Geſchäftsjahres der Ge

noſſenſchaft angehören. Darauf hat ja auch das Kammer. :

gericht im weſentlichen ſeine Entſcheidung abgeſtellt:

ſo kann kein Zweifel daran ſein , daß unter

dem Beſtande der Mitglieder alle diejenigen Genoſſen

mit aufzuführen ſind , die am leßten Tage des

Geſchäftsjahres der Genoſſenſchaft noch angehören,

mögen ſie auch mit dem Jahresſchluß aus dieſer

ausſcheiden .

Hier liegt der Fehler , der beide Gerichte zu der un

richtigen Entſcheidung geführt hat : weil die zum Jahres

ſchluß ausſcheidenden Genoſſen am leßten Tage des

Jahres noch der Genoſſenſchaft angehören , ſo gehören ſie

ihr noch am fahresſ chluß an. Wie ſteht es denn, wenn

ein Genoſſe in den legten Tagen des Geſchäftsjahres ſein

Geſchäftsguthaben auf einen anderen übertragen hat , und

die Übertragung am 31. Dezember in die Liſte eingetragen

wird ? Nach § 76 gilt der Tag der Eintragung als Zeit

punkt des Ausſcheidens, und doch wird man nicht in Abrede

nehmen können , daß der ausſcheidende Genoſſe noch am

legten Tage der Genoſſenſchaft angehört hat. Troßdem

wird man korrekterweiſe dieſen Genoſſen in der Bilanz nicht

als am Schluſſe des Geſchäftsjahres der Genoſſenſchaft an

gehörend bezeichnen dürfen . Das müſſen auch die Gegner

der hier vertretenen Anſicht anerkennen , die es ſich ja teil

weiſe ſo leicht denken , durch einfache Subtraktion der Zahl

der Ausgeſchiedenen von der Zahl des von ihnen an

genommenen Schlußbeſtandes den Mitgliederbeſtand zu

Beginn des neuen Geſchäftsjahres feſtzuſtellen , oder die, wie

mit der Formularkommiſſion des allgemeinen Genoſſen

ſchaftsverbandes - Bangraß in der Genoſſenſchaftspreſſe“„

Jahrgang 1903 Nr. 1 S. 4 ff., bei der Publikation der Zahl

der Ausgeſchiedenen die durch Übertragung des Geſchäfts

guthabens Ausgeſchiedenen von den aus den anderen Gründen

-

-
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alſo zum Jahresſchluß — Ausgeſchiedenen ſeparieren wollen .

Denn ſoll die Subtraktion nicht zu einem ganz verkehrten

Reſultat führen, ſo müßte man von den durch Übertragung

Ausgeſchiedenen noch wieder diejenigen ausnehmen , bezüglich

deren die Übertragung des Guthabens am 31. Dezember

eingetragen iſt; man käme dann ſchließlich wohl noch dahin ,

Ausſcheidungsgrund und -zeitpunkt jedes einzelnen Genoſſen

zu veröffentlichen .

Ich will aber auf das Gegenargument , das ich aus

dem Fall der Eintragung der Guthabensübertragung ent

nommen , nicht weiter eingehen, da eine Eintragung in die

Liſte am legten Tage des Geſchäftsjahres in der Praxis

kaum vorkommen wird, und kehre zur þauptſache zurück.

Woraus ergibt ſich , frage ich nun , daß „ am Jahres

ſchluß" bedeutet: „ am legten Tage des Jahres “ ? Das iſt

völlig willkürlich . Mit gleichem Rechte fönnte man ſagen ,

„am Jahresſchluß " heiße : „in der leßten Woche“ oder

„in der Leßten Stunde“ des Jahres. Für das eine liegt ſo

wenig vor wie für das andere . Als ſelbſtverſtändlich nehme

ich an, daß man ſich nicht auf den § 192 des B.GB. be

rufen will, wonach „ unter Ende des Monats der lezte Tag

des Monats verſtanden " wird . Denn einmal ſind ,,Ende"

und ,,Schluß “ nicht identiſch ; weiter kann , was vom Ende

des Monats geſagt iſt, nicht ohne weiteres etwa deswegen

für den Schluß des Jahres gelten , weil man das Jahr in

zwölf Monate einteilen fann ; und endlich will § 192 B.GB.

eine Auslegungsregel für ganz andere Vorſchriften geben als

die, um welche es ſich in § 33 unſeres Geſekes handelt.

Der „ Schluß " eines Zeitraums iſt der Moment , in

welchem der Zeitraum ſein Ende erreicht hat. Dieſer Mo

ment hat aber kein reales Daſein, er iſt nicht ſelbſt wieder

ein Zeitraum , nicht ein Tag , nicht eine Minute , nicht

1/1000 Sekunde , ſondern eben nur ein begrifflich vorſtell

barer Zeit p unft. Dieſer Zeitpunkt gehört naturgemäß nicht

zu dem abgelaufenen Zeitraum allein , auch nicht zu dem neu

beginnenden allein , ſondern zu beiden . In demſelben Moment,

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd. LIII.
27
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wo der eine Tag aufhört, beginnt der neue Tag , eventuell

das neue Jahr. Es wäre völlig verkehrt, wollte man meinen,

mit einem, wenn auch noch ſo kleinen Zeitraum der Zeit

punkt kann nicht groß oder klein ſein ſchließe der eine

Tag, mit den folgenden ebenſo kleinen Zeitraum beginne

der neue Tag. Eine Cäſur im Zeitlauf gibt es nicht. Schluß

des alten und Beginn des neuen Zeitraums fallen alſo zu

ſammen, find – zeitlich identiſch

Unter dieſen Umſtänden , ſollte man denken, müßte die

Feſtſtellung eines Zuſtandes, z . B. eines Mitgliederbeſtandes

„am Jahresſchluß “ im Gegenſaß zum Anfangsbeſtand des

folgenden Jahres Schwierigkeiten machen. Keineswegs . Der

Ausgangspunkt der Identität von Schluß des alten und

Beginn des neuen Zeitraums führt im Gegenteil zur richtigen

Löſung . Aus der Identität von Schluß und Beginn der

beiden Zeiträume ergibt ſich mit Notwendigkeit die Iden

tität von Schluß- und neuem Anfangsbeſtand. Auf dieſe

Identität hat man bei Feſtſtellung des einen oder des

anderen Beſtandes die Probe zu machen. Man nehme z . B.

an, im Jahre 1901 habe eine Genoſſenſchaft 50 Mitglieder

gehabt , von denen 7 zum Jahresſchluß ausſcheiden. Sind

am Jahresſchluß 50 oder 43 Mitglieder vorhanden ? In

dem ihm identiſchen Zeitpunkt des Beginns des neuen Jahres

waren ganz gewiß nur 43 Mitglieder vorhanden , folglich

können auch am Fahresſchluß nur 43 dageweſen ſein . Der

Parität halber nehme man nun weiter an , es wäre möglich,

eine Eintrittserklärung mit der Wirkung abzugeben, daß der

Eintritt als an einem beſtimmten ſpäteren Zeitpunkt erfolgt

gelte, und es hätten noch im Laufe des Jahres 1901 5 Leute

erklärt, von Beginn des Jahres 1902 an der Genoſſenſchaft

angehören zu wollen . Zählt nun die Genoſſenſchaft am

Schluß des Jahres 1901 50 oder 43 oder gar 55 oder

48 Genoſſen ? Sie kann nur 43 zählen, denn 1902 , alſo

bei Beginn des Jahres 1902 , dem mit dem Schluß von

1901 identiſchen Zeitpunkt , waren von den 50 alten Ge

noſſen 7 ganz gewiß nicht mehr vorhanden, und die 5 neu



Rönnberg : Mitgliederzahl der Erwerbø- ic. Genoffenſchaften. 419

eingetretenen waren 1901, alſo auch am Schluſſe von 1901,

unbeſtritten noch nicht Mitglieder. Genau ſo würde der An

fangsbeſtand von 1902 zu ermitteln und natürlich demnach

auf 43 Mitglieder feſtzuſtellen ſein : die 7 ausgeſchiedenen

gehörten ja zweifellos 1902 der Genoſſenſchaft nicht mehr

an ; die 5 neu eingetretenen können aber nicht mitzählen,

weil fie in dem mit dem Beginn von 1902 identiſchen Zeit

punkt des Schluſſes von 1901 noch nicht zu den Mitgliedern

gehörten, und ich bin feſt überzeugt, daß keine Genoſſenſchaft

auf die Idee käme, bei Angabe des Beſtandes, mit dem ſie

in das neue Geſchäftsjahr getreten, dieſe 5 Mitglieder mit

zuzählen .

Was bedeutet hienach praktiſch der „ Schluß . des

Jahres" ? Ich antworte: Die Zeit nach Ablauf des

Fahres , aber ohne Berücfichtigung der Ereigniſſe

des neuen Jahres , und dementſprechend bedeutet praktiſch

„Beginn des Jahres“ die Zeit vor Ablauf des alten

fahres , aberunter Berückſichtigung derEreigniſſe des

alten fahres. Das entſpricht durchaus nur in eine

beſtimmte Formel gebracht der Lebensauffaſſung. Daß

aber das Geſe - was im einzelnen Falle wohl denkbar

iſt - von der gewöhnlichen Lebensauffaſſung abweichen will,

kann man ohne beſondere Gründe nicht und hier umſoweniger

annehmen , als die Vorſchrift des § 33 des Gen.-Gefeßes

gerade weſentlich im Intereſſe derer gegeben iſt und meiſtens

nur von ſolchen gehandhabt wird , die nur mit der ge

wöhnlichen Lebensauffaſſung zu rechnen gewohnt und im

ſtande ſind.

Eine andere Bedeutung als wie ſie hier eben entwickelt

iſt, hat „ Schluß “ des Jahres auch in anderen geſetzlichen

Beſtimmungen nicht. Nach dem jeßt durch § 740 Abſ. 2 des

B.GB. erſeßten Art . 130 Abſ. 3 des alten HGB. kann der

ausgeſchiedene Geſellſchafter „am Schluſſe " jedes Geſchäfts

jahres Rechenſchaft über die inzwiſchen beendigten Geſchäfte,

Auszahlung des ihm gebührenden Betrags und Auskunft

über den Stand der noch ſchwebenden Geſchäfte verlangen .
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Niemand wird behaupten wollen, daß der Geſellſchafter Bea

friedigung dieſer Anſprüche, z . B. Auszahlung des Gewinn

anteils, ſchon am leßten Tage des Geſchäftsjahres verlangen

kann . Erſt nach Ablauf des Jahres iſt es überhaupt

möglich, Auskunft zu geben , Gewinn und Verluſt zu be

rechnen und alſo Gewinnanteile auszukehren , wobei uns

berückſichtigt bleiben müſſen die Veränderungen , welche der

inzwiſchen abgelaufene Teil des neuen Geſchäftsjahres mit

ſich gebracht hat.

Nach § 201 B.GB. beginnt ja die Verjährung gewiſſer

Anſprüche mit dem Schluſſe " eines näher bezeichneten Jahres.

Wann läuft die Verjährungsfriſt ab ? am 30. oder am

31. Dezember des Endjahres der Friſt ? Das hängt davon

ab , ob für die Berechnung der Friſt der Abf. 1 oder der

Abſ. 2 des § 187 B.GB. maßgebend iſt. Sämtliche mir

bekannten Kommentare laſſen S 187 A65. 2 normieren

ſehr richtig, denn der für den Anfang der Friſt maßgebende

Schluß des Jahres iſt weder ein Ereignis noch ein in den

Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt. Kommt nun der

Abſ. 2 des $ 187 B.GB. in Anwendung, ſo führt die An

ficht des Kammergerichts und des Landgerichts Göttingen

nach § 188 B.GB. notwendig dahin, daß die Verjährungs

friſt als am 30. Dezember des Endjahres abgelaufen an

zuſehen iſt. Denn „ Jahresſchluß “ iſt ja „der leßte Tag

des Jahres", alſo der 31. Dezember , und folglich muß die

Friſt am 30. Dezember ablaufen . Dieſe Anſicht wäre völlig

neu und widerſpricht offenbar dem Sinne des Geſeßes, das,

wie meines Wiſſens durchaus unbeſtritten iſt, die Verjährungs

friſt am 31. Dezember — sc. mit dem Ablauf dieſes Tages -

beendigt wiſſen will. Das kann aber nur ſein, wenn „mit

dem Schluſſe des Jahres“ bedeutet : „nach Ablauf des

Jahres“, ſo daß der 1. Januar – und alſo ſein Beginn

als der für den Anfang der Friſt maßgebende Zeitpunkt

anzuſehen iſt.

Liegt dieſelbe Auffaſſung des Begriffes „ Jahresſchluß “

dem § 33 des Genoſſenſchaftsgeſeßes zu Grunde – und

.
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nichts deutet eine Abweichung an –, ſo ergibt fich ſchon

hieraus mit Notwendigkeit, daß , wie die im Laufe des

Fahres durch Übertragung des Geſchäftsguthabens aus

ſcheidenden, ſo auch die zum Jahresſchluß durch Kündigung,

Tod, Ausſchluß und Wohnfißwechſel ausſcheidenden Genoſſen

bei der Veröffentlichung des Schlußbeſtandes nicht mit

zuzählen ſind.

Dafür ſpricht weiter auch die Entſtehungsgeſchichte des

§ 33 des Gen.-Gefeßes, der aus dem Geſeß von 1868 mit

einigen redaktionellen Änderungen in das Geſek von 1889 (als

$ 31) übernommen iſt. Der § 26 des älteren Gefeßes lautete :

Er (der Vorſtand) muß ſpäteſtens in den erſten

fechs Monaten jedes Geſchäftsjahres eine Bilanz des

verfloſſenen Geſchäftsjahres, die Zahl der ſeit der vor

jährigen Bekanntmachung aufgenommenen oder aus

geſchiedenen , ſowie die Zahl der zur Zeit der Genoſſen

ſchaft angehörigen Genoſſenſchafter veröffentlichen .

Wie war hienach zu publizieren ? Angenommen , bei

der am 1. Mai 1880 erfolgten Publikation nach § 26 hatte

die Genoſſenſchaft 50 Mitglieder , im weiteren Laufe des

Geſchäftsjahres 1880 wurden 2 Genoſſen ausgeſchloſſen ,

3 gingen mit Tode ab , 5 traten neu ein , und im

Februar 1881 kündigten 4 Genoſſen. Zu berückſichtigen iſt,

daß nach dem Geſeß von 1868 Tod und Ausſchließung

ſofortiges Ausſcheiden zur Folge hatten , und daß die Kün

digung mangels entgegenſtehender ſtatutariſcher Beſtimmung

Austritt mit dem Jahresſchluß bewirkte (8 38) . Enthielt

das Statut ſolche Beſtimmung nicht, ſo war , wenn die

Publikation wieder am 1. Mai 1881 erfolgte, zu veröffent

lichen :

1. ſeit 1. Mai 1880 find ausgeſchieden : 5 Genoſſen ,

2. ſeit 1. Mai 1880 find eingetreten : 5 Genoſſen,

3. Beſtand am 1. Mai 1881 : 50 Genoſſen .

Beſtimmte der Geſellſchaftsvertrag aber , daß die Kün

digung Austritt zum Quartalsſchluß bewirke , ſo war zu

publizieren :
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1. ſeit 1. Mai 1880 ſind ausgeſchieden: 9 Genoſſen,

2. ſeit 1. Mai 1880 ſind eingetreten : 5 Genoſſen ,

3. Beſtand am 1. Mai 1881 : 46 Genoſſen .

In beiden Fällen wäre ebenſo zu veröffentlichen ge

weſen, wenn die Publikation nicht erſt am 1. Mai, ſondern

am 1. April erfolgte.

Die Veröffentlichung gab alſo ftets ein klares Bild von

der Mitgliederbewegung innerhalb des in ihr angegebenen

Zeitabſchnittes , ohne daß man auch den Anfangsbeſtand

anzugeben brauchte, und die Zahl der „ zur Zeit“ der Ge

noſſenſchaft angehörigen Mitglieder war - das iſt unzweifel

haft - die Zahl der von der Publikation ab , der

nach Ablauf des von der Veröffentlichung um

faßten Zeitraums der Genoſſenſchaft zugehörigen Ge

nofſen . Daß hieran das Gefeß von 1889 - zum Schaden

der Gläubiger und zum Nachteil der Genoſſenſchaften

etwas ändern wollte, iſt aus den Materialien nicht erſichtlich.

Die einzige fachliche Änderung beſtand darin , daß an Stelle

des bald größeren, bald kleineren Zeitraums „feit der vor

jährigen Bekanntmachung " auch für die Mitgliederbilanz das

verfloſſene Geſchäftsjahr trat , ſo daß man ſeitdem mit

Leichtigkeit die Fort- und Rückſchrittsbewegung der Genoſſen

ſchaft im Laufe mehrerer Jahre überſehen kann . Abgeſehen

hievon hatte ſich ein Bedürfnis nach einer materiellen Ab

änderung der Publikationsgrundſäße wahrhaftig nicht heraus

geſtellt, und es iſt mir nicht erfindlich , wie der Zwed der

Bekanntmachung eine von den klaren Beſtimmungen des

§ 26 des Gefeßes von 1868 abweichende Auslegung des

§ 31 ( ießt 33) des Gefeßes von 1889 erfordern ſollte.

Allerdings gründet ja das Rammergericht in weſentlicher

Übereinſtimmung mit dem Landgericht ſeine Anſicht auf Er

wägungen der Zweckmäßigkeit:

Denn die Gläubiger der Genoſſenſchaft ſollen , wie

das Landgericht richtig hervorhebt , aus der Bekannt

machung erſehen , wie viele Genoſſen ihnen für ihre

bereits entſtandenen Forderungen verhaftet ſind.
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Allerdings haften dieſe Mitglieder nicht mehr für die

in dem neuen Geſchäftsjahr eingegangenen Verbind

lichkeiten der Genoſſenſchaft. Um aber feſtzuſtellen,

wie viel Genoſſen für die neu entſtehenden Forderungen

verhaftet ſind, haben die Gläubiger nur die gleichfalls

veröffentlichte Zahl der im Laufe des Jahres aus

geſchiedenen Genoſſen von der Zahl der am Jahres

ſchluß der Genoſſenſchaft noch angehörigen Mitglieder

abzuziehen .

Ein gewiſſes Intereſſe an der Veröffentlichung der Mit

gliederbewegung weiſt dieſe Begründung ja auch den zu

künftigen Gläubigern zu , und dies Intereſſe foll bei der

vom Rammer- und Landgericht für richtig befundenen Public

kationsart vollauf befriedigt ſein , da ja die zukünftigen

Gläubiger durch ein einfaches Rechenerempel, durch bloße

Subtraktion der Zahl der Ausgeſchiedenen von der Zahl des

Schlußbeſtandes, die Zahl der zukünftig þaftenden erhalten .

Das Kammergericht, ebenſo wie das Landgericht, überſieht

dabei, daß dies gerade dann, wenn die hier behandelte Frage

beſonders praktiſch wird , nämlich wenn die Zahl der Aus

geſchiedenen ſich zuſammenſeßt aus ſolchen , die durch Über

tragung des Geſchäftsguthabens die Mitgliedſchaft verloren

haben, und ſolchen , die aus anderem Grunde ausgeſchieden

ſind , nicht möglich iſt. Denn wollte man die Zahl der

Ausgeſchiedenen einfach vom Schlußbeſtande abziehen , ſo

würden diejenigen, welche durch Übertragung des Guthabens

ausgeſchieden ſind und welche mithin auch nach der Anſicht

des Kammer- und Landgerichtes bereits bei Feſtſtellung des

Schlußbeſtandes zu berückſichtigen waren, zweimal abgezogen

werden . Angenommen, bei Beginn des Geſchäftsjahres 1900

war der Mitgliederbeſtand 50, es traten ein 4 und ſchieden

aus 2 durch Übertragung des Guthabens und 5 durch Kün

digung.

Die Bekanntmachung hätte hier nach der Anſicht des

Land- und bezw. des Kammergerichte folgendermaßen zu er

folgen :
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1. eingetreten : 4,

2. ausgeſchieden : 7,

3. Beſtand am Jahresſchluß 1900 : 52 .

Um die Zahl der vom 1. Januar 1901 ab für

die neuen Verpflichtungen haftenden Genoſſen feſtzuſtellen,

dürften alſo von der Schlußzahl 52 nur noch die 5 ab

gezogen werden , die aus anderem Grunde als durch Über

tragung des Guthabens , hier alſo durch Kündigung, aus

geſchieden ſind. Deren Zahl iſt aber nicht bekannt und läßt

ſich nur dann, wenn der Anfangsbeſtand von 1900 bekannt

iſt, ermitteln, indem die Zahl des Schlußbeſtandes 1900 (52)

von der des Anfangsbeſtandes 1900 unter Hinzurechnung

der Zahl der neu Eingetretenen zu der leşteren ( alſo

[50 + 4] — 52) abgezogen und die ſo gewonnene Zahl (2)

wieder von der Zahl der Ausgeſchiedenen (7) ſubtrahiert wird .

Der Anfangsbeſtand wird aber nicht bekannt gemacht und

braucht jedenfalls nicht veröffentlicht zu werden ; und da der

aus der leßten Publikation bekannte Schlußbeſtand des Vor

jahres (1899) nach jener Anſicht ja nicht identiſch iſt mit

dem Anfangsbeſtand des folgenden Jahres , ſo iſt es dem

Außenſtehenden völlig unmöglich zu berechnen , wie viele

Genoſſen für die Verpflichtungen des neuen Jahres haften.

Hat die Veröffentlichungsvorſchrift nun überhaupt — gleich:

gültig obweſentlich oder ob in erſter oder in zweiter

Linie auch das Intereſſe der künftigen Gläubiger im

Auge, ſo kann man bei Unterſtellung der Anſicht des Kammer :

gerichts dem Gefeß den Vorwurf, daß es dieſem Intereſſe

nicht im mindeſten gerecht werde, nicht erſparen. Dieſer

Vorwurf entfällt völlig , wenn bei Feſtſtellung des Schluß:

beſtandes die zum Jahresſchluß Ausgeſchiedenen nicht mit:

gezählt werden . Dann fieht, wer mit der Genoſſenſchaft

in geſchäftliche Verbindung treten will, ſofort , wie viele

Genoſſen – im leßten Beiſpiel alſo 47 ihm für ſeine

eventuelle Forderung haften werden ; und auch der gegen

wärtige Gläubiger weiß , wie viele Genoſſen ihm für ſeine

bereits entſtandene Forderung verhaftet ſind. Er braucht

-

-
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I

.

hier nur die Zahl der Ausgeſchiedenen (7) der Zahl des

Schlußbeſtandes (47) hinzuzurechnen und erſieht, daß 54 Ge

noſſen ſeine Schuldner find. Und wie viel einfacher iſt hier

die Rechenoperation für den gegenwärtigen Gläubiger als

bei Unterſtellung der kammergerichtlichen Anſicht für den

zukünftigen Gläubiger , wenn er überhaupt durch Renntnis

des Anfangsbeſtandes zu rechnen Gelegenheit hat . Hier iſt

x, die Zahl der dem gegenwärtigen Gläubiger haftenden

Genoſſen, = 47+ 7, dort y , die Zahl der dem fünftigen

Gläubiger haftenden Mitglieder, = 52- [7 – (50 + 4—5)]]

in unſerem Beiſpiel.

Ich muß hier zunächſt einem möglichen Einwurf be

gegnen . Man könnte mir vielleicht entgegenhalten , das

Reſultat , daß 47 + 7 Genoſſen dem gegenwärtigen Gläu

biger haften ſollten, ſtimme unter Umſtänden nicht, da von

den 7 ausgeſchiedenen ja nur 5 erſt zum Jahresſchluß,

2 aber ſchon im Laufe des Jahres die Mitgliedſchaft ver

loren hätten , dieſe lekteren alſo für die etwa nach ihrem

Ausſcheiden entſtandenen Verbindlichkeiten der Genoſſenſchaft

nicht mehr hafteten . Demgegenüber kann ich nur hervor

heben, daß ja die von der Gegenſeite vertretene Publikations

art mit der Schlußbeſtandszahl 52 an demſelben Mangel

leidet. Denn auch die beiden durch Übertragung des Ge

ſchäftsguthabens ausgeſchiedenen , in der Schlußbeſtandszahl

nicht mehr mitberückſichtigten Genoſſen haften ebenſo wie die 5

in der Schlußbeſtandszahl enthaltenen dem Gläubiger, wenn

auch, wie ſie, mit der Beſchränkung des § 125 des Gen.- Geſekes,

weiter in Anſehung aller bis zu ihrem Ausſcheiben von der

Genoſſenſchaft eingegangenen Verbindlichkeiten . Dieſer Mangel

hält aber nicht nur dem obigen mit der hier vertretenen

Auffaſſung verbundenen Mangel die Wage , ſondern er

gibt der gegneriſchen Anſicht meines Erachtens geradezu den

leßten Stoß. Denn der für das Kammergericht ausſchlag

gebende Zweck der Vorſchrift des § 33, „daß die Gläubiger

der Genoſſenſchaft aus der Bekanntmachung erſehen ſollen ,

wie viele Genoſſen ihnen für ihre bereits entſtandenen Fors

.



426 Rönnberg : Mitglieberzahl der Erwerbs- u . Genoſſenſchaften .

.

derungen verhaftet ſind ,“ wird gerade bei Unterſtellung der

kammergerichtlichen Auslegung des § 33 völlig illuſoriſch.

Der gegenwärtige Gläubiger weiß zwar — nehmen wir

wenigſtens einmal an , er ſei im Genoſſenſchaftsrec
ht

ſo be

ſchlagen – , daß im Schlußbeſtand die durch Übertragung

des Geſchäftsguthabens Ausgeſchiedenen, und nur dieſe, nicht

mitgezählt ſind , ob aber Genoſſen und wie viele auf dieſe

Weiſe ausgeſchieden ſind, iſt ihm ja verſchloſſen. Er kann

und muß mit der Möglichkeit rechnen , daß alle 7 als aus

geſchieden Aufgeführten nach § 76 des Geſekes ausgeſchieden

ſind, und daß mithin für ſeine Forderung 52 Genoſſen, die

im Schlußbeſtand enthaltenen , unbeſchränkt und daneben

noch 7 – und zwar nach
und zwar nach § 125 des Geſeßes weiter

haften , während ihm tatſächlich im ganzen nur 54 haften,

und zwar nur 47 unbeſchränkt nach § 122 des Gefeßes,

die übrigen 7 mehr oder minder beſchränkt nach $$ 75 , 76,

125 des Geſeges. Der gegenwärtige Gläubiger muß aber

auch mit der Möglichkeit rechnen, daß unter den 7 als aus

geſchieden Aufgeführten niemand durch Übertragung des Ge

ſchäftsguthabens die Mitgliedſchaft verloren hat , daß alſo

unbeſchränkt nur 45 Genoſſen haften, während die anderen

in der Schlußbeſtandezahl enthaltenen 7 Genoſſen nach § 75

bezw . & 125 des Gen.-Gefeßes weiterhaften .

Während alſo bei Unterſtellung der hier durchgeführten

Anſicht der gegenwärtige Gläubiger genau weiß , daß ihm

47 Genoſſen zeitlich unbeſchränkt nach $ 122 des Gen.-Gefeßes

perpflichtet ſind, und er nur von 7 Perſonen nicht weiß, ob

ſie ihm nach § 75 oder nur nach § 76 bezw . 125 weiter

oder eventuell gar nicht haften, kann der dem Rammergericht

folgende Gläubiger aus der Veröffentlichung nicht einmal

erſehen, wie viele Genoſſen ihm zeitlich unbeſchränkt haften.

Er tappt völlig im Dunkeln.

Aber ſelbſt wenn der gegenwärtige Gläubiger erkennen

kann , daß und wie viele Genoſſen durch Übertragung des

Geſchäftsguthabens ausgeſchieden , alſo in dem Schlußbeſtand

don 52 Genoſſen nicht mehr enthalten ſind, weiß er doch nicht,

.

2
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ob und wie viele von ihnen nach § 125 des Gen.- Geleges

ihm noch weiter verhaftet ſind , da er ja nicht ahnt , ob

dieſelben vor oder nach Entſtehung ſeiner Forderung aus

geſchieden ſind 4) .

Läßt hienach der vom Kammergericht gebilligte Publi

kationsmodus auch den gegenwärtigen Gläubiger völlig im

unklaren darüber, wie viele jeßige und geweſene Genoſſen

ihm verhaftet ſind , ſo kann unmöglich die Wahrung des

Intereſſes der gegenwärtigen Gläubiger der Zweck der Vor

ſchrift des § 33 geweſen ſein , und durfte die Erwägung

ſolchen Zweckes nicht zu der von den beiden Gerichten be

liebten Auslegung führen .

Ich gehe aber weiter und muß behaupten , der gegen:

wärtige Gläubiger der Genoſſenſchaft hat überhaupt kein

rechtliches und beachtliches Intereſſe, den Schlußbeſtand der

Genoſſen aus der Publikation zu erfahren . Er muß

wohl wiſſen , wie viele Genoſſen im Laufe des Geſchäfts

jahres ausgeſchieden ſind , um eventuell mit Rückſicht auf

die zeitlich beſchränkte Haftung der ausgeſchiedenen nach

§ 125 des Gen. - Gefeßes feine Maßnahmen zu treffen. Was

frommt es ihm aber, zu wiſſen, wie viele Genoſſen zur Zeit

oder am Jahresſchluß der Genoſſenſchaft angehören ? Die

Zahl der ihm perſönlich haftenden Schuldner ſteht feſt, er

kann ſeine Poſition nunmehr, auch nach Kenntnis des Schluß

beſtandes , weder verbeſſern noch verſchlechtern. Und was

in aller Welt nüßte ihm gar die Kenntnis des Schluß

beſtandes im Sinne der Auffaſſung des Land- und Kammer

gerichts ! Selbſt wenn die Bekanntmachung ſchon in den

erſten Tagen des Januar erfolgte – oft, ja gewöhnlich er

folgt ſie erſt gegen Ende der geſeßlichen Friſt — , ſo wäre

doch zur Zeit der Bekanntmachung der veröffentlichte Schluß

beſtand niemals mehr der Beſtand der dem gegenwärtigen

Gläubiger als derzeitige Mitglieder haftenden Genoſſen .

4) Aus dieſem Grunde hat auch der oben S. 416 erwähnte , don

Bangraß befürwortete Vorſchlag der Formularkommiſſion wenig

praktiſchen Wert .
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Nur wer Gläubiger der Genoſſenſchaft werden wil,

hat ein Intereſſe an der Veröffentlichung des Schlußbeſtandes,

um zu ermeſſen, ob ihm eine hinreichende Anzahl perſönlich

haftender Genoſſen Sicherheit bietet. Nur das Intereſſe des

zukünftigen Gläubigers hat das Gebot der Veröffentlichung

des Schlußbeſtandes im Auge, des Schlußbeſtandes im Sinne

der hier vertretenen Anſicht , des Schlußbeſtandes als des

Mitgliederbeſtandes bei Beginn des neuen Geſchäftsjahres.

Eine Veröffentlichung im Sinne der Auffaſſung des Kammer

gerichts wäre nur im ſtande , den Gläubiger , den gegen

wärtigen wie den zukünftigen , irre zu führen. Denn jeder

Laie und - das glaube ich getroſt behaupten zu können -

95 Prozent der Rechtskundigen, die unbefangen die Bekannt

machung, z . B. die oben S.407 wiedergegebene Bekanntmachung

der Spar- und Darlehenskaſſe zu Lüthorſt, leſen , erkennen

in dem Schlußbeſtand die Zahl derjenigen , mit denen die

Genoſſenſchaft in das neue Geſchäftsjahr (1902) trat. Was

ſoll aber der Laie bei folgender vom Landgericht Göttingen

vorgeſchriebenen Publikation denken und ſich vorſtellen :

„ Beſtand zu Ende 1900 : 141 Mitglieder.

Eingetreten im Jahre 1901 : 5 Mitglieder.

Ausgeſchieden im Jahre 1901 : 4. Mitglieder.

Beſtand zu Ende 1901 : 144 Mitglieder."

In dem Beſtand zu Ende 1900 , der jeßt überhaupt

nicht wieder zu publizieren war , befanden ſich zwei Mit

glieder , die im Laufe des Jahres 1900 geſtorben waren .

Wem kann ſolche Bilanz verſtändlich ſein ? Folgt die Praris

der Auffaſſung des Landgerichts Göttingen und des Kammer

gerichts , ſo iſt es um den praktiſchen Wert der Vorſchrift

des § 33 des Gen. - Geſeßes geſchehen . Quod di bene

vertant!



VIII.

Der kreditauftrag.

Von

Herrn Rechtsanwalt Dr. Weidemann, Bankdirektor in Schwerin .

§ 1 .

Die Ausgangspunkte
.

„Kreditauftrag“ iſt kein Ausdruck des Bürgerlichen Ge

feßbuchs; doch verſteht Wiſſenſchaft und Rechtſprechung dar

unter heute einmütig das Geſchäft des § 778 B.GB., deſſen

Tatbeſtand und Norm alſo lautet:

„Wer einen anderen beauftragt, im eigenen Namen

und auf eigene Rechnung einem dritten Kredit zu

geben , haftet dem Beauftragten für die aus der Kredit

gewährung entſtehende Verbindlichkeit des dritten als

Bürge."

Auch iſt wohl nie behauptet worden, daß der Gefeßgeber

ſelbſt, wenn er im § 349 KGB. ohne weitere Erklärung von

„ Kreditauftrag “ ſpricht, etwas anderes gemeint haben könne

als eben jenes Geſchäft des § 778 B.GB.

In das geltende Recht iſt damit ein Inſtitut aufge

nommen , das ſchon den römiſchen Juriſten wohlbekannt war,

und das im Corpus juris durch die Worte :

„ Qui mandavit tibi, ut Titio pecuniam fenerares

(8 6 J. 3, 26) “
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1

in einer Weiſe umſchrieben iſt, die ſich faſt völlig mit der

Faſſung des § 778 B.GB. deckt.

Aber mit dem alten Inſtitut, das ſchon von der gemein

rechtlichen Jurisprudenz als Kreditauftrag oder auch wohl

als Mandatum qualificatum , Mandatum ad credendum be

zeichnet wurde, find auch faſt alle die Zweifelsfragen über

nommen , die von je über den Begriff und über die Nor

mierung des Kreditauftrags erhoben ſind.

Zwei Gründe erklären dieſe Tatſache.

Corpus juris und Bürgerliches Gefeßbuch bezeichnen das

Geſchäft mit Ausdrücken , die auf die typiſchen Vertragsformen

„ Mandatum “, „Auftrag“, hinweiſen, und legen dadurch die

Annahme nahe, es handle fich beim Kreditmandat wohl um

inhaltlich ausgezeichnete Aufträge , aber jedenfalls doch eben

um „Aufträge“ . Aber bei näherer Betrachtung will es dann

ſcheinen , als ſei das Geſchäft des § 6 J. 3, 26, des § 778

B.GB. nicht vereinbar mit dem geſeßes-techniſchen Auftrags

begriff; als dürfe man darum den Kreditauftrag nicht unter

die Kategorie des Auftrags ſtellen , ſondern entweder unter

„ ſeine eigene“ oder unter eine andere typiſche.

Und dann laſſen beide Geſeßbücher, indem ſie über den

Kreditauftrag Normen aufſtellen, die auch für die Bürgſchaft

gelten , berechtigtem Zweifel darüber Raum : was denn die

Tragweite dieſer poſitiven Beſtimmungen ſei ? Wie weit denn

der Geſeßgeber das Kreditmandat der Bürgſchaft habe nähern

wollen ? Welche Normen denn ergänzend zur Anwendung zu

bringen ſeien ?

Daß aber die Fragen nach der Konſtruktion und nach

der Normierung des Verhältniſſes in engſtem Zuſammenhang

ſtehen, liegt auf der Hand ; denn je nach der Auffaſſung des

Begriffs wird man geneigt ſein, die poſitiven Beſtimmungen

eng oder weit auszulegen ; dieſe oder jene Normen ergänzend

heranzuziehen .

So bietet ſich denn der Lehre vom Kreditauftrag des

alten wie des neuen Rechts die gleiche Aufgabe : den Be
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griff des Inſtituts feſtzuſtellen und von dem erkannten Bes

griff aus zur richtigen Auffaſſung der poſitiven und zur Auf

findung der ergänzenden Rechtsſäße zu gelangen.

Erſter Hauptteil.

Der Begriff des Kreditauftrags .

I. Abſchnitt.

Allgemeine 8.

$ 2.

Der Stand der Frage.

In der gemeinrechtlichen Literatur hat die Auftrags

theorie die Herrſchaft: jene Lehre, welche das Kreditmandat

als einen qualifizierten Auftragsvertrag behandelt .

Aber von jeher haben ſich wider dieſelbe Gegner ge

funden ; und ihren Angriffen liegt übereinſtimmend etwa

folgender Gedankengang zu Grunde :

Eine Kreditgewährung im eigenen Namen und auf eigene

Rechnung – ſo etwa ſagt man – ſei die eigenſte Angelegen

heit des Kapitaliſten, liege ſchlechthin in ſeiner Machtſphäre

und könne wegen des Mangels eines eigenen Intereſſes des

Auftraggebers niemals als deſſen Angelegenheit beſorgt wer

den . Einem „ Auftrag “ zu ſolcher Kreditgewährung fehle es

alſo an dem negotium alienum , ohne das ein echtes Mandat

nicht zu denken ſei. Zudem erzeuge das Kreditmandat nur

oder doch in erſter Linie Verbindlichkeiten des Auftraggebers,

nicht des Beauftragten, was auch nicht recht zum Auftrags

begriff paſſe. Wenn nun dennoch in den römiſchen Quellen

von einem Mandatum geſprochen werde, ſo ſei das aus dem

Formalismus des römiſchen Rechts zu erklären , der dazu

gezwungen habe, den eigenartigen Geſchäftsinhalt des Kredit

auftrags einer der typiſchen Geſchäftsformen anzuſchließen.
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In Wahrheit liege der Kreditauftrag jam extra mandati

formam ; das in den Quellen gebrauchte ,mandare “ ſei,

wenigſtens in der ſpäteren Zeit , durchaus unverbindlicher

(untechniſcher) Ausdruck, genau ſo unverbindlich , wie das

Wort „Beauftragen“ des § 778 B.GB. 1) 2)

I

1

1 ) Vgl. Sokolowati , Mandatsbürgſchaft (1891 ) S. 3 ; Öſters

ley , über das mandatum qualificatum , Differt. ( Göttingen

1891) S. 27 ; faedel , Kreditauftrag , Differt. ( Riel 1900 )

S. 10, 12 ; auch Windſcheid, Pandekten (7. Aufl.) § 412 zu

A 18 ; Motive zum Bürgerlichen Gefeßbuch $ 680, u . f. w .

2 ) Zur Orientierung über die in der legten gemeinrechtlichen Zeit

vertretenen Auffaſſungen mag folgende Überficht dienen :

I. Allgemeine literatur :

Nach Arndt3 ( Pandekten $$ 352 f.) und Wendt (Bans

deften § 256 ) beſtehen wohl für das römiſche, nicht aber mehr

für das gemeine Recht materielle Verſchiedenheiten zwiſchen der

durch Mandat und der durch Bürgſchaft übernommenen Garanten

haftung . - Brinz ( Pandekten I S. 626) findet auch heute noch

die Beſonderheit , daß die fidejussio ein ſofort bindendes Ver

ſprechen ſei, während das Mandat re integra beliebigen Rüdtritt

zulaffe. – W indicheid ( Pandelten 7. Aufl. 88 476, 412) und.

ihm folgend die ſpärlichen Entſcheidungen (Seuffert Aroid

Bd. XXXVII Nr. 25, Bd. XLVIII Nr. 261) betrachten den Kredit:

auftrag als eine Bürgſchaftsart des Inhalts , daß der Mandant

einzuſtehen habe für den Erfaß des Schadens, welcher dem Glău:

biger durch Nichterfüllung der Verbindlichkeit des Sauptidhuldners

erwachſen werde. Nach Dernburg (Pandeften 4. Aufl. II

§ 77) unterſteht das Verhältnis den Grundfäßen des Mandats

und wird erſt nach Ausführung desſelben einer Bürgſchaft ähnlich.

II. Monographiſche Bearbeitungen :

Öſterley (über das mandatum qualificatum , Differt.

Göttingen 1891) iſt nicht konſequent ; er nennt am Eingang (S.2 )

das Kreditmandat eine Verbürgung und im weiteren Verlauf der

Unterſuchung (3. B. § 9) eine Unterart des Mandats ; auch um

geht er die eigentliche Kardinalfrage : Negotium alienum oder

nicht ? um „ nicht römiſcher zu ſein als die Römer“ ! (§ 9).

Rothenberg (Der Areditauftrag, im Archiv für zivil. Praris

Jahrg. 1877, XII) nennt das Inſtitut etwas dunkel rein einheit :

liches Rechtsgebilde mit der doppelten , nebeneinander wirkenden

Qualifikation des Auftrags und der Bürgichaft. – Sokolowsti

1

-

-

-
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In der allgemeinen Literatur zum B.GB. wird der

Kreditauftrag durchgehend, jedoch ohne eine Spur von Be

gründung als Auftragsvertrag aufgefaßt *) .

Aber in den bisher einzigen Monographien über den

Gegenſtand von Bendir (Kreditauftrag im Archiv für bürgerl.

Recht Bd . XX Heft 2 Nr. 7) und von Eccius (Bürgſchaft

und Kreditmandat, in den Beiträgen zur Erläuterung des

deutſchen Rechts 1902 Heft 1) 4) prallen die Gegenſäße ſcharf

aufeinander.

Bendix (S. 161) tritt mit Entſchiedenheit für die Auf

faſſung des Kreditauftrags als eines reinen (unentgeltlichen )

Auftrags im Sinne des § 662 B.GB. ein .

Eccius (S. 59 ff.) verwirft eine ſolche Konſtruktion

als durchaus verfehlt und betrachtet vielmehr das Geſchäft

des § 778 als eine qualifizierte Ermächtigung; als einſeitige

Willenserklärung, nicht als Vertrag .

Beider Beweisführung iſt nicht einwandsfrei . Was

Bendir als Begründung anführt , hat wenig Beweiskraft,

wie ohne weiteres erſichtlich iſt, und auch durch Gegenüber

ſtellung mit der Ecciusſchen Darlegung ſich ergibt . Und

Eccius wieder trifft der Vorwurf einer petitio principii in

(Mandatsbürgſchaft, 1891) Leugnet die Mandatonatur des Kredit:

mandats und fieht das Obligation erzeugende Moment des Ge

ichäfts in einem beſonderen, neben dem nur ſogenannten „Mandat“

herlaufenden , einſeitigen und formloſen Garantieverſprechen (S. 3,

,52, 63 u. 1. w. – Und Geib ( Zur Dogmatit des Bürgſchaftss

rechts, 1894 ) wiederum hält das Inſtitut für ein reines Mandat

mit pofitiv -rechtlich qualifizierter Haftung des Mandanten ( 10).

3 ) So bie Kommentare don Pland , Örtmann , Neumann

zu $ 778 ; die Behrbücher von Matthiaß ($ 131) , Gojad

(8 159) , Endemann (S 190) , Enneccerus lehmann

($ 323) , Dernburg ( S 291) ; die Abhandlung von Herms

(Das Bürgſchaftsrecht nach Bürgerlichem Gefeßbuch, Differt. Ro

ſtock 1900) ; fodann die Kommentatoren des Handelsgeſezbuches :

Staub zu § 349 Anm. 41 , Lehmann King zu § 349 und

andere.

4 ) Die Differtation von Faedel , Areditauftrag , Kiel 1900 , iſt

lediglich referierend gehalten.

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LIII. 28

-

1

2



434 Weidemann: Der Arebitauftrag.

doppelter Hinſicht; er beweiſt nicht, ſondern er fegt voraus ,

daß die Kreditgewährung nur als eigene Angelegenheit des

Kapitaliſten vorgenommen werden könne ; und weiter , daß

die in die Wortform des Auftrags gekleidete „ Bitte " des

Auftraggebers auf keine Verpflichtung des Gebetenen hinziele.

Das Reichsgericht hat in der Entſcheidung des 3. Senats

vom 31. Januar 1902 – Entſch. B. L S. 160 ; Deutſche

Jur.Ztg. Nr. 7 S. 168 34 — in folgender Weiſe Stellung

genommen : es ſei nicht die Annahme des Auftrags, ſondern

die Kreditgewährung maßgebend für die Haftung des Bürgen ;

der Kreditauftrag ſtehe alſo an ſich der Bürgſchaft keines

wegs gleich , ſondern dieſe Gleichſtellung erfolge erſt durch

ein weiteres Moment (die Kreditgewährung ); vorher ſei der

Kreditauftrag nach den Vorſchriften über den Auftrag zu

beurteilen . Der materielle Unterſchied zwiſchen Bürgſchaft

und Kreditauftrag beſtehe beſonders in der Unwiderruflichkeit

des erſteren , in der Möglichkeit des Widerrufes und der

Kündigung bis zur Kreditgewährung bei dem lekteren .

Es wird ſich zeigen , ob dieſe in der Entſcheidung nieder

gelegten Säße zu Recht aufgeſtellt ſind.

Nach meiner Meinung hat man bisher zu wenig ver

ſucht, die Löſung der Frage nach dem Charakter des Kredit

auftrages aus ſeiner wirtſchaftlichen Erſcheinungsform zu

finden . Bei einem Inſtitut, über das ſich die poſitive Geſeka

gebung nur ſo karg äußert, wie über das Geſchäft des 8 778

B.GB. , ift man gezwungen , die ergänzenden Normen aus

der „Natur der Sache “ abzuleiten . Das aber heißt doch

nichts anderes , als von einer wirtſchaftlichen Betrachtungs

weiſe ausgehen. Wenn nun eine ſolche Darſtellung hier in

einiger Breite gegeben wird , ſo mag zur Erklärung dafür

der Umſtand dienen , daß gerade in der wirtſchaftlichen Auf

faſſung des Inſtituts die Meinungen völlig auseinander

gehen 5).

5) Vgl. Z. B. Motive zum erſten Entwurf § 680 einerſeits, Rothens

berg a. a. D. andererſeits .
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II. Abſchnitt.

Die Natur des Verhältniſſes.

$ 3 .

Der wirtſchaftliche Zweck des kreditauftrags.

Zweck des Kreditauftrags iſt: daß ein vorhandenes

Kreditbedürfnis befriedigt werde durch das Eingreifen des

Auftraggebers, der als Kreditvermittler zwiſchen einen Kapi

taliſten und den Kreditſucher tritt “).

Inwiefern es dazu der Tätigkeit des Auftraggebers

bedürfe ( a ) ? Wie er überhaupt dem dritten nüßen

könne ( b ) ? Warum er denn nicht unmittelbar dem Kredit

bedürftigen helfe ( c) ? So wird man fragen .

Die Erklärung folgt aus der Eigenart des Kredit

verkehrs .

a ) Vorausſeßung eines jeden Kreditgeſchäfts iſt es, daß

dem Kreditgeber (dem „ Kapitaliſten “ im weiteren Sinne) für

die Überlaſſung ſeiner Kreditmittel an einen anderen ein

„ wirtſchaftswertiges “ Äquivalent geboten wird , durch das

N

6 ) Zur Unterſtüßung und Fluſtration der folgenden Ausführungen

mögen ein paar Beiſpiele hier Plaß finden :

1. Der Kaufmann X., der fürzlich das Geſchäft ſeiner Mutter

übernommen hat und noch mit deren Gelde arbeitet, beſtellt

Waren bei einem Großhändler ; doch lehnt dieſer die Lieferung

ab, weil ihm die Verhältniſſe des Beſtellers nicht ficher genug

fcheinen . Darauf ſchreibt die Mutter an den Großhändler :

fie ſei noch am Geſchäft betheiligt; er jolle nur die Waren

liefern ; fie tomme für alles auf. " In der Folge iſt der

Hauf denn auch zu ftande gekommen . ( Ähnlich Entfch. des

RG. III vom 31. Januar 1902 in der Deutſchen Fur.Ztg.

Nr. 7 S. 168 34.) - Vgl. auch Seuffert , Archiv Bd. XXIX

Nr. 135.

2. Die Brauerei A. , der daran gelegen iſt , ihren guten Runden

Gaſtwirt X. leiſtungsfähig zu halten , ſchreibt der Bank B.:

„ Wir bitten Sie , unſerem Geſchäftefreund X. ein Vorſchuß

tonto bis zu 10,000 Mart zu eröffnen .“

-

.
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die infolge der Kreditgewährung erwachſende Forderung des

Kapitaliſten auf künftige Rückleiſtung möglichſt geſichert, das

Riſiko alſo , das in der Weggabe von Vermögenswerten

ohne ſofortige reale Gegenleiſtung liegt, möglichſt gemindert

erſcheint.

Nicht immer ſteht dem Kreditſucher ein eigener, aus

reichender perſönlicher Kredit oder eigene reale Deckungsmittel,

kurz , ein wirtſchaftlicher Gegenwert zur Seite , den er ein

feßen kann. Aber findet ſich nur ein dritter, der über per

fönliche oder reale einſekbare Werte verfügt und bereit iſt,

dieſelben für den Kreditbedürftigen einzuwerfen, ſo ſteht der

Kreditgewährung nichts mehr im Wege ; denn dem Kapitaliſten

liegt nur daran, daß er geſichert wird, nicht aber daran , von

welcher Seite die Sicherung kommt.

b) Das wirtſchaftliche Leben hat eine Reihe von Ge

ſchäftsformen hervorgebracht, die der Kreditverſchaffung dienen .

Daß auch der Kreditauftrag zu dieſen Geſchäften gehört, hat

ſeinen Grund in der Tatſache, daß die Rechtsordnung den

Auftraggeber für ſein Eingreifen haften läßt .

Was nun den Kreditauftrag äußerlich von den meiſten

verwandten, der Kreditvermittlung dienenden Geſchäften , ing :

beſondere dem Verpfändungsvertrage und der Verbürgung

abhebt, das iſt die Weiſe der Kreditvermittlung.

Im Gegenſaß zum Verpfändungsgeſchäft iſt der Kredit

vermittelnde Faktor nicht ein realer Wert, ſondern der per

ſönliche Kredit des Auftraggebers ſelbſt. Im Gegenſaß zum

Bürgen tritt der Kreditmandant nicht neben oder nach dem

dritten , ſondern vor dieſem in Beziehung zum Gläubiger,

ſein Auftrag iſt die Urſache der Kreditgewährung.

c) Die dritte Frage, warum denn der Auftraggeber nicht

felbſt dem dritten kreditiere ? — kann erſchöpfend wohl nicht

beantwortet werden. — Aber regelmäßig wird es ſo liegen ,

daß er ſelbſt über disponible Kapitalien nicht verfügen kann

oder nicht verfügen will. Er iſt zwar ſelbſt kreditwürdig,

d . h . hier dem Kapitaliſten als Garant tauglich, aber er iſt

mit ſeinen Mitteln vielleicht anderweitig gebunden oder er
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muß fie für ſeinen eigenen Betrieb zurückhalten, will er ſich

nicht ſelbſt wirtſchaftlich ſchwächen 6a ).

§ 4.

.

Die Arten des Kreditauftrags. Das Motiv der

Auftragserteilung.

I. Vielfach betrachtet man als zwei unterſchiedliche Klaſſen

des Kreditauftrags : den Auftrag zur Begründung eines neuen

und den Auftrag zur Verlängerung eines beſtehenden Kredit

verhältniffes. (SO Z. B. Dernburg , Pandekten II $ 77.)

Eine innere Bedeutung hat eine ſolche Scheidung nicht.

In jedem Fall handelt es ſich gleichmäßig darum, daß dem

dritten durch die Ausführung des Auftrags die Nußung der

Kreditmittel des Kapitaliſten ermöglicht wird ; und dem Kredit:

bedürftigen wird durch die Nichteinforderung eines früher

gegebenen Darlehens wirtſchaftlich genau ſo geholfen wie

durch die Gewährung eines neuen .

Eher könnte man durch einen Blick auf die Beiſpiels

fälle verſucht werden , eine andere Gruppierung vorzunehmen .

In Fall i handelt es ſich darum , daß ein akutes Kredit

bedürfnis ſofort befriedigt wird ; in Fall 2 dagegen ſoll dem

Bedürfnis des dritten nach einer finanziellen Stüße abge

holfen werden. Jenen Erfolg ſucht der Mandant dadurch

zu erreichen , daß er dem Kapitaliſten aufträgt, beſtimmte

Kreditmittel an den dritten hinzugeben. Dieſen Erfolg will

er dadurch herbeiführen , daß der Kapitaliſt während eines

gewiſſen Zeitraums ſeine Kreditmittel zur Verfügung des

dritten hält , damit dieſer ſie nuße , wenn er ſie brauche.

Dort iſt Gegenſtand der Kreditgewährung eine res , hier iſt

Gegenſtand des Kreditgeſchäfts der Kredit ſelber vgl.

Grünhut , Das Recht des Rontokorrent-Verkehrs, in deſſen

Zeitſchrift Bd. III S. 497. Hier liegt alſo eine weſent

6 a) In der Auffaſſung des Zwede übereinſtimmend : Rothenberg

S. 327 ff.; Öfterley & 6.
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liche Verſchiedenheit in der wirtſchaftlichen Bedeutung vor,

und ſie läßt ſchon vermuten , daß ihr auch eine verſchiedene

juriſtiſche Struktur entſpricht. Darum mag es erlaubt ſein,

jene Geſchäfte als „Realkreditaufträge“ zu dieſen als „ Kredit

eröffnungsaufträgen “ in Gegenſaß zu bringen.

II. In den Beiſpielsfällen iſt das Motiv , aus dem

heraus der Auftraggeber tätig wird, erkennbar ein ſtarkes

eigenes Intereſſe.

An der Hand dieſer Tatſache ſei nun feſtgeſtellt:

Möglich iſt alſo jedenfalls beim Kreditmandanten das

Vorliegen eines eigenen Intereſſes das allerdings nicht

mit „ eigenem Vorteil“ verwechſelt werden darf, vgl . Geib

a . a . D. S. 170 .

Und darum kann nicht richtig ſein die Annahme, daß

der Kreditauftrag immer nur tua gratia oder aliena gratia

erteilt werde; darum kann nicht richtig ſein jede Lehre,

die ihre Ergebniſſe aus dieſem unrichtigen Ausgangspunkt

ableitet.

Es muß aber auch weiter behauptet werden, daß jeder

Kreditauftrag, vorausgeſeßt, daß ein ſolches Geſchäft wirklich

vorliegt , daß der Auftraggeber wirklich Kredit vermitteln

will nicht nur möglicher-, ſondern nothwendigerweiſe

ein eigenes Intereſſe des Mandanten zur Vorausſeßung hat .

Durch die Auftragserteilung , die implicite eine Deckungs

pflicht in ſich ſchließt, belaſtet der Mandant wirtſchaftlich

ſein Vermögen nicht minder, wie der Verpfänder einer Sache,

wie der Bürge. Es iſt nicht glaubhaft, daß er ſich zu einem

ſolchen Opfer entſchließt lediglich tua gratia oder aliena gratia;

vielmehr wird ſein eigenes Intereſſe immer mit in Frage

ſtehen, ſei es nun , daß er animo recipiendi , animo donandi

oder in der Abſicht der Erreichung irgend eines anderweitigen

eigenen Geſchäftszwedkes (Geib a . a . D. S. 170) tätig ge

worden iſt.
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III. Abſchnitt.

Die juriſtiſche Konſtruktion des Kreditauftrags.

$ 5 .

Die Kreditgewährung als Gegenſtand eines

Auftragsvertrags.

An das bisherige Ergebnis ſoll nun die Frage nach

der juriſtiſchen Konſtruktion des Kreditauftrags anknüpfen .

Es ſei noch einmal kurz wiederholt , was man gegen

die Unterſtellung des Kreditauftrags unter die Kategorie des

Mandats vorzubringen hat . Anders als beim echten Auftrag

erzeuge das Kreditmandat nur oder doch hauptſächlich Rechte,

keine Pflichten des Beauftragten gegen den Auftraggeber ;

anders als beim echten Auftrag handele es ſich hier nicht

um ein Geſchäft, das dem Auftraggeber zugehöre , ſondern

um eine eigene Angelegenheit des Kreditgebers ($ 2) .

Ich vermute aber, daß man bei dieſer Argumentation

von einer falſchen Auffaſſung ausgeht über das, was eigent

lich der Inhalt der Kreditauftragserteilung iſt.

-

Der Auftraggeber will — beim Kreditmandat ſo wenig

wie bei irgend einem anderen Mandat - vom Beauftragten

keinen Erfolg, ſondern nur eine Tätigkeit in der Richtung

auf einen vorſchwebenden Erfolg . Der Kreditmandant ver

langt nicht den Abſchluß eines Kreditgeſchäftes denn dabei

hat noch ein dritter, nämlich der Kreditbedürftige, mitzu

reden — , ſondern eine Willenserklärung, die zu einem ſolchen

Geſchäftsſchluß tauglich iſt. Der Beauftragte ſoll nicht ver

ſprechen, daß er das Kreditgeſchäft abſchließen werde , ſon

bern daß er es abſchließen wolle. Der Abſchluß des

Kreditgeſchäfts iſt alſo nicht Inhalt der Auftragserteilung,

ſondern Konſequenz ſeiner Ausführung. In dem Moment,

wo die Kreditgewährung vollzogen iſt, alſo eine Verbindlich

keit des dritten und damit eine Garantenhaftung des Auf
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traggebers in die Erſcheinung tritt , hört das Mandat auf,

zu eriftieren , obligatio soluta est.

Dieſe Konſtruktion trifft in gleicher Weiſe bei den beiden

Gruppen , die oben aufgeſtellt ſind: dem Kreditauftrag und

dem Krediteröffnungsauftrag, zu , führt aber bei beiden zu

einem durchaus entgegengeſekten Reſultat. Dort ſoll der

Beauftragte bereit ſein zur Begründung einer Obligation,

in der er Gläubiger wird; denn aus der kreditweiſen Hin

gabe einer res erwachſen für den Gläubiger nur Forderungs

rechte. Hier aber ſoll er ein Schuldverhältnis mit ins Leben

rufen , bei dem er zunächſt nur Schuldner wird ; denn aus

dem Abſchluß eines Krediteröffnungsvertrages entſpringt zu

nächſt für den Kapitaliſten nur eine Pflicht zur ſpäteren

Hingabe von Kreditmitteln . Dort wird von ihm eine Willens

erklärung verlangt , die - wenigſtens in dem Normalfall

der Darlehensgewährung auf Abſchluß eines Realper

trages abzielt ; hier aber ſteht ſtets ein Konſenſualvertrag in

Frage.

Iſt dieſe Konſtruktion richtig, ſo läßt ſich auf die Fragen,

zu welchem Vermögenskreis der Gegenſtand des Kreditauf

trags gehört, auf welcher Seite die Hauptverbindlichkeit aus

dem Auftrag liege ? - vielleicht eine Antwort finden.

Die wirtſchaftliche Betrachtung hat gezeigt , daß der

Auftraggeber als Kreditvermittler auftritt, weil ihm die

Kreditverſchaffung aus pekuniären , aus verwandtſchaftlichen

oder ſonſt irgend welchen Gründen am Herzen liegt, kurz

und gut, weil er irgendwie dabei „ intereſſiert “ iſt.

Nun hat aber beſonders Iſay in ſeinen Unterſuchungen

über „Die Geſchäftsführung nach Bürgerlichem Geſekbuch "

(S. 64 ff .) nachgewieſen , daß über die Vermögenszugehörig

keit eines Geſchäfts lediglich entſcheidet das ſie nach der

Verkehrsauffaſſung beherrſchende wirtſchaftliche Intereſſe,

das Intereſſe , dem ſie dient ; nicht aber der Umſtand, auf

weſſen Vermögen ſie zunächſt und zumeiſt juriſtiſch einwirkt.

Die Kreditverſchaffung aber dient im Verhältnis zwiſchen Auf

traggeber und Beauftragten dem Intereſſe des Mandanten ;



Weidemann : Der Krebitauftrag. 441

.

I

er iſt es , der dem dritten den Kredit verſchaffen will.

Darum wird, wenn der Kredit nun auftragsgemäß gewährt

wird , damit ein Geſchäft des Auftraggebers beſorgt ; der

Inhalt der Auftragserteilung iſt für den Beauftragten ne

gotium alienum , der Gegenſtand des Kreditauftrags als

Objekt eines wahren Auftrags durchaus möglich.

Aber weiter folgt aus jener Konſtruktion auch, daß der

Kreditauftrag , wie jeder Auftrag , zunächſt auf eine Ver

pflichtung des Mandatars abzielt. Erſt mit der Ausführung

des Auftrags tritt hier wie überall -- eine Verbindlich

keit des Mandanten (zur Schadloshaltung) in den Vorder

grund. Dieſe Verbindlichkeit iſt alſo nicht Folge der Er

teilung des Auftrags , ſondern Folge der Beendigung des

ſelben , und hat dort nur inſofern ſeine Wurzel, als ſie in

der Erteilung bereits als eventuelle Deckungspflicht gleichſam

in nuce vorhanden iſt.

Dies geht nun aus dem erſten beſten Beiſpiel hervor.

Gefeßt , ein Kaufmann ſchriebe an eine Bank : „ Ich

erſuche Sie, wenn nächſtens Herr X. Sie wegen eines Dar

lehens von 1000 Mark anſpricht, ſeine Wünſche zu hono

rieren “ – und die Bank antwortete : „ Jawohl, wir ſind

einverſtanden “ , ſo wäre der Kreditauftrag angenommen. Auf

weſſen Seite aber liegt nun , ſolange X. nicht mit ſeinem

Anliegen gekommen iſt, die Hauptverpflichtung aus der Auf

tragserteilung ? Und iſt es anders , wenn die Ausführung

des Auftrags unmittelbar der Annahme folgt oder die An

nahme gar erſt durch die konkludente Handlung der Aus

führung erklärt wird ? Logiſch iſt ſtets die Verbindlichkeit

des Beauftragten zu der des Auftraggebers das prius ; denn

dieſe lektere tritt überhaupt erſt in die Erſcheinung, wenn

jene bereits erfüllt iſt ; die Deckungspflicht des Mandanten

iſt ſuspenſiv bedingt durch die Erfüllung der Pflicht des

Beauftragten zur Auftragsausführung.

Aber noch einen Einwand gibt es zu beſeitigen.

Von der Gegenſeite (Eccius S. 60) iſt ausgeführt

worden : Unbedenklich könne man die Mandatskategorie an
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wenden , wenn der Beauftragte den Kredit auf Rechnung

des Auftraggebers gewähren ſolle; denn hier „ handelt

es ſich in der Tat um ein ihm übertragenes Geſchäft. Das

gegen iſt die Bitte an einen anderen, in ſeiner eigenen

Angelegenheit ein Geſchäft abzuſchließen , kein auf Ver:

pflichtung des Gebetenen hinzielender Auftrag“ ... (und ſo

liege es bei dem Geſchäft des § 778). „ Dadurch wird eben

kein Geſchäft übertragen ."

Aber nach meiner Meinung liegt der Unterſchied dieſer

beiden von Eccius hervorgehobenen Geſchäftsformen gar

nicht darin , daß es ſich im einen Fall um ein „übertragenes“,

im anderen Falle um ein „eigenes“ Geſchäft handelt. Viel

mehr kann hier wie dort die Kreditgewährung „für“ den

Auftraggeber, als Beſorgung eines dieſem gehörenden Ge

ſchäftes, erfolgen , wie aus den bisherigen Ausführungen

hervorgeht.

Was die Fälle trennt , iſt meines Erachtens die Art,

wie der Auftraggeber den anderen Teil ſchadlos halten will.

Im Regelfalle iſt der Erſaßanſpruch des Mandatars

gegeben, ſobald der Auftrag ausgeführt iſt, denn es iſt ſchon

genug , daß der Beauftragte für den anderen tätig wird;

Vermögensopfer aber ſoll er nicht bringen . So liegt die

Sache im erſten Beiſpiel von Eccius. Hier ſoll der Man

datar alles Riſiko aus der Kreditgewährung von vornherein

auf den Mandanten überwälzen , indem er ſich für ſeine

Aufwendung ſofort an ihm „erholt“ .

Aber beim eigentlichen Kreditmandat iſt die Parteiabſicht

eine andere. Der Auftraggeber iſt zwar kreditwürdig , hat

aber kein disponibles Kapital. Daher ſoll ſich der Mandatar

auch nicht ſofort an ihm erholen können, ſondern einſtweilen

das Geſchäft auf eigene Rechnung ausführen . Es entſpricht

hier der wirtſchaftlichen Bedeutung , die dem Kreditauftrag

zukommt , der Natur der Sache und alſo dem vermutlichen

Parteiwillen , daß der Kreditmandant ſubſidiär, als Nach

folger des Hauptſchuldners , haften fol . Kurz und gut , es

iſt gerade dem Kreditmandat charakteriſtiſch , daß die Schad

.
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loshaltungspflicht des Mandanten hinausgeſchoben iſt bis zur

Abwicklung des Kreditgeſchäfts zwiſchen dem Beauftragten

und dem dritten . Und im Hinblick auf die oben unter

nommene Konſtruktion des Kreditauftrags läßt ſich vielleicht

ſagen : daß begrifflich die Qualifikation dieſer Auftragsart

nicht in dem Inhalt der Verbindlichkeit des Beauftragten,

ſondern in dem Inhalt der Dedungspflicht des Auftrag

gebers liegt.

Soll nun verſucht werden, aus dem Gang der Begriffs

entwicklung das Reſultat kurz zuſammenzufaſſen, ſo kann es

vielleicht durch die Formel geſchehen :

Begrifflich iſt der Kreditauftrag ein Mandatsvertrag,

inhalts deſſen der Beauftragte verpflichtet iſt, in eigenem

Namen und auf eigene Rechnung diejenige Willens

erklärung abzugeben , welche erforderlich iſt zum Ab

ſchluß eines ihm vom Auftraggeber beſtimmt bezeich

neten und deſſen Intereſſen dienenden Kreditgeſchäftes

zwiſchen ihm und einem dritten ; und inhalts deſſen

der Auftraggeber die ihn wegen der Ausführung des

Auftrags ex mandato treffende Schadloshaltungspflicht

beſondererweiſe erſt und nur als Nachſchuldner hinter

dem Hauptſchuldner zu erfüllen braucht.

Zweiter Hauptteil.

Die Rechtsſäke über den Kreditauftrag .

I. Abſchnitt.

Altes Redt.

$ 6 .

Das Recht des Corpus juris.

Das römiſche Rechtsleben bewegt ſich in typiſchen Ge

ſchäftsformen und eine dieſer typiſchen Formen iſt das man
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-

-

datum . Unter dem mandatum der Quellen etwas anderes

zu verſtehen , als einen zweiſeitigen Geſchäftsbeſorgungsver

trag techniſcher Art kann nur erlaubt ſein, wo unzweifelhaft

der Begriff des Mandats für einen vorliegenden Geſchäfts

inhalt nicht paßt. Weil nun der Kreditauftrag Mandat heißt

und begrifflich Mandat iſt, ſo fehlt jede Berechtigung, in den

quellenmäßigen Stellen das dort gebrauchte ,mandatum “ als

leere Wortform aufzufaſſen , der eine Bedeutung für die

Auslegung nicht zukomme. Vielmehr iſt darunter die typiſche

Geſchäftsform zu verſtehen und dementſprechend die Aus

legung zu geſtalten .

Das Corpus juris lehrt :

Wenn jemand ohne irgend ein erſichtliches eigenes

Intereſſe

- 1.6 $ 5 D. 17 , 1 –

einen Anderen „beauftragt“, er folle doch ſeine Kapitalien

durch Gewährung zinsbarer Darlehen nußbar machen ,

- 9 6 J. 3, 26

ſo iſt das ein unverbindlicher Rat , ein juriſtiſches Nichts,

non est obligatorium ; denn in jenem ,,Auftrage“ liegt gar

keine Willensäußerung, ſondern eine bloße Meinungsäußerung,

Seufferts Archiv XXXI Nr. 328

durch die der andere Teil in ſeinen Entſchlüſſen durchaus

nicht gebunden wird und gebunden werden ſoll

§ 6 J. 3, 26 -

Wenn aber der „Auftrag“ mit dem Charakter eines

imperativen Geheißes

Buchka und Budde, Entſcheid. des OLG .

Roſtock VIII S. 186

an den anderen herantritt, etwa : er ſolle dem kreditbedürf

tigen X. ein Darlehen geben oder weiter ſtunden,

- 1. 12 & 14 D. 17 , 1

und der andere aus den Umſtänden

- l. 12 & 13 ; 1. 6 § 4 eod.; Geib , Sur

Dogmatik des Bürgſchaftsrechts S. 168

oder aus der Ausdrudsweiſe

-

1

-

1
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periculo meo crede , bene credis : l . 12

§ 13 eod.; peto et mando tibi : 1. 6 § 1

eod.; peto des einummos : 1. 24 D. 46, 1

erkennen konnte, daß jener dem X. Kredit verſchaffen wollte,

den „ Auftrag alſo als Willensäußerung erteilte“, ſo liegt

darin eine Mandatsvertragsofferte. Und wenn der andere

nun durch jenes Geheiß ſich beſtimmen läßt , in der ange

gebenen Richtung tätig zu werden , und dies ausdrüdlich

oder durch die konkludente Handlung der Kreditgewährung

zu erkennen gibt, si non esses facturus nisi ego mandassem ,

1. 6 § 5 D. 17, 1 ; § 6 J. 3, 26 etc.

ſo iſt nun ein Vertrag zu ftande gekommen , der nach allen

Richtungen der Kategorie des Mandats unterliegt , obliga

torium esse in hoc casu mandatum

ibid .

Insbeſondere iſt die Kreditgewährung nun nicht mehr

Reſultat des freien Willensentſchluſſes des Beauftragten,

ſondern ſeine Rechtspflicht, erit mihi tecum actio,

- 1. 6 § 4 D. 17 , 11

und andererſeits iſt es Pflicht des Auftraggebers, jenen nach

Mandatsrecht für etwaige Verluſte ſchadlos zu halten , in

demnem rationem tuam me esse ex causa mandati prae

staturum

1. 59 $ 5 ; 1. 12 & 14 eod.

An ſich iſt dieſe Schadloshaltungspflicht ſofort nach Aus

führung des Auftrags fällig , ſo daß der Gläubiger ſich in

elektiver Konkurrenz an ſeinen Auftraggeber oder den Dar

lehensſchuldner halten kann

- l. 19 C. 8 , 41 ; 1. 56 D. 17,1 –1.

es ſei denn Vorausklage ausbedungen

- l. 19 C. 8 , 41 - ;- -

an ſich ſteht auch dem Mandanten nach ganz gewöhnlichen

Mandatsſäßen

anders Stammler, Garantievertrag, im

Archiv für zivilift. Praxis Bd. 69, I S. 71

Anm . 155

-
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1

9

រ

ein Leiſtungsverweigerungsrecht zu , bis der Beauftragte ihm

pflichtgemäß

- 1. 28 D. 17, 1

ſeine Darlehensforderung abgetreten hat

1. 27 $ 5 eod.; 1. 13 D. 46, 1 -.

Weil aber durch die Ausführung des Auftrags inſofern

ein bürgſchaftsähnliches Verhältnis geſchaffen wird, als der

Gläubiger nun doppelt geſichert iſt (durch ſeinen Mandanten

und durch den Hauptſchuldner ), neque enim multo referre,

praesens quis interrogatus fidejubeat an absens vel prae

sens mandet

1. 32 D. 17,1 -

jo ſollen nun poſitiv-rechtlich Kreditmandant und Bürge der

Art ihrer Saftung nach gleichgeſtellt ſein und beide in

gleicher Weiſe das beneficium divisionis

1. 7 D. 27 , 7 ; Epistola Hadriani: 1. 3

C. 4, 18

und das beneficium excussionis

Nov. 4 C. 1 -

genießen.

Doch bleiben im übrigen beide Inſtitute inhaltlich nach

wie vor ſtreng geſchieden

1. 62 D. 17, 1 i . f. verb.: et alias egisset

und bleibt insbeſondere dem Kreditmandat charakteriſtiſch,

daß Mandatsgeſchäft und mandiertes Geſchäft fich verhält

wie Urſache und Wirkung

- 1. 12 9 14 eod. -,&

daß die Haftung des Mandanten ſelbſtändig, nicht akzeſſoriſch

iſt, alſo das Zuſtandekommen einer verbindlichen Hauptſchuld

nicht vorausſeßt

- l. 12 & 13 eod. -

und daß der Beauftragte für auftragswidrige Ausführung

- l . 62 eod . i . f. verb .: teneri (sc . credito

rem)

។

1

1

1

1
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ſowie für Negligenz bei auftragsmäßiger Ausführung

– -1. 95 § 10 D. 46, 3

durchaus aufzukommen hat ) .

7) Dieſer Auslegung ſteht am nächſten die Darſtellung bei Geib

$ 10 (Zur Dogmatif des Bürgichaft &rechts ). Auf ganz anderen

Wegen wandeln natürlich die, welche dem römiſchen Areditauftrag

den Mandatécharakter abſprechen. Aber ich tann mich des Eins

druds nicht erwehren , daß fie erſt von außen Geheimniffe in die

Duellen hineintragen ; zudem ſcheint mir ihre Beweisführung auch

wenig befriedigend.

Man nehme z. B. Sokolowsli , den gründlichſten und

ausführlichſten der Gegner (Mandatsbürgſchaft ).

Er fieht, wie geſagt, die verbindende Rraft des kreditauftrage

in einer nebenher laufenden formloſen Garantiezuſage, die er bort

ergänzt , wo er ſie nicht findet, und betrachtet dieſes Garanties

verſprechen als die Fortentwidlung der ſtrengen promissio in

demnitatis (S. 8) und des jussus (S. 9—39).

Aber iſt überhaupt ein Beweis die Art, wie er den Sprung

vom jussus zum Mandat ausführt (S. 38 f.) ; in der er in die

1. 6 S 5 D. 17, 1 ein beſonderes Garantiederſprechen hineininter

pretiert (S. 50 f.), aus I. 6 § 4 eod . (S. 71 ff.) eine actio directa

auf Ausführung des Mandats weginterpretiert ; die Art, in der er

(S. 80) den Solußlaß der 1. 32 eod. für interpoliert erklärt; in

der er, um ſeinen Außgangậpunkt des mangelnden eigenen Inter

effes zu retten , dort, wo ein eigenes Intereffe bezeugt wirb ( z. B.

1. 27 D. 3, 5), von einer „ zufälligen Konſequenz, die keine Rüds

ſchlüſſe geſtattet“, ſpricht (S. 96 ff .); die Art endlich , in der er

den Gegenſaß zwiſchen Garantieverſprechen (Abſchnitt I) und

Mandatsbürgſchaft ( Abſchnitt II) konſtruiert und dabei dort der

„ Wortform " des Mandata alle Wirtungen abſpricht, hier aber

gerade aus der Mandatøform alle Wirkungen ableitet ?

Iſt nicht die Auslegung die natürlichere, welche davon aué

geht, daß dort , wo die Quellen ein eigenes Intereffe des Man

danten nicht erwähnen , dieſe Erwähnung als felbſtverſtändlich

unterblieben ſei, da doch gezeigt iſt, daß man überhaupt einen

Kreditauftrag nicht erteilt , wo man nicht ſelbſt fo oder ſo an

der Kreditverſchaffung intereſſiert iſt?

N

1
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$ 7 .

Vom Corpus juris zum Bürgerlichen Geſebuch.

Daß die römiſche Lehre vom Kreditauftrag bis zum

Ende der gemeinrechtlichen Zeit durch befondere Rechts

quellen irgendwelche Veränderungen erfahren habe , iſt nir

gends bezeugt .

Aber es könnte doch ſein, daß wenigſtens eine gewohn

heitsrechtliche Fortbildung erfolgt wäre , daß , ſeitdem nicht

mehr die verba oder die Kontraktsform , ſondern die

Parteiintentionen den Geſchäftsinhalt beſtimmen, dem Rechts

bewußtſein das Verſtändnis für die Eigenart des mandatum

qualificatum verloren gegangen wäre .

Indeſſen beweiſen mehrere Umſtände das Gegenteil.

Zunächſt die Tatſache, daß die Mandatstheorie zu allen

Zeiten vertreten geweſen iſt. Alſo muß doch bei deren An

hängern und fie find in der Überzahl, vgl. Öſterley,

über das mandatum qualificatum , Diſſert. Göttingen 1891,

S. 20 – ein Gefühl für die Verſchiedenheiten des Kredit

auftrags und der Bürgſchaft beſtanden haben .

Dazu kommt , daß ſich ein Gerichtsgebrauch in jenem

Sinne nicht gebildet hat . Die Gerichte haben überhaupt,

wie es ſcheint, nur ſelten Gelegenheit gehabt, ſich mit der

Frage zu beſchäftigen. Wenigſtens iſt mir aus den ge

bräuchlichſten Sammlungen kein Fall bekannt geworden, der

unter dem Geſichtspunkt des Kreditauftrags entſchieden wäre.

Nur gelegentlich findet ſich ein Ausſpruch , daß ein zur

Beurteilung ſtehender Fall nicht als Kreditauftrag aufzu

faſſen ſei ( Entſch. des RDHG. Bd. III S. 13 f.; Seuffert,

Archiv Bd. XII Nr . 269 ; Bd . XXXVII Nr.25 ; Bd. XLVIII

Nr. 261) . Wohl aber gibt es Entſcheidungen , wo man

vergebens nach einem Eingehen auf dieſe Frage ſucht, wie

in dem Falle in Buchka und Budde B. VIII Nr. 55

und dem Falle in Seufferts Archiv Bd . XXIX Nr. 135 .

-
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Schließlich beweiſt ja die neue Regelung , die der alte

Kreditauftrag im Bürgerlichen Geſeßbuch gefunden hat, am

beſten , daß wohl auch heute noch dieſes Inſtitut ſeine be

ſondere Exiſtenzberechtigung hat.

II. Abſchnitt.

Das geltende Recht.

I. Das Geltungsgebiet der Vorſchrift in $ 778 6.6B.

§ 8 .

Der Tatbeſtand des § 778 B.OB.

n

I

Der moderne Verkehr hat eine Reihe unter ſich ver

wandter Kreditveranlaſſungsgeſchäfte ausgebildet, die juriſtiſch

unter die allgemeinere Kategorie des „ Garantievertrages "

fallen und im Leben wohl ſamt und ſonders unter dem

Namen „Kreditaufträge“ zuſammengefaßt werden .

Es wäre möglich , daß auch der Geſeßgeber unter die

Norm des § 778 nicht bloß den eigentlichen Kreditauftrag,

d . h . das Kreditvermittlungsgeſchäft, welches wirklich Auftrag

iſt, hat ſtellen wollen ; daß er die Ausdrücke „ beauftragen “,

„ Beauftragter " in § 778 nicht techniſch verwertet hat ; ja,

daß er ſie gar nicht einmal in Beziehung auf einen zwei

ſeitigen Vertrag verwendet — wie . B. Eccius bei Gruchot.

(1902) Beft 1 S. 60 ff. meint.

Indeſſen ſei zunächſt behauptet , daß auch im § 778

jene Ausbrücke techniſch zur Bezeichnung eines zweiſeitigen

Geſchäftsbeſorgungsvertrages gebraucht ſind.

Zwar definiert das Geſek nirgends die Worte „ Beauf

tragten, Beauftragter“, aber dieſe Ausdrücke gehören zu dem

geſeßes -techniſchen Wort „ Xuftrag “ genau ſo untrennbar,

wie „ Verkaufen “ und „Käufer" zu „Rauf“, wie „ Unweiſung“

und „Anweiſungsempfänger" zu „ Anweiſung“. Aus der

geſeßlich feſtgelegten Bedeutung der Abſtrakta folgt ohne

Zeitſdrift für Gandelsrecht. Bd. LIII . 29

I

n
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weiteres auch für die abgeleiteten Wörter eine techniſche

Bedeutung.

Das beweiſt, wenn man zunächſt von dem § 778 ab

ſieht, jede einzelne Geſegesvorſchrift, in der jene Ausdrücke

gebraucht ſind 8), und iſt bei allen dieſen Geſekesſtellen wohl

noch nie bezweifelt worden.

Wenn nun, wie oben dargelegt iſt, auch begrifflich der

Kreditauftrag ſehr wohl unter die Kategorie eines Geſchäfts

beſorgungsvertrags paßt, ſo darf man doch wohl ſagen, daß

es an jeder Berechtigung fehlt, in den Ausbrücken des § 778

eine von dem gewöhnlichen Sinn abweichende Bedeutung zu

vermuten ").

Aber wenn es auch ſicher iſt , daß das Geſchäft des

§ 778 als Geſchäftsbeſorgungsvertrag aufzufaſſen iſt, ſo

kann doch zweifelhaft ſein , ob Kreditauftrag als Auftrags

vertrag im Sinne des § 662 B.GB. zu verſtehen iſt.

Denn es darf nicht vergeſſen werden, daß die im § 662

zum Begriffsmerkmal erhobene Unentgeltlichkeit der Geſchäfts :

beſorgung dem Auftragsbegriff des erſten Entwurfs (8 585)

durchaus fremd war und ein Produkt des zweiten Entwurfs

(8 593) iſt , der gleichzeitig die durch die Ausmerzung der

8 ) Das Bürgerliche Geſetzbuch gebraucht außerhalb des $ 778 , ſowie

der sedes materiae (II . Buch 7. Abſchnitt 10. Titel) und abge:

ſehen von der techniſchen Wortverbindung Geſchäftsführung ohne

Auftrag“ den Auadruď :

Auftrag : SS 457, 775 , 1911 , 1978. (S$ 27, 712 , 713,

1835, 2218 ).

Beauftragen : SS 450, 677.

Auftraggeber : 8 457 .

Beauftragter : SS 456, 683, 1978. (S$ 169, 681 , 775).

In den eingeklammerten Paragraphen wird auf Vorſchriften

jenes 10. Titels vertiefen.

9) z . B. das „Beauftragen“ als „ Ermächtigen “ zu faſſen , wie dies

Eccius a. a . D. will , obgleich es dann ſchon auffallend wäre,

daß das Gefes einige Paragraphen ſpäter , bei der Regelung der

Anweiſung (S 783) , nicht das vulgäre Beauftragen ", ſondern

das vorſichtige ,Ermächtigen " gewählt hat .

I

1

N
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Fälle entgeltlicher Geſchäftsbeſorgung aus der Mandats

kategorie entſtandene Lücke durch die Einfügung des § 606

Entw . 2 = 8 675 B.GB. auszufüllen verſucht hat (Proto.

kolle S. 2336).

Während alſo der erſte Entwurf alle Geſchäftsbeſorgungs

verträge unter einen einheitlichen Auftragsbegriff ſtellte, find

jeßt zu ſcheiden : der unentgeltliche echte Auftragsvertrag des

$ 662 B.GB. und der entgeltliche Geſchäftsbeſorgungsvertrag

des § 675 B.OB.

Man hätte nun wohl erwarten dürfen , daß Þand in

Hand mit dieſer Umformung des Auftragsbegriffs der Geſek

geber alle diejenigen Vorſchriften des Bürgerlichen Geſekbuchs

und der übrigen Reichsgeſeße, in denen von „Auftrag“ die

Rede iſt, in Einklang mit dem veränderten Grundbegriff zu

bringen ſich veranlaßt geſehen hätte .

Indeſſen hat er dieſe Konſequenz zweifellos nicht gezogen,

ſo daß noch heute , wo immer man außerhalb der sedes

materiae , der 88 662–674 B.GB. , auf den Ausdruck

„Auftrag“ oder die dazu gehörigen abgeleiteten Worte ſtößt,

die Frage fich erhebt, ob der Begriff im Sinne des erſten

oder des zweiten Entwurfs zu verſtehen ſei 10) .

Das läßt ſich an einer Reihe von Beiſpielen bündig

nachweiſen.

Schon in der Rommiſſion zum zweiten Entwurf wurde

darauf hingewieſen , daß nach der Aufſtellung des neuen

Mandatsbegriffs die SS 32, 49. der Rechtsanwaltsordnung,

wo von Auftrag im Sinne von honoriertem Mandat die Rede

iſt, einer Abänderung bedürften. Indeſſen iſt dieſe Anregung

wohl als berechtigt anerkannt, aber ohne Reſultat geblieben.

Nach wie vor fällt alſo der „Auftrag“ der Rechtsanwalts

ordnung unter den Begriff des erſten Entwurfs und iſt das

Geſchäft des § 675 B.OB.

Ein anderes Beiſpiel bietet die neue Zivilprozeßordnung,

wenn ſie in $ 754 von einem „ Auftrag " zur Zwangsvoll

10) 8362 HGB. trägt der veränderten Sachlage Rechnung.



452 Weidemann : Der Areditauftrag.

ſtreckung ſpricht. Nach der bekannten Entſcheidung des Reichs

gerichts Bd. XVI S. 396 iſt der Gerichtsvollzieher Mandatar

der Partei, das zwiſchen beiden beſtehende Rechtsverhältnis

Mandat (arg.: $$ 754 f., 815 Abſ.3 , 819 SPD. u. f.) .

Aber da der Gerichtsvolzieher nur gegen Entgelt tätig

wird , iſt es klar , daß es ſich bei dem Auftrag des § 754

ZPO. nicht um das Geſchäft des § 662 , ſondern nur des

§ 675 B.GB. handeln kann.

Genau dieſelben Erwägungen zwingen zu der Annahme,

daß auch in B.GB. SS 456, 457 der dort verwendete Auf

tragsbegriff ſich nicht im Einklang mit § 662 befindet, ſondern

im allgemeineren Sinne des erſten Entwurfs zu verſtehen iſt.

Zu demſelben Reſultat führt auch die Betrachtung des

§ 775 B.GB. Das Geſeß regelt hier die Verbürgung im

„Auftrag“ des Hauptſchuldners. Aber „was hier vom Auf

trag geſagt iſt, muß auch auf die übrigen Geſchäftsbeſorgungs

verträge ausgedehnt werden . Denn nicht die Unentgeltlich:

keit iſt der Grund der Beſtimmung, ſondern die Übernahme

der Beſorgung eines fremden Geſchäfts “ (Staub zu HGB.

$ 349 Anm. 35) .

Wenn mit dieſen Ausführungen wohl zur Genüge be

wieſen iſt, daß „Auftrag" in den Reichsgeſeßen häufig im

alten Mandatsſinn, im Sinne des erſten Entwurfs zu ver

ſtehen iſt, ſo ſei jeßt behauptet, daß auch der Vorſchrift des

§ 778 dieſe Bedeutung zu Grunde liegt.

Dieſe Auffaſſung wird zunächſt geſtüßt durch die Ge

ſchichte des § 778 B.GB.

Denn obwohl die Kommiſſion zum zweiten Entwurf den

Kreditauftrag prinzipiell als Auftragsverhältnis aufgefaßt

hat, ſo iſt doch nach Ausweis der Protokolle Bd. II S. 486

bei der Beratung zum jeßigen $ 778 wohl erwogen, welche

Gründe für und wider die Faſſung des korreſpondierenden

§ 680 (erſten Entwurfs) ſprächen ; aber mit keiner Silbe iſt

des Umſtandes gedacht, daß ſich inzwiſchen eine einſchneidende

Wandlung in der begrifflichen Beſtimmung des Auftrags

vertrags vollzogen hatte .



Weidemann : Der Kreditauftrag. 453

Sodann führt zu dieſem Reſultat dieſelbe Erwägung,

die Staub zu § 775 B.GB. angeſtellt hat. Unmöglich

kann es Wille des Geſeßgebers ſein, daß ein Geſchäft, das,

wenn es unentgeltlich ausgeführt wird, der Norm des 778

unterworfen iſt, dieſer einſchneidenden Regelung völlig

entzogen ſein und ſeine eigenen Wege gehen ſoll, ſobald das

äußerliche Moment eines Entgelts hinzukommt.

Wenn A. den Bankier B. beauftragt, an C. 1000 Mark

zu leihen, ſo unterliegt dies Geſchäft dem § 778 B.GB.

Gefeßt nun , B. machte von dem Recht des $ 354 HCB.

Gebrauch und forderte für ſeine Geſchäftsbeſorgung Proviſion

von A.

Hätte es irgend einen Sinn, das Verhältnis jeßt anders

zu beurteilen ? Und doch iſt von einem eigentlichen Auftrag

nach § 662 B.GB. nicht mehr die Rede 11) .

-

11 ) Vielleicht ließe ſich auch die Anſicht halten , daß jeder Auftrag zu

entgeltlicher Areditgewährung, vor allem alſo der Normalfall aller

Kreditaufträge, der Auftrag zur Hingabe eines verzinslichen Dar

lehens, im Grunde ein entgeltliches Mandat ſei . Denn entgeltlich

iſt doch jede Geſchäfte beforgung, die nach der Abſicht beiber Par:

teien dem gestor eine Vergütung für ſeine Bemühung bringen fol.

Aber es iſt nicht nötig , daß gerade der dominus negotii dieſe

Vergütung auszahlt. Die Zinſen, die der Kapitaliſt einzieht und

die er, wenn reines Mandatsrecht zur Anwendung käme, ficher an

den Mandanten herausgeben müßte (vgl. unten S. 466), die er

hier beim Kreditauftrag im allgemeinen Sinne aber doch nach

zweifelloſer Parteiabſicht für fich behalten foll, – können mit

gutem Grunde als ein „ Entgelt“ für die Auftragsausführung auf

gefaßt werden .

Jebenfalls wäre wohl nichts willkürlicher, als hierin etwa

eine Verzinſung ſeiner Aufwendungen (§ 256 B.GB.) zu ſehen. -

Bendix , kreditauſtrag, im Archiv für bürgerl. Recht Bd. XX

Heft 2 Nr. 7 (S. 163) freilich iſt anderer Meinung und ſagt :

Fierdurch wird die Mandatonatur des Sreditauftrags nicht be :

rührt. Indeffen : da er den Kreditauftrag als unentgeltlichen

Auftrag im Sinne des § 662 konſtruirt (S. 161), ſo ſcheint mir

auch hier eine Inkonſequenz in ſeiner Darftellung vorzuliegen , -

ein Vorwurf, den man ihm an vielen anderen Stellen ſeiner Abs

handlung ficher nicht erſparen kann . -

-
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So komme ich alſo zu dem Schluß:

Der Tatbeſtand des § 778 B.GB. deđt ſowohl

den Fall des unentgeltlichen , als den Fall des entgelt

lichen Kreditauftrags .

$ 9 .

Die verwandten Geſchäfte.

In Rom wurde der Inhalt einer Garantieübernahme

nach der Geſchäftsform beurteilt, in die ſie ſich kleidete 12 ) .

Heute aber gilt ſie ſo , wie ſie erkennbar gemeint iſt: es

entſcheidet der Wille, nicht die Form oder das Wort.

Aber gerade bei Garantiegeſchäften iſt das , was die

Parteien gewollt haben, häufig ſchwer zu ermitteln ; einmal,

weil die Grenzlinien zwiſchen den einzelnen Geſchäftsarten

nicht immer ſehr ſcharf hervortreten , ſodann , weil gerade

hier die Ausbrudsweiſe des Verkehrs ſehr ungenau iſt.

Wenn A. dem B. ſchreibt: „Ich erſuche Sie, dem C.

100 Mark auszuhändigen,“ und B. darauf dem C. 100 Mark

gibt, ſo kann in der Beziehung , in die A. zu B. getreten

iſt, möglicherweiſe liegen : ein Rat , eine Ermächtigung, ein

Garantievertrag, eine Bürgſchaft, ein Akkreditiv, ein Kredit:

auftrag.

Was wirklich gemeint iſt, kann man aus jenen Worten

nicht erkennen ; erſt die begleitenden Umſtände können Auf

ſchluß geben .

Und doch muß jene Beziehung in concreto richtig

charakteriſiert werden, da ſich nach der gewollten Rechtsform

die Rechts wirkungen geſtalten und insbeſondere § 778 B.GB.

nur dann unmittelbare Anwendung finden kann , wenn wirk

lich ein Kreditauftrag gewollt iſt.

Es ſoll aber dieſe Frage, weil für den Gang der Darſtellung

unerheblich, hier nicht entſchieden werden.

12) Promissio indemnitatis jussus fidejussio

datum.

-

man
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M

Darum ſoll verſucht werden, hier kurz zu ſkizzieren , was

dieſe Geſchäftsart von ihren Verwandten ſcheidet.

Beim Rat fehlt jeder animus obligandi des Ratenden .

Er will ſein vermeintliches Wiſſen für den anderen nukbar

machen ; er gibt dem anderen einen Fingerzeig, wie er ſein

Geld anlegen ſoll; er „ meint“ bloß , aber er „ will“ nicht.

Vgl. Buchka und Budde , Entſch. des Oberappellations

gerichts Roſtock BD. VIII S. 186.

Die Ermächtigung iſt eine rechtlich erhebliche Willens

äußerung . Wer einen anderen ermächtigt, gibt ihm die

Befugnis , zu eigenem Recht über Vermögenswerte des

erſten zu disponieren . RDHO. Bd. XIII S. 298. Natürlich

hat die Ermächtigung nur einen Sinn , wo ihre Befolgung

eine Wirkung auf das Vermögen des anderen hervorbringen

kann. Darum kann in jenem Schreiben nur dann eine

Ermächtigung gefunden werden , wenn feſtzuſtellen iſt, daß

die Erklärung abgegeben iſt etwa in dem Sinn : „ auf meine

Gefahr“ oder dergleichen. Sie ſtellt in dieſer Bedeutung

alſo die einfachſte Art der Garantieübernahme dar und

unterſcheidet ſich von den ähnlichen Rechtsgeſchäften dadurch,

daß ſie jederzeit bis zur Befolgung der Ermächtigung wider

rufen werden kann und vor allem eine Bindung des anderen

nicht hervorbringen ſoll. Vgl. Eccius S. 61 ff.

Will aber der Schreiber an ſein Garantieverſprechen

unwiderruflich gebunden ſein, dagegen dem anderen in ſeinen

Entſchlüſſen die Freiheit laſſen , ſo kann ein Garantie

vertrag im engeren Sinne gemeint ſein . Dieſen trennt

der ſelbſtändige Charakter der dadurch begründeten Ga

rantenhaftung von der Bürgſchaft, die einſeitige Natur

des Geſchäfts von dem Kreditauftrag (vgl . Stammler,

Der Garantievertrag , im Archiv für die ziviliſtiſche Praxis

Bd. LXIX , I).

Der Bürgſchaft iſt im Gegenſaß zum Kreditauftrag

ſtrengſte Einſeitigkeit des Verhältniſſes, ſtrengſte Afzeſſorietät

und das Fehlen einer kauſalen Beziehung zum vollzogenen

Kreditgeſchäft weſentlich. Dieſe Merkmale bleiben auch der
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Kreditbürgſchaft und der Schadloshaltungsbürgſchaft charak

teriſtiſch, obgleich äußerlich dieſe Geſchäfte dem Kreditmandat

ſehr nahe kommen .

Aber wer durch die Saftungsübernahme im anderen

nicht erſt den Entſchluß zur Kreditirung an einen dritten

hervorrufen , wer gegenüber dem anderen für ſich nur Ver

bindlichkeiten , keine Rechte begründen, wer nur haften will,

wenn und ſo weit der dritte hafte : iſt Bürge, nicht Kredit

mandant. Vgl. hierzu : Beib a. a . D. $ 10, beſ. S. 150 ;

Stammler a. a . D. S. 37 ; Herms , Bürgſchaftsrecht nach

Bürgerlichem Geſeßbuch, Diſſert. Roſtock 1900, S. 18 ; Entſch.

des RDHG. BS. XIII S. 176.

Das Akkreditiv endlich kann zwar mit dem Kredit:

auftrag die Mandatsnatur teilen . Aber bei dieſem Geſchäft

ſoll der Beauftragte auf eigene Rechnung dem dritten kre:

ditieren , bei jenem Geſchäft aber auf Rechnung des Auf

traggebers zahlen. Beim Akkreditiv beſtehen bezw . entſtehen

Rechtsbeziehungen nur zwiſchen dem Adreſſanten und dem

Adreſſaten , ſowie dem Adreſſanten und dem Akkreditierten .

Aber der Akkreditierte tritt in keinen Obligationennerus zum

Adreſſaten . Der Adreſſat erhält alſo , wenn er zahlt , nicht

zwei Schuldner, wie der durch Bürgſchaft, durch Kreditmandat

geſicherte Gläubiger , ſondern nur einen . Vgl. Entſch. des

ROHG. Bd . III S. 13 ff.

.

1

II . $ 10 .

Die Vorſchrift des § 778 B.GB.

Für den Kreditauftrag im eben entwickelten Sinn gibt

der § 778 B.GB. die Vorſchrift:

„(Der Auftraggeber) haftet dem Beauftragten für

die aus der Kreditgewährung entſtehende Verbindlich

keit des dritten als Bürge."

Dieſe Norm – die einzige des Bürgerlichen Geſekbuchs

über das Inſtitut — hat ihre Interpreten wegen der Mehr

deutigkeit der Faſſung weit auseinandergeführt.

-
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.

Vereinzelt iſt die Anſicht aufgeſtellt, der Kreditauftrag

erzeuge überhaupt keine andere Rechtswirkung, als eine

Bürgenhaftung für die in Ausſicht ſtehende obligatio futura

des dritten 13) . Nur eine Konſequenz dieſer Anſicht iſt es,

wenn dann einer Unterſcheidung zwiſchen Kreditauftrag und

Kreditbürgſchaft die innere Berechtigung abgeſprochen wird 14) .

Für die übrigen liegt das Problem jener Norm in

der Frage , inwieweit der Kreditauftrag den geſeßlichen

Beſtimmungen des Bürgſchaftsrechts unterworfen ſei.

Abgeſehen von Abweichungen in der Behandlung einzel

ner, nicht prinzipieller Fragen iſt man übereinſtimmend der

Anſicht, daß jedenfalls bis zur auftragsgemäß erfolgten

Kreditgewährung Mandatsrecht gelte; – und nahezu auch

darin einig, daß es nicht anders liege, wenn aus objektiven

oder ſubjektiven Gründen (vgl. z . B. $ 138 ; — § 107 B.GB.)-

der Auftrag nicht zu einem Kreditgeſchäft zwiſchen dem Beauf

tragten und dem dritten führe 15) .

Was aber gelte, wenn der Kredit gewährt ſei ? Das

iſt ſtreitige Frage.

Die einen ſagen : Fm Augenblick vollzogener Kredit

gewährung ſei das Mandatsrecht nach allen Richtungen

ſuspendiert und das Verhältnis zur Bürgſchaft geworden 16 ).

Die anderen meinen : Es unterſtehe nur die eine Seite

des zweiſeitigen Geſchäfts, nämlich nur das Verhältnis des

Auftraggebers , nunmehr dem Bürgenrecht 17) . Doch unter

dieſen verſtehen wieder einzelne den § 778 dahin , daß die

13) So Eccius bei Gruchot (1902) Heft 1 S. 61 , der ja allers

dinge in dem Geſchäft des § 778 nur eine qualifizierte Ermächtis

gung fieht; auch Geib , Zur Dogmatit des Bürgſchaftsrechts

§ 10 Ziff. VI am Schluß.

14 ) Eccius S. 62.

15) Pland dagegen zu § 778 B.GB.: Quaestio facti.

16) So Neumann zu § 778 und im Grunde auch Rothenberg,

Areditauftrag , im Archiv für ziviliſt. Praris Jahrg. 1877, XII ;

ferner Entſch. des RG. III vom 31. Januar 1902, Deutſche Jur.

3tg. 1902 S. 168 34.

17) So die gemeine Meinung.
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in ihrem Umfang nach Mandatsrecht zu bemeſſende, alſo

ſelbſtändige Garantenpflicht des Auftraggebers inhaltlich

wie die Haftung des Bürgen , d . h . mit den Rechten des

ſelben , ausgeſtattet ſei 18). Die meiſten aber wollen , daß

auch der Umfang der Haftung gemäß dem Bürgenrecht ſich

akzeſſoriſch nach der Hauptſchuld richte. Aber hier wieder

fragt man : Ob der Kreditmandant auch gegenüber dem

Beauftragten die Rechte eines Bürgen habe 19) ? Und ob

ihm gar die Bürgenrechte auch im Regreßverhältniſſe zum

dritten zuzubilligen feien ') ?

Daß der Kreditauftrag wenigſtens von ſeiner Ausfüh

rung an als reine Bürgſchaft zu behandeln fei , ſcheint die

Syſtematik des Geſekbuchs , in deſſen „ Bürgſchaft “ über

ſchriebenen Abſchnitt das Inſtitut Aufnahme gefunden hat,

vor allem aber die Geſchichte des § 778 zu ergeben.

Der erſte Entwurf hatte in ſeinem dem § 778 B.GB.

korreſpondierenden § 680 beſtimmt, daß

„das aus dem (Kreditauftrags-)Vertrag entſtehende

Rechtsverhältnis ... (im Zweifel) ... nicht nach den

Vorſchriften über den Auftrag, ſondern nach den Vor

ſchriften über die Bürgſchaft zu beurteilen ſei. “

An Stelle dieſes Paragraphen nahm die Kommiſſion

zum zweiten Entwurf auf Antrag die jeßige Vorſchrift an,

indem ſie erwog ( Protokolle Bd. II S. 456) :

„Der Antrag weiche vom Entwurf darin ab, daß

er nicht auf das durch Annahme des Kreditauftrags

entſtehende Rechtsverhältnis die Beſtimmungen über

die Bürgſchaft für anwendbar erkläre , ſondern aus:

ſpreche , daß der Auftraggeber nach auftraggemäßer

18) So Staub zu § 349 SOB. Anm. 41 ; Endemann , Lehrbuch

$ 190, 1 a ; wenn ich fie recht verſtehe.

19) Ja : die gemeine Meinung ; Nein : anſcheinend Endemann , Lehrs

buch § 190 Anm. 7.

20) So die gemeine Meinung ; bagegen : Colaď , Lehrbuch $ 159

Biff. 1 ; per m a . a. D. am Schluß.
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Kreditgewährung dem Kreditgeber für die aus der

Kreditgewährung entſtandene Verbindlichkeit als Bürge

hafte. Vor erfolgter Kreditgewährung ſollten ſomit (!)

die Beſtimmungen über den Auftrag (in Bezug auf

Kündigung, Widerruf u . ſ. w .) Anwendung finden ...

Indeſſen iſt jener vorangeſtellte Schluß aus der Stellung

und der Geſchichte des § 778 verfehlt.

1. Der Kreditauftrag iſt ſeiner Natur nach Auftrag,

nicht Bürgſchaft. Aus der Struktur des Verhältniſſes, nicht

aus der Syſtematik des Geſekes heraus hat die Auslegung

des § 778 zu erfolgen. Denn die Syſtematik eines Geſekes

als ſolche iſt keine Norm und verdient keine Beachtung, wo

fie innerlich nicht gerechtfertigt iſt.

2. Zudem ſind jene Erwägungen der Kommiſſion un

vollſtändig, wenn man ſie nicht geradezu als widerſpruchsvoll

und unrichtig bezeichnen will.

Ihre Schlußfolgerung legt das argumentum e con

trario nahe : ,, Dagegen ſollten nach erfolgter Kreditgewäh

rung die Beſtimmungen über den Auftrag nicht Anwendung

finden " ; und zwingt zu der Annahme: der erſte Entwurf

habe das Inſtitut prinzipiell als Auftrag aufgefaßt.

Aber die Motive ſagen umgekehrt , „von ſelbſt verbiete

ſich die Behandlung des Kreditauftrags als eines reinen

Mandats “; und ferner liegt die Abweichung der jeßigen

Faſſung vom erſten Entwurf, wie gerade aus der von der

Kommiſſion getroffenen Gegenüberſtellung ſich ergibt, nicht

bloß in der Verſchiebung des Zeitpunktes , in dein das

Bürgſchaftsrecht Anwendung finden ſoll.

Die Kommiſſion hätte unter Berückſichtigung dieſer

Umſtände ihre Schlußfolgerung ſo faſſen müſſen :

Aus der neuen Faſſung folgt „ſomit" :

Nicht etwa die Anwendbarkeit der Mandatsfäße bis zur

Kreditgewährung, ſondern nur die Nichtanwendbarkeit der

Bürgſchaftsſäße bis zu dieſem Zeitpunkt; und ferner : Nicht

etwa die Unanwendbarkeit des Mandatsrechts (für das beider

ſeitige Verhältnis) nach erfolgter Kreditgewährung , ſondern
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nur die Unterſtellung der Haftung des Auftraggebers unter

das Bürgenrecht.

3. Im Hinblick auf die oben wiedergegebenen Meinungs

verſchiedenheiten ſei nun feſtgeſtellt:

Der Geſeßgeber ſagt in § 778 weder : „der Kreditauf

trag ſoll als Bürgſchaft behandelt werden“, noch : „von er:

folgter Kreditgewährung an wird das Verhältnis zur Bürg

ſchaft “. Er ſagt auch nicht, daß der Auftraggeber für ſeine

Mandatshaftung „wie ein Bürge“ die Benefizien des Bürgen

habe, oder etwa , daß ſich ſeine Haftung bezüglich Ums

fang und Inhalt in einzelnen Beziehungen nach Bürgſchafts

recht richte.

Vielmehr ſagt er in % 778 :

„Wenn und ſo weit aus der auftragsgemäßen

Kreditgewährung eine Verbindlichkeit des dritten gegen

den Beauftragten erwächſt, ſo iſt bezüglich dieſer

Verbindlichkeit des dritten der Auftraggeber Bürge

des Beauftragten .“

Die Regelung aller übrigen Fragen folgt aber aus der

Struktur des Verhältniſſes als eines Geſchäftsbeſorgungs

vertrags , da nach allgemeinen Grundfäßen das Beſondere

nur ſo weit das Normale ſuspendiert , als ſich beides nicht

miteinander vereinigen läßt 21) .

Von dieſer Auffaſſung aus ſoll nun im folgenden eine

Darſtellung der einzelnen Normen des Kreditauftrags in der

Weiſe verſucht werden , daß das Verhältnis von der Auf

tragserteilung an durch alle ſeine Phaſen hindurch bis zu

ſeiner völligen Beendigung verfolgt wird 22) .

M

21) Wil der Gefeßgeber die Vorſchriften , die über ein Rechtsinſtitut

getroffen ſind, in ihrer Geſamtheit auf ein analoges Verhältnis

übertragen , ſo benußt er die techniſche Redewendung : „Die ( für

das und das Inſtitut) geltenden Vorſchriften finden entſprechende

Anwendung. " – AB Beiſpiele dafür ſeien genannt: $ 27 ( Auf:Als §

trag), $ 700 ( Darlehen ) und die Regelung des Arebitauftrags

ſelbſt im erſten Entwurf $ 680.

22) Dabei wird – folle anders der innere Zuſammenhang nicht gera-
-
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III. Die einzelnen Normen.

Ergänzendes Redit.

§ 11 .

Der Vertragsſch Iuß.

Die Kreditauftragserteilung
iſt Vertragsofferte, deren

bindende Kraft und Annahmefähigkeit ſich nach allgemeinen

Grundfäßen richtet; und der Kreditauftrag als Vertrag er

fordert zu ſeiner Entſtehung gerade ſo das Zuſammentreffen

und Ineinandergreifen der erklärten Willen der Beteiligten

wie jeder Vertrag (vgl. Seuffert , Archiv XLVIII Nr. 261).

So finden denn auf das Verhältnis auch die allgemeinen

Vorſchriften über den Vertragsſchluß (S$ 145 ff. B.GB.)

Anwendung ; doch darf nicht überſehen werden, daß hier, wo

es ſich um einen Geſchäftsbeſorgungsvertrag
handelt, daneben

noch die SS 663 B.OB. und 362 5GB. von Wichtigkeit

werden können.

Hier ſeien nun einige Punkte aus der Lehre hervor:

gehoben, die beſondere Beachtung verdienen .

1. Die Auftragserteilung iſt an keine Form gebunden .

Die Frage iſt deshalb nicht ganz zweifellos , weil der

legislative Grund, der zur Aufnahme der Formvorſchrift des

§ 766 geführt hat , auch für das Geſchäft des § 778 zu:

trifft, und weil jene Norm auf den erſten Blick für den

geſamten 18. Titel beſtimmt zu ſein ſcheint. Indeſſen

iſt zu bedenken , daß § 766 von der „Gültigkeit des Bürg

ſchaftsvertrages " handelt und daher ſchon mit ſeinem Wort

laut überhaupt gar nicht den Fall des Kreditauftrags, dieſer

I

riſſen werden – es fich vernotwendigen , erſt die ergänzenden und

dann die poſitiven Vorſchriften zu betrachten , da ja dieſe leßten

nach den früheren Ausführungen erſt eingreifen, wenn der Auftrag

bereits erledigt iſt.
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Unterart des Mandats, dect ; – und dazu kommt dann noch,

daß die Reichstagskommiſſion , deren Werk der § 766 iſt,

nach Ausweis des Kommiſſionsberichtes bei der Beratung

dieſes Paragraphen gar nicht des Kreditauftrags gedacht hat.

Man wird ſich daher mit der gemeinen Meinung für die

Formloſigkeit dieſes Geſchäfts ausſprechen dürfen, zumal das

Reichsgericht in einer neuen Entſcheidung (Bd. L S. 160)

in gleichem Sinne erkannt hat.

2. Die Kreditauftragserteilung wird beſonders oft das

Eingreifen der Vorſchriften in SS 663 B.GB., 362 HGB.

und 151 B.GB. herbeiführen .

a ) Eine Pflicht zur Annahme des Auftrags kann natür

lich nur unter ganz außergewöhnlichen Umſtänden angenom

men werden . Wenn ein Bankier einer befreundeten Bank

einen Kreditauftrag erteilt und das Riſiko , das dieſe Bank

durch die Honorierung des Auftrags treffen würde, durch ein

Depot des Kunden gedeckt iſt, ſo könnten Treu und Glauben

unter Berückſichtigung der beſtehenden Geſchäftsverbindung

die Annahme des Auftrags ROHG. Bb. XV S. 282 -

erheiſchen.

b) Häufig aber wird, wenn auch keine Annahmepflicht,

ſo doch eine Ablehnungspflicht beſtehen, wenn der Beauftragte

den Auftrag nicht ausführen will. Eine Bank zum Beiſpiel,

die ſich öffentlich zur Beſorgung von Kreditgeſchäften erboten

hat , muß, wenn ihr ein Auftrag zu einem Geſchäfte des

§ 778 zugeht, den ſie nicht ausführen will, unverzüglich die

Ablehnung dem Auftraggeber anzeigen, widrigenfalls ſie ſich

ſchadenserſaßpflichtig macht, $ 663 B.GB. Und ein Schweigen

der Bank würde ſogar als Annahme des Auftrags gelten ,

wenn ſie ſich gerade dem Antragenden gegenüber zur Be

ſorgung ſolcher Geſchäfte erboten hat oder wenn ſie mit ihm

in Geſchäftsverbindung hierüber RG.Entſch. Bd. XXVII

S. 120 — ſteht, $ 362 HOB.

c) Die Umſtände des Falls werden es oft mit ſich

bringen , daß die Annahme ſeitens des Beauftragten nicht

ausdrücklich dem Antragenden gegenüber, ſondern durch die
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konkludente Handlung der Kreditgewährung (§ 151 B.GB.)

erklärt wird.

Der Annahme in irgend einer Form , und zwar der

rechtzeitigen Annahme des Auftrags (vgl. 88 146 , 151

Saß 2 B.GB.), aber bedarf es ſtets, wenn eine Garanten

haftung des Auftraggebers entſtehen ſoll, und es iſt wohl

nur ein ungenauer Ausdruck, wenn das RDHG. in Bd. XI

S. 5 von einer anderen Meinung auszugehen ſcheint.

Eccius allerdings kommt (S. 61) , von ſeiner Auf

faſſung des Kreditauftrags folgerichtig , zu dem entgegen

geſeßten Reſultat. Indeſſen hat er in dieſer Frage

ebenſo wie bei ſeiner Konſtruktion des Verhältniſſes wohl

die Bankpraris gegen ſich.

.

-

Der Inhalt des Vertrages .

$ 12.

1. Unan wendbare Mandatsnorm
en

.

Der Inhalt des Auftragsvertrages richtet ſich – ab

geſehen zunächſt von der Haftungspflicht des Auftraggebers

im allgemeinen nach Manbatsrecht.

Aber die Mandatsnormen ſind mit der einzigen Aus

nahme der Widerruflichkeit des Auftrags dispoſitiven Cha

rakters. Daraus folgt, daß fie inſoweit unanwendbar ſind,

als ſie der Natur der Auftragsart oder der offenbaren Partei

abſicht widerſtreiten.

Ein Verſuch , die einzelnen Regeln des Mandats auf

das Kreditauftragsgeſchäft zu übertragen, führt nun ſogleich

auf gewichtige Bedenken hinſichtlich der Anwendbarkeit der

jenigen Beſtimmungen , welche über die Vorſchußpflicht des

Auftraggebers (8 669), über die perſönliche Natur des Auf

tragsverhältniſſes (SS 664, 673) , über die Herausgabepflicht

des Beauftragten (8 667) und über die Erſaßpflicht des

Mandanten .(8 670) handeln .

I. Endemann verneint in ſeinem Lehrbuch $ 190

Anm. 6 eine Vorſchußpflicht des Kreditmandanten, zwar ohne
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Begründung , aber mit Recht. Denn eine ſolche Pflicht

würde ſich ebenſowenig mit der Natur des Verhältniſſes als

mit der Regelung vertragen , welche dasſelbe in § 778 ge

funden hat .

a ) Wie oben gezeigt, liegt der wirtſchaftliche Charakter

des Kreditauftrags , ſozuſagen ſeine wirtſchaftliche Qualifi

kation , darin , daß durch den Einſaß des perſönlichen Kre

dits des Mandanten dem Kapitaliſten das wirtſchaftwertige

Äquivalent für die Überlaſſung ſeiner Kreditmittel an den

Bedürftigen geboten wird . Wollte man nun den Mandanten

für vorſchußpflichtig erklären, ſo wäre der kreditvermittelnde

Faktor nicht mehr die Perſönlichkeit des Auftraggebers, ſon

dern die reale Sicherung, die dem Kapitaliſten in dem Vor

ſchuß geboten wird. Der Kreditauftrag ſtände wirtſchaftlich

nicht, wie ſtets angenommen wird , mit der Bürgſchaft,

ſondern mit dem Pfandrecht auf einer Stufe .

Zudem wäre es bei einer ſolchen Regelung wohl um

die praktiſche Verwendbarkeit des Kreditauftrages geſchehen.

In dieſer Geſchäftsform vermittelt ja jemand Kreditgeſchäfte,

der ſelbſt wohl perſönlich kreditwürdig iſt und darum dem

Kapitaliſten genügende Sicherheit bietet, der aber regelmäßig

nicht ſelbſt über eigene disponible Kapitalien verfügen will

und darum auch gar nicht in der Lage wäre, Vorſchuß zu

Leiſten. Mit der Statuierung der Vorſchußpflicht müßte der

ſubſidiäre Charakter fallen , der doch der Garantenhaftung

des Kreditauftraggebers innewohnt (vgl. § 5) .

b) Schließlich behält die Normierung in § 778 über

haupt nur dann Sinn , wenn man eine Vorſchußpflicht

ablehnt.

Der Mandant iſt nach § 669 für vorſchußpflichtig er

klärt, damit der Beauftragte die zur Ausführung des Auf

trags erforderlichen Aufwendungen nicht aus eigener Taſche

zu beſtreiten braucht ; denn ein pekuniäres Riſiko dem Man

datar aufzuerlegen , geht über den normalen Zweck des Auf

trags hinaus.

Geſeßt aber, auch der Kreditmandant müßte Vorſchuß
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leiſten , wo bliebe dann überhaupt Raum für ſeine Bürgen

haftung , die doch ein vorhandenes Riſiko des Kapitaliſten

porausſeßt ? Denn Vorſchuß iſt ſeinem Charakter nach nicht

Pfandſicherung , ſondern Betriebsfonds. ft Vorſchuß ges

leiftet, ſo fällt für den Kapitaliſten jeder Sicherungsgrund

weg 28).

II. Mit Endemann a. a . D. bin ich auch darin einig,

daß die dispoſitiven Vorſchriften aus der Auftragslehre,

welche ſich auf die perſönliche Natur des Verhältniſſes grün

den, nicht ohne weiteres für den Kreditauftrag paſſen .

Das Vertrauen zu der Perſönlichkeit des Beauftragten ,

das nach den Motiven der Grund für die Vorſchriften in

$ 664 und $ 673 iſt, ſteht hier weniger zur Frage, als das

Vertrauen zu ſeiner wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeit. Und

gerade dort, wo der Kreditauftrag heimiſch iſt, im Handels

verkehr, hängt die Leiſtungsfähigkeit mehr am Geſchäft, als

an der Perſon des Inhabers ; man traut der Firma mehr

als dem Inhaber. Darum wird man auch annehmen dürfen ,

daß der Kreditauftrag im Zweifel nicht mit dem Tode des

Beauftragten erlöſchen , mindeſtens dann beſtehen bleiben ſoll,

wenn die Kontinuität der beauftragten Firma fortbauert.

Auch die Weitergabe des Auftrags ſeitens des beauftragten

Geſchäfts an ein anderes , das etwa mit ihm in Geſchäfts

verbindung ſteht, wird man nicht ohne Weiteres für unſtatt

haft erklären dürfen . Es wird alſo die Auslegungsregel in

§ 664 nur mit Vorſicht, die in § 673 aber überhaupt nicht

anzuwenden ſein . — Anders Eccius a . a. D. S. 62 ; En.

neccerus - lehmann , Lehrbuch 2. Aufl. $ 323 Abſ. 1 .

III. Auch die Herausgabepflicht des Beauftragten in

$ 667 iſt mit dem Geſchäft des § 778 unvereinbar. $ 667

23) Auch Bendig lehnt eine Vorſchußpflicht ab, weil ſie dem bürg

ichaftsartigen, fubfidiären Charakter des Sreditauftrags widerſtreite

(a. a . D. S. 168 unter b) ; indeffen wird die Frage der Vorſchußs

pflicht brennend bereits im Moment der Auftragserteilung, wo —

gerade nach Bendix von einer Bürgſchaft noch gar keine

Rede iſt.

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LIII . 30
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ſchreibt vor : Der Beauftragte ſolle alles, was er aus der

Geſchäftsbeſorgung erlangt habe, herausgeben .

Beauftrage ich den A., dem X. ein Darlehen zu 4 Pro

zent zu geben, und unterwerfe ich dieſes Geſchäft dem reinen

Mandatsrecht, ſo muß nach § 667 A. mir die Darlehens

forderung , die er infolge der Ausführung des Auftrags

erworben hat, herausgeben. Zieht er nun, da er ja bis zur

Zeſſion formell als Gläubiger legitimiert iſt, die Forderung

ein oder nimmt er Zinſen an, ſo habe ich auch auf Heraus

gabe dieſer Einnahmen Anſpruch , aber nicht etwa deshalb,

weil er dies Geld aus der Mandatsausführung erlangt hätte

(denn das Mandat iſt bereits mit der Gewährung des Dar :

lehens erledigt), ſondern weil es das ſtellvertretende com

modum für die Darlehensforderung iſt (vgl. § 281 B.GB.) 24) .

Ganz anders beim wahren Kreditauftrag.

Wie oben (8 5) dargelegt, ſoll der Kreditmandant nicht

ſchlechthin wie jeder gewöhnliche Auftraggeber im Moment

der Auftragsausführung erſaßpflichtig werden , ſondern be:

ſondererweiſe erſt als Nachſchuldner des dritten baften.

Weil das Kreditgeſchäft „auf Rechnung“ des Beauftragten

geht , entfält eine Pflicht zur Abtretung der erworbenen

Forderung und ebenſo auch des eingezogenen Kapitals von

ſelbſt.

Ebenſowenig hat der Mandant Anſpruch auf etwa der :

einnahmte Zinſen oder ſonſtige Nebenleiſtungen aus der

Kreditgewährung .

Das wird in der Praris wohl nie beſtritten. Aber die

juriſtiſche Motivierung kann zweifelhaft ſein .

Tritt man der in der Anmerkung 11 entwickelten Anſicht

bei, daß in dieſen Nebenleiſtungen der Entgelt des Beauf

tragten zu ſehen ſei, ſo iſt damit die Begründung gegeben .

Sonſt ließe ſich etwa dartun : Wenn nach reinem

Mandatsrecht eine Pflicht zur Herausgabe der vereinnahmten

24) Oder vielleicht aus dem Geficht@ punkt der auftragloſen Geldhaftes

führung (8 681).
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Gelder deswegen beſteht, weil dieſe an die Stelle der

durch die Geſchäftsbeſorgung erlangten Forderung getreten

find ; – und wenn wegen des ſubſidiären Charakters des

Kreditmandats hier eine Pflicht zur Seffion der Forderung

nicht angenommen werden kann : ſo entfällt mit dem Weg

fall des vermittelnden Grundes auch eine Pflicht zur Heraus

gabe deſſen, was durch die Forderung erlangt iſt 25 ).

IV. Weil hier von den unanwendbaren Mandatsnormen

geſprochen wird , ſo ſei auch an dieſer Stelle kurz der Er:

ſaßpflicht des Mandanten aus § 670 gedacht.

Daß dieſe Vorſchrift ſuspendiert iſt, ſoweit eine Ver

bindlichkeit des dritten aus dem gewährten Kredit entſtanden

iſt, folgt aus der Norm des § 778 .

Aber auch da wird ſie unanwendbar, wo es gemäß der

Auftragserteilung , wenn auch noch nicht zur Hingabe von

Kreditmitteln , ſo doch zum Abſchluß eines Krediteröffnungs

vertrags gekommen iſt. Nach reinem Mandatsrecht (8 670

mit § 257) hätte der Beauftragte Anſpruch auf Befreiung

von der eingegangenen Verbindlichkeit. Eine ſolche Regelung

wäre hier nicht angängig. Vielmehr dürfte es der Natur

des Verhältniſſes und den regelmäßigen Parteiintentionen

entſprechen, die Vorſchrift des § 775, der ähnliche Verhält

niſſe zu Grunde liegen (vgl. zu § 677 Entw .), zur analogen

Anwendung zu bringen , ſolange aus dem Krediteröffnungs

vertrage Kreditpoſten für den Beauftragten noch nicht ent

ſtanden ſind ; - nach erfolgter Kreditgewährung aber $ 778

unmittelbar eingreifen zu laſſen .

§ 13 .

2. Die Aufrufsmöglichkeit.

In dem Augenblick des Vertragsabſchluſſes entſteht für

den Beauftragten eine Pflicht zu auftragsgemäßer Kredit

25) Dagegen ſcheint mir die Bendir'iche Motivierung S. 163 auch

wieder unbefriedigend und inkonſequent.
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gewährung an den dritten 26) und umgekehrt die eventuelle

Dedungspflicht des Auftraggebers.

Indeſſen unterliegt dieſe Gebundenheit der Parteien der

einſeitigen Aufrufsmöglichkeit, die eine Eigenart jedes Ge:

ſchäftsbeſorgungsvertrages iſt (SS 671 ; 675 mit 627 ;

643, 649).

Für die unentgeltliche Kreditgeſchäftsbeſorgung gilt ohne

irgendwelche Beſonderheiten bezüglich Widerruf und Kündis

gung die Vorſchrift des § 671. Ob ein entgeltliches Geſchäft

derart anders geſtellt ſei, gilt nun die Frage.

Das Gefeß zitiert im § 675 bei der Übertragung der

reinen Mandatsfäße auf ſolche Dienſt- oder Werkverträge,

die eine Geſchäftsbeſorgung zum Gegenſtand haben“, den

§ 671 nicht mit und verweiſt durch ſeine Faſſung ſtill

ſchweigend auf die korreſpondierenden Beſtimmungen in den

SS 626, 627 einerſeits und 643, 649 andererſeits.

Indeſſen weiß niemand, welche Art von Geſchäften der

Gefeßgeber in § 675 meint , wie die Zuſammenſtellung der

Anſichten bei Lenel in Iherings Jahrbuch Bd. XLIV

S. 37 ff. zeigt (vgl. auch ffay , Geſchäftsführung nach

Bürgerlichem Gefeßbuch S. 43 ff.); und Lenel ſelbſt hat

a . a. D. ſchlagend bewieſen , wie wenig die Kategorien des

Dienſt- und des Werkvertrages auf die entgeltliche Geſchäfts

beſorgung „ geradezu eine Krug des neuen Rechts “ (vgl .

Staub zu § 362 SOB.) paßt.

Gegen die Auffaſſung des entgeltlichen Kreditmandats

als eines Dienſtvertrages ſpricht, daß der Beauftragte doch

nicht fortwährend unter der Leitung des Auftraggebers ſtehen,

vielmehr befugt ſein ſoll, das Geſchäft ſelbſtändig auszu

führen , und daß er die Anweiſungen des Auftraggebers doch

26) Das petitum des Mandanten geht entjprechend dem Inhalt

der Auftrageerteilung – natürlich nicht auf Abidluß des Kredit:

geſchäftes ( Gewährung dee Darlehens u . 1. to .), ſondern auf Abgabe

der zum Vertragsſchluß erforderlichen Willenserklärung des Beauf

tragten .
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nur inſoweit zu befolgen braucht, als ſie ſich in den Grenzen

des von ihm übernommenen Auftrags halten.

Und der Annahme eines Werkvertrags ſteht die Tat

ſache entgegen, daß der Kapitaliſt, wie ſchon oft hervorgehoben

iſt, doch keinen Erfolg , ſondern nur eine Tätigkeit in der

Richtung auf einen vorſchwebenden Erfolg verſpricht 27) .

Bezüglich des Aufrufsrechtes des Mandanten können

Schwierigkeiten nicht entſtehen ; denn mag man das Ver

hältnis ſo oder ſo konſtruieren : die Vorſchriften des § 627

einerſeits, des § 649 andererſeits führen zu demſelben jeder

zeitigen Kündigungsrecht des Mandanten.

Aber wie will man den Beauftragten ſtellen ? Die

Normen vom Werkvertrag, deſſen Kategorie noch am eheſten

paßt, verſagen dem Kapitaliſten ſchlechthin ein Kündigungs

recht; denn $ 643 kommt hier nicht in Frage.

Aber ein ſolches Reſultat iſt im höchſten Grade unbe

friedigend .

Geſeßt, A. habe gegen Proviſion ſeinen Bankier beauf

tragt, an C. ein größeres Darlehen nach § 778 zu geben ;

nach Annahme , aber vor Ausführung des Auftrags ſeien

nun die Verhältniſſe des A. oder des 6. ſehr herunter

gegangen .

B. hatte den Auftrag angenommen in der Erwartung,

daß er eine doppelte Sicherung ſeines Riſikos haben werde,

indem ihm 6. aus dem Darlehen , A. aus dem Mandat

hafte. Iſt nun einer von beiden zahlungsunfähig geworden,

ſo würde das dem B. durch die Kreditgewährung erwachſende

Riſiko ftark erhöht werden . Muß B. nun trokdem das

Darlehen an C. hergeben ?

Die Schußvorſchriften der $8 610, 119 28), 321 B.GB.

verſagen hier :

27) 3mmerhin paßt der Werkvertrag noch am meiſten . Vgl. auch

Staub , Exkurs zu § 349 Anm. 13, der dort die vertragsmäßige

Ratøerteilung auch als Werkvertrag faßt.

28 ) Wenn man überhaupt mit Due. Breslau – vgl. RechtſprechungDLG
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$ 610, weil das dort ſtatuierte Widerrufsrecht des Dar

Lebensverſprechers nur gegen den Darlehensſucher als

andere Vertragspartei gegeben iſt, und dieſe Vorausſeßungen

im angenommenen Fall fehlen ;

$ 119 , weil der Anfechtungstatbeſtand ſchon zur Zeit

der Abgabe der Willenserklärung beſtanden haben muß ;

§ 321 , weil der Kreditauftrag wohl ein zweiſeitiger,

aber kein gegenſeitiger Vertrag iſt.

Man wird ſich darum , will man das angedeutete Er

gebnis vermeiden , mit Lenel a . a. D. entſchließen müſſen,

in der Bezeichnung der entgeltlichen Geſchäftsbeſorgungsver:

träge als Dienſt- oder Werkverträge (§ 675) „ eine falſche

Konſtruktion zu ſehen , der keine bindende Bedeutung beizu

meſſen iſt“, und wird die Kündigungsfrage nach der Natur

des Verhältniſſes beurteilen müſſen .

Was aber die Natur des Verhältniſſes erfordert, das

dürfte in der Entſcheidung des ROHG. Bd. XXIII S. 137 ff.,

ſowie in dem Urteil bei Seuffert Bd. XXIX Nr. 135 zu

finden ſein :

„Bei einem jeden nicht ſofort zur Ausführung gelangen

den Kreditgeſchäft -– und auch im Verhältnis zwiſchen Man:

danten und Mandatar iſt der Kreditauftrag Kreditgeſchäft

iſt es eine ſelbſtverſtändliche Vorausſeßung wirkſam bleibender

Verbindlichkeit des Promittenten, daß nicht, bevor die Kredit

zuſage zur Ausführung gelangt , Umſtände eintreten , welche

die Kreditgewährung als ſo gefährdet erſcheinen laſſen , daß

mit Beſtimmtheit angenommen werden darf, der Promittent

würde , wenn ihm dieſe Umſtände ſchon bei dem Geſchäfts

ſchluß bekannt geweſen wären, ſich zu der Kreditzuſage nicht

verſtanden haben ."

So ſcheint es angemeſſen zu ſein, bei dem entgeltlichen

Kreditauftrag dem Beauftragten ein Widerrufsrecht, zwar

nicht nach ſeinem Belieben , aber doch unter jenen Voraus:

-

der Oberlandesgerichte 1902 Nr. 1 S. 9 - die ZahlungSunfähig:

Leit als Anfechtungfgrund nach 8 119 anſehen will.
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feßungen zu geben , jene Vorausſeßungen als einen „wich

tigen" Kündigungsgrund aufzufaſſen . Daß dieſer Grund

aber in den gar nicht ſeltenen Fällen verſagt, wo der Kredit

auftrag erteilt wird, um einem beiden Teilen als zahlungs

ſchwach bekannten dritten Geldmittel zu verſchaffen – wie

in den Beiſpielsfällen 1 und 2-, das bedarf nur der Be

merkung .

Die Ausführung des Bertrags.

$ 14 .

Insbeſondere die Diligenzpflicht.

Als vornehmſte Folge ergibt ſich aus dem Mandats

charakter des Kreditauftrags die Diligenzpflicht des Beauf

tragten gegenüber dem Auftraggeber. Dieſe Pflicht, die das

Geſchäft des $ 778 auf das ſchärfſte vom Bürgſchaftsvertrage

des B.GB. abhebt, begleitet die Beziehungen der beiden Ver

tragsparteien von dem Geſchäftsſchluß an durch alle Phaſen

des Verhältniſſes bis zu ihrer endgültigen Löſung und wird

praktiſch ſowohl in contrahendo als in exigendo der Haupt

ſchuld.

Aber es iſt nicht richtig, wie Bendix a. a. D. S. 164

es will, dieſe Diligenzpflicht in ihrem ganzen Umfang damit

zu begründen , daß es dem Beauftragten obliege, bei Er

ledigung ſeines Auftrages die im Verkehr erforderliche

Sorgfalt anzuwenden . Denn da das Mandat mit ſeiner

Ausführung, d . h . alſo mit der auftraggemäßen Begründung

eines Kreditverhältniſſes zwiſchen dem Beauftragten und dem

dritten ſein Ende gefunden hat , ſo kann die Pflicht zur

diligentia in exigendo nicht auf die allgemeine Sorgfalts

pflicht zurückgeführt werden , welche die Geſchäftsbeſorgung

zu begleiten hat.

Vielmehr liegt der Grund in dem bedingten Charakter

der Haftung des Kreditmandanten. Wenn der Gläubiger des

gewöhnlichen Bürgen es unterläßt , ſeine Rechte gegen den

Hauptſchuldner geltend zu machen , ſo disponiert er über ſein
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eigenes freies Recht, und er kann nach wie vor auf den

Bürgen zurückgreifen, gegen den er nur unbedingte Rechte hat.

Der Kreditmandatar aber hat - genau wie der Gläu

biger des Schadlosbürgen gegen den Mandanten nur einen

Anſpruch auf das, quanto nimis a debitore consequi posset ;

wenn er nun infolge ſeiner Nachläſſigkeit vom dritten nicht

das Seinige bekommt , ſo hat er ja ſelbſt den Eintritt der

Bedingung der Haftung des Mandanten ſchuldhaft herbei

geführt, und er kann ſich nun auf dieſen Eintritt nicht be

rufen (vgl. § 162 B.GB.) 29) .

Worin die Diligenzpflicht des Beauftragten beſteht, iſt

Tatfrage. Immerhin laſſen fich einzelne häufig wieder.

kehrende Züge feſtſtellen .

Geſeßt, A. habe den Bankier B. beauftragt, an C. ein

Darlehen zu geben und B. habe den Auftrag angenommen.

Erfährt B. vor Gewährung des Darlehens an C. zufällig,

daß dieſer ein Schwindler iſt, ſo hat er nicht nur das Recht

(8 665), ſondern er hat die Pflicht, einſtweilen von der Kredit

gewährung abzuſehen und unverzüglich dem A. die erforder

lichen Nachrichten zu geben (vgl. § 666) . Denn er muß da

von ausgehen , daß der Mandant regelmäßig nur Kredit

.

29) Die Pflicht zur diligentia in exigendo läßt fich auch folgender:

maßen begründen :

Jebe culpa in exigendo ichabet dem Beauftragten , cum

ipsius vitio accideret , ne mandatori possit actionibus cedere

(l . 95 § 5, 11 D. 46, 3 ; cf. I. 27 § 5 ; 1. 58 D. 17, 1 ) . Wenn

nun auch nach B.OB. 88 778, 774 der Kreditmandant die Fordes

rungen des Beauftragten nicht mehr auf Grund eines Anſpruche

auf Abtretung jener Forderung, ſondern Araft Gefeßes erhält, ſo

fol doch dadurch nur eine Verbeſſerung , teine Erſchwerung in

feiner Lage herbeigeführt werden : Fene Sorgfaltspflicht ex man

dato beſteht darum noch nach wie vor. Vgl. Entſch. des RG.

BO, XVIII S, 239.

Auch dürfte bei der Ähnlichkeit, die zwiſchen der Schadloes

haltung @ pflicht des Mandanten und einer Schadenserſaßpflicht bes

ſteht, eine Verwertung des in $ 254 BGB. ausgeſprochenen

Grundiaßes zuläſſig ſein.
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vermitteln will an jemand , der ihm als kreditwürdig be

kannt iſt 8 ).

Die Kreditgewährung ſelbſt hat unter all den Kautelen

zu erfolgen, die bei ordnungsmäßig geführten Geldgeſchäften

befolgt werden . Es muß alſo vor allem der Gläubiger für

die Hingabe der Kreditmittel ausreichende Beweismittel be

ſchaffen , und insbeſondere Sorge tragen , daß ihm ein ge

nügender Schuldſchein ausgehändigt wird.

Beſonders bedeutungsvoll wird die Diligenzpflicht des

Beauftragten für den Mandanten nach Ausführung des Ge

ſchäfts. Denn während er vorher noch durch Widerruf die

Kreditgewährung verhindern, alſo bei einiger Achtſamkeit ein

ungewolltes Riſiko vermeiden konnte, iſt jeßt der Beauftragte

formel Herr des Geſchäfts; er allein iſt zur Anfechtung, zur

Kündigung , Einziehung und Rechtsverfolgung legitimiert .

Liegen nun Umſtände vor , die denjenigen , der ſeine An

gelegenheiten ordentlich beſorgt , zu einem dieſer Rechtsakte

veranlaſſen würden, ſo muß der Beauftragte dementſprechend

handeln.

Ein Punkt vor allem verdient hier Hervorhebung.

Handelt es ſich um einen Auftrag zur Krediteröffnung, ſo

kann ſo lange, als der Beauftragte ſeine Kreditmittel dem

dritten noch nicht bindend zur Verfügung geſtellt hat , ber

Auftraggeber widerrufen. Iſt jener aber gebunden, ſo kann

der Mandant weder durch Widerruf noch durch ein Verbot

der Begründung des Rechtsverhältniſſes, zu deſſen Begrün

dung der Gläubiger ſich dem Hauptſchuldner verpflichtet

hat , eingreifen wie Eccius a . a. D. S. 55 für den

analogen Fall der Kreditbürgſchaft mit Recht gegenüber

dem RDHG . behauptet. Wohl aber iſt der Beauftragte

verpflichtet, alle Schußrechte, die ihm von Gefeßes wegen zu

30) Man wird in dieſen Fragen etwa die Geſichtspunkte der:

werten dürfen , die das Reichsoberhandelsgericht ( Entſch . Bd. XX

Nr. 15 u. a.) für das gemeine Recht über die Vertretung von

Negligenz des Gläubigers gegenüber dem Bürgen bei der Begrün:

dung der Hauptſchuld aufgeſtellt hatte.
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ſtehen, im Intereſſe des Mandanten geltend zu machen. Dahin

aber wird vor allem gehören , daß er gemäß der Vorſchrift

des § 610 bei Vorliegen von deren Vorausſeßungen dem

dritten den Kredit ſperrt .

In allen dieſen Fällen wird man nun allerdings nicht

dem Kreditgeber zumuten dürfen , daß er ſtändig wachen

folle über den Schuldner, damit nur ja Schaden vom Auf

traggeber abgewendet werde . Eine ſolche Kontrollpflicht ge

hört nicht mehr zu der im (Handels-) Verkehr erforderlichen

Sorgfalt. Wenn der Beauftragte aber in der Lage iſt, im

gewöhnlichen Geſchäftsbetrieb das ihm erkennbare Intereſſe

des Mandanten vertreten zu können , ſo muß er es tun.

Das Intereſſe des Kreditmandanten wird aber erfordern ,

daß nicht ein Mißverhältnis entſtehe zwiſchen dem Werte,

den die Kreditgewährung an den dritten für den Auftrag

geber hat, und dem Opfer, das er durch das Einwerfen ſeines

Kredits für dieſen Zweck bringt .

$ 15.

Die Vorſchrift des § 778 B. GB .

Die Tragweite dieſer Haftungsvorſchrift iſt eine doppelte :

inſofern durch fie ſowohl Umfang als auch Inhalt der Haftung

des Auftraggebers abweichend vom Mandatsrecht nach reinem

Bürgſchaftsrecht normiert wird .

1. Die unterſchiedliche Bemeſſung des Umfangs der

Garantenpflicht nach Auftrags- und nach Bürgſchaftsrecht iſt

in der Literatur nicht recht gewürdigt ; das zeigen z. B. die

unrichtigen Behauptungen bei Staub 88 349 Anm. 41 und

bei Endemann im $ 190.

Und doch tritt ſie am erſten beſten Fall vor Augen.

Geſeßt, der Agent A. hat den Bankier B. beauftragt, dem

Bedürftigen C. aus ſeinen verfügbaren Mitteln ein Darlehen

von 1000 Mark zu 3 Prozent auf halbjährliche Kündigung

zu geben ; dies Darlehen wird auftragsgemäß gewährt.

a) Nach Mandatsrecht erwächſt dem B. gegen A. in dem
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Augenblick der Kreditgewährung ein fälliger Erſaßanſpruch

auf 1000 Mark zu 4 Prozent Zinſen von der Hingabe an

(98 670, 256 B.GB.) , der in Konnerität und dadurch be

dingter Abhängigkeit (S 273) mit einem gleichfalls ſofort

fälligen Anſpruch des A. gegen B. auf Abtretung der aus

der Geſchäftsbeſorgung erlangten Darlehensforderung des B.

gegen C. (8 667) ſteht. In dem angegebenen Umfang iſt

die Haftung des Auftraggebers nach Mandatsrecht ein für

allemal feſt abgeſchloſſen ; denn mit der Ausführung des

Auftrags iſt das Auftragsverhältnis ein für allemal erledigt,

est obligatio soluta. Die Wirkung des Mandats hört auf

und damit die Möglichkeit, weitere Rechtsfolgen herbeizu

führen (quia id ei abesse videtur , in quo obligatus est,

1. 28 D. 3, 5) . Ereigniſſe in der Perſon des A. oder des

B. oder objektive Ereigniſſe (wie Unmöglichkeit 2c . ) können

wohl die gegenſeitigen Anſprüche beeinfluſſen , aber nie aus

dem Geſichtspunkte des Mandatsrechts , ſondern nur nach

allgemeinen Grundſäßen . Bei einer veränderten Sachlage

iſt die angemeſſene Frageſtellung nicht: Wie ſieht der An

ſpruch nach Mandatsrecht nun aus ? ſondern vielmehr :

Was iſt aus dem nach Mandatsrecht mit der Auftragsaus

führung fixierten Anſpruch aus allgemeinen Rechts

gründen geworden ?

Vor allem aber üben Ereigniſſe in der Perſon des C.

(des Darlehenempfängers) gar keine Wirkungen auf das Ver

hältniß zwiſchen A. und B. aus . Denn die Haftung des A.

iſt durchaus ſelbſtändig und durch § 670 unwandelbar fixiert.

b) Nach jeder Richtung verſchieden davon iſt der Um

fang der Haftung, wenn er nach Bürgſchaftsrecht feſtgeſtellt

wird.

Zweck der Bürgſchaft iſt nicht Schadloshaltung des

Gläubigers , ſondern Sicherung gegen tatſächliche Lei

ſtungsunfähigkeit oder Leiſtungsunwilligkeit des Schuldners.

Darum haftet der Bürge niemals ſelbſtändig für Auf

wendungen oder für Schaden des Gläubigers, ſondern ſtets

nur als Garant des Hauptſchuldners für das , was dieſer
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ſchuldet, mit anderen Worten : Der Umfang der Haftung

des Bürgen richtet ſich nach dem jeweiligen Beſtande der

Þauptverbindlichkeit.

Im Beiſpielsfall alſo geht nach Bürgſchaftsrecht die

afzeſſoriſche Haftung des A. , und zwar erſt im Augenblick

der Fälligkeit der Hauptſchuld , nicht auf 1000 Mark zu

4 Prozent , ſondern auf 1000 Mark zu 3 Prozent (8 765

B.GB.) ; ſie iſt nicht ein für allemal hiemit firiert, ſondern

unterliegt all den Wandlungen, welche die Hauptſchuld ( 3. B.

infolge Erlaſſes oder unglücklicher Prozeßführung des B.

mit C.) durchmacht ($ 767) .

II . Tiefer noch als der Umfang wird der Inhalt der

Garantenpflicht des Kreditmandanten durch § 778 B.GB.

getroffen .

Während die Erſaßpflicht des gewöhnlichen Auftraggebers

irgendwelche aus dem Mandatsrecht entſpringende Beſonder

heiten nicht aufweiſt, umſchließt die Bürgenhaftung als inte

grierende Beſtandteile alle die mannigfachen Rechtswohltaten ,

mit denen das Geſeß ſie beſonders ausgeſtattet hat.

Denn ſo untrennbar mit dem Weſen der Bürgſchaft

Akzeſſorietät, Subſidiarität und ihr Sicherungscharakter ver

knüpft ſind, ſo unlöslich ſind mit der Garantenpflicht des

jenigen , der als Bürge haftet, die mannigfachen Rechtsver

zweigungen verbunden, die als Ausfluß jener Begriffsmomente

die Beziehung des Bürgen zu Gläubiger und Hauptſchuldner

begleiten .

Der Kreditmandant hat alſo die Einreden des Haupt

ſchuldners (S 768) und das Verweigerungsrecht wegen An:

fechtbarkeit oder Aufrechenbarkeit der Hauptſchuld (S 770) ;

ihm ſteht die Einrede der Vorausklage zu (8 771 f. ), ſoweit

ſie nicht nach handelsrechtlichen oder zivilrechtlichen Normen

(8 349 HGB., § 773 B.GB.) ausgeſchloſſen iſt; er hat im

Rahmen des § 776 f . ein Schußrecht gegen den Gläubiger

und unter den Vorausſeßungen des § 775 einen Befreiungs

anſpruch gegen den dritten . Vor allem aber gilt auch für

ihn die Vorſchrift des § 774 : daß ihm als Regreßanſpruch

1



Weidemann : Der Kreditauftrag. 477

ipso jure zuwächſt, was er dem Gläubiger real geleiſtet hat

(vgl. Endemann BD . I S. 867) .

III. Mit einem beſonderen Wort ſei noch des Verhält

niſſes zwiſchen Kreditauftraggeber und dritten gedacht.

Im Normalfall wird der Kreditvermittler auf Erſuchen

des dritten oder doch in ſeinem Intereſſe tätig. Daher iſt

von beſonderer Bedeutung , daß durch § 778 mit SS 775,

774 die Regreßbeziehungen abweichend vom Mandat ge

regelt ſind.

Darin liegt eine Einengung und eine Erweiterung der

Stellung des Kreditmandanten .

Eine Einengung : denn das Recht auf Erſaß der Auf

wendungen d. h . hier auf Befreiung von der eingegangenen

Haftungsverbindlichkeit und das Recht auf Vorſchuß

d . h . hier zum Zweck der Befriedigung des Gläubigers — :-

dieſe Folgefäße des reinen Mandatsrechts (SS 670 , 257 ;

§ 671 B.GB.) ſind hier ſuspendiert , und es iſt hier nur

unter den Vorausſeßungen des § 775 ein Befreiungsanſpruch

gegen den dritten gegeben , deſſen Durchführung man fich

wohl auf dem Wege des § 887 oder § 893 ZPO. vgl.

RG. BD . XVIII S. 435 – denken muß .

Und andererſeits eine Erweiterung : denn der Mandant

iſt , wenn er aus ſeiner Haftung belangt wird , bezüglich

des Erwerbs der Þauptforderung nicht auf den Umweg

$$ 670 — 273 — 667 oder auf die ſelbſtändige Durchſeßung

des Anſpruchs aus $ 667 angewieſen, ſondern erlangt nach

§ 774 , ſoweit er den Gläubiger befriedigt , ohne weiteres

deſſen Anſpruch gegen den dritten 331) .

.

.

1

31) Der Areditmandant hat alſo regelmäßig einen zweifachen Anſpruch

gegen den dritten in elektiver Konkurrenz — ; immer 1. die

Forderung des Gläubigers, zu deren Begründung erforderlich und

genügend iſt, daß er auf Grund ſeiner Bürgenhaftung an den

Gläubiger gezahlt hat ; und gewöhnlich 2. einen ſelbſtändigen , in

dem beſonderen Verhältnis zwiſchen ihm und dem dritten wurzeln

den Anſpruchy, deſſen Geltendmachung natürlich beſondere Bes

gründung berlangt.
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Für den Fall des Konkurſes des dritten entſpringen

für den Auftraggeber infolge der Vorſchrift des § 778 keine

beſonderen Rechtswirkungen : Soweit der Beauftragte (als

legitimierter Gläubiger) ſeine Forderung im Konkurſe geltend

macht und ſolange er nicht voll befriedigt iſt, kommt der

Konkursanſpruch des Auftraggebers (als Regreßgläubigers ),

wenn er auch an ſich beſteht, nicht neben dem Konkursanſpruch

des anderen zur Hebung, weil es ſo angeſehen wird, als ob

er mit dieſem und durch dieſen ſeine Befriedigung erhält (und

zwar ohne Unterſchied , ob die konkursmäßige Befriedigung

durch Zahlung einer konkursdividende oder einer Akkordrate

erfolgt). RG. BO . XIV S. 172-179 .
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Grundzüge.

!

Die im Sswod sakonoff, BD. XI Teil 2, Art. 540 ff.,

enthaltene Wechſelordnung vom 25.Juni 1832 galt im ganzen

Reich mit Ausnahme des Großfürſtentums Finland und des

Zartums Polen .

In Erkenntnis der Mängel dieſer Wechſelordnung er

ging bereits im Jahre 1847 ein kaiſerlicher Befehl an die

zweite Abteilung der kaiſerlichen Kanzlei, eine neue Wechſel

ordnung zu entwerfen .

Der Entwurf wurde 1860 beendigt und verſchiedenen

Börſenkomitees , Handelsgerichten u . ſ. w . zur Begutachtung

überſandt. Nach Empfang der Bemerkungen wurde der Ent

wurf durch eine beſondere Rommiſſion , an der Vorſtände

der Kaufmannſchaft und andere Sachverſtändige teilnahmen,

revidiert und im Jahre 1880 den Miniſterien der Juſtiz

und der Finanzen übergeben . Auf Grund eines kaiſerlichen

Befehls vom 25. November 1881 und 17. Februar 1882

wurde bei dem Juſtizminiſterium eine beſondere Kommiſſion

zur Verarbeitung aller bisherigen Redaktionen gebildet. Der

Entwurf wurde zur allgemeinen Kenntnisnahme im Regie

rungsboten (Prawiteljsstwennyj Westnik ) veröffentlicht und

außerdem in franzöſiſcher und deutſcher Überſeßung 1) heraus

gegeben . Es liefen zahlreiche Bemerkungen von ruſſiſchen

Raufleuten , ſowie von ruſſiſchen und ausländiſchen Juri

ſten 2) ein .

So bedurfte der erwähnte Entwurf einer nochmaligen

Reviſion ; 1884 wurde er dann an den Staatsrat gebracht.

Einwendungen des Finanzminiſteriums führten zu einer mit

Zuſtimmung der Miniſter der Finanzen und der Juſtiz ein

geſeßten Rommiſſion , die einen neuen Entwurf aufſtellte.

In umgearbeiteter Geſtalt wurde dieſer Entwurf 1899 dem

Staatsrat vorgelegt. Nach weiterer genauer Durchberatung

fand er die Aderhöchſte Beſtätigung am 27. Mai 1902 .

1

1) Baden -Baden 1883, Verlag von A. v. Hagen .

2) Darunter Cohn ( Zürich ),Der Entwurf einer Wechſelordnung für

das ruffiſche Reich, in derZeitſchriftfür vergleichende Rechtswiſſens

ſchaft Bb. IV ( 1883 ); Gareis (München ) ; Endemann t ;

Goldidhmidt ; Wachter; Aubert + ( Chriftiania ); Rhalli

( Athen ).
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So ſtellt die neue Wechſelordnung die Frucht lang

jähriger Arbeit dar.

Vor und während der Fertigſtellung der neuen Wechſel

ordnung wurde die Wechſelordnung vom Juni 1832 mehr

fach ergänzt, ſo namentlich durch eine kaiſerliche Verordnung

vom 3./15 . Dezember 1842. Die ruſſiſche Wechſelordnung

in dieſerGeſtalt iſt in deutſcher Überſegung veröffentlicht in

Dr. Š . Borchardts Sammlung geltender Wechſelgeſeße,

Bd. I S. 364 ff. ( Berlin 1871). Eine legte Ausgabe der

alten Wechſelordnung erſchien im Jahre 1893 im 2. Teile

des XI. Bandes des Sswod sakonoff.

Die Grundprinzipien der neuen Wechſelordnung und

zugleich die Unterſchiede von der alten Wechſelordnung in

ihrer vorerwähnten leßten Ausgabe vom Jahre 1893 ſind,

wie die Motive ausführen, folgende:

I. Die juriſtiſche Natur des Wechſels iſt geändert. Nach

der Wechſelordnung von 1893 iſt der Wechſel eine Urkunde,

die zur Erfüllung eines vorausgehenden Vertrages zwiſchen

Wechſelausſteller und erſtem Nehmer über die Hingabe des

Wechſels zum Austauſch für eine beſtimmte Summe Geldes

oder eine andere Valuta ausgeſtellt iſt, und ſich von an

deren Schuldverträgen des bürgerlichen Rechts durch eine be

ſondere Eigenſchaft unterſcheidet, nämlich durch die ſogenannte

Wechſelkraft und Wechſelſtrenge.

Dieſe beſondere Eigenſchaft konnte dem Wechſel unter

Beobachtung beſonderer Bedingungen genommen werden –

ohne daß er damit die Kraft eines gewöhnlichen bürgerlichen

Schuldvertrags verlor.

Nach der neuen Wechſelordnung dagegen unterliegt der

Wechſel der Erfüllung , in völliger Unabhängigkeit von den

vorausgehenden Abmachungen. Wird die Klage nicht inner

halb einer beſtimmten Friſt angeſtellt, ſo erliſcht die Wechſel

verbindlichkeit vollkommen. Darum verlangt die neue Wechſel

ordnung keinen Vermerk über den Empfang der Valuta;

ſie ſchließt ſogar alle Regeln der Wechſelordnung von 1893

über die Valutabeziehungen und die der Übergabe des

Wechſels vorhergehenden Verabredungen aus .

Dasſelbe gilt von den Wechſelaufſchriften , und zwar

vom Indofſament, Akzept, Ehrenakzept, Aval u. f. w .

II . Die neue Wechſelordnung erleichtert Ausgabe und

Umlauf der Wechſel.

1. Die weſentlichen Erforderniſſe des Wechſels ſind

genauer beſtimmt und vereinfacht. So iſt die Valuta
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klauſel geſtrichen ; es bedarf beim gezogenen Wechſel nicht

der Angabe , ob Solawechſel oder Duplikat vorliegt. Auch

die Angabe des Kurſes iſt nicht erforderlich, wenn der Wechſel

nicht direkt auf fremdes Geld ausgeſtellt iſt ; es gibt ferner

keine Uſowechſel.

2. Das Indofjament iſt vereinfacht; auch hier iſt die

Valutaklauſel geſtrichen ; es bedarf nicht mehr der Angabe

des Ortes und der Zeit der Indoſſierung.

3. Der Umlauf iſt erleichtert durch Schaffung neuer

Wechſelformen. Dahin gehört der traſſiert-eigene Wechſel;

auch der Marktwechſel auf Sicht , der jederzeit auf dem

Markt präſentiert werden kann , während die alte Wechſel

ordnung nur ſolche Marktwechſel kannte, die erſt am Schluß

tage des Marktes fällig wurden. Außerdem geſtattet die

neue Wechſelordnung demWechſelausſteller und, in beſtimmtem

Fall , auch dem Annehmer , auf dem Wechſel anzugeben, in

welchem Lokal am Zahlungsort Zahlung zu leiſten iſt , und

einen beſonderen Zahler zu bezeichnen , der am erwähnten

Drt die Zahlung zu leiſten hat (vgl. Art. 7, 8 , 93) .

4. Die neue Wechſelordnung iſt beſtrebt, die Begebung

des Wechſels leichter und zweckmäßiger zu geſtalten . Deshalb

iſt der Wechſel, auch ohne die ausdrüdliche Orderklauſel,

indoſſabel, im Gegenſaß zur alten Wechſelordnung von 1893.

Das Vollindoſiament iſt klar vom Prokuraindoſſament unter :

ſchieden , während nach der alten Wechſelordnung beſonders

das Blankoindoſſament fich nicht gehörig vom Prokuraindoſſa :

ment abhob . Zur Beſeitigung von Zweifeln, die ſtändig in

der Praxis entſtanden , iſt nunmehr erklärt, daß der Wechſel

auch ohne benanntes Indoſament an einen Dritten zu

Eigentum durch Blankoindoſſament weitergegeben werden kann .

5. Nunmehr ſind auch die Duplikate und Kopien ge

zogener Wechſel genau geregelt. Das alte Recht war darin

jehr unvollſtändig .

III . Die neue Wechſelordnung hat auch in vielen Be

ziehungen die Verpflichtung aus Wechſelunterſchriften klar

geſtellt und verſchärft.

1. Der Wechſelſchuldner iſt nicht berechtigt, Einreden

aus ſeinen Beziehungen zu irgend einem der früheren Wechſel

inhaber geltend zu machen, es ſei denn, daß das Recht auf

ſolche Einreden ihm nach den Beſtimmungen der Wechſel

ordnung zuſteht.

Infolgedeſſen kann er ſich dem Wechſelgläubiger gegen

über nicht auf ſolche, der Ausſtellung oder Übergabe des
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Wechſels vorhergehende Verabredungen und Beziehungen be

rufen, an welchen dieſer nicht teilgenommen hat, auch nicht

auf Beziehungen zu einem früheren Wechſelinhaber , welche

ſpäter entſtanden . Beſonders gilt dies für eine Stundung,

welche der Vorgänger gewährt hat, oder für unrechtmäßige

Ausfüllung eines Blanketts .

2. Die Selbſtändigkeit der Wechſelverpflichtungen iſt in

der neuen Wechſelordnung vollſtändiger und konſequenter als

in der alten entwickelt. Wenn irgend eine Wechſelunter

ſchrift aus irgend einem Grunde unwirkſam , oder für den:

jenigen , durch den oder in deſſen Namen ſie vollzogen wurde,

unverbindlich iſt, ſo berührt das die Verpflichtungen der

übrigen nicht.

3. Nach neuem Recht ſind mehrere Ausſteller oder In

dofſanten ſolidariſch verpflichtet, und der Wechſelinhaber iſt

berechtigt, die Wechſelforderung gegen alle oder einige oder

einen von ihnen geltend zu machen, ohne dadurch ſeine Rechte

gegen den zu verlieren , an den er fich noch nicht ge

wandt hat.

4. Wer eine Wechſelverbindlichkeit eingeht, hat nicht

das Recht, auf den Wechſel einen ſeine Verpflichtung be

ſeitigenden, beſchränkenden oder bedingenden Vermerk zu legen.

Im Únterſchied von der Wechſelordnung von 1893 ver

bietet die neue Wechſelordnung die Ausſtellung oder In

doſſierung eines Wechſels durch mehrere mit Bezeichnung

des Teiles der Wechſelſumme, für den jeder haftet.

5. Die Wechſelordnung von 1893 fannte Sicherſtellung

im Falle der Nichtannahme des gezogenen Wechſels. Die

neue Wechſelordnung dagegen hat das Prinzip der por

zeitigen Befriedigung. Danach muß der Wechſelinhaber

unverzüglich dennicht angenommenen Wechſel zur Zahlung

präſentieren, wie wenn die Zahlungszeit bereits eingetreten

wäre, im Falle der Nichtzahlung Proteſt darüber erheben und

Befriedigung von den anderen Wechſelverpflichteten fordern.

6. Der Akzeptant iſt nach der neuen Wechſelordnung

auch dem Wechſelausſteller wechſelmäßig verpflichtet; dabei iſt

es gleichgültig , ob das Afzept vor oder nach der Fälligkeit

gegeben wird .

7. Der Wechſelbürge kann ſich nach der neuen Wechſel

ordnung nur für die Zahlung gemäß dem Wechſel , nicht

aber für irgend einen Wechſelſchuldner im zivilrechtlichen

Sinne verbürgen. Außerdem iſt ſeine Şaftung verſchärft;

er iſt nämlich ſchon in dem Fall verpflichtet, wenn der
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IWechſelinhaber Zahlung nicht erhält, während er nach der

alten Wechſelordnung nur im Falle der Zahlungsunfähigkeit

desjenigen Wechſelverpflichteten haftete, für den er ſich der

bürgt hatte.

8. Hat jemand ohne Vollmacht als Vertreter des Wechſel

ausſtellers, eines Indoſſanten oder einer anderen Perſon

eine Wechſelunterſchrift vollzogen , ſo haftet er , wie der

Vertretene bei Beſtand der Vollmacht gehaftet haben würde.

Dies gilt auch von Vormündern und anderen geſeßlichen

Vertretern .

9. Der Wechſelinhaber mußte nach der Wechſelordnung

von 1893 zur Wahrung ſeines Rechtes gegen alle Indoſſanten

der Reihe nach Proteſt erheben. Nach der neuen Wechſel

ordnung genügt dagegen die Erhebung eines Proteſtes gegen

den unmittelbaren Wechſelſchuldner oder einen Zahler oder

beſonderen Zahler. Jegt gilt Sprungregreß, früher Staffel

regreß .

10. Die Reſpekttage ſind weggefallen .

IV . Außer den Beſtimmungen, welche das Intereſſe

des Wechſelgläubigers wahren, trifft die neue Wechſelordnung

auch Beſtimmungen, welche dem Wechſelinhaber ſowohl die

Weitergabe des Wechſels als auch den Empfang der Zahlung

erleichtern . Dahin gehören :

1. Die Regeln über die Legitimation des Wechſel

inhabers, welche die formalen Bedingungen beſtimmen , unter

deren Beobachtung der Beſißer des Wechſels als Wechſel

gläubiger anerkannt werden muß.

2. Die Regeln, welche die Vollmacht des Wechſelinhabers

zur Vornahme derjenigen Sandlungen beſtimmen , die zur

Wahrung oder Verwirklichung der wechſelmäßigen Rechte er

forderlich ſind.

3. Die Regeln , nach welchen ſolche Handlungen für

den Wechſelinhaber auch ohne deſſen Vollmacht von anderen

vorgenommen werden können .

4. Die Regeln , welche das Intereſſe des Wechſel

verlierers wahren. Þier war die alte Wechſelordnung be

ſonders ungenügend .

V. Zu Gunſten der Wechſelverpflichteten hat die neue

Wechſelordnung im Gegenſaß zur Wechſelordnung von 1893

folgende Beſtimmungen getroffen:

1. Fehlt einer Schrift ein für den Wechſel weſentliches

Erfordernis, ſo liegt kein Wechſel vor . Dies gilt auch für

die Wechſelaufſchriften.

!

r
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2. Der Wechſelausſteller kann die Indoſſabilität des

Wechſels durch Rektaklauſel (nicht an Order) ausſchließen.

Dem alten Recht war dies unbekannt.

3. Im Falle der Verſäumung des Proteſtes iſt der

Wechſelausſteller nach der neuen Wechſelordnung für die

Summe verpflichtet, welche dem Wechſelinhaber zur Zahlungs

zeit gebührt. Der Wechſelausſteller kann ſich von dieſer

Verpflichtung befreien , wenn er nachweiſt, daß der Zahler

zu dieſer Zeit Vermögen von ihm in der Höhe der bezeich

neten Summe zur Verfügung hatte oder ihm nicht weniger

als dieſe Summe ſchuldete.

4. Die Haftungszeit iſt gekürzt. Andererſeits ſind die

Friſten zur Erhebung der Wechſelklage etwas erweitert.

5. Gekürzt iſt die Haftungszeit bei Sicht- und Zeit

ſichtwechſeln. Bei dieſen tritt nach der neuen Wechſelordnung

der Verfall ſpäteſtens 12 Monate nach der Ausſtellung ein ,

während nach der Wechſelordnung von 1893 der Ausſteller

eine längere Friſt beſtimmen konnte.

6. Gekürzt iſt auch die Haftungszeit für den Ehren

akzeptanten . Er wird frei, wenn der mangels Zahlung

proteſtierte Wechſel ihm nicht ſpäteſtens an dem dem Haupt

proteſttage folgenden Werktage zur Zahlung präſentiert wird.

7. Der Wechſelſchuldner hat gewiſſe Rechte vor Prä

ſentation des Wechſels zur Zahlung. Hierüber ſchwieg die

alte Wechſelordnung. Nach der neuen Wechſelordnung hat

der unmittelbare Wechſelſchuldner (der Ausſteller des eigenen

und der Akzeptant des gezogenen Wechſels) das Recht, die

Wechſelſumme in gerichtliche Verwahrung zu geben , wenn

der Wechſel vor Ablauf der Proteſtfriſt mangels Zahlung

nicht zur Zahlung präſentiert, oder wenn die angebotene

Summe vom Wechſelinhaber nicht angenommen wird . Ferner

hat jeder Wechſelſchuldner das Recht, den Wechſel beim

Wechſelinhaber gegen Zahlung der dieſem gebührenden Summe

einzulöſen . Es ſoll auf dieſe Weiſe bem unmittelbaren

Wechſelſchuldner die Möglichkeit gewährt werden, ſich raſcher

von ſeiner Verbindlichkeit zu befreien ; den anderen Wechſel

ſchuldnern dagegen , raſcher ihrerſeits Regreß zu nehmen.

8. Die neue Wechſelordnung ſtellt im Gegenſaß zur

alten die Rechte klar , welche dem ſeine Verpflichtung er

füllenden Wechſelſchuldner zuſtehen. Jeder Regreßſchuldner

kann nach Zahlung des Wechſels ſeinerſeits gegen ſeinen

Vormann oder gegen den unmittelbaren Schuldner Regreß

nehmen, während die alte Wechſelordnung nur das Regreß

I

1
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recht des Wechſelinhabers erwähnte , der Proteſt mangels

Zahlung erhoben hatte. Außerdem erwirkt nach neuem Recht

der Bürge mit der Zahlung gegen die Vormänner deſſen,

für den er ſich verbürgt hatte, ſowie gegen den Ehren

akzeptanten und andere Bürgen alle Rechte, welche nach dem

Geſeße dem Wechſelinhaber zuſtehen. Diealte Wechſelordnung

enthielt keinerlei Beſtimmungen über die Rechte des Bürgen.

Endlich gewährt auch die neue Wechſelordnung dem Indoſ

ſanten , der den Wechſel bezahlt hat, das Recht, ſein eigenes

Indoſſament, ſowie die Indoſſamente aller ſeiner Nachmänner

zu durchſtreichen .

VI. Außer in den dargelegten Beziehungen unterſcheidet

fich das neue Recht von dem alten noch in folgenden

Punkten :

1. Der Ausſteller eines eigenen ( einfachen ) Wechſels

kann ſich nicht ſelbſt als erſten Erwerber bezeichnen . Ein

fache Wechſel an eigene Order ſind alſo, im Gegenſaß zur

Wechſelordnung von 1893, unzuläſſig. Es ſoll damit der

Möglichkeit vorgebeugt werden, aus folchen Wechſeln mittels

Blankoindofſaments Inhaberwechſel zu ſchaffen.

2. Unzuläſſig ſind Indoſſamente und Bürgſchaften auf

Teile der Wechſelſumme.

3. Beſeitigt iſt der Rückwechſel, der ausländiſchen Geſeka

gebungen bekannt iſt und den auch die Wechſelordnung von
1893 kannte. In der Praris kam er kaum vor .

4. In der neuen Wechſelordnung find die Fragen des

internationalen Wechſelrechte entſchieden, und zwar:

a) Die der Wechſelfähigkeit eines Ausländers ſowie

eines ruſſiſchen Untertans, der im Ausland eine

Wechſelverbindlichkeit übernommen hat.

b) Der Form des iin Ausland ausgeſtellten Wechſels

bezw . Indoſſaments, ſowie des in Rußland auf aus

ländiſchem Wechſel vollzogenen Indoſſaments.

c) Der im Ausland vollzogenen Handlungen , die zur

Verwirklichung oder Wahrung der Rechte aus dem

Wechſel erforderlich ſind .

Die Wechſelordnung von 1893 enthielt entſprechende

Beſtimmungen nicht.

VII. Žm urſprünglichen Entwurf von 1884 wurden

wie in der alten Wechſelordnung die eigenen und gezogenen

Wechſel gemeinſam geregelt . Es wurde jedoch vielfach der

Wunſch laut, beſonders ſeitens der Kaufmannſchaft, daß die

Beſtimmungen über die beiden Arten getrennt würden. Und
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zwar ſollten in erſter Linie die einfachen ( eigenen) Wechſel

behandelt werden , nach dieſen erſt die gezogenen. Dies

erſchien begründet . In den ausländiſchen Geſeßgebungen

würden allerdings die gezogenen Wechſel an erſter Stelle

behandelt, in Rußland jei umgekehrt im inneren Verkehr faſt

ausſchließlich der einfache Wechſel bekannt und gebräuchlich .

So wurden die einfachen Wechſel vorangeſtellt ?).

Intereſſant iſt, daß auch Änderung der Terminologie an

geſtrebt wurde. Es wurde vorgeſchlagen , ſtatt der „ einfachen "

(prostyje wexelja ) und „gezogenen“ Wechſel (perewodnyje

wexelja) die Bezeichnung zu wählen : „ wexelj“ und „ tratta ".

Die geſeßgebenden Faktoren konnten fich jedoch nicht

entſchließen , ſolchen Anregungen nachzugeben , weil die Be

zeichnung einfacher und gezogener Wechſel durchaus gebräuch

lich und ohne weiteres verſtändlich ſei. So zerfällt alſo die

neue Wechſelordnung in zwei Bücher. Das erſte handelt

vom „ einfachen “ (eigenen ), das zweite vom „ gezogenen “
Wechſel; im Gegenſaß zur deutſchen Wechſelordnung, die

ſonſt vielfach vorbildlich geweſen iſt.

Bewußtermaßen ſtrebte man , wie die Motive hervor

heben, die Erreichung folgender Ziele an :

1. Die Wahrung der Intereſſen des Handelsverkehrs
und des Kredits.

2. Die Sicherung der freien Verkehrsfähigkeit des

Wechſels.

3. Die Aneignung der zweckentſprechenden Grundſäße

der fremden Rechte, ſoweit ſie im Einklang ſtehen mit den

Bedürfniſſen des innerruſſiſchen Lebens und den Beziehungen

zum Ausland.

4. Die Beſeitigung aller überflüſſigen Reglementierungen,

welche nur geeignet ſind, den Wechſelverkehr und die gericht

liche Praxis einzuſchnüren.

Gewiß tüchtige, erſtrebenswerte Ziele ! Man darf wohl

fagen : ſie ſind erreicht ! 2)

1 ) Daß der eigene (einfache) Wechſel rechtegeſchichtlich die ältere Form

iſt (Goldich midt, Handbuch des Handelsrechts 3. Aufl. Bd. I

Š . 409ff., 418 ), fann fomit nicht für die Anordnung in der ruff.

Wechſelordnung angerufen werden.

2) Eine franzöfiſche Überſeßung der ruffiſchen Wechſelordnung mit

Anmerkungen von Charles Lyon -Caën iſt erſchienen Paris

1903, Chambre de commerce Russe.
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Aus dem Allerhöchſt beſtätigten Gutachten des Staats

rats find folgende Beſtimmungen von allgemeinerer Be

deutung :

Die neue Wechſelordnung tritt am 1. Januar 1903

(14. Januar 1903) mit Ausſchluß des Großfürſtentums Fin

land 1) und des Gouvernements des Zartums Polen ) in

Kraft.

Auf Wechſel, welche vor dem 1. Januar 1903 ausgeſtellt

ſind, ebenſo auf Aufſchriften ſolcher Wechſel, auch wenn ſie

nach beſagtem Termin vollzogen wurden , finden die Vor

ſchriften der früheren Wechſelordnung Anwendung.

Wechſelordnung.

Einleitung.

1. Wechſel können eigene oder gezogene ſein ).

Die Beſtimmungen über eigene Wechſel kommen auch

auf gezogene Wechſel zur Anwendung , unter Beobachtung

der beſonderen, ſie regelnden Beſtimmungen , die im zweiten

Buche dieſer Wechſelordnung enthalten ſind ).

Zur Erleichterung bei der Abfaſſung von Wechſeln nach

den Beſtimmungen dieſer Wechſelordnung können die bei

gefügten Vordrucke von Wechſeln und Aufſchriften dienen.

Zu Art. 1.

1 ) Die rufftidhen Ausdrücke find:

prosstoj wexelj, einfacher Wechſel,

perewodnyj wexelj, gezogener Wechſel (l. oben S. 489).

Der Ausdrud reinfacher Wechſel“, welcher dem Ruſſiſchen

wörtlich entſpricht, iſt gleich bedeutend mit dem deutſchen eigener",

trođener" Wedſel ( Art. 96.ff. D. WD.). Dem deutſchen Sprach

gebrauch gemäß iſt in der Überſeßung die Bezeichnung weigener“
Wechſel gewählt.

!1 ) Hier gilt eine der deutſchen Wechſelordnung durch Vermittlung der

ſchwediſchen nachgebildeté Wechſelordnung vom 29. März 1858, in

Kraft vom 1. Januar 1859 ; in ichwediſcher Sprache in Dr. S.

Borchardts Sammlung der geltenden Wechſel: und Handels :

geleke " (Berlin 1871) BS. II S. 391ff., in deutſcher Überlegung

ebenda Bd. II S. 382 ff.

2) Hier gilt noch die Wechſelordnung des Code de commerce. Vgl.

Goldich midt , Handbuch des Handelsrechts 2. Aufl. (1874)

S. 260. Baraz , Kurss wexeljnawo prawa, Petersburg 1893,

S. 683 Anm. 16 .

I
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2) Die Beſtimmung hat den Zwed :

1. feſtzuſtellen ,daß die ruff. WO. nur Beſtimmungen über Wechſel

enthält, nicht z. B. über Schecks, Anweiſungen u. f. W.;

2. der Stennzeichnung des Syſteme. Das Gefeß folgt den fremden

Rechten eine Ausnahme bildet das italieniſche indem

es die beiden Arten von Wechſeln trennt. Die frühere ruſſ.

WO . behandelte beide gemeinſam, was die Klarheit trübte und

die ſcharfe Unterſcheidung erſchwerte ;

3. barzutun, baß bem traffiert-eigenen Wechſel ( ruff. WO. Art. 87

Ziff. 1 ) feine felbſtändige Bedeutung zukommt.

Im erſten Entwurf ($ 2 ) war der traffiert-eigene Wechſel als

eigener Wechſel behandelt. Siergegen war eine Abhandlung von

Reyner , Deutſches Handelsblatt 1882, Nr. 47, gerichtet , wo:

felbſt für die Eigenſchaft als gezogener Wechſel eingetreten iſt.

Dieſe Stellung iſt ihm jeſt in Ärt. 87 gegeben. Vgl. rufi. WÓ.

Art. 87 Anm . 1 und 2 .

Der eigene Wechſel iſt vorangeſtellt, weil er als einfacher er:

achtet iſt als der gezogene; vor allem , weil im innerruffiſchen

Verkehr faſt nur eigene Wechſel üblich ſind. ( Vgl. oben S.489).

Daß die Vordrucke nur Beiſpiele, nicht bindende Formen ſind,

iſt wegen der Zweifel, die bezüglich analoger Beſtimmung der alten

ruff. WO. entſtanden waren , beſonders ausgeſprochen . Übrigens

hatten einige EntſcheidungendesRaffationsdepartementsdes Senates

dies auch für das frühere Recht feſtgeſtellt. Mit Rüdficht darauf

konnte hier von der Beifügung der Vordrucke"abgeſehen werden.

2. Durch eigene ſowie gezogene Wechſel können ſich

alle Perſonen verpflichten, denen nach dem Geſet geſtattet

iſt, Schuldverbindlichkeiten einzugehen. Von dieſer allge:
meinen Regel ſind ausgenommen :

1. die Perſonen geiſtlichen Berufs aller Glaubens

bekenntniſſe und

2. die Bauern , die kein unbewegliches Eigentum be

fißen , wenn ſie nicht Gewerbeſcheine gelöſt haben.

Verheiratete Frauen und Mädchen, welche, obwohl voll

jährig, von ihren Eltern nicht abgeſchichtet ſind, können ohne

Zuſtimmung ihrer Ehemänner, bezw . ihrer Eltern , nicht

Wechſel ausſtellen , noch fich ſonſt wechſelmäßig verpflichten,

es ſei denn, daß ſie in ihrem eigenen Namen Handel treiben.

Zu Art. 2.

1) Beachtenswert find die Schwankungen in der ruffiſchen Geſe :

gebung, betreffend die Wechſelfähigkeit. ( Vgl. dazu beſonders Baraz,

Kurss wexeljnawo prawa, S. 670 ff.; Wladimirsskij

Buda noff, Obsor istoriji russkawo prawa, 1888, S. 248,

S. 504.) Die erſte ruſſiſche Wechſelordnung von 1729 fannte die

allgemeine Wechſelfähigkeit, Katharina II. nahm ſie den Bauern,

Paul I. den Abligen, Alexander 1. beſchränkte die Wechſelfähigkeit

der Ausländer. Die ruff. WD. von 1832 hatte dementſprechendſehr

bedeutende Einſchränkungen. In der Ausgabe des sswod sakonoff
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1

von 1857 wurde grundfäßlich die allgemeine Wechſelfähigkeit an

genommen, freilich mit Ausnahmen : ähnlich wie jeßt.Ein Guts

achten des Staatsrats von 1862 enthält dieſelben Ausnahmen

wie die vorliegende WO., nur waren außerdem noch die niederen

militäriſchen Chargen wechſelunfähig. Dieſe erhielten die Wechſels

fähigkeit durch ein Gefeß vom 5. Juni 1875 .

Die wechſelnden Gründe für die Beſchränfungen der allgemeinen

Wechſelfähigteit bleiben hier unerwogen. Zu vergleichen Thör,

Wechſelrecht (4. Aufl. 1878 ) $$ 21, 26 ; Hartmann , Das

deutſche Wechſelrecht ( 1869) SS 45-49) ; d. Wächter, Enzya

flopädie des Wechſelrechts ( 1880 ) S.443 ; Bolofmidt, Grund

riß des Handelsrechts (4. Aufl. 1892) § 177; lehmann, Wechſel

recht $ 871-87 ; rünhut, Wechſelrecht ( 1897) $ 30. Bemerkt

jei aus denMotiven 1) zur ruſſiſchen Wechſelordnung, daß man

bei dem faſt ausſchließlich gebräuchlichen eigenen Wechſel eine

wucheriſche Ausbeutung durch Wechſel befürchtete.

Die Wechſelfähigteit unter der jeßt in Kraft ftehenden ruffiidhen

Wechſelordnung geſtaltet fich dahin :

Vorausſeßung iſt die zivilrechtliche Verpflichtungsfähigkeit.

Daraus folgt, daß aus allgemeinen Gründen wechſelfähig nicht find :

Minderjährige, Geifteskrante, entmündigte Verſchwender.

Die Volljährigkeit tritt ein mit Vollendung des 21. Lebens:

jahres. Sswod sakonoff, X, 1, $ 221 :

„ Das Rechtauf volle Verfügung über das Vermögen und die

Freiheit, Verbindlichkeiten einzugehen , wird nicht vor Erreichung

der Großjährigkeit, das iſt mit 21 Jahren von der Geburt ab,
erworben.

Die Zeit der Minderjährigkeit zerfällt in zwei Abſchnitte:

1. bis zu 17,

2. von17 bis 21 Fahren.

Bis zu 17 Jahren beſteht volle Verpflichtungsunfähigteit ;

von 17 bis 21 Jahren beſteht die Fähigkeit, unter Zuſtimmung

des geſeßlichen Vertreters fich zu verpflichten .

Die Zuſtimmung des geſeblichen Vertreters muß ausdrüdlich

und ſchriftlich erfolgen, ſo daß nach § 409 und§ 410 der Zivil

prozeßordnung Zeugenbeweis ausgeſchloffen iſt. Sie kann auf dem

Wechſel ſelbſt oder in einer beſonderen Urkunde gegeben werden.

In lekterem Falle muß der Wechſel genau bezeichnet werden .

Allgemeine Zuſtimmung iſt unzuläſſig. Mehrere Vormünder müffen

gemeinſam zuſtimmen . Fehlt die Zuſtimmung eines von ihnen,

ſo iſt der Wechſel nichtig.

Abgeſehen von dieſen Fällen der Wechſelunfähigkeit find nach

der ausdrüdlichen Beſtimmung des Art. 2 wechſelunfähig :

1

Geiſtliche, Bauern, Frauen.

a ) Geiſtliche , Perſonen geiſtlichen Beruf aller Glaubens

bekenntniſſe“. Es muß fich um ein zugelaſſenes Glaubens:

bekenntnis handeln. Das Glaubensbekenntnis braucht kein
chriftliches zu ſein . So hat freilich im Jahre 1890 das

1) Usstaff o wexeljach , ss isloshenijem rasssushdenij, nakoich

on ossnowan . Isdanije gossudarsstwennoj kanzeljarii . Peters

burg 1902.
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Rafſationsdepartement entſchieden, und demgemäß Rabbiner für

wechſelfähig erklärt. Derſelben Anſicht ſcheint für die neue

rufi. 280. Abramowitch S. 4 zu fein , der jenes Urteil

anführt ).

Mit Recht erklärt dagegen Noliken ?) S. 24 eine ſolche

Interpretation für geſekwidrig.

b) Wechſelunfähig find grundfäßlich die Bauern , d. 5. Perſonen,

die zum Stande der Dorfbewohner gehören .

Wechſelfähig ſind Bauern nur, entweder wenn ſie uns

bewegliches Eigentum befißen oder wenn ſie einen Gewerbes

ſchein gelöſt haben. Bauern , die nur Anteil am Gemeindes

land haben, befißen tein Fmmobiliareigentum und find wechſels

unfähig.

c) Ehefrauen find wechſelunfähig. Mit Zuſtimmung ihrer Männer

können ſie Wechſelverpflichtungen dagegen eingehen. Das iſt

feltſam , da in Rußland Gütertrennung gilt und die Frau ſonſt

volſtommen verfügungs- und verpflichtungsfähig iſt. Das be
tonen auch die Motive S. 37.

Witwen dagegen unterſtehen den allgemeinen Grundfäßen.

d ) Wechſelunfähig - bezto. nur unter Zuſtimmung ihrer Eltern.

wechſelfähig – find auch nicht abgeſchichtete Töchter, während

nicht abgeſchichtete Söhne einfach den allgemeinen Grundfäßen

unterſtehen. Nicht abgeſchichtete Kinder find ſolche, denen noch

fein Teil vom elterlichen Vermögen gegeben wurde.“ § 182,

Sswod X, 1. S$ 182–189 handeln von nicht abgeſchichteten

Kindern, 88 190-195 von abgeſchichteten Kindern (neotdjel

jennyja djeti; otdjeljennyja djeti). ( Vgl. Pobjedonos

szeff, Kurss grashdansskawo prawa , 1896 , Bd. II S. 180 f.)

Handeltreibende Frauen und Töchter jedoch ſind unbe

ſchränkt wechſelfähig.

Erſtes Buch.

Eigene Wechſel.

Erſter Abfahnitt.

Ausſtellung und Umlauf eigener Wechſel.

Erſter Titel .

Ausſtellung eigener Wechſel.

3. Der Wechſel wird auf vorgeſchriebenem Stempel

papier geſchrieben “) und muß enthalten ):

1) Praktitschesskoje Rukowodsstwo k nowomu Usstawu o wexel

jach . Petersburg 1903 .

2 ) Usstaff o wexeljach. Petersburg 1902.
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1. die Angabe des Ortes und der Zeit ( Jahr, Monat

und Tag) der Ausſtellung des Wechſels ;

2. die in die Urkunde ſelbſt aufzunehmende Bezeichnung

als Wechſel) oder, wenn der Wechſel nicht in ruſſi

ſcher Sprache geſchrieben iſt, einen jener Bezeichnung

entſprechenden Ausdruck in der fremden Sprache;

3. die Erklärung des Ausſtellers 4) in dem Wechſel 5),

daß er ſich zur Zahlung gemäß dem Wechſel ver

pflichtet;

4. ben Familiennamen ) oder die Firma deſſen , bem

der Wechſel gegeben und der als erſter Erwerber

[Remittent] ) bezeichnet wird ;

5. die Angabe der zu zahlenden Geldſumme 8) ;

6. die Angabe der Zahlungszeit 9) ;

7. die Unterſchrift des Wechſelausſtellers 10) .

zu Art. 3.

1) Es wird verlangt, daß der Wechſel auf vorſchriftsmäßiges Stempel

papier (gerbowaja bumaga] geſchrieben wird, - fonſt iſt er nach

ruff. WD. Art. 14 nichtig. Es war vorgeſchlagen worden , daß

zwar Stempelpapier verlangt werden , daß im übrigen der Verftoß

gegen die Stempelſteuergefeße nur mit Geldſtrafen geahndet werden

jole. Das Finanzminiſterium wies jedoch auf das Ungenügende

ſolcher Drohung zur Wahrung der fiskaliſchen Intereffen hin , da

nur ein Prozent aller Wechſel zu Gericht und Proteft tomme.

Es macht alſo auch nach neuem Rechte jeder Verſtoß gegen die

Beſtimmungen über die Verwendung des Stempelpapiers die Urs

funde als Wechſel nichtig ,

Auch wenn ein zu niedriges Stempelpapier verwandt wird, ift

der Wechſel nichtig in Uebereinſtimmung mit dem früheren Recht.

Eine für den Verkehr äußerſt wichtige Beſtimmung ! ( Vgl. ruſ

fiſches Stempelſteuerreglement vom 10. Juni 1900 , in dieſer

Zeitſchrift BD . LI S. 176 ff.; deutſches Wechſelſtempelſteuergeſetz

vom 10. Juni 1869, Ausführungsbeſtimmung vom 8. März 1901,

Zeitſchrift BD. LI Š. 170.) Vgl. ital. WO. Sorani , Della

cambiale e dell'assegno bancario. Roma , Dante Alighieri,

vol . I 1896, vol . II 1902 § 82.

2) Vgl. unten rufi. WO. Art. 86 für den eigenen Wechſel.

Das Erfordernis der Valutaklauſel iſt ausder Wechſelordnung

von 1893 (Art. 251) nicht übernommen. Auch iſt die Benußung

von Wechſelblanfettsnicht weiter unterſagt. Vgl. rufl. . Art. 14.

3) Übereinſtimmend D. WO. Art . 4 Ziff. 1, Art. 96 Ziff. 1. Kufs

fiſch wexelj .

Wenn zuſammengefeßte Wörter nicht als ausgeſchloſſen zu

bezeichnen ſind, ſo iſt doch Vorſicht zu üben ; es muß das Wort

Wechſel", , wexelj“, deutlich zum Aufbrud kommen und darf

nicht durch das angefügte Wort abgeſchwächt werden ; ſo hatz. B.

das Reich oberhandelsgericht die Bezeichnung „ Wechſelanweiſung“

( Entich. Bd. XVIII S. 207) für unzureichend erklärt.

Die Bezeichnung iſt nicht notwendig : England ( bill of ex

-

N
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change Act, 1882, 45 & 46 Vict. ch . 61 sect. 3 ), Nordamerika,

Frankreich (Lyon -Caën et Renault , Traité de droit com

mercial 3. ed . IV. S. 62) , Belgien (Gefeß vom 20. Juni1872

Art. 1 ) ; Zeitſchrift für das gel. Þandelsrecht Bd. XXIII, Beil.s

Heft S. 46 und 47 ; polland Art. 100 ; Spanien Art. 444 ;

Portugal Art. 278 ; Chili Art.633 ; Argentinien Art. 599; fie

iſt notwendig : Ang D. MD. Art. 4 Ziff. 1 , Art. 96 Biff. 1.

Öſterreich, Ungarn Art. 3.; Schweden , Norwegen, Dänemark

Art. 51 (Dr. Dstar Borchardt, Sammlung der feit 1871

publizierten Wechſelgefeße, Berlin 1883, S. 211, 245 , Nachtrag

S. IV ), Italien Art. 251 Ziff . 2 (Dr. Borchardt, Das italieniſche

Wechſelgefeß, Berlin 1883); Sorani a. a. D. $$ 11 ff.; Grün

hut, Wechſelrecht Bd. I S. 336 ; Lyon -Caën et Renault,

3. ed . IV S. 46 ; D. Lehmann , Wechſelrecht § 104.

4) Wexeledatelj, Stand.WÓ. vexelgifvare, „ Wechſelgeber“.

5) Vgl. Staub , WD. Art. 4 § 53.

6) Der ruffiſche Name zerfällt in drei Beſtandteile:

imja Vorname, z . B. Peter, Jwan,

ottschesstwo = Vatername, z. B.:

Petrowitſch = Sohn des Peter,

Iwanowitſch = Sohn des zwan..

Familija = Familienname, z. B. Dolgorukij ; Chmelnizlij.

Nach dem Text des Gefeßes iſt nur der Familienname erforder

Vid ; aber jämtliche Vordrude (Art. 1 Abſ. 3) zeigen imja,

ottschesstwo, familija .

7 ) „ erſter Erwerber “, „ perwyj priobretatelj “ techniſch ! Vgl. D.WO.

Art. 4 Ziff. 3, Art. 96 Ziff. 4. Mehrere Remittenten , & rünhut

I S. 349, Bernſtein , Ang. Deutſche WD. S. 33.

8) Der ruffiſche Wechſel kann wie der deutſche nur auf Geld lauten.

D. WO. Art. 4 Ziff. 2 , Art. 96 Ziff. 2.

Die italieniſche Wechſelordnung Art. 333-337 (Dr. Dakar

Bordhardt, Das italieniſche Wechſelgeſe nebſt Überfeßung, Berlin

1883, S. 11, 24) kennt als Gegenſtand des Wechſels auch Boden

früchte, , cambiale in derrate“, „ordine in derrate“ .Vgl.

Sorani, Della cambiale Bd. II Nr. 640 ff. S.591 ff. Ebenſo

nach Grünhut BD . I S. 339 , die rumäniſche Wechſelordnung

SS 358-363.

Die ſogenannte Wertklauſel, z. B. 1000 Mark oder Wert, be

deutet, daß die Wechſelſumme auch in einer anderen als der im Wechſel

genannten am Zahlungsort als Zahlungsmittel üblichen Geldart

bezw . Währung jou geleiſtet werden dürfen. Solche ſogen. Wert

wechſel find nach deutſcher Rechtſprechung gültig , da ſie die Bes

ſtimmtheit der Geldfumme nicht in Frage ſtellen .

Vgl. die Entſcheidung des RÕHG. vom 7. Februar 1871

(Bd. 1 S. 277 ff.). So auch Grünhut I S. 342 , Rehbein

zu Art . 4 Anm . 4 , Bernſtein S. 31, 143, Lehmann S. 345,

b. C anſtein , Lehrbuch des Wechſelrechts, S. 165.

9) D. WO. Art. 4 Ziff. 4 , Urt. 96 Ziff. 4.

10) D. WO.Urt. 4 Ziff. 5, Art. 96 Ziff. 5 , woſelbſt die Unterſchrift

mit der Firma beſonders hervorgehoben iſt. Schreibtätigkeit wird

erfordert und zwar als erkennbare Namensunterſchrift. Grünhut

BG. I S. 319. Tie italieniſche Wechſelordnung Art. 251 Ziff.7

erfordert Name und Vorname. Vgl. Sorani Bd. I Nr. 72 ff.

,
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4. Die Wechſelſumme muß in Buchſtaben "), ſie kann

auch daneben in Ziffern ausgedrückt ſein. Iſt die Wechſel

ſumme mehrmals, jedoch nicht in demſelben Betrage , in

Buchſtaben ausgedrückt, ſo gilt der geringſte Betrag dieſer

Summe als verbindlich.

3 u Art. 4.

1 ) Die Buchſtabenſdrift iſt weſentliches Erfordernis ! Ebenſo Schweiz.

Oblig.R. & 722 Ziff 2,§ 825 Ziff. 2. Vgl. dagegen Art. 5, 98

Ziff.1 D. WO. Im Art. 5 der alten ruff.WÖ . war beſtimmt,

daß die Wechſeljumme in Ziffern und Worten anzugeben ſei.

5. Die Zahlungszeit kann für die geſamte Wechſel

ſumme nur ein und dieſelbe ſein 4) . Sie wird auf eine der

folgenden Arten feſtgeſekt:

1. auf einen beſtimmten Tag , mit Bezeichnung des

Jahres, Monats und Tages;

2. auf eine beſtimmte Zeit nach dein Tage der Aus

ſtellung;

8. auf Sicht ) ;

4. auf eine beſtimmte Zeit nach Sicht;

5. auf einen beſtimmten Markt [Meſſe ] ;

6. auf einen beſtimmten Markt auf Sicht.

In den Fällen zu 5 und 6 wird der Wechſel

Marktwechſel genannt . Als Marktwechſel gilt jedoch

der Wechſel nicht, in welchem neben dem Markt

ein Zahlungstag genannt ift. In dieſem Falle hat

die Angabe des Marktes nur die Bedeutung der

Bezeichnung eines Zahlungsortes .

Iſt die Zahlungszeit des Wechſels auf Anfang , Mitte

oder Ende des Monats geſtellt , ſo iſt darunter der erſte,

fünfzehnte oder lekte Tag des Monats zu verſtehen ) .

Zu Art. 5 .

1) Ruſl. WD. Art. 37. D. WD. Art. 4 Ziff. 4, Art. 96 Ziff. 4.

2) Präſentation, predjawlenije.

3 ) D. WO. Art. 30 , öſterr. Verordnung vom 2. Nov. 1858, Ziff. 4,

Zeitſchr. Bd. II S. 83. Früher (Art. 61) waren Uſowechſel zu:

läſſig ( „ po obytschaju “ ) , Thöl § 16 Anm. 11 , § 41 , Bern:

ſtein , Wechſelordnung S. 34.

6. Bei Wechſeln auf Sicht oder auf beſtimmte Zeit

nach Sicht iſt im Text des Wechſels die Angabe einer be:

ſonderen Friſt zuläſſig, vor deren Ablauf der Wechſel prä:

ſentiert ſein muß : im erſten Falle zur Zahlung, im zweiten
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zum Vermerk des Präſentationstags. Dieſe Friſt darf zwölf

Monate, vom Ausſtellungstag gerechnet, nicht überſchreiten “).

(Art . 38 und 42. )

Zu Art. 6 .

1) Vgl. ruſl. WO. Art. 38, D. WO. Art. 32, 98 Ziff. 5 .

.

7. Als Zahlungsort des Wechſels gilt der Ausſtellungs

ort , wenn nicht der Wechſelausſteller vor ſeiner Unterſchrift

im Wechſel ſelbſt einen anderen Zahlungsort beſtimmt hat ?).

Außer dem Zahlungsort kann im Wechſel auch die Örtlich

keit bezeichnet ſein , wo die Zahlung zu leiſten iſt ( Bahlſtelle]?).

Zu Art. 7 .

1) D. WD. Art. 97 , 99. Grünhut I § 59 S. 430. Hartmann,

Wechſelrecht § 84. Lehmann § 106 S. 397. Rehbein zu

Art. 96 ff. Anm. 9, 15 S. 175 ff. Staub Art. 4 § 55, Art. 24

$S 1 ff. " Lyon - Caën et Renault BD. IV SS 97 , 351 , 513.

Sorani Nr. 50 , 202 , 407 , 408. Mit dem Erfordernis „ vor

jeiner Unterſchrift“ ift fenntlich gemacht, daß nur der Wechſel:

ausſteller domizilieren fann. Vgl. unten Art. 87 Nr. 4 .

2) Unechter oder uneigentlicher Domizilwechſel (o Ferrn Arauſe in

Berlin , zahlbar bei der Deutſchen Bank in Berlin“). Vgl.

Dernburg , Bürgerl. Recht II, 2 S. 264 ; Lehmann S. 398 ;

Thöl, Wechſelrecht 4. Aufl. $$ 162, 168 ; Staub, Kommentar

zu Art. 24 $8 4, 8 ; Bernſtein , Kommentar S. 151 ; Neh:

bein , Kommentar Art. 21 ff. Anm. 12 ff., Art. 91 ff. Anm. 11 .

8. Der Wechſelausſteller kann einen beſonderen Zah

ler 1) [ Domiziliaten ] zum Vollzug der Wechſelzahlung be

nennen.

Zu Art.

1 ) , beſonderer Zahler" ossobyj plateljschtschik " techniſch ! Vgl.

rufi. WO. Art. 40 ff. D. WD. Art. 99.

9. Wenn der Wechſelausſteller, wegen Schreibunkennt

nis oder aus anderen Gründen, den Wechſel nicht ſelbſt unter

ſchreiben kann, ſo kann auf ſeine Bitte die Unterſchrift “) von

einer anderen Perſon vollzogen werden, jedoch mit ordnungs:

mäßiger notarieller Beglaubigung, daß der Wechſel auf

Bitte des Wechſelausſtellers unterſchrieben wurde.

zu Art . 9 .

1 ) nämlich des Wechſelausſtellers. D. WO. Art. 94. Vgl. auch

BGB. § 126. Dernburg, Bürgerl. Recht 1 S. 412 ff.

10. Der Wechſel kann auch von mehreren Wechſel:

ausſtellern unterſchrieben werden 1). Gleicherweiſe können in

ihm mehrere Remittenten (Art . 3 Ziff. 4 ) benannt ſein ?) .

Zeitichrift für Handelbrecht. Bd. LIII. 32

1
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Teilung der Wechſelſumme unter mehrere Wechſelaus

ſteller oder unter mehrere Remittenten iſt unzuläſſig.

Z u Art. 10.

1 ) Dieſe Beſtimmung iſt laut Motiven aus der engliſchen Wechſel:

prdnung 1882 (45–46 Vict., cap. 61) , Art . 85 Ziff. 1 ents

nommen und lautet nach der Überlegung (Zeitſchrift für das gel.

Handelsrecht Bd. XXVIII Beil.Sefis. 97): Der eigene Wechſel

fann von zwei oder mehr Perſonen ausgeſtellt werden und diefelben

fönnen aus demſelben , je nach deſſen Faſſung , ſamtverbindlich

oder famtverbindlich und getrennt haftbar fein ." Siehe unten ruff.

WD. Art. 87. So auch nach deutſchem Wechſelrecht. Entich . des

RG. in Zivilſ. vom 7. Januar 1902 Bd. LI S. 23, dom 8. März

1902 BD. LI S. 69.

2) Rehbein , WO. Art. 4 Anm. 6 ff., Art . 96—100 Anm. 16.

Grünhut I § 40 S. 349 ; Lehmann S. 349 $ 92. Dagegen

Dernburg , Preuß . Privatredyt Bd. II § 51 Anm . 7 S. 124 .

1

1 .

.

11. Im Wechſel ſind keinerlei Beſtimmungen, daß das

Zahlungsverſprechen nur bedingt gegeben ſei, zuläſſig 1).

Zu Art. 11 .

1 ) Ebenſo deutſches Recht, Grünhut I S. 473 ; Beyer, Abfoluter

und dispoſitiver Inhalt der D. WO. , Zeitſchr. Bd. XXXIV. S. 1 ff.

Vgl. engl. 2O. Art. 3 , 19, 33. Bezüglich des Zahlungsauftrages

, Laut Bericht“ im gezogenen Wechſel vgl. ruff. WD. Art.87 Ziff. 3 .

12. Unwirkſam ſind in den Wechſel aufgenommene

Beſtimmungen über Zahlung von Zinſen) , über Vertrags

ſtrafe, ſowie über Befreiung des Wechſelinhabers von der

Beobachtung irgend einer der in dieſer Wechſelordnung be
ſtimmten Vorſchriften.

Zu Art. 12.

1 ) Die Nürnberger Novelle hat dem Art. 7 D. WD. hinzugefügt :

„Das im Wechſel enthaltene Zinsverſprechen gilt als nicht ges
ſchrieben ". Ebenſo italien . WD . $ 254, 2. Die öſterreichiſche Vers

ordnung vom 2. November 1858 beſtimmt, daß ein im Wechſel

enthaltenes Zinsverſprechen dem Wechſel die Wechſelkraft entzieht .

Die engl. WO. § 3 verlangt Angabe einer beſtimmten Geldſumine,

fügt aber in§ 9 hinzu, daß Zinſen- und Raten beſtimmungen im

Wechſel zuläſſig ſind . Auch nach franzöſ. Rechtſprechung iſt dies

betreffs der Zinſen anzunehmen. Dgi. Lyon -Caën et Renault

BD. IV Nr. 80.

13. Über jede Verbeſſerung im Wechſel, welche eine

weſentliche Änderung ") in ſeinem Inhalt darſtellt (Árt. 3),
muß vor der Unterſchrift des Wechſelausſtellers ein beſon

derer Vermerk in der Urkunde gemacht werden . In der

Angabe der Wechſelſumme ſind Änderungen auch mit Ver

merk unzuläſſig.
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Zu Art. 13.

1 ) Vgl . Staub , WO. Art . 76 88 8 ff. S. 179 ff.

14. Eine Urkunde, welcher eines der nach den Artikeln 3

bis 5, 9 bis 11 und 13 weſentlichen Erforderniſſe fehlt, gilt

nicht als Wechſel und die vollzogenen Unterſchriften und

Aufſchriften in ſolcher Urkunde haben keine Wechſelkraft ) .

Wechſelkraft hat auch nicht ein unterſchriebenes Wechſel

blankett, ehe ſolches Blankett mit dem im Art. 3 angegebenen

Inhalt eines Wechſels ausgefüllt iſt ).

Zu Art. 14.

1 ) D. WD. Art. 7, Art. 98 Ziff. 1. Ebenſo die übrigen Rechte.

Spåing S. 33. Italien . WD . & 254. Schweiz. Obr. $ 725 .

2) Vgl. Art. 3 Anm. 2.

Zweiter Titel.

Ausgabe und Weitergabe eigener Wechſel.

15. Der Wechſel muß , damit er in Beziehung zum

erſten Erwerber [Remittenten ] in Kraft trete, demſelben vom

Wechſelausſteller ausgehändigt ſein 4).

3 u Art. 15.

1 ) Art. 7 der früheren ruff. WD. Die Beſtimmung bezieht ſich nur

auf den erſten Erwerber ; für die ferneren Erwerber gilt Art. 23, 24.

Vgl. GrünbutI § 28 S. 266 ff.; Goldichmidt in Zeitſchr.

BD . XXVIII S. 63 ff., 114.

16. Der Wechſel gilt als dem erſten Erwerber [Remit

tenten] vom Wechſelausſteller ausgehändigt, wenn er ſich im

Beſiße des erſteren befindet, es ſei denn, daß bewieſen wird,

daß eine Aushändigung in Wirklichkeit nicht ſtattgefunden

hat und der Remittent davon wußte 1) .

3 u Art. 16.

1 ) Vgl. D. VD. Art. 74.

17. Der erſte Erwerber des Wechſels iſt berechtigt,

denſelben einem anderen zu Eigentum zu übertragen. Das:

felbe Recht hat auch jeder nachfolgende Erwerber des Wech

fels -). Der Wechſel kann ſowohl einem wie mehreren Er

werbern übertragen werden , aber ohne Teilung der Wechſel

ſumme 2) . Er kann auch einer Perſon übertragen werden,

die bereits im Wechſelverbande ſteht, und durch dieſe weiter

übertragen werden ), mit Ausſchluß des Wechſelausſtellers,
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welchen der Wechſel nur zur Tilgung zurücgegeben werden

kann 4).

zu Art. 17.

1) D. WO. Art.9.10. Vgl. engl. WD. S. 37 ; ſtandinaviſche WD.

vom 7. Mai 1880 § 10. Vgl. unten Art. 34.

2) Übereinſtimmend das deutſche Recht. Grün but II § 9 S. 154.

3) Ruſſ. WD. Art. 3 Anm. 7 .

4) Anders D. WO. Art. 98 Ziff. 2, Art. 10 Anm. 2.

18. Die Weitergabe des Wechſels wird bezeichnet durch

eine Aufſchrift, welche Indoſſament 1) heißt.

Das Indoſſament muß die Unterſchrift der Perſon ent

halten , welche den Wechſel überträgt. Das Indoſſament

kann namentlich ſein , wenn in ihm der neue Erwerber be:

nannt iſt; es kann auch blanko erfolgen ?), wenn eine ſolche

Benennung nicht ſtattgefunden hat. Im legteren Falle iſt

jeder Erwerber des Wechſels berechtigt, ihn ohne neues In

boſſament weiterzugeben ).

zu Art. 18.

1 ) peredatotschnaja nadpissj, „Übergabe-Uufichrift “.
2) D. WD. Art. 12.

3) D. WD. Art. 13 .

19. Die Blanko- und namentlichen Indoſſamente wer

den auf die Rückſeite des Wechſels geſchrieben; das erſte

Indoſſament, wenn es namentlich iſt,kann ganz oder mit

dem Anfang auch auf die Vorderſeite geſchrieben ſein 4). Wenn

die Rückſeite des Wechſels pollgeſchrieben iſt, ſo werden

fernere Indoſſamente auf einem angefügten Blatte [Allonge] ')

derart fortgeſeßt , daß das erſte dieſer neuen Indoſſamente

am Ende der Rückſeite des Wechſels beginnt. Die Nicht

beobachtung dieſer Regeln hat Unwirkſamkeit der Übergabe

des Wechſels zur Folge. Änderungen in den Indoſſamenten

ſind mit Vermerk und gehöriger Unterſchrift zuläſſig. Ein

Indoſſament, das in ſeinem ganzen Beſtande ausgeſtrichen

iſt, gilt als vernichtet :) .

Zu Art. 19 .

1 ) D. WD. Art. 12. Staub, WD. Art. 12, $ 3 .

2) D. WO. Art. 11 , 12.

3) D. WD. Art. 36 .

1

20. Jeder Erwerber eines Wechſels iſt berechtigt, ein

darauf befindliches Blankoindoſſament in ein namentliches
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durch Benennung des folgenden Wechſelerwerbers umzu

wandeln ).

Zu Art. 20 .

1 ) D. WD. Art. 13.

21. Der Wechſelinhaber 1) iſt berechtigt, bei der Weiter

gabe des Wechſels im Indoſſament den Vermerk beizufügen :

„ ohne Rückgriff auf mich “ 2). (Art. 51.) Wenn ein ſolcher

Dermerk ausgeſtrichen iſt, ſo gilt er nur in dem Fall als

vernichtet, wenn über ſeine Vernichtung mit der Unterſchrift

deſſen , welcher das Indoſament ohne Kücgriffsrecht gegeben

hat, ein Vermerk gemacht iſt ') .

Zu Art. 21 .

1) weseledershatelj.

2) „ bes oborota na menja “. Gefeßlich beſtimmter Ausdruđ ! D.
WD. Art. 14.

Eine Friſtbeſtimmung iſt unzuläffig ; ſonſt könnte ein Inz

doſſant die Bedingungen des Wechſels ändern .

3) Vgl. auch ruff. WO. Art. 13.

22. Die Weitergabe des Wechſels kann in einem be

fonderen Vermerk verboten werden ſowohl durch den Wechſel

ausſteller als durch einen Indoſſanten; ein troß dieſes

Verbots vollzogenes Indoſſament hat keine Kraft bezüglich

deſſen, der die Weitergabe des Wechſels verboten hat ?).

Zu Art. 22.

1) Rektaindoſjament. D. WO. Art. 15 ; Grünhut II § 82 S. 86 ;

Pappenheim in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXVII S. 609.

Dritter Titel.

Inhaber eigener Bedhſel und ihre Bevollmächtigten.

23 ). Als Wechſelinhaber gilt der Beſißer des Wechſels,

wenn er im Wechſel als erſter Erwerber [Remittent] be

nannt iſt, oder wenn der Wechſel durch Indoſſament an ihn

gelangt iſt, jedoch mit der Maßgabe, daß bei Vorhandenſein

mehrererIndoſamente dieſelben eine zuſammenhängende Reihe

bilden , welche mit dem Indoſſamente des erſten Erwerbers

[Remittenten] beginntund mit einem namentlichen oder einem

Blankoindoſſament endigt. Dieſe Reihe wird als zuſammen

hängend angeſehen , wenn das Indoſſament eines jeden In

doſſanten unmittelbar auf das namentliche Indoſſament folgt,

in welchem er als Indoſſatar benannt iſt, oder auf ein
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Blankoindoſſament. Ausgeſtrichene Indoſſamente werden als

nicht geſchrieben angeſehen. Die Angabe der Zeit der Voll

ziehung der Indoſiamente hat keine Bedeutung) . Der Wechſel

inhaber iſt nicht verpflichtet ?), die Echtheit der vorſtehenden

Indoſſamente zu prüfen 4) .

3 u Art. 23 .

1 ) D. WD. Art. 36 .

2) Ebenſo beutiche Rechtſprechung. Bal . Borchardt, WechſelsVgl :

ordnung , 8. Aufl. S. 193 ; Grün but II S. 95 ; Rehbein,

Art. 9–17 Nr. 5 ; Staub , Art. 9 $ 2.

3) wexeledershatelj ne objasan .

4 ) Grünhut II S. 261 ; dieſe Zeitſchrift BD. LIII S. 231 ff.

24. Dem Wechſelinhaber ſtehen alle Rechte aus dem

Wechſel unabhängig von den Rechten ſeines Vormannes zu “),

es müßte denn bewieſen werden , daß der Wechſel aus dem

Beſiß des leßteren ohne feinen Willen gekommen iſt und

daß der Wechſelinhaber davon wußte 2).

Zu Art. 24.

1) Grün hut I S. 285 ff.

2) D. WD. Art. 74.

25. Der Wechſelinbaber kann einem anderen Wechſel

vollmacht ?) geben . Eine ſolche Vollmacht wird durch eine be :

ſondere Aufſchrift auf dem Wechſel beſtellt , welche bevoll

mächtigende Aufſchrift ”). [ Prokuraindoſſament ]') heißt. Die

ſelbe muß außer der Vollmacht die Benennung des Bevolli

mächtigten , ſowie die Unterſchrift des Vollmachtgebers ent

halten . Auf die Nachprüfung der Ordnungsmäßigkeit ſolcher

Aufſchriften finden die Vorſchriften Anwendung , welche im

Art. 32 für Indoſiamente beſtimmt ſind. Die Wechſelvollmacht

erliſcht weder durch den Tod des Vollmachtgebers “) noch

durch die Beſchränkung ſeiner Rechtsfähigkeit").

Zu Art. 25.

1 ) wexeljnoje polnomotschije.

2 ) preporutschiteljnaja nadpissj.

3) D.WD. Art. 17. Volkmar und e o wy , Wechſelordnung S. 89

und 310. . Engl. WD. § 25 . Code c. Art. 138. Spåing

S. 59. . Lyon -Caën et Renault BD. IV Nr. 38. Stal.
Cod. di com . Art. 259. Sorani Nr. 113 , 144 . Gareis.

Deutſches Handelsrecht 6. Aufl. § 89 S. 847. Grünhut Bd. II

§ 89 Š. 143. Renaud, Wechſelrecht § 62.

4) Übereinſtimmend BGB. § 168, § 672, HGB. $ 52 .

5) Dieſe Beſtimmung iſt für das ruſſiſche Recht von beſonderer Be:

deutung wegen der Möglichkeit nachträglicher Wechſelunfähigteit:
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3. B. es wird ein Wechſelberpflichteter Geiftlicher, eine Frau oder

ein Bauer gibt den Gewerbebetrieb auf.

Zu beachten iſt auch, daß das rufftiche Recht den bürgerlichen

Tob (lischenije wssech praw ) fennt. Das Gefeß ſpricht von

„ Rechtsfähigteit“ (prawosspossobnosstj). Entſprechendes mußvon

der Geſchäftsfähigkeit" ( dejesspossobnosstj, Handlungsfähigkeit)

gelten .

26. Die durch Prokuraindoſſament bevollmächtigte

Perſon gilt als befugt ſowohl zur Präſentation des Wechſels

zur Zahlung oder zur gerichtlichen Geltendmachung, ſowie

auch zum Empfang der nach dem Wechſel geſchuldeten Gelder,

überhaupt zu allen Handlungen , welche zur Wahrung der

Rechte des Vollmachtgebers notwendig find 1).

Ein ſolcher BevoUmächtigter kann ſeine Vollmacht einem

anderen mittels neuen Prokuraindoſſaments übertragen, wenn

nicht im urſprünglichen Prokuraindoſſament ein Verbot ſolch

fernerer Übertragung enthalten iſt? ) .

zu Art. 26 .

1 ) D. WD. Art. 17 .

2) Jedes Indofjament eines Proluraindojjatars iſt, auch in der Form

des Vollindofjamentes , nur Prokuraindoffament, ebenſo jedes

folgende. Vgl. RG. VXVII Š. 129 ; Grünhut Bd. II § 89

S.143, § 97 S.193 ; Lehmann S.500 ; Rehbein Art. 9-17

Anm. 27; Staub S. 67 Art. 17 & 3. Fiduciariſches Eigentums:

indoſſament, Vindikation des Indofſanten und Einreden bei einem

als Profuraindofſament gemeinten Volindoſſament, Dr. R. Koch,

Geſammelte Aufſäße in Siebenhaars Archiv Bd. XV S. 270 ;

v . Canſtein, Wechſelrecht S. 410 , 451; Dernburg , Bürgerl.

Recht Bd. I S. 330 , BD. II S. 319 Ånm. 20 , 322 ; Staub

zu Art. 17 § 4 ff.

1

Bweiter Abſchnitt.

Verpflichtung und Befriedigung gemäß eigener Wechſel.

Erſter Titel.

Verpflichtung gemäß eigener Wechſel im allgemeinen.

27. Durch die Aushändigung 1) des Wechſels über

nimmt der Wechſelausſteller die Verpflichtung zur Zahlung

dem Wechſel gemäß.
Zu Art. 27.

1 ) Vgl. oben Art . 15. Dazu BGB. $ 783. åndigt jemand
eine Urkunde, in der er einen andern anweiſt, aus.“ Golds

fchmidt in Zeitſchr. Bd . XXVIII S. 63 ff., 114 ,
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28. Außer dem Wechſelausſteller obliegt die Verpflich

tung aus dem Wechſel auch allen denen, welche den Wechſel

unterſchrieben oder Aufſchriften auf denſelben geſeßt haben ,

ebenſo als ob jeder von ihnen eine ſelbſtändige Verpflich

tung übernommen hätte ), mit Ausſchluß der ausdrücklich in

dieſer Wechſelordnung beſtimmten Fälle. Die nach dem

Wechſel verpflichtete Perſon iſt nicht berechtigt ), die Echtheit

der Aufſchriften [ Indoſſamente) zu prüfen :).

zu Art. 28 .

1 ) Vgl. D. WO. Art. 81 , 98 Ziff. 10.

2) Vgl. ruff. WD. Art . 23 : der Wechſelinhaber iſt nicht verpflichtet" ;

hier iſt der aus dem Wechſel Verpflichtete nicht berechtigt“ (ot

wetsstwennoje po wexelju lizo ne w prawje ), die Echtheit des

Indoffanten zu prüfen. Vgl. Anm. 3 .

3) D. WO. Art. 36 Schlußjaş, Art. 98 Ziff. 5 ; Grünhut Bb. II

§ 85; Staub zu Art. 36 § 20 ff.; ſchweiz. Dbl.R. $ 755 : Entſch.

des Handelégerichts Zürich vom 4. April 1902 in Zeitſchrift für

das geſ. Handelsrecht Bd. LIII S. 231 ff.; engl. WD. SS 23, 24 ;

ſtand. WD. & 87 ; ital . cod . di com . Art . 287, Sorani a . a . D.

Nr. 348 Bd. II S. 131 ; Frankreich, Lyon - Caën et Renault

Bd. IV Nr . 297, code c. Art. 1282. Für den Fall vorzeitiger

Zahlung vgl. jedoch Art. 36 .

1

29. Die Verpflichtung eines jeden wechſelmäßig Ver

pflichteten , darunter eines jeden der Teilnehmer an der

Unterſchrift des Wechſels oder an einer Aufſchrift [ Indoſſa

ment] erſtreckt ſich ſowohl auf die Wechſelſumme, wie auch

auf alles , was der Wechſelinhaber kraft dieſer Wechſelord

nung von ihnen fordern kann í) .

3 u Art. 29.

1) D. WD. Art. 81 , Årt . 98 Ziff. 10.

30. Im Falle der ordnungsmäßig beglaubigten (Art. 49)

Nichterfüllung der Wechſelverbindlichkeit iſt der Wechſelinhaber

berechtigt , nach ſeiner Wahl die Zahlung der ganzen ihm

wechſelmäßig gebührenden Summe (Art. 29) entweder von

allen wechſelmäßig Verpflichteten gemeinſchaftlich (Art. 28)

oder nur von einigen von ihnen auch gemeinſchaftlich oder

von einem von dieſen zu fordern, ohne in den beiden legten

Fällen ſein Recht gegen jene zu verlieren, gegen welche die

gedachte Forderung noch nicht geltend gemacht wird ).

Zu Art. 30.

1 ) D. WD. Art . 49 , 81 , 98 Ziff. 6 .
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31. Wer auf den Wechſel eine Unterſchrift oder Auf

ſchrift als Bevollmächtigter des Wechſelausſtellers oder eines

anderen Wechſelverpflichteten ohne die dazu erforderliche

Vollmacht geſeßt hat , haftet perſönlich ebenſo, wie bei Be

ſtehen der Vollmacht diejenige Perſon haften würde , als

deren Bevollmächtigter er ſich unterſchrieb. Derſelben Ver

pflichtung unterliegen Vormünder und andere geſebliche Ver

treter, welche ohne Recht dazu in dieſer Eigenſchaft auf dem

Wechſel fich unterſchrieben ").

Zu Art. 31 .

1 ) D. WO. Art. 95 , Art. 98 Ziff. 10. Schweiz. Obl.R. § 921 .

Dernburg , Das bürgerl . Recht des Deutſchen Reichs Bd. II

§ 252 Anm. 9. lehmann § 88 Anm. 14. Grünhut Bd. I

S. 324.

.

32. Wenn eine Unterſchrift auf dem Wechſel (Art . 3

Ziff. 7 , Art. 18 und 25) fich als falſch erweiſt oder als un

verbindlich für jene Perſon , durch welche oder in deren

Namen ſie vollzogen iſt, oder als von einer Perſon vollzogen ,

die nicht das Recht hat, durch Wechſel ſich zu verpflichten '),

ſo wird damit die Verpflichtung aus den anderen auf dem

Wechſel befindlichen Unterſchriften nicht beſeitigt (Art. 27

und 28) 2) .

zu Art. 32 .

1 ) Vgl. oben Art. 2 .

2) D. WD. Art. 75, 76, 98 Ziff. 9. Schweiz. Obl.R. $ 801. Thöl,

Wechſelrecht $S 168 ff. Grünhut $ 8 22, 36 Š . 224 , 329.

Lehmann $ 108. Dernburg Bd. II § 252 Anm. 13, § 266

Anm. 2.

33. Der Wechſelverpflichtete, gegen den die Wechſel

forderung geltend gemacht wird , kann ſich nur mit ſolchen

Einreden verteidigen , welche aus den Beſtimmungen dieſer

Wechſelordnung oder aus den unmittelbaren Beziehungen

des Wechſelverpflichteten zum Wechſelinhaber hervorgehen 1) .

zu Art . 33 .

1) D. WO. Art. 82 , 98 Ziff. 10 ; Grünhut Bd. II $$ 86-89

126 f.

I

34. Wenn der Wechſel von einer Perſon erworben

wird , welche vor der Übergabe des Wechſels ſchon im

Wechſelverband ſtand (Art . 17) , ſo iſt ſie nicht berechtigt,

Forderungen gegen ſolche Wechſelverpflichtete zu erheben ,
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denen ſie ſelbſt vor dem Erwerbe desſelben bereits ver

pflichtet war.

35. Verſäumt der Wechſelinhaber eine der Handlungen ,

durch welche kraft dieſer Wechſelordnung die Verpflichtung

der Wechſelverpflichteten bedingt iſt, ſo erliſcht dieſe Ver

pflichtung, auch wenn ſolche Verſäumung unter dem Ein

fluß höherer Gewalt oder überhaupt ohne Verſchulden des

Wechſelinhabers ſtattgefunden hat “).

zu Art. 35.

1) Die Frage iſt großenteils in den Gefeßgebungen nicht entſchieden .

Wiſſenſchaft und Praxis ſind in den verſchiedenen Ländern zu

verſchiedenen Ergebniſſen gelangt. In Deutſchland läßt man Per

rufung auf höhere Gewalt nicht zu ( Goldichmidt, Zeitſchrift

BD. XVII S. 307 ff., Bd. XVIII S. 625 ;Grünhut I S. 19 ,

II S. 397 ; Lehmann S. 550 ; Rehbein Art. 41 Nr. 8 S. 85) ;

wohl aber in Frankreich und Belgien.

Durch Gefeßeswort entſchieden iſt die Frage nur im Schweizer:

recht (Art. 813) und in der ffandinaviſchenWD. ( 8 92). Die

Schweiz folgt Deutſchland, Skandinavien – Frankreich . Bgl. auch

engl. WD. § 46, 50.

Zweiter Titel.

Zahlung gemäß eigener Wechſel.

I. Zahlung gemäß eigener Wechſel vor dem

Verfalltag .

36. Vor dem Eintritte des Verfalltages iſt der

Wechſelinhaber nicht berechtigt, Zahlung gemäß dem Wechſel

zu fordern, und nicht verpflichtet, ſolche Zahlung anzunehmen.

Bei der Vereinbarung einer vorzeitigen Wechſelzahlung iſt

Zahlung ſowohl im ganzen Betrage wie in Teilen ſtatt

haft , in beiden Fällen mit gehörigem Vermerk auf dem

Wechſel.

Wer jedoch vor Verfallzeit einem unrechtmäßigen Wechſel

inhaber gezahlt hat, befreit ſich nicht von der Verpflichtung,

gemäß dem Wechſel zur Verfallzeit zu zahlen 1) .

Zu Art. 36.

1 ) Hier bleibt alſo Art. 28 außer Anwendung. Frühere ruſi. WO.

Årt. 68 und 69. Ähnlich Code de commerce Árt. 144 , 146 ;

ſfandinaviſche WD. Š 40 italien. WD. Art. 294. Vgl. BGB.
§ 271 II.
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am

.

an

II. Eintritt der Zahlungszeit eigener Wechſel.

37. Die Fälligkeit des Wechſels beſtimmt ſich gemäß

der Verſchiedenheit der angegebenen Zahlungszeiten (Art. 5)

nach folgenden Regeln :

1. die Zahlungszeit , die im Wechſel auf einen be

ſtimmten Tag feſtgeſegt iſt, tritt an dieſem Tage

ein 1);

2. die Zahlungszeit, die von der Ausſtellung des

Wechſels ab in einer gewiſſen Zeit beſtimmt iſt,

wird als eingetreten erachtet ?) :

a ) bei Beſtimmung der Zeit nach Tagen

legten dieſer Tage , wobei der Tag der Aus

ſtellung des Wechſels nicht mitgerechnet wird 3) ;

b) bei Beſtimmung der Zeit nach Wochen

dem Tage, welcher nach ſeiner Benennung dem

Tage der Niederſchrift des Wechſels entſpricht “);

c ) bei Beſtimmung der Zeit nach Monaten - an

dem Tage des Verfallsmonats , der nach der

Zahl dem Tage der Ausſtellung des Wechſels

entſpricht, beim Fehlen derſelben Zahl im Ver

fallsmonat am leßten Tage dieſes Monats ") ;

d ) bei Beſtimmung der Zeit durch einen oder meh:

rere ganze Monate und einen oder mehrere

Tage — am leßten dieſer Tage ) ;6

3. die Zahlungszeit, die auf Präſentation [auf Sicht]

beſtimmt iſt, tritt am Tage der Präſentation des

Wechſels zur Zahlung ein?) . Wenn der Wechſel

im Laufe von zwölf Monaten vom Tage feiner

Ausſtellung ab nicht zur Zahlung präſentiert wurde,

ſo tritt die Verfallzeit an dem dem Ausſtellungs

tage der Zahl nach entſprechenden Tage des zwölften

Monats ein , beim Mangel eines ſolchen am lekten

Tage dieſes Monats ;

4. die Zahlungszeit, die auf eine gewiſſe Zeit nach

Präſentation (nach Sicht) beſtimmt iſt, tritt an

dem Tage ein , der nach den oben unter Ziff. 2

dargelegten Regeln beſtimmt wird, wobei zur Grund

lage der Berechnung ſtatt des Ausſtellungstages der

Tag der Präſentation genommen wird ;

5. die Zahlungszeit eines Marktwechſels tritt am Tag

vor dem Tage ein, der als Schlußtag des Marktes
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beſtimmt iſt, oder am Tage des Marktes ſelbſt,

wenn derſelbe nur einen Tag währt 8);

6. die Zahlungszeit eines Marktfichtwechſels tritt ein

an dem Tage der Präſentation des Wechſels zur

Zahlung auf dem Markte .

Zu Art. 37.

1) D. WD. Art . 30.

2 ) T. WO. Art. 4 Ziff. 4 Nr. 4.

3) D. WD. Art . 32 Ziff. 1 ; BGB. § 187 $ 188.

4) D. WD. Art . 32 Ziff. 2 ; BGB. § 188 Abſ. II .

5) D. WD. Art. 32 Ziff. 2 ; BGB. § 188 Abſ. II , III .

6) D. WO. Art. 32, leßter Saß.

7) D. WO. Art . 31 .

8) D. WD. Art. 35.

38. Der Verfalltag ſolcher Wechſel,für welche gemäß

Art. 6 eine beſondere Friſt bezeichnet iſt, beſtimmt ſich nach

folgenden Regeln :

1. für Wechſel mit Verfall auf Präſentation [auf

Sicht] wird die Zahlungszeit als eingetreten an

geſehen am Tage der Präſentation des Wechſels

zur Zahlung binnen dererwähnten beſonderen Friſt,

beim Mangel einer ſolchen Präſentation am legten

Tage dieſer beſonderen Friſt 1) ;

2. für Wechſel mit Verfal binnen beſtimmter Zeit nach

Präſentation (nach Sicht] gilt die Zahlungszeit als

eingetreten , wenn ſeit dem Tage der binnen der

beſonderen Friſt erfolgten Präſentation des Wechſels

auch die im Wechſel beſtimmte Zeit der Zahlung

nach Sicht verfloſſen iſt , wobei der Tag der Prä

ſentation des Wechſels durch einen beſonderen Ver

merk auf dem Wechſel mit der Unterſchrift des Wechſels

ausſtellers oder eines beſonderen Zahlers feſtgeſtellt
wird ) .

Wenn ſolcher Vermerk nicht zu erlangen iſt, ſo iſt

vor Ablauf der Friſt, in welcher der Wechſel präſen

tiert werden konnte, Proteſt zu erheben ; in ſolchem

Falle gilt der Tag desProteſtes als Tag der Präſen

tation des Wechſels.

Zur Präjentation des Wechſels behufs Erlangung

des erwähnten Vermerks und zur Erhebung des

Proteſtes mangels deſſen Erlangung iſt jeder ) be

rechtigt, in deſſen Händen der Wechſel ſich befindet.

Wenn der Wechſel zum Vermerk oder Proteſt nicht
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präſentiert wurde , ſo wird zur Berechnung der

Zahlungszeit der leßte Tag der zur Präſentation

des Wechſels beſtimmten beſonderen Friſt ange

jeßt ).

zu Art. 38.

1 ) Sichtwechſel.

2) Zeitſichtwechſel, Nachrichttechfel, befriſtete Sichtwechſel, Grün but

BD. I S. 385, 442. D. WD. Art. 31 .

3) D. WD. Art. 18 .

4) D. WO. Art. 20.

39. Wenn der Wechſel an einem Drte ausgeſtellt iſt,

wo eine andere Zeitrechnung [Stil] als am Orte der Zah

lung gilt , ſo wird zur Beſtimmung der Zahlungszeit die

Zeitrechnung am Ausſtellungsort in die Zeitrechnung am

Zahlungsort umgerechnet, wenn nicht im Wechſel eine andere

Beſtimmung darüber getroffen iſt ?).

Zu Art. 39 .

1 ) D. WO. Art . 34.

.

III. Forderung und Leiſtung der Zahlung gemäß

eigener Wechſel.

40. Mit Eintritt der Zahlungszeit (Art . 37–39)

wird der Wechſel zur Zahlung dem Wechſelausſteller 1)

oder , wenn von ihm ein beſonderer Zahler [Domiziliat] ?)

( Art. 8) benannt iſt , dieſem unter Beobachtung der nach

folgenden Regeln über die Präſentationsfriſten (Art. 41-13)

präſentiert.

zu Art. 40 .

1 ) Vgl. ruff. WD. Art. 3 Anm. 4.

2) Vgl. ruff.WD. Art. 7 Anm. 2. Beim domizilierten Wechſel wird

der Proteſt gegen den Domiziliaten aufgenommen ; bei der Zahl:
ſtelle bleibt beim eigenen Wechſel der Ausſteller , beim gezogenen

Wechſel bleibt der Bezogene diejenige Perſon , gegen welche der

Proteſt zu erheben iſt. D. WO. Art. 43, 99.

41. Der Wechſel mit Zahlungszeit auf einen beſtimmten

Tag oder binnen beſtimmter Zeit nach Ausſtellung des

Wechſels oder binnen beſtimmter Zeit nach Präſentation

(nach Sicht) wird zur Zahlung präſentiert am Verfalltage

oder ſpäteſtens am zweiten Werktage nach dem Verfalltage ).

Zu Art. 41 .

1 ) D. WO. Art . 41. Die früher zuſtändigen 10 Reſpekttage (yrazion

nyje dni) ſind weggefallen . Vjl . D. WO. Art. 33 .
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42. Der Wechſel mit Verfall auf Präſentation wird,

wenn in ihm eine beſondere Friſt (Art. 38 Ziff. 1) beſtimmt

iſt, zur Zahlung vor Ablauf dieſer Friſt präſentiert; iſt eine

ſolche Friſt nicht beſtimmt, vor Ablauf von zwölf Monaten

vom Tage der Ausſtellung des Wechſels ab ).1

3 u Art. 42.

1 ) D. WD. Art . 31 .

43. Der Wechſel mit Zahlungszeit auf einen Markt

wird am Verfalltage präſentiert ( Art. 37 Ziff. 5 ) ; der

Wechſel mit Zahlungszeit auf einen Markt nach Präſentation

ſpäteſtens am Tage vor dem Schlußtage des Marktes oder

am Tage des Marktes ſelbſt, wenn derfelbe nur einen Tag

währt .

Wenn die Friſt, binnen deren der Wechſel zur Zahlung

zu präſentieren iſt, mit einem Feiertag endigt , ſo wird der

Wechſel auch an dieſem Tage präſentiert 1) .

3 u Art. 43.

1 ) Die große Anzahl der ruſſiſchen Fefts und Feiertage dürfte hier

Beranlaſſung geweſen ſein . Abweichend D. Wb. Art. 92 ; BGB.

$ 193. Zu beachten iſt , daß der Art. 43 von Marktwechſeln

handelt.

44. Die Forderung der Wechſelzahlung wird am

Zahlungsort (Art. 7) an die zuſtändige Perſon in ihrem

Kontor oder einem anderen Geſchäftslokal und, mangels

eines ſolchen , in ihrer Wohnung gerichtet, ſofern nicht im

Wechſel eine beſondere Örtlichkeit für die Zahlung ange

geben iſt ) .

zu Art. 44.

1 ) Ruſſ. WD. Art. 57. D. WO. Art. 91 .

45. Bei der Präſentation des Wechſels zur Zahlung

iſt der Wechſelinhaber nur berechtigt, die Wechſelſumme zu

fordern . Wenn jedoch ein Wechſel mit Verfal binnen be

ſtimmter Zeit nach Präſentation bereits wegen Nichterlangung

des Vermerks des Präjentationstages (Art. 38 Ziff. 2) pro

teſtiert worden iſt, ſo ſind bei der Zahlung auch die mit

folchem Proteſt verbundenen Auslagen zu erſeßen .

46. Der Wechſelinhaber kann Wechſelzahlung nur in

Geld verlangen , welches geſeßlich als Zahlung genommen

werden muß.

Der Wechſel, der im Auslande in fremder Valuta mit
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Zahlung im Reich [Rußland] ausgeſtellt iſt, und ebenſo der

Wechſel, der im Reiche [Rußland] mit Zahlung im Ausland

ausgeſtellt iſt, wird bei Präſentation zur Zahlung im Reiche

in ruſſiſche Münze nach dem im Wechſel beſtimmten Kurſe

umgerechnet; beim Mangel ſolcher Beſtimmung nach dem Kurs

des Zahlungsortes . Maßgebend iſt im leßteren Falle die

Übung, welche zur Ausrechnung des Wechſelkurſes in dieſem

Ort oder auf der nächſten Börſe angenommen iſt.

Der Kurs wird nach dem Kurs des nächſt vorhergehen

den Werktages berechnet.

Zu Art. 46.

1 ) Zu vergleichen D. WD. Art. 37. Bezüglich der Berechnung des

Wechſelkurſes wurde von einer allgemeinen Ordnung durch den

Finanzminiſter abgeſehen. Dagegen iſt in Ausricht genommen, daß

die Miniſter der Finanzen und der Juſtiz durch den regierenden

Senat für die verſchiedenen Örtlichkeiten, ſoweit dies nötig erſcheint,

beſondere Regeln zur Berechnung des Wechſelfurſes erlaffen und

veröffentlichen.

47. Der Wechſelinhaber iſt nicht berechtigt, die An

nahme einer Teilzahlung zu verweigern , die ihm bei der

Präſentation des Wechſels zur Zahlung angeboten wird ") ; in

dieſem Falle verbleibt jedoch der Wechſel beim Wechſelinhaber

mit dem Vermerk ſeitens des Zahlenden über die durch ihn

erfolgte Zahlung. Im Falle voller Zahlung iſt der Wechſel

inhaber verpflichtet , den Wechſel dem Zahlenden auszuhän

digen mit gehöriger Quittung auf dem Wechſel über den

Empfang der Zahlung ?) .

3 u Art. 47.

1 ) D. WD. Art. 38.

2) D. WD. Art. 39.

48. Wenn der Wechſel nicht zur Zahlung präſentiert

wurde oder , obwohl er präſentiert wurde , die angebotene

Summe von dem Wechſelinhaber nicht angenommen wurde, to

hat der Wechſelausſteller oder der ihn vertretende Zahler 1) das

Recht, nach Ablauf der Friſt, die zur Erhebung des Proteſtes

mangels Zahlung beſtimmt iſt , die von ihm gemäß dem

Wechſel geſchuldete oder von ihm angebotene Summe bei

dem für den Zahlungsort zuſtändigen Gericht auf Gefahr

und Koſten des Wechſelinhabers zu hinterlegen ?) .

Zu Art. 48 .

1) Ruff. WO. Art. 7 .

2) Vgl . BGB. § 372, D. WO. Art. 40 , Ungar. WD. Art. 40.

Schweiz $759, 3talien 297 .
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Dritter Titel.

.

Folgen der Nichtzahlung eigener Wedſel.

49. Ein Wechſel, der bei ſeiner Präſentation zur

Zahlung (Art. 40) nicht bezahlt wurde , muß zur Wahrung

des Rechts der Regreſforderungen mangels Zahlung nach

den in den Artikeln 67—72 beſtimmten Vorſchriften proteſtiert

werden ").

zu Art. 49 .

1 ) D. WD. Art. 41 , 98 Ziff. 6 .

50. Der Wechſelinhaber, der Proteſt mangels Zahlung

erhoben hat , kann ſowohl vom Wechſelausſteller als auch

kraft Regreßrechts von den Indoſſanten fordern :

1. die nichtbezahlte Wechſelſummemit 6 Prozent Zinſen

aufs Jahr, gerechnet vom Verfalltage bis zum Tage

der Befriedigung ;

2. die mit dem Proteſte verbundenen Auslagen 1) und

3. eine Entſchädigung [ Proviſion] von einem Viertel

prozent von der ganzen (Ziff. 1 und 2) nicht be:

zahlten Summe ?) .

3 u Art. 50.

1 ) Pgl. unten ruff. WD. Art. 72.

2) Übereinſtimmend D. WD. Art. 50, jedoch Proviſion von ein Drittel

Prozent.

51. Der Inhaber eines nicht bezahlten und mangels

Zahlung proteſtierten Wechſels iſt berechtigt, auf Grund des

Art. 30, Regreßbefriedigung von jedem Indoſſanten zu ver

langen , unabhängig von der Reihenfolge der Indoſſamente,

bis zur vollen Befriedigung ). Eine ſolche Forderung kann

nicht gegen den Indoſſantengeltend gemacht werden , der ſeine

Regreßhaftung durch die Worte vor ſeiner Unterſchrift aus

ſchloß: „ohne Rückgriff auf mich “ 2).

zu Art. 51 .

1 ) In Übereinſtimmung mit der D. WO. Art. 49 und allen ſonſtigen

WO. (Grünhut § 130, namentlich Anm. 4 ) iſt der Sprungregreß

im Gegenſatz zum Ordnungêregreß , wo jeder Regreßnehmer zunächſt

feinen unmittelbaren Vormann angreifen muß , alſo die Drdnung

einhalten muß, gewährt und zwar mit dem ſogenannten Wande:

lungsrecht (vgl. ruſl. WD. Art. 30), welches in der holländ. WD.

ausgeſchloffen iſt. Grünhut a . a. D. Únm. 5 .

2) Vgl. oben ruſſ. WD. Art. 21 .
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52. Der Indoſſant, von dem Zahlung gefordert wird,

iſt nur gegen Aushändigung des Wechſels mit der Proteſt

urkunde verpflichtet, die Zahlung zu leiſten -), und iſt ſodann

berechtigt, auf dem Wechſel ſowohl ſein eigenes Indoſſament

wie auch die nachfolgenden Indoſſamente zu durchſtreichen *) .

Zu Art. 52.

1 ) D. WD. Art. 54.

2) D. WD. Art. 55.

53. Der Indoſſant, welcher den Wechſel bezahlt hat,

kann nach ſeiner Wahl von dem Wechſelausſteller oder den

vorhergehenden Indoſſanten verlangen :

1. die Regreßſumme , welche er dem Wechſelinhaber

bezahlen mußte , mit 6 Prozent Zinſen aufs Jahr

für dieſe Summe vom Tage der Bezahlung des

Wechſels an, und

2. eine Proviſion von 1/4 Prozent von der ganzen

Summe ).

zu Art. 53.

1) Übereinſtimmend D. WO . Art. 51 , jedoch beträgt die Proviſion

ein Drittel.

54. Der Wechſelverpflichtete iſt berechtigt, den pro

teſtierten Wechſel beim Wechſelgläubiger gegen die dem leß

teren gebührende Summe mit Prozenten und Auslagen ein

zulöſen und Quittung über dieſe Zahlung auf dem Wechſel

ſelbſt zu verlangen ) .

Wenn mehrere die Einlöſung anbieten , ſo wird dem

jenigen der Vorzug gegeben , deſſen Zahlung die meiſten

Wechſelverpflichteten befreien würde ).

Zu Art. 54.

1 ) D. WD. Art. 48.

55. Wenn ein nicht bezahlter Wechſel nicht proteſtiert

wurde, ſo werden durch dieſe Unterlaſſung des Proteſtes die

Indoſſanten von ihrer wechſelmäßigen Verpflichtung frei; der

Wechſelausſteller jedoch bleibtwechſelmäßig verpflichtet und der

Wechſelinhaber iſt berechtigt, von ihm die unbezahlteSumme

mit 6 Prozent Zinſen aufsJahr vom Tage der Erhebung der

Klage ab zu fordern 4).

Zu Art. 55.

1 ) Die Motive führen aus :

Die Beſtimmungen der Art. 94 und95 der ruff. WD. von 1893,

nach welchen der nicht friſtgemäß proteſtierte Wechſel die Wechſel:

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LIII. 33
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.

-

kraft verlor , erzeugten eine Spaltung in der Praxis der oberſten

Gerichte. Nach derAuffaſſungdes bürgerlichrechtlichen Kafſations:

Departements des regierendenSenats bedeutete der Ausdruck ver

liert die Kraft des Wechſelrechts “ (terjajet ssilu wexeljnawo

prawa), daß der nichtproteſtierte Wechſel, der die Vorzüge des

Wechſelrechts verliere, trozdem in Beziehungauf den Wechſelausſteller

als Wechſel gelte. Dagegen waren das ehemalige vierte Departe:

ment des regierenden Senates fowie die zweite Plenarverſammlung

des Senates der Anficht, daß ein nicht proteſtierter Wechſel tein

Wechſelſei und ihm nur die Bedeutung einer allgemein zivilrechts
lichen Schulburtunde zukomme.

Dieſer Zwieſpalt der Rechtſprechung führte zur Frage nach

Kraft und Bedeutung des Proteſteß. Die Theorie, daß der nicht

proteſtierte Wechſel als eine den allgemeinen zivilrechtlichen Be:

ſtimmungen unterliegende Schuldurkunde anzuſehen ſei , erzeugte

weſentliche Schwierigkeiten in der Praxis.

Was die Folgen der Proteftverfäumung betrifft, ſo iſt vor

allem zu beachten , daß der Wechſel ein Mittel des Aredites ift.

Darum muß er ſelbſt durch den Kredit gefeſtigt ſein . Dieſe

Feftigung erhält er durch die Indofſamente. Dabei verlaſſen fich

aber die Indofſanten auf die ſtrengen Bedingungen des Wechſel.

rechts , beſonders auf die Raſchheit der Liquidierung , ſowie die

Möglichkeit des Regreffes. Zahlt der unmittelbare Schuldner rechts

zeitig, ſo iſt das Verhältnis erledigt; zahlt er nicht, ſo beginnt die

Verpflichtung der Indofjanten.

Darum bedarf die Tatſache der Nichtzahlung der Feftſtellung

in einem beſonderen Akte dem Proteft. Er hat Bedeutung für

den Wechſelinhaber als Grundlage feiner Anſprüche gegen die

Indoſſanten, für dieſe Leşteren als Beweiß , daß ihre Verbindlichs
feit eintrat.

Für den unmittelbaren Schuldner (den Ausſteller) hat der

Proteft dieſe Bedeutung nicht. Seine wechſelrechtliche Lage bleibt

bis zur Zahlung oder Ablauf der Verjährungsfrift unverändert.

Das Gefeß hat in dieſem Sinne entſchieden.

Der Schlußlaß des Art. 99 D. WO. , welcher beſagt, daß es

bei nicht domilizierten eigenen Wechſeln der Proteſterhebung zur Ers

haltung des Wechſelrechts gegen den Ausſteller nicht bedarf, ift

von der Nürnberger Novellehinzugefügt; übereinſtimmend mit der

Öſterr. Verordnungvom 2. November 1858, Ziff. 5 ;( öſterr. Reichs

geſeßblatt 1858, Stüd XXXXIX ; Zeitſchr. für das gef. Þandelés

recht Bd. II S. 381). Dies entſpricht Ärt. 55 der ruff. WO.

Die ruff. WO. enthält keine Sonderbeſtimmung für den

domiziliert eigenen Wechſel; es bleibt alſo der Ausſteller auch

dann haftbar, wenn der rechtzeitige Proteft beim Domiziliaten

verſäumt iſt. Dagegen beſtimmt die D. WD. in Art. 99 Saß 2 ,

daß bei Verſäumung des Proteſtes gegen den Domiziliaten der wechſels

mäßige Anſpruch auch gegen den Äusſteller verloren geht . Dieſe

Abweichung ift bedeutſam .

56. Ein verfallener, proteſtierter oder nicht proteſtierter,

Wechſel kann nach den allgemeinen Grundfäßen durch In

doſſament weiter begeben werden , mit der Maßgabe jedoch,

daß die eine derartige Weitergabe vollziehenden Indoſſanten
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nicht der Regreßpflicht unterliegen , mag die Übergabe nach

Erhebung des Proteſtes oder nach Ablauf der für den Pro

teſt beſtimmten Friſt ſtattgefunden haben *).

zu Art. 56.

1) Die Motive führen aus :

Da der Wechſel keinesfalls eine einfache Schuldurlunde wird,

ſo iſt auch das Indofjament teine allgemeine zivilrechtliche Zeffion

im Sinne des § 2058 des Grashdansskoje uloshenije 8 398

BOB.), ſondern eben ein Indofjament. Demgemäß bleibt auch

jeder neue Erwerber eines derfallenen Wechſels Wechſelinhaber mit

allen wechſelmäßigen Rechten gegen den Wechſelausſteller, mit der

Maßgabe jedoch, daß dienachfriſtigen Indoffantennicht der Regreß

pflicht unterliegen, obwohl fie nach allgemeinen Wechſelgrundläßen

die Zahlung garantieren. Sie garantieren eben nicht" Zahlung,

ſondern rechtzeitige Zahlung. Ift der Wechſel jedoch verfallen, ſo

können Indoſſanten nach Verfall nicht rechtzeitige Zahlung

garantieren. Das gilt für proteſtierte nnd nicht proteſtierte

Wechſel.

Die rufi. Wo. kennt demgemäß nicht die Arten des Nach:

indoſſaments der D. WO. Art. 16. Vgl. Schweiz. OR. Art. 734 ;

Code de com . Art. 136 ; Belg. Gefe vom 20. Mai Art. 26 ;

engl. WO. s . 10 ; ungar. WO. § 14 ; italien. WO. Art. 260.

Vierter Titel.

Bürgen eigener Wechſel.

57. Die Wechſelzahlung kann durch Bürgſchaft ") ſowohl

für den Wechſelausſteller als auch für jeden verpflichteten

Indoſſanten geſichert werden . Die Bürgſchaft wird in einer

beſonderen Aufſchrift , welche „ Bürgſchaftsaufſchrift“ 2) (Aval]

heißt, mit der Unterſchrift des Bürgen gegeben , und wenn

in ihr nicht beſtimmt iſt, für wen die Bürgſchaft geleiſtet

wird, ſo gilt ſie als für den Wechſelausſteller geleiſtet.

Zu Art. 57.

1) porutschiteljsstwo.

2) porutschiteljnaja nadpissj.

58. Die Wechſelbürgſchaft kann nur für die ganze

wechſelmäßig geſchuldete Summe, nicht für einen Teil der

ſelben geleiſtet werden. Sie kann auch von mehreren Bürgen

geleiſtet werden , ebenfalls ohne Teilung der Wechſelſumme.

59. Der Wechſelbürge iſt ebenſo verpflichtet, wie die

jenigePerſon, für welche er ſich derbürgte. Durch Zahlung

des Wechſels tritt der Bürge in die Rechte des Wechſel

inhabers ſowohl gegen diejenigen, für welche er ſich verbürgt
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hat, als auch gegen diejenigen , welche dem Verbürgten ver

pflichtet geweſen wären , wenn er ſelbſt den Wechſel be

zahlt hätte 1).

Z u Art. 59.

1) Die Motive bemerlen : In der WD. von 1893 geſchah der Wechſel:

bürgichaft nur im Art. 93 Erwähnung. Praktiſch war vieles

zweifelhaft, insbeſondere weil die Wechſelbürgichaft im Gegenſat

zu den Grundläßen des Wechſelrechts als allgemein bürgerlichs

rechtliche konſtruiertwar, nämlich als ſubſidiäre, atzefforiſche und

unfelbſtändige Verpflichtung und nur für den Fall der Zahlung&:

unfähigfeit der Hauptſchuldner. Unbefriedigend iſt auch die Hes

gelung im franzöfiſchen Recht (Code de com. Art. 141 , 142 ).

Die deutſche WD . erwähnt die Bürgen auch nur bei der Zahl der

wechſelmäßig verpflichteten Perſonen (Art. 81), über die juriſtiſche

Natur der Wechſelbürgſchaft wirdnichts geſagt . Sie iſt keine zivil

rechtliche Bürgichaft. Entid . des Reichegericht vom 12. Januar 1903 .

„ Recht“ 1903 S. 236 .

Der Grundgedante der neuen ruff.WD. iſt : die Wechſelbürg:

ichaft iſt nicht fubfidiäre, fondern felbſtändige Verbindlichteit ( Urt . 59).

Es finden die allgemeinen Grundfäße über die ſelbſtändige Vers

bindlichkeit Anwendung, wenn es fich auch nach ökonomiſchen Ges

ſichtspunkten um eine Bürgſchaft handelt. Eine wichtige Bes

ſonderheit i. Art. 75.

Nach deutſchem Recht beſtimmt fich das Verhältnis des Wechſel:

bürgen zum Hauptſchuldnerlediglich nach den allgemeinen zivilrecht:

lichen Grundfäßen . Insbeſondere iſt eine wechſelmäßige Alage,

etwa nach Analogieder Ehrenzahlung ( Art. 63), unbefannt. Vgl.

Rehbein Art. 81 Nr. 7.

Fünfter Titel.

Intervention bei eigenen Wedſeln (Ehrenzahlung ).

Aus den Motiven ſei bemerkt :

Der þauptzweck der Intervention ift : Vermeidung des Res

greffes und der damit verbundenen Koſten . Zahlt der Intervenient

den Wechſel , ſo geht derſelbe in ſeine Hand über.

Die Intervention iſt zweifacher Art. Nachder Beſtimmung

des Indofjanten, beim gezogenen Wechſel auch des Wechſelausſtellers

„ für den Fall der Not“ oder auch wzu Ehren“ . Vor dem Proteſte

kann der Wechſelinhaber jede Intervention zurüdweiſen. Sonach

fann Intervention nur ſtattfinden , wenn der Wechſelverpflichtete

die Zahlung verweigert. Deshalb hat praktiſch erhebliche Bedeutung

nur die Intervention mit Notadreſle, da eine dritte unbeteiligte

Perſon von der Proteſterhebung ſelten Kenntnis haben wird.

Àus dieſem Grunde ſtellt die ieſige WD. auch die Intervention

mit Notadreſſe voran,im Gegenſaß zum Entwurfe.

60. Bei Nichtzahlung zur Verfallzeit kann die Zahlung

erfolgen durch einen Intervenienten , der im Wechſel ſelbſt

durch einen der Indoſſanten benannt iſt. Der Wechſelinhaber

.
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1

iſt verpflichtet, die Zahlung anzunehmen , wenn die ganze

Wechſelſumme nebſt 6 Prozent Zinſen aufs Fahr vom Ver

falltage ab nebſt den durch den Proteſt entſtandenen Koſten

angeboten wird ).

Zu Art. 60.

1) D. WO. Art. 98 Ziff. 7, Art. 62 .

61. Als Intervenient fann nur eine Perſon benannt

werden , welche am Sahlungsort zur Zahlungszeit gemäß dem

Wechſel Zahlung zu leiſten hat 1) .

zu Art. 61 .

1) D. WO. Art. 62, 98 Ziff. 7 .

62. Der nicht zur Zahlung zugelaſſene Intervenient

iſt berechtigt zu fordern , daß ſein Angebot in der Proteft

urkunde oder in einer Ergänzung dazu erwähnt wird. Der

Wechſelinhaber, der die Annahme der Zahlung ablehnt, ver

liert das Recht der Regreßforderung gegen diejenigen wechſel

mäßig Verpflichteten , welche durch ſolche Zahlung von der

wechſelmäßigen Verpflichtung befreit worden wären 1) .

Zu Art. 62.

1) D. WO. Art. 62, Schlußlaß.

63. Der Wechſelinhaber iſt verpflichtet, den Wechſel

nebſt Proteſturkunde ſpäteſtens vor Ablauf des auf die Er

hebung des Proteſtes (Art. 69) folgenden Werktags am

Orte der Zahlung jedem der benannten Intervenienten zu

präſentieren ) . Die Folgen dieſer Präſentation müſſen inner

halb derſelben Friſt in der Proteſturkunde oder in einer

Ergänzung zu derſelben beurkundet werden. Bei Verſäumung

dieſer Handlungen verliert der Wechſelinhaber das im vor

hergehenden Artikel (62) beſtimmte Recht ).

zu Art. 63.

1) Der Interventionsproteſt mangels Zahlung muß nach deutſchem

Recht innerhalbder Hauptproteſtfrift erhoben werden . Dies iſt als

ein erheblicher Mangel erkannt. Vgl. dazu Dernburg, Bürgerl.

Recht II § 275 S. 313 ; Grünhut II S. 473; Neumann in

Buichs Archiv XXXII S. 183 ; ROHG. , Entſch . vom 7. April

1876 , Bd. XX S. 113 ff .; Rehbein Art. 62 Nr. 7 ; Staub
Art . 62 § 4.

Dieſer Mangel iſt in der ruff. Wo . beſeitigt, indem der

ſogenannte Kontraproteſt am Tage nach der Hauptproteſterhebung

auch dann noch erhoben werden kann , wennder Hauptproteſt am

zweiten Werktage der Sauptproteſtfrift erhoben worden iſt. In

ben Motiven zu Art. 63 findet fich auffallenderweiſe darauf kein

Hinweis.

2) D. WD. Art. 62. Vorleßter Saß .

1
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64. Der Intervenient, der den Wechſel bezahlt hat,

iſt berechtigt, die Einhändigung des Wechſels nebſt der Pro

teſturkunde, mit dem Vermerk auf der lekteren, daß die

Zahlung durch ihn erfolgt ſei, zu verlangen. Er tritt in die

Rechte des Wechſelinhabers gegen den , für deſſen Rechnung

die Zahlung erfolgte, ebenſo gegen die dem leßteren Wechſel

verpflichteten und gegen den Wechſelausſteller ein ) .

Zu Art. 64.

1) D. WO. Art. 63, Art . 98 Ziff. 7 ..

65. Wenn die Zahlung von mehreren Intervenienten

angeboten wird , ſo gebührt demjenigen der Vorzug , deſſen

Zahlung die meiſten Verpflichteten von ihrer Verpflichtung

befreit. Wenn ſich herausſtellen ſollte, daß der Intervenient,

der nicht zur Zahlung zugelaſſen wurde und darüber beim

Proteſte (Art. 62) eine Erklärung abgab, den oben erwähnten

Vorzug vor einem anderen Intervenienten hatte , der zur

Zahlung zugelaſſen iſt , ſo verliert der lektere , obwohl er

die Zahlung geleiſtet hat, fein Regreßrecht gegen diejenigen

Verpflichteten , welche durch die Zahlung des übergangenen

Intervenienten von der Verpflichtung befreit worden wären

( Art. 64) ) .

zu Art. 65.

1 ) D. WD. Art. 64.

66. Außer den Intervenienten , die im Wechſel felbft

benannt ſind, können auch ſolche Perſonen intervenieren,

die dem Wechſelinhaber Zahlung zu Ehren irgend eines

Indoſſanten anbieten "). Auf fie finden die in den Artikeln 60,

62, 64 und 65 beſtimmten Regeln mit folgender Maßgabe

Anwendung :

1. folche Ehrenintervention kann vor und während der

Erhebung des Proteſtes angeboten werden, aber in

jedem Falle nur vor der Ausſtellung der Proteſt

urkunde (Art. 69) ;

2. der Intervenient, der die Ehrenzahlung geleiſtet

hat , iſt berechtigt, einen Vermerk in der Proteſt

úrkunde oder in einem Anhang derſelben darüber

zu verlangen, zu weſſen Ehren die Zahlung erfolgt.

Z u Art . 66 .

1) D. WD. Art. 61 , Schlußla . Vgl. BGB. & 267 .
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Dritter Abſchnitt.

Proteſtierung eigener Wechſel.

67. Der Wechſelproteſt wird von einem Notar oder

einer ihn nach dem Gefeß erſeßenden Perſon infolge eines

in den gehörigen Fällen geſtellten Antrages aufgenommen ?) .

Zu Art. 67.

1 ) Die hier getroffene Regelung der Protefterhebungsform (Walter,

Der Wechſelproteft, Berlin 1892) fann dem ſchwerfälligen deutſchen

Verfahren gegenüber als Fortſchritt bezeichnet werden. Bezüg

lich der mannigfachen Verbefferungsvorſchläge vergleiche Leift,

Der Wechſelproteſt und ſeine Reform , Berlin 1899 ; Bernſtein ,

Die Heviſion der Wechſelordnung, Berlin 1900 ; Małower in

der Zeitſchrift für HR. Bd. XLI S.361 ff.; betreffend die belg.

Regelung vgl. Goldichmidt, Zeitſchr. Bd. XXIII Beil . H. S. 172,

BD. XXXÝ S. 329; Pappenheim , Zeitſchr. B. XXXIV

6. 431 f.

68. Für die Aufnahme des Proteſtes mangels Zah

lung ſind folgende Regeln zu beobachten :

1. Der Wechſelinhaber muß dem Notar den Wechſel

zumProteſt an dem Tage, der in den Art . 41-43

zur Präſentation des Wechſels zur Zahlung beſtimmt

iſt, übermitteln.

2. An demſelben Tage übermittelt der Notar ), perſönlich

oder ſchriftlich, das Zahlungsverlangen dem Wechſel

ausſteller oder den Wechſelausſtellern , wenn der

Wechſel von mehreren Perſonen (Art. 10) ausgeſtellt

iſt?), oder den benannten beſonderen Zahlern [Domi

ziliaten ]3) (Art. 8) .

3. Wenn bis 3 Uhr des darauffolgendenTages Zahlung

gemäß dem Wechſel nicht erfolgt iſt 4), ſo proteſtiert

der Notar am ſelben Tage den Wechſel durch einen

Eintrag darüber im Regiſter und einen Vermerk

auf dem Wechſel. Mit dem Vollzug dieſes Ver

merkes gilt der Proteſt als vollzogen ; er tritt in

Kraft nach Abfaſſung einer beſonderen Urkunde

darüber .

zu Art. 68 .

1 ) D. WO. Art . 87 , bezüglich deutidher landesrechtlicher Vorſchriften

fiehe Rehbein S. 155 .

2 ) Reineswegs erſcheint hiemit der zur Zahlung auffordernde Notar

als zur Zahlungsempfangnahme legitimiert. Die Legitimation des

Proteſtbeamten zur Zahlungsempfangnahme iſt für das Gebiet der



520 Kechtsquellen.

deutſchen Wechſelordnung zu verneinen . Vgl. Rehbein Art. 87

Ziff 8 ; Staub Art. 87, SS 11 , 14, 15.

3 ) Die Wo. von 1893 forderte einen Proteft nicht nur gegen den

Wechſelausſteller, ſondern auch gegen die Indofianten.

4 ) Mit erfolgloſer Präſentation des Wechſels zur Zahlung wird die

ſeitherige Wechſelholjchuld zur Bringſchuld. Rehbein Art. 87 Nr. 8.

69. Die Urkunde über den Proteſt des Wechſels muß

ſpäteſtens an dem auf die Vollziehung des Proteſtes folgen :

den Tage ausgeſtellt werden und muß enthalten ):

1. Eine Abſchrift des Wechſels und aller auf demſelben

befindlichen Aufſchriften und Vermerke;

2. die Bezeichnung der Perſon , für welche und gegen

welche ) der Proteft erhoben iſt (Art. 68 , Ziff. 2) ;

3. die Erklärung, daß an die Perſon, gegen welche der

Proteſt erhoben wurde (Art. 68, Ziff. 2), durch den

Notar ein genau bezeichnetes Forderungsbegehren

geſtellt worden iſt , oder daß dies Begehren an die

bezeichnete Perſon nicht geſtellt werden konnte, und

aus welchem Grunde ;

4. die Angabe der auf das geſtellte Begehren gegebenen

Antwort oder daß eine Antwort nicht erfolgte;

5. die Angabe, an welchem Orte und zu welcher Zeit

( Jahr, Monat, Tag) die Forderung geſtellt wurde,

oder klar wurde , daß ſie nicht übermittelt werden

konnte ;

6. die Angabe der Zeit ( Fahr, Monat und Tag) der

Vollziehung des Proteſtes (Art. 68, Ziff. 3 );

7. die Unterſchrift des Notars oder der ihn erſeßenden

Perſon unter Beifügung des Siegels .

Zu Art. 69.

1) Vgl. D. WO. Art. 88.

2) Vgl. oben Art . 40, Anm. 2.

70. Die Proteſturkunde wird Wort für Wort nach der

Zeitfolge der Erhebung der Proteſte in ein beſonderes Buch )

eingetragen und nach einem Vermerk auf der Urkunde über

die bezahlten Gebühren nebſt dem Wechſel demjenigen aus

gehändigt, auf deſſen Antrag der Proteſt erhoben worden iſt.

Auf dem Wechſel ſelbſt erfolgt durch den Notar ein Vermerk

über die Zeit der Ausſtellung der Proteſturkunde, mit An :

gabe der Nummer, unter welcher dieſe Urkunde in das er

wähnte Buch eingetragen iſt.

Zu Art. 70.

1) D. WD. Art. 90.
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71 . Wenn das Zahlungsverlangen mehreren Wechſel -

ausſtellern oder benannten Zahlern übermittelt werden muß ,

ſo kann der Proteſt gegen ſie alle in einer Urkunde aufgenom

men werden *).

zu Art. 71 .

1 ) D. WD. Art. 89.

72. Gleichzeitig mit der Vollziehung des Proteſtes

mangels Zahlung iſt der Notar verpflichtet, eine ſchriftliche

Mitteilung darüber denjenigen Wechſelverpflichteten zu über

ſenden, deren Adreſſe auf dem Wechſel verzeichnet oder dem

Notar bekannt iſt oder ihm durch denjenigen angegeben wird,

der die Erhebung des Proteſtes beantragt hat "). Die Koſten

ſolcher Mitteilung werden zu den Proteſtkoſten gerechnet.

zu Art. 72

1) Derartige amtliche Benachrichtigungspflicht iſt der deutſchen WO.

unbekannt. Vgl. D. WD. $$ 45 , 46, 47 betreffend die Benach :

richtigung @pflicht des Inhabers des mangels Zahlung proteſtierten

Mechlele.

:

Vierter Abſchnitt.

Friften zur Erhebung der Klagen aus eigenen Wechſeln .

73. Die Wechſelklage kann vom Wechſelinhaber gegen

den Wechſelausſteller im Laufe von 5 Jahren vom wechſel

mäßigen Verfalltage ab erhoben werden, gegen die Indoſſanten

und Bürgen im Laufe eines Jahres vom Tage der Erhebung

des Proteſtes mangels Zahlung ") .

34 Art. 73 .

1) Nach den Motiven :

In den fremden Wechſelordnungen ſind die Beſtimmungen über

bie Friſten zur Erhebung der Wechſelklagen zuſammengefaßt unter

der Bezeichnung der wechſelrechtlichen Verjährung. Endeffen ge

hören die Friſten zur Erhebung der Wechſelklage nicht zurVer

jährung, ſie ſind vielmehr folche Friſten , durch deren Ablauf das

Hecht ſelbſt bedingungslos untergeht.

Die Vermiſchung der Verjährung und der geſeßlichen Friſtin

den fremden Gefeßgebungengibt Anlaß zu mannigfachenZweifeln,

insbeſondere bezüglich der Frage, wie weit die zivilrechtlichen Ver:

jährungsbeſtimmungen auf die ſogenannte wechſelrechtliche Ver

jährung Anwendung finden. Alle dieſe Zweifel werden durch die

ſcharfe Scheidung der genannten beiden Begriffe ſowie durch den

Ausſchluß des Ausdrude der wechſelrechtlichen Verjährung der

mieden. Damit entfällt die Möglichkeit der Anwendung der zivil:

rechtlichen Verjährungsbeſtimmungen auf dieWechſelforderung.

Nach der WD. von 1893 (Årt.94u . 95) endete die Wechſel

verpflichtung der unmittelbaren Schuldner, wenn ihnen die Klage
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vor Ablaufvon zwei Jahren nichtzugeſtellt war; dagegen waren
die unmittelbaren Schuldner gemäß dem Wechſel, wie aus einer

einfachen Verbindlichkeit, bis zum Ablauf der zivilrechtlichen Ver:

jährung verpflichtet . Eine folch geſpaltene Verpflichtung wechſels

rechtlicher und zivilrechtlicher Natur ſtellte einen Rüdſtand von

Anſchauungen einer vergangenen Zeit dar und iſt nunmehr auf

gegeben . Praktiſch hat fichdie alteVorſchrift nicht bewährt , daδα

Fie zu fortwährenden Zweifeln Anlaß gab.

Nunmehr iſt eine einheitliche Regelung getroffen : nach Ablauf

von 5 Jahren hört jede Wechſelverpflichtung auf. So iſt die Friſt

zwar erheblich erweitert, von 2 auf 5 Jahre , andererſeits aber

auch vereinfacht.

In demſelben Sinne iſt die Frage bezüglich derVerpflichtung

der unmittelbaren Schuldner entſchieden : im franz. Code de com .

Art. 170 ; ital. Hecht (Art. 919). — Bgl. Grünhut II S. 538 ff.;

D. WD. Art. 77 ff., 98 Ziff. 10.
:

74. Der Indoſſant, von welchem der Wechſel bezahlt

wurde, kann die Klage gegen die vorgehenden Indofianten

im Laufe von 6 Monaten , gerechnet vom Tage der geleiſteten

Wechſelzahlung, erheben. Der Indoſſant, gegen den eine ſolche

Klage erhoben wird , hat das Recht, zur Wahrung ſeiner

eigenen Forderungen ſeine Vormänner alle, einige oder

einen von ihnen zum Prozeß in der Eigenſchaft einer

dritten Perſon zuzuziehen (Streitverkündung] ").

zu Art. 74.

1) D. WO. Art. 79.

75. Nach Ablauf von 3 Jahren vom Tage des Ein

tritts der wechſelmäßigen Zahlungszeit iſt die Erhebung von

Klagen unter den Indoſſanten und gegen die Bürgen aus

geſchloſſen 1) .

zu Art. 75.

1) Nach der WD. von 1893 (Art. 94 u . 95) wurden die Indofſanten

undbeim gezogenen Wechſel auch der Wechſelausſteller

der Wechſelverpflichtung frei, wenn die Klage nicht binnen 2 Jahren

feit der Erhebung des Proteſtes mangels Zahlung gegen fie erhoben

war. Ein weſentlicher Mangel dieſer Regelung beſtand darin,daß

ein Indoffant, der nicht lange vorAblauf derbeſtimmten Friſt in

Anſpruch genommen wurde , nicht im ſtande war, ſeinerſeits die

Wechſeltlage gegen den Wechſelausſteller bezw . den Atzeptanten zu

erheben , da die Verpflichtung dieſer unbedingt in derfelben Zeit

erloſch. Dieſen Mangel beſeitigt der vorliegende Artikel.

Die Lage des Bürgen beſtimmt ſich bezüglich feiner Wechſel:

verpflichtungnach der Lage desjenigen , für welchen er fich verbürgt

hat ( Art. 59) . Sonach könnte die Klage gegen den Bürgen in

derſelben fünfjährigen Friſt, wie gegen den Wechſelausſteller (Art. 73)

erhoben werden. So wäre es möglich, daß dem Bürgen des

Wechſelausſtellers die Klage erſt am legten Lage der bezeichneten

fünfjährigen Frift zugeſtellt würde und daß ſolcher Bürge nach Zah.

von

.
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lung des Wechſels wegen Ablaufe der 5 Jahre fich der Möglichkeit

beraubtfähe, ſeinerſeits gegen den Wechſelausſteller Regreß zu nehmen .

Um dies Ergebnis zu vermeiden ,erſchien esgerechter, bezüglich der

Klagefriſt denBürgen den Indoffanten gleichzuſtellen und die Friſt

auf 3 Jahre feftzufeßen.

76. Der Lauf der in den Art. 73–75 beſtimmten

Friſten wird in keinem Falle gehemmt: ſie wird nur durch

die Erhebung der Wechſelklage , oder durch die Anmeldung

der Wechſelforderung im Konkurſe unterbrochen undzwar nur

in Beziehung auf diejenige Perſon , gegen welche die Klage

erhoben oder die beſtimmte Forderung angemeldet iſt ). Der

Erhebung der Klage oder der Anmeldung der Forderung

ſteht die Streitverkündung gleich ( Art. 74), wobei für den

Beklagten der Lauf der Friſt zur Erhebung der Regreßforde

rung mit der Zeit beginnt, zu welcher die gegen ihn er

gangene gerichtliche Entſcheidung rechtskräftig geworden iſt ).

zu Art. 76.

1) Vgl. BGB. § 425 Abſ. 2.

2 ) Der erſte Entwurf enthielt keinerlei Beftimmung über Hemmung

und Unterbrechung der Friſt. Um Zweifel beſonders bezüglich der

zivilrechtlichen Verjährung (1. Anm . zu Art. 74 ) zu beſeitigen,

lehnte man ſich im Art.76 an den Art. 80 derD. WD. an. Dieſer

Artikel iſt durch Art. 8 Biff. 2 EG . zum AGB. aufgehoben , da

ſeine Beſtimmung allgemein in § 269BGB. enthalten iſt.

77. Die Verſäumung der Friſt zur Erhebung derKlage

gegen die Wechſelverpflichteten befreit an und für ſich von

der wechſelmäßigen Verpflichtung diejenigen von ihnen , in

Anſehung derer die Friſt verſäumt worden iſt.

zu Art. 77 .

1) Der Artikel iſt eine Folge des im Art. 35 ausgeſprochenen all:

gemeinen Grundſages.

.

Fünfter Abſchnitt.

Beſondere Beſtimmungen über eigene Wechſel.

Erſter Titel.

Berlorene eigene Wechſel.

Die Beſtimmungen über verlorene Wechſel verfolgen ein zweis
faches Ziel:

1. zu verhindern, daß an einen bösgläubigen Erwerber bezahlt wird;
2. dem Verlierer die Erlangung der Zahlung trop de Verluſtes

des Wechſels zu ermöglichen .
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Die WD. von 1893 überließ es dem Verlierer ſelbſt, den

Zahler vom Verluſt zu benachrichtigen . Derſelbe war dadurch vers

pflichtet, dem Präſentanten des Wechſels die Zahlung zu der:

weigern . Die neueWO. wollte die private Willkürbeſeitigenund

läßt nach dem Beiſpiel des Schweizer Dbl.R. (Art. 791 und 792)

Verbot der Zahlung nur durch das Gericht zu. In vielen fremden

Gefeßgebungen iſt das Syſtem der ſogenanntenAraftlogerklärung

angenommen ſo auch D. WD. Art. 73, Zivilprozeßordnung

$$ 947,951, 952ff., 1003 ff. -, wonach der Wechſel auf Antrag

des Verlierers vom Gericht für fraftlos erklärt wird. Derfrüheren

ruff. WO. war dies unbekannt, der erſte Entwurf wollte es das

gegen annehmen , man kam davon aber ſchließlich wieder zurück,

weil die dabei nötigen Publikationen bei der geringen Verbreitung

der Preffe in der Maffe der Bevölkerung zwedlos waren.

Die Frage, ob der anzeigende Wechſelverlierer auch einen Ans

ſpruch gegen die Megreßpflichtigen hat, iſt in der ruffiſchen WD.

nicht entſchieden , ebenſowenig in Wortlaut der deutſchen WD.

Sie wird bejaht von Dernburg, BR. II 2 $ 280 S. 335 Anm . 8 ;

Grünhut II § 109 Anm. 20 S. 278 ; Staub, Art. 73 % 19 ;

Reichsgericht, Entich. Bd. XXVI S. 10 , 1901; D. Juriften :

Zeitung 1902 Š. 51 .

78. Im Fall des Verluſtes eines Wechſels kann der

Verlierer das für den Zahlungsort zuſtändige Gericht erſuchen,

dem Wechſelausſteller oder einem beſonderen Zahler die Zah

lung eines ſolchen Wechſels zu unterſagen . Das Gericht

erläßt, nachdem es den Antragſteller über die ſtrafrechtliche

Verantwortlichkeit im Falle der Lügenhaftigkeit ſeiner Angaben

belehrt und ſich über die Wahrſcheinlichkeit ſeiner über den

Verluſt des Wechſels abgegebenen Erklärungen vergewiſſert

hat, einen Beſchluß über die Zurüdhaltung der Zahlung des

Wechſels auf ein Jahr vom Tage des Eintritts der Zahlungs

zeit ab .

In Fällen , die keinen Aufſchub geſtatten , erläßt der

Vorſißende des Gerichts aus eigener Macht unterBeobachtung

der in den Art. 598 und 600 1) der Zivilprozeßordnung be

ſtimmten Regeln die Verfügung über die Zurüchaltung der

Zahlung aus dem verlorenen Wechſel. Der Beſchluß des

Gerichts oder die Verfügung des Vorſißenden wird dem

Wechſelausſteller oder dem beſonderen Zahler zugeſtellt.

Zu Art. 78.

1 ) Zivilprozeßordnung Art. 599.

Über die Sicherung erhobener Klagen kann durch den

Vorfißenden des Gerichteaus eigener Macht entſchieden werden,

wenn der dahin gehende Antrag zu einer Zeit geſtellt wird,

wo Gerichtfißungen nicht ſtattfinden , und der Vorfißende aus

den Erklärungen des Klägers erſieht , daß die Vornahme von
Sicherungsmaßregeln feinen Aufichub buldet.
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Zivilprozeßordnung Art. 600 .

Der Vorſißende berichtet über die getroffene Sicherungs

maßregel in der nächſtfolgenden Sißung an das Gericht , das

darüberzu entſcheiden hat, ob die Verfügung aufrecht zu halten

oder aufzuheben iſt.

79. Nach dem gerichtlichen Verbot der Leiſtung der

Zahlung kann der Wechſelausſteller oder der beſondere Zahler

nach dem Eintritt der Zahlungszeit die nach dem Wechſel

geſchuldete Summe bei dieſem Gericht hinterlegen auf Gefahr

und Rechnung desjenigen, welcher den Antrag auf das Zah

lungsverbot geſtellt hat.

80. Wenn nach dem gerichtlichen Verbot der Zahlung

des verlorenen Wechſels der Befißer dieſes Wechſels er

ſcheint, ſo beſtimmt auf ſeinen Antrag das Gericht, durch

deſſen Beſchluß die Zahlung geſperrt wurde , dem Verlierer

eine Friſt zur Anſtellung der Klage auf Herausgabe des

Wechſels. Wenn binnen der beſtimmten Friſt eine ſolche Klage

nicht erhoben wird, ſo hebt noch vor dem Ablauf der Jahres

frift das Gericht den Beſchluß über die Sperrung der Zahlung

auf (Art. 78) . Der Befißer des als verloren angezeigten

Wechſels iſt berechtigt, ohne Einreichung des bezeichneten An

trags, Klage gegen denjenigen zu erheben , der den Verluſt

des Wechſels angezeigt hat.

81. Unabhängig von dem Antrag auf die Zahlungs

ſperre kann der Verlierer bei dem zuſtändigen Gericht (Art. 78)

auch einen Beſchluß beantragen , daß ihm die Entgegennahme

der Wechſelzahlung geſtattet werde. Das Gericht kann dieſem

Antrage ſtattgeben , wenn der Verlierer in barem Gelde,

Scheinen der Reichskreditinſtitute , ſtaatlichen Zinspapieren

oder ſtaatlich garantierten Obligationen genügende Sicherheit

Leiſtet, und zwar :

1. Falls der Wechſelausſteller oder ein beſonderer Zahler

die wechſelmäßig geſchuldete Summe hinterlegt

(Art . 79) und das Gericht den Antrag des Ver

lierers für begründet erachtet.

2. Falls die bezeichnete Summe von dem Wechſelausſteller

oder beſonderen Zahler nicht hinterlegt wird, ſofern

das Gericht nachVorladung und Vernehmung dieſer

leßteren ſich überzeugt, daß der als verloren be

zeichnete Wechſel wirklich ausgeſtellt war und der

Wechſelausſteller oder beſondere Zahler die wechſel

mäßig geſchuldete Summe hinterlegt.
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Die Sicherheitsleiſtung wird zurückgegeben , wenn binnen

5 Jahren nach Verfall des Wechſels Bezahlung desſelben nicht

gefordert worden iſt.

Zweiter Titel .

Anwendung örtlicher und ausländiſcher Gefeße.

Die ruff. WD. von 1893 enthielt feine Beſtimmung. Die jebigen

Beſtimmungen entſprechen der D. WO. Art. 84–86 ; engl . WO.

sect. 7. - $Vgl. Thöl, Wechſelrecht § 16 ; Goldſchmidt, Syſtem

des Handelsrechts 4. Aufl. 1892 § 173 S. 266 ; Derf. , Hand

buch des Handelsrechts 1864 $ 38 S. 268 ff.; Cehmann Š 39;

6. Sant it 8 8 ; 8 tin but $ 142; Lyon - Caẽn et Re

nault BD. IV Nr. 624 ff.; Sorani Nr. 289 ff., 480.. Die Rom:

mentare zur D. WD. don Rehbein , Staub , Bernſtein zu

§ 84.

82. Das Recht eines Ausländers, fich durch Wechſel zu

verpflichten , wird nach den Gefeßen des Staates beurteilt,

deſſen Untertan er iſt . Ein Ausländer, der dies Recht nach

den Gefeßen ſeines Staates nicht hat, wird jedoch durch die

von ihm in den Grenzen des Reichs übernommene Wechſel

verbindlichkeit verpflichtet, wenn ihm nach den Gefeßen desſelben

nicht verboten iſt, ſich durch Wechſel zu verpflichten ").

Zu Art. 82.

1 ) D. WO. Art. 84. Einf.Gef. zum BGB. Art. 7. Schweiz. DR.
Art. 822.

83. Die Formerforderniſſe der Ausſtellung des Wech:

fels und der auf ihm vollzogenen Aufſchriften werden nach

den Geſeßen des Ortes ihres Vollzugs beurteilt. Wenn

jedoch ein Wechſel, der im Ausland von einem ruffiſchen

Untertanen oder von einem Ausländer ausgeſtellt wird , oder

die auf dieſem Wechſel im Ausland vollzogenen Aufſchriften

den Beſtimmungen dieſer Wechſelordnung entſprechen, ſo kann

der Umſtand allein, daß ſie den Anforderungen ausländiſcher

Gefeße nicht entſprechen , nicht als Grund dienen , die Kraft

des Wechſels oder der auf dem Wechſel vollzogenen Auf

ſchriften in den Grenzen des Reichs zu beſtreiten ").

3 u Art. 83.

1 ) D. WO. Art. 85. Einf.Gel. zum BGB. Art. 11 .

84. Die Art der Vollziehung der im Auslande vor:

genommenen Handlungen , welche zur Verwirklichung oder
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Wahrung der Rechte gemäß dem Wechſel nötig ſind, wird

beurteilt nach den Gefeßen des Landes , zu dem der Voll

zugsort gehört 1).

Zu Art. 84.

1 ) D.WD. Art. 86.

85. Die in den Art. 82-84 beſtimmten Regeln haben

entſprechende Wirkſamkeit in Beziehung auf das Großfürſten

tum Finland und die Gouvernements des Zartums Polen ,

wobei in Bezug auf das Großfürſtentum Finland auch die

im Art. 46 dargelegten Regeln Anwendung finden .

Zweites Buch.

Gezogene Wechſel.

Erſter Abſchnitt.

Ausſtellung und Umlauf gezogener Wechſel.

Erſter Titel.

Ausſtellung gezogener Wechſel.

86. Ein gezogener Wechſel wird auf vorgeſchriebenem

Stempelpapier geſchrieben ?) und muß enthalten ) :

1. Die Bezeichnung des Ortes und der Zeit (Jahr,

Monat und Tag) der Ausſtellung des Wechſels ),

2. die Bezeichnung der Urkunde im Tert mit dem

Wort „ Wechſel“ ( Tratte ), und wenn ſie nicht in

ruſſiſcher Sprache geſchrieben iſt, mit dem ent

ſprechenden Ausdruck der Sprache, in der ſie ges

ſchrieben iſt 4),

3. die Benennung desjenigen , welcher gemäß dem

Wechſel zahlen ſoll ( Traſſat) 5),

4. den Äuftrag an den Zahler (Trafſaten ), die Zahlung

gemäß dem Wechſel zu leiſten ),

5. die Bezeichnung des erſten Erwerbers [Remittenten]

des Wechſels ( Art. 3, Ziff. 4) ),

6. die Angabe der zu zahlenden Geldſumme 8 ),

7. die Angabe der Zahlungszeit 9),
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8. die Angabe des Zahlungsortes oder des Wohnortes

des Zahlers 10), und

9. die Unterſchrift des Wechſelausſtellers ( Traſſanten )11).

3 u Art. 86.

1 ) Vgl. oben Art. 3 Anm. 1 .

2) Vgl. oben Art. 3 Anm. 2.

Beſtimmungen über Dedung, provision (vgl. Thöl , Wedſels

recht 4. Aufl. SS 9. 71, 72 ; b . Wächter, Enzyklopädie des

Wechſelrechts S. 191 ff .; Grün hut , Wechſelrecht 88 66–68 ;

Lehmann , Wechſelrecht § 107 ; Gareis , Deutſches Handeldrecht

6. Aufl . S.830 ; Staub, Wechſelord. 4. Aufl. Art. 4 § 58 ),

find nicht aufgenommen. Anders nach franzöſiſchem Recht: Code

civ. Art. 115–117 ; Gefeß vom 19. März 1817 (Lyon - Caën

et Renault , Traité de droit commercial 3e éd . Bd. IV

S. 159 ff.; Späing,Wechſelrecht S. 88.

3) D. W.D. Art. 4 Ziff. 6. Ruff. WD. Art. 3 Ziff. 1 .

4) D. WO. Art. 4. Vgl. oben ruff. WD. Art. 3Anm . 3.

Im Gebiete der D. WD. iſt das Wort „ Tratte“ als Wechſel:

bezeichnung für unzureichend erkannt. Daß das auch für die Bes

zeichnung „tratta “ nach ruſſiſchem Wechſelrecht anzunehmen iſt,

wird zu derneinen ſein , mit Rücficht auf den Wortlaut des Ges

ſebes . Vgl. die Grundzüge, oben S. 489.

5) D. WO. Art. 7. Bezüglich des gezogenen Wechſels iſt zu vers

gleichen ruff. WO. Art. 87 Ziff. 2.

6) Zahlungsauftrag. Vgl. Grünhut I § 58 S. 421.

7 ) In Übereinſtimmung mit der WD. von 1893 (Art . 3 Ziff. 4 )

verlangt der Act . 86 die Bezeichnung desjenigen im Wechſel , an

den Zahlung geleiſtet werden ſoll. Diefer heißt techniſch verfter

Erwerber", perwyj priobretatelj, Remittent, im Gegenſaß zu jedem

ſpäteren Erwerber, an den der Wechſel durch Indofſament gelangt.
So wird verhindert entſprechend faſt allen Geſeßgebungen

Wechſel auf Inhaber (predjawitelj) auszuſtellen , die nur in Engs

land und Nordamerika zugelaſſen find, für die aber fein Verkehrs.

Bedürfnis beſteht. Nach einer Bemerkung in den Motiven find

fie ein geeignetes Mittel zum Betrug und entziehen fich leicht der

Stempelſteuer.

Betreffend mehrere Remittenten fiehe oben ruff. WD. Art. 10.

Vgl. Grünhut I S. 349.

8 ) D.WO. Art. 4 Ziff. 2. Vgl. oben Art. 3 Ziff. 5 in Anm . 7 .

9) D. WD. Art. 4 Ziff. 4. Vgl . ruff. Art. Ziff. 6 Anm. 8, Art. 87,

5, 6 , 37 , 38.

10) D. WD. Art. 4 Ziff. 8 .

11) Wexeledatelj, trassant D. WD. Art. 4 Ziff. 5. Betreffend mehrere

Traffanten fieheoben ruff. WO.Art. 10. Vgl. Grünhut I 349, 409;

Staub Art. 4 § 31 , Art. 8 $ 6.

1

87. Die in den Art. 4—13 dargelegten Regeln über

die Ausſtellung eigener Wechſel finden auch auf gezogene

Wechſel mit folgenden Ergänzungen und Änderungen An

wendung:
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1. Der Wechſelausſteller kann ſich ſelbſt als Remittenten

bezeichnen (Wechſel an eigene Order), wenn für die

Zahlung ein vom Ausſteữungsort verſchiedener Ort

beſtimmt iſt ") ; er kann ſich ſelbſt auch als Zahler

[ Traſſat] bezeichnen :).

2. ImWechſel können mehrere Zahler beſtimmt werden ).

3. Der Wechſelausſteller iſt nicht berechtigt, dem Zahler

bedingten Auftrag zu geben ). Jedoch iſt nicht ver

boten , in den Wechſel einen Vermerk darüber auf

zunehmen , daß die Zahlung nach Benachrichtigung

durch den Wechſelausſteller zu leiſten iſt.

4. DerWohnort des Zahlers, der im Wechſel bezeichnet

iſt, wird als Zahlungsort angeſehen, wenn nicht von

dem Wechſelausſteller vor ſeiner Unterſchrift im

Wechſel ſelbſt ein anderer Zahlungsort angegeben

iſt 5 ).

Z u Art. 87:

1 ) Das im Code de com . Art. 110 allgemein für den gezogenen

Wechſel feſtgefeßte Erfordernis , daß derſelbe von einem Ort auf

den anderengezogen ſein muß (distantia loci), iſt durch das fran:

zöfiſche Geſetz vom 7. Juli 1894 ( Zeitſchr. für das gel. Handels

recht, Bd. XLIV S 476 f.) aufgehoben. Dieſes allgemeine Er:

fordernis fennt die ruſſiſche Wechſelordnung nicht, ſondern nur

für den an eigene Order gezogenen Wechſel und für den traſſiert:

eigenen Wechſel (ogl. Anm . 2 ). Hat der Traffant den auf einen

anderen Ort gezogenen Wechſel im Ausſtellungsort domiziliert,

ſo iſt dadurch die Trennung zwiſchen Ausſtellungs- und Zahlungs
ort beſeitigt. Der Traſjant eines Wechſels an eigene Drder

fann den Rückgriff nicht ausſchließen , Art. 103 Ziff. 2.

2) Der Entwurf einer ruſſiſchen WD. vom Jahre 1882(beſprochen

von Goldichmidt, Zeitſchr. für das geſ. Handelsrecht BD. XXVIII

S. 274 ff .) hatte den traſſiert: eigenen Wechſel in § 2 Abſ. 2

ichlechthin als eigenen Wechſel behandelt. Die Bedenklichkeit ins

deſſen mit Rüdſicht auf das deutſche Wechſelſtempelgeſetz vom

10. Juni 1869. 4. Juni 1879 (Zeitſchr. für das geſ. Handelsrecht

BD. LI S. 170) hat ReyBner im deutſchen þandelsblatt 1892

Nr. 47 S. 550 unter Mitteilung zahlreicher Vordruđe von traffierts

eigenen Wechſeln hervorgehoben . Wenn der traſſiert-eigene Wechſel,

da Wechſelaufſteller ( Traſſant) und Wechſelzahler ( Traffat) dieſelbe

Perfon find, fachlich auch eigener (einfacher) Wedſel ift, ſo iſt die

Form ießt maßgebend; die ruff. WD. hat dieſen Wechſel in die Reihe

der gezogenen Wechſel geſtellt und von ihm erfordert, wie von an

eigene Order gezogene Wechſel , daß der Ausſtellungsort und

Zahlungsort verſchieden ſind. piemit iſt übereinſtimmung mit der

D. WO. Art. 6. dem ſchweiz. DR. § 724 (vgl.Grünhut $ 56

Bd. I S.411 ff.) hergeſtellt. Mit der Eigenſchaft als gezogene

Wechſel iſt denſelben , wenn ſie von Rußland auf das nicht deutſche

Ausland gezogen und nur im Auslande zahlbar ſind, bei ihrem

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD . LIII. 34

.
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Lauf durch das Deutiche Reich nach § 1 Ziff. 1 des deutſchen Wechſels

ſtempelſteuergeſeßes die Stempelfreiheit geſichert.

Der vom Wechſelaufſteller auf ſich gezogene Wechſel kann einen

Dritten als Wechſelnehmer bezeichnen (vgl. Vordruck XIX deutſches

Handelsblatt a. a . D.) , er kann aber ſelbſt als ſolcher eintreten,

womit die drei Perſonen zunächſt auf eine zuſammenſchmelzen.

Volkmar und Löwy), T.WO. ( Berlin 1862 S. 46) geben fol:

genden traffiert -eigenen Wechſel:

Berlin, den 1. Febr. 1860.

Gegen dieſen meinen Wechſel zahlen Sie an meine

Drder auf Sicht hundert Taler.

An mich ſelber in Breslau .

Theodor Morr.

Dagegen Bernſtein S. 409. Von Bedeutung fann die Frage

werden , wie im traſſiert-eigenen Wechſel die Nämlichkeit der Pers

fon des Traffanten und des Traffaten erkennbar zu machen iſt;

daß dieſes Erfordernis durch Namensgleichheit bereits dargelegtfei,

iſt vomROHG. im Urteil vom 3. Febr. 1873 (Entſch. des ROHG.

Bd. XVIIIŠ. 140; deutſches Handelsblatt 1882 Nr.47 S.560ff.)

verneint. Die bloße Namenègleichheit könne die Nämlichkeit der

Perſon nicht feſtſtellen ; Perſonen desſelben Vors und Vaternamens

könnten in demſelben Orte , geſchweige an verſchiedenen Orten in

Mehrzahl eriftieren. Es ſei erforderlich :

an mich ſelbſt den Gaſthofbeſißer ...

oder an den Gaſthofbeſißer ... den Ausſteller u . f. w.

Der Vordruc XIX der dem Gefeß beigefügten Formulare

ſcheint auch die Namensgleichheit nicht für außreichend zu halten,

denn es wird Traſſant und Traſſat noch beſonders übereinſtimmend

gefennzeichnet: ,,St. Peterêburger Kaufmann ..."

3 ) benjo nach deutſchem Redit, bgl. Beſchluß der Vereinigten Zivils

ſenate des Reichsgerichts vom 31.Mai 1900 ; Entich. Bd. XXXXVI

S. 32 ff. Daſelbſt iſt auch die Übereinſtimmung mit fremder

Rechtſprechung und Literatur nachgewieſen . Art. 1ïi Ziff. 1 .

4) Vgl. ruſſ. WD. Art. 11 .

5) Vgl. ruff. WD. Art. 7 .

.

88. Eine Urkunde, die auch nur einem der in den

Art. 4, 5, 9-11, 13 und 86, ſowie in Ziff. 3 des Art. 87

aufgeſtellten Erforderniſſe nicht genügt, wird nicht als Wechſel

erachtet und die auf ſolcher Urkunde vollzogenen Unterſchriften

und Aufſchriften haben keine Wechſelkraft ). Wechſelkraft

hat auch nicht das unterſchriebene Blankett eines Wechſel

papiers, ehe ſolches Blankett mit dem in Art . 86 beſtimmten

Inhalt des Wechſels ausgefüllt iſt ? ).

Zu Art. 88.

1) Ruff. WD. Art. 14, D. WO. Art . 7 .

2) Vgl. Grünhut I $ 64 6. 443 ff.
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Zweiter Titel.

Ausgabe und Weitergabe gezogener Wechſel.

89. Die in den Art . 15—22 dargelegten Regeln über

Ausgabe und Weitergabe von Wechſeln finden auch auf ge

zogene Wechſel Anwendung, wobei das im Art. 17 dom

Wechſelausſteller Geſagte auch auf den Annehmer [Akzeptanten]

ſich bezieht .

Dritter Titel.

Inhaber gezogener Wechſel und ihre Bevollmächtigten.

90. Die in den Art . 23—26 dargelegten Regeln über

Wechſelinhaber und deren Bevollmächtigte finden auch auf

gezogene Wechſel Anwendung.

Vierter Titel.

Annahme gezogener Wechſel.

91. Jeder, in deſſen Händen der Wechſel ſich befindet,

iſt berechtigt, ihn dem Bezogenen zur Annahme ( Akzept] zu

präſentieren ).

Zu Art. 91 .

1) Die Motive führen aus :

Nach der WO. von 1893 (Art. 14 4. 31 ) unterlag jeder

gezogene Wechſel vor ſeiner Präſentation zur Zahlung der Práfen

tation zur Annahme. Die Erfüllung dieſer Pflicht fonnte bewieſen

werden durch Afzept auf dem Wechſel, oder durch Proteſt mangels

Annahme. Durch lekteren erwarb der Wechſelinhaber nach Art. 55

Ziff. í das Recht, bei Verfall des proteſtierten Wechſels volle Bes

friedigung vom Wechſelausſteller und von jedem Inboſſanten nach

ſeiner Wahl zu fordern.

Dieſe Beſtimmungen entſtammten der Anſchauung der früheren

Zeit , wonach der Wechſelinhaber , obwohl er Gläubiger der durch

den Wechſel geſchaffenen Forderung wurde, dennoch getiffermaßen

als Bevollmächtigter oder negotiorum gestor verpflichtet war, im

Intereſſe feiner Vor- und Nachmänner dahin zu ſtreben , daß der

Wechſel umlaufsfähig bleibe , ficherer werde, und daß endlich am

Orte derZahlung Befriedigung erfolge. Wichtig iſt in dieſer

Hinſicht die Annahme (Afzept) des Zahlers (plateljschtschik,

trassat , Traſſat, Bezogener) , 6. h. die wechſelmäßige Erklärung

des leßteren auf dem Wechſel, daß er die Verpflichtung übernehme,

den Wechſel am Verfalltage zu zahlen . Infolgedeſſen entſtand die

Gewohnheit, in den Auftrag an den Zahler ( Trafſaten ), die Zahlung

zu vollziehen, auch den Auftrag an den Inhaber , den Wechſel vorher

zur Annahme vorzulegen, aufzunehmen.Damit entſtand die wechſel.

rechtliche Gewohnheit, daß der Wechſelinhaber bei erſter Gelegenheit
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1

.

bemüht war, das Afzept des Trafſaten zu erlangen . Die Beobachs

tung dieſer Gewohnheit wurdefodann in vielen Wechſelordnungen

zu einer Pflicht für den Inhaber, deren Verſäumung den Verluſt

des Wechſelrechts zur Folge hatte.

im Laufe der Zeit erhielt die Rechtslage des Wechſelinhabers

größere Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit von den Rechts

beziehungen zu denübrigen Wechſelteilnehmern und es bildete ſich

der Grundlaß, daß der Inhaber, als legitimierter Gläubiger der

Wechſelforderung, bei deren Geltendmachung nicht die Rechte ſeiner

Vor- und Nachmänner wahrzunehmen hat, ſondern lediglich für

ſein eigenes Intereffe forgt, weshalb ihm auch die wechſelmäßige

Verpflichtung , das Atzept zu verlangen , nicht auferlegt werden

kann . Demgemäß kennt auch dasfranzöſiſche Recht,wie auch die

deutfche, ſowie alle neueren Wechſelordnungen feine Verpflichtung

des Inhabers zur Prăſentation des Wechſels zur Annahme.

Dieſe Richtung der Wechſelgefekgebung entſpricht völlig den
Bedürfniſſen des Wechſeltrebits ; je mehr das Geſet den Wechſels

inhaber belaſtet , umſo mehr leidet der Wechſelverkehr; je mehr

Rechte das Geſetz dem Wechſelinhaber gewährt, umſo bedeutender

iſt der Umlauf der Kapitalien in Wechſelform , umſo leichter find

die Bedingungen für die Schuldner.

Bei der Beratung wurde aber noch für die Verpflichtung zur

Präſentation zum Afzept geltend gemacht, daß ihre Erfüllung eine

Benachrichtigung des Bezogenen über die bevorſtehende Zahlung

darſtelle, und daß dieſe Benachrichtigung notwendig ſei, damit der

Bezogene Zeit zur Vorbereitung der Zahlung habe. Anderenfalls

ſei er nicht ſelten genötigt , dem Wechſelinhaber die Zahlung zu

verweigern , auch wenn er wünſche oder fich für derpflichtet halte,

den präſentierten Wechſel zu bezahlen.

Außerdem erſchwere die Zahlungsweigerung des Bezogenen

außerordentlich die Befriedigung aus dem Wechſel, da ſie den

Wechſelinhaber zwinge , fidh an andere Wechſelderpflichtete zu halten ,

die bei Bezahlung durch den Bezogenen frei würden.

Demgegenüber wurde geltend gemacht :

1. Daß die Sitte beſtehe, den Bezogenen von der erfolgten Ziehung

des Wechſels auf ihn zu benachrichtigen,

2. daß der Wechſelinhaber ſelbſt ein Intereſſe daran habe , daß

Akzept zu erlangen,

3. daß eine Verpflichtung zur Präſentation eine unter Umſtänden

zu große Belaſtung bedeuten könne.

So hat das Gefe von einer Verpflichtung abgeſehen.

D. WD. Art. 18. Vgl. aber auch Art. 19 und 24.

-

921) . Bei Präſentation des Wechſels zur Annahme find

bezüglich des Ortes und der Zeit folgende Regeln zu beob:

achten :

1. Der Wechſel iſt an dem Drte zur Annahme zu

präſentieren, der bei der Benennung des Bezogenen

auf dem Wechſel angegeben iſt, und beim Fehlen

einer ſolchen Beſtimmung, an dem auf dem Wechſel
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angegebenen Ort der Zahlung ?) . Ein Marktwechſel

iſt auf dem Markt ſelbſt zu präſentieren 3).

2. Der Wechſel kann zur Annahme zu jeder Zeit vor

dem Verfaltage präſentiert werden, ein Marktwechſel

jedoch nicht vor der Eröffnung des Marktes 3) .

Zu Art. 92.

1) Die Motive führen aus :

In der ruff. WD. ſowie in den fremden Gefeßgebungen iſt

feine Beſtimmung darüber enthalten, wo der Wechſel zur Annahme

präſentiert werden kann .

Von felbſt verſteht fich , daß der Bezogene den Wechſel an :

nehmen kann, wo immer er ihm präſentiert wird. Es fragt fich

jedoch , wo der Wechſelinhaber vom Bezogenen Annahme fordern

darf , bezw . im Falle der Nichterlangung des Afzeptes Proteſt

mangels Annahme zu erheben berechtigt ift. Nach der Natur der

Sache fann folches Verlangen an den Bezogenen nuran ſeinem

Wohnort geſtellt werden, da er nur hier alles zur Verfügung hat,

was für die Frage der Annahme oder Nichtannahme von Bes

deutung iſt. Infolgedeſſen beſtimmtdie neue VO. , daß derWechſel

zur Annahme an demWohnorte des Bezogenen zu präſentieren

iſt. Da man nunnicht verlangen kann, daß der Wechſelinhaber

den Wohnort des Bezogenen erforſchen ſoll, ſo beſtimmt das Gefeß,

nach dem Beiſpiel aller fremden Gefeßgebungen , daß alsWohnort

des Bezogenen der Ortgeltenſoll, der im Wechſel bei dem Familien

namen oder der Firma desſelben angegeben iſt,mit dernotwendigen

Ergänzung, daß am Zahlungsort zur Annahmezu präſentieren iſt,

wenn dieAdreſſe des Bezogenen auf dem Wechſel fehlt. Markts

wechſel können natürlich nur auf dem Markte zur Annahme präſen :

tiert oder mangels Annahme proteſtiert werden.

Der Wechſel kann jederzeit vor Verfall zur Annahme präſen

tiert werden. Auch nach Verfall. Aber der Wechſelinhaber kann

nicht mangels Annahme Proteſt erheben ,wenn er nach Verfal das

Afzept nicht erhält. Eine Ausnahme bilden nur die Marktwechfel,

da die Beteiligten gewöhnlich nicht vor der Eröffnung des Marktes

ihre gegenſeitigen Beziehungen überſehen. Andrerſeits ſteht nichts

im Wege, Marftwechſel auch vor dem Markte zu akzeptieren , wenn

der Bezogene einverſtanden iſt. So erledigten fich die Bemers

fungen der Moskauer Raufmannſchaft, die darauf hinwies , daß

kein Grund vorliege, die Atzeptierung von Marktwechſeln vor

Eröffnung des Marktes zu verbieten.

2) Vgl. D. WD. Art. 4 Ziff. 8 .

3) Vgl. D. WO. Art. 18 .

93 ). Der Bezogene fann den Wechſel entweder zur

vollen Summe oder zu einem Teil derſelben annehmen ). Er

kann auch einen beſonderen Zahler beſtimmen , auch auf dem

Wechſel die Örtlichkeit angeben , wo die Zahlung erfolgen

ſoll , wenn das eine oder andere nicht bereits durch den

Wechſelausſteller [ Traſſanten ] geſchehen iſt ) .
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Zu Art. 93.

1 ) In Übereinſtimmung mit Art. 44 der alten Wo. von 1893 und

den fremden Rechten läßt der Artifel die Ünnahme des Wechſels

zur vollen Summe oder auch zu einem Teile zu. Art. 44 gab

auch dem Wechſelausſteller das Recht, im Wechſel die Örtlid, teit

am 3ahlungSorte anzugeben , wo die Zahlung erfolgen ſollte,

ebenſo einen beſonderen Zahler ( Domiziliaten) zu benennen.

Die neue WD. gibt dieſes Recht auch dem Zahler (Bezogenen )

für den Fall, daß der Wechſelausſteller eine Zahlſtelle oder einen

beſonderen Zahler nicht angegeben hat. Ruſſ. WD. Art. 7, 8 ,

55 , 93. Nimmt der Bezogene den Wechſel mit anderen Ein:

ichränkungen an , ſo gilt der Wechſel nach der früheren WO. wie

nach den meiſten fremden Rechten nicht als angenommen. Vgl.

D. WD. Art. 22 Ab . 2.

2 ) D. WD. Art. 22 Abſ. 1 .

3) Uneigentliche Domizilierung. Vgl. ruff. WO. Art. 7 Anm. 2.

Uneigentliche Domizilierung iſt keine Beſchränkung des Atzeptes,

Art. 40 Anm . 2, Art. 95 ruff. WO. Wächter, Enzyklopädie des

Wechſelrechts, 1880 S. 39.

94. Die Annahme des Wechſels erfolgt in einer be

fonderen Aufſchrift mit der Unterſchrift des Bezogenen [ Traſ

ſaten] oder auch lediglich durch Unterſchrift desſelben auf der

Vorderſeite des Wechſels 1) .

Zu Art. 94.

1 ) Ter Art. 94 entſpricht dem Art. 38 der früheren WD. mit einzelnen
Ünderungen.

a ) Das Atzept fann entſprechend ben fremden Hechten in beliebiger

Weiſe zum Ausdruck gebracht werden. Die gewöhnlichen Worte

angenommen“ , wakzeptiert“ (prinjat, akzeptowan) find nicht

weſentlich.

b ) Das Atzept kann auch nur aus der Unterſchrift auf der Vorder:

feite des Wechſels beſtehen .

1

95 ). Außer der im Art. 93 erwähnten Beſchränkung

in der Summe ſind andere Abweichungen vom Inhalt des

Wechſels, die im Akzept enthalten ſind, mit Verweigerung der

Annahme gleichbedeutend. Gleicherweiſe gilt auch ein Wechſel,

auf dem das Áfzept durchſtrichen iſt, als nicht angenommen).

Abänderungen in der Aufſchrift über das Akzept bedürfen

eines Vermerkes mit der Unterſchrift des Akzeptanten .

Zu Art. 95.

1 ) Der Art. 95 behandelt das ſogenannte , beſchränkte Atzept" (ogra

nitschennyj akzept) . Art. 93 beſtimmt, daß der Bezogene auch

nur zum Teil annehmen, und unter Umſtänden einen Domiziliaten

( beſonderen Zahler) benennen kann. Andere Abweichungen find

unſtatthaft. Welche Folgen haben nun ſolche unſtatthaften Abs

weichungen ? 3. B. die Ausdehnung der Friſt, die Veränderung des

Zahlungsortes u. 1. w. ?
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Sind fie Verweigerung der Annahme ?

Gelten ſie als nicht geſchrieben ?

Haben ſie feine Wechſelkraft ?

Nach, D. WD. Art. 22 gilt ihre Beifügung als Verweigerung der
Annahme, aber der Atzeptant haftet nach Maßgabe ſeines Atzeptes.

Dieſelbe Regel findet ſichim ungar. (Art.22), ſchweiz. ( 741)

ital. (265) Recht. In der alten ruſl.Wb. galt ſolch beſchränktes

Atzept auch nicht als Akzept, aber die Verpflichtung nach ſeinem

Inhalt war auch nicht vorgeſchrieben . Auch im franz. Code de

com. (Art. 124) iſt geſagt , daß die Annahme nicht bedingt ſein

kann. Nach der engl. WD. (Art. 44) hat das beſchränkte Atzep:

keine Kraft , wenn nicht die Zuſtimmung nicht nur des Wechiels

inhabere, ſondern auch aller anderen Wechſelverpflichteten ( der

Indofianten und des Ausſtellers) erfolgt iſt.

Anders entſcheidet die ſtandinaviſcheWD. die Frage ; hier iſt bes

ſtimmt, daß dem Ufzept beigefügte Beſchränkungen oder Bedingungen

(außer der Summenbeſchränkung) als unwirkſam zu erachten ſind,

jo daß das Afzept wie ein unbeſchränktes gültig iſt.

2) D. WO. Art. 21 A61.4 beſtimmt: „Die einmal erfolgte Annahme

fann nicht wieder zurüdgenommen werden . Ebenſo ſchweizeriſches

Oblig.R .' $ 740 : code c. Art. 121 ; Lyon -Caën et Renault

BS. IV S. 201-204. Anders ital. cod. di com . Art. 265 ;

Sorani Bd. I § 284. Entſcheidend iſt hier die Aushändigung

wie im B.GB. $ 784 bei der Anweiſung.

A

96. Mit der Annahme des Wechſels gilt der Akzeptant

als verpflichtet, die Summe, in welcher derWechſel von ihm

angenommen iſt (Art. 93), zu zahlen. Er unterliegt gemäß

ſeinem Akzepte der Wechſelverpflichtung auch dem Traſſanten

gegenüber; er ſelbſt hat aber gegen dieſen kein Wechſel

recht ?) .

Zu Art. 96.

1) Die frühereWD. enthielt keine Beſtimmung hierüber. D. WD.

Act. 23. Das Allgem . preuß. LR. II 8, 1104 , 1132 gab dem

Traſjanten (Ausſtelier) tein Wechjelrecht gegen den Atzeptanten.

97. Wenn auf Präſentation des Wechſels die Annahme

nicht binnen 24 Stunden erfolgt oder der Wechſel nicht in

der vollen Summe angenommen wird , ſo iſt der Wechſel

inhaber berechtigt, Proteſt mangels Annahme zu erheben

und erwirbt infolgedeſſen das Recht auf vorzeitige Befriedi

gung, unter Beobachtung der im Art. 100 enthaltenen Be

ſtimmungen) .

zu Art. 97.

1) Die Motive bemerken :

Der Art. 97 entſpricht dem Art. 37 der rufi. WD. von 1893

und der Mehrzahl der fremden Rechte.

Die deutſche (Art. 18) und ungariſche WD. fordern bagegen,

daß der Bezogene ſofort bei der Präſentation fich über die Än :

nahme erkläre.
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Die Folgen der Nichtannahme find in den verſchiedenen Rechten

verſchieben. Das engl. (s. 41-43, dgl . Spåing, Wedſelrecht,

S.99 Anm. 7) und nordamerit. Recht ſtellen die Nichtannahme der

Nichtzahlung völlig gleich : nimmt derBezogene nicht an, ſo weigert

er die Zahlung. Der Wechfelinhaber hat demgemäß dieſelben Rechte

wie bei Nichtzahlung: er kann vom Wechſelgeber ſowie von den

Indoſſanten unverzüglich Zahlung verlangen , ohne den Eintritt

der Fälligkeit abzuwarten . Es gilt alſo das Syſtem der vors

zeitigen Befriedigung.

Andere Gefeßgebungen, an der Spiße die deutſche WD., gehen

von dem Grundjabe aus, daß der Wedſelausſteller ſowie jederIns

doſſant die Verpflichtung übernommen habe, den Wechſelinhaber

nur dann zu befriedigen , wenn binnen der beſtimmten Friſt Zahs

lung nicht erfolgte. Wechſelgeber und Indoffanten find demnach

nicht infolge der Nichtannahme zur vorzeitigen Befriedigung vers

pflichtet. Maßgebend iſt dabei auch der Gedanke, daß die Nicht

annahme auf Zweifeln oder zufälligen Umſtänden beruhen , daß

trop der Nichtannahme Zahlung erfolgen kann , ſo daß alſo burda

die Nichtannahmeder Wechſelinhaber nicht von der Verpflichtung

befreit wird, den Wechſel zur Zahlung am Verfalltage zu präſen =

tieren. Andererſeits erſcheint aber doch die Zahlung infolge der

Nichtannahme als zweifelhaft. Infolgedeffen hat der Wechſels

inhaber das Redt, bei Nichtannahme von dem Wechſelausſteller

und den Indoſſanten Sicherheit dafür zu fordern , daßder Wechſel

rechtzeitig werde bezahlt werden . Dies Syſtem der Sicherſtellung

beherrſchte auch die frühere ruffiſche Wechſelordnung von 1893

(Art. 55 ).

Einzelne Gefeßgebungen vereinigen in verſchiedenartiger Weiſe

beide Syſteme. Nach franz. ( Art. 120) undbelgiſchem (Gefeß vom

20. Mai 1872 Art. 10 ) Recht hat der Wechſelinhaberim Falle der

Nichtannahmedie Wahl, vorzeitige Befriedigung oder Sicherſtellung

zu fordern. Nach der ſtandin . WD. (Art. 28 ) ,ebenſo nach der

geltenden finländ.WO. (Art. 30) hat der Wechſelinhaber ebenfalls

die Wahl, aber der Wechſelſchuldner iſt berechtigt, ftatt der Sicher
heitsleiſtung vorzeitige Zahlung zu leiſten .

Welchem Syſteme ſollte man den Vorzug geben ? Zu beachten

waren vor allem die Vorſtellungen der ruſſiſchen Kaufmannſchaft:

Man betonte , daß der Remittent ein lebhaftes Intereſſe daran

habe, von dem Bezogenen die Zahlung zu erhalten , und daß er

darauf müſſe rechnen können. Weigere nun der Bezogene die Ans

nahme, ſo verliere damit ſchon der Wechſel für den Wechſelinhaber

im weſentlichen ſeine Bedeutung, da er eben nicht mehr auf Empfang

der Summe am rechten Ort zur rechten Zeit rechnen könne ; daß

er alſo Maßnahmen treffen müſſe, um ſolche Summe an dem bes

ſtimmten Ort und zur beſtimmten Zeit zur Verfügung zu haben .

Außerdem fönne er den Wechſel als durch die Nichtannahmefehler

haft nicht weiterbegeben . Dafür biete die Sicherheitsleiſtung feinen

genügenden Erſaß .

So nahm man das Syſtem der vorzeitigen Befriedigung an .

Es iſt einfach und führt zur raichen Abwidlung. Andererſeits

iſt auch das Syſtem der Sicherſtellung nicht weniger ſtreng, beſonders

wenn ſie in barem Gelde erfolgen muß. Bei kurzfriſtigen Wechſeln

jedenfalls iſt die vorzeitige Befriedigung taum ſchwerer.
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98. Wenn der Wechſel nach Eintritt der Verfallzeit

angenommen wird , ſo iſt der Annehmer ebenſo verpflichtet,

als ob er den Wechſel vor Eintritt dieſer Zeit angenommen

hätte.

Bweiter Abſchnitt.

Verpflichtung und Befriedigung gemäß gezogener Wechſel.

Erſter Titel.

Perpflichtung gemäß gezogener Wechſel überhaupt.

99.1) Die Beſtimmungen der Art. 27—35 finden auch

auf gezogene Wechſel mit folgenden Änderungen Anwendung:

i .Der Ausſteller eines gezogenen Wechſels haftet nicht

nur für die Zahlung (Art. 27) , ſondern auch für

die Annahme des Wechſels.

2. Im Falle der Nichtannahme des Wechſels und Ver

jäumung des Proteſtes bleibt der Ausſteller inner :

halb eines Jahres vom Verfalltage ab dem Wechſel

inhaber für die Wechſelſumme verpflichtet, welche

dieſem zur Verfallzeit geſchuldet wurde, es ſei denn,

daß er nachweiſt, daß der Bezogene zur Verfallzeit

Vermögen des Wechſelausſtellers in Höhe der Wechſel

jumme hinter ſich hatte oder ihm nicht weniger als

dieſe Summe ſchuldete.

3. Die Beſtimmung des Art. 35 findet in dem vorher

gehenden Falle (2) keine Anwendung.

Zu Art. 99.

1 ) Der Art . entſpricht der engl. Wo. s . 10 Ziff. 2, s. 18 Ziff. 2 .
Nach den Motiven :

Man erachtete es als angemeſſen , zum Unterſchied von ein :

fachen (eigenen ) Wechſeln beſonders hervorzuheben , daß derWechſel:

ausſteller beim gezogenen Wechſel nicht nur für die Zahlung,

ſondern auch für dieAnnahme hafte.(Vgl. D.WD. Art. 8.)

Wird der nichtbezahlte eigene Wechſel nicht proteſtiert, ſo

werden durch ſolche Verſäumniš die Indofſanten von ihrer Ver

pflichtung frei, der Wechſelgeber jedoch bleibt dem Wechſel gemäß

verpflichtet und der Wechſelinhaber iſt berechtigt von ihm die nicht

bezahlte Summe nebſt 6 % Zinſen aufs Jahr von der Erhebung

der Klage ab zu fordern ( Art. 55 ). Dieſe Beſtimmung findet auch

auf gezogene Wechſel nach Art. 13 Anwendung, jedoch mit dem

Unterſchied , daß das von den Indofjanten Geſagte fich auch auf

den Wechſelausſteller, das von dem lekteren Gejagte ſich auf den

Annehmer (Atzeptanten bezieht.

Daraus folgt : Wenn der Inhaber des gezogenen Wechſels in
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.

der Perſon des Annehmers einen unmittelbaren Schuldner hat, der

auch nach Verſäumung des Proteſtes mangels Zahlung dem Wechſel:

inhaber innerhalb der Wechſelberjährungsfriſt verpflichtet bleibt,

lo fehlt im Falle der Nichtannahme der unmittelbare Schuldner

in der Perſon des Bezogenen , und die Verpflichtung des Wechſels

gebers, der beim gezogenen Wechſel einem Indoffanten gleichſteht,

entfällt darum , weil der Wechſel nicht proteſtiert iſt. Dennoch

fann der Erwerber des gezogenen Wechſels, obwohler vom Bez

zogenen nicht angenommen iſt, nicht bedingungélos der Summe

verluſtig gehen , beren Empfang dem Wechſel gemäß der Wechſel:

ausſteller in Ausſicht geſtellt hat.

So erſcheint fraft der beſonderen durch den gezogenen Wechſel

begründeten Beziehungen der Wechſelausſteller, bei Nichtannahme durch

den Bezogenen , in Wirklichkeit als auf Koſten des Wechſelerwerbers

ungerechtfertigt bereichert. Deshalb erſchien es bei der endgültigen

Beratung der Wechſelordnung geboten, eine beſondere Beſtimmung

zu treffen über die Möglichkeit, gemäß dem nicht angenommenen

und nichtproteſtierten gezogenen Wechſel eine Wechielforderung

gegen den Wechſelausſteller zu erheben .

Die deutide Wechſelordnung (Art . 83 D. WD. ) geht von bein

Geſichtspunkte aus, daß der Ausſteller des gezogenen Wechſels dem

Wechſelinhaber in dem Maße verpflichtet bleibt , als er auf deſſen

Koſten ungerechtfertigt bereichert iſt. Demgemäß obliegt dem

Wechſelinhaber der Beweis, daß und wie hoch der Wechſelausſteller

auf ſeine Roſten bereichert ſei.

Die WD. von 1893 (Art. 35 und 75) hielt ſich in dieſer Bes

ziehung an die Regelung des franz . (Code decom . Art. 170 ) und

belg. ( Geleş dom 20.Mai1872 Art. 61, 62) Rechts . Maßgebend iſt

hier der Gedanke, daß der Ausſteller des gezogenen Wichſels, der die

Valuta des Wechſels erhalten hat, von ſeiner Verpflichtung dem

Wechſelinhaber gegenüber nur dann befreit ſein kann, wenn er beweiſt,

daß der Bezogene zur Zahlungezeit Vermögen des Wechſelgebers zu

ſeiner Verfügung hatte, oder ihn nicht weniger als die Widjeljumme

duldete und daß der Bezogene nach Verfall zahlungsunfähig wurde,

jo daß der Wechſelgeber die Möglichkeit verlor, ſich am Bezogenen

ichadlos zu halten . Das deutiche Syſtem hat den Nachteil, daß

der Wechſelinhaber mit einem Beweiſe belaſtet iſt , den er ſehr oft

überhaupt nicht führen kann ; das franzöſiſche Recht vermeidet

dieſe Schwierigkeit, indem es die Beweislaſt dem Wechſelgeber aufs

erlegt. Deşterem folgt der Art. 99.

Es wurde ferner als zweckmäßig erachtet, die Abwidlungzu

beſchleunigen und dementſprechend die Bereicherungstage des Wechſels

erwerbersgegen den Wachfelausſteller nicht nach den Regeln der zivil

rechtlichen Bereicherungsklage zu behandeln, ſondern fie der kurzen

ſpeziellen Wechſelderjährung zu unterſtellen . Welche Friſt follte

man nun beſtimmen ? Die fünfjährige wie beim einfachen Wechſel,

oder die einjährige wie beim angenommenen gezogenen Wechſel ?
Da beim gezogenen Wechſel der Ausſteller nicht unmittelbarer

Schuldner iſt , als ſolcher bei der Ausſtellung vielmehr der Bes

zogene erſcheint, ſo fann demgemäß die Verpflichtung des Wechſel:

ausſtellers) ale Regreßverpflichtung nur der einjährigen Vers

jährung unterliegen. Sol ' das nun durch die Nichtannahme fich

ändern? Ez liegt kein Grund dor , die Friſt wegen des Willens

I

.
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des Bezogenen bezw . der Verſäumung des Wechſelinhabers zu er:
weitern. So wurde die einjährige Friſt angenommen. Wegen

der deutſchen Rechtſprechung vgl. die Kommentare zu Art. 83 von

Staub, Rehbein, Bernſtein.

Auf die Verſäumung des Proteſtes mangels Annahme findet

Art. 35 ruſſ. WD. A.1wendung.

Zweiter Titel.

Zahlung gezogener Wechſel.

I. Vorzeitige Zahlung gezogener Wechſel.

100.1) Die Beſtimmungen des Art. 36 finden auch

auf gezogene Wechſel mit folgenden Ergänzungen Anwendung:

1. Kraft des Proteſtes mangels Annahme (Art. 97) iſt

der Wechſelinhaber berechtigt, ohne die Verfallzeit

des Wechſels abzuwarten, von dem Wechſelverpflich:

teten Befriedigung in derſelben Weiſe zu verlangen

wie bei Nichtbezahlung zur Verfallzeit, mit Erſak

der Proteſtkoſten.

2. Derjenige, welcher die vorzeitige Zahlung leiſtet, iſt

berechtigt, von der Wechſelſumme 6 Prozent aufs

Jahr für die Zeit von geleiſteter Zahlung bis zum

Verfalltag abzuziehen.

3. Wenn nach Erhebung des Proteſtes mangels An :

nahme des Wechſels der Wechſelinhaber den Be

zogenen zur Annahme desſelben zuläßt, ſo verliert

er das Recht auf vorzeitige Befriedigung.

zu Art. 100.

1 ) Vgl .oben Art. 97, Anmerkung, betreffs des Unterſchiedes von der

D.WD., der darauf beruht, daß nach ruff. Hecht die Nichtannahme

den Wechſelinhaber berechtigt, von den Vormännern fofort Zahlung

zu verlangen , während die D. WD. nur das Recht auf Sichers

ſtellung gewährt. Bezüglich des Abzugs der Zwijchenzinſen vgl.

ſfand. WD. § 29, der nach den Motiven vorbildlich war.

II. Verfall gezogener Wechſel.

101.1) Die Beſtimmungen der Art. 37–39 finden auch

auf gezogene Wechſel Anwendung mit folgenden Änderungen

bezüglich gezogener Wechſel mit Verfall auf Sicht oder binnen

beſtimmter Friſt nach Sicht:

1. Der Wechſel wird dem Bezogenen oder Akzeptanten

an dem Ort präſentiert, wo er der Präſentation zur

Annahme unterliegt.
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2. Der Tag der Präſentation kann ſowohl durch be

ſonderen Vermerk auf dem Wechſel als auch durch

das datierte Akzept nachgewieſen werden .

3 u Art. 101.

1) Die auf beſtimmte Zeit nach Präſentation geſtellte Tratte muß

vor allem zum Vermerk des Präſentationstages präſentiert werden,

und zwar binnen der im Art. 37 Ziff. 3 und 4 beftiinmten Friſt

von 12 Monaten. Erfolgt die Präſentation nicht vor Ablauf
dieſer Friſt, ſo verliert der Wechſelinhaber das Recht des Rüd:

griffe auf die Indoſſanten und den Ausſteller. Der Verfall tritt

mitdem Tepten Tag der Friſt ein. Eine ſolche vorſorgliche Präfens

tation hat mit der Präſentation zur Annahme nichts gemein,

wenngleich beide Präſentationen (zum Vermert und zur Annahme)

vielfach zuſammenfallen werden. Dennoch dürfen ſie nicht vers

mengt werden, wie dies in der deutſchen WD. und den verwandten

Wedſelordnungen geſchieht, wo die Präſentation zum Vermert mit

der zur Annahme verbunden iſt.

Die belg. UD. hat hier richtigerweiſe zuerſt geſchieden . Shr

folgt die neue ruſl. WD. Der Drtder Präſentation zur Annahme

iſt auch der Ort der Präſentation zum Präſentationsvermerk. Der

Präſentationstag wird beurkundet durch einen beſonderen Vermerk

auf dem Wechſel durch denjenigen, dem er präſentiert wird. Sandelt

es fich zugleich um Präſentation zur Annahme, ſo kann dieſe Bes

urkundung durch die Datierung des Afzeptes erfolgen. 3ft der

Präſentationsvermert oder ein batiertes Afzept nicht zu erlangen,

ſo iſt darüber Proteſt zu erheben . Deffen Tag gilt dann als

Präſentationstag, von dem ab die Zahlungefriſt berechnet wird.

Vgl. D. WO. Art. 19 ; belg. WO. Art. 22 ; vgl. auch oben Art. 38.

III. Forderung und Leiſtung der Zahlung gemäß

gezogener Wechſel.

102. Die Beſtimmungen der Art. 40-48 finden auch

auf gezogene Wechſel mit folgenden Änderungen Anwendung:

1. Der Wechſel wird zur Zahlung dem Traſſaten prä

ſentirt, wenn aber im Wechſel ein beſonderer Zahler

[ Domiziliat] angegeben iſt, dieſem lekteren *) .

2. Das im Art. 48 beſtimmte Recht des Ausſtellers

[des eigenen Wechſels ] oder des ihn vertretenden

Zahlers , die Wechſelſumme bei Gericht zu hinter

legen, gebührt dem Akzeptanten oder dem beſonderen

Zahler [Domiziliaten).

Zu Art. 102,

1) D. WD. Art. 43.
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Dritter Titel.

Folgen der Nichtzahlung gezogener Wechſel.

103. Die Beſtimmungen der Art. 49-56 finden auch

auf gezogene Wechſel mit folgenden Änderungen Anwendung:

1. Der Wechſelinhaber kann nach Erhebung des Pro

teſtes mangels Zahlung die im Art. 50 bezeichnete

Summe vom Akzeptanten fordern, und nach Regreß

recht ( Rückgriffrecht] von den Indoſſanten und dem

Wechſelausſteller 1).

2. Die im Art. 51 erwähnte, den Regreß ausſchließende

Klauſel hat keine Kraft , wenn ſie in dem Indoſſa

ment des Wechſelausſtellers ( Traſſanten ) auf dem

an „eigene Order“ (Art . 87, Ziff. 1) ausgeſtellten

Wechſel enthalten iſt *).

3. Die im Art. 52 dem Indoſſanten gewährten Rechte

gebühren auch dem Wechſelausſteller, wenn er den

Wechſel bezahlt hat.

4. Der Indoſſant, der Zahlung gemäß dem Wechſel

geleiſtet hat, kann Zahlung der im Art . 53 bezeich

neten Summen vom Akzeptanten fordern , und kraft

Regreßrechts von den früheren Indoſſanten und dem

Wechſelausſteller. Die Zahlung dieſer Summen vom

Akzeptanten zu fordern 3), iſt auch der Wechſelaus

ſteller , welcher den Wechſel bezahlt hat, berechtigt.

5. Im Falle der Annahme des Wechſels bezieht ſich

das im Art. 55 von den Indoſſanten Geſagte auch

auf den Wechſelausſteller und das von legterem

Geſagte auf den Akzeptanten “); im Falle der Nicht

annahme des Wechſels und der Verſäumung des

Proteſtes bleibt jedoch der Wechſelausſteller dem

Wechſelinhaber nach den Beſtimmungen des Art. 99,

Ziff. 2 verpflichtet 5 ).

zu Art. 103 .

1 ) D. WD. Art. 81 , 50.

2) Nach ruſl. Recht kann der Ausſteller weder beim eigenen noch beim

gezogenen Wechſel ſeine Haflung ausſchließen. Ugl. Rehbein,

Art. 6 Nr. 1 , Art. Ziff. 2 ; a. É. Art. 14 Nr. 16 ; Reichsgericht

37 S. 145.

3) D. WD. Art. 51. Ruſl. WD. Art. 96 .

4 ) Wird der Proteft beim Domiziliaten verſäumt , fo geht das

wechſelmäßige Recht nicht gegen den Akzeptanten verloren ( vgl.

ruff. WD. Art. 55 Anmerkung), wie dies nach Art. 43 D. WO.

der Fall iſt. Dieſe Abweichung iſt bedeutiam.

5) Bezüglich der Nachindoſſamente vgl. Art . 56 Anmerkung.
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Vierter Titel.

Bürgſchaft bei gezogenen Wechſeln.

104. Die Beſtimmungen der Art. 57—59 finden

auch auf gezogene Wechſel mit der Maßgabe Anwendung, daß

die Bürgſchaft auch für den Akzeptanten gegeben werden

kann ; wenn in der Bürgſchaftsaufſchrift nicht beſtimmt iſt,

für wen ſie gegeben wird, ſo gilt ſie als für den Akzeptanten

gegeben.

Fünfter Titel .

Intervention bei gezogenen Wechſeln.

I. Ehrenannahme eines gezogenen Wechſels.

Die Intervention (possrednitschesstwo) bei der Annahme

wird in den Gefeßgebungen verſchieden behandelt.

Nach einigen , io nach deutſchen und früherem ruffit dem Recht,

iſt der Wechſelinhaber verpflichtet, im Falle ber Nichtannahme des

Wechſels durch den Bezogenen die Notadreſſen anzugehen. Nach

anderen, ſo nach engliſchem Rechte , hängt die Zulaſſung des Inters

venienten von dem Belieben des Wechſelinhabers ab.

Das erſtere Syſtem widerſpricht nach dem Gutachten der

Peterburger Raufmannſchaft den Bedürfniſſen des Handelsverkehrs.

Beim Erwerb eines Wechſela ſeheman faſt ausſchließlich auf Perſon

und Vermögen des unmittelbar Bezogenen ; der Notadreſſat fönne

dem Erwerber des Wechſels völlig unbekannt fein. Auch ſei aus

dem Wechſel oft nicht recht erfichtlich, wer die Notadreſſe angegeben

habe, der Wechſelgeber ſelbſt oder einer der Indoſjanten , und wer

von dieſen. Auchfönne der Intervenient ſelbſt nur im Augenblick

der Annahme erflären, zu weſſen Ehren er annehme. Das führte

zur Überzeugung, daß das deutſche Syſtem nicht angemeſſen , daß

eine Abweidung geboten fei , mie fie ſchon die holländiſche

Wechſelgefeßgebung tro , grundſäßlicher Unnahme des deutſchen

Rechts enthält. So wurde dem Syſtem des holländiſchen und eng

lifden Rechte der Vorzug gegeben .

105. Der vom Bezogenen nicht angenommene oder nur

zum Teil angenommene Wechſel fann 1) zur vollen Summe

oder zu dem nicht angenommenen Teile von einem anderen

in der Eigenſchaft eines Intervenienten zu Ehren irgend

eines der Indoſſanten oder des Wechſelausſtellers akzeptiert

werden , ſei es , daß er von irgend einem von dieſen im

Wechſel ſelbſt beſtimmt wurde, ſei es , daß er ſelbſt ſeine

Bereitſchaft erklärt, den Wechſel anzunehmen .

Zu Art. 105.

1 ) Siehe Art . 106, betreffend das Ablehnungsrecht des Wechſelinha bers .

.
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106. Der Wechſelinhaber iſt berechtigt, jede Ehren

annahme abzulehnen . Wenn aber der Traſſat felbſt anbietet,

den Wechſel zur vollen Summe zu Ehren anzunehmen , jo

iſt der Wechſelinhaber nicht berechtigt, folches Anerbieten

abzulehnen , unter Verluſt des Rechts auf Präſentation des

Wechſels zur vorzeitigen Zahlung (Art . 97) . Der Bezogene,

der zur Ehrenannahme des Wechſels nicht zugelaſſen wird,

iſt berechtigt, zu fordern, daß ſeines Angebotes in der Ur

kunde des Proteſtes mangels Annahme oder in einer Er

gänzung zu dieſer Urkunde Erwähnung geſchieht.

Zu Art. 106.

1) Grundjaş iſt, daß die Zulaſſung der Intervention bei Annahme

nurim Belieben des Wechſelinhabers ſteht. Davon gibt es nurdie

wohl gerechtfertigte Ausnahme, wenn der Bezogene jelbft Intervention

anbietet. Vgl. alte WD. Art. 40 ; ſtand. § 58. Die deutſche WD.

Art. 56 beſtimmt, daß die Notadreſſen angegangen werden müffen .

Nach Art. 57 fann dagegen der Wechſelinhaber die Ehrenannahme

von einer nicht als Notadrefie benannten Perſon zurüdweiſen.

107. Die Ehrenannahme erfolgt in einer beſonderen

diesbezüglichen Aufſchrift auf dem Wechſel mit der Unter

ſchrift des Intervenienten, mit Benennung derjenigen Perſon,

zu deren Ehren der Wechſel angenommen wird . Mangels

einer ſolchen Angabe gilt der Wechſel als zu Ehren des

Wechſelausſtellers angenommen .

Zu Art. 107.

1 ) Die Form des Ehrenatzeptes beſtimmt fich nach den Regeln des

gewöhnlichen Atzeptes . Selſiverſtändlich muß erhellen , daß zu

Ehren und zu weſſen Ehren akzeptiert iſt . Iſt der Honorat nicht

genannt, ſo gilt als foldher der Ausſteller. D. WO. Art. 59.

108. Wenn der Wechſel ehrenhalber angenommen wird,

ſo verliert der Wechſelinhaber, der folcher Annahme zugeſtimmt

hat, das in Art. 97 angegebene Recht auf vorzeitige Befrie

digung.

zu Art. 108 .

1 ) Der Art. 108 beſtimmt die Folgen der Zulaſſung des Ehrenakzepte.

Sie beſteht darin , daß der Wedſelinhaber das Recht auf vorzeitige

Befriedigung verliert. Einige fremde Wechſelordnungen verlangen,

daß die Ehrenannahme in einer Anlage zum Proteſt erwähnt werde

und daß der Honorant den Honoraten benachrichtigen follr. Mit

der Änderung des Syſtems der Sicherſtellung durch das Syſtem

der vorzeitigen Befriedigung entfällt jedoch die Notwendigkeit folcher

Maßregeln. Eine entſprechende Folge beſtimmt Art. 61 D. WD.

bezüglich des Recht auf Sicherſtellung bei der Ehrenannahme.
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109. Der Intervenient übernimmt mit der Ehren

annahme des Wechſels die Verpflichtung gegenüber allen

Nachmännern desjenigen, zu deſſen Ehren er den Wechſel an

genommen hat [Honorat). Er iſt verpflichtet, bei Präſen

tation des Wechſels in der beſtimmten Friſt (Art. 110, Ziff 3)

die Wechſelſumme mit 6 Prozent Zinſen aufs Jahr vom Ver

falltage ab nebſt den Proteſtkoſten zu zahlen ; wenn er dies

nicht erfüllt, ſo iſt er in demſelbenUmfange verpflichtet, in

welchem der Akzeptant verpflichtet iſt , der bei der Präſen:

tation zur Zahlung nicht zahlt (Art. 103, Ziff. 1) .

Zu Art. 109 .

1 ) Die Verpflichtung des Ehrenatzeptanten iſt genau wie in der früheren

MD. Art. 85 beſtimmt. Sie iſt bedingt durch die Präſentation

zur Zahlung, wenn der Bezogene nicht rechtzeitig zahlt, d. h . nicht

nach Ablauf des auf die Proteſterhebung folgenden Werktags

(Art. 110 Ziff. 3) . Vgl. oben Anm. zu Ärt. 63.

II . Ehrenzahlung gezogener Wechſel.

110. Die Beſtimmungen der Art . 60—66 finden auf

gezogene Wechſel mit folgenden Ergänzungen Anwendung :

1. Ein Zahlungsintervenient [Notadreſſe) kann nicht

nur von einem Indoſſanten (Art. 60), ſondern auch

vom Wechſelausſteller benannt werden .

2. Der Wechſel kann von dem Intervenienten auch zu

Ehren des Wechſelausſtellers bezahlt werden.

3. Wenn ſich auf dem Wechſel das Akzept eines Ehrens

intervenienten befindet, ſo muß der Wechſel vor dem

Ablauf des auf die Erhebung des Proteſtes folgen :

den Werktages demſelben mit der Proteſturkunde

zur Zahlung präſentiert werden ). Im Falle der

Weigerung der Zahlung iſt dieſer Umſtand inner:

halb derſelben Friſt in der Proteſturkunde oder in

einer Ergänzung zu derſelben zu beurkunden.

Bei Verſäumung dieſer Handlungen erliſcht die

Verpflichtung des Ehrenakzeptanten (Art. 109) und

der Wechſelinhaber verliert das Recht des Rückgriffs

auf diejenigen Wechſelverpflichteten, welche durch die

Ehrenzahlung von der Verpflichtung aus dem Wechſel

befreit worden wären ).

4. Wenn die Ehrenzahlung durch den Ehrenakzeptanten

oder andere Intervenienten angeboten wird, ſo hat

der erſtere vor lekteren den Vorzug.
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5. Der Intervenient, der den Wechſel ehrenhalber be

zahlt hat, tritt in die Rechte des Wechſelinhabers

gegen die Perſon , zu deren Ehren er gezahlt hat,

ſowie auch gegen die Vormänner dieſer Perſon und

gegen den Akzeptanten :) .

6. Hat der Intervenient bei Annahme des Wechſels die

Perſon benannt, zu deren Ehren die Annahme er

folgt iſt, ſo iſt bei Bezahlung des Wechſels in der

Proteſturkunde die Angabe, für wen die Zahlung

geleiſtet wird, nicht erforderlich.

zu Art. 110.

1) Vgl. oben Art. 63.

2) D.WO. Art . 62 , vorlegter Saß.

3) D. WD. Art. 63. Vgl. Art. 62 der ſtand. WO.

Dritter Abſchnitt.

Proteſtierung gezogener Wechſel.

111. Die über die Erhebung des Proteſtes in den

Art. 67-72 enthaltenen Beſtimmungen finden auch auf ge

zogene Wechſel mit folgenden Ergänzungen Anwendung:

1. Die Aufforderung zur Zahlung wird durch einen

Notar dem im Wechſel bezeichneten Zahler ( Traſſaten )

oder den Zahlern ( Draſſaten ) ), wenn ihrer mehrere

ſind, oder den durch fie beſtimmten beſonderen Zahlern

[ Domiziliaten] übermittelt.

2. Die Proteſturkunde muß im Falle der Präſentation

einer Wechſelkopie eine Abſchrift derſelben enthalten

ſamt allen gültigen Aufſchriften und Vermerken.

3. Der Proteſt mangels Annahme des Wechſels und

der Proteſt wegen Nichterlangung der vorzeitigen

Zahlung, ſowie auch der Proteſt wegen Nichtheraus

gabe des zur Annahme verſchickten Duplikats, ſowie

auch der Proteſt wegen Nichtannahme eines anderen

Duplikats oder wegen Nichtzahlung können in einer

Urkunde erhoben werden , wenn die Proteſte an einem

und demſelben Tage aufgenommen werden .

Zu Art. 111 .

1) Vgl. ruff. WD. Art. 87 Anm. 3.

Zeitſchrift für Gandelsrecht. Bd. LIU . 35
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Vierter Abſchnitt.

Friften zur Anſtellung von Klagen aus gezogenen Wechſeln.

112. Die Wechſelklage gegen den Akzeptanten kann

angeſtellt werden binnen 5 Jahren vom Verfalltage ab 1 );

gegen die Indoſſanten , die Bürgen und den Wechſelaus

ſteller binnen eines Jahres vom Tage des Proteſtes mangels

Zahlung ab ) .

Zu Art. 112.

1 ) Betr. dieſe Friften als Präflufivfriſten bgl. § 73 Anm. 1. -

D. WD. Art. 77. 3 Jahre.

2) Die Verjährungsfriſten ſind in der D. WD. Art. 78 verſchieden:

artigbemeffen, je nach dem Zahlungsort: in Europa mit Ausnahme

von Island und den Faröern auf3 Monate. Küſtenland von Aſien

und Afrita längs des Mittelländiſchen und Schwarzen Meeres oder

den dazu gehörigen Inſeln dieſer Meere auf 6Monate, in anderen

außereuropäiſchen Banden , auf jeland und den Farvern auf

18 Monate.

113. Die im Art. 74 beſtimmte Friſt findet auch auf

die Klage des Indoſſanten gegen den Wechſelausſteller An

wendung, wenn der Indoſſant den Wechſel bezahlt hat -) .

Zu Art. 113.

1) DieſeVerjährungsfriſten der Indoſſanten gegen die Ausſteller und

die übrigen Vormänner find im Art. 79 der D. WD. entſprechend

den in Ärt. 112 Anm. 2 angegebenen Friſten beſtimmt.

114. Die Beſtimmungen der Art. 75-77 finden auch

auf gezogene Wechſel mit der Ergänzung Anwendung, daß

die Beſtimmung des Art . 75 auch auf den Wechſelausſteller

fich bezieht .

Fünfter Abſchnitt.

Beſondere Regeln über gezogene Wechſel.

Erſter Titel.

Duplikate und Kopien gezogener Wechſel.

I. Duplikate gezogener Wechſel.

115. Der gezogene Wechſel kann auf Verlangen des

erſten Erwerbers [Remittenten] in mehreren Eremplaren des

felben Inhalte ausgeſtellt werden ; dieſelben werden Duplikate

genannt '). Im Tert eines jeden von ihnen muß bemerkt werden ,
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.welches es der Reihe nach iſt ( erſtes, zweites, drittes u . f. w . ) ;

ſonſt gilt jedes Duplikat als ſelbſtändiger Wechſel.

zu Art. 115.

1 ) Duplitate fennt die ruff. WO . und die D.WD. nur bei gezogenen

Wechſeln, Grünhut II S. 329. Die Beſtimmung, daß die Aus

gabe des Wechſels in mehreren Duplifaten (obrasez) auf Verlangen

des erſten Erwerbers ſtattfindet, entſpricht Art. 74 der früheren WÖ .;

D. WD. Art. 66 , ungar. 70, ſtand. 67 , ſchweiz. 783 , Code de

com . Art. 110. 147, ital. Cod. di com. Art. 277 ff., Sorani

Bd. II S. 318 ff. Die Verleihung dieſes Rechtes auch an ſpätere
Erwerber in den genannten Rechten – ſtellt nach den Motiven

eine unnüße Vermidlung dar.

1

116. ) Wenn auf ein von mehreren Duplikaten eines

Wechſels Zahlung geleiſtet iſt, ſo verlieren die übrigen ihre

Kraft. Der Akzeptant jedoch , der auf mehreren Duplikaten

desſelben Wechſels das Akzept vollzog , haftet auch gemäß

ſeinen Akzepten auf den Duplikaten, welche bei der Zahlung

nicht zurückgegeben wurden , es ſei denn, daß er beweiſt,

daß der Befißer des einen akzeptierten Duplikates auch

das andere akzeptierte Duplikat erhalten hat,

oder

beim Erwerb des akzeptierten Duplikates von der irr

tümlichen Akzeptierung mehrerer Duplikate wußte.

Gleicherweiſe bleiben der Indoſſant, der mehrere Dupli

kate desſelben Wechſels an verſchiedene Perſonen gab, ſowie

auch alle ſpäteren Indoſſanten ſolcher Duplikate gemäß ihren

Indoſſamenten auf den Duplikaten , die bei der Zahlung

nicht zurückgegeben wurden, verpflichtet.

Zu Art. 116.

1 ) Vgl. frühere ruff. WD. Art. 72 u. 84; D. WO. Art. 67 ; ſtand.
§ 68 ; ungar. Art . 71 ; ichweiz. § 784.

117. Wer ein Duplikat des Wechſels behufs Präſen

tation zur Annahme verſendet , muß auf den übrigen Du

plikaten vermerken , in weſſen Verwahrung das verſchidte

Duplikat ſich befindet. Die Verſäumung ſolchen Vermerkes

nimmt den in der Hand des Verſenders befindlichen Dupli

katen nicht die Wechſelkraft 1) .

Zu Art. 117.

1 ) Frühere ruff. WD. Art. 41 ; D. WD. Art. 68 .

118. Der Inhaber des Duplikates, auf dem der Vers

wahrer des anderen zur Annahme verſchickten Duplikates an

gegeben iſt, iſt berechtigt, vom Verwahrer das bei ihm be
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findliche Duplikat heraus zu verlangen und im Falle der

Nichterlangung desſelben darüber Proteſt zu erheben ).

zu Art. 118.

1 ) Frühere ruff. WD. Art. 42 ; D. WD. Art. 68 ; ſtand. $ 69 ; ungar.

Art. 72 ; ſchweiz. $ 785 .

119. Der Inhaber eines Duplikates, auf welchem be

reits Indoſſamente fich befinden , hat das Recht des Rück

griffs, wenn er durch Proteſt feſtſtellt,

1. daß das zur Annahme verſchickte Duplikat ihm vom

Verwahrer nicht herausgegeben wurde, und

2. daß gemäß dem bei ihm befindlichen Duplikat weber

Annahme noch Zahlung erfolgte ') .

Zu Art. 119.

1 ) D. WD. Art. 69.

II. Kopien gezogener Wechſel.

120. Von einem gezogenen Wechſel kann eine Kopie

genommen werden , welche eine Abſchrift des Wechſels und

aller auf ihm befindlichen Unterſchriften , Aufſchriften und

Vermerke enthalten muß, mit der Beifügung der Worte am

Ende der Abſchrift „ Bis hieher Kopie“, oder eines anderen

entſprechenden Ausdrucks 1).

zu Art. 120.

1 ) Duplitate gibt der Wechſelgeber; Kopien macht der Wechſelinhaber.

Ropien gibt es nur noch , im Gegenſatz zur früheren WD., bei

gezogenen Wechſeln . Bei einfachen Wechſeln liegt tein Bedürfnis

dor ; auch iſt hier Mißbrauch zu leicht möglich. D. WD. Art. 70;

ungar. 74; ſtand . & 71 ; ichweiz. § 787; engl. s. 32. Vgl.

Spåing S. 199 ff.

121. Auf der Kopie muß auch vermerkt werden , in

weſſen Verwahrung das Driginal des Wechſels ſich befindet.

Die Verſäumung eines ſolchen Vermerks nimmt der Ropie

nicht die Wechſelkraft ) .

Zu Art. 121 .

1 ) D. WD. Art. 70.

122. Auf der Wechſelkopie können neue Aufſchriften ,

ſowohl Indoſſamente, wie auch Prokuraindoſſamente 1) und

Avale 2) vollzogen werden. Auf der Kopie kann auch ein Ver

merk über die Annahme des Wechſels zu Ehren %) eines aus

der Kopie erſichtlichen Indoſſlanten gemacht werden und wenn

im Vermerk nicht geſagt iſt, für wen der Wechſel angenommen
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wurde , ſo gilt er als zu Ehren des erſten Indoſſanten an

genommen .

Zu Art. 122.

1) Ruff. WD. Art. 25, 26.

2) Kuff. WD. Art. 57 ff.

3) Ruff. WD. Art. 60 ff.

123. Der Inhaber der Wechſelkopie, auf der ein oder

mehrere Driginalindoſſamente fich befinden , iſt berechtigt, vom

Verwahrer die Herausgabe des bei ihm befindlichen Originals

des Wechſels zu verlangen und im Falle der Nichterlangung

darüber Proteſt zu erheben ?).

Zu Art. 123.

1 ) Vgl. ruſſ. WD. Art . 118, 119; D. WO. Art. 72 ; ungar. § 76 ;

ffand. & 72 ; ichweiz. $ 789.

124. Der Inhaber einer Wechſelkopie, der durch Pro

teſt feſtgeſtellt hat, daß das Original des Wechſels ihm vom

Verwahrer nicht herausgegeben wurde, hat das Recht des

Rückgriffs gegen die Perſonen, welche ihre Unterſchrift auf

der Kopie gegeben haben.

Zu Art. 124.

1) D. WD. Art. 72.

Zweiter Titel .

Verlorene Wechſel.

125. Die Beſtimmungen der Art. 78–81 finden auch

auf gezogene Wechſel mit der Maßgabe Anwendung, daß

der Antrag des Wechſelverlierers auch gegen den Bezogenen
oder Akzeptanten , und bei einem Wechſel mit beſonderem

Zahler ( Domiziliaten ] 1) gegen dieſen lekteren gerichtet wer
ben kann .

Zu Art. 125.

1) Vgl. ruff. MD. Art . 8 , 40 ff.

Dritter Titel .

Anwendung ausländiſcher und örtlicher Gefeße.

126. Die über die Anwendung ausländiſcher und ört

licher Gefeße in den Art . 82—85 enthaltenen Beſtimmungen

finden auch auf gezogene Wechſel Anwendung .
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VI.

Rußland.

1. Allerhöchſt beſtätigter Beſchluß des Miniſterkomitees , be

treffend Abänderung und Ergänzung der geltenden Gefeßes

beſtimmungen über die Generalverſammlungen und das

Reviſionsweſen bei Aktiengeſellſchaften , ſowie über die Zu

fammenfeßung ihrer Verwaltungskörper, vom 21. Dezember

1901.

Gefeßſammlung 1901 Nr. 124 S. 2319 Art. 2500.

Nach der Überſeßung in der Norddeutſchen Zeitung

vom 20. April 1902 Nr. 92

mitgeteilt von

Dr. Keyß uer.

Die Grundlage für die Rechtsverhältniſſe der Aktien

geſellſchaften bildet ein Geſeß vom Jahre 1836, welches in

der Sammlung der Zivilgeſeße Bd. X des Sswod Sakonow

aufgenommen iſt und ſpäter einige Abänderungen erfahren

hat. Da die Geſekvorlage nicht den geänderten Verhältniſſen

entſprach, wurde es üblich für die Statuten der Aktiengeſell

ſchaften , die Beſtätigung durch kaiſerlichen Ukas nachzuſuchen ;

fie waren damit der Beſtätigung durch den Finanzminiſter

und den Beſtimmungen des Geſeßes von 1836 enthoben

und gewannen die Eigenſchaft von Sondergeſeßen.

Die hieraus entſtandene Mannigfaltigkeit der Rechts

lagen ließ es notwendig erſcheinen , ein neues Aktiengeſeß zu

bearbeiten , welches noch nicht zum Abſchluß gelangt iſt.

Inzwiſchen iſt die nachſtehende mit dem Tage der Ver

kündigung in Kraft getretene Verfügung erlaſſen :

Bis zur endgültigen Ausarbeitung und Verkündung der

Gefeßesbeſtimmungen über die Aktiengeſellſchaften werden zeit

weilig folgende Beſtimmungen getroffen :

I. Bezüglich der Organiſation und Einberufung der

Generalverſammlungen und Reviſionskommiſſionen der Kredit

inſtitutionen auf Aktien , der Handels- und Induſtriegeſell

ſchaften , mit Ausnahme der Eiſenbahngeſellſchaften , der

Anteilsgeſellſchaften , mit Ausnahme derjenigen , deren An
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teildſcheine nicht an der Börſe zugelaſſen ſind, und der

Aktienverſicherungsgeſellſchaften, werden nachſtehende Regeln

feſtgeſeßt:

1. Die Einberufung von Generalverſammlungen muß

rechtzeitig, d . h . in keinem Fall ſpäter als 21 Tage vor dem

Tagungstermin bekannt gegeben werden. Ausnahmen von

dieſer Regel können nur dann gemacht werden , wenn in den

Statutender betreffenden Geſellſchaft fürzere Termine vor

geſehen ſind ).

In Publikationen dieſer Art ſind genau anzugeben :

a ) Tag und Stunde, zu welchen die Verſammlung einberufen

wird ; b) das lokal der Verſammlung; c) eine genaue Auf

zählung der Fragen, die der Beratung und Entſcheidung der

Generalverſammlung unterliegen. Referate der Verwaltung

über die zur Beratung gelangenden Fragen müſſen in einer

genügenden Anzahl von Eremplaren angefertigt werden und

ſind dieſelben zum mindeſten ſieben Tage vor der Verſamm

Lung den Aktionären zugänglich zu machena).

Anm. Die Inhaber von auf den Namen lautenden

Aktien werden zu den Verſammlungen unabhängig von den

Publikationen auf ſchriftlichem Wege benachrichtigt. Die

Ginladungen ſind durch die Poſt, eingeſchrieben , innerhalb

der zu 1 bezeichneten Friſt zuzuſtellen. Inhaber von auf

den Vorweiſer lautenden Aktien werden gleichfalls auf dieſe

Weiſe benachrichtigt, wenn ſie die Verwaltung hierüber recht

zeitig verſtändigen .

2. Das von der Verwaltung angefertigte Verzeichnis

der Aktionäre , die den Wunſch verlautbart haben , an der

Verſammlung teilzunehmen , wird im Laufe von vier Tagen

bis zur Verſammlung im Lokal der Verwaltung ausgehängt.

Im Verzeichnis ſind die Nummern der von den einzelnen

Inhabern vertretenen Aktien anzugeben . Auf Wunſch iſt

jedem Aktionär eine Abſchrift des Verzeichniſſes auszu

händigen 3) .

3. Die Beſißer von auf den Namen Lautenden Aktien

genießen auf den Generalverſammlungen das Stimmrecht

nur banii , wenn ſie in die Bücher der Verwaltung zum

mindeſten ſieben Tage vor Beginn der Verſammlung ein

getragen ſind , wobei behufs Teilnahme an der General

1) Deutſches Handelégefeßbuch SS 255 Ab. 1 , 257 .

2 ) D. HGB. SS 256, 257, 263.

3) D. $OB. $ 258.
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verſammlung die Vorweiſung von auf den Namen lautenden

Aktien nicht erforderlich iſt ) .

4. Die auf den Inhaber lautenden Aktien verleihen das

Stimmrecht, wenn fie zum mindeſten ſieben Tage vor der

Verſammlung der Verwaltung zugeſtellt worden und nicht

vor Beendigung der Verſammlung wieder ausgefolgt worden

find. Anſtatt der Originalaktien können zugeſtellt werden

Beſcheinigungen über dieEntgegennahme zur Aufbewahrung

oder Verpfändung bei Staatskreditinſtituten oder bei pri

vaten Kreditinſtituten , die auf Grundlage von ſtaatlich be

ſtätigten Statuten tätig ſind , ſowie auch bei ſolchen aus

ländiſchen Kreditinſtituten und Bankhäuſern , die hierzu von

der Generalverſammlung ausgewählt und vom Finanzmini

ſterium begutachtet worden ſind. In den Beſcheinigungen

ſind anzugeben die Nummern der Aktien . Die ausländiſchen

Kreditinſtitute, deren Beſcheinigungen an Stelle der Ori

ginalaktien vorgelegt werden können, ſind in den Bekannt:

machungen über die Einberufung von Generalverſammlungen

zu nennen ) .

5. Vor Eröffnung der Generalverſammlung prüft die

Reviſionskommiſſion oder, falls eine ſolche nicht vorhanden,

der Rat das von der Verwaltung zuſammengeſtellte (Art. 2)
Verzeichnis der Aktionäre, wobei, falls ſolches von Aktionären

gewünſcht wird, die nicht weniger als ein Zwanzigſtel des Grund

kapitals vertretenen, die Prüfung des Verzeichniſſes während

der Verſammlung durch von der Verſammlung gewählte drei

Vertrauensmänner zu erfolgen hat. Zum mindeſten einer

der Vertrauensmänner muß von der Gruppe von Aktionären

gewählt werden , die die Prüfung des Verzeichniſſes be

antragte.

6. Die Verſammlung wird eröffnet von dem Vor

ſißenden des Rats oder der Verwaltung oder von einer

Perſon, die denſelben vertritt. Nach Eröffnung der Ver

ſammlung erwählen die das Stimmrecht genießenden Aktio

näre aus ihrer Mitte einen Vorſißenden . Der Vorſißende

der Generalverſammlung beſißt nicht das Recht, nach eige

nem Ermeſſen Angelegenheiten zurückzuſtellen , die bei der

Generalverſammlung zur Prüfung und Entſcheidung ein

gebracht find 6) .

4 ) D. HGB. § 223 Abſ. 3 .

5 ) D. HGB. § 255 Abſ. 2 .

6) Aufſichtsrat.
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7. Die Generalverſammlung iſt beſchlußfähig , wenn

auf ihr Aktionäre oder deren Bevollmächtigte vertreten ſind,

die zuſammen nicht weniger als 14 des Grundkapitals re

präſentieren . Um Fragen entſcheiden zu können , betreffend

die Vergrößerung) oder Verminderung ) des Grundkapitals,

die Emiſſion von Obligationen , Abänderung der Statuten )

und Liquidation des Unternehmens 10), müſſen Aktionäre

vertreten ſein , die nicht weniger als die Hälfte des Grund

kapitals repräſentieren. In den Statuten können auch an

bere Angelegenheiten namhaft gemacht werden , bei deren

Entſcheidung die Vertretung von Aktien in obengenannter

Anzahl nötig iſt.

Anm. Dieſe Verfügung bezieht ſich nicht auf die

Handels- und Induſtrieaktiengeſellſchaften , deren Statuten

die Beſchlußfähigkeit der Generalverſammlung auch dann

zulaſſen , wenn eine geringere Anzahl von Aktien vorgeſtellt

wird, als in dieſem Artikel vorgeſehen wird .

8. Falls die Verſammlung in Bezug auf den zu ver

tretenden Teil des Grundkapitals den obigen Bedingungen

nicht entſpricht, oder falls die ſtatutenmäßige Stimmenmehr

heit nicht erzielt wird , ſo wird mit Einhaltung der ein

fchlägigen Beſtimmungen der Statuten nicht ſpäter als in

vier Tagen eine zweite Generalverſamınlung einberufen , die

nicht früher als 14 Tage nach der Bekanntmachung zu:

ſammentritt. Die zweite Verſammlung gilt als gefeßlich

und beſchlußfähig, unabhängig von der Zahl der vorgeſtellten

Aktien. Die Aktionäre ſind in der Einladung zur Verſamm :

lung hierauf aufmerkſam zu machen . In einer ſolchen zweiten

Verſammlung können nur ſolche Angelegenheiten beraten

werden , die der Beratung der erſten Verſammlung unter

lagen oder auf derſelben nicht erledigt werden konnten. Die

Entſcheidungen werden durch einfache Stimmenmehrheit ge

troffen. Die Entſcheidungen der Generalverſammlung ſind

für alle Aktionäre, ſowohl für die auf der Generalverſamm

lung anweſend geweſenen, als auch für die abweſenden ver

bindlich.

Anm. Ein Aktionär , der mit der Mehrheit nicht ein

verſtanden iſt, kann eine Sondermeinung abgeben, worüber

7 ) D. HGB. SS 278 ff.

8) D. HUB. SS 288 ff.

9) D. HGB. $ 275.

10) D. HGB. § 292 Ziff. 2 .



554 Rechtôquellen .

im Protokoll ein Vermerk gemacht wird. Der betreffende

Aktionär kann im Laufe von ſieben Tagen nach der General

verſammlung ſeine Sondermeinung mit Begründung dem

Protokoll beifügen laſſen .

9. Die Stimmen werden in der Generalverſammlung

geheim abgegeben , falls ſolches auch nur ein einziger ſtimm

berechtigter Aktionär verlangt . Geheime Abſtimmung iſt

notwendig bei der Entſcheidung über die Wahl oder die

Entfernung von Mitgliedern der Verwaltung, ſowie der

Aufſichtsorgane und der Liquidationskommiſſion , ſowie in

Fällen , wo dieſe Perſonen zur Verantwortung gezogen

werden .

10. Über die Angelegenheiten , die der Beratung und

Entſcheidung der Generalverſammlung unterliegen , wird

genau im einzelnen Protokoll geführt11) . Bei der Dar

ſtellung der Entſcheidungen wird darauf hingewieſen , mit

welcher Mehrheit die Entſcheidungen getroffen wurden, auch

werden nötigenfalls Sondermeinungen vermerkt. Das Proto

koll führt eine Perſon , die hiezu von dem Vorfißenden der

Verſammlung aufgefordert wird . Der Vorſißende verant:

wortet für die Übereinſtimmung des Protokolls mit den

gepflogenen Verhandlungen und getroffenen Entſcheidungen.

Das Protokoll beſtätigt der Vorſißende der Verſammlung

und nicht weniger als drei Aktionäre. Von der Verwaltung

beſtätigte Abſchriften des Protokolls , der Sondermeinungen

und aller Beilagen zum Protokoll müſſen auf Wunſch einem

jeden Aktionär ausgefolgt werden .

11. Aktionäre, die nicht weniger als ein Zwanzigſtel des

Grundkapitals repräſentieren , können von der Verwaltung

die Einberufung einer Generalverſammlung fordern, wobei ſie

genau die Gegenſtände anzugeben haben, die beraten werden

jollen . Eine ſolche Forderung iſt im Laufe eines Monate ,

gerechnet vom Tage ihrer Verlautbarung, in Ausführung zu

bringen 12) .

Anm. Dieſe Beſtimmung bezieht ſich nicht auf die Aktien

geſellſchaften , deren Statuten die Einberufung von General:

verſammlungen auf Grund der Forderung von Aktionären ,

die ein Zwanzigſtel des Grundkapitale vertreten , vorſehen ,

wobei in Bezug auf die Verſicherungsgeſellſchaften , an deren

11) D. HOB. § 259.

12) D. HUB. § 254.
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Generalverſammlung ſtatutenmäßig die Verſicherten teilnehmen ,

die hiefür getroffenen Beſtimmungen der Statuten dieſer

Geſellſchaften in Kraft verbleiben .

12. In der Generalverſammlung kann an den Be

ratungen jeder Aktionär entweder perſönlich oder durch

einen Bevollmächtigten teilnehmen ; Bevollmächtigter kann

nur ein Aktionär ſein . Staats-, Kommunal- und private

Inſtitutionen genießen auf den Generalverſammlungen das

Stimmrecht in der Perſon ihres geſeblichen Vertreters .

Aktionäre , die nicht genügend Aktien beſigen , um das

Stimmrecht ausüben zu dürfen , können zu dieſem Behufe

ihre Aktien einem gemeinſamen Bevollmächtigten über:

tragen 13) .

Anm. An den Generalverſammlungen von Kredit

und Verſicherungsgeſellſchaften können ſich die Angeſtellten

dieſer Geſellſchaften als Bevollmächtigte nicht beteiligen.

13. Aktionäre, die Glieder der Verwaltung oder der

Aufſichtsorgane find, üben das Stimmrecht weder perſönlich

noch als Bevollmächtigte aus bei Entſcheidungen in Fällen ,

wo es fich darum handelt, ſie zur Verantwortung zu ziehen

oder ſie von der Verwaltung zu befreien , oder ſie vom

Amt zu entheben, ihnen Belohnungen auszuſeßen , oder wo

es ſich handelt um die Beſtätigung von ihnen unterſchriebener

Jahresberichte. Falls die Geſellſchaft mit einem ihrer Aktio

näre einen Vertrag abſchließt, genießt dieſer Aktionär in

keiner Form das Stimmrecht 14).

14. Zur Prüfung des Jahresberichts und der Bilanz

wird ein Jahr vorher eine aus fünf Aktionären beſtehende

Reviſionskommiſſion gewählt. Die Glieder dieſer Kommiſſion

dürfen weder Glieder der Verwaltung ſein, noch Poften nach

Wahl der Generalverſammlung oder auf Grund der Er

nennung ſeitens der Verwaltung einnehmen . Aktionäre, die

ein Fünftel aller zur Generalverſammlung vorgeſtellten Aktien

repräſentieren , können ein Glied der Reviſionskommiſſion

wählen, doch dürfen ſich dieſe Perſonen dann an der Wahl

der übrigen Glieder der Reviſionskommiſſion nicht beteiligen.

Die Glieder der Verwaltung und die anordnenden Direktoren

können nach ihrem Ausſcheiden vor Ablauf von zwei Jahren

nicht zu Gliedern der Reviſionskommiſſion gewählt werden.

.

.

I

13) D. HOB. § 252.

14) D. JOB. 252 Ab . 3.
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Mit Genehmigung der Generalverſammlung kann die Gene

ralverſammlung zu ihren Arbeiten Sachverſtändige hinzu:

ziehen .

Anm . In den Aktienverſicherungsgeſellſchaften , an

deren Generalverſammlungen ſtatutenmäßig die Verſicherten

teilnehmen , wird das Recht der Minderheit auf die Wahl

eines Gliedes der Reviſionskommiſſion nicht durch die An

zahl der vertretenen Aktien bedingt, ſondern durch die Zahl

der der Minderheit zuſtehenden Stimmen, d . h . die Minder

heit muß zum mindeſten ein Fünftel der gemeinſamen Zahl

der anweſenden Stimmen der Aktionäre und Verſicherten

beſißen .

15. Die Reviſionskommiſſion iſt verpflichtet, nicht ſpäter

als einen Monat nach der Generalverſammlung die Reviſion

der Kaſſe und der Kapitalien vorzunehmen und desgleichen

alle Bücher und Dokumente zu prüfen, die auf denJahres:

bericht und auf die Bilanz Bezug haben. Nach Prüfung

des Jahresberichts und der Bilanz gibt die Reviſions

kommiſſion ihr Gutachten über den Befund an die Ver

waltung ab, die dasſelbe mit den nötigen Erläuterungen zu

den Bemerkungen der Reviſionskommiſſion vor die General

verſammlung bringt.

16. Die Reviſionskommiſſion fann die Beſichtigung und

Reviſion des ganzen Beſißes der Geſellſchaft an Ort und

Stelle vornehmen , ebenſo wie Prüfung der im Laufe des

Jahres ausgeführten Arbeiten und gemachten Ausgaben.

Die Verwaltung hat hiebei der Reviſionskommiſſion behilf

lich zu ſein . Der vorläufigen Durchſicht der Reviſions:

kommiſſion unterliegt der Voranſchlag und der Geſchäftsplan

für das nächſte Geſchäftsjahr; dieſelben werden mit dem

Gutachten der Reviſionskommiſſion von der Verwaltung vor

die Generalverſammlung gebracht. Unabhängig hievon fann

die Reviſionskommiſſion, falls ſie ſolches für nötig befindet,

die Einberufung außerordentlicher Generalverſammlungen

beantragen .

17. Die Reviſionskommiſſion führt genaue Protokolle

über ihre Sißungen , wobei in dieſe Protokolle die Erwä:

gungen und Separatvoten der einzelnen Glieder aufzunehmen
ſind. Dieſe Protokolle ſowie alle Berichte und Beſchlüſſe

der Reviſionskommiſſion müſſen mit den nötigen Erläute

rungen der Verwaltung vor die nächſte Generalverſammlung
gebracht werden .
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II. Dieſe Beſtimmungen erſtrecken ſich auf alle unter I

genannten Aktiengeſellſchaften in Abänderung und Ergänzung

der einſchlägigen Beſtimmungen ihrer Statuten.

III. Hinſichtlich der Beſtimmungen über die Teilnahme

von Verſicherten an den Generalverſammlungen der Aktien

verſicherungsgeſellſchaften ſind die Statuten dieſer Geſell

ſchaften maßgebend.

IV . Die am 15. Juni 1901 Alerhöchſt beſtätigte Ver

fügung des Miniſterkomitees über die Regelung der An

gelegenheiten der St. Petersburger Verſicherungsgeſellſchaft

bleibt zu Kraft beſtehen.

V. Die leitenden Direktoren von Kreditinſtitutionen

oder Perſonen , die entſprechende Poſten einnehmen , können

nicht gleichzeitig anordnende Direktoren in Aktiengeſellſchaften

ſein. Perſonen, die zur Zeit der Verkündung dieſes Gefeßes

anordnende Direktoren von Kreditinſtitutionen und gleich

zeitig anordnende Direktoren in Aktiengeſellſchaften ſind,

können dieſe Poſten für die Zeit , für welche ſie gewählt

oder ernannt worden ſind, beibehalten, doch darf dieſer Zeit

raum drei Jahre nicht überſteigen .

*

Das Finanzminiſterium gibt den Börſenkomitees durch

Umlauf bekannt, daß die obigen Beſtimmungen mit dem

Tage der Publikation in Kraft treten .

2. Allerhöchſt beſtätigtes Gutachten des Reichsrats, betreffend

die Sicherſtellung der Tätigkeit der Privatbanken .

Bom 29. April 1902.

Gefeßſammlung 1902 Abteilung I Nr. 56 S. 813 Art. 594.

Mitgeteilt von

Dr. Keyner.

I. In Abänderung oder Vervollſtändigung der beſtehen

den Beſtimmungen wird folgendes verordnet:

1. Die Verwaltungsglieder einer Aktienbank, der Ver

walter und die Angeſtellten (mit Ausnahme der Aufſichts

ratsmitglieder) dürfen keinen Kredit in der Bank genießen .
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2. Die Regierungsreviſion einer Aktienbank wird auf

Verlangen der Minderheit der Mitglieder der Generalver

ſammlung und in dem Falle vorgenommen , wenn dieſe

Minderheit nicht unter einen Zehntel der Geſamtzahl der

Stimmen und Aktien für eine Summe von mindeſtens ein

Zwanzigſtel des Grundkapitals der Bank beſißt.

3. Dem Finanzminiſter iſt es überlaſſen , die im § 2

angegebenen Maßregeln auch in dem Falle anzuwenden , wenn

um die Reviſion auch außerhalb der Generalverſammlung

ein im einzelnen begründetes Geſuch ſeitens der Aktionäre,

welche Aktien für die oben angegebene Summe beſißen , an

geregt wird, die darum nachſuchenden Aktionäre müſſen gleich

zeitig die ihnen gehörenden Aktien oder Bankquittungen über

die in Aufbewahrung oder Verſaß gegebenen Aktien den In

ſtitutionen der Staatsbank vorlegen .

4. Dem Finanzminiſter iſt es überlaſſen , im Falle er

dieſes für notwendig findet, Regierungsreviſionen der Aktien

agrarbanken , der auf Geſamtbürgſchaft der Schuldner fich

gründenden Agrarbanken und der ſtädtiſchen Kreditgeſellſchaften

anzuordnen , unter Beobachtung des Art. 25 Teil X des

Rreditſtatute .

5. Der Finanzminiſter kann Erklärungen von der Ver

waltung von Privat- oder Gemeindeinſtitutionen für kurz:

friſtigen Kredit verlangen und die Reviſion ſolcher be

ſtimmen , wenn die Beſißer von Aktien, welche im ganzen

mindeſtens ein Zwanzigſtel des Grundkapitals befißen oder

die Mitgliederder Geſellſchaft des gegenſeitigen Kredits oder

Teilhaber der Sparkaſſenkompanie, die mindeſtens ein Zehntel

aler Mitglieder oder Teilhaber ausmachen,einGeſuch darum

infolge der Überſchreitung der Regeln in § 77 und 78 des

Kreditſtatuts einreichen .

6. In den Aktienagrarbanken darf die Darlehensſumme

gegen ſtädtiſche Immobilien ein Drittel der übrigen nicht

gedeckten Darlehen nicht überſchreiten .

Wenn dieſes Verhältnis überſchritten iſt, ſo dürfen bis

zu deſſen Wiederherſtellung Darlehen gegen ſtädtiſche Immo

bilien nur jährlich in der Höhe von einem Fünftel der im

Jahre ausgezahlten Darlehen ausgezahlt werden .

7. Die Rapitalien der Agrarbank, die nicht ſofort ver

wendet werden müſſen, können als Einlagen und auf laufende

Rechnung in Privat- und Gemeindekreditinſtitutionen plaziert

werden . Die Höhe der Summe der freien Mittel einer

Agrarbank in jeder ſolchen Inſtitution darf ein Zehntel der der
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Bank gehörenden Rapitalien und ein Zehntel der Rapitalien

derjenigen Privat- oder Gemeindekreditinſtitution , in welcher

dieſe Kapitalien deponiert werden, nicht überſteigen.

8. Die freien Summen der Reſervekapitalien der ſtäd

tiſchen Kreditgeſellſchaften müſſen in Staats- oder garantierte

Prozentpapiere eingetauſcht werden . Dieſe Papiere, ſowie

die baren Summen des Reſervekapitals werden in den In

ſtituten der Staatsbank aufbewahrt .

9. Die Staats- oder garantierten Prozentpapiere , die

von den Aktienagrarbanken , ſowie von der Tifliſer und

Michailowſk Adelsagrarbank (in Kutais) auf Konto der ihnen

gehörenden Reſervekapitalien erworben ſind, werden in den

Inſtituten der Staatsbank aufbewahrt.

II. § 1, Abt. I dieſes Gefeßes betrifft auch die vor

dem Gefeße vom 5. April 1883 gegründeten kommerz

banken .

III . Als Ergänzung zum $ 125 der Alerhöchft am

23. Mai 1896 beſtätigten Statuten der Livländiſchen adeligen

Bodenkreditgeſellſchaft und $ 106 der Allerhöchſt am 16. Fe

bruar 1898 beſtätigten Statuten der Eſtniſchen adeligen

Bodenkreditgeſellſchaft wird verfügt: die Staats- und garan

tierten Prozentpapiere, die für Rechnung des Reſervekapitals

erworben find, müſſen in den Inſtituten der Staatsbank auf

bewahrt werden .

IV. Anſtatt § 109 der Alerhöchſt am 18. (30.) Mai

1874 beſtätigten Statuten der kurländiſchen Kreditgeſellſchaft

wird verfügt: die Barſchaft des eigenen Kapitals der Geſell

ſchaft oder die dafür erworbenen Staats- oder garantierten

Prozentpapiere werden in den Inſtituten der Staatsbank

deponiert.

V. Zur Liquidation des Kredits der Verwaltungsglieder,

Verwalter und Angeſtellten der Bank in der Bank ſelbſt

wird eine dreijährige Friſt nach der Veröffentlichung dieſes

Geſeßes feſtgeſeßt.

VI. Dem Finanzminiſter iſt es überlaſſen : a ) in den

Statuten der in § 7-9, Abt. I angegebenen Inſtitutionen

für langfriſtigen Kredit, die gegenwärtigen Abänderungen

undErgänzungen einzuführen , und b) die Friſten , im Laufe

welcher die in den obigen Paragraphen und Abt . III und

IV angegebenen Verordnungen ausgeführt werden ſollen ,

feſtzuſeßen .
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VII.

Geſeke etc. des Deutſchen Reihs.

Gefeß zur Abänderung der Seemannsordnung ").

Vom 23. März 1903.

( Reichs -Gefeßblatt 1903 Nr. 10 S. 57.)

Artikel 1 .

Die Vorſchrift im § 52 Abſ. 2 Nr. 3 der Seemanns.

ordnung vom 2. Juni 1903 (ROBI. S. 175) erhält folgende

Faſſung:

2. der Leichtmatroſe erhält mit Beginn des dritten

Jahres die in der Muſterrolle beſtimmte Heuer der

Volmatroſen und mit Beginn des vierten Jahres

ein Fünftel derſelben mehr an Şeuer.

Artikel 2 .

Dieſes Gefeß tritt gleichzeitig mit der Seemannsordnung

vom 2. Juni 1902 in Kraft ?).

VIII .

Überſicht der internationalen Perträge , Geſeke und Per

ordnungen etc. für das Deutſche Reich des Jahres 1902'),

bezw . verkündet 1902.

Mitgeteilt bon

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Reyßner in Berlin .

Geſeß, zur Abänderung der Strandungsordnung. Vom

30. Dezember 1901. (RGBL. Nr. 1 S. 1.) Abgedrudt in

dieſer Zeitſchrift BD . LII S. 237 .

1 ) Abgedrudt in diefer Zeitſchrift BD . LII S. 524 ff.

2) Am 1. April 1903. Seemannsordnung § 137 ( in dieſer Zeits

ichrift BD. LII S. 568).

3) Betreffend die Überfichten aus den Vorjahren fiehe Bd. XLIX
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Bekanntmachung , betreffend Änderungen der Betriebs

ordnung für die Haupteiſenbahnen Deutſchlands vom 5. Juli

1892. Vom 22. Januar 1902. (ROBI. Nr. 5 S. 35–36.)

Bekanntmachung, betreffend die Beſchäftigung von Ge

hilfen und Lehrlingen in Gaſt- und in Schankwirtſchaften.

Vom 23. Januar 1902. (ROBI. Nr. 4 S. 33–34 .)

Bekanntmachung, betreffend das Verfahren bei Anträgen

auf Verlängerung der Ladenſchlußzeit. Vom 25. Januar 1902 .

(ROBI. Nr. 5 S. 38–40.)

Bekanntmachung, betreffend eine Änderung der Anlage B

zur Eiſenbahnverkehrsordnung . Vom 30. Januar 1902 .

(RGBI. Nr. 6 S. 41.)

Bekanntmachung über die Verlegung der deutſch -däniſchen

Grenze an der Norderau und der Kjärmühlenau. Vom 13. Fe

bruar 1902. (NGBI. Nr . 10 S. 49–53.)(

Bekanntmachung, betreffend die Beſchäftigung von Ar

beiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashütten, Glas

ſchleifereien und Glasbeizereien ſowie Sandbläſereien. Vom

5. März 1902. (RGBL. Nr. 13 S. 65–71 .)

Bekanntmachung, betreffend die Beſchäftigung von Ar

beiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Rohzuckerfabriken ,

Zuckerraffinerien und Melaſſeentzuckerungsanſtalten. Vom

5. März 1902. (RGBI. Nr . 13 S. 72.)

Bekanntmachung, betreffend die Beſchäftigung jugend

licher Arbeiter auf Steinkohlenbergwerken in den Bergbau

bezirken von Preußen, Baden und Elſaß - Lothringen. Vom

15. März 1902. (ROBI. Nr. 14 S. 73.)

Bekanntmachung, betreffend die Beſchäftigung von Ar

beiterinnen auf Steinkohlenbergwerken , Zink- und Bleierz

bergwerken im Regierungsbezirk Oppeln. Vom 20. März

1902. (ROBI. Nr. 16 Š. 77.)

Geſeß zum Schuße des Genfer Neutralitätszeichens. Vom

22. März 1902. (ROBI. Nr. 18 S. 125-126 .)

S. 272, Bd. L S. 521 , BD. LII S. 239 dieſer Zeitſchrift.

Auf die von Syndifus Hugo Bruhns herausgegebene „ Geſeßes:

tafel des deutſchen Reichsrechts. Syſtematiſch geordnete Nachweiſung

des zur Zeit geltenden Reichsrechts" (Berlin 1902, F. Guttentag.

8. 135 S.) iſt bereits BD. LII S. 239 aufmerkſam gemacht.

Das Verzeichnis iſt gefertigt nach den Verkündungen im Reichs :

geſeßblattund im Zentralblatt für das Deutſche Reich 1902.

Abgeſchloſſen mit 31. Dezember 1902 .

Zeitſdrift für Handelsrecht. BD . LIII. 36
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Bekanntmachung, betreffend Änderungen der Anlage B

zur Eiſenbahnverkehrsordnung . Vom 22. März 1902. (RGBI.

Nr. 18 S. 127.)

Beſtimmungen betreffend die gegenſeitige Anerkennung

von Schiffsmeßbriefen in Deutſchland und Rußland . Vom

23. März 1902. (Zentralblatt für das Deutſche Reich 1902

S. 74.)

Bekanntmachung, betreffend die Feſtſtellung des Börſen

preiſes für Zucker. Vom 6. Mai 1902. (RGBI. Nr. 24

S. 166. )

Schaumweinſteuergeſeß. Vom 9. Mai 1902. (RGBI.

Nr. 24 S. 155–163 .)

Bekanntmachung über die Hinterlegung der Ratifikations

urkunde der Vereinigten Staaten von Amerika zu dem auf

der Haager Friedenskonferenz 1) am 29. Juli 1899 unterzeich

neten Abkommen , betreffend die Geſeße und Gebräuche des

Landkriegs. Vom 9. Mai 1902. (ROBI. Nr. 25 S. 168.)

Abkommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und dem

Großherzogtume Luxemburg wegen Begründung einer Ge

meinſchaft der Schaumweinſteuer. Vom 10. Mai 1902.

(ROBI. Nr. 31 S. 232-233 .)

Bekanntmachung, betreffend die Vereinbarung erleich:

ternder Vorſchriften für den wechſelſeitigen Verkehr zwiſchen

den Eiſenbahnen Deutſchlands einerſeits und Öſterreichs und

Ungarns anderſeits . Vom 15. Mai 1902 , (ROBI. Nr. 23

S. 137–152 .)

Bekanntmachung, betreffend ein Sonderabkommen zum

internationalen Übereinkommen über den Eiſenbahnfracht

verkehr für die deutſch-öſterreichiſchen Verkehre. Vom 15. Mai

1902. (RGBI. Nr. 23 S. 153.)

Verordnung zur Ausführung des Patentgeſeßes vom

7. April 1891. Vom 26. Mai 1902. (RGBI. Nr. 26

S. 169. )

Bekanntmachung, betreffend die Beſchäftigung von Ar

beiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Hammer

werken . Vom 27. Mai 1902. (RGBI. Nr. 26 S. 170—173 . )

Seemannsordnung. Vom 2. Juni 1902. (ROBI. Nr. 27

S. 175-211 . ) Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift BD. LIIBd

S. 523 und S. 560 dieſes Bandes.

1 ) Abgedrudt in dieſer Zeitſchrift Bd. LII S. 222.



Internationale Verträge . 563

Gefeß, betreffend die Verpflichtung der Kauffahrteiſchiffe

zur Mitnahme heimzuſchaffender Seeleute. Vom 2. Juni

1902. (RÓBI. Nr. 27 S. 212—214) 1.) Abgedruckt in

dieſer Zeitſchrift BD . LII S. 569.

Geſek , betreffend die Stellenvermittlung für Schiffs

leute. Vom 2. Juni 1902. (RGBI. Nr . 27 Š . 215—217 .)

Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift Bd . LII S. 572.

Geſeß, betreffend Abänderung ſeerechtlicher Vorſchriften

des Handelsgeſeßbuchs. Vom 2. Juni 1902. (RGBI. Nr. 27

S.218–221.) Abgedruct in dieſer Zeitſchrift Bd . LII S.576 .

Bekanntmachung, betreffend den Aufruf und die Ein

ziehung der Noten der Bank für Süddeutſchland in Darm

ſtadt. Vom 5. Juni 1902. (RGBI. Nr. 29 S. 225.)

Bekanntmachung , betreffend den Anteil der Reichsbank

an dem Geſamtbetrage des ſteuerfreien ungedeckten Noten

umlaufs . Vom 5. Juni 1902. (RGBI. Nr. 29 S. 226.)

Geſeß, betreffend die Abänderung des § 7 der Straf

prozeßordnung. (Beſeitigung des ſogenannten fliegenden

Gerichtsſtandes .) Vom 13. Juni 1902. (RGBI. Nr. 30

S. 227.)

Geſeß , betreffend die Aufhebung der außerordentlichen

Gewalten des Statthalters in Elſaß -Lothringen. Vom 18. Juni

1902. (ROBI. Nr. 31 S. 231.)

Bekanntmachung, betreffend Änderungen der Eiſenbahn

verkehrsordnung. Vom 18. Juni 1902. (RGBI. Nr. 32

S. 236.)

Gefeß, betreffend die geſchäftliche Behandlung des Ent

wurfs eines Zoltarifgeſeges . Vom 20. Juni 1902. (RGBI.

Nr. 32 S. 235.)

Bekanntmachung, betreffend die Beſchäftigung jugend

licher Arbeiter in Sechelräumen und dergleichen . Vom

24. Juni 1902. (ROBI. Nr. 33 S. 238.)

Geſeß, betreffend die Abänderung des Branntweinſteuer

24. Juni 1887

geſeßes vom 16. Juni 1895. Vom 7. Juli 1902. (RGBI.

Nr. 36 S. 243—252 .)

1 ) Otto Rudorff, Oberlandesgerich
tsrat in Hamburg , „ Die See

geſeßgebung des Deutſchen Reichs “ ( angezeigt in dieſem Bande

der Zeitſchrift S. 301) und Dr. Martin Deo , „ Deutſches Sees

handelsrecht“ (ebendaſ. S. 298) geben den Wortlaut der Gefeße
mit Erläuterungen .
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Süßſtoffgeſek. Vom 7. Juli 1902. (RGBI. Nr. 36(

S. 253–256.)

Bekanntmachung , betreffend die dem internationalen

Übereinkommen über den Eiſenbahnfrachtverkehr beigefügte

Liſte. Vom 27. Juli 1902. (RGBl. Nr. 38 S. 259.)

Bekanntmachung , betreffend die Außerkursſeßung der

Zwanzigpfennigſtücke aus Nickel. Vom 16. Oktober 1902 .

(RGBI. Nr. 42 S. 267.)

Bekanntmachung , betreffend Beſtimmungen für den

Kleinhandel mit Garn . Vom 17. November 1902. (RGBI.

Nr. 45 S. 278.)

Bekanntmachung, betreffend Änderungen der Anlage B

zur Eiſenbahnverkehrsordnung. Vom 23. November 1902.

(RGBI. Nr. 46 S. 281–282 .)

Bekanntmachung, betreffend einen Anhang zur Anlage B

der Eiſenbahnverkehrsordnung. Vom 7. Dezember 1902 .

(RGBI. Nr. 49 S. 294–295 .)

Beſchluß des Bundesrats, betreffs von einheitlicher Recht

ſchreibung in dem Schulunterricht und in dem amtlichen

Gebrauch der Behörden einzuführen und von dieſer Recht:

ſchreibung nicht ohne wechſelſeitige Verſtändigung unter

einander und mit Öſterreich abzuweichen. Beginn ſpäteſtens

1. Januar 1903 bezw . Schuljahr 1903/04. (Zentralblatt

für das Deutſche Reich 1902. S. 432.) Vom 18. De

zember 1902 .

Zoltarifgeſek. Vom 25. Dezember 1902. (NGBI. Nr. 52

S. 303-441.)
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IX.

Überſicht der Deutſchen Landes -Geſeke etr. in den Jahren

1901 und 1902 ).

Suſammengeſtellt

von Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin.

Elſaß-Lothringen.

Verordnung, betreffend die Erhöhung der Mitgliederzahl

der Handelskammer in Straßburg. Vom 29. Januar 1901 .

( Geſeßblatt S. 28.)

Geſeß , betreffend die Verwaltung der Landesſchulden.

Vom 19. Juni 1901. (Ebenda S. 43.)

Geſeß, betreffend die Rapitalſteuer. Vom 13. Juli 1901 .

(Ebenda S. 58.)

Geſek, betreffend die Lohn- und Beſoldungsſteuer. Vom

13. Juli 1901. (Ebenda S. 69.)

Gefeß, betreffend die Verwendung der Erträge aus vor

genannten beiden Steuern ſowie Erhebung der Bezirks

zuſchläge. Vom 13. Juli 1901. (Ebenda Š. 80.)

Verordnung , betreffend die öffentliche Beſtellung und

allgemeine Beeidigung von Sachverſtändigen. Vom 6. Januar

1902. (Ebenda S. 1.)

Preußen.

Verfügung des Miniſters des Innern , betreffend die

Gleichberechtigung der In- und Ausländer hinſichtlich der

Ausübung des Gewerbebetriebs im Umherziehen. Vom

15. März 1901. (Miniſterialblatt für die geſamte innere

Verwaltung 1901 S. 140.)

Ausführungsverfügung zu dem Reichsgeſeß über die

privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 .

1) Vgl. die Überſichten für 1895 , 1896 in BD. XLVII S. 50 ff.

dieſer Zeitſchrift ; für 1896, 1897 ebenda Bd.XLVIII S. 183 ff.;

für 1897, 1898 ebenda Bd.XLIX S. 556 ff.; für 1899 , 1900

ebenda BD. LI S. 552 ff.



566 Recht&quellen .

(Abgedruct in dieſer Zeitſchrift Bd. LI S. 480 ff.) Vom

14. Mai 1901 . (Miniſterialblatt für die geſamte innere

Verwaltung 1902 S. 86.)

Verordnung zur Ausführung des Reichsgeſeges über die

privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 .

(Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift Bd. LI S. 480 ff .) Vom

11. Juli 1901. (Geſekſammlung 1901 Nr. 23 S. 141.)

Verfügung des Miniſters des Innern und für Handel

und Gewerbe, betreffend die Außerkursſeßung der Sparkaſſen

bücher. Vom 27. Juli 1901. (Miniſterialblatt für die ge

ſamte innere Verwaltung 1902 S. 29.)

Verfügung des Miniſters des Innern , betreffend die

Genehmigung von Kredit ſeitens der kommunalen Sparkaſſen

von Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften. Vom 31. DE

tober 1901. (Miniſterialblatt für die geſamte innere Ver

waltung 1901 S. 246.)

Verfügung , betreffend die Staatsaufſicht über Hypo

thekenbanken . Vom 17. November 1901. (Miniſterialblatt

für die geſamte innere Verwaltung 1902 S. 23.)

Allerhöchſter Erlaß , betreffend die Genehmigung des

Geſellſchaftsvertrages der Frankfurter Bank. Vom 23. De

zember 1901. (Geſekſammlung 1902 Nr. 20 S. 144.)

Gefeß , betreffend die Landeskreditkaſſe zu Kaſſel. Vom

16. April 1902. ( Geſekſammlung 1902 Nr. 14 S. 82.)

Geſeß, betreffend Ergänzung des § 75 der Landgemeinde:

ordnung für die ſieben öſtlichen Provinzen der preußiſchen

Monarchie vom 3. Juli 1891. (Geſekſammlung S. 233. )

Vom 20. Mai 1902. (Ebenda Nr. 20 S. 143.)

Geſek , betreffend Änderung der Vorſchriften über die

Kompetenzkonflikte zwiſchen den Gerichten und den Ver:

waltungsbehörden . Vom 22. Mai 1902. (Ebenda Nr . 21

S. 145.)

Geſek , betreffend die Fürſorge für Beamte infolge

von Betriebsunfällen. Vom 2.Juni 1902. (Ebenda Nr.23
S. 153. )

Geſeß gegen die Verunſtaltung landſchaftlich hervor

ragender Gegenden. Vom 2. Juni 1902. ( Ebenda Nr. 23

S. 159.)

Geſeß, betreffend die Abänderung des Geſekes über die

14. Februar 1870

Handelskammern vom Vom 2. Juni

19. Auguſt 1897
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1902. ( Abgedrudt in Bd . LII S. 580 dieſer Zeitſchrift.)

(Ebenda Nr. 24 S. 161.)

Urteil des Oberverwaltungsgerichts, wonach im Gegen

ſaß zur bisherigen Rechtſprechung ausgeſprochen iſt, daß der

durch Emiſſion von Aktien über Pari erzielte Agioertrag

einer Aktiengeſellſchaft keinen einkommenſteuerpflichtigen Ge

winn desſelben darſtellt. Vom 25. Juni 1902. (Miniſterial

blatt für die geſamte innere Verwaltung 1902 S. 188. )

Vgl. unten S. 608.

Geſek , betreffend die Abänderung einzelner Beſtim

mungen des allgemeinen Berggeſeßes vom 24. Juni 1865.

Vom 7. Juli 1902. (Geſekſammlung 1902 Nr. 34 S. 255.)

Verfügung der Miniſterien der Finanzen und des Innern,

betreffend die Erteilung des Privilegs zur Ausgabe von

Inhaberpapieren an Stadtgemeinden. Vom 14. Auguſt 1902 .

(Miniſterialblatt für die geſamte innere Verwaltung S. 174. )

Normalſtatut, betreffend die Bildung von öffentlichen

Ent- und Bewäſſerungsgenoſſenſchaften. Vom 15. Oktober

1902. (Ebenda S. 205.)

Bayern.

Bekanntmachung der Miniſterien der Juſtiz und des

Innern, die Berichtigung und Vervollſtändigung des Handels

regiſters betreffend. Vom 27. Dezember 1900. (Geſeß- und

Verordnungsblatt S. 6.)

§ 1. Organe des Handelsſtandes im Sinne des § 126

Abſ. 1 des Reichsgeſeßes über die Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 find die

Handels- und Gewerbekammern . Dieſelben haben ſich nach

Tunlichkeit von den im Bezirk vorkommenden Tatſachen , auf

Grund deren eine Eintragung in das Þandelsregiſter herbei

zuführen iſt , Kenntnis zu verſchaffen und nach § 3 dem

Regiſtergericht Mitteilung zu machen. Die Diſtriktspolizei

behörden haben Liſten über die Gewerbetreibenden zu fertigen

und den Handels- und Gewerbekammern einzureichen. In

dieſe Anmeldeliſten ſind diejenigen Perſonen nicht aufzunehmen,

deren Geſchäftsbetrieb nach der Anſicht der Diſtriktspolizei

behörde nicht über den Umfang des Handwerks oder Klein

gewerbes hinausgeht, § 6 -) .

1) Betreffend die Scheidung zwiſchen Boli: unb Aleinkaufmann bgl.

dieſe Zeitſchrift BD. LI Š. 259 und dieſen Band S. 179 ſowie

die Anmerkung daſelbſt.
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§ 6. Die Sandels- und Gewerbekammern haben die

Anmeldeliſten den Regiſtergerichten mit kurzem Gutachten zu

überreichen, woſelbſt die angemeldeten Gewerbetreibenden in

das Handelsregiſter einzutragen find. , Schlägt die Handels

und Gewerbekammer die Eintragung eines Gewerbetreibenden

por, der nicht ein Handelsgewerbe im Sinne des § 1 GB.'S

betreibt, deſſen Eintragung ſie vielmehr mit Rückſicht auf den

Umfang feines Betriebes für geboten hält ( § 2 HOB.'8),

ſo ſoll ſie kurz die Tatſachen angeben , auf Grund deren

fie zu ihrer Anſicht gelangt iſt, X. B. ,50 000 Mark Um

ſchlagung' oder hält 10 Gehilfen."

§ 7. Das Regiſtergericht hat die Vorſchläge der Handels

und Gewerbekammern zu prüfen und in der Anmeldeliſte

kurz die getroffene Entſcheidung zu vermerken . Sofern dem

Vorſchlage der Handels- und Gerwerbekammer nicht bei

getreten wird , iſt der Grund kurz anzugeben , 3. B. Klein

Þetrieb oder derzogen .

Im Ablehnungsfall kann die Handels- und Gewerbe

kammerbeim Regiſtergericht den Antrag auf Eintragung ſtellen .

Des weiteren wird die Prüfung der Bandelsregiſter der zum

Regiſtergericht gehörenden Amtsgerichte geregelt. Bei Durch

ſicht der Handelsregiſter iſt beſonders zu prüfen :

1. ob die eingetragenen Firmen und Geſellſchaften noch

beſtehen ;

2. ob die bei einer Firma oder einer Geſellſchaft ein

getragenen Anderungen, welche nach dem Gejeß der

Eintragung bedürfen, eingetragen ſind;

3. ob Firmen oder Geſellſchaften nicht eingetragen ſind,

die nach dem Geſeße der Eintragung unterliegen ;

4. ob Eintragungen vorhanden ſind, die wegen Mangels

einer weſentlichen Vorausſeßung nicht hätten vor:

genommen werden ſollen .

Von der Durchſicht iſt der Handels- und Gewerbe

kammer Nachricht zu geben und ſteht gegen die Entſchei

dungen des Regiſtergerichts der Handels- und Gewerbekammer

die Beſchwerde zu , welche dem Anwaltszwang nicht unter

liegt (SS 9–16) 1).

Allerhöchſte Verordnung , betreffend die Verleihung des

Doktortitels durch die Kgl. techniſche gochſchule in München .

Vom 10. Januar 1901. (Ebenda S. 37.)

.

1 ) Vgl. in dieſem Band der Zeitſchrift S. 179 .
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Bekanntmachung, betreffend das Normalſtatut der Orts

verſicherungsvereine. Vom 17. Februar 1901. (Ebenda S. 85.)

Bekanntmachung, betreffend den Vollzug des Wechſel

ſtempelſteuergeſeßes. Vom 13. März 1901. (Ebenda S. 143.)

Bekanntmachung, betreffend die Poſtordnung für das

Königreich Bayern vom 27. März 1900. Vom 6. Mai 1901 .

(Ebenda S. 411.)

Geſeß, betreffend die Ausführung des Reichsgeſekes über

die privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 .

Vom 20. Dezember 1901 "). (Ebenda S. 477.)

Bekanntmachung , betreffend die Berichtigung und Ver

vollſtändigung des Handelsregiſters. Vom 25. Januar 1902 .

(Ebenda S. 25.)

Bekanntmachung , betreffend die vom Bundesrat be

ſchloſſenen Ausführungsbeſtimmungen zum Reichsſtempelgeſek.

Vom 9. März 1902. (Ebenda S. 121.)

Die zahlreichen Bekanntmachungen, betreffend die Aus

zahlung von Schuldverſchreibungen auf den Inhaber weiſen

keine Beſonderheiten auf .

Sachſen.

Verfügung des Miniſteriums des Innern , betreffend

die Beaufſichtigung privater Verſicherungsunternehmungen.

Vom 29. Juni 1901. (Seſeß- und Verordnungsblatt S. 92.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern zur weiteren

Ausführung des Geſeßes vom 4. Auguſt 1900, die Handels

und Gewerbekammer betreffend. Vom 22. Juli 1901. (Ebenda

S. 102.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern zur weiteren

Ausführung des Geſeßes , den Verkehr mit Wein u . f . w .

vom 24. Mai 1901 betreffend . Vom 15. Auguſt 1901 .

(Ebenda S. 138.)

Verordnung , betreffend die weitere Ausführung des

Reichsgeſeges über private Verſicherungen vom 12. Mai

1901. (Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift BD . LI S. 480 ff .)

Vom 23. November 1901. (Ebenda S. 169.)

Bekanntmachung, betreffend die mit 1. Januar 1902 in

Kraft getretenen Änderungen der Poſtordnung vom 20. März

1900. Vom 19. Dezember 1901. (Ebenda S. 452.)

1 ) Abgebrudt in diefer Zeitſchrift BD . LI S. 480.
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Geſeß , die Erhöhung der Gerichtsgebühren betreffend.

Vom 1. März 1902. (Ebenda S. 35.)

Enteignungsgeſek. Vom 24. Juni 1902.

.
(Ebenda

6. 153 f.)

Geſek, betreffend die Unfallfürſorge für Beamte. Vom

1. Juli 1902 (Ebenda S. 248.)

Geſek , betreffend Abänderung des Einkommenſteuer

gefeßes vom 24. Juli 1900. Vom 1. Juli 1902. (Ebenda

S. 257.)

Ergänzungsſteuergeſek. Vom 2. Juli 1902. (Ebenda

S. 259.)

Gefeß , die direkten Steuern betreffend. Vom 3. Juli

1902. (Ebenda S. 278.)

Vorſchrift des Miniſters des Innern für Perſonen, die

fremde Rechtsangelegenheiten und bei Behörden wahrzu

nehmende Geſchäfte gewerbsmäßig beſorgen, oder die über

Vermögensverhältniſſe oder perſönliche Angelegenheiten ge

werbsmäßig Auskunft erteilen . Vom 15. Auguſt 1902 .

(Ebenda Š . 350.)

Geſeß , betreffend die Unfall- und Krankenverſicherung

der in land- und Forſtwirtſchaftlichen Betrieben beſchäftigten

Perſonen . Vom 18. Auguſt 1902. (Ebenda S. 357.)

Verordnung , betreffend die Ausführung des Ent

eignungsgeſeßes vom 24.Juni 1902. Vom 24. November

1902. ( Ebenda S. 401.)

Württemberg.

Geſeß , betreffend Abänderung des Geſeķes zur Aus

führung der Zivilprozeßordnung . Vom 20. Februar 1902.

(Regierungsblatt S. 65. )

Geſeß, betreffend die Unfallfürſorge für Beamte. Vom

23. Dezember 1902. (Ebenda Š. 589.)

Baden.

Verordnung , betreffend Volzug des Reichsgeſekes über

die privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai

1901. Vom 28. Juni 1901. (Gefeß- und Verordnungs

blatt S. 449.)

Verordnung, betreffend die Proteſtaufnahme durch Ge

richtsvollzieher. Vom 1. Juli 1901. ( Ebenda S. 351.)
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Gefeß , betreffend die Abänderung des Fahrnisverſiche

rungsgeſebes . Vom 27. Juli 1902. Bekanntmachung des

Wortlautes des jeßt geltenden Gefeßes. (Ebenda S.247.)

Bekanntmachung , betreffend Abänderung des Gebäude

verſicherungsgeſeßes vom 29. März 1852. (Ebenda S. 225.)

Verordnung, betreffend die Beſeßung der Rammern für

Handelsſachen . Vom 29. November 1902. (Ebenda S. 112.)

Heſſen.

Bekanntmachung des Geſeßes über die Einrichtung des

Staatsſchuldbuches vom 27. März 1898. Vom 11. Januar

1901. (Regierungsblatt S. 195.)

Verordnung, das Gewerbe der Geſinde- und Stellen

vermieter betreffend . Vom 5. Juli 1901. (Ebenda S. 243.)

Bekanntmachung, betreffend die zur Beaufſichtigung von

privaten Verſicherungsunternehmungen beſtimmten Kreisämter.

Vom 21. Juli 1901. (Ebenda S. 381. )

Bekanntmachung, betreffend die Abänderung der Tele

graphenordnung durch Erlaß des Reichskanzlers vom 18. Au

guſt 1901. Vom 29. Auguſt 1901. ( Ebenda S. 472.)

Bekanntmachung, betreffend die Abänderung der Poſt

ordnung vom 20. März 1900 durch Erlaß des Reichskanzlers

vom 12. Dezember 1901. Vom 18. Dezember 1901. (Ebenda

S. 751.)

Geſek , betreffend die Abänderung des Geſekes vom

25. November 1871 , die Verſicherung an Mobiliarfeuer

verſicherungsanſtalten . Vom 21. Dezember 1901. (Ebenda

S. 749.)

Bekanntmachung, betreffend das Geſek über die Ein

richtung der Staatsſchuldbücher vom 27. März 1898. Vom

18. Februar 1902. (Ebenda S. 63.)

Geſek , den Denkmalſchuß betreffend. Vom 16. Juli

1902. (Ebenda S. 252.)

Geſeß, die Bodenkreditkaſſen betreffend. Vom 6. Auguſt

1902. (Ebenda S. 351.)

Geſeß, die Fürſorge für Beamte infolge von Betriebs

unfällen betreffend. Vom 14. Dezember 1902 . (Ebenda

S.375. )
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Oldenburg.

Bekanntmachung, betreffend die mißbräuchliche Benußung

von Seeſchiffahrtszeichen. Vom 20. Oktober 1901. (Gefeß
blatt Nr. 19 S. 133.)

Bekanntmachung, betreffend unbefugte Einrichtung von

Seezeichen. Vom 4. November 1901. (Ebenba Nr. 20

S. 137.)

Gefeß , betreffend die öffentlichen Lotterien und Aus

ſpielungen . Vom 4. Januar 1902. (Ebenda Nr. 28 S. 215.)

Geſeß, betreffend die nichtſtaatlichen Eiſenbahnen. Vom

7. Januar 1902. (Ebenda Nr. 27 S. 171.)

Bekanntmachung, betreffend die ausſchließliche Zulaſſung

der Großherzoglich heffiſchen Landeslotterie. Vom 18. Fe

bruar 1902. (Ebenba Nr. 29 S. 231.)

Bekanntmachung, betreffend eine neue Geſchäftsordnung

der Bodenkreditanſtalt. Vom 17. April 1902. ( Ebenda Nr . 32

S. 255.)

Bekanntmachung, betreffend die Führung von Flaggen .

Vom 8. Auguſt 1902. (Ebenda Nr. 39 S. 371.)

Bekanntmachung, betreffend Vorſchriften über die Füh

rung der Schiffsregiſter. Vom 18. Auguſt 1902. (Ebenda
Nr.40 S. 375. )

Ausführungsbeſtimmungen zur Strandungsordnung vom

17. Mai 1874. Vom 6. Oktober 1902. ( benda Nr. 43

S. 383.)

Bekanntmachung über die Einführung der neuen Recht

ſchreibung in den amtlichen Gebrauch der Behörden . Vom

10. Dezember 1902. (Ebenda Nr. 49 S. 415.)

Mecklenburg-Schwerin .

Ausführungsverordnung zum Reichsgeſeß über die pri

vaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901.
( Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift BD. LI S. 480 ff.) Vom

17. Juli 1901. (Regierungsblatt Nr. 35 S. 271.)

Bekanntmachung, betreffend die Einführung des hundert

teiligen Thermometers. Vom 12. Auguſt 1901. (Ebenda

Nr. 35 S.291.)

Bekanntmachung, betreffend die Beſtimmungen über die

Zuſammenſeßung und den Geſchäftsbetrieb der Sachverſtän
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digenkammern für Werke der Literatur und Tonkunſt. Vom

10. Oktober 1901. (Ebenda Nr. 39 S. 312.)

Verordnung , betreffend mißbräuchlicher Benußung von

Seezeichen. Vom 21. März 1902. (Ebenda Nr. 14 S. 61.)

Bekanntmachung , betreffend die Feuerſchiffe zur Be

zeichnung geſunkener Wrace. Vom 23. Juli 1902. (Ebenda

Nr. 29 S. 266. )

Bekanntmachung, betreffend die Errichtung einer medlen

burgiſchen Handelskammer. Vom 2. Dezember 1902. (Ebenda

Nr. 35 S. 197.)

Medlenburg -Streliß.

Bekanntmachung, betreffend einen Zuſaß zu 8 11

Ziffer 4a des neuen Gefeßes der Brandverſicherungsgeſell

ſchaft der medlenburgiſchen Städte. Vom 20. Juni 1901 .

(Offizieller Anzeiger für Geſeßgebung und Staatsverwaltung

Nr. 29 S. 199.)

Ausführungsverordnung zu dem Reichsgeſe über die

privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Juni 1901 .

( Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift Bd . LI S. 480 ff.) Vom

17. Juli 1901. (Ebenda Nr. 25 S. 219.)

Verordnung , betreffend Errichtung einer mecklen

burgiſchen Handelskammer. Vom 2. September 1902 .

( Ebenda Nr.29 S. 160.)

Verordnung, betreffend die Verſicherung gegen Feuers

gefahr . Vom 4. April 1902. (Ebenda Nr. 11 S. 58.).

3

Sachſen -Weimar-Eiſenach.

Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Bildung der

im Reichsgeſe über das Urheberrecht an Werken der Litera

tur und Tonkunſt vom 19. Juni 1901 vorgeſehenen Sach:

verſtändigenkammer. Vom 4. März 1901. ( Ebenda Nr. 8

S. 41.)

Nachtrag zum ſechſten Abſchnitt des Geſeßes über das

Recht von Fauſtpfändern und Hypotheken vom 6. Mai 1839.

Vom 19. März 1901. (Ebenda Nr. 10 S. 59.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Einführung

einer einheitlichen Rechtſchreibung. Vom 23. Dezember 1901.

(Ebenda Nr. 35 S. 243.)
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Miniſterialverordnung , betreffend das Verfahren bei

Abſchlußvon Feuerverſicherungsverträgen. Vom 9. November

1902. (Ebenda Nr. 41 S. 251.)

Sachſen -Meiningen.

Geſindeordnung . Sammlung landetherrlicher Verord

nungen. Vom 12. März 1901. (Ebenda S. 79.)

Verordnung , betreffend die privaten Verſicherungg

unternehmungen. (Reichsgeſek vom 12. Mai 1901, in dieſer

Zeitſchrift Bd . LI S. 480 ff. 590. ) Vom 16. Juni 1901 ,

(Ebenda S. 97.)

Bekanntmachung, betreffend die Vereinigung der groß

herzoglich heſſiſchen Landeslotterie und der thüringiſch

anhaltiſchen Staatslotterie . Vom 8. September 1901. (Ebenda

S. 221.)

Geſek, den gewerbsmäßigen Vertrieb von Staatslotterie

loſen betreffend. Vom 5. Dezember 1901. (Ebenda S. 135.)

Sachſen -Altenburg.

Bekanntmachung , betreffend die Bildung von Sach

verſtändigenkammern für Werke der Literatur und Tonkunſt.

Vom 6. März 1902. (Geſekſammlung Nr. 5 S. 9. )

Bekanntmachung des Tertes des Geſekes über die Bes

ſtimmung des Gewerbebetriebes im Umherziehen , insbeſondere

der Wanderlager . Vom 13. März 1902. (Ebenda Nr. 8

S. 11.)

Bekanntmachung , betreffend die Eintragung der Ver

ſicherungsgeſellſchaften auf Gegenſeitigkeit in das Handels

regiſter. Vom 12. Auguſt 1902. (Ebenda Nr . 30 S. 83.)

Bekanntmachung, die helfiſch -thüringiſche Staatslotterie

betreffend . Vom 3. September 1902. (Ebenda Nr. 34
S. 86.)

Sachſen -Koburg.

Geſek, betreffend die herzoglich ſächſiſche Landrentenbank

in Koburg. Vom 21. Dezember 1901. (Geſebſammlung

S. 167.)

Bekanntmachung , betreffend die Bildung einer gemein

ſchaftlichen Sachverſtändigenkammer für Werke der Literatur

und Tonkunſt. Vom 14. April 1902. (Ebenda S. 55.)



Überficht der Deutſchen Landes- Gefeße 2c. i . 8. 3. 1901-1902 . 575

Geſek , betreffend die herzogliche Landeskreditanſtalt.

Vom 29. März 1901. (Gefeßſammlung S. 93.)

Geſeß, betreffend die Ausgabe von Schuldverſchreibungen

auf den Inhaber durch die Landeskreditanſtalt. Vom 30. März

1901. (Ebenda S. 99.)

Verordnung , die Ausführung des Reichsgeſeßes über

die privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai

1901 betreffend (in dieſer Zeitſchrift Bd . LI S. 480 ff., 590 ).

Vom 9. September 1901. (Ebenda S. 139.)

Bekanntmachung, betreffend die Bildung einer gemein

ſchaftlichen Sachverſtändigenkammer für Werke der Literatur

und Tonkunſt. Vom 14. Auguſt 1902. (Ebenda S. 123.)

Geſek , betreffend die weitere Ausgabe von Schuld

verſchreibungen auf den Inhaber durch die herzogliche Landes

kreditanſtalt vom 15. November 1902. (Ebenda S. 201.)

Anhalt.

Verordnung , betreffend den Geſchäftsbetrieb der Ver

mittlungsagenten fürImmobiliarverträge (Immobiliarmakler).

Vom 2. März 1901. (Geſekſammlung Nr. 1114 S. 135.)

Verordnung, betreffend Perſonenbeförderung mit Schiffen

auf der anhaltiſchen Elbe, Saale und Mulde. Vom 25. Juni

1901. (Ebenda Nr. 1132 S. 197.)

Verordnung zur Ausführung des Reichsgeſeķes über die

privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901

(in dieſer Zeitſchrift Bd. LI S. 480. 590) . Vom 30. Juli

1901. (Ebenda Nr. 1133 S. 201.)

Verordnung, betreffend den Gewerbebetrieb der Perſonen,

die fremde Rechtsangelegenheiten und bei Behörden wahr

zunehmende Geſchäfte beſorgen, oder die über Vermögens

verhältniſſe oder über perſönliche Angelegenheiten Auskunft

erteilen . Vom 8. Januar 1902. (Ebenda Nr. 1138 S. 219.)

Bekanntmachung,' betreffend den Staatsvertrag über die

Vereinigung der heſſiſchen Landeslotterie und der thüringiſch

anhaltiſchen Landeslotterie. Vom 16. September 1902. ( Ebenda

Nr. 1155 S. 365.)

Schwarzburg- Rudolſtadt.

Geſeß, betreffend die Einrichtung einer Handelskammer

für das Fürſtentum Schwarzburg-Rudolſtadt. Vom 22. März

1901. (Geſekſammlung Nr. 6 S. 55.)
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Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Ausführung
des Reichsſtempelgeſekes. Vom 14. Juni 1901. (Ebenda

Nr. 19 S. 102.)

Verordnung , betreffend die Ausführung des Reichs

geſeßes über die privaten Verſicherungsunternehmungen vom

12. Mai 1901 (in dieſer Zeitſchrift BD.LI S. 480 ff., 590) .

Vom 16. Auguſt 1901. (Ebenda Nr. 26 S. 115.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Errichtung

von Sachverſtändigenkammernfür Werke der Literatur und

Tonkunſt. Vom 20. März 1902. (Ebenda Nr . 6 S. 29.).

Miniſterialbekanntmachung , betreffend die Mitglieder

der Sachverſtändigenkammern für Werke der Literatur und

Tonkunft. Vom 20. März 1902. (Ebenda Nr . 7 S. 31.)

Einkommenſteuergeſek. Vom 31. Mai 1902. (Ebenda

Nr. 11 S. 41.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend den Staatsvertrag

über die Vereinigung der thüringiſch - anhaltiſchen Staats

lotterie und beſfiſchen Landeslotterie. Vom 23. September.

1902. (Ebenda Nr. 16 S. 155.)

Miniſterialverordnung, betreffend die Einführung einer

einheitlichen deutſchen Rechtſchreibung. Vom 23. September

1902. (Ebenba Nr . 17 S. 173.)

Geſeß , betreffend die öffentlichen Lotterien. Vom

19. Januar 1901. (Ebenba Nr. 1 S. 1. )

Verordnung, die Beaufſichtigung privater Verſicherungs

unternehmungen betreffend. Vom 20. Juli 1901. ( Ebenda

Nr. 7 S. 87. )

Schwarzburg-Sondershauſen .

Bekanntmachung , betreffend Abänderung einiger Be

ſtimmungen der Miniſterialverordnung vom 12. Dezember

1883 über Errichtung einer Landeskreditkaſſe. Vom 7. Fe

bruar 1901. (Geſekſammlung Nr. 7 S. 23.)

Bekanntmachung, betreffend die Bildung gemeinſchaft

licher Sachverſtändigenkammern für Werke der Literatur

und Tonkunſt zur Ausführung des Reichsgeſeßes, betreffend

das Urheberrecht von Werken der Literatur und Tonkunſt

vom 19. Juni 1901 . ( In dieſer Zeitſchrift BD . LI

S. 535.) Vom 3. April 1902. (Ebenda Nr. 10 S. 29.)

Bekanntmachung , betreffend die Beſeßung der vor:
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erwähnten Sachverſtändigenkammern. Vom 4. April 1902.

( Ebenda Nr. 11 S. 31.)

Geſeß , betreffend den gewerbsmäßigen Vertrieb von

Staatslotterieloſen . Vom 12. Mai 1902. (Ebenda Nr. 14

S. 45.)

Verordnung , betreffend die Einführung einer einheit

lichen deutſchen Rechtſchreibung. Vom 29. Dezember 1902 .

( Ebenda Nr. 30 S. 126.)

Walded .

Bekanntmachung, betreffend die Beaufſichtigung privater

Verſicherungsunternehmungen. Vom 5. Juli 1901. ( Regie:

rungsblatt Nr. 13 S. 45. )

Reuß ältere Linie.

Gefeß, betreffend die öffentliche Lotterie. Vom 19. Ja

nuar 1901. (Geſekſammlung Nr. 1. S. 1.)

Bekanntmachung, betreffend die thüringiſch - anhaltiſche

Staatslotterie. Vom 21. Januar 1901. (Ebenba Nr. 1

S. 2. )

Reuß jüngere Linie.

Verordnung, betreffend die Ausführung des Reichs

geſeßes über die privaten Verſicherungsunternehmungenvom

12. Mai 1901 ( in dieſer Zeitſchrift Bd. LI Š. 480, 490 ).

Vom 4. Dezember 1901. ( Ebenda Nr. 622 S. 301.)

Schaumburg -Lippe.

Einkommenſteuergeſeß. Vom 5. Mai 1901 .Vom 5. Mai 1901. (Landes

verordnungen Nr. 10 S. 67.)

Verordnung , betreffend die Ausführung des Reichs

geſeßes über die privaten Verſicherungsunternehmungen vom

12. Mai 1901. (In dieſer Zeitſchrift Bd. LI S.459ff.,590.)

Vom 7. Juni 1901. (Ebenda Nr. 12 S. 113.)

Verordnung über den Umfang der Befugniſſe und Ver

pflichtungen ſowie über den Geſchäftsbetrieb der Verſteigerer.

Vom 17. Dezember 1902. (Ebenda Nr. 27 S. 253.)

Lippe- Detmold.

Verordnung zur Ausführung des Reichsgeſekes über die

privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901.

Vom 29. Juni 1901. (Geſekſammlung Nr. 11 S. 286.)
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Gefeß , betreffend eine Änderung des Geſekes über die

Brandverſicherungsanſtalt für das Fürſtentum Lippe vom

26. April 1877. Vom 23. Dezember 1901. (Ebenda Nr. 14

S. 319.)

Geſet , betreffend die Abänderung des Geſekes vom

9. Februar 1898 über Verwaltungsgerichte und Verwaltungs

ſtreitverfahren. Vom 5. März 1902. (Ebenda Nr. 5 S. 334.)

Lübec .

Verordnung, betreffend die mißbräuchliche Benußung

von Seezeichen . Vom 1. Juni 1902. (Sammlung der

Geſeße und Verordnungen S. 58.)

Hamburg.

Bekanntmachung, betreffend die Ausführungsbeſtim

mungen zum Wechſelſtempelſteuergeſek. Vom 15. März

1901. (Gefeßſammlung I S. 51.)

Bekanntmachung, betreffend die Abänderung von Abſ.1

des § 8 und Abſ. 1 des § 9a. Vom 11. November 1901 .

(Börſenordnung I S. 128.)

Bekanntmachung, betreffend den Zinsſaß von hinter
legten Geldern (21/2 % für 1902). Vom 16. Dezember

1901. (Ebenda I S. 138.)

Bekanntmachung, betreffend die literariſche und muſika:

liſche Sachverſtändigenkammer. Vom 20. Januar 1902.

(Ebenda I S. 1.)

Geſeß , betreffend das hamburgiſche Staatsſchuldbuch.

Vom 14. April 1902. (Ebenda I S. 20.)

Gefeß , betreffend die Beſteuerung des Wandergewerbe

betriebe. Vom 17. November 1902. (Ebenda I S. 193. )

Bremen.

Geſeß, betreffend Änderung des Geſeßes wegen Löſchung

der Seeſchiffe. Vom 12. Juli 1901. (Ceſeßblatt Nr. 21

S. 139.)

Geſek , betreffend die Löſchzeiten für Seeſchiffe in den

bremiſchen Häfen . Vom 12. Juli 1901. (Ebenda Nr. 21

S. 139.)

Verordnung , betreffend die mißbräuchliche Benußung

von Seeſchiffahrtszeichen . Vom 4. September 1901. (Ebenda

Nr. 26 Š. 193.)



Börſenordnung für Berlin vom 1. April 1903. 579

Geſeß, betreffend die Verſicherung von Gebäuden gegen

Brandſchaben . Vom 28. Februar 1902. (Ebenda Nr. 8 S. 39.)

Verordnung , betreffend die Zählung der Fluß- und

Küſtenſchiffe. Vom 20. Dezember 1902. ( Ebenda Nr. 40

S. 217. )

X.

Börſenordnung für Berlin. Vom 1. April 1903.

Mitgeteilt von

Dr. Keyfner.

Die Börſenordnung für Berlin vom 20. April 1866,

welche die Börſenordnung vom 7. Mai 1825 und zuſäßliche

Beſtimmungen vom 7. Juni 1858 nebſt dem Nachtrag vom

4. November 1864 außer Kraft ſeßte, iſt in dieſer Zeitſchrift

Bd. X S. 525 abgedruckt, die Nachträge hierzu vom 17. Au

guſt 1872 , vom 12. Auguſt 1874 und vom 29. Auguſt 1876

in Bd . XX S. 246 und BD . XXII S. 245. Die revidierte

Börſenordnung vom 20. März 1858 iſt abgedruct Bd. XXXI

S. 283 , Zuſaß hierzu Bd. XXXVII S. 184. Die Börſen

ordnung vom 22. Juni 1896 iſt abgedruckt in dieſer Zeit

ſchrift Bd. XLVII S. 409; Nachtrag hierzu vom 10. Februar

1900 in Bd. XLIX S. 543. Daſelbſt iſt über die Schließung

der Produktenbörſe mit Bezug auf BD . XLVII S. 424 und

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 22. Juni 1896

( Zeitſchrift Bd . XLVIII S. 274 ff .) berichtet.

Das preußiſche Handelskammergeſeß vom 24. Februar

1870 iſt in dieſer Zeitſchrift Bd. XV S. 487, der Nachtrag

hierzu vom 19. Auguſt 1897 in Bd . XLVII S. 392 abgedruckt.

Die für das Nebeneinanderbeſtehen einer Handelskammer

und kaufmänniſchen Korporation erforderlich erachtete Ers

weiterung des § 44 des Handelskammergeſeßes vom 2. Juni

1902 iſt abgedrudt in dieſer Zeitſchrift BD. LII S. 580 ff. ?)

Bis es zu der nachſtehend mitgeteilten neuen Börſen

ordnung kam , haben mehrfache Verhandlungen zwiſchen dem

1 ) Daſelbſt muß es S. 581 Zeile 10 von oben ſtatt „ Handelskammern “

heißen : Raufmänniſche Rorporationen ".
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Miniſter für Handel und Gewerbe, den Älteſten der Rauf

mannſchaft von Berlin und der Handelskammer von Berlin

ſtattgefunden. Die hierauf bezüglichen Berichte nebſt Gut:

achten der Profeſſoren Anſchüß - Heidelberg, löning- Halle

und Rojin -Freiburg ſind veröffentlicht in der Korreſpon:

denz der Älteſten der Kaufmannſchaft in Berlin , 26. Jahr:

gang 1903, Nr . 1 und 3 .

Mittelſt Erlaſſes vom 27. März 1903 hat auf Grund

des Börſengeſeßes vom 22. Juni 1896 § 1 Abſ. 2 ( in dieſer

Zeitſchrift Bd. XLVI S. 125) der Miniſter für Handel und

Gewerbe der Handelskammer zu Berlin vom 1. Mai 1903

die bisher von den Älteſten der Kaufmannſchaft von Berlin

(vgl. Verfaſſung derſelben in dieſer Zeitſchrift Bd. XLVII

S. 428) ausgeübte unmittelbare Aufſicht übertragen. Dieſer

Erlaß nebſt einer Verfügung vom gleichen Tage , gerichtet

an die ħandelskammer Berlin , iſt in der Korreſpondenz der

Älteſten der Kaufmannſchaft von Berlin, 1903 Nr. 4 S.107 ,

abgedrudt. Die jeßt in Kraft ſtehende Börſenordnung, vom

Miniſter für Handel und Gewerbe Möller unter dem 1. April

1903 genehmigt, abgedruckt in der vorerwähnten Korreſpon :

denz 1903 Nr. 5, hat folgenden Wortlaut :

I. Börſenaufſicht und Börſenleitung .

$ 1 .

Die unmittelbare Aufſicht über die Börſe zu Berlin

ſteht der Handelskammer zu Berlin zu .

Ihrer Aufſicht unterliegen auch die auf den Berliner

Börſenverkehr bezüglichen Einrichtungen , insbeſondere die

Kündigungsbureaus , Liquidationskaſſen , Liquidationsvereine

und ähnliche Anſtalten. Dieſe Anſtalten haben ihre Statuten

und die Abänderungen derſelben , ſowie die von ihnen zu

erlaſſenden , auf den Börſenverkehr bezüglichen Reglements

der Þandelskammer zu Berlin zur Genehmigung einzureichen .

Die gegenwärtig geltenden Statuten und Reglemente der

zur Zeit beſtehenden derartigen Anſtalten bleiben in Kraft,

inſoweit ſie von den Älteſten der Kaufmannſchaft von Berlin

genehmigt waren.

$ 2 .

Die Börſenleitung liegt dem Börſenvorſtande ob . Dieſer

beſteht aus 36 Mitgliedern. Neun Mitglieder werden von

der Handelskammer aus ihrer Mitte, 27 von der Geſamtheit

der Börſenbeſucher aus ihrem Kreiſe gewählt .
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Als Börſenbeſucher in dieſem Sinne gelten und ſind

demnach wahlberechtigt:

a) gegenwärtige und frühere Inhaber von Handels

firmen , ferner , ſoweit deren Firmen bezw . Geſell

ſchaften am Börſenverkehr beteiligt ſind, die Vor

ſtandsmitglieder von Aktiengeſellſchaften , perſönlich

haftende Geſellſchafter von Kommanditgeſellſchaften

und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien , Geſchäfts

führer und Geſellſchafter einer Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung und Vorſteher eingetragener

Genoſſenſchaften,

b) die Prokuriſten der vorbezeichneten Firmen und

Geſellſchaften, ſoweit ſie zur Börſe zugelaſſen ſind.

Die finanzielle Verwaltung der Börſe fteht nach Maß

gabe des Korporationsſtatuts den Älteſten der Kaufmannſchaft

von Berlin zu , welche dem Börſenvorſtand und der Zu

laſſungsſtelle die für die Erledigung ihrer Geſchäfte erforder:

lichen Beamten mit Ausnahme der von der Þandelskammer

zu ſtellenden Syndiken überweiſen.

83.

Die Wahl der von den Börſenbeſuchern (S 2 Abſaß 2)

zu wählenden Mitglieder des Börſenvorſtandes erfolgt im

Monat Dezember auf drei Jahre in geheimer Wahl durch

Stimmzettel mittelſt relativer Stimmenmehrheit , und zwar

werden

1. 15 Mitglieder von den an dem Verkehr der Fonds

börſe und

2. 12 Mitglieder von den an dem Verkehr der Pro

duktenbörſe beteiligten vorbezeichneten Perſonen ge

wählt.

Mitglieder der Handelskammer ſind nicht wählbar. Von

den 15 Mitgliedern, welche von den am Verkehr der Fonds

börſe beteiligten Börſenbeſuchern gewählt werden, müſſen vier,

von den 12 Mitgliedern , welche von den an dem Verkehr

der Produktenbörſe beteiligten Börſenbeſuchern gewählt wer

den, müſſen zwei Älteſte der Kaufmannſchaft ſein .

Die Wahl erfolgt in getrennten Wahlgängen und zwar

von ſeiten der am Verkehr der Fondsbörſe Beteiligten wie

berum in zwei getrennten Wahlgängen, in deren einem vier

Älteſte der Raufmannſchaft, in deren anderem elf Mitglieder

ohne die vorſtehende Beſchränkung gewählt werden ; von

ſeiten der am Verkehr der Produktenbörſe Beteiligten in drei
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getrennten Wahlgängen , in deren einem zwei Älteſte der

Kaufmannſchaft, in deren zweitem zwei Mitglieder , welche

das Müllereigewerbe betreiben , in deren drittem acht Mit

glieder ohne die vorſtehenden Beſchränkungen zuwählen ſind.

Unter denjenigen Gewählten, auf welche die gleiche Stimmen

zahl gefallen iſt, entſcheidet das Los.

Von den auf dieſe Weiſe gewählten Mitgliedern des

Börſenvorſtandes ſcheiden für die Fondsbörſe jährlich fünf,

für die Produktenbörſe jährlich vier aus und werden durch

neue Wahlen auf ie drei Jahre erſeßt.

Die Wählerliſten werden in der Börſenregiſtratur acht

Börſentage hindurch zur Einſicht ausgelegt. Die Zeit, wäh

rend welcher die Auslegung erfolgt , iſt durch Aushang in

den Börſenjälen bekannt zu machen . Beſchwerden über die

Wählerliſte, welche nach Ablauf der achttägigen Friſt eingehen,

haben keinen Anſpruch auf Berückſichtigung.

Die Berufung der Wähler erfolgt durch eine von der

Handelskammer zu Berlin zu erlaſſende, den Wahlmodus

angebende öffentliche Bekanntmachung. Dieſelbe muß min

deſtens während acht Börſentagen vor dem Wahltermin in

den Sälen der Börſe aushängen .

Die von der Handelskammer aus ihrer Mitte zu wäh

Lenden Mitglieder des Börſenvorſtands:

3. in der Zahl von fünf für die Fondsbörſe und

4. in der Zahl von vier für die Produktenbörſe

werden im Monat Dezember auf ein Jahr gewählt.

Scheiden im Laufe der Wahlperiode gemäß Abſaß 1

gewählte Mitglieder aus, ſo ergänzt ſich die betreffende Ab

teilung des Börſenvorſtands bis zum Ablauf des Kalender

jahres durch Zuwahl. Scheiden im Laufe der Wahlperiode

gemäß Abſaß 6 gewählte Mitglieder aus , ſo werden die

Ausſcheidenden für die betreffende Abteilung von der Handels

tammer zu Berlin aus ihrer Mitte erſeßt . Die auf dieſe

Weiſe neu eintretenden Mitglieder werden gleichzeitig Mit

glieder des Börſenvorſtands.

Die Mandate der beim Inkrafttreten dieſer Börſen

ordnung dem Börſenvorſtande angehörenden, von den Inter:

eſſenten am Börſenverkehr gewählten Mitglieder bleiben bis

zum Ablauf der betreffenden Wahlperiode in Kraft .

$ 4 .

Nach vollzogener Wahl konſtituiert ſich der Börſenvor:

ſtand für das folgende Kalenderjahr, indem er aus ſeiner
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Mitte einen Vorſißenden und zwei Stellvertreter wählt. Die

Wahlen des Vorſißenden und ſeiner Stellvertreter unterliegen

der Beſtätigung durch die Handelskammer.

§ 5 .

Der Börſenvorſtand beſteht aus zwei Abteilungen :

1. dem Vorſtand der Fondsbörſe, welchem die in § 3

unter 1. und 3. , und

2. dem Vorſtand der Produktenbörſe , welchem die in

§ 3 unter 2. und 4. bezeichneten Mitglieder an

gehören.

Fürdie den Handel mit landwirtſchaftlichen Produkten

betreffenden Angelegenheiten werden zu dem Vorſtand der

Produktenbörſe als weitere Mitglieder fünf Vertreter der

Landwirtſchaft und der landwirtſchaftlichen Nebengewerbe

hinzugewählt. Zum Zwecke dieſer Wahl wird ſeitens des

Landesökonomiekollegiums eine Vorſchlagsliſte von zehn Per:

ſonen aufgeſtellt. Aus dieſer Liſte ſind fünf durch die im

$ 2 bezeichneten , am Verkehr der Produktenbörſe teilnehmen

den Börſenbeſucher auf drei Jahre zu wählen . Die Wahl

erfolgt nach der Vorſchrift des 8 3 Ābſaß 1 .

Scheiden im Laufe der Wahlperiode ein oder mehrere

Vertreter der Landwirtſchaft und der landwirtſchaftlichen

Nebengewerbe aus, ſo ergänzt ſich der gemäß § 3 gewählte

Börſenvorſtand der Produktenbörſe bis zum Ablauf der

Wahlperiode durch Zuwahl. Zu dieſem Zwecke wird ſeitens

des Landesökonomiekollegiums eine Vorſchlagsliſte in Höhe

der doppelten Zahl der zu Wählenden, mindeſtens aber von

fünf Kandidaten aufgeſtellt.

Jebe Abteilung wählt alljährlich einen Vorſißenden und

zwei Stellvertreter. Dieſe Wahlen unterliegen der Beſtäti

gung durch die Handelskammer.

Sämtliche Mitglieder des Börſenvorſtands üben ihre

Funktionen ehrenamtlich aus .

Die Mandate der im Dezember 1902 in den Vorſtand

der Produktenbörſe gewählten Vertreter der Landwirtſchaft

und der Landwirtſchaftlichen Nebengewerbe bleiben bis zum

Ablauf der Wahlperiode in Kraft .

$ 6 .

Dem Börſenvorſtand liegt die Börſenleitung nach Maß

gabe der geſeßlichen Beſtimmungen ob . Insbeſondere hat

derſelbe folgende Aufgaben :
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1. er handhabt die Ordnung in den Börſenräumen

und erläßt mit Genehmigung der Handelskammer

Beſtimmungen über die äußere Regelung des Ge

chäftsverkehrs an der Börſe ;

2. er hat die Befolgung der in Bezug auf die Börſe

erlaſſenen Gefeße und Verwaltungsbeſtimmungen zu

überwachen ;

3. er beſchließt über die Zulaſſung zum Börſenbeſuch

und über den Ausſchluß von demſelben;

4. er übt die Disziplinargewalt an der Börſe aus ;

5. er beſorgt die amtliche Notierung der Börſenkurſe

und deren Veröffentlichung (SS 10, 32 bis 38) ;

6. er hat nach Maßgabe der von ihm mit Genehmi

gung der Handelskammer zu erlaſſenden Geſchäfts

ordnung Streitigkeiten aus Geſchäften an der

Fonds- und Produktenbörſe zu entſcheiden und die

Börſengeſchäfts- und Börſenverkehrsbedingungen feſt

zuſtellen ;

7. er hat das Vorſchlagsrecht für die Wahl der Mit

glieder des Börſenausſchuſſes, inſoweit dieſelbe auf

Vorſchlag der Börſenorgane zu erfolgen hat.

Gegen die Beſchlüſſe und Anordnungen des Börſen

vorſtandes und ſeiner Abteilungen findet innerhalb acht Tagen

Beſchwerde an die ħandelskammer ſtatt, inſofern dies die

Börſenordnung nicht ausdrücklich ausſchließt.

Diejenigen Mitglieder der Handelskammer, welche dem

Börſenvorſtand , Abteilung Fondsbörſe , angehören , nehmen

bei Beſchwerden gegen Beſchlüſſe oder Anordnungen dieſer

Abteilung , die der Abteilung Produktenbörſe angehörenden

Mitglieder bei Beſchwerden gegen Beſchlüſſe oder Anord

nungen der leßteren Abteilung nur an der Beratung, nicht

aber an der Abſtimmung teil. Bei Beſchwerden, welche ſich

gegen Beſchlüſſe oder Anordnungen des Geſamtbörſenvor

ſtandes richten , haben ſämtliche dem Börſenvorſtand ange

hörenden Mitglieder der Handelskammer ſich der Abſtimmung

zu enthalten .

$ 7 .

Der Börſenvorſtand und ſeine Abteilungen können ein :

zelne Mitglieder oder aus ihrer Mitte gebildete Kommiſſionen

mit der Vorbereitung oder Erledigung der Geſchäfte be

trauen .

Der Börſenvorſtand beſtellt aus ſeiner Mitte alljährlich
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eine Kommiſſion zur Vorprüfung und Erledigung der Geſuche

um Zulaſſung zum Börſenbeſuch. Falls Einſtimmigkeit nicht

zu erzielen iſt , iſt die Entſcheidung des Börſenvorſtandes

herbeizuführen.

Dieſe Kommiſſion fungiert zugleich als Unterſuchungs

kommiſſion in Disziplinarſachen.

§ 8.

Der Börſenvorſtand wählt alljährlich aus ſeiner Mitte

eine Kommiſſion von fünf Mitgliedern und fünf Stellver

tretern, welche berufen iſt, diejenigen Streitigkeiten in Börſen

ſachen , welche von Börſenbeſuchern freiwillig an ſie gebracht

werden , durch Vergleich oder durch ſchiedsrichterlichen Aus

ſpruch zu ſchlichten. Die näheren Beſtimmungen über die

Kommiſſion werden in der Geſchäftsordnung des Börſen

vorſtandes erlaſſen .

§ 9 .

Die Mitglieder des Börſenvorſtandes haben für die

Erhaltung und Handhabung der äußeren Ordnung, der Ruhe

und des Anſtands in den Verſammlungsräumen der Börſe

und den dazu gehörigen Nebenräumen zu ſorgen .

Jedes gemäß § 3 gewählte Mitglied des Börſenvor

ſtandes iſt befugt, Börſenbeſucher, welche die Ordnung , die

Kuhe oder den Anſtand an der Börſe oder in den dazu ge

hörigen Nebenräumen verlegen oder der in dieſer Beziehung

ergehenden Anordnung eines Mitgliedes des Börſenvorſtandes

nicht ungeſäumt Folge leiſten , ſofort und ohne Erörterung

der Urſache von der Börje entfernen zu laſſen. Das be

treffende Mitglied des Börſenvorſtandes muß in dieſem Falle

noch an demſelben Tage dem Vorſißenden des Börſenvor

ſtandes ſchriftlichen Bericht erſtatten .

Der Vorſigende, oder in deſſen Behinderung ſein Stell

vertreter, iſt nach Anhörung des betreffenden Börſenbeſuchers

berechtigt, dieſem den Zutritt zu den Börſenverſammlungen

bis zur Beendigung des nach SS 20 und 21 einzuleitenden

Verfahrens zu verſagen .

Zur Unterſtüßung des Börſenvorſtandes bei der Aufrecht

erhaltung der Ordnung , der Ruhe und des Anſtandes find

Börſenbeamte anzuſtellen, welche den Anordnungen der Mit

glieder des Börſenvorſtandes Folge zu leiſten haben.

.
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§ 10.

Die amtliche Feſtſtellung der Kurſe und Preiſe erfolgt

namens des Börſenvorſtan
des

durch ein Mitglied oder meh

rere Mitglieder der betreffenden Abteilung .

Die Namen dieſer Mitglieder und ihrer Stellvertreter

ſind von den Abteilungen des Börſenvorſtandes am Anfang

des Monats durch einen bis zum Schluß desſelben der :

bleibenden Aushang in den Börſenjälen bekannt zu machen .

Für den Fall plößlich erfolgender Verhinderung können auch

andere Mitglieder des Börſenvorſtandes eintreten .

Bei der Preisfeſtſtellung für landwirtſchaftliche Produkte

find mindeſtens zwei der als Vertreter der Landwirtſchaft,

der landwirtſchaftlichen Nebengewerbe oder anderen Berufs:

zweige gewählten Mitglieder des Börſenvorſtandes zur Mit

wirkung zu berufen .

Die Leitung der Preisfeſtſtellung jedoch iſt immer einem

der gemäß § 3 gewählten Mitglieder des Börſenvorſtandes

zu übertragen . Bei Meinungsverſchiedenheiten unter den

mitwirkenden Mitgliedern des Börſenvorſtandes entſcheidet

die Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des

die Preisfeſtſtellung leitenden Vorſtandsmitgliedes den Aus

ſchlag.

$ 11 .

Zur Bejchlußfähigkeit des Börſenvorſtandes iſt die An

weſenheit von fünfzehn , des Vorſtandes der Fondsbörſe pon

neun , des Vorſtandes der Produktenbörſe von ſieben und in

Angelegenheiten des Handels mit landwirtſchaftlichen Pro

dukten und Nebenprodukten von neun Mitgliedern erforderlich.

II. Geſchäftszweige an der Berliner Börje.

$ 12 .

Die Börſe zu Berlin hat zum Zwecke die Erleichterung

des Betriebes von Handelsgeſchäften in :

1. Münzen und Edelmetallen, Banknoten , Papiergeld ,

Staats- oder anderen für den Handelsverkehr geeig

neten Wertpapieren, Kupons und Dividendenſcheinen,

ſowie in Wechſeln, Schecks, Anweiſungen und Aus

zahlungen ( Fondsbörſe);

2. Getreide, Mehl, Braumalz, Stärke, Zucker, Saat,

Rüböl , Petroleum , Spiritus , Folz und anderen

Produkten und Waren ( Produktenbörſe).
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Die Börſenverſammlungen finden in dem der Korpora

tion der Kaufmannſchaft von Berlin gehörigen Börſengebäude

ſtatt. Bei künftig etwa eintretenden Änderungen wird der

Verſammlungsort der Börſe von der Handelskammer zu

Berlin mit Genehmigung der Landesregierung beſtimmt und

öffentlich bekannt gemacht.

III . Zulaſſung zum Börſenbeſuch und Ausſchluß

von demſelben.

$ 13.

Der Zutritt zu den Börſenverſammlun
gen ſteht nur

denjenigen Perſonen zu , welche vom Börſenvorſtand eine

Börſenkarte oder eine Eintrittskarte erhalten haben . Die

Karte iſt nur für diejenige Perſon gültig, auf deren Namen

fie lautet.

Eine Eintrittskarte wird ohne Antrag und koſtenfrei

erteilt an die am Börſenverkehr nicht teilnehmenden Mit

glieder des Älteſtenkollegiums und der Handelskammer, an

die Beamten der Handelskammer und, ſofern nicht der Ver

ſammlungsort aus den jeßt beſtehenden Börſenjälen fort :

perlegt wird , an die Beamten der Rorporation der Rauf

mannſchaft von Berlin , ſowie an alle diejenigen Perſonen,

welche, ohne an den Börſen- oder Kursmaklergeſchäften teil

zunehmen, vermöge ihres Amtes den Börſenverſammlungen

beizuwohnen berechtigt oder verpflichtet ſind.

Finden ſich an der Börſe Perſonen zu Zwecken ein,

welche mit der Ordnung oder dem Geſchäftsverkehr an der

ſelben unvereinbar ſind, ſo ſind dieſelben auszuweiſen.

§ 14 .

Zum Börſenbeſuche dürfen nicht zugelaſſen werden :

1. Perſonen weiblichen Geſchlechts und Minderjährig
e
;

2. Perſonen , welche ſich nicht im Beſige der bürger

lichen Ehrenrechte befinden ;

3. Perſonen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in

der Verfügung über ihr Vermögen beſchränkt find;

4. Perſonen , welche wegen betrüglichen Bankrotts

rechtskräftig verurteilt ſind ;

5. Perſonen, welche wegen einfachen Bankrotts rechts

kräftig verurteilt find ;

6. Perſonen , welche ſich im Zuſtand der Zahlungs

unfähigkeit befinden . Der Zuſtand der Zahlungs



588 Rechtêquellen .

unfähigkeit gilt bei einem Börſenbeſucher bereits

dann für eingetreten , wenn er ſeinen Gläubigern

Vergleichsvorſchläge macht oder wenn er eine un

ſtreitige und fällige Schuldverbindlichkeit unberichtigt

gelaſſen hat ;

7. Perſonen, gegen welche durch rechtskräftige oder für

ſofort wirkſam erklärte ehrengerichtliche Entſcheidung

auf Ausſchließung von dem Beſuche einer Börſe

erkannt iſt, für die Dauer der Ausſchließung;

8. Perſonen , welche an einer die übrigen Börſenbeſucher

oder den Verkehr an der Börſe gefährdenden körper

lichen oder geiſtigen Krankheit leiden.

Die Zulaſſung oder Wiederzulaſſung zum Börſenbeſuche

kann in den Fällen unter 2. und 3. nicht vor der Beſeiti

gung des Ausſchließungsgrundes, in dem Falle unter 5. nicht

vor Ablauf von ſechs Monaten, nachdem die Strafe verbüßt,

verjährt oder erlaſſen iſt, erfolgen ; fie darf in dem lekteren

und ebenſo in dem Falle unter 6. nur ſtattfinden, wenn der

Börſenvorſtand den Nachweis für geführt erachtet, daß die

Schuldverhältniſſe ſämtlichen Gläubigern gegenüber durch

Zahlung, Erlaß oderStundung geregelt ſind. Einer Perſon,

welche im Wiederholungsfalle in Zahlungsunfähigkeit oder

in Konkurs geraten iſt , muß die Zulaſſung oder Wieder

zulaſſung mindeſtens für die Dauer eines Jahres verweigert

werden . In dem Falle unter 4 iſt der Ausſchluß ein dauern

der . In dem Falle unter 6. kann der Börſenvorſtand ein

Mindeſtmaß der Ausſchlußfriſt feſtſtellen.

Tritt einer der zu 2. bis 8. gedachten Fälle erſt nach

der Zulaſſung ein , ſo erfolgt die Ausſchließung mittelſt eines

ſchriftlich auszufertigenden Beſchluſſes des Börſenvorſtandes .

§ 15 .

Die Börſenkarte berechtigt, an der Börſe in Gemäßheit

des 12 Geſchäfte abzuſchließen. Dieſelbe darf, inſoweit

nicht einer der in § 14 aufgeführten Fälle vorliegt , nach

Erfüllung der Vorausſeßungen der SS 18 und 19 nicht ver

ſagt werdendenjenigen im Bezirk der Þandelskammer zu

Berlin anſäſſigen Perſonen , welche als Inhaber einer Han:

delsfirma, als Geſellſchafter einer offenen Handelsgeſellſchaft,

als perſönlich haftende Geſellſchafter einer Kommanditgeſell

ſchaft oder Kommanditgeſellſchaft auf Aktien , als Geſchäfts

führer einer Geſellſchaft mit beſchränkter Saftung , in das

Handelsregiſter oder als Vorſteher einer eingetragenen Ge:
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noſſenſchaft in das Genoſſenſchaftsregiſter Berlins oder eines

ſeiner Vororte eingetragen ſind.

In geeigneten Fällen können die Prokuriſten oder Be

vollmächtigten ſtatt der vorſtehend aufgeführten Berechtigten

die Erteilung einer Börſenkarte beantragen .

Anderen Perſonen darf nach dem Ermeſſen des Börſen

vorſtandes eine Börſenkarte erteilt und wieder entzogen

werden.

$ 16.

Inſoweit nicht einer der Fälle des § 14 vorliegt , wer

den ferner Börſenkarten für Prokuriſten ausgegeben , wenn

dies von einem Prinzipal, der eine Börſenkarte befißt, bean

tragt wird. Sobald die Stellung als Prokuriſt ihre End

ſchaft erreicht , hat dies der Prinzipal ſofort dem Börſen :

vorſtand zu melden und die Börſenkarte des Prokuriſten

zurückzugeben. Die Börſenkarte berechtigt den Prokuriſten ,

an der Börſe Geſchäfte lediglich für den Prinzipal und im

Namen desſelben abzuſchließen .

Börſenkarten für Prokuriſten können nach dem Ermeſſen

des Börſenvorſtandes wieder entzogen werden .

§ 17 .

Außerdem werden Eintrittskarten ausgegeben , welche

ihre Inhaber nicht berechtigen , am Börſengeſchäft teilzu

nehmen ; dieſe werden nach dem Ermeſſen des Börſenvor
ſtandes erteilt:

a ) an Berichterſtatter der Preſſe;

b) ſolchen Perſonen , welche ein dem Börſenhandel

dienendes Hilfsgewerbe betreiben ;

c) auf ein Kalenderjahr an Handlungsgehilfen, Volon

täre und Lehrlinge, welche bei einer der unter 8 15

Abſaß 1 bezeichneten Perſonen oder Firmen im

Dienſte ſtehen , ſofern deren Zulaſſung durch dieſe

beantragt wird ;

d) auf ein Kalenderjahr an Boten auf Antrag des

Geſchäftsherrn , ſoweit ein Bedürfnis dafür vom

Börſenvorſtand anerkannt wird ;

e) für die Dauer eines Monats an Raufleute und

Prokuriſten, welche nicht in Berlin und ſeinen Vor:

orten wohnen, und welche durch den Inhaber einer

Börſenkarte empfohlen werden ( Fremdeneintritts

karte)

Sämtliche Eintrittskarten können aus einem der in § 14
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aufgeführten Gründe verſagt und auch nach dem Ermeſſen

des Börſenvorſtandes wieder entzogen werden .

Den unter a bis e bezeichneten Perſonen iſt die Karte

dann zu entziehen , wenn ſie am Börſengeſchäft teilnehmen.

Die unter c Genannten dürfen an der Börſe nur Geſchäfte

für und im Namen ihrer Prinzipale abſchließen , die unter

d Genannten nur wirkliche Botendienſte verrichten. Die

unter c und d bezeichneten Perſonen können auch Eintritts

farten erhalten , wenn ſie minderjährig find.

Ohne Erteilung einer Eintrittskarte, jedoch höchſtens

ſechsmal jährlich, dürfen einwandsfreie volljährige Perſonen

durch Inhaber einer Börſenkarte in die Börſe eingeführt

werden , nachdem die Namen des Einführenden und des Ein

geführten, bei leßterem unter Angabe von Stand und Wohn

ort, in bas am Eingang zu den Börſenſälen ausliegende

Fremdenbuch eingetragen ſind.

$ 18 .

Alle Anträge zum Beſuch der Börſe find ſchriftlich zu

ſtellen , und iſt dabei in den Fällen der $8 15 und 16 an

zugeben , ob der Börſenbeſucher der Fondsbörſe oder der

Produktenbörſe zugerechnet ſein will.

Betrifft der Antrag einen Börſenbeſucher in den Fällen

der SS 15 und 17 a und b , ſo muß derſelbe von drei Ge

währsmännern, welche ſeit mindeſtens zwei Jahren ununter:

brochen zum Beſuche der Berliner Börſe zugelaſſen ſind,

unterſtüßt werden . Kursmakler ſind von ber Stellung von

Gewährsmännern befreit.

Die Inhaber von Eintrittskarten in den Fällen des

§ 17 a und b dürfen nur für ihre eigenen Berufsgenoſſen

als Gewährsmänner auftreten .

§ 19 .

Iſt die Stellung von Gewährsmännern nach § 18 er

forderlich , ſo iſt der Antrag nach Eingang mit Namhaft:

machung der Gewährsmänner durch Aushang in den Börſen

jälen während einer Woche zur Kenntnis der Börſenbeſucher

zu bringen . Nach Ablauf dieſer Friſt und nachdem die

Gewährsmänner zu Protokoll erklärt haben , daß ſie nach

ſorgfältiger Prüfung den Aufzunehmenden für einen Mann

halten, welcher der Zulaſſung zum Beſuche der Börſe und

der Achtung ſeiner Berufsgenoſſen würdig iſt, entſcheidet die

Aufnahmekommiſſion (8 7) über den Antrag.
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Wird der Antrag auf Zulaſſung endgültig abgelehnt,

ſo darf derſelbe innerhalb ſechs Monaten nach der Ablehnung

nicht wiederholt werden .

Wird gegen ein Mitglied der Börſe auf Ausſchließung

von derſelben auf die Dauer von drei Monaten oder länger

erkannt, ſo iſt zugleich ſeitens des Börſenvorſtandes zu prüfen ,

ob der Gewährsmann bei der Empfehlung Tatſachen gekannt

hat oder bei ernſter Erfüllung der ihm durch die Empfehlung

auferlegten Pflicht hätte kennen müffen , wonach der Aus

geſchloſſene der Zulaſſung zum Börſenbeſuche und der Ach

tung ſeiner Berufsgenoſſen unwert geweſen. Iſt dies der

Fall, ſo kann gegen den Gewährsmann zeitweiſe oder dauernd

auf Abſprechung des Rechts, als Gewährsmann zu fungieren,

erkannt und dieſes Erkenntnis durch Aushang in den Börſen

ſälen veröffentlicht werden . Ein Verfahren gegen den Ge

währsmann tritt nicht ein , wenn zwiſchen der Gewährſchaft

und der Ausſchließung mehr als drei Jahre liegen .

$ 20.

Sämtliche Börſenbeſucher unterſtehen den Anordnungen

des Börſenvorſtandes.

Von dem Beſuche der Börſenverſammlungen ſind mittelſt

ſchriftlich auszufertigenden Beſchluſſes des Börſenvorſtandes

auszuſchließen :

Diejenigen , welche in den Börſenjälen oder den zuge

hörigen Nebenräumen von dem Zeitpunkte der Öffnung bis

zu dem der Schließung der Eingangstüren ſich einer der

nachſtehend bezeichneten Handlungen ſchuldig machen :

a ) der Beleidigung eines anderen Börſenbeſuchers oder

einer an der Börſe amtlich beſchäftigten Perſon ;

b) der Erregung von Lärm , der Verleßung des An

ſtandes , der Störung der Drdnung oder des Ge

ſchäftsverkehrs an der Börſe oder der Zuwiderhand

lung gegen eine Anordnung eines Mitgliedes des

Börſenvorſtandes ;

c) diejenigen , welche einer nach Börſenſchluß erlaſſenen

Aufforderung des Börſendieners zum Verlaſſen der

Börſe nicht Folge geleiſtet haben ;

d) diejenigen , welche eine Eintrittskarte für einen

Handlungsgehilfen beantragen oder demſelben be

laſſen , obwohl ſie wiſſen oder ohne grobe Fahrläſſig

keit wiſſen mußten , daß der Þandlungsgehilfe an
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der Börſe nicht nur Geſchäfte auf den Namen des

Prinzipals und für denſelben abſchließt.

Die Ausſchließungsfriſt iſt auf mindeſtens drei Tage

und höchſtens ein Jahr zu beſtimmen.

Statt der Ausſchließung iſt die Erteilung eines Ver

weiſes oder die Verhängung einer Geldſtrafe von mindeſtens

50 bis höchſtens 1500 Mark zuläſſig. Die auf Grund dieſer

Strafen eingehenden Gelder ſind im Intereſſe unterſtüßungs

bedürftiger Börſenbeſucher zu verwenden.

8 21 .

Vor Feſtfeßung eines Strafbeſchluſſes wird der Beſchul

digte vor der vom Börſenvorſtande einzuſeßenden Unter

ſuchungskommiſſion und einem Syndikus mit ſeiner Ver

teidigung gehört .

Erſcheint er auf ſchriftliche Vorladung nicht, ſo wird

gegen ihn nach Lage der Akten verfahren. An denjenigen,

dellen Aufenthalt nicht bekannt iſt, gilt die Vorladung und

die Mitteilung des Beſchluſſes für rechtsverbindlich bewirkt,

wenn dieſelben während acht Börſentagen in den Börſenſälen

ausgehangen haben .

$ 22 .

Die Ausſchließung von der Börſe, die Verhängung

einer Geldſtrafe oder die Erteilung eines Verweiſes kann

auf Beſchluß des Börſenvorſtandes durch achttägigen Aus

hang in den Börſenſälen bekannt gemacht werden .

$ 23.

Gegen die Verhängung der Strafen findet innerhalb

acht Tagen nach Zuſtellung des Beſchluſſes die Beſchwerde

an die Handelskammer ſtatt; dieſelbe hat aufſchiebende

Wirkung .

IV . Ehrengericht.

§ 24 .

Für die Berliner Börſe wird ein Ehrengericht errichtet.

Dasſelbe beſteht:

1. aus fünf ordentlichen und fünf ſtellvertretenden Mit

gliedern, welche aus den Mitgliedern der Handels

kammer von leßterer auf drei Jahre gewählt und

im Falle des Ausſcheidens eines Mitgliedes für

dieſen Beitraum ergänzt werden, ſowie

2. einem Syndikus mit beratender Stimme.
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Hinſichtlich der Zuſtändigkeit des Ehrengerichts und des

bei demſelben zu beobachtenden Verfahrens gelten die SS 10

bis 28 des Börſengeſeßes.

Findet der Ausſchluß eines Inhabers oder Vertreters

einer Firma durch Entſcheidung des Ehrengerichts ſtatt, ſo

können durch Beſchluß des Börſenvorſtands auch die übrigen

Inhaber, Vertreter oder Angeſtellten dieſer Firma, welchen

eine Eintritts- oder Börſenkarte erteilt iſt , ausgeſchloſſen

werden .

Die rechtskräftigen Entſcheidungen des Ehrengerichts

ſind dem Börſenvorſtand mitzuteilen .

V. Zulaſſungsſtelle.

$ 25 .

Die Zulaſſung von Wertpapieren zum Börſenhandel

erfolgt durch eine von der Handelskammer auf die Dauer

von drei Jahren zu erwählende Kommiſſion von zweiundzwanzig

Mitgliedern (Zulaſſungsſtelle), von welchen fünf aus der Zahl

der Mitglieder der Handelskammer, ſechs aus der Zahl der

Älteſten der Kaufmannſchaft zu wählen ſind und mindeſtens

die Hälfte nicht in das Börjenregiſter für Wertpapiere ein

getragen iſt.

Für ein Mitglied oder den Stellvertreter eines Mit

gliedes, welches während ſeiner Amtsdauer ausſcheidet, wählt

die Handelskammer einen Erſaßmann für den Reſt der Wahl

periode des Ausgeſchiedenen .

Die Zulaſſungsſtelle erläßt ihre Geſchäftsordnung ſelbft.

Dieſelbe unterliegt der Genehmigung der Þandelskammer .

Von der Beratung und Beſchlußfaſſung über die Zu

laſſung eines Wertpapiers zum Börſenhandel ſind diejenigen

Mitglieder ausgeſchloſſen , welche an der Einführung dieſes

Wertpapiers in den Börſenhandel beteiligt ſind. Für dieſe

ſowie aus ſonſtigen Gründen behinderte Mitglieder werden

Stellvertreter berufen ; zu dieſem Zwecke werden acht Stell

vertreter auf die Dauer von drei Jahren durch die Handels

kammer zu Berlin gewählt, von denen mindeſtens die Hälfte

nicht in das Börſenregiſter für Wertpapiere eingetragen iſt.

Nach vollzogener Wahl konſtituiert ſich die Zulaſſungs

ſtelle, indem ſie aus ihrer Mitte einen Vorſißenden und zwei

Stellvertreter wählt. Dieſe Wahlen unterliegen der Beſtäti

gung durch die Handelskammer.

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LIII .
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Die Zulaſſungsſtelle iſt beſchlußfähig , wenn neun Mit

glieder einſchließlich der einberufenen Stellvertreter anweſend

ſind, von denen mindeſtens fünf nicht in Börſenregiſter für

Wertpapiere eingetragen ſind.

§ 26 .

Die Zulaſſungsſtelle hat nach Maßgabe des Börſen

geſeßes und der dazu ergehenden Ausführungsbeſtimmung
en

die Aufgabe und die Pflicht:

a) die Vorlegung der Urkunden, welche die Grundlage

für die zu emittierenden Wertpapiere bilden, zu ver

langen und dieſe Urkunden zu prüfen ;

b) dafür zu ſorgen , daß das Publikum über alle zur

Beurteilung der zu emittierenden Wertpapiere not

wendigen tatſächlichen und rechtlichen Verhältniſſe

ſoweit als möglich informiert wird, und bei Unvoll

ſtändigkeit der Angaben die Emiſſion nicht zuzulaſſen ;

c) Emiſſionen nicht zuzulaſſen , durch welche erhebliche

allgemeine Intereſſen geſchädigt werden, oder welche

offenbar zu einer Übervorteilung des Publikums

führen .

Die Zulaſſungsſtelle darf die Emiſſion ohne Angabe

von Gründen ablehnen .

Die Zulaſſungsſtelle iſt befugt, zum Börſenhandel zuge

laſſene Wertpapiere von demſelben auszuſchließen.

Die Zulaſſung deutſcher Reichs- und Staatsanleihen

darf nicht verſagt werden .

§ 27 .

Nach Einreichung des Antrags auf Zulaſſung von Wert

papieren iſt derſelbe von der Zulaſſungsſtelle unter Bezeich

nung der Einführungsfirma, des Betrages ſowie der Art der

einzuführenden Wertpapiere zu veröffentlichen . Zwiſchen

dieſer Veröffentlichung und der Einführung an der Börſe

muß eine Friſt von mindeſtens ſechs Tagen liegen .

Der Antragſteller hat anzugeben , ob das Geſuch um

Zulaſſung bereits bei einer anderen Börſe eingereicht iſt oder

gleichzeitig eingereicht wird. Iſt dies der Fall, ſo ſollen die

Wertpapiere nur mit Zuſtimmung der anderen Zulaſſungs

ſtelle zugelaſſen werden .

Vor der Zulaſſung iſt, ſofern es ſich nicht um deutſche

Reichs- und Staatsanleihen handelt , ein Proſpekt zu ver

öffentlichen , welcher die für die Beurteilung des Werts der

einzuführenden Papiere weſentlichen Angaben enthält. Das
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Gleiche gilt für Ronvertierungen , Rapitalserhöhungen und

Rapitalsherabfeßungen . Der Proſpekt muß den Betrag,

welcher vorläufig vom Verkehr ausgeſchloſſen werden ſoll,

und die Zeit , für welche dieſer Ausſchluß erfolgen ſoll, er

fichtlich machen .

$ 28 .

Wird von der Zulaſſungsſtelle der Antrag auf Zulaſſung

von Wertpapieren zum Börſenhandel abgelehnt, ſo hat die

Zulaſſungsſtelle den Vorſtänden der übrigen deutſchen Börſen

für Wertpapiere Mitteilung zu machen . Dabei iſt anzugeben,

ob die Ablehnung mit Rückſicht auf örtliche Verhältniſſe oder

aus anderen Gründen erfolgt iſt.

Von dem Erfolg einer etwaigen Beſchwerde gegen den

Beſchluß der Zulaſſungsſtelle iſt den Vorſtänden der übrigen

deutſchen Börſen für Wertpapiere Kenntnis zu geben .

§ 29 .

Ein Antrag auf Zulaſſung ſolcher Wertpapiere zum

Börſenhandel, die gemäß § 38 Abſ. 3 des Börſengeſeßes vom

22. Juni 1896 vom Proſpektzwang entbunden ſind , darf

nicht deshalb abgelehnt werden, weil der Antragſteller nicht

zu den Beſuchern der Börſe gehört oder nicht in Berlin

wohnt .

§ 30 .

Gegen die Entſcheidungen und Beſchlüſſe der Zulaſſungs

ſtelle iſt binnen acht Tagen nach Bekanntgabe derſelben die

Beſchwerde an die Handelskammer zuläſſig . Die der Zu

laſſungsſtelle angehörenden Mitglieder der Handelskammer

dürfen bei ſolchen Beſchwerden zwar an der Beratung, nicht

aber an der Abſtimmung teilnehmen.

31 .

Über die Zulaſſung von Wertpapieren zum Börſen

terminhandel entſcheidet nach Maßgabe der Beſtimmungen

des Börſengeſeßes der Vorſtand der Fondsbörſe , über die

Zulaſſung von Waren der Vorſtand der Produktenbörſe .

Der leştere iſt verpflichtet, vor der Zulaſſung von Waren

zum Börſenterminhandel in jedem einzelnen Fale Vertreter

der beteiligten Erwerbszweige gutachtlich zu hören und das

Ergebnis dem Reichskanzler mitzuteilen . Die Zulaſſung darf

erſt erfolgen, nachdem der Reichskanzler erklärt hat, daß er

zu weiteren Ermittelungen keine Veranlaſſung finde.

Anträge auf Zulaſſung von Wertpapieren zum Börſen
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terminhandel find , ſoweit ſie nicht zurückgewieſen werden ,

mindeſtens 14 Tage vor der Beſchlußfaſſung durch Aushang

an der Börſe und Veröffentlichung in der Preſſe bekannt

zu machen .

Die Zulaſſung feßt voraus, daß bereits während eines

längeren Zeitraums ein regelmäßiger Handel in dem Wert:

papier ſtattgefunden hat. Die Prüfung hat ſich über dieſe

Vorausſeßung hinaus auch darauf zu erſtreden , ob dem

Intereſſe des Börſenhandels an der Zulaſſung andere erheb

liche wirtſchaftliche Bedenken entgegenſtehen .

Sollen die Wertpapiere einesUnternehmens zum Börſen

terminhandel zugelaſſen werden , ſo iſt vor der Zulaſſung

der Vorſtand des Unternehmens, um deſſen Wertpapiere es

ſich handelt, über den Antrag zu hören .

Die erfolgte Zulaſſung kann wegen Aufhörens eines

erheblichen Börſentermingeſchäfts, ſowie aus wichtigen anderen

Gründen jederzeit von dem Börſenvorſtand zurückgenommen

werden .

Die ergehenden Beſchlüſſe ſind dem Miniſter für Handel

und Gewerbe mitzuteilen .

.

.

VI. Feſtſtellung der Börſenpreiſe.

$ 32.

Die amtliche Feſtſtellung der Börſenpreiſe geſchieht durch

die Abteilungen des Börſenvorſtandes oder die von denſelben

beſtimmten Mitglieder derſelben ( 10) ; ſie erfolgt :

1. für Münzen, Banknoten und Wertpapiere an einem

jeden Börſentage;

2. für Wechſel auf ausländiſche Pläße mindeſtens drei :

mal wöchentlich ;

3. für Getreide, Spiritus, Öl, Ölſaaten , Petroleum ,

Mehl und Kartoffelſtärke an einem jeden Börſentage;

außerdem werden am leßten Börſentage jeden Mo

nats die Durchſchnittspreiſe der an dem gedachten

Tage über Lieferung auf laufenden Monat an der

Produktenbörſe geſchloſſenen Geſchäfte feſtgeſtellt.

Findet an einem für die Kurs- oder Preisfeſtſtellung

beſtimmten Tage keine Börſenverſammlung ſtatt, ſo erfolgt

die Feſtſtellung am vorhergehenden Börſentage .

Änderung dieſer Vorſchriften werden mit Genehmigung

der Handelskammer zu Berlin von dem Börſenvorſtand oder

ſeinen Abteilungen angeordnet und bekannt gemacht.
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$ 33.

Bei Geſchäften in Waren oder Wertpapieren kann ein

Anſpruch auf Berückſichtigung bei der amtlichen Feſtſtellung

des Börſenpreiſes nur erhoben werden, wenn ſie durch Ver

mittelung eines Kursmaklers geſchloſſen ſind. Die Berechti

gung des Börſenvorſtandes, auch andere Geſchäfte zu berück

ſichtigen , bleibt hierdurch unberührt.

$ 34 .

Als Börſenpreis iſt derjenige Preis feſtzuſeßen, welcher

der wirklichen Geſchäftslage des Verkehrs an der Börſe ent

ſpricht.

Die amtliche Feſtſtellung der Kurſe und der Preiſe ge

ichieht unmittelbar nach 2 Uhr , an den Sonnabenden un

mittelbar nach 142 Uhr in den dazu beſtimmten Räumen.

Dort haben die Kursmakler , die in den betreffenden Wert

papieren oder Waren Geſchäfte vermitteln , an denjenigen

Tagen, an denen für ihren Geſchäftszweig Kurſe oderPreiſe

feſtzuſtellen ſind, pünktlich um 2 Uhr, an den Sonnabenden

pünktlich um 112 Uhr zu erſcheinen und anweſend zu bleiben,

bis ſie von den amtierenden Mitgliedern des Börſenvorſtandes

entlaſſen werden .

Dieſe ſind berechtigt, von den Kursmaklern wahrheits

getreue und nach dem Ermeſſen der erſteren ausdrücklich auf

ihren Amtseid zu nehmende Auskunft zu fordern, zu welchen

Kurſen und Preiſen in Effektiv- und Raſſas, ſowie in Zeit

geſchäften Waren , Wertpapiere, Geldſorten und Wechſel ge

fordert oder angeboten und zu welchen Kurſen und Preiſen

und über welche Quantitäten Geſchäfte abgeſchloſſen ſind.

Die Kursmakler ſind auch verpflichtet, dem die Preiſe

feſtſtellenden Mitgliede des Börſenvorſtands nach Maßgabe

der Börſenordnung Einſicht in ihre Bücher zu geſtatten und

ihm auf Erfordern gutachtlich Auskunft über die feſtzuſtellen :

den Kurſe und Preiſe zu geben.

Die Entſcheidung über die Höhe des amtlich feſtzuſtellen

den Kurſes oder Preiſes ſteht den Mitgliedern des Börſen

vorſtandes allein zu und es bleibt ihnen überlaſſen , auf

welchem Wege fie fich die zu ihrer Entſcheidung erforderliche

Information, abgeſehen von den Angaben der Kursmakler,

ſonſt noch verſchaffen wollen .

$ 35 .

In den zur Veröffentlichung gelangenden amtlichen

Preisnotierungen ſind die bei den verſchiedenen Getreide
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gattungen (Weizen, Roggen, Gerſte u . a . m . ) nach Lage des

Geſchäftsverkehrs an der Börſe hauptſächlich in Betracht

kommenden Sorten mit Unterſcheidung nach Urſprung (in

ländiſch oder ausländiſch), nach Qualitätsgewicht, nach Bes

ſchaffenheit in Farbe , Geruch und Trockenheit, nach alter

und neuer Ernte zu bezeichnen, ſoweit dieſe Unterſcheidungs

merkmale feſtzuſtellen ſind.

$ 36.

Für jede einzelne der gemäß § 35 zur Notierung ge

langenden Getreideſorten ſind die dafür wirklich gezahlten

Preiſe zu notieren , ſoweit dies feſtzuſtellen iſt.

Inſoweit ſich dieſe Notierungen auf Abſchlüſſe über be

ſonders geringe Quantitäten beziehen oder ſonſt beſondere

Verhältniſſe vorliegen , iſt dies bei der Notierung kenntlich

zu machen .

§ 37 .

Die Protokolle über Feſtſtellung der Kurſe und der

Preiſe ſind von Börſenſekretären zu führen.

Die Mitglieder des Börſenvorſtandes haben diejenigen,

die ſich unbefugterweiſe bei der Feſtſtellung und Protokollie

rung der Kurſe und Preiſe einfinden , ſofort entfernen zu

laſſen und die zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung er

forderlichen Anordnungen zu treffen .

$ 38.

Das amtliche Kursblatt für Wertpapiere , Geldſorten

und Wechſel, ſowie der amtliche Preisfurant für Waren ,

welcher mit dem nach § 37 aufzunehmenden Protokoll genau

übereinſtimmen muß, wird ſofort nach geſchehener Feſtſtellung

der gedachten Börſenkurſe und Börſenpreiſe gedrudt, zur

Beglaubigung mit dem Stempel der betreffenden Abteilung

des Börſenvorſtands , ſowie mit der überſchrift „ Börſe zu

Berlin " verſehen und noch an demſelben Nachmittag aus

gegeben .

Ob und in welcher Weiſe noch außerdem amtliche Be

kanntmachungen über feſtgeſtellte Kurſe und Preiſe von einer

Abteilung des Börſenvorſtands zu erlaſſen ſind , beſtimmt

dieſe ſelbſt nach den Bedürfniſſen des Verkehrs .

VII . Allgemeine Ordnungsvorſchriften.

S 39.

Die Börſenverſammlungen finden täglich, mit Ausnahme

der Sonn- und Feſttage, von Mittags 12 Uhr bis Nach

n
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mittags 3 Uhr und an den Sonnabenden von Mittags 12 Uhr

bis Nachmittags 2 Uhr ſtatt.

Für nach 2 Uhr, bezw . am Sonnabend nach 1 1/2 Uhr,

geſchloſſene Geſchäfte findet eine amtliche Notierung der

Kurſe nicht ſtatt.

Sollte die Feſtſeßung einer anderen Börſenzeit im Inter

eſſe des Handels nötig werden , für welchen Fall ſich die in

§ 34 Abſ . 2 feſtgeſeßten Zeitpunkte ändern , ſo erfolgt dieſe

durch Beſchluß des Börſenvorſtandes , welcher der Genehmi

gung der Sandelskammer zu Berlin unterliegt . Dieſer Be:

ſchluß tritt in Kraft , nachdem er mindeſtens während acht

Börſentagen in den Börſenſälen ausgehangen hat und durch

dreimalige Inſertion in wenigſtens vier Berliner Zeitungen

bekannt gemacht iſt.

Der Börſenvorſtand iſt befugt, einzelne Börſenverſamm

lungen ausfallen zu laſſen oder deren Zeitdauer abzuändern.

$ 40.

Der Anfang und das Ende einer jeden Börſenverſam
m

:

lung wird durch ein Glockenzeichen kundgemacht.

Ift uſancemäßig die Zuläſſigkeit der Kündigungen oder

die Abgabe von Erklärungen von der Innehaltung einer ge

wiſſen in die Zeit der Börſenverſammlung fallenden Friſt

abhängig , ſo kann auf Anordnung einer Abteilung des

Börſenvorſtands der Ablauf dieſer Friſt durch ein Glocken

zeichen verkündet werden .

8 41 .

Bekanntmachungen werden durch Aushang in den Börſen

fälen bewirkt .

Außer den Bekanntmachungen der Þandelskammer zu

Berlin , der älteſten der Kaufmannſchaft von Berlin , des

Börſenvorſtands und ſeiner Abteilungen und der Zulaſſungs:

ſtelle können auf dieſe Weiſe auch andere Bekanntmachungen

veröffentlicht werden .

Amtliche Bekanntmachungen werden auf Erſuchen der

betreffendenBehörde in der angegebenen Formveröffentlicht.
Daß dies geſchehen, wird demnächſt von einem Börſenbeamten

beſcheinigt.

Der Aushang von anderen Bekanntmachungen erfolgt

nur dann , wenn eine Abteilung des Börſenvorſtandes die

ſelben nach Form und Inhalt zur Publikation geeignet und

dem Zwecke des Börſenverkehrs oder dem Intereſſe des

Handelsſtandes entſprechend findet.
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§ 42.

Von allen Sißungen des Börſenvorſtandes, ſeiner Ab

teilungen und der Zulaſſungsſtelle iſt dem Staatskommiſſar

Kenntnis zu geben .

$ 43.

Vorſtehende Börſenordnung tritt am 1. Mai 1903 in

Kraft, mit der Maßgabe , daß die von der Handelskammer

vorzunehmenden Wahlen zum Börſenvorſtand (8 3 Abf . 6 )

für den Reſt des Kalenderjahres, zum Ehrengericht und zur

Zulaſſungsſtelle (S$ 24 , 25 Abf. 1) für den Zeitraum bis

Ende 1905 in der zweiten Hälfte d . I. erſtmalig vorgenom

men werden.

Berlin, den 31. März 1903.

Die Handelskammer zu Berlin .

Franz von Mendelsſohn.

Vorſtehende Börſenordnung wird genehmigt .

Berlin, den 1. April 1903.

Der Miniſter für Handel und Gewerbe.

Möller.

XI.

Überſicht über die literatur im Gebiet des engliſchen

Handels-, Wedſel- und Serrechts in den Jahren 1901

und 1902.

Dargeſtellt von

Herrn Dr. jur. E. Crueſemann , Solicitor in London.

Die wichtigeren Erſcheinungen auf den Gebieten des

Handels-, Wechſel- und Seerechts in den Jahren 1901 und

1902 find folgende :

I. Im Geſellſchaftsrecht.

1. A treatise on the law of Companies considered as

a branch of the law of partnership by Lord Lind
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.

ley. Sixth edition by Walter B. Lindley, Barrister

at- law . 2 vols. (CCV and 1906 p.) London 1902,

Sweet & Maxwell. ( Price £ 3. 10.)

2. A Manual of Company law by William Frederick

Hamilton L. L. D. (London) K. C. Second edition

by the author assisted by Percy Tindal- Robertson ,

B. A. Barrister -at - law . 8. (CXXIV and 867 p .)

London 1901 , Stevens & Sons. (Price £ 1. 1.)

3. A Practical Handbook for Lawyers and Business

Men. With an Appendix containing the Companies

Acts , 1862 to 1900 , and Rules. Fourth edition,

by F. B. Palmer , Barrister - at -law . 8. (L and

631 p . ) London 1902 , Stevens & Sons. (Price

12 s . 6 d . )

4. Company Precedents for use in relation to Com

panies subject to the Companies Acts.

Part I : General Forms. Arranged as follows:

Promoters, Prospectuses, Underwriting, Agreements,

Memoranda and Articles of Association , Private

Companies, Employe's Benefits, Notices Resolutions,

Certificates, Powers of Attorney, Banking and Ad

vance Securities, Petitions, Writs Pleadings, Judg
ments and Orders , Reconstruction, Amalgamation,

Special Acts. With Copious Notes and an Appen

dix containing Acts and Rules. Eighth edition

by Francis Beaufort Palmer, assisted by Charles

Macnaghten , K. C. and Frank Evans , Barrister

at-law. 8. (XCIII and 1696 p . )( XCIII and 1696 p . ) London 1902,

Stevens & Sons. (Price £ 1. 16. —.)-

5. The law and pratice under the Companies Acts ,

1862 to 1900 ; and the life assurance Companies

Acts , 1870 to 1872 ; including the Companies

(Memorandum of Association ) Act ; the Companies

(Winding-up) Act, and the Directors Liability Act

by Henry Buxton Buckley. Eighth edition by A.

C. Clauson , M. A. (LXIII and 974 p. , LXXXIX .)

London 1902, Stevens & Haynes . (Price £ 1.16.—.)

6. Law and Practice in relation to Companies by

William Donaldson Rawlins K. C. and Malcolm

Martin Macnaghten, Barrister -at -law . 8. (LXXXVIII

and 798, 130 p. ) London 1902, Butterworth & Co.

(Price £ 1. 15.—.)
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Lindley , Hamilton und Palmer geben ſyſtema

tiſche Darſtellungen. Budley und Rawlins find in

Kommentarform geſchrieben.

Die leßte Auflage von Lindleys Standard - Werk

erſchien vor dreizehn Jahren. Seitdem find tief eingreifende

Präzedenzfälle geſchaffen, und das Gefeßesrecht iſt um wich

tige Geſeße bereichert worden. Es kommen vor allen in

Betracht :

the Directors Liability Act 1890,

the Companies (Winding -up) Act 1890,

the Companies Acts of 1898 and 1900.

Lindley hat den Stoff in zwei Bänden auf vier

Bücher verteilt.

Im erſten Buch iſt von der Bildung der Companies

und Verteilung der Anteile — formation of Companies and

allotment of shares –, im zweiten Buch von den Rechten

und Pflichten der Companies nach außen as regards

non-members - (neu iſt hier der Abſchnitt über das De

benture- (Hypotheken-, Obligationen-) Recht im dritten

Buch von den Rechten und Pflichten der Geſellſchaftsmitglieder

untereinander between themselves im vierten Buch

von der Auflöſung und Liquidation dissolution and

winding -up of Companies die Rede.

In einem 400 Seiten ſtarken Anhange befindet ſich der

Tert der Gefeße und Ausführungsbeſtimmungen (Rules ).

Ferner findet man hier Bemerkungen über ausländiſche Ge

ſellſchaften, Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften in

dustrial and providents societies – und Unterſtüßungs

bauvereine — benefit building societies.

-

-

-

II. Jm Obligationsrecht.

7. Principles on the law of Contracts by the late

T. Martin Leake . Fourth edition by A. E. Ran

dall, Barrister-at-Law. 8. (LXXXIII and 916 p. )

London 1902, Stevens & Sons. ( Price £ 1. 12. —.)

8. A treatise on the general principles concerning

the validity of agreements in the law of England.

By Sir Frederick Pollock , Bart . M. A. 8. ( LI and

768 p .) Seventh edition . London 1902, Stevens

& Sons. (Price £. 1. 8. —.)
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9. The sale of Goods Acts 1893 including the Fac

tors Acts 1889 & 1890 by his Honour Judge

Chalmers. Fifth edition. 8. (XXXII and 224 p .).

London 1902 , Ferdinand Clowes & Sons. ( Price

10 sh . 6 d .)

10. The law relating to cheques by Eric R. Watson

L. L. B. 8. (XXIII and 134 p . ) London 1902,

Sweet & Maxwell. (Price 2 sh. 6 d . )&

In der gegenwärtigen Auflage von Pollocks Werk

iſt die Geſchichte der , Consideration " neugeſchrieben . Die

Ableitung von dem Begriff der römiſchen causa iſt aufge

geben . Neu bearbeitet iſt infolge des Nordenfeldt case 1894

das Kapitel über die Beſchränkung der Handelsfreiheit
on restraint of trade.

Chalmers weiſt in ſeinem Vorwort auf das Bürger

liche Geſeßbuch hin, ſagt aber, er habe einen Vergleich nicht

verſucht, da dort das Recht der Schuldverhältniſſe anders

behandelt ſei als in der Sale of Goods Act.

Watſon bemerkt im Vorwort, daß die Schwierigkeiten ,

die das Schedrecht aufweiſe, dadurch entſtanden ſeien , daß

die Bills of Exchange Act von 1882 die Beſtimmung ent

halte , daß die bezüglich des Wechſels getroffenen Beſtima

mungen auf den Scheck Anwendung finden ſollen , ſoweit

nicht der beſondere Abſchnitt über den Scheck , SS 73–82,

anderweit beſtimme. Watſon beſpricht das Scheckrecht in

elf Kapiteln . Die Überſchriften ſind folgende :

Definition , Parteien , Ausgabe issue) ; Gegenwert

(consideration ); Sekreuzte Schecks und Schede mit dem; Schecks

Vermerk „ not negotiable “ ; Blankoſchecks und unvolſtändige

Schecks ; Gefälſchte Unterſchriften ( forged signatures) ; Über

fällige (overdue) Schecks ; Schecks als Beweismittel (evidence) ;

Schecs als Zahlungsmittel (tender); Von der Verjährung

pon Klagen aus Schecks (limitation of actions on cheques).

.

III . Im Seerecht.

11. Abbotts Law of Merchant Ships and Seamen. A

treatise of the Law relating to Merchant Ships

and Seamen. Fourteenth edition by the late J.

P. Aspinall Q. C. , Butler Aspinall K. C. and H.

J. Moore, Barrister - at -law . 8. (LXV and 1345 ,
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88 p.) ' London 1901 , Butterworth & Co. ( Price

£ 3.)

12. Arnould on the Law of Marine Insurance. Seventh

edition by Edward Louis de Hart and Ralph Kiff

Simey, Barristers -at -Law . 2 vols. 8. (LV and

1615 p . ) London 1901, Stevens & Sons. ( Price

£ 3. 3. —.)

13. A treatise on the Jurisdiction and practice of the

English Courts in Admiralty actions and appeals.

Third edition of Williams & Bruce Admiralte

practice by Justice Bruce and C. F. Tennet M. A.

assisted by M. G. Khillimore M. A. 8. (LI and

732, 57 p .) London 1902 , Sweet & Maxwell.

(Price 32 sh. )

Seit der 13. Auflage des Abbottſchen Werkes hat

das Seerecht bedeutſame Veränderungen erfahren. Die

wichtigſte iſt die Zuſammenfaſſung der zahlreichen Acts

relating to Merchant Shipping in der Merchant Shipping

Act von 1894. Dieſer Act umfaßt zuſammen mit The

Merchant Shipping Act von 1897, the Merchant Shipping

(Liability of Shipowners) Act von 1898 , the Merchant

Shipping (Mercantile Marine Fund) Act von 1898 , the

Merchant Shipping (Liability of Shipowners and others)

Act von 1900, nahezu das geſamte Gefeßesrecht.

Die Abſchnitte über die Perſonenbeförderung (con

veyance of passengers) , den Zuſammenſtoß von Schiffen

und das Seepfandrecht (maritime liens) ſind neu geſchrieben.

Ein neuer Abſchnitt über die Haftung des Reeders (liability

of shipowners) iſt hinzugefügt .

Das Werk zerfällt in ſieben Teile .

Der erſte Teil handelt von dem Reeder ; Kapitel 3 ins-

beſondere von dem Part-owner.

Der zweite Teil handelt von den Perſonen, die bei der

Führung von Handelsſchiffen verwendet werden (of the Per

sons employed in the Navigation of Merchant Ships) ; in

ſechs Kapiteln iſt von den Rechten und Pflichten des Masters

und der Seamen , im ſiebenten Kapitel von den Lotſen die

Rebe.

Der dritte Teil handelt vom Frachtgeſchäft auf über

550 Seiten .

Der vierte Teil von der Perſonenbeförderung ; ein be

ſonderer Abſchnitt iſt den Auswandererſchiffen gewidmet.
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Der fünfte Teil handelt von den das Schiff betreffenden

Sicherungsvorſchriften ( safety) und von der Bergung (sal

vage) .

Der ſechste Teil vom Seepfandrecht.

Der ſiebente Teil von der Beſchränkung in der Haftung

des Reeders .

Im Anhange befindet ſich der Tert der verſchiedenen

Acts of Parliament. Dem Act von 1894 ſind Verweiſungen

auf den Tert des Buches beigefügt.

Arnoulds Werk iſt unter Benußung von Gutachten

aus der Praxis neu herausgegeben . Die Herausgeber find,

was die Anordnung des Stoffes und den Tert betrifft, auf

die zweite Auflage als die lekte von Arnould beſorgte

zurückgegangen . Auf die Bill von 1899 (a bill intituled

an act for codifying the law relating to Marine Insurance)

iſt in den Fußnoten häufig Bezug genommen . Beſondere

Aufmerkſamkeit iſt den Materien Insurance Clubs and Re

insurance geſchenkt.

Das Werk zerfällt in vier Teile :

Der erſte Teil handelt von dem Weſen , der Bildung

und dem Gegenſtand des Verſicherungsvertrages (of the

nature, formation and subject matter of the Contract of

Marine Insurance ).

Der zweite Teil von den Umſtänden, die den Vertrag

nichtig oder unwirkſam machen (of certain matters that

render the Contract void or unavalable).

Der dritte von den Schäden und den daraus zwiſchen

dem Verſicherten und dem Verſicherer entſtehenden Beziehungen

(of losses and the relations of the assured and under

writer thence arising ). Er umfaßt etwa 550 Seiten.

Der vierte Teil behandelt kurz Prozeßverfahren und

Beweisaufnahme (procedure and evidence) .

Im Anhange ſind außer den in Betracht kommenden

Gefeßen die Rules of practice of the Association of

Average Adjusters abgedruckt.
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IV. Im Allgemeinen .

14. The Elements of Mercantile Law by T. M. Stevens,

D. C. L. Third edition by Herbert Jacobs, B. A.net

1
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8. (XXXVI and 452, 32 p .) London 1900, Butter

worth & Co. (Price 10 sh . 6 d . )

Dieſes Werk iſt eine Einführung in das Handelsrecht.

Es beſteht aus drei Teilen .

Der erſte Teil handelt vom Vertragsrecht im allgemeinen .

Der zweite Teil von beſonderen Verträgen . Es werden

beſprochen:

Der Rauf, der Agenturenvertrag, die negotiabeln Doku

mente, Wechſel, Schecks, promissory notes und Banknoten,

der Geſellſchaftsvertrag , der Verſicherungsvertrag (Lebens-,

Feuer- und Seeverſicherung), der Land- und Seefrachtver

trag, Bürgichaft und Garantie.

Der dritte Teil handelt von dem Pfandrecht, dem

Seerecht, ſoweit es ſich auf Reeder, Schiffer und Mannſchaft

bezieht, und dem Konkurs.

Im Anhang iſt von Stempelabgaben die Rede .

V. fm Perſonenrechte.

15. The law and practice relating to Patents , Trade

Marks and Designs by David Fulton , Barrister -at
law. Second edition. 8 . (LXXX and 750 p . )

London 1902, Jordan & Sons. (Price 15 sh . )

16. The law of Trade- marks , Trade-name and Mer

chandise Marks with chapters on Trade secret and

Trade libel . By D. M. Kerly, M. A. L. L. B.

Second edition by the author and F. G. Underhay,

M. A. 8 . (865 p .) London 1901 ,London 1901 , Ferdinand

Clowes & Sons. (Price £ 1. 15. - .)

Fultons Werk iſt darin eigenartig , daß es das ein

zige Buch iſt, das drei getrennte Abhandlungen über die

drei Perſonenrechte enthält, die den Gegenſtand der Patents,

Handelsmarken- und Muſterſchußgeſeße von 1883 bis 1901

bilden . In der neuen Auflage ſind Dreiviertel des Stoffes

neu geſchrieben .

Im erſten Teile wird auf 187 Seiten das Patentrecht,

im zweiten auf 80 Seiten das Handelsmarkenrecht und im

dritten auf 40 Seiten das Muſterſchußrecht beſprochen. Im
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vierten Teile iſt auf 100 Seiten vom ausländiſchen und

Kolonialpatentrecht die Rede.

3m Anhange iſt die Internationale Ronvention von

1883 zum Schuße des gewerblichen Eigentums nebſt Ände

rungen abgedrudt.

Rerly & Buch hat zwei Teile. Im erſten Teile wird

auf 553 Seiten das Recht der Handelsmarken erörtert, der

zweite Teil handelt vom Strafrecht.

Neu geſchrieben iſt das Kapitel über die word -marks

und der Abſchnitt , der vom Rechte eines Handeltreibenden

auf einen ehrenhaften Gebrauch ſeines eigenen Namens

handelt.



Rechtsſprüche.

TII .

Preußiſcher Oberverwaltungsgerichtshof.

Der bei der Erhöhung des Grundkapitals einer Aktiengeſell

ſchaft durch Ausgabe der Aktien über den Nennbetrag erzielte

Mehrbetrag (ſogenanntes Agio) iſt als Kapitaleinlage der

neuen Aktionäre anzuſehen und nicht als Einkommen der

Geſellſchaft aus ihrem Þandels- oder Gewerbebetriebe.

HOB. & 262 3iff. 2.

Erkenntnis des preußiſchen Oberverwaltungga

gerichts V. Senat vom 25. Juni 1902 .

Mitgeteilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyfiner in Berlin .

Zwiſchen den Entſcheidungen des preußiſchen Ober

verwaltungsgerichts (Entſcheidungen in Staatsſteuerſachen

986. I 6. 293 ff , 86. IV 6. 226 f , 86.VII 6. 287 f .)

und dem Reichsgericht I. Zivilſenat (Entſch. in Zivilſachen

Bd . XXXII S. 244 ff .) beſtand eine Meinungsverſchiedenheit"),

indem der erſtgedachte Gerichtshof den bei der Grundkapitals

erhöhung einer Aktiengeſellſchaft durch Ausgabe neuer Aktien

über den Nennbetrag erzielten Mehrbetrag ( ſog. Agio ) als

Einkommen der Geſellſchaft aus ihrem Handels- oder Ge

werbebetrieb anſah und nach Maßgabe des § 16 des

preußiſchen Einkommenſteuergeſeßes vom 24. Juni 1891 für

1) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 513 Anmerkung .
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.

ein ſteuerpflichtiges Einkommen erklärte, während das Reichs

gericht in dem Mehrbetrag keinen Reingewinn aus der ge

chäftlichen Tätigkeit der Geſellſchaft , ſondern einen durch

größere Beiträge der Zeichner erlangten Zuwachs zum Ge

( chäftskapital erkannte, der nicht ſteuerpflichtig ſei ) .

Es gelangte ein neuer Streitfall zur Entſcheidung des

preußiſchen Oberverwaltungsgerichts. Der Sachverhalt iſt

dahin zuſammenzufaſſen :

„Die Aktiengeſellſchaft Nationalbank für Deutſchland,

die ihren Siß in Berlin hat, aber ihr Gewerbe auch im

Königreich Sachſen als ſtehendes betreibt, hatte das für das

Steuerjahr 1900 in Preußen ſteuerpflichtige Einkommen nach

den unſtreitigen Ergebniſſen der mit den Kalenderjahren zu

ſammenfallenden Geſchäftsjahre 1896, 1897 und 1898 in

der Steuererklärung auf 2504 355 Mark berechnet. Sie

war indes nach einem in Preußen ſteuerpflichtigen Ein

kommen von 3 279 849 Mark zu dem Steuerſaße von

131 000 Mark veranlagt und die von ihr hiegegen ein

gelegte Berufung zurückgewieſen worden . Die Abweichung

von der Berechnung der Steuerpflichtigen beruhte lediglich

darauf , daß die Berufungskommiſſion den von der Geſell

fchaft im Jahre 1898 bei der Erhöhung des Grundkapitals

um 15 000 000 Mark durch die Begebung der neuen Aktien

über den Nennwert erzielten und dem geſeßlichen Reſerve

fonds überwieſenen fog . Agiogewinn von 2414 860 Mark

den ſteuerpflichtigen Geſamtüberſchüſſen jenes Geſchäftsjahres

hinzugerechnet hat. "

Auf die von der Nationalbank eingelegte Beſchwerde hat

das Oberverwaltungsgericht 5. Senat in dem Urteil vom

25. Juni 1902 auf Grund der Entſcheidung des Plenums

vom 21. Juni 1902 für Recht erkannt:

„Das Agio, welches eine Aktiengeſellſchaft bei der Er

höhung des Grundkapitals durch die Begebung der neuen

Aktien über den Nennwert erzielt , iſt ebenſo wie der dem

legteren entſprechende Teil des von den Übernehmern der

neuen Aktien zu zahlenden Geſamtbetrages , ein Teil der

geſellſchaftlichen Rapitaleinlage der neuen Aktionäre und kann

demgemäß ſteuerrechtlich nicht als Einkommen der Geſell

1) Übereinſtimmend Urteil des Heſſiſchen Verwaltungsgerichtshofs in

Darmſtadt vom 30. April 1898 ; Urteil des öſterreichiſchen Ver

waltungsgerichtshof in Sachen internationale Elettrizitätsgeſell

ſchaft, Juni 1901.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LIII. 39
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ſchaft aus ihrem Handels- oder Gewerbebetriebe angeſehen
werden . "

Aus der Begründung darf hier der erſte umfangreiche

Teil, welcher weſentlich mit den Beſtimmungen des preußi

ichen Einkommenſteuergeſeßes befaßt iſt , fortbleiben. Am

Schluß heißt es :

Von Keiner Seite wird in Abrebe geſtellt, daß auch bei

der Überpariemiſſion neuer Aktien der dem Nennwerte ent

ſprechende Teil der Einzahlungen der Erwerber die rechtliche

und wirtſchaftliche Natur der geſellſchaftlichen Kapitaleinlage

hat. Die Anſicht, daß im Gegenſaße hierzu fich das bei der

Erhöhung des Grundkapitals einer gewerblichen Aktiengeſell

ſchaft durch Ausgabe der neuen Aktien für einen höheren

als den Nennbetrag erzielte Agio nicht als Kapitaleinlage,

ſondern als Geſchäftsgewinn darſtelle, kann demnach nur dann

zutreffend ſein , wenn anerkannt werden müßte, daß dem den

Nennwert überſteigenden Betrage der Einzahlungen der Er

werber der neuen Aktien eine andere rechtliche oder wirt:

chaftliche Bedeutung beiwohnt als dem übrigen Teile. Das

iſt aber nicht der Fall.

Bei jedem geſellſchaftlichen Unternehmen ſteht dasjenige,

was die Mitglieder der Geſellſchaft zur Erreichung der Ge

ſellſchaftszwecke in das hierzu geſchaffene beſondere, den Ge

fellſchaftern gemeinſame Vermögen vertragsmäßig einzulegen

haben , alſo dasjenige, was das Augemeine Landrecht (8 189 ff.

Titel 17 Teil I) und das Bürgerliche Geſeßbuch (SS 706 ff.)

als „Beiträge“ bezeichnen , in einem begrifflichen Gegenſaße

zu dem Geſellſchaftsgewinne. Der Geſamtwert aller Bei:

träge oder Einlagen der Mitglieder bildet das für die Geſell

ſchaftszwedke beſtimmte Stammvermögen der Geſellſchaft.

Von einem Gewinne in einer Geſchäftsperiode fann daher

nach der Geſellſchaftsrechnung nur dann die Rede ſein ,

wenn nach Abzug nicht bloß der Geſellſchaftsſchulden und

der Unkoſten, ſondern auch der Summe der im Laufe dieſer

Periode eingezahlten Mitgliederbeiträge noch Geſellſchafts

vermögen übrig bleibt .

Die Aktiengeſellſchaft iſt diejenige Form der handels

rechtlichen Geſellſchaften, bei der ſämtliche Mitglieder ab :

geſehen von § 212 GHB. – nur mit Vermögenseinlagen an
dem Geſellſchaftsunternehmen beteiligt ſind , alſo außer der

verſprochenen Einlage keinerlei perſönliche Haftung für die

Verbindlichkeiten der Geſellſchaft und keine Verpflichtung zu

weiteren Beiträgen für die Zwecke der Geſellſchaft über

-
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nehmen (88 178, 211, 212 a . a . O., Art. 207, 219 des

Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſeßbuchs) . Bei einer Aktien

geſellſchaft bildet alſo das aus der Summe der Einlagen

ſämtlicher Aktionäre beſtehende Kapital das zum Betriebe

des Geſellſchaftsunternehmens beſtimmte Stammvermögen

der Aktiengeſellſchaft und die Einlage der einzelnen Aktionäre

den für ſämtliche Geſellſchaftsmitglieder gleich hoch bemeſſe

nen einmaligen Beitrag , den jedes Mitglied behufe Be

ſchaffung dieſes Kapitals an die Geſellſchaft zu leiſten ver

pflichtet wird. Die in Geld oder in anderen Vermögens

objekten beſtehende Kapitaleinlage der Aktionäre hat alſo

ganz dieſelbe rechtliche und wirtſchaftliche Bedeutung wie die

Einlagen der Mitglieder einer offenen Handelsgeſellſchaft.

Der Umſtand, daß die Aktiengeſellſchaft im Gegenſaße zu

der offenen Handelsgeſellſchaft eine juriſtiſche Perſon , alſo

ein von der Geſamtheit ihrer Mitglieder verſchiedenes, ſelb

ſtändiges Rechts- und Steuerſubjekt iſt, begründet in dieſer

Beziehung keinen Unterſchied .

Die Kapitaleinlage des Aktionärs ſtimmt in der Mehr

zahl der Fälle , d . h. wenn die Aktien zu pari ausgegeben

werden, mit dem Nennbetrage der leßteren überein ; ſie kann

aber den Nennbetrag überſteigen oder hinter dieſem zurück

bleiben . Erſteres iſt der Fall bei der Überpariemiſſion,

lekteres bei der infolge der Vorſchrift des Art . 209a Abſ . 2

des Reichsgeſeßes vom 18. Juli 1884 ſeit dem Inkrafttreten

dieſes Gefeßes nicht mehr zuläſſigen Ausgabe der Aktien

unter dem Rennbetrage . Die rechtliche und wirtſchaftliche

Natur der Einlage des Aktionärs bleibt aber in allen drei

Fällen dieſelbe; es handelt ſich immer um den Beitrag des

Aktionärs zu dem Stammvermögen der Geſellſchaft. Dieſer

Beitrag wird nach dem Einverſtändniſſe aller Beteiligten

von der Geſellſchaft gefordert und von dem Aktionär ge

leiſtet als Äquivalent dafür, daß lepterer die Eigenſchaft

als Mitglied der Geſellſchaft und die damit verbundenen

Rechte, namentlich das Recht auf einen verhältnismäßigen

Teil des jährlichen Reingewinnes während des Beſtehens

der Geſellſchaft und auf einen entſprechenden Teil ihres

Reinvermögens im Falle ihrer Auflöſung, erlangt. Die

Einlage des Aktionärs iſt alſo unter alen Umſtänden in

ihrer ganzen Höhe eine einheitliche Leiſtung von durchgehends

derſelben rechtlichen wie wirtſchaftlichen Bedeutung . Dies

iſt auch unzweideutig in Art. 219 Abf . 1 des Algemeinen

Deutſchen Handelsgeſekbuchs ausgeſprochen, der dahin lautet :
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IDie Verpflichtung des Aktionärs , zu den Zwecken

der Geſellſchaft und zur Erfüllung ihrer Verbindlich

keiten beizutragen, wird durch den Nominalbetrag der

Aktie, in den Fällen der Art. 209a Ziffer 2, 215a

Abſ. 2 das ſind die Fälle der Überpariemiſſion

bei der Gründung der Geſellſchaft und bei der Er:

höhung des Grundkapitals – durch den Betrag , für

welchen die Aktie ausgegeben iſt, begrenzt. “

Ähnlich beſtimmt § 211 des Handelsgeſekbuches vom

10. Mai 1897 :

,, Die Verpflichtung des Aktionärs wird durch den

Nennbetrag der Aktie und , falls der Ausgabepreis

höher iſt, durch dieſen begrenzt ."

Dieſe geſeglichen Vorſchriften laſſen keinen Zweifel

darüber, daß nach der Abſicht des Geſeßgebers als Kapital

einlage der Aktionäre in jedem Falle, gleichviel, ob die Be

gebung der Aktien bei der Gründung der Geſellſchaft oder

behufs Erhöhung des Grundkapitals zu Pari oder über Pari

erfolgt, derjenige Vermögenswert gelten ſoll, den der einzelne

Aktionär vertragsmäßig an die Geſellſchaft zu leiſten hat,

damit derſelbe ein Teil des Geſellſchaftsvermögens werde,

als ſolcher den Geſellſchaftszwecken diene und für die Ver:

bindlichkeiten der Geſellſchaft hafte (vgl. Staub a. a . D.

S. 543). Der rechtliche wie wirtſchaftliche Grund, aus dem

dieſer Vermögenswert von der Geſellſchaft beanſprucht und

von dem Aktionär gegeben wird, iſt in allen Fällen derſelbe.

Ein Verkauf der Aktien ſeitens der Geſellſchaft an die Zeich

ner derſelben findet auch bei der Ausgabe neuer Aktiennicht

ſtatt; es iſt deshalb auch begrifflich ausgeſchloſſen , daß ſich

der Ausgabekurs als Kaufpreis der neuen Aktien und der

den Nennwert derſelben überſteigende Teil des erſteren als

Gewinn der Geſellſchaft darſtellt.

Es iſt demnach bei der Überpariemiſſion im Falle der

Erhöhung des Grundkapitals, ganz ebenſo wie imFalle einer

ſolchen bei Gründung der Geſellſchaft, ausgeſchloſſen , daß

der von den Aktionären in das Geſellſchaftsvermögen ein

zulegende Wert eine Leiſtung darſtellt, deren dem Nenn:

betrage der Aktien entſprechender Teil die Eigenſchaft eines

Beitrages des Aktionärs zu dem Stammvermögen der Geſell

ſchaft und deren übriger Teil , alſo das Agio , die Eigen

ſchaft eines Gewinnes der Geſellſchaft habe .

Über alles dies herrſcht in der Literatur und in der
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.

Rechtſprechung völlige Übereinſtimmung. Vgl. Ring, Das

Reichsgeſek, betreffend die Kommanditgeſellſchaften auf Aktien

und die Aktiengeſellſchaften (2. Aufl. Berlin 1893) S. 628 ;

Simon , Die Bilanzen der Aktiengeſellſchaften und der

Kommanditgeſellſchaften auf Aktien ( 2. Aufl. Berlin 1898)

S. 83 ; Staub, Kommentar zum HGB., 6. und 7. Aufl.

S. 543; Entſcheidungen des Reichsgerichts in Zivilſachen

Bd. XXXII S. 247 ff., Bd. XLVI S. 265.

Gegen die Annahme , daß es ſich bei der Einlegung

des der Geſellſchaft von jedem Aktionär zu übereignenden

Vermögenswertes auch im Falle der Überpariemiſſion bei

Erhöhung des Grundkapitals um eine Leiſtung von durch

gehends derſelben rechtlichen wie wirtſchaftlichen Bedeutung

handelt, läßt fich auch nicht einwenden , daß dem Agio kein

Paſſivum und ſelbſt keinerlei Verpflichtung auf Anerkennung

einer höheren Anteilsberechtigung gegenüberſtehe.

Ein Paſſivum in dem Sinne einer wirklichen Schuld

der Geſellſchaft als eines beſonderen ſelbſtändigen Rechts

ſubjekts gegenüber dem einzelnen Aktionär ſtellt auch der

Nennbetrag der Aktie nicht dar. Denn kein Aktionär hat

eine dem Nennbetrage ſeiner Aktie entſprechende Summe

von der Geſellſchaft zu fordern . Der Umſtand aber , daß

das Grundkapital, alſo die Summe der Nennwerte fämt

licher Aktien , fraft geſeßlicher Vorſchrift unter allen Um

ſtänden einen Paſſivpoſten der Bilanz zu bilden hat, hängt

lediglich damit zuſammen, daß zur Sicherheit der Geſellſchafts

gläubiger eine der Höhe des Grundkapitals entſprechender

Teil des Geſellſchaftsvermögens der Verteilung als Gewinn
unter die Aktionäre nach der Abſicht des Gefeßes entzogen

ſein ſoll (vgl. Puchelt, Kommentar zum Allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſeßbuch, 2. Aufl. Bd . I S. 312 ). Dieſer

Umſtand iſt daher für die Beſtimmung der rechtlichen und

wirtſchaftlichen Natur der dein Aktionär der Geſellſchaft

gegenüber obliegenden Leiſtungen ohne alle Bedeutung .

Ebenſo unerheblich iſt es, daß dem Agio keinerlei Ver

pflichtung der Geſellſchaft auf Anerkennung einer höheren

Anteilsberechtigung gegenüberſteht. Denn die geſamte Ein

lage des Aktionärs bildet eben nach dem übereinſtimmenden

Willen aller Beteiligten das einheitliche Äquivalent für die

Einräumung der Rechte eines Geſellſchaftsmitgliedes an den

Aktionär überhaupt, alſo einſchließlich des einem ſolchen

nach dein Geſellſchaftsvertrage zuſtehenden Anſpruchs auf

einen verhältnismäßigen Teil des jährlichen Gewinnes und
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des ſich bei der Liquidation ergebenden Reinvermögens der

Geſellſchaft. Es iſt tatſächlich unrichtig und widerſpricht der

geſeßlichen Regelung der dem Aktionär der Geſellſchaft gegen

über obliegenden Verpflichtungen , daß nach der Abſicht der

Geſellſchaft oder des Aktionärs nur der dem Nennwerte der

Aktie entſprechende Teil der Kapitaleinlage des Aktionärs

das Äquivalent für die Einräumung der Rechte eines Geſell

ſchaftsmitgliedes bilden , das Agio dagegen ein beſonderes

Entgelt dafür darſtellen ſoll , daß der Zeichner der Aktie

überhaupt zur Zahlung des Nominalbetrages und zum Er

werbe des lediglich mit dem lekteren verbundenen Anteil

rechtes zugelaſſen werde. Es iſt daher auch unzutreffend,

wenn behauptet wird , das Agio ſei auf den Erwerb des

Anteilrechtes des Aktionärs ohne Einfluß.

Richtig iſt nur ſoviel , daß ſich die Höhe der Quote,

welche dem einzelnen Aktionär an dem jährlichen Rein

gewinne der Geſellſchaft und nach deren Auflöſung an dem

Geſellſchaftsvermögen zuſteht, nach dem Verhältnis des Nenn

betrages der Aktie zu dem Grundkapitale , d . i . zu der bei

Errichtung der Geſellſchaft oder bei deſſen Erhöhung im

voraus feſtgeſtellten Summe der Nennbeträge ſämtlicher

Aktien, beſtimmt. Allein dieſer Umſtand beruht nicht auf

der Natur der Aktie als eines Verhältnismäßigen Anteils

am Geſellſchaftsvermögen, ſondern lediglich auf den poſitiven

Vorſchriften des Handelsgeſekbuchs (Art. 207, 207a, 216,

217, 245 A65. 1 des Allgemeinen Deutſchen þandelsgeſek:

buchs, SS 178 bis 180, 185, 213, 214, 300 des Handels

geſeßbuchs vom 10. Mai 1897 ) . Der Anteil des Aktionärs

am Gewinne und im Falle der Auflöſung am Vermögen

der Geſellſchaft könnte auch unmittelbar durch einen Bruch

teil des Ganzen ausgedrückt werden. Denn ob ſich , wenn

eine Geſellſchaft 1000 Stück Aktien zum Nennwerte von

1000 Mark ausgegeben hat , dieſer Anteil nach dem Ver:

hältnis von 1 zu 1000 beſtimmen oder ob er in 11000 des

ganzen Vermögens und Gewinnes beſtehen ſoll, iſt ſachlich

ganz dasſelbe. Im Auslande findet auch zum Teile die

Ausgabe von Quotenaktien ſtatt, und es wurden auch bei

der Beratung des Reichsgeleges vom 18. Juli 1884 Vor:

ſchläge gemacht, welche die Beſeitigung der Rennbeträge

und ihren Erſaß durch die Bezeichnung der Aktien als bloßer

Anteilsquoten an dem Geſellſchaftsvermögen für die erſte

Vorbedingung des Gelingens jeder Reform erklären (vgl .

Simon a. a . D. S. 84, Ring a. a . D. S. 161 ) .
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Hiernach hat der Nennbetrag der Aktie, ſoweit er hier

in Betracht kommt, lediglich die Eigenſchaft eines Rechnungs

faktors für die Feſtſtellung des der verhältnismäßigen Be

teiligung des einzelnen Aktionärs an dem geſellſchaftlichen

Unternehmen entſprechenden Anteiles an dem Gewinne und

Vermögen der Geſellſchaft; er ſtellt den Zähler eines dieſem

Anteile entſprechenden Bruches dar, deſſen Nenner durch die

Summe der Nennwerte der jeweilig vorhandenen Aktien gebildet

wird . Der Umſtand, daß die Kapitaleinlage des Aktionärs

im Falle der Überpariemiſſion den Nennbetrag der Aktie

überſteigt, trifft überdies bei Überpariemiſſion bei Gründung

der Geſellſchaft ebenſo zu wie bei jeder ſpäteren. Dies zeigt

ebenfalls, daß dem Nennbetrage für die Beſtimmung der

rechtlichen wie wirtſchaftlichen Natur des Agios eine Bedeu

tung nicht zukommt.

Hiernach kann bei allen Aktiengeſellſchaften ohne Unter

ſchied , bei den gewerblichen wie bei den nichtgewerblichen ,

das ſich bei der Erhöhung des Grundkapitals im Falle der

Ausgabe der neuen Aktien über den Nennwert ergebende

Agio, ebenſo wie der übrige Teil der Einzahlungen der Er

werber der neuen Aktien , nur die rechtliche wie wirtſchaft

liche Natur der geſellſchaftlichen Kapitaleinlage haben.

Wenn trofdem das Agio nicht bloß im Verkehrsleben,

ſondern auch in Art. 185b Nr. 2 des Reichsgeſekes vom

18. Juli 1884 als Gewinn bezeichnet worden iſt, ſo hat

dies offenbar darin ſeinen Grund , daß das Agio fich nach

den vor Erlaß jenes Gefeßes geltenden geleßlichen Vor

ſchriften über die Bilanzen der Aktiengeſellſchaften bilanz

mäßig als Gewinn darſtellte und deshalb , obwohl es ſich

dabei nur uin einen rein buchmäßigen und nicht um einen

wirklichen Gewinn im wirtſchaftlichen Sinne handelte, ſchlecht

hin als Gewinn bezeichnet wurde.

Das Algemeine Deutſche Handelsgeſekbuch enthielt in

ſeiner urſprünglichen Faſſung hinſichtlich der Anfertigung

der Bilanzen der Aktiengeſellſchaften keine beſonderen Vor

ſchriften ; es überließ vielmehr die Feſtſeßung der Grund

fäße , nach denen die Bilanz aufgeſtellt und der Gewinn

berechnet und ausgezahlt werden ſollte, der Beſtimmung des

Geſellſchaftsvertrages ( Art. 209 Nr. 6 , 217 Abſ. 1 , 239

Abf. 1). Da Aktiengeſellſchaften damals (Art. 208) nur mit

ſtaatlicher Genehmigung errichtet werden durften , ſo konnte

deren Erteilung davon abhängig gemacht werden, daß durch

den Inhalt des Geſellſchaftsvertrages Vorſorge gegen eine

I



616 Hechtsſprüche.

willkürliche Verringerung des Grundkapitals durch die Ge

fellſchaftsorgane getroffen wurde . Als die Aktiennovelle vom

11. Juni 1870 das Erfordernis der ſtaatlichen Genehmigung

aufhob , wurde zugleich eine Reihe von Beſtimmungen ge

troffen, welche als Erſaß für die Aufhebung der Staats

genehmigung dienen ſollten. Hierzu gehören die in dein

Gefeße aufgeſtellten Grundfäße über die Anfertigung der

Bilanz, mit denen zu verhindern bezweckt wurde, daß ein

Teil des Grundkapitals als Gewinn unter die Aktionäre

verteilt werde (vgl . Buchelt a. a . D. S. 312) . Demgemäß

wurde in Art. 239a jenes Gefeßes folgendes beſtimmt:

3) Der Betrag des Grundkapitals und des etwa im

Geſellſchaftsvertrage vorgeſchriebenen Reſerves oder

Erneuerungsfonds iſt unter die Paſſiva aufzunehmen,

4) Der aus der Vergleichung ſämtlicher Aktiva und

ſämtlicher Paſſiva fich ergebende Gewinn oder Ver

luſt muß am Schluſſe der Bilanz beſonders angegeben

werden .

Damit wurde alſo geſeßlich feſtgelegt, daß als Jahres

gewinn einer Aktiengeſellſchaft im Sinne des Handelsgeſeka

buchs derjenige Betrag gelten ſoll, um den der Geſamtwert
der Aktiva am Schluß des Geſchäftsjahres die Paſſiva der

Bilanz – das ſind die Geſellſchaftsſchulden , das Grund

kapital und ein etwaiger Reſerve- oder Erneuerungsfonds —

überſteigt. Dieſer rein bilanzmäßige Jahresgewinn iſt dem

nach, wie bereits oben bemerkt, begrifflich ganz etwas anderes

als der geſchäftliche Jahresgewinn im gewöhnlichen Sinne,

wie er namentlich auch den Vorſchriften des Ålgemeinen

Deutſchen Sandelsgeſebbuchs über die Gewinnberechnung

der offenen Handelsgeſellſchaften zu Grunde liegt (vgl.

Art . 106, 107).

Das Grundkapital einer Aktiengeſellſchaft ſtimmt mit

dem Geſamtbetrage der Kapitaleinlagen ſämtlicher Aktionäre,

dem Einlagekapital, nur im Falle der Pariemiſfion überein,

während im Falle der Überpariemiſſion das Einlagekapital

das Grundkapital um den Betrag des Agios überſteigt.

Das Geſeß vom 11. Juni 1870 enthielt nun noch nicht die

erſt durch § 1 der Novelle vom 18. Juli 1884 in das Au

gemeine Deutſche Handelsgeſeßbuch eingeführten Vorſchriften

der Art. 185a Nr. 5, 185b, 239b, wonach jeder Reſerve

fonds unter die Paſſiva aufzunehmen und jede Aktiengeſell

ſchaft wie Kommanditgeſellſchaft auf Aktien verpflichtet iſt,

zur Deckung eines aus der Bilanz ſich ergebenden Verluſtes
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einen Reſervefonds zu bilden und in dieſen unter allen Um

ſtänden den Gewinn abzuführen , der bei Errichtung der

Geſellſchaft oder einer Erhöhung des Geſamtkapitals durch

Ausgabe der Aktien für einen höheren als den Nominal

betrag erzielt wird . Nach dem Rechtszuſtande infolge des

Gefeßes vom 11. Juni 1870 ſtellte ſich alſo bei der Über

pariemiſſion, falls nicht im Geſellſchaftsvertrage die Bildung

eines Reſervefonds und die Einſtellung des Agios in dieſen

angeordnet war, der Betrag des legteren , ſofern er nicht

durch Verluſte bis zum Jahresſchluß vermindert oder ver

ſchwunden war, bilanzmäßig als Gewinn des Geſchäftsjahres

dar, in dem die Begebung der Aktien erfolgte . Dies galt

namentlich auch hinſichtlich des erſten Geſchäftsjahres, wenn

die Aktien bei der Gründung der Geſellſchaft über Pari

begeben wurden.

Unter dieſen Umſtänden lag es nahe, daß dieſer rein

bilanzmäßige Reingewinn infolge der Begebung von Aktien

über Pari im Verkehr ſchlechthin als Gewinn bezeichnet wurde.

Daß auch in Art. 185 b Nr. 2 der Ausdruck Gewinn nur

in dieſem Sinne gemeint iſt, ergibt ſich daraus , daß dort

nicht bloß von dem Gewinne aus der Überpariemiſſion im

Falle der Erhöhung des Grundkapitals , ſondern auch von

dem Gewinné aus der Überpariemiſſion bei Gründung der

Geſellſchaft die Rede iſt. Dafür , daß man ſich deſſen bei

der Beratung des Gefeßes vom 18. Juli 1884 bewußt war,

ſpricht auch deutlich der in der Ergänzung der Beſchwerde

ſchrift erwähnte Saß S. 26 des Kommiſſionsberichtes , das

Publikum ſehe die volle von ihm eingelegte Summe als

das eingeſchoſſene Kapital an . In § 262 Nr. 2 des

Handelsgeſeßbuches vom 10. Mai 1897 iſt denn auch an

Stelle des Wortes Gewinn " das Wort „ Betrag " geſeßt

und , wie die Dentſchrift S. 148 bemerkt, der Ausdruck

Gewinn“ gerade deshalb vermieden worden , damit nicht

fernerhin hieraus der Schluß gezogen werden könne, daß

das Handelsgeſekbuch das Agioerträgnis an ſich nicht als

eine Kapitalsvermehrung auffaſſe .

Seit dem Inkrafttreten der Vorſchriften in Art. 185 a

Nr. 5, 185 b und 239b des Gefeßes vom 18. Juli 1884

kann das Agio auch nicht mehr als bilanzmäßiger Gewinn

bezeichnet werden , da es ſeitdem unmittelbar nach ſeiner

Entſtehung in den geſeßlichen Reſervefonds eingeſtellt werden

muß und demgemäß bereits in der für den Schluß des be:

treffenden Geſchäftsjahres gezogenen Bilanz, ebenſo wie das
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urſprüngliche oder das erhöhte Grundkapital, unter den

Paſſiven erſcheint (vgl. Entſcheidungen des Reichsgerichts in

Zivilſachen Bd . XLVI S. 264) .

Bildet, wie vorſtehend dargelegt iſt , das von jeder

Aktiengeſellſchaft durch die Begebung der neuen Aktien über

Pari bei der Erhöhung des Grundkapitals erzielte Agio recht

lich wie wirtſchaftlich einen Teil der Kapitaleinlage der Er

werber dieſer Aktien , ſo kann nicht zweifelhaft ſein , daß

dasſelbe bei einer Handel und Gewerbe betreibenben Aktien :

geſellſchaft nicht eine im Betriebe erzielte Einnahme darſtellt

und folgeweiſe auch nicht zu ihrem ſteuerpflichtigen Ein

kommen aus ħandel und Gewerbe gehört. Denn als ſolche

Einnahmen können bei der Ermittlung des Einkommens aus

Handel und Gewerbe nach § 14 des Einkommenſteuergejeges

vom 24. Juni 1891 ganz ebenſo, wie dies ſchon nach § 30

Abſ. 2 des Gefeßes vom 1. Mai 1851 25. Mai 1873 der

Fall war und auch bei der Feſtſtellung des gewerblichen

Ertrages im Sinne des § 22 des Gewerbeſteuergeſeßes vom

24. Juni 1891 zutrifft (Entſcheidungen in Staatsſteuerſachen

Bd. IV S. 361), nur diejenigen in Betracht kommen , die

entweder unmittelbar durch den Betrieb des Unternehmens

dem Inhaber zugefloſſen oder von ihm geſchaffen ſind, oder

ſich mittelbar als Früchte des in dem Unternehmen werben

den Anlage- und Betriebskapitals darſtellen. Das Agio als

Teil des von den Aktionären zu dem Stammvermögen der

Geſellſchaft einzulegenden Beitrages kann aber begrifflich

nicht zu den Einnahmen gehören , deren Erzielung mit dem

Stammvermögen die Geſellſchaft bezweckt oder die ihr zu:

fällig oder gelegentlich daraus erwachſen.
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IV .

Aktienredtlige Entſheidungen höchfter engliſcher Gerichte.

Mitgeteilt und erläutert

von

Herrn Dr. jur . Guſtav Schirrmeiſter in London .

I.

Wer iſt der Gründer einer Aktiengeſellſchaft ? Haftung für

die Richtigkeit und Vollſtändigkeit des Proſpektes einer

Aktiengeſellſchaft.

Entſcheidung des Court of Appeal zu London

vom 11. Juli 1902 in dem Prozeſſe In re The

Leeds and Hanley Theatres of Varieties,

Limited.

Während das deutſche Aktienrecht (HGB. § 187) für

den Ausdruck „ Gründer“ eine geſeßliche Begriffsbeſtimmung

aufſtellt und dadurch meines Erachtens dem Strohmanns

unweſen erheblichen Vorſchub leiſtet, hält das engliſche Recht

an der Auffaſſung feſt , daß der Ausdruck „Gründer" ein

rein wirtſchaftlicher Begriff ſei , der eine auf alle Fälle

paſſende Wortauslegung nicht vertrage ; daß vielmehr in

jedem Einzelfalle der Richter auf das ſorgfältigſte zu prüfen

habe , wer als der wahre Gründer einer Aktiengeſellſchaft

anzuſehen ſei. Und nur auf die Schultern des leşteren

kann aus der Gründung eine zivil- und ſtrafrechtliche Ver:

antwortlichkeit gewälzt werden ?). Weder diejenigen, die das

Statut feſtgeſtellt und die Gründungsurkunde (memorandum

of association ) unterzeichnet haben , noch die Sacheinleger

(vendors) ſind ohne weiteres als Gründer zu betrachten ,

ſondern es bedarf jedesmal der Unterſuchung, ob dieſe Per

ſonen für eigene oder für fremde Rechnung, ſelbſtändig oder

als Werkzeuge eines im Hintergrunde wirkenden Dritten

1 ) Über dieſen beachtenswerten Unterſchied zwiſchen der deutichen und

engliſchen Rechtsanſchauung habe ich mich ausführlich in meinem

Buche , Die engliſche Aktiennovelle vom 8. Auguſt 1900 " ( Berlin

1901 , Puttfammer & Mühlbrecht) S. 68 und 69 ausgeſprochen .



620 Rechtsſprüche.

>

gehandelt haben . Und wird der Nachweis erbracht, daß die

Unterzeichner der Gründungsurkunde oder die Sacheinleger

nur nach Anweiſung von Perſonen tätig geweſen ſind, die,

ohne mit ihrem Namen hervorzutreten, tatſächlich die geiſtigen

Urheber und Leiter der Gründung waren , dann gilt nicht

der Strohmann , ſondern der Hintermann im Sinne des

engliſchen Aktienrechts als der Gründer. Im Gegenſaß zu

dieſer durchaus geſunden Anſchauung iſt nach der deutſchen

Rechtsauffaſſung nicht der dritte, für deſſen Rechnung und

nach deſſen Anweiſung gehandelt wird , ſondern der Stroh

mann der Gründer (vgl. RS . Bd . XLI S. 15) .

Die Consolidated Exploration and Finance Company

war eine Aktiengeſellſchaft , deren einzige Tätigkeit darin be:

ſtand, induſtrielle Unternehmungen in Aktiengeſellſchaften

umzuwandeln und Gründergewinne einzuſtreichen . Im

Jahre 1897 gründete dieſe Company eine Aktiengeſellſchaft

unter dem Namen The Leeds and Hanley Theatres of

Varieties , Limited . Zu dieſem Zwecke traf ſie mit den

Beſißern zweier „music - halls“ eine Vereinbarung , nach

welcher die beiden Variététheaters, für den Fall des Zuſtande

kommens der geplanten Gründung , gegen Zahlung von

24 000 Pfund in das Eigentum der Consolidated Company

übergehen ſollten . In dem entgültigen Kaufvertrage wurde

jedoch nicht als Käufer die Consolidated Company, ſondern

ein gewiſſer Rands , ein gänzlich mittelloſer Menſch , an

geführt, der als Vertrauensperſon , d . h . als Strohmann

der Company fungierte. Kurz nach Abſchluß dieſes Kauf

vertrages verkaufte Rande an einen anderen Strohmann

der Company, namens Carter , die beiden music-halls

für 75 000 Pfund . Carter war der von der Consolidated

Company eingeſepte Treuhänder (trustee) der in der

Gründung begriffenen Theatergeſellſchaft und , ebenſo wie

Rands , gänzlich mittellos . Gemäß dem zwiſchen dieſen

beiden Männern geſchloſſenen Vertrage ſollte die Raufſumme,

die tatſächlich in die Kaſſe der Consolidated Company floß,

teils in bar , teils in Aktien und Schuldverſchreibungen der

neuen Aktiengeſellſchaft bezahlt werden, wogegen ſich Rands

verpflichtete, ausdieſer Kaufſumme die ſämtlichen Gründungs

koſten und die Verwaltungskoſten der neuen Theateraktien

geſellſchaft bis zu dem Zeitpunkte zu bezahlen, zu dem eine

Aktienzuteilung an die Zeichner auf Aktien der Theatres

Company ſtattfinden würde.

Die nach engliſchem Rechte erforderlichen ſieben Unter
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zeichner der Gründungsurkunde , die im vorliegenden Falle

gleichzeitig auch den erſten Aufſichtsrat der neuen Aktien

geſellſchaft bildeten, waren ſämtlich willenloſe Werkzeuge der

Consolidated Company. Sie bewirkten die Inkorporierung

der Theatres Company und hielten wenige Tage , nachdem

die neue Geſellſchaft Rechtsfähigkeit erlangt hatte, eine Auf

ſichtsratsſizung ab, auf der ſie den zwiſchen Kands und

Carter geſchloſſenen Vertrag im Namen der Company be:

ſtätigten. Sie verfaßten und veröffentlichten dann — völlig

nach Anweiſung der Consolidated Company – einen Proſpekt,

in welchem ſie das Publikum zum Zeichnen von Aktien der

neuen Geſellſchaft einluden . Der Proſpekt nannte als Sach

einleger Rands und ließ in keiner Weiſe erkennen , daß

der wahre Sacheinleger und Gründer die Consolidated Com

pany war , verſchwieg auch den beträchtlichen Gewinn , den

die leßtgenannte Company aus der Gründung gezogen hatte.

Die Theatergeſellſchaft arbeitete mit Verluſt und trat

nach kurzer Daſeinsfreude in gerichtliche Liquidation . Der

amtlich beſtellte Maſſeverwalter (official receiver) , der gleich

zeitig als Liquidator fungierte, ſtellte nunmehr an die Chan

cery Division des High Court den Antrag, feſtzuſtellen , daß

der wahre Gründer und Sacheinleger die Consolidated Com

pany geweſen ſei, und der legteren anzubefehlen , den aus

der Gründung gezogenen heimlichen Gewinn nebſt Zinſen

herauszugeben. Das Gericht entſprach dieſem Antrage und

fekte , da inzwiſchen auch die Consolidated Company in

Liquidation getreten war, als Höhe des zu leiſtenden Schadens

erſaßes denBetrag des geſamten Aktivvermögens der Con

solidated Company feſt. — Gegen dieſes Urteil legte die

Consolidated Company Berufung ein . Der Court of Appeal

erkannte am 11. Juli 1902 : Der wahre Gründer der Theatres

Company war die Consolidated Company und nicht die von

der legteren vorgeſchobenen Strohmänner. Demgemäß ſtand

die Consolidated Company gegenüber der Theatres Com

pany, d. h . gegenüber allen denjenigen Perſonen , die zu

einer Zeichnung von Aktien der neuen Aktiengeſellſchaft ein

geladen waren,in einer Vertrauensſtellung ( fiduciaryposition ),
und es war die unumgängliche Pflicht der Consolidated Com

pany , offen die Tatſache bekannt zu geben, daß ſie, und nicht

Rands, der Sacheinleger war und einen erheblichen Gewinn

aus der Gründung gezogen hatte. Da dies nicht geſchehen,

war der Proſpekt in einem weſentlichen Punkte unrichtig

und unvollſtändig und ſomit die Consolidated Company,

.
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als der wahre Gründer und Sacheinleger, zum Erſaße alles

entſtandenen Schadens verpflichtet. Die Höhe des zu

leiſtenden Schadenserſages wurde im Einklange mit dem

erſtinſtanzlichen Urteile feſtgeſeßt.

II.

Kann eine Aktiengeſellſchaft die Kaduzierung von Aktien

(the forfeiture ofshares) gegen den Willen des bisherigen

Beſißers der kaduzierten Aktien rüdgängig machen ?

Entſcheidung der Chancery Division des High

Court of Justice zu london vom 10. Februar

1903 in dem Prozeſſe In re The Exchange

Trust , Limited. Larkworthy's Case.

Im Gegenſaß zu dem deutſchen Aktiengeſeße, welches

das Verfahren auf Verluſtigerklärung von Anteilsrechten

und geleiſteten Einzahlungen in Aktiengeſellſchaften einer

geſeßlichen Regelung unterzogen hat (HGB. SS 219 und

220) , enthält das engliſche Aktiengeſeß mit ſeinen zahlreichen

ergänzenden und abändernden Novellen (the Companies

Acts, 1862–1900) keine einzige geſebliche Beſtimmung, die

ſich über die Kaduzierung von Aktien ausſpricht. Allerdings

gibt das in der Table A der Companies Act von 1862

angehängte Muſterſtatut in den articles 17 bis 22 unter

dem Titel „ Forfeiture of Shares “ gewiſſe Regeln über die

Durchführung einer Kaduzierung von Aktien ; indeſſen dieſe

Regeln ſind durchaus nicht zwingender Natur; die einzelne

Aktiengeſellſchaft mag ſie annehmen oder nicht, ganz nach

freiem Ermeſſen . Dagegen hat das ſogenannte engliſche

case law , d . h . das durch richterliche Entſcheidungen ge

ſchaffene engliſche Juriſtenrecht ( judge -made law ), eine

Anzahl von Rechtsgrundſäßen zwingender Natur über die

Verluſtigerklärung von Anteilsrechten und geleiſteten Ein
zahlungen in Aktiengeſellſchaften aufgeſtellt. Zum beſſeren

Verſtändnis der vorliegenden richterlichen Entſcheidung führe

ich im Nachſtehenden die wichtigſten dieſer Grundfäße an :

Wenn die Statuten (articles of association ) nicht ausdrück

lich die Kaduzierung von Aktien geſtatten , kann ohne Ge

nehmigung des Gerichts weder von dem board of directors,

noch von der Generalverſammlung eine rechtswirkſame Kadu:

zierung ausgeſprochen werden (vgl. die Entſcheidung in Hart

9
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versus Clarke , 6 House of Lords Cases , S. 633 ff.).

Geben jedoch die Statuten die ausdrückliche Erlaubnis zur

Kaduzierung von Aktien , ſo kann der board of directors

eine ſolche Verluſtigerklärung innerhalb der in den Statuten

gezogenen Grenzen ſelbſtändig und rechtswirkſam ausſprechen

(vgl. die Entſcheidung in Teasdale's Case, 9 Chancery,

6. 54 f.) . Die Kaduzierung darf erſt erklärt werden,

nachdem alle in den Statuten gegebenen Anordnungen über

Einleitung und Durchführung des Verfahrens auf dasſtrengſte

und genaueſte erfüllt ſind, und nachdem dem auszuſchließen

den Aktionär eine hinreichende Friſt zur Erfüllung ſeiner

Verpflichtungen und zur Abwendung der Verluſtigerklärung

gewährt iſt (vgl. die Entſcheidung in Johnson versus Little's

Iron Agency, 5 Chancery Division, S. 687) . Ein Verſtoß

gegen die Vorſchriften der Statuten macht die Kaduzierung
im Verhältnis zwiſchen der Aktiengeſellſchaft und dem Aktionär

unwirkſam (vgl. die Entſcheidung in Watson versus Eales,

23 Beavan's Reports, S. 294 ff.). Durch eine rechtswirk

ſame Kaduzierung hingegen gehen die kaduzierten Aktien in

das Eigentum der Aktiengeſellſchaft über. Doch bleibt der

ausgeſchloſſene Aktionär , falls die Statuten eine diesbezüg

liche Beſtimmung enthalten, weiter für alle vor der Radu

zierung eingeforderten und nicht geleiſteten Einzahlungen

haftpflichtig (vgl . die Entſcheidung in Faure Electric Accu

mulator Co. versus Phillipart, 58 Law Times , S. 525) .

Dagegen kennt das engliſche Recht, im Gegenſaß zum deutſchen

Aktienrecht, eine Ausfallshaftung des ausgeſchloſſenen Aktionärs

für unbezahlte Beträge, die nach der Kaduzierung eingefordert

find, nicht, ſelbſt dann nicht, wenn der Name des ausgeſchloſſe

nen Aktionärs noch nicht im Aktienbuche (register of members)

geſtrichen iſt (vgl. die Entſcheidung in Lyster's Case , Law

Reports, 4 Equity , S. 233 ff .). Nur eine einzige Aus

nahme beſteht von dieſem wichtigen Grundſaße : Tritt die

Aktiengeſellſchaft binnen einem Jahre nach der Verluſtig

erklärung in Liquidation , dann bleibt der ausgeſchloſſene

Aktionär für den geſamten Betrag der auf die kaduzierten

Aktien noch nicht geleiſteten Einzahlungen haftpflichtig, gleich

gültig ob die Zahlungsaufforderungen vor oder nach der

Kaduzierung ergangen ſind (vgl. die Entſcheidungin Creyke's

Case , 5 Chancery, S. 63 ff.). Während nach deutſchem

Aktienrecht eine einmal erfolgte , rechtsgültige Raduzierung

unwiderruflich iſt, und weder der ausgeſchloſſene Aktionär

durch nachträgliche Zahlung ein Rückgängigmachen der Ver

>
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luſtigerklärung verlangen , noch die Aktiengeſellſchaft von ihm

Zahlung gegen Zurücgewährung des Anteilsrechtes annehmen

kann , iſt im engliſchen Recht ein Widerruf der Kaduzierung

(annulment of the forfeiture of shares) nicht ausgeſchloſſen .

Enthalten nämlich die articles of association eine diesbezüg

liche Klauſel, ſo iſt der board of directors berechtigt, aber

nicht verpflichtet , die Verluſtigerklärung gegen Zahlung der

ausſtehenden Einforderungen nebſt Zinſen und Koſten auf

zuheben. Dagegen hat der ausgeſchloſſene Aktionär kein

erzwingbares Recht, die Rückgabe ſeines verlorenen Anteils

rechtes gegen Zahlungsangebot zu verlangen (vgl . die Ent:

ſcheidung in Sparks versus Liverpool Waterworks Com

pany, 13 Vesey's Reports, S. 428 ff .).

Die Statuten der Aktiengeſellſchaft The Exchange Trust,

Limited enthielten im article 23 die Beſtimmung, daß kadu

zierte Aktien in das Eigentum der Aktiengeſellſchaft fallen

ſollten, und erteilten dem board of directors die Befugnis,

die kaduzierten Aktien zu verkaufen oder bei Gelegenheit

einer Aktienemiſſion an Aktienzeichner von neuem zuzuteilen

(to re -allot) oder in ſonſtiger angemeſſenen Weiſe über die

Aktien zu verfügen. Der article 24 lautete folgendermaßen:

,, Der board of directors fann zu jeder Zeit vor Verkauf,

Wiederzuteilung (re -allotment) oder ſonſtiger Verfügung

über die kaduzierten Aktien die Kaduzierung nach völlig

freiem Ermeſſen rückgängig machen ." Ein gewiſſer Larf

worthy war Beſißer von 250 Namensaktien, zu je 1 Pfund,1

der Aktiengeſellſchaft. Für jede dieſer Aktien hatte er 50 %

des Rennbetrages, d. 5. 10 Schillinge, eingezahlt . Der Reſt

des Kaufgeldes ſollte erſt auf beſondere, von der Aktien

geſellſchaft ausgehende Aufforderung (call ) entrichtet werden .

Die Aktiengeſeūſchaft erließ eine ſolche Aufforderung auf

Zahlung von je 5 weiteren Schillingen für jede Aktie. Da

Larkworthy dieſer Aufforderung keine Folge leiſtete , lo

wurden ſchließlich die 250 Aktien im Auguſt 1901 kaduziert

und dem larkworthy in der vorgeſchriebenen Form eine

Mitteilung hierüber zugeſtellt. Im September desſelben

Fahres verlangte der solicitor der Aktiengeſellſchaft von Lark

worthy Zahlung von 62 Pfund und 10 Schillingen , dar:

ſtellend den Betrag der vor der Raduzierung eingeforderten

5 Schillinge auf jede der 250 Aktien , und des weiteren

6 Pfund als Verzugszinſen zu dem Zinsſaße von 10 % , ge

mäß den Beſtimmungen der articles of association . Lart:

worthy ſandte einen Scheck über den vollen Betrag mit

.
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folgendem Vermerk ein : „ Ich benüße die Gelegenheit, um

jede weitere Haftung aus dieſen Aktien zurückzuweiſen .“

(I take this opportunity of repudiating further liability

on these shares .) Im Juni 1902 nahm der Aufſichts

rat auf Grund der ihm in den Statuten erteilten Befugnis

den Kaduzierungsbeſchluß zurück und trug troß Widerſpruch

ſeitens Larkworthy den Namen des legteren in das Aktienbuch

( register of members) als Beſißer der genannten 250 Aktien

wieder ein . Zwei Monate ſpäter, d . 5. gerade nach Ablauf

eines Jahres ſeit der Kaduzierung, trat die Aktiengeſellſchaft

in freiwillige Liquidation (voluntary winding-up), und der

Liquidator ſeşte Larkworthy auf die Liſte der Beitrags

pflichtigen ( contributories) für den Betrag der noch aus

ſtehenden je 5 Schillinge auf jede der 250 Aktien . Nunmehr

beantragte Larkworth y bei der Chancery Division des

High Court of Justice zu London einen richterlichen Befehl,

daß ſein Name aus der , list of contributories“ geſtrichen

würde. Das Gericht fällte am 10. Februar 1903 folgende

Entſcheidung: Die Äktiengeſellſchaft war troß der dem board

of directors in article 24 der Statuten erteilten Befugnis

nicht berechtigt, gegen den Willen des Larkworthy den

Namen desſelben als Aktionär in das Aktienbuch wieder

einzutragen . Die Zurücknahme eines Kaduzierungs

beſchluſſes iſt ſtets nur mit Einverſtändnis des

ausgeſchloſſenen Aktionärs möglich. – Demgemäß

wurde an den Liquidator der Befehl erlaſſen , den Namen

des Larkworthy aus der Liſte der Beitragspflichtigen zu

ſtreichen .

-
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XXX. Dr. Herbert Meyer. Neuere Sagung von

Fahrnis und Schiffen. 8. (XI und 142 S.)

Jena 1903, Guſtav Fiſcher. (Mark 4.50 .)

Die Verpfändung von Fahrnis ohne Befißübertragung kennt das

Mittelalter in reichſter Anwendung. Im Rahmen der Generalhypothet,

unter der Alaufel der obligatio omnium bonorum findet fie fich in

unſeren Quellen in unerſchöpflicher Fülle. Aber auch ausſchließliche Ver :

pfändung der beweglichen Babe, ſei es der geſamten, ſei es einzelner Db:

jekte, kommt häufig vor. So haben bekanntlich das lübiſche und die ihm

verwandten Rechte die jüngere Saßung von Fahrnis durch Fahrhunderte

gekannt und ebenſo hat das Inſtitut in der Schweiz eine reiche Aus:

bildung erlangt. Aber der Verfaſſer zeigt in ausführlicher Darſtellung,

wie auch zahlreiche andere Rechte, zum Teil folche, bei welchen man ihr

Vorfommen teils zu Unrecht auf römijdrechtlichen Einfluß zurüdführte,

teils leugnete oder doch bisher nur in geringem Umfange gekannt hat, die

jüngere Saßung von Fahrnis anerkennen , ſo das ichwäbiſche Recht, das

böhmiſch -mähriſche, das bayeriſche, das thüringiſche Recht, das gothaiſche

Stadtrecht, Stadtrechte magdeburgiſchen Rechtes, Südtirol, das Landrecht

des Herzogtums Preußen von 1620 und endlich, lange Zeit hindurch und

in häufigem Gebrauch , Franffurt a. M. Und dieſer Reichtum , obſchon

gerade die Stadtbücher über Fahrnisgeſchäfte im allgemeinen nur fpärlich

Auskunft geben . Schon aus dieſem Umſtand geht hervor, was auch bog:

matiſch zu erhärten iſt , daß in keinem mittelalterlichen Recht das Zus

ftandekommen eines Fahrniøpfandrechts – wenigſtens dem Schuldner

gegenüber – an die Bedingung der Übergabe geknüpft iſt und daß es

Recht&quellen, die dem Gläubiger verbieten , das Pfand in der Gewere des

Schuldners zu laſſen, nicht gibt (S. 106 ). Ganz allgemein iſt alſo grunds

fäßlich das befißloſe Mobiliarpfand anerkannt. Dies ſollte ſchon dant der

bereits bekannten allgemeinen Verbreitung der „Generalhypotheť“ nicht

1
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mehr beſtritten werden . Aber es iſt ſehr verdienſtlich , daß Verfaffer be

ſonders in Rüdficht auf die ſelbſtändige Mobiliarberpfändung dieſen Grunds

jaß als überall lebendig wirkſam nachweiſt. Es iſt dies umſomehr an

zuerkennen, als die Literatur fich bis jeßt faſt durchgehend ablehnend ver:

halten hat. Davon geht die Darſtellung aus (vgl. S. 1), danach iſt fie

auch zu beurteilen. Wohl deshalb nämlich eine mehr in die Breite gehende

Darſtellung unter Berücfichtigung der verſchiedenſten Rechte, worunter die

Vertiefung notwendigerweiſe hin und wieder leidet .

Aber es kann nicht ausbleiben, daß an dieſem bisher noch in ſeiner

Exiſtenz beftrittenen Inſtitute vieles zweifelhaft und ſtreitig bleibt. So

ſchon die rechtliche Natur des durch die Saßung konſtituierten Rechtes.

Verfaſſer fteht auf dem einzig richtigen Standpunkt , daß es fich durchaus

um eine Haftung fächlichen Charakters, um ein dingliches Recht handelt.

Er führt in zutreffender Weiſe aus (S. 80 fg.), daß es nur die Wirkung

des Grundſaße band wahre Hand" iſt, wenn das Pfandrecht nach der

Veräußerung durch den Schuldner nicht mehr wirkt. Trojdem liegen nicht,

oder doch nicht in erſter Linie in den dort angeführten Erwägungen die

die rechtliche Natur beſtimmenden Momente. Denn daß der ältere Sagungs

gläubiger borgeht, tann, wie icon v. Meibom gezeigt hat, auch anders

als durch die Annahme eines dinglichen Rechts erklärt werden , ganz ab

geſehen davon, daß auf dieſen Umſtand nicht abgeſtellt werden darf, weil

nicht in allen Rechten die Rollifionsfrage in dieſer Weiſe geregelt iſt. Der

fächliche Charakter iſt vielmehr darin begründet, daß nach der Anſchauung

der Zeit eine ſolche Saßung eben ein Zugriffsrecht auf die Sache gibt und

nur auf ſie. Die Macht, die in der Realiſierung zum Ausdruck kommt,

iſt feineswege als ein Teil der in einer perſönlichen Saftung " gegebenen

Machtfülle gedacht, ſondern die zu Pfand gefeßte Sache erſcheint aus

ſchließlich und unmittelbar dem Pfandnerus unterworfen . Dahin geht

denn auch in nicht zu verkennender Weiſe der Wortlaut der Quellen . Die

Sache erſcheint als gebunden und es find außerhalb des Haftungsrechtes

liegende Umſtände, wenn dieſe Gebundenheit durch Veräußerung von ſeiten

des Schuldners ihr Ende nimmt.

Daß dies aber der Fall, betont Verfaffer wiederum (S. 17 , S. 84 N.)

mit vollem Recht. Damit feßt er ſich in Widerſpruch zu der Auffaſſung

von Bunſchart, welcher in .Schuldvertrag und Treugelőbnis ' S. 464 N.

eine weitergehende Bindung behauptet . Er muß bei ſeiner Auffaſſung des

Treugelöbniffes und ſeiner Wirkungen zu einer ſolchen Annahme gelangen,

foll überhaupt die obligatio omnium bonorum neben dem Treugelöbnis

noch einen Sinn haben . Stellt ſich nun aber heraus , daß die Pfand

objekte gar nicht in dieſer wirkſamen Weiſe verſtrict find und daß der

Schuldner ſie auch gegen die Intereſſen des Saßungsgläubigers aus einer

Generalverpfändung veräußern kann , ſo iſt das bereits geeignet , Zweifel

an der Richtigkeit ſeiner Lehre über das Treugelöbnis zu weden . Sichers

1
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lich iſt nicht abzuſehen , an welcher Stelle feines Buches Verfaſſer die von

ihm (S. 134) behauptete Beſtätigung der Puntichartſchen Lehre vom

Treugelöbnis erblidt.

Schon aus diefen Erwägungen geht hervor, daß nur eine Betrachtungęs

weiſe der entwidlungsgeſchichtlichen Bedeutung unſeres Inſtituts gerecht

werden kann , welche auf der ganzen Linie die Saßung der Immobilien

und die ſogenannte Generalhypothet, die Vermögenshaftung berücfichtigt.

Dabei wird ferner ſcharf zwiſchen der generellen und der ſpeziellen Saßung

von Fahrhabe zu unterſcheiden ſein. Auf dieſer Baſis wird fich vor allem

die Frage erheben, welches denn die Wirkungen einer Geſamtverpfändung

der ſchuldneriſchen Mobilien ſind. Eine ſolche Saßung braucht, da nach

dem Grundiaß der reinen Sachhaftung , demzufolge teine Vermögenshaftung

zur Seite ſteht, zunächſt auch gar keine von dieſer lekteren verſchiedene,

größere, intenſivere Sicherheit zu bieten. Vielmehr fann fie wirklich eine

ſchlichte Obligierung ſein , die dem Gläubiger die Exekution ermöglicht, ein

Mehreres ihm zunächſt aber gar nicht geben foll. Wie die Geſamtheit

kann nun auch ein einzelnes Fahrha beſtück in dieſer ſchlichten Weiſe zu

Pfand gefeßt werden. Aber gerade für dieſe Spezialfaßung mußte eine

Anlehnung an die Immobiliarfaßung überaus naheliegend erſcheinen. Auch

die Liegenſchaften fonnten in genereller Weiſe zu Pfand gefeßt werden .

Allerdings wurde damit ein Pfandrecht, eine Sachhaftung begründet, keineệ:

wege aber ein Recht, das den Schuldner an der vollwirtſamen Veräußes

rung verhindert oder — wenigſtens nach vielen Quellen — dem Gläubiger

auch nur ein Vorzugerecht vor anderen generellen Obligationen gegeben

hätte. Ganz anders die Spezialſaßung, welche dem Schuldner in der bes

fannten Weiſe die Dispoſitionsbefugnis benimmt und bei mehrfacher Vers

pfändung dem älteren Saßungsgläubiger den Vorzug fichert. Danach

bildete ſich nun auch für die ſpezielle Mobiliarfaßung allmählich ein wirt:

janeres Recht aus. Es kann in der Darſtellung des Verfaffers verfolgt wer:

den, wie die Veräußerungsverbote übernommen werden, freilich nicht überall

mit gleichem Erfolg, wie die Klauſel pro pignore executo und ähnliche

auch hier zur Anwendung kommen , und endlich wie Hand in Hand

gehend mit dieſer Intenſivierung der rechtlichen Wirkung das Beſtreben

nach Rundbarmachung, nach Publizitateformen fich geltend macht. Bei

der Anlage des Buches ( nach den verſchiedenen Hechten ) treten freilich dieſe

gemeinſamen Grundlinien der Entwidlung nicht ſcharf hervor, umjoweniger,

als es im einzelnen natürlich nicht an Abweichungen fehlt . – Eine Eigen

tümlichkeit des Tübiſchen Rechts iſt es , daß die verpfändete Sache nur

haftet, ſolange fie an dem im Pfandvertrag bezeichneten Ort liegen bleibt

und feine Spezifikation erleidet. Die Anlehnung an die Immobiliarſaßung

hat hier alſo beſondere Wege eingeſchlagen und geradezu zu einer Immos

biliſierung als der unerläßlichen Vorausſetzung für die Fortdauer des

Pfandnerus geführt .

I

1
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In Aürze ſei noch darauf hingewieſen, daß im altfranzöſiſchen und

niederländiſchen Recht die Mobiliarſaßung allgemein verbreitet war , und

zwar einerſeits im Rahmen der Vermögensſaßung, aus welcher die geſek:

liche Vermögenshaftung wurde, und andererſeits in genauer Analogie zur

Spezialjagung von Immobilien , welche fich durchaus in den von

D. Meibom als Anweiſung von Gretutionsobjekten dargeſtellten Formen

bewegt. (Näheres in der Schrift des Rezenſenten : „ Vermögenhaftung und

Hypothet “ , welche demnächſt in Gierkes Unterſuchungen erſcheinen wird.)

Nicht zu rechtfertigen iſt es , wenn Verfaffer in Bezug auf die

Fahrnishypothefim modernen Rechtsleben die Verhandlungen eines

ichweizeriſchen Furiſtentages aus dem Jahre 1865 ausführlich berückſichtigt,

dagegen den bedeutſamen Verſuch Hubers , das alte Recht auch in der

Frage des Fahrnispfandrechtes für das fünftige ſchweizeriſche Zivilgeſeß:

buch zu verwerten , unbeachtet läßt . Der ſchweizeriſche Vorentwurf widmet

der „ Fahrnisverſchreibung“ einen eigenen Abſchnitt, auf den ich hier leider

nur noch verweiſen kann. (Vgl. Art. 884—889 und Huber & Erläute:

rungen III S. 313 fg.)

Berlin. Dr. Egger.

N

N

XXXI . Dr. Georg Wettſtein . Das kaffenſchrank

Geſchäft (coffre - fort). 8. (XI und 123 S.)

Bern 1903, A. France . (Mark 2.50 . )

Mit dem Gegenſtand hat ſich eine Mehrzahl Abhandlungen befaßt,

welche von Rechtsanwalt Bondi , Swang@vollſtreckung in fogenannte

Banffächer (Stahlkammern) " ( fächfiſches Archiv für bürgerliches Recht und

Prozeß BD. XVIII S. 8 ff.), aufgeführt find. Ein Aufſaß bes Juſtizrats

Pinner in Blätter für Rechtspflege im Bezirk des Kammergerichtå 1895

S. 95 iſt nachzutragen. Verfaffer ſtellt das Schrankfachgeſchäft in die

Bankgeſchäfte ein, gibt einen Einblick in die allmähliche Entwidlung aus

dem Depofitum und in die fachliche Einrichtung der Rammer.

Im Kap. III wird die rechtliche Natur des Schrantfachgeſchäfts er

örtert , ob es eine Unterart bes verſchloſſenen Aufbewahrungedepote oder

Raumes ſei . Nachdem unter guter Kennzeichnung des Doppelverſchluffes

der Mitbefiß am Fachinhalt ſeitens der Bant und des Fachinhabers ver

neint wird, wogegen ich mich auf Grund der vortrefflich entwiđelnden Ab:

handlung des Profeſſors Dr. Martin Wolff (Fherings Jahrbücher

BD. XLIV S. 156 ff.), Der Mitbefiß nach bürgerlichem Gefeßbuch entſcheide,

wird zu dem Ergebnis zunächſt gelangt , daß das Schranffachgeſchäft ein

Depotgeſchäft iſt. Daneben wird nicht beſtritten , daß in demſelben Ele:

mente der Miete vorkommen (S. 46, 122) , was zu dem Schluß führt :

Das Schrankgeſchäft iſt ein Depotvertrag mit dem Nebenverhältnis der

N

1
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Miete eines Schrankfaches ." Wenn andererſeits dem Mietsverhältnis das

Übergewicht gegeben wird , ſo wird fchwerlich von einer Seite der unbe:

ftreitbare Sieg erfochten werden. Die Verkehrsverhältniſſe haben dazu

gezwungen , die begrenzte Zahl der Verträge durch Veriniſdung , Vers

bindung oder Kreuzung, wie Verfaſſer S. 54 ſagt, zu vervielfältigen ; der

Verkehr läßt fich nicht in die geſchloſſene Zahl der Verträge einſchließen, er

zeitigt Sonderverträge, welche von den der Berhältniffe kundigen Parteien

jamgemäß geſtaltet werden und in den Gerichtshöfen auf Grund der Tats

ſachen anerkannt werden müſſen , wobei der beſondere Name , wie

Schrankfachvertrag, von keiner Weſenheit iſt.

Der zweite Teil der Schrift iſt mit einer Bergliederung des

Schrankfachvertrags befaßt, die Aufbewahrung, die Vergütung, das Hineins

legen von Sachen in das und Entnehmen aus dem Schrankfache, Retentions:

und Pfandrecht“. Anlangend das Retentionsrecht iſt zutreffend darauf auf

merkſam gemacht, daß der § 369 HGB. das Eigentum der Schuldner an

der zurückbehaltenen Sache verlange, während das ſchweizeriſche Obligation:

recht $ 227 ( 194 ) auch hier den Grundſat and muß Sand wahren

durchführt, was auch in dem Vorentidurf eines ſchweizeriſchen Zivilgeſeks

buches 874 Ah.3 feſtgehalten iſt. Anlangend das Pfandrecht, welches

für die Bant vertraglich zu begründen iſt , ſtüßt Verfaffer fich auf ſeine

Grundlage , daß die Bank den Vollgewahrſambeſiß (S. 122) der im

Scrankfach befindlichen Sachen hat, was anderweit eben nicht zugegeben

werden kann . Fierbei wird auch die Zwangsvollſtreckung in den Fachs

inhalt erwähnt (S. 112).

In einem Anhange werden die Beſtimmungen über die Verwahrung

von Wertſachen in den eiſernen Schrankfächern in der Stahlkammer der

ſchweizeriſchen Bundesbant in Bern " nebſt einigen den Geſchäftsverkehr

betreffenden Vordrucken mitgeteilt.

Äußerlich ſei bemerkt : S. 31 ſoll es wohl für $ 668 des D. HGB.3

§ 688 heißen, auch entſpricht das dort Geſagte, wenn es auch richtig iſt,

nicht dem Wortlaut des Gefeßes . Wenn es $ 104 heißt : mein folches

Retentionsrecht meint das Deutſche Bandel @gefeßbuch" ( gemeint iſt § 370

HGB.], fo hätte eine Einſicht in das Deutſche Sandeløgefeßbuch ergeben,

daß beſagtes Wort dem Handelsgefeßbuch unbekannt iſt; es findet ſich

durchaus geeignet bei Gofad , Handelsrecht (6. Aufl. S. 130) . Wider :

ſtre bend iſt mir, daß Verfaſſer im pluralis majestaticus ſpricht und oft:

mals das bedeutungsloje „ ja “ einſchaltet, S. 14, 34, 36 , 37, 53. Dieſe

nebenſächlichen Bemerkungen werden ergeben, daß ich die Schrift mit Auf

merkſamkeit und Teilnahme geleſen habe. Kann ich auch die Grundlagen

ber Depote als Hauptverhältnis und die daraus hergeleiteten Folgerungen

nicht anerkennen, ſo erkenne ich doch die Klarheit der Darſtellung und die

Folgerichtigteit der Entwidlung an, womit die rechtliche Beurteilung der

Verhältniſſe gefördert wird. Dr. KeyBner.

.
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XXXII. Dr. Joſeph v . Köröſy , Direktor des kommunal

ſtatiſtiſchen Bureaus Budapeſt. Die finanziellen

Ergebniſſe der Aktiengeſellſchaften wäh

rend des leßten Jahrhunderts (1874 bis

1898) . Überſeßung aus dem Ungariſchen. Ler.-8 .

(XII, 241 und 114 S.) Berlin 1901, Puttkam

mer & Mühlbrecht.

I

.

3 tann es nicht unternehmen , über das geſamte Wert, beffen Ins

halt, Gang der Unterſuchungen und Ergebniſſe, einen Bericht zu geben und

eine Überficht zu gewähren. Ich muß mich darauf beſchränken, aus der

Einleitung zu berichten , daß das Ziel des Verfaffero dahin gerichtet iſt,

zu einem richtigen Urteil darüber zu gelangen , ob die Anlage in Attien

alſo ohne Berückſichtigung ſpekulativer Gewinne anderen Anlagen

(io z. B. in Staatspapieren , Brandbriefen , Baugründen , Grundſtüden ,

Häuſern, Spartafſeeinlagen u. f. m.) vorzuziehen oder hintanzuſtellen ſei.

Wenn hierfür zu einer Anſchauung bezw . einem Urteil gelangt werden ſoli,

ſo iſt es nur möglich auf Grund vorſichtiger , tatſächlich geſicherter Bes

obachtung, für welche die Statiſtik die ſtrenge Form bietet . Verfaſſer legt

bar, wie troß Fleißes die Statiſtik in ihren als unmittelbar aufgeſtellten

Zahlen trügeriſch fein kann und dann zu falſchen , täuſchungsvollen Er:

gebniſſen führen muß ; es beruht dies auf Fehlgriffen , Lüden ,

ſchöpfter tatſächlicher Grundlage in der Rechnungsſtellung. Demgegenüber

weiſt Verfaffer in dem Abſchnitt fritik und Reform der Statiſtiť der

Aktiengeſellſchaften “ (S. 8—29) Befferungswege nach. Belehrend und an:

regend war für mich das Beſen. Wenn der Zahlenſtoff nur ein bee

ſchränktes Gebiet von Aktiengeſellſchaften umfaßt, ſo darf man gerade dess

halb den Zahlen und namentlich mit Rüdjicht auf die amtliche Stellung

des Verfaffers volles Vertrauen geben. In das Zahlen- und Rechnungsa

gebiet konnte ich prüfend dem Verfaffer nicht folgen , doch habe ich die

Überzeugung der peinlichſten Sorgfalt, vorſichtiger Zuſammenſtellung und

Vergleichung gewonnen.

Möge dieſe etwas verſpätete Anzeige aufmerkſame Lejer des Werkes

heranrufen, damit es in ſeinem ſchwierigen Gebiet förderlich wirkend werde.

Dr. ReyBnter.

uner:

XXXIII, 1. Dr. jur . Dito Knappe. Die Bilanzen der

Aktiengeſellſchaften vom Standpunkte der

Buchhaltung, Rechtswiſſenſchaft und der Steuer
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geſeße . 8. (VIII und 122 S.) þannover und

Berlin 1903, Karl Meyer.

2. R. Beigel. Das Buchführungsrecht der

Aktiengeſellſchaften , insbeſondere die Bi

lanz der Aktiengeſellſchaften. 8 . ( VIII und

125 S.) Leipzig (ohne Fahreszahl) , Dr. jur.

Ludwig þuberti.

1. Begonnen iſt mit A. Grundlagen. I. Teil. Gefeßliche Vorſchriften .

Zunächft aus dem bürgerlichen Gefeßbuch .aa. für alle ( Voll- ) Kaufleute",

bb. ſpeziell für Aktiengeſellſchaften ". Angeloloffen find Paragraphen aus

der Kontur ordnung, Bemerkungen aus dem Einkommenſteuergeſeß ( preuß .),

Gewerbeſteuergefeß ( preuß . ). Es lag erfichtlich im Plan , die geſeßlichen

Beſtimmungen zur Hand zu ſtellen, welche für Buchführung und Bilang

beachtenswert erſcheinen möchten . Die ſehr beldränkten Anmerkungen laffen

den die Auswahl leitenden Gedanten nicht erkennen . Zu $ 38 5GB.

„ Raufmann“ iſt geſagt: „Kaufmann iſt, wer bandelsgewerbe treibt" . Es

iſt dies zwar aus § 1 KGB. entnommen , aber doch mit Rüdſicht auf

SS 2, 3, 210, 320, Genoſſenſchaftegeſeß & 17 , Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung $ 13 zu raidhin gejagt. Zu & 184 findet fich die bedenkliche

Anmerkung : „ früher war unterpari-Emiffion zuläffig ". Zu $ 188 hätte

gut deutſó geſagt werden können : , Einheit & gründung im Gegenſaß zur

Zeichnungegründung ". Vgl. dieſe Zeitſchrift BD . XLVII S. 548 ; Hu:

borff , Rommentar zum Bandelégeſebuch $ 188 , 189 .

Der II. Teil iſt bezeichnet: Sfigge der Buchführung " ; es iſt eine

knappe Überſicht gegeben , welche wegen ihrer Kürze vielfach widtommen

ſein wird und die zutreffende Bemerkung enthält , daß die Buchführung

der Aktiengeſellſchaften mit Ausnahme etwa eines Attienbuches gegenüber

anderer Buchführung keine Befonderheiten enthält.

Teil III , B . Ausführung" iſt als auptteil bezeichnet ; er iſt mit

der Bilanz befaßt. Es wird gegenüber Simon , Staub , Neutamp

vielfach mit vorſichtiger Begründung eine eigene Anſicht entwidelt; überall

iſt erkennbar, daß dem Verfaſſer eine gute Erfahrung zur Seite ſteht.

Im Anhang werden beſonders Bilanzen der Hypothekenbanken und

Lebensverficherungsaktiengeſellſchaften beſprochen .

2. Verfaffer Beigel nimmt, wie dies Simon , Die Bilanzen der

Attiengefellſchaften und der Kommanditgeſellſchaften auf Attien " (2. Aufl.,

Berlin 1898, beſprochen in dieſer Zeitſchrift Bd. XLVII S. 515 ff.) S. 73

feſt begründet hat, die doppelte Buchführung (S. 15) als Vorausſeßung.

Der Gegenſtand wird in der Anordnung , wie fie im Inhalt “ angegeben

iſt, abgehandelt, ein Wortregiſter fehlt, was Ermittelung und Wiederfinden

eridwert. Beſonders beachtenstvert iſt die gute Darſtellung des Unters

1
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I

ichiedes der Bilanzen des Einzelnkaufmanns und der Aktiengeſellſchaften

(S. 13) . Der Abſchnitt „ Bewertungsvorſchriften zur Bilanz und Eins

tragung der Bilanzpoſten “ S. 22 ff. iſt mit guter Nüdeficht auf die praktiſch

notwendigen Geſichtspunkte im Anſchluß an § 261 HGB. erörtert ; die

Bedeutung tritt bei $ 240 (S. 120 ff.) ſchlagend hervor. 3ft eine Bilanz

aufgemacht und ergibt diefelbe den Verluſt der Hälfte des Grundfapitals,

ſo wird in der zu berufenden Generalverſammlung zu erörtern ſein , welcher

Vermögensſtand vorhanden iſt. War der Vorſtand und Aufſichtérat der

Anficht, daß für die maßgebende Bilanz dem $ 261 entſprechend die Re

ferven unvermindert auf der Paſſivſeite zu halten ſeien , ſo werden die

Aktionäre ihren Verluſt minder beträchtlich finden und unter Berück :

fichtigungen dieſer Sichtungen die weiteren Maßregeln beſchließen. Es iſt

alſo für die Geſellſchaft von teiner fachlich wirkenden Bedeutung , ob die

Bilanz nach § 261 oder $ 40 aufgemacht wird, in welchem leßten Falle

zwar der Erneuerungsfonds auf der Paffidſeite ſtehen bleibt, die Reſerve:

fonds, felbſt die Zwangsreſerven (§ 262), aber bereits durch das verlorene

Grundfapital berſchlungen find. Anregend iſt der S. 121 enimidelte Fall,

daß erſt ein Teil des Grundkapitals eingezahlt iſt. Iſt der noch nicht

eingerufene Betrag auf der Aktivſeite eingeſtellt, ſo erſcheint mir damit die

Frage, ob dieſer Aktivpoſten die etwaige Unterbilanz dedt, nicht ohne

weiteres entſchieden ; denn es kommt darauf an, ob die Beträge von den

Aftienzeichnern bezw . deren Rechtsnachfolgern erlangbar ſind. Die Frage

der Ronkurseröffnung wird fich durch die inzwiſchen gemeinhin eingetretene

Tatſache der Zahlunggeinſtellung erledigen . Biermit habe ich zugleich

meine beſtimmte Anſicht dahin kundgegeben , daß das Grundfapital des

$ 182 Ziff. 3 in die Baffibfeite einzuſtellen iſt, nicht nur der eingezahlte

Betrag. ( Vgl. Sehmann - Ring , Kommentar zu § 261 Nr. 17. ) S. 36 ff.

werden die Reſerven der Aktiengeſellſchaften ausführlich behandelt und ge

ſagt, daß ſie (42) jämtlich der Steuerpflicht unterliegen . Dies iſt rück

fichtlich des fogenannten Agiogewinns $ 262 Ziff. 2 nach dem Urteil des

Oberderwaltungsgerichts vom 25. Juni 1902 nicht mehr richtig. Die Dars

ſtellung iſt überall klar und fachgemäß entwiđelnd, ſo daß das Buch als

belehrend bezeichnet werden kann , namentlich mit Rücficht auf die gut

gewählten Beiſpiele. Einer ſpäteren Auflage möge das als fehlend bereits

bezeichnete Sachregiſter und auf dem Titelblatt die Jahreszahl nicht wieder

vorenthalten werden. Dr. ReyBner.

1

XXXIV . Dr. Johann Ulrich Schröder. Zur Ge

währleiſtung für Sachmängel beim Kauf

nach dem Bürgerlichen Geſeßbuche (S$ 459—480) .
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8. (VI und 98 S.) Berlin 1903 , Strupp &

Winckler .

I

I

17

Verfaffer vertritt in dem Hauptteil I : „ Gewährleiſtung beim Vers

fauf von Einzelnfachen . Normalfall " mit aller Schürfe und eingehender

Berücfichtigung der Vertreter der . fich gegenüberſtehenden Anfichten die

Notwendigkeit des Vertragedluffes für die Geltendmachung der Anſprüche

aus der Gewährleiſtungepflicht, ſei es Preisminderung oder Wandelung ;

die Verbindung der Einverſtändniserklärung mit der Geltendmachung des

Sachanſpruches wird (S. 45) unit Ruhlenbed auf $ 259, 260 3PD.

geſtüßt. Es möchte die Behauptung nicht unberechtigt fein , daß in den

Gerichtshöfen nicht verlangt wird, daß zuvor ein Vertrag geſchloſſen oder

ein bezügliches Urteil ergangen ſein muß ; welche Gefeße@ ſtellen dabei an:

geführt werden, vielleicht auch § 254 ZPO. oder welche Rechtslehrer an:

gerufen werden , iſt gleichgültig ; der Gerichtsgebrauch wird zwedmäßig

hinwegkommen über die Unvollſtändigkeit, Unfertigkeit des Gefeßeß , wo

durch für Streitſchriften die Bahn geöffnet war, ohne daß in einer mühe

vollen Durchficht der Motive und Protokolle eine Hilfe erhofft oder gar

eine Entſcheidung entnommen werden darf (S. 28, 42) , denn das Geſe

hat durch ſeine Verkündung Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit genommen .

Von der Übernahme (S. 29) der Ausdrüde : „idealer objektider Wert ",

wirklicher objektider Wert" (Cojak , Behrbuch des deutſchen bürgerlichen

Hechts $ 127) hätte Abſtand genommen werden ſollen, da gemeinderſtände

lich deutſd : Wert der fehlerhaften – jehlerfreien Sache zutreffend ge

weſen wären. Weshalb die Herabminderung des Kaufpreiſes von 100 auf

40 mit Rüdricht darauf, daß Käufer auch wegen Beeinträchtigung des

Lauſchtwerte Gewährleiftnng berlangen kann bei einem Werteberhältnis

der fehlerfreien Sache von 150 zur fehlerhaften von 100 gegen die Billig

keit verſtoßen könnte (S. 89) , kann ich nicht erkennen . Es ſei dabei in

Erinnerung gebracht, daß die Berechnung des Wertsverhältniſſes, wie ſie

in $ 472 des BGB. feſtgeſeßt iſt , zwar auch vordem bereits anerkannt

war, aber gemeinhin die Preisminderung ohne weiteres auf den als Wert

der fehlerhaften Sache ermittelten Wert feſtgelegt wurde. Es fand dies

keinen Anſtoß , denn es beruhte das auf der tatſächlichen Annahme , daß

der Kaufpreis dem Wert der fehlerfreien Sache entſprach.

Im Hauptteil II : „ Gewährleiſtung in beſonderen Fällen “, wird in

die Erörterung der $ 459 Abſ. 2 , § 463 eingetreten. Wenn der Inhalt

des Schadenserſaßanſpruches ($ 85) dahin beſtimmt wird, daß der Käufer

eine Nachbefferung, dann aber auch fein geſamtes Erfüllungsintereſſe, nicht

bloß Schadenserſaß wegen mangelhafter Erfüllung, geltend machen tonne,

jo iſt die Nachbeſſerung in Nachfolge von Endemann ( Behrbuch des

bürgerlichen Rechts, 8. Aufl. I S. 988) beim Kaufvertrage gegenüber dem

Verkäufer ( 633 GB ., $ 381 Abſ. 2) immerhin bebenklich, wobei nicht

1
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überſehen wird , daß bei erkanntem Mangel die Erledigung vertraglich

zweckmäßig und faſt derkehrsüblich, in einzelnen Fällen auch nachbefferung

erledigt wird.

Von großer Bedeutung iſt, ob durch zugeſicherte Eigenſchaft" mein

beſonderes in rechtsverbindlicher Abficht abgegebenes Gewährleiſtungeder:

ſprechen “ (S. 19 , 80) erfordert werde, wofür fich Verfaſſer ausſpricht. Ein

idarfer Vertreter dieſer Anſicht iſt Cofad ( Lehrbuch des deutſchen bürgerlichen

Rechte , g 127 Bd. I S. 438). Sein Beiſpiel iſt : A. verkauft dem B.

Büchſen zum Einmachen von Spargel mit undichtem Berichluß , die er

gerade auf Lager hat und dem Käufer vorzeigt , für 40 ME.; weder A.

noch B. haben den Fehler bemerkt ; nun nimmt B. die Büchſen in Ge:

brauch und hat, da ſeine Spargel jämtlich berdarben, einen Schaden von

200 MŁ. Trokdem bekommt er nicht dieſe 200 Mt. , ſondern bloß die für

die Büchſen bezahlten 40 Mi. zurück, mag A. als Fachmann bei dem

Verkauf noch ſo fahrläffig gehandelt, mag B. als Nichtkaufmann noch lo

unſchuldig ſein . "

Verfaffer iſt auf dieſen oder einen ähnlichen Fall nicht eingegangen.

Ich habe in Sandelsrechtliche Darſtellungen ", 2. Aufl ., Berlin 1899 ,

Berliner Börſenzeitung, ungenannt erſchienen , S. 33 ff., die Entſcheidung

Cojads als unrichtig bezeichnet. Zunächſt iſt in dem Verkauf wzum

Einmachen von Spargel “ die Zuſicherung eines dichten Verſchluſſes ent

halten , ferner bleibt auch für den Kaufvertrag der § 276 BGB. herr:

ichend. Ich darf mich auf die Abhandlungen des Reichsgerichtsrats

E. Müller ( Recht, 1902 Nr. 22, 23) beziehen : Begründet ein Vers

ſchulden des Verkäufers beim Verkaufe oder bei der Lieferung einer mangel

haften Sache die Verpflichtung zum Schadenserſaß nach Vertragsrecht ?

Kann dieſer Schadenserſatz neben Wandelung noch gefordert werden ? "

welche Abhandlung dem Verfaſſer unbekannt geblieben iſt. Mit beſonderer

Genugtuung entnehme ich aus dem Urteil des Reichsgerichts II. Ziviljenat

vom 29. November 1902 (II. 246, 1902, Deutſche Juriſtenzeitung 1903

S. 176) folgende Zeilen : Dem Käufer ſtehe zu , auch wenn beſtimmte

Eigenſchaften nicht zugeſichert feien, auf Grund des allgemeinen , aus $ 276

BGB. fich ergebenden Grundfaßeß, ein Schadenserſaßanſpruch wegen Vers

leßung von Sorgfalt bei der Lieferung (Entſcheidung des Reichågerichts in

Zivilſachen BD. LII S. 19). Möge dies in Lehrbüchern und Kommentaren

Verbreitung finden .

Wenn mir das Leſen der durch ſeinen Titel anlodenden Schrift Ans

laß zu einigen Bemerkungen gab, ſo möge hiermit Anregung gegeben ſein,

auf der Grundlage der fleißigen Schrift und ſeiner Anmerkungen dem

Gegenſtande weiter nachzugehen . Dr. Reyßner.
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XXXV. Dr. F. Meili , Profeſſor an der Univerſität Zürich,

Delegierter der Schweiz an den Staatenkonferenzen

im Haag. Das internationale Zivil- und

Handelsrecht auf der Grundlage der Theorie,

Gefeßgebung und Praris . Ein Handbuch. (1. Bd. ,

XX und 405 S.; 2. Bd. , VIII und 308 S.) 8 .

Zürich 1902, Orell Füßli.

In zwei ſtattlichen Bänden gibt der ſchweizeriſche Meiſter des inters

nationalen Rechtes eine umfaſſende und inhaltvolle Darſtellung weiter Ge:

biete des internationalen Privatrechts . Das Werk iſt T. M. C. Affer,

dem derdienten Präſidenten der Staatenkonferenzen über internationales

Privatrecht, zur Erinnerung an die arbeitsreichen Tage im Baag in den

Jahren 1893, 1894 und 1900 gewidmet.

Meili teilt nach einer Einleitung über das internationale

Privatrecht im allgemeinen (S. 1-60 ) - den geſamten Stoff in zwei

Teile . In dem erſten kürzeren Teile (S. 61–128) gibt er einen fum:

mariſchen Abriß über die geſchichtliche Entwidlung des internationalen

Privatrechts von den Zeiten des Altertums an bis in die neueſte Zeit.

Den Hauptbeſtand des Werkes bilden die doktrinellen Erörte:

rungen des zweiten Teiles, welche den Reſt des erſten Bandes (S. 129

bis 405) und die 391 Seiten des zweiten Bandes einnehmen .

Die doktrinellen Erörterungen behandeln zunächſt das internatio:

nale Zivilrecht, d . 5. außer den allgemeinen Fragen das Perſonens

recht, das Familienrecht, das Sachenrecht, das Obligationenrecht und das

Erbrecht. Dieſen Materien ſchließt fich die Darſtellung des inters

nationalen Handelbredte , nämlich des Gandelsrechts im engeren

Sinne , des Wechſelrechts und des Seerechts an. Als Beilage iſt dem

Werte anhangweiſe beigegeben das ichweizeriſche Bunde gefeß betreffend die

zivilrechtlichen Verhältniſſe der Niedergelaffenen und Aufenthalter von 1891

(in deutſcher und franzöſiſcher Sprache ).

Meili gibt in meiſterhafter Beherrſchung des Stoffes einen Über:

blick über den Stand der Gefeßgebung, der Rechtemiſfenſchaft und Rechte:

anwendung in den verſchiedenſten Rechtsgebieten. Mit ſcharfem Urteile

prüfend und wägend ſtellt er regelmäßig die nach ſeiner Auffaſſung maß.

gebenden Säße in den Vordergrund, ohne indes damit die übergroße Ans

zahl von Streitfragen löſen zu können, die wohl jedem einzelnen der zahl:

reichen Rechtsgebiete innewohnt. Sollte es noch eines Beweiſes bedurft

haben , daß eine einheitliche Feſtſtellung des internationalen Privatrechts

durch Staatsvertrag eine dringende und drängende Aufgabe der Kulturs

ſtaaten iſt, durch das Meiliſche Wert iſt er unumſtößlich erbracht.

Überall find ſelbſtverſtändlich die Arbeiten und Entwürfe der Saager

I
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Konferenzen eingehend berüdſichtigt, wenn auch Meili glaubt, fich eine

gewiſſe Zurüchaltung auferlegen zu ſollen, weil der ſchweizeriſche Bundee

rat zu dem Vertragøentwurfe noch nicht Stellung genommen hatte. In:

zwiſchen iſt nun ein weiterer Schritt nach vorwärts gemacht worden,

unter dem 12. Juni 1902 ſind die Staatsverträge über das internationale

Eheſchließungsrecht, Eheſcheidungsrecht und Vormundſchaftsrecht für Minder:

jährige von zwölf europäiſchen Staaten, denen ſich wohl noch einige weitere

anſchließen dürften , unterzeichnet worden. Sollten Großbritannien und

Rußland dem großen Werte internationaler Gerechtigkeit auch fern bleiben,

ſo wird dennoch die Tatſache einer ſo umfaſſenden Verſtändigung als der

Beginn einer neuen Ära auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts “

zu würdigen ſein.

Dem Meiliſchen Handbuche wird gegenüber der Rodifikation des

internationalen Privatrechte eine wichtige Doppelſtellung zukommen . EsES

wird fich als wertvolles Hilf&mittel zur Auslegung des gewordenen Rechtes,

für die Fortführung des großen Werte aber als Anſporn und Vor

bereitung erweiſen.

Berlin , Mai 1903. Dr. Neumann.

/

XXXVI. Bürgerliches Gefeßbuch nebſt Einfüh

rungsgefeß. Mit Einleitung, Anmerkungen und

Sachregiſter. Nach dem Tode des erſten Heraus

gebers Dr. A. Achilles , Reichsgerichtsrat a . D.,

in Verbindung mit Dr. F. André , 0.3 . Profeſſor

in Marburg, F. Ritgen , Stadtrichter in Berlin,

O. Strecer , Landrichter in Göttingen , Dr. K.

Unzner , Regierungsrat im Juſtizminiſterium in

München , herausgegeben von M. Greiff , Geh .

Juſtizrat im Juſtizminiſterium in Berlin . Vierte

vermehrte und verb . Auflage . kl . 8. (XVI und

987 S.) Berlin 1903, I. Guttentag, 6. m . 6. H.1

Die 1. Auflage iſt in dieſer Zeitſchrift BS . XLVII S. 499 anges

zeigt . Bevor die 3. Auflage zum Abſchluß gekommen war, wurde Reichs:

gerichtsrat Dr. Achilles, der fich durch feine Beurteilung der preußiſchen

Gefeße über Grundeigentum und Hypothekenrecht vom 5. Mai 1872

( Berlin , G. Guttentag , 4. Aufl., 1894 , bearbeitet von Gerichtsaffeffor

Streder) einen Namen geſichert hatte , und der als Mitarbeiter am

bürgerlichen Gefeßbuch von ſeinem erſten Entwurf ab genannt werden



638 Literatur.

.

kann (Pland Kommentar BD. I Einleitung S. 7), am 21. Oktober 1900

aus einem arbeitsreichen Leben abberufen. Der Herausgeber der vorliegenden

Auflage, der damals Gerichtsaffeffor als Schriftführer der Rommifflon für

die Herſtellung des bürgerlichen Gefeßbuche (Pland a . a. D. S. 13)

tätig war , erfreut fich der Mitarbeit der an dem großen Pland dhen

Kommentar beteiligten Rechtegelehrten . Mit breiter Ausführlichkeit, un .

beſchränkt im Raum ein Gefes zu erläutern , darf vielfach als minder

ſchwierig bezeichnet werden , als in kurzer Faſſung das für den raſchen

Sandgebrauch Erforderliche zu bieten. Es gehört dazu die Beſchränkung

durch inhaltsvolle Worte auf anderwärts entwidelte Anſichten mit Quellen :

angabe hinzuweiſen, was eine vollſtändige Beherrſchung der Rechtſprechung

und Literatur erheiſcht, daneben aber Entſagung auf eigene Begründung,

auch etwaige Widerlegung.

Wenn ich meine, daß Herausgeber und Mitarbeiter mit folchem Ziel

erfolgreich arbeiten, fo fei der Wunſch ausgeſprochen , daß in ſpäterer Aufs

lage ſcharf und beſtimmt der Anſicht entgegengetreten werde, als ſei

Wandelung oder Preisänderung, abgeſehen von Zuficherung beſtimmter

Eigenſchaft oder Arglift (BGB. $ 460, 463) der Geltendmachung eines

SchadenBerſaßanſpruches hinderlich. Ich verweiſe auf den Entſcheid des

Reichsgericht: II . Zivilſenat vom 13. Juni 1902 BD. LII S. 18, 29. No:

vember 1902, Deutſche Juriſtenzeitung 1903 Nr. 7 S. 178 und die Bes

ſprechung der Schröder ichen Schrift S. 633 dieſes Bandes der Zeits

ſchrift und die dortigen Anführungen. Die hiermit angezeigte Handauố:

gabe des bürgerlichen Gefeßbuchs wird bei ihrer Verbreitung zum Vers

ſtändnis des neuen Rechts träftig mit wirkſam ſein.

Dr. ReyBner.

XXXVII. Dr. Binder , Profeſſor der Rechte in Roſtock

Die Rechtsſtellung des Erben nach dem

Deutſchen Bürgerlichen Geſeßbuch. Erſter Teil .

8. (217 S.) Leipzig 1901 , A. Deichertſche

Verlagsbuchhandlung Nachf. (Mark 5.40 . )

Auch dieſes groß angelegte Wert fei , wennichon eß ausſchließlich

mit dem Erbrecht fich beſchäftigt, auch in der Zeitſchrift für das geſamte

Handelsrecht aufmerkſam gemacht. Der erſte Teil behandelt in drei Kapiteln

den Erwerb der Erbſchaft, die Annahme und Ausſchlagung der Erbſchaft

und die rechtliche Stellung des Erben vor der Annahme. Das Werk von

Binder hat den großen Vorzug, daß es den klar ausgeſprochenen Grunds

gedanken mit größter Sorgfalt in alle Einzelheiten verfolgt. Ein jeder

Leſer wird an der ſcharfſinnigen Durchführung der Gedanken feine Freude
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haben. Gerade die Einzelunterſuchung muß ja zeigen , ob das aufgeſtellte

Prinzip fich bewährt. Wenn auch über die Richtigkeit mancher Anſichten

fich ſtreiten läßt, fo fann doch der Wert des Buches für Förderung der

wiſſenſchaftlichen Erkenntnis nicht hoch genug angeſchlagen werden .

Für das bandelsrecht intereffieren namentlich die Ausführungen

über die Zugehörigkeit des Handelsgeſchäfte zur Erbſchaft. In dem erſten

Kapitel wird in eingehender Weiſe dargelegt, daß als Erbſchaft im Sinne

des bürgerlichen Gefeßbuché bas vererbte Attivvermögen aufzufaffen

iſt. Von dieſem Standpunkt aus wird dann geprüft, ob das Handels

geſchäft, d. h. der Geſchäftsbetrieb ohne Rüdfight auf die zur Þandlung

gehörigen Attiva , als zum Vermögen gehörig und deshalb als ein

Gegenſtand der Erbſchaft angeſehen werden kann. Dieſe Frage wird mit

Rüdficht darauf, daß der Geſchäftsbetrieb etwas rein Tatſächliches iſt und

dem Erwerber ein ſubjektides Hecht am Geſchäftsbetriebe nicht zur Seite

fteht, daß zwar das Sandelégeidhäft einen Verfehr gegenſtand bildet und

deshalb veräußerlich iſt , hieraus aber für die Vererblichkeit nicht ges

folgert werden könne, von dem Verfaſſer verneint. Es werden hieraus die

praktiſch wichtigen Folgerungen hergeleitet , daß die Fortführung des

Handel @ geſchäfte im freien Belieben des Erben ſteht, daß das Handels:

geſchäft von den Nachlaßgläubigern nicht als Befriedigungsmittel für die

Nachlaßſchulden verwendet und weder durch den Nachlaßverwalter noch

den Konkursverwalter oder Teſtamentsvollſtrecker veräußert oder fortgeführt

werden fönne (S. 36). Daß die Fortführung des Handelsgeſchäfts im

Belieben des Erben ſteht, iſt unzweifelhaft richtig. Es ergibt fich dies ,

worauf auch von Binder zutreffend hingewieſen wird , ſchon aus $ 27

$OB. , weil der Erbe die Möglichkeit haben muß , durch Einſtellung des

Geſchäftsbetriebes von der Haftung für die früheren Geſchäftsſchulden fich

zu befreien. Der Erbe tann durch dieſe Einſtellung auch nicht etwa den

Nachlaßgläubigern haftbar werden . Zur Gewinnung dieſes Meſultats be

darf es aber nicht erſt der Annahme , daß das Handelsgeſchäft feinen

Gegenſtand der Erbſchaft bilde. Die Richtigkeit dieſes Saßes kann nicht

zugegeben werden . Auch wenn der Betrieb eines Handelsgeſchäfts im all

gemeinen nicht gegen Konkurrenz geſchüßt iſt, ſo hat er doch einen Ver

mögenswert und auch ſolche Vermögenswerte find vererblich, wie denn der

Verfaffer ſelbſt genötigt iſt , eine Ausnahme von ſeinem Prinzip bei der

Vererblichkeit des Befißes zuzulaffen. In diefer Vererblichkeit iſt übrigens

nicht mit Binder eine dem Befikbegriff widerſprechende Regelwidrigkeit

zu ſehen. Stirbt der beſigende Erbe , ſo bleibt doch der Befisftand,

rein objektiv betrachtet, beſtehen und kann deshalb das Gefeß . ſehr wohl

beſtimmen, daß nunmehr der Befikſtand dem Erben gebühren foll. Auch

die Vererblichkeit des Handelsgeſchäfte wird (unbeſchadet des Rechte des

Erben, den Weiterbetrieb aufzugeben) nicht geleugnet werden können und

wird deshalb auch den Nachlaßgläubigern das Recht eingeräumt werden

.

.
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müſſen , das Gandelsgeſchäft mit oder ohne Firma als Befriedigungée

mittel in Anſpruch zu nehmen.

Beſonders wertvoll find in dem Buche die Ausführungen über die

Rechtsſtellung des Erben vor Annahme der Erbſchaft. Der mit dem Erbfali

eintretende Übergang der Erbſchaft hat im Grunde genommen nur die

Bedeutung , daß das Recht des Erben vererblich wird und daß der Erbe

die Befugnis erhält , die Erbſchaft anzunehmen und ſchon vor der An:

nahme Verwaltungahandlungen vorzunehmen . Dem entſpricht es durch:

aus , daß der Erbe , der vor Annahme der Erbſchaft wegen Nachlaß

ſchulden belangt wird , für diefe Klage, wie Binder im Gegenſat zu

Pland lehrt, nicht paſſiv legitimiert iſt, daß er nicht nötig hat , durch

Vorſchüßung einer Einrede fich zu verteidigen . Hieraus iſt auch mit

Binder zu folgern, daß vor Annahme der Erbſchaft eine Volſtredunge

klauſel gegen den Erben , auch wenn ein vollſtreckbarer Titel gegen den

Erblaffer vorliegt, nicht erteilt werden kann , welcher Umſchreibung der

Volſtredungsklaufel es jedoch nicht bedarf, wenn die gegen den Erblaffer

bereits begonnene Zwangøvollſtreckung in die Nachlaßgegenſtände ( die als

zum Nachlaß gehörig äußerlich erkennbar ſein müſſen ) fortgeſeßt wird

(88 778 , 779 3PD ).

Die Erörterung der Frage, ob und inwiefern die Erbſchaftsannahme

ein nicht empfangsbedürftiges Rechtsgeſchäft iſt , gibt dem Verfaſſer Ges

legenheit , auf dieſen Begriff in grundlegender Weiſe näher einzugehen .

Das bürgerliche Gefeßbuch ſpricht von Willenserklärungen , die gegenüber

einem anderen “ (dem an dem Rechtsverhältnis Beteiligten) abzugeben ſind.

Dies berechtigt nach der Anſicht von Binder aber nicht, alle anderen

Willenserklärungen unterſchiedslos als nicht empfangebedürftige zuſammen:

zufaffen. Es iſt vielmehr zu ſcheiden zwiſchen Willentă ußerungen ,

wie Stiftung, Olkupation, Dereliktion, Ausſtellung eines Inhaberpapiere,

leßtwillige Verfügung , welche Akte nur die Sphäre des Erklärenden be:

rühren und deshalb nur der Willensäußerung ohne Erklärung an eine

Perſon bedürfen, und nicht empfangebedürftigen Willenserklärungen

im engeren Sinne. Für Leştere darf nicht angenommen werden, daß die

Erklärung, weil ſie nicht einem beſtimmten andern gegenüber cbzugeben

iſt, nun überhaupt niemanden gegenüber abzugeben zu werden braucht.

Die Erklärung muß vielmehr auch hier, um wirkſam zu ſein, einem Emp:

fänger zugehen. Binder verlangt deshalb, während er die durch Auß :

übung der Erbſchaftsrechte ſich vollziehende ſtillſchweigende Erbichafts:

annahme (pro herede gestio , Einmiſchung in den Nachlaß ) als Willens:

äußerung kennzeichnet, für die ausdrüdliche Annahmeerklärung , daß eine

Perſon , der gegenüber die Annahmeerklärung von rechtlicher Bedeutung

iſt, wie Miterbe, Vorerbe, Erfaßerbe, Vermächtnißnehmer, Nachlaßgläubiger,

Empfänger der Erklärung ſein muß (S. 102) . Die Anſicht, daß ichon

der Monolog des Erben zur Erklärung einer unabänderlichen Erbſchafts :

1

1

1
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annahme genügen ſoll, darf durch die Ausführungen Binders wohl für

immer als abgetan gelten .

Einen nicht ganz richtigen Standpunkt dürfte Binder einnehmen ,

wenn er bei Beſprechung des § 1949 BGB. wonach die Erbſchafts

annahme als nicht erfolgt gilt, wenn der Erbe über den Berufungsgrund

im Irrtum war erklärt , daß hier ausnahmsweiſe dem frrtum im

Motiv Bedeutung beigelegt werde. Die Beſtimmung des § 1949 BOB.

dürfte vielmehr darin ihren Grund haben, daß ähnlich wie bei der Offerte

der Akzeptant, dem mehrere Offerten gemacht find, damit die Akzeptation

wirkjam iſt , wiſſen muß, um welche Offerte es fich handelt , ebenſo der

Erbe, der die Erbſchaft annimmt , Kenntnis haben muß , aus welchem

Grunde er als Erbe berufen wird. Wenn es nun zwar dem Erben ges

ſtattet iſt , die Annahmeerklärung in dem Sinne abzugeben , daß er die

Erbichaft, gleichviel, aus welchem Grunde fie ihm angetragen iſt, in jedem

Falle annimmt, jo behält doch das Erfordernis der Kenntnis inſofern Bes

deutung, als die Erklärung wirkungslos iſt, wenn der Erbe über den Bes

rufungsgrund ſich im Jrrtum befindet. Er nimmt dann eben die ihm

wirklich angetragene Erbſchaft überhaupt nicht an , da auf dieſe Erbſchaft

ſeine Annahmeerklärung fich nicht bezieht. Von einem Irrtum im Motið

dürfte hier nicht wohl geredet werden können .

Dr. Ebbeđe , kammergerichtsrat.

XXXVIII. Kurze Anzeigen eingegangener Werke, auf welche

hiermit aufmerkſam gemacht wird .

Preußiſches Archid. Sammlung der Gefeße und der das Rechts

weſen betreffenden Verordnungen und Verfügungen Preußens und

des Reichs, herausgegeben von Adolf Weißler , Juſtizrat in

Halle a . S. Leipzig, C. E. M. Pfeffer.

Der neunte Jahrgang bringt die Gefeße u . f. Io . des Jahres 1902

nebſt Zeittafel, Stoffverzeichnis und ausführlichem ABC-Regiſter.

Handelsrechtliche Rechtſprechung. Nach dem Syſtem der Se

feße bearbeitet und zuſammengeſtellt von Emil Kaufmann,

Rechtsanwalt in Magdeburg. tl. 4. Hannover, Helwingſche Ver

lagsbuchhandlung.

Es liegen drei Jahrgänge bor : 1899–1900, 153 S., 1900-1901,

242 S., 1902, 399 S. Diefelben ergeben , daß das Gebiet der Gefeße,

welchen aus der Rechtſprechung Erläuterung gegeben werden ſoll, erweitert

und die Quellen von Sammlungen von Entſcheidungen und Zeitſchriften

im dritten Band erſchöpfend ausgenußt find. Der Fleiß des Verfaffers,

mit welchem die Sammlung durchgeführt iſt , die Zuverläſſigkeit, mit

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LIII. 41
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welcher die Quellen verzeichnet ſind, und die vorſichtige, fachgemäße Faſſung

der einzelnen Säße haben der Kaufmannſchen Rechtſprechung Aners

fennung und Verbreitung verſchafft. Die Sachregiſter zum zweiten und

dritten Band find durch Vollſtändigkeit und Auswahl guter Rennworte

bewährt.

Bibliographie des bürgerlichen Rechts. Verzeichnis von

Einzelſchriften und Auffäßen über das im Bürgerlichen Geſeßbuch

für das Deutſche Reich vereinigte Recht, ſachlich geordnet von

Dr. jur. Georg Maas , Bibliothekar im Reichsmilitärgericht.

1902. FI. 8. (84 S.) Berlin 1903 , Karl Heymanns Verlag.

Der Titel gibt den Inhalt der forgſamen , mühevollen Arbeit an ;

was im Jahre 1902 einſchlägig durch Druck veröffentlicht iſt, findet fich

wohlgeordnet verzeichnet. Es iſt damit ein wertvolles Hilfsmittel für

wiſſenſchaftliche Forſchung wie für den Richter und Anwalt in Amtetätig:

feit geboten.

Generalregiſter zu Band XXI bis XXX der Zeitſchrift für

deutſchen Zivilprozeß und das Verfahren in Ange:

legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Her:

ausgegeben von Dr. M. Schulßenſtein , Kgl. preuß . Ober

verwaltungsgerichtsrat, und Dr. F. Vierhaus , Geh. Juſtizrat,

vortragender Rat im Kgl. preuß . Juſtizminiſterium , ordentlicher

Honorarprofeſſor an der Univerſität Berlin . 8. Berlin 1903,

Karl Heymanns Verlag .

Wenn auch den einzelnen Bänden einer Zeitſchrift ein Regiſter an :

gefügt iſt , ſo iſt das eine Reihe von Bänden umfaſſende Geſamtregiſter

doch von weſentlicher Bedeutung ; es wird der Inhalt aufgedeckt und be

nußbar gemacht. Allerdings kommt hierbei die Tüchtigkeit und Zuver:

läſſigkeit des Regiſters in Betracht und namentlich die Anordnung. Das

vorliegende Regiſter iſt in jeder Beziehung erfreulich, an erſter Stelle das

wohlgeordnete ſyſtematiſche Regiſter, dem in ſeinen einzelnen Abteilungen

ein Literaturbericht der Zeitſchrift vorangeſtellt iſt. Von minderer Bez

deutung , aber bei gut gewählten Rennworten erwünſcht, iſt das ABC

Regiſter. Das Quellenregiſter gibt Auskunft über die im Einzelnen

beſonders behandelten Gefekesſtellen. Den Abſchluß machen Namender :

zeichniſſe der beſprochenen Schriften und der Verfaſſer bezw. Mitarbeiter.

Dem ungenannten Bearbeiter des Regiſters gebührt Danf.

Die Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 nebſt den dazut

ergangenen Nebengefeßen erläutert von E. Löwe , Landgerichtsrat.

8. (VIII und 148 S.) Berlin 1903, F. Guttentag. (3 Marf. )

Die Seemannsordnung iſt in dieſer Zeitſchrift BD. LII S. 322 ff.,

die drei folgenden Gefeße vom gleichen Tage, betreffend die Verpflichtung

1

1

1



Literatur . 643

1

1

!

der Rauffahrteiſchiffe zur Mitnahme heimzuſchaffender Seeleute , betreffend

die Stellenvermittlung für Schiffsleute und betreffend die Abänderung der

ſtrafrechtlichen Vorſchriften des Handelegeſetbuche, ebendafelbſt abgedrudt.

Das Geſetz, betreffend das Flaggenrecht der Kauffahrteiſchiffe, iſt nebſt

einem Erläuterungsberichte des Verfaffers der vorliegenden Schrift in

Bd. XLIX abgedrudt , das Abänderungsgeſe hierzu in BD. LII S. 523

Anm. 2. Das Gefeß zur Abänderung der Strandungeordnung vom

30. Dezember 1901 iſt abgedruckt BD. LII S. 237. Der Kommentar des

Verfaſſers zum Buch IV des Handelsgeſeßbuchs , ein Beſtandteil des bes

kannten Małowerſchen Kommentars, iſt in Bd. XLIX S. 351 dieſer

Zeitſchrift angezeigt. Zur Vervollſtändigung dient der in gleicher Art

bearbeitete Kommentar zur Seemannsordnung .

Zur Vervollſtändigung der Literatur fei auf die Anzeige der , See

geſeßgebung des Deutſchen Reiches “, bearbeitet von Otto Rudorff,

Oberlandesgerichtsrat in Hamburg, hingewieſen ; mitgeteilt in dieſem

Bande der Zeitſchrift S. 301 .

Chronologiſch - alphabetiſches Hauptregiſter zum Bundes:

bezw . Reich gefesblatt (1867–1870 , bezw . 1871–1901).

Nach dem Stand der Gegenwart bearbeitet von $ ugo Huber,

Kgl . Amtsgerichtsſekretär. Im Format des Reichsgefeßblattes.

(312 S.) Stuttgart und Berlin 1903 , W. Kohlhammer, Ver:

lagsbuchhandlung. (5 Mark, geb. 6 Mark.)

Eine forgfältige, mühſame Arbeit , welche fich nach Prüfung in ein

zelnen Fällen als zuverläffig ergeben hat . Zweckmäßig iſt für Nachträge,

welche durch die fortſchreitende Geſetzgebung notwendig werden , Raum

gewährt und das Papier dafür haltbar.

A. Hampe. Das partikulare braunichweigifche privat:

recht. Zweite , auf Grund der neuen Reichégeſebgebung völlig

umgearbeitete Auflage. 8. (587 S.) Braunſchweig 1901 , Frieds

rich Vieweg & Sohn. (Geb. 13 Mark.)

Die erſte Auflage war 1895 erſchienen . Wenn die Reichsgefeßgebung

mächtig beſeitigend eingriff, fo iſt mit den Worten unberührt bleiben "

oder „ in Kraft bleiben “ die Bedeutung des Landesrechts in das Gedächt:

nis gerufen . Dieſem Ruf iſt die Umarbeitung zu verdanken , welche überall

hervorhebt, wo jeßt Reichsrecht verändert hat und wie ießt Sandesrecht

in Geltung ſteht.

Dr. SteyBnet.

N

1

!

Reiber mußte eine Anzahl von Beſprechungen infolge Raummangels

in den nächſten Band verwieſen werden . Die Red.



Regiſter.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahl.)

I. Quellenregiſter.

.

.

87 ,

.

.

A. Deutſches Reich recht.

Bürgerliches Gefeßbuch vom 18. Aus Þandelégeſebuch vom 10.Mai1897 :

guſt 1896 : § 14 183

§ 22 .
206 § 15 185

8S 48, 49 206 § 18 187

147 102 24 193

185 93 § 27 639

243 90 SS 39, 40 194, 218

264 91 § 84 195

§ 267 98 § 106 200

§ 276 393, 635 § 124 200 ff.

§ 278 371 $ 125 205

§ 293 98 SS 141, 142 201 ff.

§ 373 81 , 86 § 145 Abſ. 2 205

§ 378 118 § 185 222

383 87, 99 § 186 209

§ 385
99 § 190 31

$$ 459, 463 634 § 195 211

513, 589 337 § 232 214

§ 662 450 § 237 214

§ 663 462 § 238 216

738 203 § 242 217

§ 740 419 S$ 243-249, 261 911., 218

§ 778 429 ff. § 262 222, 608

§ 821 S$ 269, 270 65 f.

88 861, 862 395 SS 280 223 ff.

Handelsgefeßbuch vom 10. Mai 1897: § 362 461

3 Ab. 2 175, 177 SS 369, 371 94

§ 4 179 § 373 120

§ 9 180 § 375 128

S$ 13, 23 181 ff. 389 133

• .

337 ff.

.

. .

. .

.
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1

337,

þanbel& geſekbuch vom 10. Mai

1897 :

§ 437 134

486 369, 373

§ 501 403

§ 513 394

§ 514 370

$ 527 369

§ 559 357 , 363,

379, 393

§ 616 402

§ 821 337

S$ 861 , 862 395 , 402

Gefeß über das Auswanderung :

weſen vom 9. Funi 1897 :

§ 34 337

Seemannsordnung vom 2. Juni

1902 :

§ 58 337

Gefeß , betreffend die Geſellſchaften

mit beſchränkter paftung :

§ 66 206

$$ 75, 76 227

Gefeß, betreffend die Erwerbs- und

Wirtſchaftógenoſſenſchaften , vom

1. Mai 1889. Faſſung vom

20. Mai 1898 :

§ 33 . 194, 406 ff.

Schußgebietegeſek. Faſſung vom

10. September 1900 :

SS 11 -- 13 .

!

3 f .

B. A usländiſches Recht.

Schweiz :

Bunde @ geſetz über Obligationenrecht vom 14. Brachmonat 1881

S$ 755, 790 . . 235

Öſterreich:

Geſetz , mit welchem einige abändernde und ergänzende Beſtins

mungen zu dem Gefeße vom 1. April 1875, betreffend die

Organiſation der Börſen , erlaſſen werden. Vom 4. Fa:

nuar 1903 161 ff.

Frankreid :

Loi du 9 Juillet 1902 , tendant à compléter l'article 34 du

code de commerce et l'article 3 de la loi du 24 Juillet

1867 en ce qui concerne les actions de priorité et les

actions d'apport 158

Code de commerce art . 297 . 339, 375, 383

1

Rußland :

Allerhöchſt beſtätigter Beſchluß des Miniſterkomitees, betreffend

Abänderung und Ergänzung der geltenden Gefeßesbeftim

mungen über die Generalverſammlungen und das Reviſions

weſen bei Attiengeſellſchaften , ſowie über die Zuſammen:

feßung ihrer Verwaltungstörper. Vom 21. Dezember 1901 550 ff.
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Allerhöchſt beſtätigtes Gutachten des Reichsrats, betreffend die

Sicherſtellung der Tätigkeit der Privatbanken. Vom

29. April 1902

Wechſelordnung vom 27. Mai/9 . Juni 1902 .

557

479 ff.

Siam :

Entwurf eines fiameſiſchen Handeløgefeßbuchs

Gefeß , betreffend den Schuß des geiſtigen Eigentums an Werken

der Literatur. Vom 26. Mai 1902

141 ff.

.

170

England :

Überſicht über die literatur im Gebiet des engliſchen Handels-,

Wechſel- und Seerechts in den Jahren 1901 und 1902 . 600 ff.

Merchant Shipping Act § 458 338

Nordamerika :

Farter Akte 339, 369

Siehe ferner Inhaltsüberſicht bei Rechtsquellen .



II. Sachregiſter.

. !

.

Aktiengeſellſchaftsrecht:

Generalverſammlung :

Stimmrecht bei verſchiedenem

Nennbetrag der Attien . 217 .

Zuläſſigkeit von Mehrheitsbe:

ſchlüſſen aufGewährung von

Vorzugsrechten in Schuld:

verſchreibungen gegen Zuzah:

lung auf die Aftien. 221 .

Gründer. 18, 211 , 619.

Grundkapitalserhöhung . 8,608 ff.,
624.

Agiogewinn. 601 ff ., 633.

Individualrechte des Aktionärs.76.
Konkurs. 261 , 262 .

Liquidation . 139.

Löſchung von Amts wegen in

Handelsregiſter. 227.

Nichtigkeitserklärung. 261 .

Proſpekt. 619.

Reviſionsfominiffion zur Bilanz .

prüfung . 555, vgl. S. 73 .

Reviſoren. 12.

Sacheinlagen. 209.

Vorſtand , Vertretung durch den

Aufſichtrat. 217 .

Vorſtand von Kolonialgeſellſchaf

ten . 14.

Zeichnungsſcheine. 224, 625.

Aktienzeichnung, Haftung aus der:

ſelben . 625.

Amtégericht, Zuſtändigkeit zur Füh :

Abandon . 395.

Agenten , Firmenanmeldung. 195 .

Agiogewinn bei Auſgabe neuer

Aktien. 608 ff., 633 .

Attien :

d'apport. 158.

gratuites . 7 .

Gründeraktien . 159.

Kaduzierung , Engl . Necht. 622.

Mindeſtbetrag. 6 .

Vorzugsaktien. 160, 221 .

Zeichnung. 625.

Aktienbanten (Rußland). 557.

Aftiengeſellſchaftsrecht:

Gefeßgebung:

Frankreich, Geſetz vom 9. Juli

1902. 158.

Rußland, Erlaß vom 21. Des

zember 1901. 550 ff.

betreffend die Privatbanken ,

vom 29. April 1902. 557 ff.

Siam. 146 ff.

Literatur. 621 ff.

Auffichtsrat:

Literatur . 26 , 261.

Haftung. 58 ff., 261 .

Reform. 20 ff., 262.

Stellvertreter des Vorſtandes.

217.

Vergütung. 66, 214.

Wählbarkeit. 34 ff., 557.

Bilanz . 10 ff., 75 , 616, 631 ,

633.

Prüfung , dem Regiſterrichter

übertragen. 217.

durch Reviſoren . 555, 558.

Buchführung. 631.

Generalverſammlung:

Berufung. 351 , 550.

Stimmrecht. 352, 558 .

rung des Handelsregiſters für

Firmen der Standesherren. 175 .

Anfechtung und Reurecht beim grr:

tum . 273.

Anleihen von Kolonialgeſellſchaften .

8 ff.

Arbeitsordnung im Gewerberecht.

256.

.
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Auflaſſung i. Handelsgeſellſchaft.

Aufſichtsbehörde von Rolonialgeſell:

ſchaften . 16 ff.

Uusichlußfriſt für Klagerecht im

Wechſelrecht (Rußland). 520, 545.

Banten , Aktienbanken (Rußland).

557.

Berlin, Börſenordnung. 579 .

Bilanz der Genoſſenſchaften. 194,

406 ff.

Bilanz:

Prüfung durch Regiſterrichter.217.

. Aktiengeſellſchaftsrecht.

Börſengefet , öfterreichiſche ,

4. Januar 1903. 161.

Börſenhandel, Zulaſſungsſtelle zum .

593.

Börſenordnung von Berlin. 579.

Börfenpreiſe, Feſtſtellung derfelben .

596.

Börjenichiedsgericht. 164.

Börſe, landwirtſchaftliche in Öſters

reich. 163.

Rursnotierungen. 166.

?

Deckungeberkauf. 85.

Diatontogefedfchaft in Berlin. 266.

Ehrengericht an der Berliner Börſe.

1

Generalverſammlung 1. Attiengeſell:

chafterecht.

Genoſſenſchaften , deren Bilanzen.

194, 406 .

Genußicheine bei Rolonialgeſellſchaf:

ten. 7 ff.

Geſchäft, Vererbung. 188 .

Geſellſchaften mit beſchränkter Haf

tung, Aufgabe der Geſchäftsanteile.

403.

Gefellſchaftsrecht, England, Litera :

tur. 600.

Gewährleiſtung für Sachmangel.

635.

Gewertſchaft , Abandon des lur:

ſcheins. 403.

Giro 1. Wechſelindofjament.

Bandelégeſchäft, Übernahme. 193 .

Handelsgeſellſchaften :

Firmenzeichnung. 193.

Erwerb des Handelsgeſchäfts eines

Einzeltaufmanns mit Firmen :

recht; Eintragung in das Han:

delsregiſter. 200.

Übernahme des Geſchäfts durch

einen Geſellſchafter, Auflaffung

der Grundſtücke. 201.

Ausſchließung ſämtlicher Geſells

ſchafter von dem Vertretungs:

recht. 205.

Löſchung der Firma. 205.

Handelsgeſellſchaftsrecht in Siam.

141 ff.

Þandelsmarken, England. 606.

Handelsregiſter:

Rechtsſprüche, betr. dag. 174 ff.

Beſchwerde, betr. die Eintragun

592.

England , Literaturüberſicht über

Handels-, Wechſel- und Seerecht

1901 und 1902. 600.

Erben als Geſchäftsinhaber. 188.

Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſens

ſchaften, Jahresbilanz. 194, 406 ff.

gen. 183.

Fahrnis, Verpfändung. 626 .

Finland, Wechſelrecht. 490, 526.

Firma :

Abkürzung des Vornamens. 187.

Anmeldungspflicht der Agenten.

195 .

Übertragung der F. 182 .

der Standesherren. 175 .

Zuſäße zur F. 187 .

Firmenzeichnung. 193.

Frachtverkehr i. Seetüchtigkeit.

Eintragung auf Grund einſtweis

liger Verfügung. 185 .

Eintragung der Erben ala Ge:

ſchäftsinhaber. 188.

Nachweiſung des Eintragunges

beſtandes . 199.

Führung derſelben in Bayern . 567 .

Löſchung von Amts wegen. 227 .

Handlung@agenten. 195.

Heiratsvermittlung. 285.

Indoffament, Fälſchung. 231 ff.

S. auch Wechſel.

Internationales Privats und Straf:

recht. 250.

Geiſtiges Eigentum, fiamefiches Bes

jeß. 170.

Generalagent 1. Agenten.
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Internationales Wechſelrecht. 488.

Jrrtum , Anfechtung und Reurecht

beim . 273.

Difene Handelégeſellſchaften in Siam .

Raffenſchrankgeſchaft. 629 .

Kaufvertrag :

Gewährleiſtung für Sachmängel.

633 .

Haftung des Verkäufer& wegen

Mangel im Recht. .251 .

Klagenfonkurrenz. 259.

Klageverjährung im Wechſelrecht.

520, 521 .

Kleingewerbe. 179.

Kleinkaufmann , Scheidung vom

Vollkaufmann. 567.

Kolonialgeſellſchaften. 1 ff.

Kommanditgefelichaften :

auf Aftien . 266.

in Siam . 140.

1. Qandeleregiſter.

Ronkurs, Literatur . 275 .

S. auch Zwangsvergleich (Aftiens

gefelijchaft).

Kontraproteſt. 516, 517 .

Kreditauftrag. 429 ff.

Kurſe :

an landwirtſchaftlicher Börſe in

Wien . 166.

der Wechſel; rufi. Wedſelrecht.

510.

Lagerfchein . 283.

Landwirtſchaftlicher Betrieb, Klein:

gewerbe. 175 ff.

LandwirtſchaftlicheBörſe, Öſterreich.

163, 166 .

Leichtmatroje. 560

Leiſtungsverzug. 281 .

Siquidation der Handeløgefelichaften .

148, 205.

Siquidator, Ernennung durch den

Richter. 206.

Löſchung von Amts wegen. 227 .

Mufterſchuß, England. 606 .

Nebengewerbe des landwirtſchafts

142 ff.

Öſterreich, Börſengeſetz vom 4. 3a

nuar 1903. 161.

Bland. 400.

Privatrecht, England. 606 .

Polen, Bartum , Wechſelrecht. 490.

Prioritätsaktie 1. Vorzugsaktie.

Privatbanken, Kußland. 557 .

Prokuriſt, Beſtellung für Aktien:

geſellſchaft. 216.

Proteft. 487, 518, 544 .

1

Regiſterrichter , Prüfung der einge:

reichten Bekanntmachung der

Bilanz. 217 .

Prüfung des Regiſterrichters der

Zweigniederlaſſung. 184 .

Refervefonds. 10, 214.

Reſpekttage. 486.

Reurecht. 273 .

Reviſoren (BGB.). 12, 73 .

Rüdlage. 10, 68 , 214.

Rußland :

Attienrecht. 550 ff.

Wechſelordnung. 479 ff.

Schedtrecht, England. 603.

Schußgebietsgeſek. 3 ff.

Seefrachtverkehr . 346.

Seemannsordnung. 276 , 560.

Seerecht, England. 603 .

Seetüchtigteit des Schiffes beim

Frachtverkehr. 337.

Seeverſicherung. 269.

Selbſthilfeverkauf nach B.GB. und

HGB. 79 ff.

Siam :

Handelsgeſellſchaftsrecht. 141 ff.

Gefeß ,: betreffend den Schuß des

geiſtigen Eigentums. 170.

Sparfaffen. 291.

Spezifitationslauf. 128.

Stahlkammern . 629.

Standesherren i. Amtégericht.

Strohmänner. 620.

lichen Betriebes. 175, 177.

Niederlande , Handelegeſeßgebung.

150 ff.

Notverkauf. 83 ff.

Terminhandel in Getreide und

Mühlenfabritaten. 165 ff.

Treuhänder. 620.
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Wechſel (ruſi. WO. ):

Indoſjant. 499 ff.

mehrere Indoffanten. 485 .

Intervention. 515 ff.

Kopie. 545 .

Proteſt. 487, 518.

Wechielfähigkeit. 488, 491 .

Wechſelklage 1. Audichlußfriſt.

Wechſelrecht :

Ruffiſche Wechſelordnung. 479.

Finland. 490, 526 ..

Wechſelrecht, Zartum Polen. 490,

526 .

Wechſelſtempel. 494, 526 .

Zulaſſungsſtelle zum Börſenhandel.

593.

Zwangøvergleich. 244.

Zwangsvollſtreckung in Forderungen.

239.

Zweigniederlaſſung :

Begriff. 180.

Firma. 181 .

Übertragung der Firma. 182 .

Prüfung der Eintragung der

Hauptniederlaſſung. 184.

Vereine (nach § 22 B.GB). 206,

266 .

Verpfändung beweglicher Sachen

ohne Befißübertragung. 626.

Vollkaufmann, Scheidung vom Klein:

kaufmann. 567.

Vorlegung von Sachen zur Befich:

tigung. 271 .

Vorzugsaktien. 159, 221 .

Wechſel nach ruſfiſcher Wechſelord:

nung. 479 ff.

Ausſteller eigener Wechſel. 485,

497.

Akzeptant. 530 ff.

mehrere Akzeptanten. 485,528.

Bezeichnung als Wechſel. 494.

Eigener Wechſel. 490, 493 ff.

Gezogener Wechſel. 490 , 526 f.

Traffiert-eigener Wechſel. 491.

Domizilierter Wechſel . 497, 509

533, 539, 544 .

Wechſel nach ruſſiſcher Wechſelord:

nung :

Duplikat. 545.

Ehrenzahlung. 515 ff

Indofjament. 484, 499, 530.

Berichtigungen.

BD. LI S. 176, 181 ſtatt Alten lies Aktien .

BD. LIII S. 232 3. 4 von unten ſtatt 361 lies 261 .
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